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Nu5gcabungen am I-imes 5sxonise. 

Von L. 5chuckkardt. 

Der I.lmes Zsxonise. wie ihn Adam von Bremen be- 
schreibt, als eine Linie, die etwa von Lauenburg a. d. Elbe 
über Oldesloe nach Kiel gelaufen sein muß, die nach ihm „von 
Karl d. Gr. und anderen Kaisern" angelegt war und damit 
gemeiniglich als die alte Grenze des fränkischen Reiches gegen 
die Slawen betrachtet wurde, hat naturgemäß seit dem Wieder- 
aufleben der historischen und antiquarischen Studien unsre 
heimische Geschichtschreibung in lebhaftem Interesse beschäftigt.') 

Die Auffassung von der Bedeutung dieser Linie hat ge- 
wechselt je nach dem Stande der allgemeinen Forschung. 

Zuerst, im 17. und 18. Ih., hat man sie nur als eine 
Scheide oder Schneide angesehen. Dann wurde (von G. P. Schmidt- 
Lübeck 1821) ihr doch ein militärischer Charakter zugeschrieben 
mit regelmäßig verteilten Befestigungen, die den 819 genannten 
pruelecti 5sxonici limitis unterstellt gewesen wären. Weiter- 
hin wieder wollte man in dem l.ime5 Ssxoniue truns ^^Ibism 
eine von Karl d. Gr. errichtete Markgraffchaft erkennen (v. Kobbe 
1821, Wedekind 1823) unter Hinweis auf eine 839 erwähnte 

') Die Literatur gibt ausführlich Bangert in seinem Aufsatz „Spuren 
der Franken am nordalbingischen l.imes 5sxonise" i. d. Aeitschr. d. hist B 
f. Niedersachsen 1904 S. Iff. Seitdem sind besonders lübeckische Arbeiten 
hinzugekommen, so R. Struck: Die Beziehungen des lumes Lsxvnise und 
des Dannewerkes zur Topographie und Geologie ihrer Umgebung (Mitt. d 
Geogr. Ges. usw. in Lübeck. Heft 21. 1906); Chr. Reuter: Die nordelbische 
Politik der Karolinger (Zeitschrift d. Ges. für Schl..Holst. Gesch. Bd. 39. 
S. 233ff.): ein Bortrag von Chr. Hasse im Lüb. Gesch.-Ver. 31. Jan. 1906 
v d mehrere kleine Beiträge vhnesorges bei verschiedenen Gelegenheiten. 

Zeitschr. d. 8. s. L. S. XV. 1. . 
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msrcks Ssxonise. Diese Auffassung wurde ziemlich allgemein, 
so daß Waitz von einem Grenzgürtel mit einer östlichen und 
einer westlichen Grenze spricht und der l-imes sich in dieser 
Form noch heute im Spruner-Menkeschen Atlas gezeichnet findet. 

Auch Bangert meinte 1893 (Schulprogramm Oldesloe S. 11), 
daß es zur Fesfftellung des I-imes nicht sowohl gelle, „aus etwa 
vorhandene Besestigungen zu achten als auf den Verlauf der 
noch bestehenden Landes- und Gemarkungsgrenzen". 

Als dann aber von 1898 an Rubel und ich in Urkunden 
und im Terrain an einer Menge von Beispielen den Typus 
des befestigten Königshofes Karls d. Gr. nachgewiesen hatten, 
verfolgte Bangert den Gedanken, daß auch am I-imes 
Zsxonise solche Etappen von Grenzbesatzung zu finden sein 
müßten. In zwei großen allen Gutshöfen, Tralau und 
Nüffchau, beide nicht weit von Oldesloe, glaubte er sie bestimmt 
zu erkennen, in anderen wie Linau, Kuddewörde, Trittau, 
Klinken vermutete er sie. Daneben besprach er viele andere 
Befesttgungen unbestimmter Zeit und meinte, nun auch ein Stück 
wirklichen Grenzwalles in der Nähe von Segeberg (Negern- 
bötel) gefunden zu haben. 

Von anderer Seite fand man dies Ergebnis der Suche 
nach karolingischen Anlagen dürfttg und unsicher (Hasse) und 
zweifelle daraufhin, ob der l.ime5 überhaupt von Karl d. Gr. an- 
gelegt sei. Eine Urkunde von 1062 besagt, daß Kaiser Heinrich IV. 
dem Herzoge von Sachsen die Burg Ratzeburg im Gau Polabi 
geschentt, von dieser Schenkung jedoch den I-imes 5sxonise, 
den seit Otto d. Gr. die Sachsen inne hätten, ausgenommen 
habe. Man fragte, ob dies nicht eine Hindeutung sei, daß der 
I-imes erst von Otto d. Gr. stamme. 

Schließlich, da sich gar nichts Einheitliches im Terrain er- 
geben wollte, wurde man überhaupt an einer befestigten Reichs- 
grenze irre (Reuter) und dachte sich die Linie nur als Grenze 
des bremischen Kirchensprengels, die von Adam von Bremen zu 
einer karolingisch-polittschen aufgebauscht worden sei, wie ja die 
Kirche jener Zeit ihrem Besitz oft den Steinpel alter Verleihung 
durch Karl d. Gr. aufzuprägen versucht hat, um ihn dadurch 
mehr zu sichern. 
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Angesichts dieser gänzlich verschiedenen Aufsassungen lockte 
es mich seit lange, die im Gelände zahlreich vorhandenen Be- 
sestigungen einmal daraushin anzusehen, ob sich wirklich keine 
karolingische oder ottonische Linie aus ihnen ergäbe. Bei ver- 
schiedenen Versuchen zu einer gemeinsamen Unternehmung mit 
den in Lübeck für die Sache interessierten Herren war leider 
immer einer der beiden Teile zu der vorgeschlagenen Zeit un- 
abkömmlich. So habe ich im Juli 1910, als mir unerwartet 
zwei Wochen freier Zeit in den Schoß fielen, die Gelegenheit 
benutzt und allein die zunächst nötige Orientterungsreise gemacht. 
Wie ich dabei zuerst über die in Betracht kommende Linie mir 
klar werden mußte, dann auf ihr die Befestigungen aufsuchte 
und schließlich in einer besonderen Unternehmung die wichtigsten 
von ihnen ausgrub, so will ich auch hier im Bericht diese 
drei Dinge in ihrer naturgemäßen Folge behandeln. 

Der die Grundlage aller Betrachtung bildende Bericht Adams 
von Bremen von etwa 1075 lautet folgendermaßen: Invenimus 
quoque limitem Zsxonise quse trsns /^Ibism est, prse- 
scriptum s Usrolo et imperstoribus ceteris, iis se con- 
tinentem. kloc est sb ^Ibige rips orientsli usque sck rivulum 
quem Zcisvi ^escenreirs vocsnt, s quo sursum limes currit 
per silvsm veivuncier usque in lluvium Oelvuncism; sicque 
pervenit in ktorebenbiei et bilenispring; incie nci l.iuc!>vjne- 
stein et ^isbircon et kirrnig progrectitur. lunc in ttorbistenon 
vnctit usque in Irnvenn silvsm, sursumque per ipsnm in 
kulilunkin, mox in ^grimesliou, et recto in vsctum quoct 
ctieitur ^grimesvictil sscenctit ... enctem igitur nqus 
sursum procurrens terminus in stsgnum Lol5e vsciit; sicque 
sct orientslem esmpum venit ^uentitelct, uspue in ip5um 
llumen ^uentinsm, per puem limes Zsxonise uspue in pelsgus 
5evtt,icum et msre puoct vocsnt orientsie ctelsbitur. 

Zur Erläuterung dieser Linie will ich nur die Quintessenz 
dessen anführen, was sich aus den früheren Arbeiten, besonders 
den letzten von Bangert und Struck als sicher oder doch höchst 
wahrscheinlich ergibt. 

Die Grenzlinie ist zunächst vom rechten Elbufer über- 
gesprungen an die ^escenreirs und dann an dieser hinaus- 
gelaufen. ^escenreirs bedeutet, wie die Slawisten überein- 

1* 
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Abb. 1. Südlicher Teil des l.imcs Lsxonise von der Elbe bis Oldesloe. 1:30Ü ÜÜO. 
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stimmend sagen, „Zwischenwasser", also ossenbar den geringeren, 
an sich namenlosen Bach zwischen zwei beträchllicheren — so wie 
es in vielen Städten eine „Mttelstraße" gibt zwischen zwei 
allgemein bekannten. Zwischen der Delvenau, die bei Lauen- 
burg, und der Boize, die bei Boizenburg mündet, wäre also der 
heutige Mühlenbach, der in die Delvenau fließt, für die 
k^escenreiru sehr geeignet (Struck), und daß an seinem Kopf- 
ende im Lehstener Moore eine für die Linie wohl in Betracht 
kommende Befestigung (Bollberg) liegt, verstärtt die Wahrschein- 
lichkeit, daß er es ist. (Vgl. Abb. 1.) 

Vom Lehstener Moore wäre die Limes-Linie dann über- 
gesprungen zur Delvenau, gerade wo diese ihr Knie hat in der 
Umbiegung aus der südlichen in die westliche Richtung. Die 
bei Adam weiter genannten Oertlichkeiten tiorc^enbici und 
kilenispring sind das Dorf Hornbek, das 1230 urkundlich als 
Horgenbeke vorkommt, und die Gegend der Billequelle, also 
der Umkreis von Linau. 

Ebenso sicher war immer schon, daß der folgende l.iuci- 
winestein in der auffallenden Moräne bei Franzburg zu suchen 
und am ehesten in dem Befestigungsrest bei Steinburg, 2 km 
südlich Eichede, zu erkennen sei. Unsere Ausgrabung hat das 
bestättgt. 

Vi^istiircon und virrnig sind nicht mit voller Sicherheit 
anzusetzen gewesen; sie müssen bei Eichede liegen. 

Daß tiorbistenon die Süderbeste bedeutet, wird aber 
Bangert mit Recht behaupten, und die Linie trifft somit auf die 
Trave bei dem ^ie von Oldesloe und läuft dann durch den 
Trave-Wald lang an ihr hinunter bis bulilunkin das, 1249 
Bolunke genannt, ohne Frage das Dorf Blunk ist, weiter nach 
^gnmesliou (— ^grimesdov) und ^gnmesviciil (vi6il — Furt), 
die beim Dorfe Krems am Kremser See liegen.^ 

Das dann folgende sisgnum Lolse ist nach einfacher Über- 
setzung der Stocksee, und mit Zuenttfeld und der Zuentina 
kommen wir auf die feste Linie der Schwentine, die nach Kiel 
und damit an das mure quoc! vocunt orientsle führt. 

h Ohnesorge, Ztschr. f. Lüb. Gesch. Xll. S. 299. Anm. 2S4. 
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Von dieser ganzen Strecke habe ich nur die südliche Hälfte 
bis wenig über Oldesloe hinaus bereist, weil eigentlich nur hier 
Erfolg versprechende Befestigungen gemeldet waren; auf der 
nördlichen habe ich nur bei Segeberg einen Besuch gemacht. 
Die südliche Strecke, mit den vielen Befestigungen, zieht zumeist 
über Land, während die nördliche, die befestigungslose, fast 
überall „nasse Grenze" ist. 

Abb. 2. Hünenbetten bei Negernbötel. 1:1000. 

Das Ergebnis meiner Bereifung war in vielen Punkten ein 
negatives. Ich sah bei Negernbötel (Segeberg), daß die Reste des 
Limeswalles, die Herr Bangert dort zu erkennen geglaubt hatte, 
lange Hünenbetten sind, die man ihrer Steinbekleidung größtenteils 
beraubt hat, von denen also fast nur noch der Erdwall steht (Abb. 2.) 
Zu dem gleichen Ergebnis war auch schon mein Kollege Knorr 
von Kiel bei seiner Besichtigung der Örtlichkeit gekommen. Die 
Abbildung der Denkmäler wird die Sache am einfachsten erledigen. 
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Bei Oldesloe sah ich sodann, daß die meisten der die Stadt 
umgebenden Höhen sür unsern Zweck nichts ausgeben. Der 
Baierskamp (Armenhaus), den Bangert (1904 S. 35) als Wall- 
burg beschreibt, hat keine Kennzeichen einer solchen, sondern nur 
zu steilen Böschungen zugeschnittenes Gelände. Ebenso ist der 
nordwestliche Aufgang auf den Hohenkamp — „Weinberg" sagen 
die Leute — ein künstlicher Einschnitt in das Steilgelände, um 
einen fahrbaren Zugang zu schaffen. Auf dem Fresenburger 
Wallberg, der dem Baierskamp gegenüber am östlichen Trave- 
ufer liegt, hat möglicherweise eine Burg gestandm, es ist aber 
nichts mehr von ihr vorhanden — der ganze Hügel ist Acker- 
feld —, es sollen aber früher auch slawische Scherben gefunden 
sein (Bangert 1904 S. 33). 

In Kasseburg ist keine Burg festzustellen, vielleicht stammt 
der Name nur von einem mittelalterlichen befestigten Hause. 

Der „Runnwall" bei Kasseburg — zu Kuddewörde gehörig 
— ist eine 1 m aus dem Wiesengelände sich erhebende Fläche 
in der Gabelung von zwei Bächen, ein stumpfeckiges Rechteck 
von etwa 65 : 40 m, mit Korn bestanden und mit Büschen um- 
säumt. Es mag eine Befestigung wie die von Bernward von 
Hildesheim angelegten: A^ndburg und Wahrenholz gewesen 
sein (Schuchhardt: Atlas vorgesch. Befest. Heft Vlll, Blatt 65); 
Scherben habe ich nicht gefunden. 

In Basthorst steht die Kirche anscheinend auf einem ähn- 
lichen alten Burgplatze; die Tümpel daneben heißen „Burggraben". 

Auf solch einem Wnstlichen Hügel, und zwar einem recht 
ausgedehnten, steht auch das Armenhaus von Trittau, und die 
Tradition bestätigt, daß es sich hier um die „Burg" handelt. 

Dicht bei Lauenburg, 1 km gegen Osten, wo Bangert 
einen zur Limes-Linie gehörigen Wachthügel vermutet (1904 
S. 13), ist nur der unförmige Rest einer kleinen Erderhebung 
vorhanden. 

Bei Bergholz, wo am Rande des Waldes ein Hügel liegen 
soll, habe ich einen solchen nicht finden und auch nicht erfragen 
können. 

Die beiden großen Höfe schließlich, die Bangert in erster 
Linie für karolingische curtes regiue in Anspruch nehmen wollte, 
Tralau und Nüffchau, sind große rechteckige Gutshöfe von Wasser- 
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graben umgeben, zeigen aber keinerlei Wallbefestigung, wie sie 
eine früh- oder vormittelatterliche Zeit erfordern würde. Was 
bei Tralau im Park der „Wallberg" heißt, hat einige Ähnlich- 
keit mit jenen Wnstlichen Burghügeln der Zeit um 1000, ist aber 
nur eine natürliche Höhe und offenbar nie befestigt gewesen. 

Nachdem alle diese verschiedenartigen Dinge ausgeschieden 
waren, blieb nun aber auf der weiten überlandstrecke von der 
Delvenau bis Oldesloe eine Reihe von gleichartigen und zum Teil 
sehr wohlerhallenen Befestigungen übrig, die ein-, zwei- oder 
dreiteilige Warten und kleine Burgen zu sein schienen. Das 
waren die „Burgen" von Lanken und Schrefftaken, bei Borstorf 
der Burgwall im Rebbenbruch und der „Lütte Barg" auf 
Wienks Acker, sowie zwischen beiden ein namenloser Hügel im 
Felde; bei der Oberförsterei Schevenböken (Koberg) im Walde 
die zwei Silkenburgen (Warthügel), weiterhin die Burg Linau 
und der „Schloßberg" im Linauer Oberteich, auf der Höhe nach 
Eichede zu die „Steinburg", bei Eichede selbst nach Mollhagen 
zu eine im Acker nur noch schwach kenntliche — auf dem Meß- 
ttschblatt Eichede 839 aber noch deutlich angegebene — kleine 
Wasserburg und schließlich am Rande der Stadt Oldesloe die 
„Bürgermeisterinsel", eine Anlage wie die Silkenburgen. 

Daneben besuchte ich die auf dieser Linie liegenden, bzw. 
gegen Osten vorgelagerten größeren und regelrechten Ringwälle: 
den im Lehstener Moore nicht weit von Neu-Bergholz, die 
Oldenburg bei Lehmrade, den „Koberger Wall" und die Schanze 
bei Nüffchau, die alle so umwaL sind wie stänkische oder 
slawische Burgen zu sein pflegen. 

Nne Ausgrabung konnte ich nach dieser ersten Bereifung 
nicht gleich vornehmen, da ich im Herbst desselben Jahres (1910) 
auf mehrere Wochen nach England mußte. Sie ist dann erst 
im Ottober 1911 zustande gekommen, und zwar mit den 
Mitteln des historischen Vereins für Niedersachsen, in dessen 
Atlas vorgesch. Befestigungen der l.jmes Zsxonise als Schluß- 
stück doch nicht wohl fehlen durfte. 

Für die Grabung schloß sich mir an der durch seine Samm- 
lung vorgeschichtlicher Altertümer aus Italien bekannte Herr 
Johannes W. F. Reimers aus Hamburg. Er hat die ganze 
Zeit von 2V» Wochen mit durchgehallen und durch seine vor- 
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treffliche Kameradschaft mir die Arbeit auch zu einer menschlich 
sehr erfteulichen gestaltet. 

Die Unternehmung war zunächst nur in Form von Stich- 
proben sür wenige Tage geplant; daß sie dann immer weitere 
Kreise zog, brachte die Arbeit selbst, die neben klaren Ergeb- 
nissen immer neue Probleme stellte, mit sich, und daß wir sie 
durchführen konnten, verdanken wir besonders dem lebhaften 
Interesse, das der Herr Oberförster Becker auf Scheoenböken bei 
Koberg der Sache zuwandte. Von Behörden, Gemeinden und 
Privaten verschaffte er unermüdlich immer weitere Einwilligungen; 
oft, wenn wir im Morgengrauen an seinem Hause vorüber- 
fuhren, rief er uns zu, daß er soeben telephonisch die Erlaubnis 
für den folgenden Dig an einer ganz enffernten Örtlichkeit be- 
sorgt habe. In einem Abendgespräch stellte sich heraus, daß 
Herr Becker in demselben Pfarrhause zu Ankershagen in Mecklen- 
burg geboren war, aus dem Schliemann stammte. Da war ein 
Funke übergesprungen. 

Allen Besitzern der Burggelände, wie dem Lauenburgischen 
Landesverbände, der Gemeinde Franzburg und verschiedenen 
Privaten wie Herrn Reg.-Rat Dr. Curttus (Nüffchau), den Herren 
Wienk und Dehne in Borstors, Herrn Schnakenbeck in Lehsten, 
nebst dem Förster von Neu-Bergholz, der Gutsverwaltung von 
Neu-Horst bin ich für die immer bedenkenlos erteille Erlaubnis 
zum Graben zu größtem Danke verpflichtet. 

Unsere Grabung begann mit den dicht bei Schevenböken 
gelegenen beiden Warthügeln der „Cäcilieninsel", wandte sich 
dann zu den kleinen Burgen bei Borstorf (Rebbenbruch und 
Wienk), weiter zum „Schloßberg" im Linauer Oberteich und 
zur Steinburg und schließlich zu den großen Ringwällen bei 
Koberg, im Lehstener Moor, bei Lehmrade und bei Mffchau. 
Ihr Ergebnis will ich hier in der Reihenfolge von Süden nach 
Norden, und zwar zuerst str die kleineren Burgen und Warten, 
dann für die Ringwälle mitteilen. 

Auf der ersteren, westlicheren Linie ist der Unterschied 
zwischen den kleinen Burgen und Warten der, daß die Warte 
ein einfacher Rundhügel ist, von einem breiten Wassergraben 
umgeben, die Burg ein runder oder halbrunder, einmal (Stein- 
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bürg) auch viereckiger Platz mit davorgelegter Warte in der 
eben beschriebenen Form. 

Wo gute Erhaltung war und wir genügend lange graben 
konnten, zeigte sich auf 
den Warthügeln ein vier- 
eckiger Holzturm, bei den 
Burgen der runde oder 
halbrunde größere Raum 
von einer Festungsmauer 
aus Holz und Erde um- 
geben. Die Einzelfunde 
bestanden in Gefäßscher- 
ben und Eisensachen: 
grauen hartgebrannten 
und zum Teil verzierten 
feinen Scherben und 
großen Nageln, Bolzen, 
Messerstücken. 

Der Burgwall im 
Rebbenbruch ist ein 
halbkreisförmiger Burg^ 
platz mit nördlich vor- 
gehängtem Warthügel 
(Abb. 3 u. 4). Für die Gra- 
bung hatten wir es hier 
leicht. Der Besitzer hatte 
den Wall des Burg- 

platzes nach Süden hin bereits durchschnitten, um eine Aus- 
fahrt zu gewinnen. Wir brauchten die beiden Wände dieses 
Durchschnitts nur glatt zu stechen, um die Konstruktton des 
verbrannten Holzwalls zu erkennen (Abb. 5). Die Pfosten der 
Border- und der Rückfront zeigten sich deutlich, dazu an der 
Lagerung der Holzkohleschichten die Ankerhölzer, die die Front 
mit der Rückfront verbunden hatten. Die Wallmauer war 
gerade 2 m dick gewesen. Auf dem Warthügel dagegen 
fanden wir gar keine Spuren des Holzbaues, wohl weil wir 
in dem hoch aufgettagenen Hügel nirgend gewachsenen Boden 
erreichten, sondern immer nur in dem aufgettagenen wenig 
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festen Lehm uns bewegten. Mehrere hübsche Scherben der 
feinen grauen Art kamen aber auch hier zutage. 

Zwischen diesem Burgwall und dem Dorfe Borstorf liegt 
im Ackerfeld ein flacher 
kleiner Hügel, den wir 
verschonen mußten; es 
ist offenbar eine einge- 
ebnete Warte. (Abb.6 
unten.) 

Auf Wienks Acker 
und dicht hinter seinem 
Hausefolgt dannwieder 
eine kleine Burg, „de 
lütte Barg". Der Burg- 
platz ist rund, der da- 
vor (gegen Westen) 

,—^ liegende Warthügel 

Abb. 4. Der Burgwall im Rebbenbruch. ''Öllig abgettagen, aber 
1-1500. der trockenen, von 

breiter Grabenspur um- 
gebenen Fläche doch noch erkennbar und durch die Erinnerung 
des 70jährigen Besitzers, der ihn noch völlig erhalten gekannt hat, 
bestättgt (Abb. 6). Auf dem Burgplatze schlug ich einen Graben 
ostwestlich quer über und fand an beiden Rändern die Pfosten- 

Abb. 5. Querschnitt s—b durch den Wall des Burgwalls. 

löcher der hölzernen Wallmauer, sehr stattlich bis 1,30 m ttef 
in die Erde gehend. Die Wallmauer war 3 m dick, steht be- 
trächtlich vom heuttgen Hügelrande ab, so daß die Burg nur 
20 m Innendurchmesser behält. Außer grauen Scherben fanden 
sich hier mehrere große Bolzen und das Bruchstück eines Messers. 



Abb. 6. „De lütte Barg" bei Borstorf. 1: 15lX). 

Bei Schevenböken liegt 800 m östlich im Walde nicht nur 
ein Warthügel als „Cäcilieninsel"'), wie das Meßtischblatt ver- 
zeichnet, sondern ca. 100 m nördlich davon noch ein zweiter 
einsacherer Hügel. Beide haben wir ausgegraben. Auf dem 
ersten, größeren, der von breitem Wassergraben umgeben ist, 
fanden sich, als wir die '/» m dicke Humusschicht abgehoben 
hatten, im gewachsenen Lehm sehr klar die Pfostenlöcher eines 
Holzturmes, dessen Westseite einen im Knick vorgeschobenen Ein- 
gang, der auch ein Pflaster hatte, erkennen läßt (Abb.7). Er bildet ein 

h Roch etwas weiter östlich sind die Wüstungen Gr.» und. Kl.-Silkendorf 
verzeichnet. Daher ist die Vermutung, die ich in der Gegend aussprechen 
hörte — ich weiß nicht mehr von wem —, gewiß richttg, daß nämlich 
Laccüien-Jnsel als falsche hochdeutsche Übersetzung zurückgehe auf dsecilciren 
— LIKen — borg —, so wie anderswo aus einem Lausche-Hügel (Wart- 
hügel) ein Lausehügel und dann „von wegen die Schanierlichkeit" ein „Luisen- 
Hügel" geworden ist. 

I 

! 

I 
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Abb. 8. Silkenborg ll. 1:1500. 
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unregelmäßiges Viereck, die Westseite mißt 4,50, die Ostseite 
6,50 m, die nördliche 5,20, die südliche 5,00 m. Graue Scherben 
und ein paar Eisennägel waren die Einzelfunde. 

Der kleinere Hügel, 100 m nördlich von diesem, hatte einen 
schmäleren und nicht mit Wasser gefüllten Graben (Abb. 8). Auf ihm 

von 5 m im Geviert, 
auf dem und in dem 
große Mengen von 
verbranntem Lehm- 
und Holzwerk lager- 
ten. Mer Turm, aus 
Holz und Lehm ge- 
baut, war total ver- 
brannt. In seinen 
Ecken fanden sich 
deutliche Reste von 
verkohlten Rundhöl- 
zern, etwa 10 cm 
im Durchmesser, und 
dazu gebrannte 
Lehmstücke in der 
Form von halbierten 
Röhren: offenbar die 
beim Brande ver- 
ziegelle Lehmver- 
kleidung der Rund- 
hölzer (Tafel 11). Graue Scherben und große Eisennägel kamen 
auch hier hinzu (Tafel ll 1 u. 2). 

Im Linauer Oberteich liegt ein von zweifachem breiten 
Wassergraben umgebener runder Hügel von 20 m Durchmesser 
(Abb. 9). Er ist mehr als zur Hälfte abgetragen, und wir brauchten 
somit an den Abschnittswänden nur zu schürfen, um Einblick 
in den allen Burgwall und Burgraum zu bekommen. Der Wall 
zeigte sich wenig verbrannt und ließ seinen Charatter und seine 
Maße daher nicht so genau erkennen wie der in Rebbenbruch, 

Abb. 9. 
.5» 

Der Schloßberg im Linauer Oberteiche. 
1:1500. 
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Abb. 10. Die Steinburg bei Franzburg. 1:1500. 
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aber die Außenfront trat doch deutlich auf. Ungefähr in der 
Mitte der Burg hatten wir eine Wohnftelle mit viel Holzkohle 
und grauen Scherben gefaßt, ohne aber Anhatte zu einem 
Grundriß zu ge- 
winnen. 

Die Stein- 
burg bei Franz- 
burg (Abb. 10). 
auch „Schweine- 
weide"' genannt. 
600 m nordweft- 
lich von dem auf 
demMeßttschblatt 
Eichede noch 
verzeichneten, in- 
zwischen aber ab- 
gebrannten Hofe 
Steinburg. zeigt, 
abweichend von 
den bisherigen 
Anlagen, einen 
rechteckigen, von 
niedrigem Wall 
und Graben um- 
gebenen Burg- 
platz von rund 
60:40 m Größe 

Abb. 12. Die Burg Schretstaken. 1:1500. 

mit südöstlich davorliegender Warte. 
Durchschnitte durch Wall und Graben ließen nur allgemein 
erkennen, daß eine Holzmauer mit einem flachen Spitzgraben 
vorhanden gewesen ist. Die Ausräumung der Mardelle an der 
Südostecke ergab einen steilwandig in den Kies geschnittenen. 
2V» m im Geviert messenden Raum. der ohne Zweifel die 
lichten Weiten eines Wartturmes darstellt. 

Das Ergebnis dieser Grabung in den Warten und kleinen 
Burgen war sehr einheitlich: immer zeigte sich derselbe Wallbau 
aus Holz und Lehm, immer dieselbe feine graue Topfware. 
Die wenigen Anlagen von ganz entsprechendem Grundriß, in 
denen wir nicht mehr gegraben haben, dürfen wir deshalb ohne 

1 
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weiteres als gleichzeitig entstanden ansehen. Es sind: die Burg 
Linau (Abb. 11), die als einzige dreiteilig ist; auf dem mittleren 
größeren Rund steht der Rest eines aus Findlingen mit Kalk 
erbauten Bergfrieds von 7 m Mauerstärke (diese Burg hat nach 
den historischen Nachrichten bis 1359 bestanden); ferner die 
Burg Schretstaken (Abb. 12), die in Anlage und Größe mit 
dem Schloßberg im Linauer Oberteich genau übereinstimmt, und 
schließlich die kleine Burg bei Lanken (Abb. 13) und die Warte 
(„Bürgermeisterinsel") in Oldesloe (Abb. 14). 

In welche Zeit gehört dieser Burgentypus? Karolingisch 
kommt er noch nirgend vor. Dagegen zeigt die Hünenburg bei 
Todenman (Rinteln), die wir mit erfreulicher Sicherheit in die 

Zeit um 900 datteren können, die bezeichnende Eigentümlichkeit 
des an den Burgplatz außen angehängten großen Bergfrieds, 
und die Burgen Bernwards bei Müden und Wahrenholz, ums 
Jahr 1000 angelegt, haben denselben aus dem Schwemmlande 
vermittelst eines breiten Grabens gewonnenen flachen Hügel. 
Bis in die karolingische Zeit wird auch vor dem Tor immer 
eine Erdbrücke stehen gelassen, erst nachher wird der Graben 
durchgezogen und am Tor eine Holzbrücke angebracht. So ist 
es schon überall bei unseren kleinen Burgen und Warten. Die 
Keramik mit ihrem harten Brand, ihren scharfen Profilen, ihren 
eingetieften Verzierungen ist ebenfalls nicht karolingisch, sondern 
etwas später. Die Anlagen entstammen offenbar dem 10. Jahr- 
hundert und scheinen somit die Aussage jener Urkunde von 1062 

Zeitschr. d. f. L. G. XV, 1, » 

Abb. 13. Die Burg bei Abb. 14. Die Bürgermeister- 
Lanken. 1:1500. Insel in Oldesloe. 1:1500. 
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zu belegen, daß zur Zeit der Ottonen die Sachsen in den 
l.imes Zuxoniue eingerückt seien. So viel ich habe erfahren 
können, liegen Burgen dieser Art nicht östlich über die von Adam 
beschriebene Limes-Linie hinaus. 

Also wirklich nichts Karolingisches? sagten wir uns, da kam 
Herr Oberförster Becker und bat für seinen schönen Koberger 
Ringwall, daß wir ihn doch wenigstens einer Versuchsgrabung 
würdigen möchten. Diese Wallburg liegt zwischen Koberg und 
Sierksfelde an der Chaussee auf einer aus dem Moränenge- 
lände östlich gegen das Moor hin vorspringenden Höhe (Wb. 15). 
Es ist eine ovale Anlage von rund 60:35 m, von einem sehr 
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stattlichen Wall und Graben umgeben und mit einem einzigen 
Tor im Norden nach dem westlichen hohen Lande zu. Die Erdbrücke 
dieses Tores bestand, wie wir durch einen ttefen Einschnitt fest- 
stellten, aus gewachsenem Boden, war also bei Anlage der Burg 
stehen gelassen. Auf ihr waren die Gleisspuren der Wagen, 
die einst hier aus- und eingefahren waren, noch deutlich zu er- 

kennen; sie zeig- 
ten eine Spur- 
weite von 1,45 m. 
Im Innern der 
Burg gruben wir 
an verschiedenen 
Stellen vergeblich 
um Scherben zu 
finden, auch eine 
verheißungsvolle 
„Wohngrube" im 
östlichen Teile 
gleich am Haupt- 

wege lieferte 
nichts als eine Porzellanscherbe und erwies sich damit als eine 
Wurzelrodung. Schließlich kamen die Tonscherben in der Süd- 
westecke in Menge zutage in stark mit Holzkohle durchsetztem 
Boden, wo offenbar ein Haus gestanden hatte. Sie waren 
ziemlich weich und glatt, auf der Oberseite rötlich, auf der 
l^terseite schwärzlich, so daß sie mir zunächst ftänkisch-karolin- 
gisch erschienen. Erst als beim Waschen einige Verzierungen 
herauskamen, sah ich, daß sie doch slawisch waren, aber jeden- 
falls frühslawisch, wie sich ähnliche in RiewendH und auf der 
Römerschanze gefunden haben. 

Der „Bollberg" im Lehstener Moor (Abb. 16) war die 
zweite Burg vom einfachen Ringwallcharatter, die wir untersuchten. 
Sie gehört Herrn Schnakenbeck in Lehsten, der uns durch Ver- 
mittlung des Försters von Neu-Bergholz die Grabung steund- 
lichst gestattete und ebenso wie sein Schwiegervater Schlotmann 
mtt lebhastem Interesse ihren Verlauf verfolgte. Der Bollberg 

.2 io r-lf 
Abb. 16. Der Bollberg im Lehstener Moore. 1:3125. 

h Nachr. üb. dtsch. All.-Fd. 1901. S. 22 u. 24. 

2' 
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liegt mitten in einer weiten sumpfigen Wiese (Meßtischblatt 
Gresse 1126 ganz oben). Er hat einen ovalen Innenraum von 
40 : 30 m. Vor dem Hauptwall liegt ein breiter sumpfiger Graben 
und dann solgt noch ein niedriger Außenwall. Der einzige Ein- 
gang in die Befestigung ist von Westen. Er ist äußerlich wenig 
zu erkennen, da Wall und Graben hier verwischt sind. Durch 
ein paar lange Schnitte ließ sich aber eine feste Erdbrücke fest- 
stellen. Beide Wälle sind hier auf 7 m unterbrochen. Im Haupt- 
wall, den wir im Osten durchschnitten und im Norden anschnitten, 
fanden sich starke Brandschichten, die auf den üblichen Holzbau 
schließen ließen. Die genaue Stelle der Front haben wir nicht 
festgestellt. Ziemlich in der Mitte der Burg haben wir mehrere 
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Kreuz- und Querschnitte gemacht und einige Pfostenlöcher ge- 
funden. Es haben hier also feste Holzbauten gestanden. Bei 
der ganzen Grabung ist leider kein einziges Fundstück zutage 
gekommen, weder Tonscherben noch Eisen. Die Form und 
Größe der Burg und ihre feste Erdbrücke unterscheiden sie aber 
scharf von den ottonischen Anlagen. Sie ist aller und wird 
also fränkisch oder slawisch sein, nach ihrer Form eher slawisch. 
Auffallend ist, daß das Tor wieder gegen Westen liegt, der 
Zugang also von der sächsischen, nicht von der slawischen Seite 
erfolgt ist. 

Die „Schanze" bei Nütschau(Abb. 17) liegt unmittelbar an 
der Trave, auf ihrem hohen westlichen Ufer, südlich von der Mühle 
und nur 10 Min. östlich von dem großen Gutshofe. Man bekommt 
damit, nach vielen Analogien, ohne weiteres den Eindruck, daß 
sie der Vorläufer jenes mittelalterlichen Herrensitzes gewesen ist. 

Die Besesttgung hat Hufeisenform von rund 80 : 80 m, also 
die Größe einer normalen karolingischen curtis. Wall und 
Graben sind enffprechend stattlich; von der heuttgen Graben- 
sohle zur Wallkrone mißt man 4,30 m, also genau wie beim 
Koberger Ringwall. Der Wall wird auffälliger Weise von drei 
Toren durchbrochen; ich habe jedes durch Einschnitte auf der 
Erdbrücke im Grabenzuge als wirklich vorhanden festgestellt. 
3m Fnnern fanden wir in der Mitte der Südseite ein Haus 
mit erkennbarer Erdgrube, das eine größere Zahl ausgesprochen 
slawischer, aber zum Teil wieder glatter und am Rande nur wenig 
umgebogener, also offenbar srühslawischer Scherben lieferte. 
Zeigte sich schon hierin wieder eine Übereinstimmung mit dem 
Koberger Ringwall, so noch weit mehr in der Lage der Nüffchauer 
Schanze hoch auf dem Westufer der Trave mit der Front und 
dem Blick weit in das östliche slawische Flachland hinein. 

Der vierte und letzte große Ringwall, in dem wir gruben, war 
die Oldenburg bei Lehmrade ^Abb. 18). Sie liegt aus einer 
isolierten Höhe (41 m) 1 Vr I<m nordöstlich von Lehmrade und hat 
ziemlich genau die Form und Größe wie die Nüffchauer Schanze. 
Ihr einziges Tor ist im Osten. Die ganze Innenfläche ist Ackerland, 
und hier fanden sich schon beim bloßen Darübergehen, noch 
viel mehr aber beim Graben die Topffcherben, derbslawisch, mit 

kornigerOberfläche,scharfprofiliertenRändem und fest eingekratzten 
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Verzierungen. Sie zeigen damit einen etwas späteren Charakter 
als diejenigen von Koberg und Nütschau. 

Das Ergebnis der Grabung in diesen Ringwällen war 
also, daß auch sie, so sehr sie nach Grundriß und Wallbau und 
nach manchen Tonscherben an fränkische Zeit gemahnen, doch 
nicht von Franken, sondern von Slawen besetzt gewesen sind. 
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Von fränkischen Anlagen ist also auf und neben der Limes- 
Linie gar nichts zu spüren. Es zeigt sich vielmehr, daß einer- 
seits auf der Limes-Änie und westlich hinter ihr Burgen und 
Warten der ottonischen Zeit liegen, andererseits auf ihr und 
östlich vor ihr slawische Burgen von der karolingischen bis in 
spätere Zeit. Wie dies Verhältnis sich erklärt, können wir, 
glaube ich, aus den zeitgenössischen Nachrichten entnehmen. Im 
Jahre 804 hat Karl d. Gr. nach den Annalen^) alle Sachsen 
von jenseits der Elbe mit Frauen und Kindern nach Franken 
weggeführt und ihre Gaue den Obotriten gegeben, diese also 
zu Grenzwächtern seines Reiches bestellt. Bald darauf, 809, 
hat der Obotritenfürst Thrasco denn auch mit sächsischer Hilfe 
die hinter ihm sitzenden Witzen zurückgeschlagen und vom 
fränkischen Reiche abgehallen. 

Nach Karls d. Gr. und Thrascos Tode allerdings ändert 
sich das Verhältnis. Thrascos Nachfolger Sclaomir verbündet 
sich mit den Dänen, rückt 817 vor die fränkische Grenzburg 
Esesfeld (Itzehoe). Der Kaiser läßt zunächst nur seinen Grafen, 
die jenseits der Elbe als Wachtposten zu liegen pflegen, sagen, 
sie möchten die ihnen anvertrauten Grenzen schützen. H Im 
folgenden Jahre aber wird gegen Sclaomir vorgegangen. Ein 
aus Sachsen und Oststanken gebildetes Heer kommt über die 
Elbe, und von dem StatthaÜer des sächsischen Limes und den 
Heerführem wird Sclaomir nach Aachen gebracht. H 

Karl d. Gr. hat also die ganze Grenzmark den Obotriten 
gegeben, ein stänkischer Wachtposten liegt nur iuxts ^Itiism, 
unmittelbar an der Elbe, an ihrem rechten Ufer. 

^n heißt es weiter vom Jahre 822, daß die Sachsen auf 
Geheiß des Kaisers ein Kastell jenseits der Elbe bei Delbende 

) Link. ^nn. 804. lmperstor . . . omne» qui trsns ^Ibism et in 
Mkmocli ksbitsbsnt 5sxonc8 cum muliendus et intsntitrus trsnstulit in 
Li^üneiein et P9908 t?en83lt)ieni8 ^^t)o<ti^iti8 <te<tit. 

") Linti. ^nn. 817. Lomitjtiu8 tsntum, qui iuxts ^It>im in prse- 
8i<Iic> re8i<1ere 8olet)snt, ut terminc>8 8itri commi8808 tuerentur, per 
legstum msnltsvit. 

^ Linti. ^nn. 819. Zcisomir ^tiortritorum rex, ot> cuiu8 perkictism 
ulci8cenrtsm exercitu8 5axc»num et orientslium Lrsncorum eoctem snno 
trsn8 ^Itriom mi88U8 kuerst, per prsetecto8 Lsxonici Iimiti8 et Iegsto8 
imperstori8 qui exercitui prseersnt. ^qui8grsni scic1uctu8 e8t. 
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erbauen, aus dem sie die Slawen, die es vorher innehatten, 
vertreiben, und in das nun eine Besatzung gegen die Einfälle 
der Slawen gelegt wird. 

Es handelt sich aber hier nicht um eine völlig neue Anlage, 
sondern nur um eine Erneuerung, denn die Slawen haben das- 
selbe Kastell ja schon innegehabt. Dies Kastell zu bestimmen, 
scheint nicht schwer: sein Name Delbende (— Oelvuncls) ver- 
weist in die Gegend der Delvenau-Mündung, und zwar am 
ehesten westlich von ihr. Auf der ganzen Strecke von Boizen- 
burg bis zur Elbmündung gibt es aber am rechten Ufer des 
Flusses kein alles Kastell außer der „Erdburg" westlich von 
Lauenburg, die schon nach ihrem Grundriß ganz karolingisch 
erscheint. Sie ist also offenbar das fränkische prsesiciium, das 
dicht an der Elbe von Anfang an bestand. Weiter vorn, gegen 
Osten, saßen die Obotriten und hatten auf der von Karl d. Gr. 
als Grenze gezogenen Linie einige feste Plätze, wie den Bollberg 
bei Lehsten, den Koberger Ringwall und die „Schanze" bei 
Nüffchau angelegt, um die östlich wohnenden Slawenstämme, 
zunächst die Milzen, abzuhalten. Daher die Front dieser Be- 
festigungen gegen Osten, ihr Tor gegen Westen. Als dann das 
Verhältnis zu den Slawen sich immer mehr verschlechterte, als die 
Obottiten mit ihren vorher feindlichen Hintersassen zusammen- 
schmolzen und dem deuffchen Reiche nicht mehr Schutz, sondern 
Trutz boten, mußten die Sachsen als Grenzwärter vorgehen. 
Ein solcher Fall ist schon der von 817 berichtete. Nachher haben 
Heinrich l., Otto d. Gr., Hermann Billung in der Be- 
ziehung das ihrige getan, und aus diesen Zeiten müssen die 
kleinen Burgen und Warten stammen, die durch unsere Unter- 
suchungen sich als einheitliches System herausgestellt haben. 

Die Frage nach dem Eharakter des l.imes Zsxonise er- 
scheint damit beantwortet. Er war nicht eine einfache Linie,- 
befestigt oder unbefestigt, sondern die Grenzmark, ein großes 
weites Landgebiet. Das endete gewiß gegen den Feind hin 
in einem ganz festen Zuge, eben dem von Adam von Bremen 
angegebenen, und hatte auch im Rücken seine klare Grenze, 
nämlich die Elbe. Nur so erklärt sich die Verleihung der ganzen 
ttansalbingischen Gaue an die Obottiten, nur so die Bemerkung 
in der Urkunde von 1062, Heinrich IV. habe Ratzeburg dem 
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Herzog von Sachsen verliehen, nicht aber zugleich den l.imes 
Zsxonise, den seit den Ottonen die Sachsen innehätten. Wenn 
schon die Rede davon sein kann, diesen l.imes mit zu „ver- 
leihen", so kann er nicht bloß eine Linie bedeuten, deren Unter- 
haltung und Sicherung nur Kosten verursacht hätte, sondern 
er muß ein breites Stück Land gewesen sein, das mit seinem 
Ertrage begehrenswert war. 

Die Vielfältigkeit der früher über den l.imes geäußerten 
Meinungen war nicht bloß verzeihlich, sondern sehr berechttgt. 
Denn daß die vorhandenen Befestigungen sich zu zwei klaren 
Gruppen zusammenschließen würden, konnte vor der Ausgrabung 
niemand ahnen, weder für die eine noch für die andere. Das 
frühe Mittelalter, das 9., 10., 11. Jahrhundert, ist archäologisch 
noch sehr ungeklärt. Das erste feste Beispiel, das die Hünen- 
burg bei Todenman für eine um 900 entstandene und bereits 
im 11. Jahrhundert zugrunde gegangene Anlage gegeben hat 
(s. oben S. 17 und Hoops, Reallexikon der germ. Altertums- 
kunde Bd. I (1911) Tafel 16 S. 211), ist in weiteren Kreisen 
noch wenig bekannt geworden. Pipers Burgenkunde, eine 
Fundgrube für alle technischen Einzelheiten aus der Blütezeit 
des Burgenbaus, versagt doch für die Frühzeit, wie überhaupt 
eigentlich für die historische Entwicklung. Woher hätte man 
also für die jetzt als ottonisch erkannten Anlagen ein Urteil 
nehmen sollen? Für die andere Gruppe aber, die jetzt als 
slawisch erkannten Burgen, lag die Sache so, daß ich auf dem 
Koberger Ringwall erstaunt war, ganz fränkisch anmutende 
Scherben zu finden; ich hätte ihn nach seinem bloßen Aussehen 
für hochslawisch gehalten; und daß ich umgekehrt ebenso erstaunt 
war, auf der Schanze bei Nütschau rein slawische Scherben zu 
finden; denn ich hätte diese Befestigung eher für eine fränkische 
curtis gehalten. Daß auf der Oldenburg bei Lehmrade keine 
frühen, sondern nur spätere slawische Scherben gefunden wur- 
den, und diese in Masse, scheint bezeichnend: die Burg liegt 
nicht auf der Linie des l-imes, sondern vor ihr im eigentlichen 
Slawenlande und gehört also nicht zu den Anlagen der karo- 
lingischen Zeit. 

Bon allen früheren Beurteilungen des l.jmes hat keine ganz 
das Rechte getroffen. Er war weder eine fränkische noch eine 
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ottonische befestigte Linie, noch eine Kirchensprengelgrenze und 
auch kein von Slawen besetzter Grenzgürtel mit Fronten nach 
beiden Seiten, sondern er war immer eine große Grenz- 
mark von der Elbe bis zur Delvenau—Trave—Schwentine: 
in karolingischer Zeit mit Slawen in der Front und Franken 
im Hintergründe, in ottonischer mit Sachsen auf dem ganzen 
Gebiete, und zwar so, daß jede dieser drei Völkerschaften die 
Slawen, die Franken und die Sachsen immer ihre besonderen 
Befestigungen hatten. 

Weiterhin nötig wäre nun in erster Linie eine Ausgrabung 
in der „Ertheneburg" bei Lauenburg, damit sich zeige, ob sie 
wirklich, wie es jetzt fast selbstverständlich erscheint, das von den 
Franken iuxts ^Ibism bezogene, dann von den Slawen eroberte 
und schließlich von den Franken wiedergewonnene und im Bau 
erneuerte prsesiciium gewesen ist; ferner aber, ob in dem Hinteren 
westlichen Teile der Grenzmark sich weitere slawische Burgen 
finden; nach meinen Erkundungen scheint das kaum der Fall zu 
sein; und schließlich, ob vor dem I.jmes, ins alle Slawenland 
hinein, etwa schon ottonische Burgen vorgeschoben waren. Auch 
das scheint nicht der Fall zu sein, wenigstens deuten an. den 
Hauptpunkten, wie Mölln, Ratzeburg, Gelände und Stadtplan 
darauf, daß der Kern der Siedlung ein hochgelegener slawischer 
Ringwall war, in den dann bei der Germanisierung der Dom 
gesetzt wurde. 
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2. Slawische Scherben von der Oldenburg bei Lehmrade. 
1:4. 



Tafel II 

1 Eiserne Nagel von dem „lütten Barg" und den Silken- 
burgen. > : 3. 

2. Frühmittelalterliche graue Scherben, etwa 1:4. 
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Die Politik Lübecks zur Lickecung der 

if)ondel5wege durck Lauenbucg im viec- 

zeknten und sünszebnten Dabcbundect 

von 

Friedrirk Sertkeau. 

Die zweite j)älste des vierzehnten Jahrhunderts ist bekannt- 
lich die Zeit, in der Lübeck als Vorort der Hansa auf der Höhe 
seiner Macht stand. Nur durch eine krästige, folgerichtige Politik, 
die auch schwere Kämpfe nicht scheute, konnte dieses Ziel erreicht 
werden. Träger dieser Politik war der aus den patrizischen 
Geschlechtern zusammengesetzte Rat, und mit Recht konnte dieser 
im Jahre 1407 auf die Beschwerden, die der Ausschuß der 
Bürgerschast gegen ihn erhob, mit den stolzen Worten diese 
mahnen:') sehet an die werdicheit desser stad, nademe dat se 
een hauet is der hansestede darto gekomen is mit graten kosten 
unde arbeide dat se nicht vornichtiget werde. Weltgeschichtlich 
bekannt und berühmt ist der Krieg gegen Waldemar IV. von 
Dänemark. Durch den glorreichen Frieden von Stralsund im 
Jahre 1370 sicherten sich die Hansestädte von dem mächtigen 
Könige die alten Freiheiten, die sie in den nordischen Ländern, 
besonders in Schonen, von alters her besessen hatten, und gerade 
hier hatte die Stadt Lübeck den wichtigsten Teil ihres aus- 

h Siehe den Bericht und Aktenstücke über die Ereignisse in Lübeck 
1403—1408 in den Chroniken deutscher Städte, Band 26, S. 37S ff., und den 
bei Grautoff, „Die Lübeckischen Chroniken", II, 628, schon srüher abgedruckten 
Bericht Reimar Kocks über diese Ereignisse. 
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ländischen Handels. Wie so die Handelsverbindung mit dem 
Norden durch schwere Kämpfe behauptet werden mußte, so 
war es eine nicht weniger wichtige und schwierige Aufgabe, die 
Wege nach dem Inneren Deutschlands zu schützen, und dieses 
konnte nur geschehen, wenn zunächst im benachbarten Lauenburg 
Ruhe und Frieden hergestellt wurden, damit die großen Waren- 
züge unbehelligt nach Lüneburg, Hamburg und Wittenburg ge- 
langen konnten. Führten doch die Handelswege nach diesen 
drei Orten durch Lauenburg hindurch: durch das ganze Ländchen 
die alte Handelsstraße über Krummesse, Berkenthin, Behlendorf, 
Mölln, Lütau, Schnakenbeck an die Elbe zur Fähre von Artlen- 
burg, die alle berühmte vis regis, durch einen Teil Lauenburgs 
der Weg nach Hamburg über Berkenthin, Sandesneben, Trittau, 
der neben der Straße über Oldesloe auch später noch bestand, 
sowie auch der Weg nach dem Innern Mecklenburgs, der über 
Grönau, Fredeburg, Schmielau nach Zarrentin und Wittenburg 
führte.'^) Neben diesen Landsttaßen finden wir im vierzehnten 
Jahrhundert auch schon eine der ältesten Wassersttaßen Deutsch- 
lands, nämlich den Stecknitzkanal. Die Sicherheit des Verkehrs 
auf allen diesen Sttaßen war eine Lebensfrage für Lübeck, 
ebenso wie die freie Schiffahrt nach dem Norden, und wie sich 
der Mut, die Kraft und die Ausdauer der alten Hanseaten in 
der nordischen Politik glänzend bewährten, so ist ihre Politik 
auch kräftig und zielbewußt eingetteten für die Sicherheit der 
Sttaßen nach dem Innern Deuffchlands. Auch hier waren 
schwere Kämpfe zu bestehen mit den raublustigen Adligen und 
zum Teil auch mit den Fürsten, die zeitweise mit den Adligen 
zusammen raubten und plünderten. Wiederholt tat sich Lübeck 
mit den benachbarten Städten und Fürsten zu Landftiedens- 
bündnissen zusammen, und starke Aufgebote der Verbündeten, 
namentlich aber Lübecks, zogen gegen die Raubritter zu Felde 
und zerstörten ihre Burgen. Besonders die zweite Hälfte des 
dreizehnten und die erste Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts 
sind von solchen Fehden erfüllt. Während diese aber schon 

Siehe „Lübecks Handelsstraßen am Ende des Mittelalters" von Friedrich 
Bruns, in den Hansischen Geschichtsblättern 1896, S. 56 ff., und einen srüheren 
Aussatz von Koppmann in derselben Zeitschrift 1872. 



29 

wiederholt dargestellt sind/) ist meines Erachtens noch nicht 
genug die mehr friedliche Politik Lübecks in der zweiten Hälfte 
des vierzehnten und im Beginn des fünfzehnten Jahrhunderts 
gewürdigt worden. Diese war darauf gerichtet, eine feste Land- 
wehr nach dem Süden zu ziehen und namentlich von den lauen- 
burgischen Herzögen und Adligen sich große Besitzungen zu er- 
werben und besonders auch festen Fuß zu fasftn an der seit 
Beginn des vierzehnten Jahrhunderts für größere Kähne fahrbar 
gemachten Stecknitz, später aber an dem Delvenaukanal, der am 
Ende des Jahrhunderts gebaut wurde und Mölln mit Lauen- 
burg verband. Durch die Erwerbungen, die Lübeck an diesem 
Kanal machte, fälll zugleich ein neues Licht auf die in der letzten 
Zeit wiederhoü behandelle Frage, wann die Delvenau durch 
einen größeren Kanal mit dem Möllner See verbunden und 
wann sie selbst für größere Fahrzeuge verbreitert und vertteft 
worden ist. 

Wir müssen im vierzehnten Jahrhundert die lauenburgischen 
Herzöge und die lauenburgischen Adligen als zwei besondere 
poliüsche Mächte betrachten, denn die letzteren hatten sich damals 
von der herzoglichen GewaÜ fast ganz unabhängig gemacht. 
Das ist aber zu erklären einmal durch die abenteuerliche Poliük 
der Herzöge, die ihre Fehdelust immer wieder außerhalb ihres 
Landes zu befriedigen suchten, und sodann durch ihren den Ein- 
Mnften ihres kleinen Landes keineswegs entsprechenden Aufwand. 
Nur zu begründet waren die ernsten Vorstellungen, die am Ende 
des sechzehnten Jahrhunderts der Kanzler Hieronymus Schulze 
in einer Denkschrift dem Herzog Franz II. von Sachsen-Lauenburg 
machte, um ihn vor dem Lebenswandel und der Politik seiner 
Vorfahren abzuschrecken: „Wie ist es hinausgegangen mit den- 
selben E. F. G. Vorfahren? ein teil, so den Namen an sich 
genommen, daß sie Ritter heißen wollen, haben so lange ge- 
ritten, daß sie von und aus Landen und Leuten geritten sein. 
Ein Teil, so sich auch von keine andere denn Reuters-Knechten 

h Siehe den Aufsatz von Lappenberg „Von den Schlössern der Sachsen- 
Lauenburgischen Raubritter" im Vaterländischen Archiv für das Herzogtum 
Lauenburg 1857, 1. Band, S. 131—176, und meinen Aufsatz im Archiv des 
Vereins für die Geschichte des Herzogtums Lauenburg 6. Band, Heft 3, 
S. 75—115. 
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raten laßen wollen, was die Rechte und des heiligen Römischen 
Reichs constitutionen verordnet, sich nicht lassen ansechten, 
haben sich und alle ihre Nachkomenen umb die Chur gebracht; 
die folgende Hertzogen haben stattliche Schlößer ^eusere Emptere 
(Ämter) verlaust, versetzet, verpfändet, daß wol lL. F. G. und 
wol alle derer Nachkommen mit Schmertzen zu ewigen Zeiten 
solche von außen anschauen müßen. Also gehet es, wan man 
nicht redlicher aufrichtiger und vorstendiger Leute Ratschlege 
anhören, folgen und allein seins und anderer unerfarnen Leute 
Kopfe folgen und leben wolle." Ja, anstatt Ruhe und Frieden 
in ihrem Lande zu wahren, nahmen diese Herzöge wohl selbst 
teil an dem Treiben der Raubritter, wie denn der WbeMsche 
Chronist Detmar von Erich ll. zum Jahre 1343 berichtet: In 
dieser Zeit beraubte der junge Herzog Erich von Sachsen in 
seinem Lande während des sicheren Geleites die Fuhrwagen 
und fing dabei viele Kaufleute von Sachsen, von Westfalen und 
von anderen Landen, davon sein Name in sehr schlechten 
Ruf kam. 

Die Ohnmacht der Herzöge wurde noch vergrößert durch 
die unselige Teilung des Landes in die beiden Linien Ratze- 
burg-Lauenburg und Mölln-Bergedorf, die gleich im Beginn 
des vierzehnten Jahrhunderts erfolgte. Von den Söhnen Jo- 
hanns I., der wahrscheinlich im Jahre 1285^) starb, war Johann II. 
der Stammvater der Mölln-Bergedorfischen Linie. Er starb 
1321, sein Sohn Albrecht IV. 1343. Dieser hinterließ drei Söhne: 
Johann lll., der etwa 1356 starb, Albrecht V., der ungefähr 1370 
starb, und Erich III., der bis zum Jahre 1401 regierte und vor 
allem viel Land veräußerte. Nach desstn Tode wurde das Land, 
soviel noch von diesem übrig war, wieder vereinigt. Die Ratze- 
burg-Lauenburgische Linie beginnt mit Albrecht III. und seinem 
Bruder Erich I., den jüngeren Söhnen Johanns I., von denen der 

Siehe Archiv für die Geschichte des Herzogtums Lauenburg 4. Band, 
Heft 3, S. 100. 

H Von Duve, Mitteilungen zur näheren Kunde des Wichttgsten der 
Staatsgeschichte und Zustände der Bewohner des Herzogtums Lauenburg, 
Ratzeburg 1857, S. 100, nimmt als Jahr seines Todes 1286 an. Siehe aber 
Max Schmidt im Archiv des Bereins für Lauenburgische Geschichte V, 2, 46 ff., 
der 1285 als das wahrscheinliche Todesjahr annimmt. 
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erstere 1308 starb, der letztere vor 1360. Schon vor seinem 
Tode hatte sein ansangs sehr fehdelusttger Sohn Erich U., den 
wir oben schon erwähnt haben, die Regierung übernommen. 
Dieser starb 1368 zu Kollundborg in Dänemark, und ihm solgte 
sein Sohn Erich IV., der 1412 starb, und dessen Nachsolger war 
sein Sohn Erich V. 

Unter solchen Verhältnissen konnte sich der Adel in Lauen- 
burg schon früh große Vorrechte und eine fast selbständige Stel- 
lung erwerben. Mit seiner im Beginn des vierzehnten Jahr- 
hunderts zunehmenden Zahl^) wuchsen auch seine ständischen 
Rechte, und immer mehr wurden von den schwachen Herzögen 
ihre Hoheitsrechte an „ihre Getteuen, Vasallen oder Ratgeber" 
abgetteten, und diese übten sie dann wieder ihren Mannen 
gegenüber aus. Die Adligen bilden den ständigen Beirat der 
Herzöge, die nur mit ihrer Genehmigung Land verleihen und 
Hoheitsrechte aufgeben.') Sie bilden auch bei Streittgkeiten der 
Fürsten ein Schiedsgericht. H 

Unter den adligen Geschlechtern treten einige mit ihrem An- 
hange besonders hervor, und die Städte mußten mit ihnen 
rechnen wie mit selbständigen Mächten. Nach einer Urkunde 
des Jahres 1373 hatten mit Lübeck in Fehde gelegen: Erich, 
seine Mannen und sonderlich die Schocken und alle diejenigen, 
die dazu gehören. Im Jahre 1391 vereinten sich die von Ham- 
burg und von Lübeck mit den Züles, einem Geschlechte, das im 
Westen und Osten Lauenburgs große Besitzungen hatte und 
auch im südlichen Mecklenburg seßhaft war. Diese soUen ihnen 
Boizenburg, Haus und Stadt, offen hallen drei Jahre, wenn 
sie das verlangten, um ihre Feinde draußen und drinnen zu 
schädigen. Deshalb leisteten diese beiden Städte den Züles 

h So wanderten aus Lüneburg die Zabels, aus Holstein die Lasbecks, 
aus Mecklenburg die Lützows und später die Bülows ein. 

h So heißt es 1302 bei der Verleihung von 11V» Husen in Schlagsdorf 
und 2 in Schlagbrügge an das Domkapitel: k>Ios Lricu» communicsto consiliv 
et consensu consiliariorum et ücielium nostrorum. 1334 werden Sülstorf 
und Thandorf an das Domkapitel verkauft cte ssno consilio vssallorum 
nostrorum, und 1346 findet sich bei einer Veräußerung von Landbesitz die 
deutsche Wendung: mit beradenem mode unde volbort user radgeuer. 

h So bei dem Ausgleich der drei Bruder Johann, Albrecht und Erich 
am 25. April 1305. 
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große Hilfe, und dieses geschah um des allgemeinen Besten 
willen und „sonderlich durch vrede der straten". Zu demselben 
Zweck vereinigten sich die Lübecker im Jahre 1391 mit den 
Lützows, damit sie deren Hilfe hätten. Hier waren es Grabow 
und Wittenburg in Mecklenburg, die ihnen von diesem mächtigen 
Geschlechte offen gehalten werden sollten. Im Jahre 1392 
führten die Lützows auf eigne Hand mit dem Herzog Erich IV. 
Krieg. Dieser nahm vier ihrer Festen ein, und neun Tage hin- 
durch wurde gebrannt, wobei zwei Kirchen in Flammen auf- 
gingen. Thurow wurde damals von dem Herzoge eingenommen 
und blieb seitdem bei Lauenburg.^) 

Schon früh schlössen auch Adlige mit auswärttgen Fürsten 
wie selbständige Mächte Schutzbündnisse. Als Albrecht IV. von 
Bergedorf, der dem Treiben der Raubritter kräftig entgegen- 
getteten war, im Jahre 1343 starb, da schlössen Adlige seines 
Landes, nämlich die von Krummesse, von Ritzerau, von Parkentin 
und von Grönau, am 6. Dezember desselben Jahres ein Schutz- 
bündnis mit den Fürsten Albrecht und Johann von Mecklenburg. 
Diese nehmen die Adligen in ihre Hege und in ihren Frieden. 
Die letzteren dagegen verpflichten sich, den Fürsten Heeresfolge 
zu leisten. Gegen jeden sollen die Mecklenburger ihnen behilf- 
lich sein ohne gegen des „hertoghen Albertes kinden", d. h. 
gegen Johann III., Albrecht V. und Erich III. 

Schließlich schloß sich der Adel sogar unter sich korporativ 
zusammen. Im Jahre 1404 war der Landesherr Erich IV. 
einmal wieder ausgezogen, und zwar dieses Mal gegen die Dit- 
marschen. Da schritten bei den vielen Fehden und dem völligen 
Versagen der fürstlichen Macht die Adligen zur Selbsthilfe, und 
zwei schon beftehende Gruppen oder Sippen des Adels taten 
sich zusammen zur Wahrung des Friedens. Die erste bilden 
zwei Züles, drei Wulffs, die Schwarzenbeck besaßen, ein Wacker- 
bart, der auf Kogel bei Mölln seßhaft war, ein Lasbeck und 
neun Scharfenbergs, die zweite zehn Schacks, ein Daldorf und 
ein Herr von Gartow. Beide Vereinigungen haben ihre Schieds- 
leute: die Scharfenbergs und Genossen Heineken von Züle und 
Heineken Wulff, die Schacks Heinrich Daldorf und Heinrich 

h Siehe alles dieses bei Detmar zu den betreffenden Jahren. 
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Schack. Wenn einer eine Fehde hat mit einem, der außerhaw 
dieses Verbandes steht, so soll er das den Schiedsmännern und 
deren Genossen mitteilen und diese sich zu Rechte bitten. Hilft 
deren vermittelndes Eingreifen nichts, dann sollen alle Bundes- 
glieder den Geschädigten helfen. Keiner foll eine Fehde an- 
fangen außerhalb des Verbandes, es fei denn nach dem Rate der 
Oberften. Der Verband will ferner dazu helfen aus der Ge- 
fangenfchaft zu löfen, er will Wergeld bezahlen helfen und auch 
das gute Einvernehmen der Verbandsglieder auftechterhallen.^") 
Aus diefen wenigen Zügen fehen wir fchon, daß der lauen- 
burgifche Adel im vierzehnten Jahrhundert nicht unter dem 
Landesherrn, fondern neben ihm und vielfach fogar über ihm 
ftand. Er hatte fich fchon eine Reihe von den Vorrechten er- 
worben, die ihm im Jahre 1585 durch die fogenannte Union 
von dem Herzoge Franz 11. garantiert wurden. 

Liefe Verhältniffe konnten auf der einen Seite dem Lübecker 
Rate feine Aufgabe nur erschweren, die Handelsverbindungen 
nach dem Süden hin zu sichern; denn Lübeck hatte unter den 
räuberischen Angriffen eines übermächtigen und übermütigen 
Adels, der von dem fchwachen Landesherrn nicht im Zaume 
gehallen wurde, viel zu leiden. Auf der anderen Seite aber 
bot die Zerfplitterung des Landes und der Verfall der landes- 
herrlichen Macht den Lübeckern die Möglichkeit, fich Landbefitz 
und Hoheitsrechte in Lauenburg zu verfchaffen; denn wegen 
ihrer großen Verfchuldung fahen fich Herzöge und Adlige ge- 
zwungen, ihre Güter zu veräußern, und zwar zunächft nur 
durch Verpfändung, dann aber durch Verkauf. Da aber zugleich 
die Hoheitsrechte an die neuen Befitzer übergingen, wurden 
große Sttecken des lauenburgischen Landes lübsches Gebiet. 
Die Politik Lübecks, die Schwäche der herzoglichen Gewall in 
faft syftematifcher Weife auszunutzen, beginnt um die Mitte des 
vierzehnten Jahrhunderts. Im Jahre 1349 waren noch einmal 
die Flammen des Krieges mit den Raubrittern hell aufgelodert. 
In diefem Jahre nämlich fchloffen Erich 11. von Sachsen und 
die Grafen Heinrich, Nikolaus und Gerhard von Holftein mit 

»>) Siehe die Urkunde bei Ch. L. Scheidt, Historische und diplomatische 
Nachrichten von dem hohen und niederen Adel in Deutschland, 2. Theil, 
Hannover 1754.55, S. 461. 

Zeitfchr. d. «. f. L. S. XV, 1. 3 
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Lübeck einen Landfrieden auf drei Jahre, und die Verbündeten 
zerftörten eine ganze Reihe von Raubburgen, darunter in Lauen-- 
bürg Zecher, Borftorf, Lanken, Steinhorst, Kulpin und Gudow. 
und als dann auf ihren Wunsch auch der Graf Adolf von 
Schauenburg und die Stadt Hamburg in den Landfrieden auf-- 
genommen waren, kamen alle Teilnehmer überein, gegen das 
Haus Linau zu ziehen. Die noch heute erhabenen Reste des 
Bergfrieds zeigen uns die Festigkeit des Platzes, von dem aus 
die Scharfenbergs die Warenzüge der Kaufleute beobachteten 
und überfielen. Es bedurfte deshalb auch eines ganz besonderen 
Aufwandes an Streitkräften und Arbeitern, diese Feste zu er- 
obern und zu brechen. 

Doch noch waren verschiedene Festen am Schalsee nicht 
zerstört, und die aus Lauenburg vertriebenen Ritter, darunter 
auch die Scharfenbergs, hatten sich nach Mecklenburg geflüchtet. 
So mußte etwas geschehen, um die Handelsstraßen von Osten 
her zu sichern, und damit kommen wir auf die Herstellung des 
Landwehrgrabens von Ratzeburg bis zum Möllner See.") In 
einer Urkunde des Jahres 1350 machen Herzog Erich II. von 
Ratzeburg-Lauenburg und Johann III. von Mölln-Bergedorf, 
der letztere zugleich im Namen seiner unmündigen Brüder 
Albrechts V. und Erichs III. aus, daß sie einen schon vor- 
handenen Landwehrgraben, der von ihnen und Lübeck mit großer 
Arbeit und Kosten hergestellt ist, ausbessern und erhallen wollen. 
Erich II. hat versprochen und verspricht jetzt aufs neue, auch 
südlich vom Möllner See den Delvenaubach ausgraben und 
befestigen zu lassen, so daß die, welche über ihn hinweg die 
Sttaßen und die Länder ausplündern wollen, nirgends hinüber- 
kommen können. Dann sind uns über denselben Graben drei 
Urkunden erhallen aus dem folgenden Jahre 1351. In diesen 
versprechen die Möllner, der Herzog Erich II. und der Bischof 

") Siehe darüber Koppmann, die Landwehr zwischen dem Ratzeburger und 
Möllner See in den Hansischen Geschichtsblättern 1894. Fälschlich glaubt er, 
es wäre damals eine Schifsahrtsverbindung zwischen beiden Seen geplant. 
Siehe darüber Dr. Hermann Heineken, der Salzhandel Lüneburgs mit Lübeck 
bis zum Ansänge des sünfzehnten Jahrhunderts, Berlin 1908, S. 72. Siehe 
auch meinen Aussatz über den Landwehrgraben im Archiv des Vereins für 
Lauenburgische Geschichte III. Band, Heft 1, S. 81—92. 
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Volrad von Ratzeburg, die einzelnen Strecken des Grabens her- 
zustellen bezw., soweit sie schon hergestelll sind, zu schützen und 
ersorderlichensalls auszubessern. Von dem Delvenaugraben ist 
hier nicht die Rede, sondern der Graben geht von Norden her 
in den Möllner See. 

Aus diesen auffallenden Umstand komme ich unten bei dem 
Delvenaukanal zurück. Hier haben jene Urkunden insosern In- 
teresse, als sie uns die Zerrissenheit und Zersahrenheit der 
territorialen VerhälMisse in Lauenburg zeigen, denn aus der 
kurzen Strecke von Ratzeburg nach Lauenburg kommen als Be- 
sitzer des an der Landwehr liegenden Gebietes nicht nur die 
Herzöge,") sondern auch der Bischof von Ratzeburg als In- 
haber des Ravensdykes am Ratzeburger See sowie die Herren 
von Ritzerau und Krummesse in Betracht. Die ersteren hatten 
den Ravensdyk eben erst an den Bischof, der im Besitz des an- 
liegenden Farchau war, verkauft'H und besaßen noch unmittel- 
bar an die Landwehr stoßendes Gebiet, und die Krummesses 
besaßen das Dorf Petzeke, an dessen Stelle später das Kloster 
Marienwohlde gebaut wurde. Der Petzekerbach aber wurde 
als Landwehrgraben benutzt. 

Dieser Landwehrgraben, der für die Schiffahrt nicht in Be- 
tracht kam, hat auch als Schutz gegen die Raubritter allem An- 
schein nach keine große Bedeutung gehabt. Nur eine kosffpielige 
Bewachung hätte ihn zu einem brauchbaren Bollwerk gegen die 
Einfälle der Ritter machen können; dabei finden wir aber, 
wenigstens in den Jahren 1420 bis 1430, daß für die gesamten 
Landwehren vom Rate ungefähr nur acht Mark jährlich aus- 
gegeben wurden. In Fredeburg allerdings, wo eine Zollstätte 
war, führten die Lübecker neben der St. Christophorusschenke 
einen Bergstied auf; als aber die Mecklenburger im Jahre 1403 
gegen Lübeck zogen, warfen sie diesen nieder und setzten dann 
ihren Zug gegen Lübeck fort, ohne, soweit wir es aus dem 
kurzen Berichte Detmars erkennen können, nachhalligen Wider- 
stand gefunden zu haben. 

") von Duve, S. 273, Anmerkung, weist darauf hin, daß der Graben 
zugleich die Grenze zwischen den Gebieten der beiden Linien der Herzöge bildet. 

Bestätigt wurde dieser Verkauf durch den Herzog Erich il. erst im 
Jahre 1353. 3* 
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Inzwischen hatte Lübeck zu einem besseren Mittel gegriffen, 
um sich die großen Landsttaßen durch Lauenburg zu sichern, und 
damit kommen wir aus die Landerwerbungen zunächst im Norden 
des Landes. Naturgemäß war hier das Land an der Stecknitz 
von besonderer Wichttgkeit, und da lagen die Verhältnisse außer- 
ordentlich günsttg, weil dieses Gebiet im Besitze der beiden 
Brüder Albrechts V. und (Lrichs III. von der Mölln-Berge- 
dorfer Linie war. Beide waren kinderlos, der letztere, Erich III., 
der ungesähr im Jahre 1370 allein die Regierung übernahm, 
nachdem er bis dahin zusammen mit seinem Bruder die Ur- 
kunden ausgestelü hatte, gehörte dem geistlichen Stande an und 
geriet durch seine Schuldenlast in völlige Abhängigkeit von 
Lübeck, dem er allmählich sein ganzes Land abttat. Gemeinsam 
mit seinem Bruder hatte er im Jahre 1359 Mölln verpfändet, 
das folgenschwerste Ereignis in der lauenburgischen Landes- 
geschichte. Ausdrücklich wird als Grund für die Veräußerung 
der Stadt mit Vogtei von feiten der beiden Herzöge die Rück- 
sicht auf die Verteidigung des Landes und der vis regis an- 
gegeben. Von besonderer Bedeutung für den lübschen Handel 
war es, daß auch die Schleuse an der Stecknitz") mit ver- 
pfändet wurde. Nach dem Tode seines Bruders Albrecht trat 
Erich III. am 7. Januar 1370 noch andere Teile seines Gebietes 
ab. Er verpfändete dem Rate, den Bürgern und der Geyreinde 
der Stadt Lübeck seine Burg und Stadt Bergedorf mit der 
Vogtei, allen Gütern in der Marsch und auf der Geest, mit 
allen bebauten und unbebauten Äckem und allem anderen Zu- 
behör jeder Art, überdies sein ganzes Dorf Hachede (heute Geest- 
hacht) mit dem Zolle und allem Zubehör, auch sein Dorf Nüsse 
sowie Duvensee, beide auch mit allem Zubehör, überhaupt sein 
ganzes Land, seine ganze Herrschaft und seine Hälfte des Her- 
zogenwaldes, d. h. des heutigen Sachsenwaldes. Durch einen 
besonderen Verttag wurde ihm einige Tage später lübscherseits 
vergönnt, daß er zu seinen Lebzeiten die ganze jährliche Ein- 
nahme aus den Zöllen und den Gefällen aus der Schleuse und der 

") über diese Schleuse siehe Heineken a. a. O. S. 41. Sie lag bei dem 
srüheren Dorse Stenborg unweit Mölln. Zuerst im Jahre 1336 wird sie er- 
wähnt und als damals einzige Schleuse an der Stecknitz schlechtweg „szluze" 
genannt. 
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Mühle zu Mölln erhalten solle. Wenn diese Schleuse aus- 
gebessert werden müsse, so solle das auf Kosten von Lübeck ge- 
schehen. Ferner bekam er die Geldgefälle aus Breitenfelde und 
jährlich 40 Mark Geldes bar zu seinem Leibe d. h. wohl als 
Leibrente.") Hinsichtlich Bergedorfs wurde bestimmt, daß der 

Herzog lebenslänglich alle Geldgefälle des Schlosses und der 
Bogtei Bergedorf haben solle, und es wurden ihm auch die 
Einwnste des Dorfes und Zolles zu Hachede und der Dörfer 
Nüsse und Duvensee zugewiesen. Auch die Gewall über das 
Schloß zu Bergedorf und die Burglehen soll er während seines 
Lebens haben, für die Stadt Lübeck aber soll dieses Schloß ein 
offenes sein. Daher soll es von einem gemeinschaftlich zu er- 
nennenden, biederen Manne befehligt werden, und dieser soll 
das Schloß zu beiderseitigem Nutzen und Nöten treulich und 
sicher bewahren, nämlich dem Herzog für seine Lebenszeit, der 
Stadt Lübeck aber als ein rechtes Pfand und offenes Schloß, 
welches der Befehlshaber nach dem Tode des Herzogs der 
Stadt Lübeck zurückzuliefern habe. So war Erich lll. ein bloßes 
Werkzeug in den Händen der Lübecker Kaufherren. Diese hatten 
sich vor allem ganz Möllns, des wichtigsten Ortes für ihren 
Handel, bemächtigt, denn hier in Mölln trafen die Verkehrs- 
wege von Boizenburg, Lauenburg, Artlenburg und Geesthacht 
aus zusammen, hier endete der Wasserweg, der seit dem Jahre 
1335 Lübeck mit Mölln verband, und von hier führte die 
große Landstraße über Behlendorf, Berkenthin und Krummesse 
nach der allen Hansestadt. Von Wichtigkeit war auch der Er- 
werb der Schleuse bei Mölln, über die früher der Herzog ver- 
fügt hatte. 

Aber eine vollständige Sicherung der Straßen war nur 
dann zu erreichen, wenn auch die zweite große und fast selb- 
ständige Macht in Lauenburg, wenn auch der landsässige Adel 
zu einem Werkzeuge Lübecks gemacht, wenn ihm vor allem 
seine Besitzungen, die an den großen Handelsstraßen lagen, 
durch Verpfändung und Verkauf entzogen wurden. Hier kam 

") Diese Bestimmung ist, wie mir fteundlich mitgeteilt wird, wohl 
wahrscheinlicher als die von Duve allerdings als sraglich angenommene zu 
den Kleidungskosten (siehe Duve S. 126). 
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aber zunächst das Land an der Stecknitz in Betracht. An diesem 
Flusse auswärts von Lübeck aus lagen die großen Besitzungen der 
Herren von Krummesse, von Parkentin und von Ritzerau, und 
eine Nebenlinie der letzteren waren die Herren von Duvensee. 
Eine Oberhoheit über diese hatte sich Lübeck schon durch die 
Verpfändung des herzoglichen Gebietes erworben, das ja, wie 
wir eben gesehen haben, von Erich III. im Jahre 1370 abge- 
treten wurde. Nun verlangte der Lübecker Rat aber auch 
eine ausdrückliche Pfandhuldigung, und diese leisteten am 
12. März 1371 die Ritter Detlef von Parkentin und die Knappen 
Elans und Johann Parkentin, Gerd Gudow, Hartwig von 
Ritzerau der Ältere, Hartwig von Ritzerau der Jüngere, Ber- 
thold von Ritzerau und Eler von Duvensee. Die Familie Gudow 
kommt hier deshalb in Bettacht, weil sie dicht bei Mölln Güter 
hatte. So verkauften am 12. März 1385 die Knappen Gerd 
Gudow und Sohn dem Rate von Mölln den Drüsensee, wie 
auch den dritten Anteil an dem Dorfe Drüsen und der Lütauer 
Mühle. Nachträglich huldigten dann am 30. März 1371 auch 
die Ritter Eccard von Krummesse und die Knappen Hinrich 
und Marquard Krummesse. Alle diese geloben bei dem Rate 
zu bleiben mit allen Diensten und aller Pflicht, wie sie es der 
früheren Herrschaft waren und noch sind. Ihre Schlösser, Festen 
und Höfe sollen den Lübeckern offen stehen zu allen ihren.Nöten. 
Sie haben diese Huldigung getan auf Gebot und „von hete" 
Herzog Erichs des Älteren, wie damals Erich III. im Gegensatze 
zu seinem jüngeren Vetter Erich IV. von der Ratzeburg- 
Lauenburgischen Linie genannt wurde. 

Unter den Burgen an der Stecknitz war von ganz besonderer 
Bedeutung das feste Haus zu Göldenitz, dicht bei Berkenthin, 
wahrscheinlich der frühere Sitz der Herren von Parkentin.") Ist 

Nach dem Zehntenregister des Bistums Ratzeburg vom Jahre 1230 
hat Nothelmus von Göldenitz Zehntenbesitz in Sirksrade und Hollenbek. 
Später kommt dieser sonst seltene Name in der Familie Parkentin vor, und 
es ist wohl anzunehmen, daß der Name des Ortes gewechselt hat, weil der 
Hauptsitz von der Höhe bei Göldenitz in die durch ihre Lage an der Stecknitz 
außerordentlich begünstigte Wasserburg Parkentin verlegt ist. Siehe meinen 
Aussatz: Der lauenburgische Uradel und die Entwicklung seiner ständischen 
Rechte im 13. Jahrhundert, im Lauenburgischen Archiv 1911. 
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Göldenitz in dem Vertrage vom Jahre 1370 auch nicht besonders 
genannt, so tritt seine Bedeutung doch deutlich hervor aus der 
Urkunde, die Erich IV. nach dem Tode Erichs III. am 13. Juli 1401 
dem Lübecker Rat ausstellte. In dieser bestätigt der Herzog alle 
von Erich III. Lübeck gegenüber eingegangenen Verpflichtungen, 
doch nimmt er von abgetretenen Besitzungen für sich in An- 
spruch Bergedorf, Kurslack und Aldengamme, ferner Geesthacht 
und den halben Sachsenwald. Dann heißt es in der betreffenden 
Urkunde weiter: „dazu Hof, Dorf, Mühlen und Feste zu Göldenitz, 
doch unter der Bedingung, daß weder wir noch unsere Erben 
und Nachkommen, noch jemand von unsertwegen den Hof, Dorf, 
Mühlen und Feste von Göldenitz ferner befestigen sollen, als 
wie es jetzt ist, es geschehe denn mit Rat und Vollmacht der 
vorbenannten Herrn Bürgermeister und Ratmannen zu Lübeck". 
Dazu sollen die Herzöge brauchen alle geistlichen und weltlichen 
Lehen, die in diesem vorbenannten Gute belegen sind. — Die 
Lage von Göldenitz auf der Höhe über dem Stecknitzkanal 
machte den Besitz zu einer Grundbedingung für die Sicherheit 
der vorbeiführenden Land- und Wasserstraße, und wenn auch 
Erich IV. ausdrücklich die dauernde Schleifung der Feste ver- 
sprach, so wurde dem Rate die Veräußerung des Platzes doch 
sehr verübell. Denn als im Jahre 1407 der Ausschuß der 
Sechziger eine lange Reihe von Beschwerden gegen den alten 
Rat vorbrachte, da fand sich unter diesen auch die Anklage, daß 
er Bergedorf und Göldenitz aus der Herrschaft von Mölln über- 
geben habe^^). 

Länger im Besitze Lübecks blieben die Dörfer, Höfe und 
Waldungen, die sich der Rat von Lübeck und vor allem reiche 
Lübecker Geschlechter von den oben genannten Adligen durch 
Verpfändung oder Kauf erwarben. Der Grund zu diesen Ver- 
äußerungen waren die Schulden, ein Übel, an dem Fürsten 
und Adlige jener Zeit vielfach litten. Hierin fanden sich auch 
die lauenburgischen Herzöge mit ihren Mannen zusammen. 
Waren doch ihre Schulden so groß, daß die Krone der Herzogin 
von Lauenburg bei einem lübschen Goldschmied Schwarzkopf 

") Siehe diese Beschwerde über den Rat im Lübecker Urkundenbuche (nach 
Ostern 1408). 
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versetzt werden mußte,") wie ihr Kopffchmuck bei dem reichen 
Hamburger Kaufherrn Vicko von Geldersen, der nach den Auf- 
zeichnungen seines Handlungsbuches diesen Schatz ganz be- 
sonders sicher aufbewahrte? °) Wir besitzen verschiedene Schuld- 
verzeichnisse, die uns diese traurigen Geldverhältnisse der Fürsten 
und Adligen und ihre Verpflichtungen den reichen Lübeckern 
gegenüber klarmachen. In dem einen, vom Jahre 1373, treten 
uns neben dem Herzoge Erich dem Jüngeren als Schuldner 
entgegen: Detlef von Züle auf Steinhorst und Detlef Grönau, 
in einem anderen vom Jahre 1374 dieselben, daneben aber 
Gerhard Gudow, vor allem aber Berthold von Ritzerau, dessen 
Schuldenlast sich auf die für damalige Zeiten außerordentlich 
hohe Summe von über 1000 Mark belief. Unter den aus- 
stehenden Forderungen der Stadt Lübeck vom Jahre 1376 be- 
findet sich auch eine größere Summe, die Herzog Erich von 
Sachsen geliehen hat, eine kleinere, die Detlef von Parkentin, 
wohnhaft in Behlendorf, schuldete. Im Falle, daß solchen Ver- 
pflichtungen nicht nachgekommen wurde, mußten die Schuldner 
ihren Grundbesitz verpfänden oder verkaufen. So kamen Mölln 
und Bergedorf an den Rat von Lübeck als Gläubiger, aller- 
dings nur als Pfand, aber die Summe, die abgezahlt werden 
mußte, war so groß,^°) daß an eine Rückzahlung durch die 

'°) Siehe die Urkunde vom 21. September 1377. Herrn Zwartekop sollen 
150 Mark Pfennige ausbezahlt werden künftigen Michaelis für Hermann 
Duzekop, der als Notar des Herzogs einst die goldene Krone der Herzogin 
versetzt hat. Übrigens muß dieses die Gemahlin Erichs IV. sein, denn Erich III. 
von der Mölln-Bergedorfer Linie war nicht verheiratet. 

") Der Schmuck lag auf dem Hamburger Rathause über der Trese- 
kammer in einem Schrein, und Vicko hatte den Schlüssel in seinem Hause. 
Das Handlungsbuch Vickos von Geldersen ist neuerdings von Nirrnheim 
herausgegeben. 

Neuerdings ist von Kellinghusen „das Amt Bergedorf" in der Zeit- 
schrift des Vereins für Hamburgische Geschichte XIII, S. 223, Lübeck dagegen in 
Schutz genommen, daß es absichtlich so hohe Pfandsummen, die er nach dem 
heutigen Geldwerte auf 1,8 bis 2 Millionen Mark berechnet, auferlegt hat, 
damit eine Einlösung durch die jüngere Linie unmöglich gemacht würde. Denn 
es ist sehr wahrscheinlich, daß jene Summen größtenteils zur Befriedigung 
der Grafen von Holstein dienten, die zuerst eine so hohe Pfandsumme 
Lauenburg auferlegt hatten. Mithin trifft diese der Vorwarf, zuerst eine 
ungeheure Schuldenlast auf das kleine Herzogtum gehäuft zu haben. 
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Herzöge damals nicht zu denken war, und so erwarben sich der 
Rat oder in größerem Maße reiche lübsche Handelsherrn großen 
Grundbesitz an der Stecknitz von den dort ansässigen adligen 
Familien. 

Zunächst kommt hier die Familie von Krummesse in Be- 
tracht, die sehr begütert war und wie die meisten damaligen 
Adligen in einer ganzen Reihe von Dörfern Besitzungen hatte. 
So ist Besitz der Herren von Krummesse nachzuweisen in Krum- 
messe, Klempau, Kastorf, Bliestorf, Großschenkenberg, Anker, 
Petzeke bei Mölln, Kählstorf, Schretstaken und in Lankau im 
Kirchspiel St. Georgsberg. Dazu kamen noch große Güter in 
Holstein, wie z. B. Wulvenau. Dabei ist aber wohl zu beachten, 
daß es sich nicht um den Besitz ganzer Dörfer handell, denn 
die Grundstücke der Adligen waren damals noch weit zer- 
streut, und oft besaßen sie in einem Dorfe nur wenige Hufen 
oder hatten auch keinen Grundbesitz, sondern andere Einnahmen, 
wie z. B. den Zehnten von einigen Hufen. Gelegentlich ttat 
der Fall ein, daß mehrere Adlige in einem Dorfe begütert 
waren. Neben diesen haben wir in demselben Dorfe noch per- 
sönlich freie Hufenbesitzer oder Bauern, die aber dem Herzoge 
zu Abgaben und Diensten verpflichtet waren. Indessen konnte 
es vorkommen, daß solche Einnahmen vom Herzoge an Adlige 
verkauft wurden. Die größeren Freiheiten und der umfassendere 
Grundbesitz der letzteren sind in dem Kolonialgebiete des Nordens 
und Ostens gewiß vielfach daraus zu erklären, daß ihre Bor- 
fahren als Unternehmer bei der deutschen Besiedlung des Landes 
eine größere Zahl Hufen als die Bauern und Freiheit von Ab- 
gaben erhallen hatten. Grundbesitz und Freiheiten waren dann 
im Laufe der Zeit so gewachsen, daß die Adligen einen Hof 
oder curis im Dorfe besaßen, die in einigen Fällen dem Grund- 
besitz der Bauern zusammengenommen gleich kam. So um- 
faßte das Dorf Petzeke bei Mölln vierzehn Hufen, und von 
diesen waren sieben von Bauern besetzt; die übrigen sieben 
waren zum Rittergute gemacht und gehörten den Krummesses"). 

Siehe die Vereinbarung zwischen dem Kloster Marienwohlde und 
der Psarrkirche zu Schmielau über die an Stelle der Bewohner des jetzt ge- 
legten Dorfes Petzeke dem Kirchherrn zu leistenden Abgaben vom 20. März 1436 
(Urkundenbuch der Stadt Lübeck). 
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Lesen wir aber in Urkunden von der ciimi^is psrs eines Dorfes, 
so brauchen wir nicht immer an die mathematisch ausgemessene 
Hälfte dieses zu denken. Das müssen wir in Betracht ziehen, 
wenn wir nun auf den Verkauf der Besitzungen der Herren von 
Krummesse in dem Dorfe gleiches Namens übergehen. Dieses 
war von ganz besonderer Wichttgkeit für Lübeck, weil es dicht 
vor den Toren der alten Hansestadt liegt und besonders auch 
deshalb, weil dort von alters her eine wichtige Stecknitzschleuse 
ist. Dazu kommen noch wertvolle Torfmoore und Holzungen 
in der Nähe des Dorfes. Auf das Holz in diesen hatte es be- 
sonders der Rat abgesehen. Im Jahre 1366 kaufte er von den 
Krummesses Baumstämme im Kannenbroke, einem Gehölze, das 
noch heute diesen Namen führt. Das Holz wird veräußert zu 
freiem Hiebe, und wenn in der Urkunde ein ganz besonderes 
Gewicht auf das Eichenholz des Kannenbrokes gelegt wird, fo 
ift ohne Zweifel das dringende Bedürfnis danach mit dem 
Schiffs- und Schleufenbau zufammenzubringen, wie fie die 
Stecknitzfahrt erforderlich machte. Die zollfreie Anfuhr des 
gefällten Holzes bis zur Stecknitz wird ausdrücklich von den 
Verkäufern genehmigt. 

Auch einen Teil des Dorfes Krummeffe hat der Rat fchon 
im Jahre 1373 im Pfandbefitz gehabt. Denn im Mai diefes 
Jahres bekennt der Knappe Marquard von Krummeffe, von 
dem Rate zu Lübeck für den Verkauf feines Hofes und feiner 
Güter in Krummeffe außer den fchon früher empfangenen 
300 Mark noch 100 Mark erhalten zu haben, und verpflichtet 
fich, falls er von dem vorbehaltenen Rechte des Wiederkaufes 
Gebrauch macht, ebenfalls 400 Mark zu zahlen, von jenem 
Recht aber nur für fich, nicht zugunften anderer Gebrauch zu 
machen. Im November desfelben Jahres hat Marquard von 
dem Rate noch 200 Mark erhalten. 

Jndeffen fcheint Marquard von Krummeffe feine Schulden 
an den Rat bezahlt zu haben, denn einige Jahre fpäter ver- 
äußert er feinen Anteil an dem Dorfe Krummeffe an den Lü- 
becker Ratsherrn Segebodo Crispin. Diefe Familie gehört zu 
den angefehenften Geschlechtern Lübecks.") Besonders bekannt 

") Siehe G. W. Dittmer, Genealogien und biographische Nachrichten 
über Lübecker Familien aus älterer Zeit. 1859. 
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sind Segebodo Crispin, der 1323 starb, und dessen gleichnamiger 
Enkel, der bis zum Jahre 1388 lebte. Dessen Sohn Johann 
war Mitglied des alten Rates und wurde im Jahre 1407 bei 
der Erhebung der Zünste mit einigen anderen Ratsherrn aus- 
gewiesen, kehrte aber 1416 mit allen Ehren zurück. Der oben 
erwähnte jüngere Segebodo Crispin lieh an Marquard von 
Krummesse im Jahre 1379 1000 Mark und bekam dafür als 
Pfand die Hälfte von Krummesse, doch Marquard durfte sie am 
Martinitage für den gleichen Preis zurückkaufen. Aber am 
1. März des Jahres 1380 ließ er den Vorbehalt des Rückkaufes 
fallen und vollzog den unbeschränkten Verkauf. Gleichzeittg lieh 
er von Crispin noch 2000 Mark und gab ihm dafür Bliestorf 
und andere Besitzungen. 

In der Urkunde vom Jahre 1373 treten als Zeugen auf 
die Neffen Marquards: der Ritter Eggehardus und sein Bruder, 
der Knappe Johannes von Krummesse. Jeder von beiden hatte 
einen Hof in Krummesse. Ihren Besitz verkauften sie aber im 
Jahre 1382 an die Brüder Gerd und Hermann Darsow in 
Lübeck für 2400 Mark, und dieser bestand außer jenen Höfen 
in der Hälfte von Kronsforde und Grienau mit Gehölz. Zu 
dem Hofe Ekkards gehörten noch eine Wassermühle und eine 
Holzung, das kleine Kannenbroke und die Molenbeke, welche 
schon seine Eltern besessen haben. Henneke hat seinen Hof von 
seinem Vetter Marquard gekauft. Dieser und er selbst haben 
ihn immer „auf das freiste" besessen. 

Betrachten wir nun, was in den beiden Urkunden vom 
Jahre 1380 und vom Jahre 1382 von Krummesse verkauft 
wurde, so kommt, selbst wenn wir nach dem oben Ausgeführten 
die Hälfte von Krummesse nicht wörtlich nehmen, doch ein ganz 
bedeutender Teil dieses Dorfes heraus, denn neben den großen 
Besitzungen, die an die Crispins kommen, erhalten die Darsows 
noch zwei Höfe und eine Mühle. Und den großen Umfang der 
Erwerbungen zeigt auch der Kaufpreis von 3400 Mark für 
beide, denn mit Rücksicht darauf, daß das kleine Niemark und 
der See von Beidendoiff nicht hoch eingeschätzt werden dürfen, 
ist die Summe, die für Krmmmesse bezahlt wird, eine sehr 
bedeutende. Wir müssen bedenken, daß die Mark lübsche Pfen- 
nige um das Jahr 1350 einen Silberwert von 10—12 Reichs- 
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mark hatte, und daß der Geldwert mindestens siebenmal größer 
war als der heuttge. Ohne Zweifel blieb damals dem Herzoge 
Erich lll. nur noch wenig Grundbesitz in Krummesse"), und 
gewiß behiell er auch nur wenig Einnahmen aus der Ausübung 
von Hoheitsrechten, denn selbst diese waren schon von seinen 
Vorgängern zum großen Teil veräußert; ehe die Bürger der 
Städte um Darlehen angegangen wurden, suchten die Herzöge 
durch Verkauf von Rechten an die Adligen sich Geld zu ver- 
schaffen. Solche Rechte waren namentlich die Ausübung der 
höheren Gerichtsbarkeit und die Beden, und die erstere, die 
sogenannte Gerichtsbarkeit zu Hals und Hand, war in den 
Dörfern Krummesse und Niemark mit der Fischerei im See von 
Krummesse an den Ritter Johann von Krummesse im Jahre 
1324 verpfändet. Der verschuldete damalige Herzog Erich I. wird 

") Hierin stimme ich mit Wehrmann überein, der in seinem sehr gründ- 
lichen Aussatze über die Lübeckischen Landgüter (Zeitschrist des Vereins sür 
Lübeckische Geschichte Band 7, S. 151-236) schreibt: „Halb Krummesse be- 
zeichnet nicht die gleiche Hälfte, sondern es wird damit nur angedeutet, daß 
ein Teil des Dorfes, der Ritterhof mit den dazugehörigen Kolonen oder 
Untertanen verpfändet wurde. Ein anderer Teil, und zwar der größere, 
stand fortwährend unter der unmittelbaren Herrschaft des Herzogs. Auch der 
Bischof von Ratzeburg hatte eine Herrschaft über das Dorf, nämlich über die 
Pfarrkirche nebst den dazugehörigen Grundstücken." Was nun zunächst die 
letztere Herrschaft anbetrifft, so kommen die Freihafen, die zu der Pfarre ge- 
hörten, als Herrschaft nicht in Betracht. Im übrigen hatte das Domkapitel 
den Zehnten, denn nach der Speiseordnung dieses vom 21. Oktober 1301 sollte 
das Fleisch u. a. mit aus dem Zehnten von Krummesse, der neun Mark ein- 
brachte, bestritten werden. Für den großen Besitz des Herzogs im Dorfe führt 
Wehrmann eine Urkunde aus der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts an. 
Nach dieser verkaufen der Bischof Magnus von Hildesheim und sein Bruder, 
der Herzog Bernhard von Sachsen-Lauenburg, den Ratsmännern Johannes 
Germer und Johannes Lüneburg für 4000 Mark eine jährliche Rente von 
240 Mark aus den Dörfern Lütau, Witzeeze, Groß-Sarau, Krummesse, 
Niemark und Berkenthin unter Vorbehalt des Wiederkaufs, und wenn sie die 
erste Hälfte, 2000 Mark Lübisch, mit 120 Mark Rente abbezahlt haben, dann 
sollen sür die noch übrigen 2000 Mark die Dörfer Groß-Sarau, Krummesse, 
Niemark und Berkenthin haftbar bleiben. Hieraus ist nicht zu entnehmen, 
welche Einnahme auf Krummesse fällt, und selbst wenn sie damals wieder 
etwas größer geworden wäre, so ist immerhin möglich, daß die kräftigeren 
Herzöge Erich IV. und Erich V. einiges wieder erworben haben, was der 
schwache Erich III. aufgegeben hatte. 
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aber ebensowenig die Pfandsumme abbezahlt haben wie der 
uns schon bekannte Erich 

So waren zwei der angesehensten Geschlechter Lübecks in 
den Besitz des größten Teiles von Krummesse gekommen, denn 
auch die Darsows besaßen großen Reichtum und gehörten zu 
den alten Ratsfamilien. In dem Verzeichnis der Mitglieder 
der Zirkelgesellschaft vom Jahre 1429 finden sich zwei ihres 
Namens.") Um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts 
fcheinen fie auch Anker von den Krummeffes erworben und 
damit auch an diefer wichttgen Stelle der Stecknitz festen Fuß 
gefaßt zu haben. Später haben die Darfows die Crispinfchen 
Güter in ihre Hände gebracht. Zu erwähnen ift hier noch, daß 
im Jahre 1445 Gert von Krummeffe, der damals noch den Hof 
zu Anker befaß, dem Rate zu Lübeck die Benutzung eines Eichen- 
waldes auf dem Felde von Lankau geftattete. Auch diefes liegt 
nicht weit von der Stecknitz. 

Ohne Zweifel hat diefer Erwerb von Grundbefitz an der 
Stecknitz eine Veränderung der ländlichen Befitzverhältniffe her- 
vorgebracht. In den Urkunden, in denen der Herzog Erich lil. 
die Veräußerungen von Land durch feine Lehnsleute ge- 
nehmigte, hatte er auch auf alle Leiftungen der dienft- und 
zinspflichtigen Leute verzichtet. So verficherte auch noch Erich IV. 
in einer Urkunde vom 1. Dezember 1379, daß alle coloni, d. h. 
Bauern der verkauften Güter und Dörfer weder ihm, noch einem 
anderen als dem Herrn Segebodo Crispin und seinen Erben 
zu Diensten, Leistungen lexgctiones), oder irgendwelchen 
Lasten verpflichtet sein sollten. Für den lübschen Handel, dessen 
Interesse auch die Erispins und Darsows als reiche Kaufherrn 
wahrnehmen mußten, war es von besonderer Wichttgkeit, hier 
an der Schleuse möglichst viele abhängige Leute mit kleinem 

") Am 1. April 1380 überlieferte Marquard von Krummesse dem Segebodo 
Crispin zwei Urkunden über seine Rechte in Krummesse. Die Briefe sind 
seinen Eltern gegeben von Erich von Sachsen. Danach bekommen diese die 
hohe und niedere Gerichtsbarkeit und einen Fischzug im See von Beidendorf. 
Ferner erhalten sie broke und wedde, d. h. die Brüche und Strafgelder, 
wenn Bauern nicht zum Landthing kommen. 

Siehe den Aufsatz von Brehmer in dieser Zeitschrift V, 393, wo als 
Stifter dieser Gesellschaft Gerhard Darsow (f 1386) genannt wird. Sein 
Bruder Herrmann Darsow f 1404. 
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Grundbesitz zu haben, die als sogenannte Linienzieher die Fahr- 
zeuge flußaufwärts ziehen konnten, wenn das Wasser südlich 
von der Krummesser Schleuse aufgestaut war. Es war das 
eine außerordentlich anstrengende Arbeit, zumal da sie zum 
Teil im Wasser vorgenommen werden mußte. Bei den sehr 
unvollkommenen Stauschleusen trat nämlich das Wasser durch 
Aufltauen an einigen Stellen über die Ufer, bis dann, wie wir 
unten bei dem Delvenaukanal sehen werden, diesem Übelstande 
durch Dämme einigermaßen abgeholfen wurde. Gewiß hatten 
diese Linienzieher ihren kleinen Grundbesitz unmittelbar an der 
Stecknitz, und damit hängt wohl zusammen, daß die Zahl der 
Vollhufner im lübschen Anteil von Krummesse verschwindet, 
denn im Jahre 1673 sinden wir da nur einen Hufner, dagegen 
fünf Großkätner und neun Kleinkätner, die ohne Zweifel bei 
dem Betriebe des Kanals als Linienzieher angestellt waren^^). 

Von den übrigen oben angeMrten Besitzungen der Krum- 
messes kam das ganze Dorf Petzeke an das Kloster Marienwohlde, 
das im Jahre 1413 gegründet wurde. Anker kam um die Mitte 
des fünfzehnten Jahrhunderts auch an die Darsows'^), denn 
um diese Zeit schreibt der Priester Wullenwever an Bernd Dar- 
sow einen Brief in persönlichen Angelegenheiten, in dem er ihn 
als Besitzer von Anker bezeichnet. Indessen hatten die Krum- 
messes noch 1445 diesen Hof als Eigentum, denn am 17.-März 
dieses Jahres gestattet Gerdt von Krummesse, wohnhaft auf 
dem Hofe zum Anker, dem Rate von Lübeck die freie Benutzung 
eines Eichenwaldes auf dem Felde von Lankau, das auch in 
der Nähe der Stecknitz liegt. Daß in Lankau selbst die Krum- 
messes begütert waren, beweist eine Urkunde vom 5. Januar 1443, 
in welcher der Knappe Gerdt von Krummesse bezeugt, daß er 
dem Lübecker Bürger Godeke Kerkring für 250 Mark eine jähr- 
liche Rente von 17 V» Mark aus dem Dorfe Lankau verkauft hat. 

Das zweite Geschlecht, das Güter an der Stecknitz ver- 
äußerte, waren die Herren von Parkenttn oder Berkenthin. Ihr 
Geschlecht hat sich schon früh in Lauenburg, im Bistum Lübeck 
und im westlichen Mecklenburg um Dassow herum ausgebreitet. 

Hierauf macht schon Wehrmann a. a. 2. S. 222 aufmerksam. 
") Item. lieber Berndt, wäre ihm wat um den Hof zu Klempau, wie 

Ihr den Hof zu dem Anker habt . . . (Siehe Lüb. Urkundenbuch.) 
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Von ihren Gütern an der Stecknitz kommen hier Berkenthin, 
Göldenitz, Hollenbeck und nicht weit von dem Flusse entfernt 
Behlendorf in Betracht. Infolgedessen suchten die Lübecker sich 
Besitz in diesen Dörfern zu erwerben und legten in Behlendorf 
an der großen Landstraße nach Mölln eine Zollstätte an. 
Welchen Wert sie auf das feste, hochliegende Göldenitz legten, 
haben wir schon oben gesehen. Im Jahre 1401 gelangte diese 
Burg an Erich IV. zurück unter der Bedingung, daß er sie nicht 
wieder befestigen ließ, und dieser genehmigte im Jahre 1409, 
daß Eccard Parkentin das Dorf Göldenitz an Gottschalk von 
Züle übertrug, während er selbst von diesem ein Burglehen in 
Lauenburg übernahm. Und wie die Parkentins so ihren alten 
Stammsitz räumten, so hatten sie schon früher auch einen Teil 
von Berkenthin aufgegeben. Im Jahre 1353 hatte Notemann 
Parkentin seine Einkünfte aus dem von ihm an Hinze Reders 
überlassenen Teile Berkenthins an den lübschen Bürger Ludolf 
Eckermann abgetreten. Wir werden wohl nicht fehlgehen, 
wenn wir den Rest des Parkentinschen Besitzes in Berkenthin 
in den fünf Hufen sehen, die noch lange ein adliges Gut ge- 
wesen sind und in den Händen der Parkentins auf Groß- 
Zecher und Seedorf am Schalsee waren. Auch Hollenbeck wird 
früh an die Lübecker gekommen sein^H, schon wegen seiner Lage 
an der Stecknitz. Auch hier waren die kleinen Stellen der Lü- 
becker namentlich an diesem Flusse, und gewiß waren hier die 
Linienzieher angesiedelt, die südlich von der Stauschleuse bei 
Berkenthin die Fahrzeuge flußaufwärts zogen. Behlendorf 
schließlich hatte große Bedeutung, weil es an der großen Land- 
straße nach Mölln lag. Den Hauptteil") dieses Dorfes hatten 

Von den Parkenttns kam es an die Scharfenbergs, und diese ver- 
kauften es 1372 an Lüdeke von Mölln, einem lübschen Bürger. Von diesem 
wird es an Lübeck gekommen sein. Im Anfange des 15. Jahrhunderts ist 
von lübschen Bauern in Hollenbeck die Rede. (Siehe die Beschwerdeschrift 
des Lübecker Rates gegen Erich V. vom Jahre 1418 im Lüb. Urkundenbuche.) 

") Neun Hufen gehörten bis in die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts 
Godekin Schnakenbeke. Im Jahre 1371 entsagte dieser dem bei dem Ver- 
kaufe jener Hufen vorbehaltenen Rückkaufsrechte. Käufer war Ludekin von 
Mölln. Dieser tritt 1373 als Bürge Herzog Erichs bei einer Schuldverschreibung 
und 1374 als Hauptgläubiger Bertholds von Ritzerau auf. Schon im Jahre 1376 
verkaufte Ludekin jene neun Hufen an den Lübecker Ratmann Thomas Murkerke. 
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die Parkenttns in ihrem Besitze, wie sie sich auch nach diesem 
öster benennen. Als aber Detles von Parkentin in der zweiten 
Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts starb, da kamen Behlen- 
dorf und andere Güter seines Geschlechtes an der Stecknitz zu- 
nächst in den Lehnsbesitz Detlefs von Grönau. Diesem ver- 
kaufte der Herzog Erich III. 1392 den Hof und das Dorf 
Behlendorf, das Dorf Giesensdors, den Hof Klein-Anker und 
alle Lehngüter des verstorbenen Ritters Detlef Parkentin für 
die ansehnliche Summe von 2220 Mark. Die Herren von Grönau 
hatten ihren Stammsitz in Grönau und Umgegend an das Lü- 
becker Kloster von St. Iohannis und an das Heilige-Geist- 
Hospital verkaufen müssen'"), und auch den jetzt erworbenen 
großen Besitz an der Stecknitz mußten sie schon im Jahre 1426 
veräußern. Dieses Mal ttitt der Rat von Lübeck als Käufer 
auf. Er erwarb sich in diesem Jahre unter Vorbehalt des 
Rückkaufsrechtes in den nächsten dreißig Jahren den Hof und 
das Dorf Behlendorf, das Dorf Giesenstorf, den Hof Klein- 
Anker, die Dörfer Hermannsdorf (heute Harmsdorf) und Albertes- 
felde (heute Albsfelde) b') und alle anderen Lehengüter des Detlef 
Parkentin mit Ausnahme des Dorfes Parkenttn für 3000 Mark. 

An die Besitzungen der Parkenttns schlössen sich die der 
Herren von Ritzerau an, die schon früh in Ritzerau, Bergrade 
und Koberg begütert waren, aber auch in Ravensdyk am Ratze- 
burger See, in dem untergegangenen Dorfe Gardensee und in 
Mechow sowie in Schlagsdorf Grundbesitz hatten. Ein Zweig 
der Ritzeraus waren die Herren von Duvensee. Ihre gesamten 
Güter um Ritzerau sind erst im Verlaufe des fünfzehnten Jahr- 
hunderts an Lübeck gekommen, aber schon im vierzehnten Jahr- 
hundert wurden einzelne Dörfer und Güter von Gliedern des 
Geschlechtes an einzelne Lübecker verpfändet oder verkauft. Ber- 
thold von Ritzerau verpfändete das halbe Dorf Lüchow in der 
Parochie Sandesneben an die Gebrüder von Schiphorst, und 

">) So verkaufen im Jahre 1353 zwei Herren von Grönau dem Heiligen- - 
Geist-Hospital alles Land vom Scheideberg zwischen Grönau und Falkenhusen 
bis Blankensee nebst Torfmoor und Barenbrok für 220 Mark. — Die Besitzungen 
des St. Iohannisklosters in dieser Gegend s. in der Urkunde vom 2. Nov. 1440. 

'0 Albsfelde war schon im Jahre 1380 von dem Rate in Mölln an Detlef 
Grönau verkauft. Es hatte dem Konvent des Heiligen Geistes daselbst gehört. 
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diese wieder überließen im Jahre 1374 das ganze Dorf an den 
Lübecker Vogt Nikolaus Stenbeken. Im Jahre 1391 verkauften 
Otto von Ritzerau und seine Vettern j)artwig und Berthold, 
Söhne Bertholds von Ritzerau, das Dorf Klein-Klinkrade an 
den Lübecker Vürger Wigger Brekewold; derselbe hatte auch 
Besitzungen in Siebenbäumenund Sandesneben^^). Der- 
selbe Otto von Ritzerau verkaufte 1394 das Dorf Bergrade 
im Kirchspiel Russe an den Lübecker Bürger Vromold Waren- 
dorp, der noch 1406 im Besitze dieser seiner „viils" d. h. Dorfes 
war. Dagegen verkaufte er im Jahre 1399 Güter in Labenz 
und Helle an Konrad Brekewolde, nachdem er sie von den 
Ritzeraus erworben hatte. Im Jahre 1406 verkauften Volrad 
und Henneke von Ritzerau ihren Anteil am Hofe und Dorfe 
Duvensee an eben jenen Vromold Warendorf. Wir erinnern 
uns, daß über die andere Hälfte des Dorfes der Herzog Erich III. 
zugunsten Lübecks verfügt hatte. Alle diese Dörfer liegen an 
der Straße, die von Berkenthin nach Trittau und Hamburg 
führte, und deshalb war ihr Besitz für die Sicherheit dieser^ 
Straße von Wert. 

Von großer Bedeutung für Lübeck war es auch, daß das 
von dieser Stadt aus im Beginn des fünfzehnten Jahrhunderts 
gegründete Birgittenkloster Marienwohlde sich in der Nähe von 
Mölln große Besitzungen erwarb. Im Jahre 1413 verkaufte 
der Knappe Ludeke Schacke in Kehrsen bei Gudow mit Zu- 
stimmung seines Bruders Marquard dem Kloster Marienwohlde 
die Güter Bälau und Breitenfelde, „als myn vader zeligher 
gedechtnisse my mede vryest beervet heft". Am 30. Nov. 1414 
verkaufte der ^appe Otto von Krummesse seinen Hof zu Peeske 
(Petzeke bei Marienwohlde) und das dabei liegende Dorf an 
die Schwestern und Brüder des Birgittenklosters. Hof und Dorf 

'h Am 25. Februar 1401 verkaufte ihm Erich III. sein Gut, das er in 
Siebenbäumen hatte, unter Vorbehalt des Rückkaufes. 

") In der großen Beschwerdeschrift der Lübecker gegen Erich V. vom 
Jahre 1418 wird ihm auch zur Last gelegt, daß er gewaltsam ein Gericht 
halten ließ zu Sandesneben in des lübschen Bürgers Brekewolde Gute und 
da er nun dieses Gut zu seinem Gebiete gezogen, waren seine Feinde, die 
Holsteiner, hineingeritten und hatten an Pferden und Rindern für 300 Mark 
weggeführt. 

Seitschr. d. «. f. ». «. XV. 1. 4 
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sollen sie ganz ftei besitzen wie die Krummesses. „Nur sollen 
und mögen sie von meinem gnädigen Herrn von Sassen udlozen 
vesteyn mark Geldes sür anderthalb hundert Mark und drei 
Mark sür dreißig Mark dem Kaland zu Mölln, man ze willen." 
Wie aber das Kloster mit seinen Gütern im lübschen Pfand- 
besitz lag, so stand es auch unter der Gewall des Rates der 
Stadt Lübeck, der die Verbittung übernahm. Er bezeugte, 
daß Marienwohlde den im Mutterkloster Wadstena am Wetter- 
see in Schweden heimischen Geist bekommen habe. So wurde 
durch die großen Landerwerbungen des Klosters in der Nähe 
von Mölln zugleich auch der Machtbereich Lübecks erweitert. 

Zu beachten ist noch, wie auf der ganzen Strecke an der 
Stecknitz entlang der Lübecker Rat und Lübecker Kaufherren, 
namentlich aber der erstere, sich Baumstämme aus den Waldungen 
der adligen Geschlechter zu sichern suchen. Bei Krummesse haben 
wir das schon gesehen. Von den Parkentins erwarb sich der 
Lübecker Bürger Berthold Stüve die Benutzung der „Kalekamp" 
genannten Holzung im Jahre 1409. In demselben Jahre ver- 
kauften die Knappen Detlef und Volquin Grönau dem Rate 
zu Lübeck für dreißig Mark die fteie Benutzung ihrer sämtlichen 
Waldungen in Kulpin und den Twenhusen"), und im Jahre 1412 
gestatteten Henneke und Volrad von Ritzerau dem Rate von 
Lübeck für 110 Mark die Benutzung ihres Eichholzes in der 
Feldmark zu Klinkrade während der nächsten 16 Jahre. 1431 
überläßt der Knappe Reimer Scharfenberg dem Rate für 
126 Mark die freie Benutzung seiner Waldung Klinke in der 
Feldmark von Linau. Im Jahre 1441 überließ der Knappe 
Heinrich Parkenün für 270 Mark lübscher Pfennige dem Rate 

' von Lübeck fteie Benutzung seiner Eichenwaldungen in der Feld- 
mark von Klein-Berkenthin aus zehn Jahre. Am 17. März 1445 
gestattet Gerd von Krummesse, wohnhaft auf dem Hofe zu 
Anker, dem Rate die fteie Benutzung eines Eichenwaldes auf 

Am 23. April 1435 urkundet und bescheinigt der Rat zu Lübeck, dah^ 
das Kloster Marienwohlde sich den Ordensvorschristen gemäß betrage und 
aus gute Ordnung halte. (Siehe Lüb. Urkundenbuch.) — Siehe auch 
v. Schubert, Kirchengeschichte von Schleswig-Holstein S. 318. 

") Ein nicht mehr existierender Ort, der vielleicht nur aus zwei Häusern 
im Walde bestand. 
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dem Felde von Lankau im Kirchspiel St. Georgsberg bei Ratze- 
burg. Gewiß hängen diese Erwerbungen von Holz auch zu- 
sammen mit der Neuanlage und Ausbesserung von Schleusen, 
die, wie wir unten sehen werden, noch im sünszehnten Jahr- 
hundert vorgenommen wurden. 

So haben wir gesehen, wie der Lübecker Rat und an- 
gesehene Kausleute und Ratsherrn sich durch Erwerb von mög- 
lichst zusammenhängenden Gütern die Wasserstraße der Stecknitz 
und die Landstraßen nach dem Süden und Südwesten sichern. 
Nun könnte jemand ftagen, was denn diese Ankäuse, die zum 
großen Teil von Privatleuten gemacht wurden, mit der Handels- 
politik Lübecks zu tun haben. Aber auch hierüber geben uns gleich- 
zeitige Quellen sichere Auskunft. Als im Jahre 1406 der Ausschuß 
der Bürgerschaft, die sogenannten Sechziger, seine Beschwerden 
gegen den allen Rat, den bisherigen Träger der lübschen Polittk, 
vorbrachte, da lautete der eine Beschwerdepunkt solgendermaßen: 
ebenso von der Kämmerei, von den Landgütern, welche etliche 
Geschlechter außerhalb der Landwehr sür ihr Geld von Fürsten 
und Edelleuten gekauft hätten, das könnten diese Leute nicht 
verttagen und wollten lieber leiden, daß es Edelleute und Fürsten 
wieder hätten, sollte auch eine ewige unsichere Sttaße daraus 
solgen. Sie beriefen sich darauf, daß „von der laube to der 
bursprake" der Erwerb von solchem Lande außerhalb der Land- 
wehr ausdrücklich den Bürgern verboten war. Die Antwort 
des Rates auf diese von wenig Einsicht in das Handelsinteresse 
zeugende Klage lautete mit kurzer Wiederholung der Beschwerde 
folgendermaßen: „Kein Bürger soll außerhalb der Stadt ein 
Gut kaufen und jeder, der ein solches gekauft hat, soll in drei 
Jahren das „quitt machen", da diese Stadt in große Beschwe- 
rung gekommen ist um des Landgutes willen, darauf antworten 
wir so: Das dünkt uns, daß das nicht für unsere St-:bt gut 
wäre, daß die Landgüter wieder in die Hände der Hofleute 
kämen, damit möchten der Stadt die Wege verlegt und dem 
Kaufmann die Sttaßen unsicher werden, als es vor Zeiten wohl 
geschehen ist, ehe diese in unserer Bürger Hand kamen, wie wir 
ihnen in Zukunft wohl berichten wollen, so oft sie es begehren, 
da wir es allzumal nicht schreiben können." So gehören diese 
Erwerbungen ohne Zweifel zur Politik Lübecks und insbesondere 

4* 
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des alten Rates, und mit vollem Rechte machte dieser darauf 
aufmerksam, daß durch die kurzsichtige Politik, wie sie die Zünfte 
befolgen wollten, die Besorgnis erregt würde, die Stadt möchte 
in große Verachtung zu ewigen Zeiten und Verderben kommen: 
„also daß diese Stadt damit beraubt werde aller Freiheiten, Privile- 
gien, Eigenschaft, Herrlichkeit und Würdigkeit, die dieser Rat mit 
großen draplichen (d. h. trefflichen, bedeutenden) Kosten und Ar- 
beit, das groß Geld und Gut gekostet hat, in anderer Herren 
Ländern und Städten erworben hat." Ja, mühelos war diese 
Politik nicht. Allerdings durch die Rückkehr des alten Rates 
und dessen Wiedereinsetzung in alle Ehren und vollen Besitz im 
Jahre 1416 wurde jener für den Handel mindestens unpraküsche 
Vorschlag beseittgt und die alte, bewährte Politik zur Sicherung 
des Verkehrs fortgesetzt. Aber längeren Widerstand leisteten 
die lauenburgischen Herzöge. Erich III. hatte mit nicht allzu 
schwerem Herzen seine Genehmigung zu den Veräußerungen 
seiner Lehnsleute gegeben, natürlich mit dem Vorbehalt des 
Rückkaufsrechtes, das aber bei der Verschuldung der Adligen 
und der Fürsten illusorisch war. Nur einmal scheint er mit seiner 
Genehmigung gezögert und erst dem Drängen des Lübecker 
Rates endlich nachgegeben zu haben. Wenigstens ist die Ansicht 
ausgesprochener habe mit der Bestätigung des Verkaufs 
von halb Krummesse und Niemark an die Darsows absichtlich 
lange gewartet, fand doch der Verkauf schon im Jahre 1382 
statt, während die Bestättgung erst 1397, also fünfzehn Jahre 
später, erfolgte. Widerwillig habe er endlich dem Drängen des 
Rates nachgegeben. Anders aber wurde es, als nach dem Tode 
Erichs III. im Jahre 1401, also nach dem Aussterben der Mölln- 
Bergedorfer Linie, Erich IV. das ganze Land wieder unter 
seiner Regierung vereinigte. Wir haben schon oben gesehen, 
wie er im Jahre 1401 Bergedorf und andere Besitzungen wieder 
erwarb. Auch die übrigen von seinem Vorgänger oder den 
Adligen verpfändeten und verkauften Besitzungen suchte er zurück- 
zugewinnen oder wenigstens gleichwerttge Güter einzutauschen. 
Als im Jahre 1407 der Knappe Heinrich von Krummesse, 

") Siehe Wehrmann im Urkundenbuch der Stadt Lübeck zu der be- 
treffenden Urkunde. 
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„wohnhaft zum Anker", für 400 Mark an einige Lübecker Bürger 
eine jährliche Rente von 32 Mark aus dem Dorfe Schretstaken 
verkaufte, da behielt er allerdings sich und feinen Erben, fowie 
dem Herzog Erich IV. den Rückkauf innerhalb zwanzig Jahre 
vor, mußte aber einige Monate fpäter, gewiß auf Betreiben 
des Herzogs, sich verpflichten, die Rente bereits binnen fechs 
Jahren wieder einzulöfen. Auch der Fall ift erwiefen, in dem 
sich Erich IV. durch Eintaufchen eines außerhalb der lübschen 
Intereffenfphäre gelegenen Dorfes für den Verzicht auf einen 
früheren Befitz zu entfchädigen fuchte. Im Jahre 1402 hatten 
der Lübecker Ratsmann Hermann Darfow und fein Bruder 
vom Knappen Make von Tzule das Dorf Stubben an der hol- 
fteinifchen Grenze unter Vorbehatt des Wiederkaufes erworben. 
Am 28. Auguft 1405 beftättgte Erich IV. den Ankauf eines 
Teiles der Dörfer Krummeffe und Niemark und des Sees zu 
Beidendorf durch Gerd und Hermann Darfow und die Ver- 
erbung diefer an Hans und Gereke Darfow, verfpricht auch den 
beiden letzteren, wegen diefes Befitzes keine Dienste von ihnen 
zu fordern, wogegen sie ihm alle Rechte an das früher von 
ihnen verkaufte Dorf Stubben überlassen. Dieser Erwerb von 
Stubben ist nur ein Glied in der Reihe der Erwerbungen im 

^ heutigen Amte Steinhorst, durch die sich die Herzöge von Lauen- 
bürg für die großen Verluste an Lübeck schadlos zu hallen 

j- suchten.Diese Besitzungen waren als herzogliche Lehen in 
^ den Händen der Zülens, Ritzeraus und Parkentins gewesen, 
f wurden aber in den letzten Jahren des vierzehnten und den 
j ersten Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts von den Herzögen 
! durch Kauf an sich gebracht. 
f Erich IV. aber glaubte bald darauf, mit Erfolg gewalt- 
i samere Mittel brauchen zu können. Wir erinnern uns, daß im 

Jahre 1408 nach mancherlei Unruhen der alle Rat in Lübeck 
beseittgt und ein neuer Rat, in dem auch die Zünfte vertreten 
waren, eingesetzt wurde, und ähnliche Bewegungen fanden da- 

^ mals auch in Wismar, Rostock und Hamburg statt. Wahrscheinlich 
in der Meinung, daß Lübeck hierdurch geschwächt wäre und 

") Siehe v. Duve, Mitteilungen zur Geschichte Lauenburgs, der die 
einzelnen Erwerbungen S. 287 aufzähü. 
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auch auf die Hilfe der Nachbarstädte nicht rechnen könnte, suchte 
Erich IV. Mölln durch einen Handstreich zu nehmen. Am Ende 
des Jahres 1409 erschien sein Sohn Erich V., der unvorsichtige 
Mensch, wie er in einer Fortsetzung Detmars genannt wird, mit einem 
Heere vor der Stadt und zwang die beiden Befehlshaber der lüb- 
schen Besatzung durch Beschießen zur Übergabe. Er ließ dann die 
Kirche und den Kirchhof befestigen und nahm selbst im Rathause 
Wohnung, um von der Höhe aus die Bürgerschaft im Zaume 
halten zu können. Aber der neue Rat, in der richttgen Über- 
zeugung, daß der Besitz von Mölln damals eine Lebensftage 
für Lübeck sei, nahm viele holsteinische Ritter in Sold"); Kauf- 
leute und Handwerker griffen selbst zu den Waffen, und ein 
starkes Heer, by 5 dusende, ses dusende, teyn dusende, heißt es 
in der Fortsetzung der Detmarschen Chronik, erschien vor der 
Stadt. So starken Streitkrästen konnte der Herzog nicht wider- 
stehen, und so mußte er die Stadt verlassen. Durch diese Wieder- 
eroberung Möllns und durch Streifzüge, bei denen das Land aus- 
geplündert und Burgen und Höfe zerstört wurden»«), darunter 
auch die Feste Ritzerau, zwangen die Lübecker den Herzog zum 
Nachgeben, und die Städte Hamburg und Lüneburg, sowie der 
Herzog von Lüneburg vermitteüen im Jahre 1410 einen Frieden, 
durch den Erich IV. Mölln mit Zubehör den Lübeckern wieder 
auslieferte und die Bürger von neuem Pfandhuldigung leisten 
ließ. Aus die näheren Bestimmungen dieses Friedens, der auch 
für den Stecknitzkanal von Bedeutung war, komme ich weiter 
unten zu sprechen. 

Ebenso vergeblich wie Erich IV. Mölln, suchte später sein 
Sohn und Nachfolger, Erich V., den an die Crispins abgetretenen 
Teil Krummesses wieder zu erwerben und ging dabei ebenso 
rücksichtslos und leidenschaftlich vor wie jener. Als Segebodo 
Crispin die Rückgabe verweigerte, da erließ er am 28. Juli 1417 
eine öffentliche Klageschrift gegen ihn. Krummesse, erklärte er, 

") Ihre Soldquittungen aus dem Jahre 1410 sind noch erhalten. (Siehe 
Urkundenbuch der Stadt Lübeck.) 

"h Se wunnen Besten also Ritzerowe und zerstörten se (Detmar). Doch 
wird Ritzerau schon srüher von den Lübeckern besetzt gewesen sein. Es war 
von Otto Wackerbart und seinem Sohne Heinrich an den Herzog ausgeliesert. 
(Siehe Koppmann in der Anmerkung zu Detmar 14l)9.) 
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liegt in der Graffchaft Ratzeburg. Viele Herren von Krummesse 
hatten dieses Dors und andere Besitzungen von meinen Eltern 
in Lehen, Ritterpflicht darauf zu tun. Crispin soll auch den 
Schuldbrief unserer Eltern vorzeigen und „bilken", d. h. be- 
weisen, daß er eines solchen Ritters Adel hätte und uns auch 
sodanen (solchen) Dienst tun könne nach unserem Willen. „Im 
Jahre 1413 starb mein Vater. Ohne Widerspruch unterwarfen 
sich mir alle, nur Erispin sagte, unser halbes Dorf Krummesse 
gehöre ihm. Er hat von unseren Bauern und Mannen unsere 
Zinse, Rente, Gude und jährlich ,Gulde' (d. h. Abgabe) wider 
Gott und Recht." Ja, Erispin wurde von dem Herzog dreimal 
vor sein Landgericht auf der Brücke zu Ratzeburg geladen, und 
als er nicht erschien, wandte sich Erich an den Kaiser Sigis- 
mund und setzte es durch, daß er in die Reichsacht getan wurde.^°) 
Indessen ließ der Herzog sich bereit finden, die Entscheidung 
über seine Beschwerden dem Hansetage, der im Herbste 1418 
in Lübeck versammell war, zu überlassen, und in dessen Auf- 
trage fällte der Rat von Lüneburg den Spruch, daß Johann 
Crispin noch einmal dreihundert Mark bezahlen, dafür aber 
seinen Besitz in Krummesse bestätigt erhalten sollte. Dieses ge- 
schah durch den Herzog am 26. März desselben Jahres, doch 
behiett er das Rückkaufsrecht für sich und seine Nachkommen 
sich vor. So kamen ein halb Krummesse mit der Mühle da- 
selbst, ein halb Niemark und der See von Beidendorf dauernd 
in den Besitz der Crispins, von denen sie später in die Hände 
der Darsows übergingen, welche schon in Krummesse begütert 
waren. 

Mit den letzten Ereignissen sind wir schon in das Mf- 
zehnte Jahrhundert hineingekommen; wir müssen nun wieder 
in die neunziger Jahre des vierzehnten Jahrhunderts zurück- 
gehen, um die Sicherung des Handelsverkehrs von Mölln aus 
nach dem Süden zu betrachten. Nachdem die Handelssttaßen 
nach Mölln gesichert waren und insbesondere auch die Stecknitz 
für größere Kähne ohne Gefahr zu benutzen war, lag das drin- 
gende Bedürfnis für Lübeck vor, diese wichttge Wasserstraße 
nach dem Süden hin fortzuführen, damit jene Kähne von Lauen- 

Siehe von Duve S. 200. 
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bürg ganz nach Lübeck gelangen könnten. Es ist neuerdings 
darauf hingewiesen, daß die drohende Gefahr, Hamburg möchte 
die Salzausfuhr aus Lüneburg an sich reißen und das Ostfee- 
gebiet für sich erobern, Lübeck ganz besonders dazu geführt 
hat, die Verbindung zwischen Stecknitz und Elbe auch für größere 
Schiffe herzustellen. Denn die Hamburger begannen in den 
achtziger Jahren von der Elbe aus Lüneburger Salz nach 
Preußen zu verschiffen^'). Eine Verbindung zu Wasser zwischen 
Mölln und Lauenburg war ohne Zweifel schon vorhanden 
aber es ist doch zu bestreiten, daß diese für die Schiffahrt 
irgendwie in Betracht kam. Die Urkunde des Jahres 1350 über 
die Herstellung des oben besprochenen Landwehrgrabens kann 
das nicht beweisen"). In dieser machen die Herzöge beider 
Linien mit den Lübeckern aus, einen schon vorhandenen Graben 
von Ratzeburg südlich zu verstärken und in Stand zu hallen. 
Insbesondere verspricht der Herzog Erich II. der Ratzeburg- 
Lauenburgischen Linie ausdrücklich die Delvenau auszugraben 
oder durch Gräben zu verhüten, daß die, welche das Land und 
die Straße berauben wollten, hinüberkommen könnten, denn 
der Graben, wie er jetzt schon bestände, sei schwach und untaug- 
lich. Hieraus geht einmal hervor, daß es sich hier nur um 
einen Graben zum Schutze gegen die Raubritter handelte, nicht 
aber um einen Kanal für die Schiffahrt. Sodann sieht man 
daraus, daß schon ein Graben vorhanden war, daß dieser aber 
durch Gräben noch mehr geschützt und gesichert werden sollte. 
Und wenn der Herzog schließlich von seinem rivus nicht losss 
Oelvenow spricht,so scheint sich dieser Aus druck doch zunächst auf die 
Delvenau zu beziehen, die bei Grambeck enffteht und in vielen 

") Siehe Heineken a. a. O. S. 77. 
Siehe die Urkunde vom 24. Januar 1390, in der Erich IV. den 

Lübeckern verspricht, bei dem Ausgraben der Delvenau zu helfen. „Diese wird 
da genannt: dat Mater, dat de Delvene gheheten ys, dat dar vlut twisschen 
der Elve unde dem zee to Molne." 

Auf diese beruft sich besonders Schäfer in seinem Aufsätze, Hansische 
Geschichtsblätter 1909 „Zur Vorgeschichte des Stecknitzkanals". Er tritt in 
diesem Heineken entgegen, der im Widerspruch zu Schäfers früherer Annahme, 
schon vor 1390 habe eine Schiffahrtsverbindung zwischen Mölln und Lauen- 
burg bestanden (siehe die Hansestädte und König Waldemar S. 193, An- 
merkung 1), die Entstehung einer solchen erst in die Jahre 1391—98 setzt. 
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Krümmungen nach dem Süden fließt. Dann aber würde der 
in Aussicht genommene Landwehrgraben sich viel weiter nach 
dem Süden, mindestens bis Roseburg und Siebeneichen, erstreckt 
haben. Nun ist es aber sehr zweifelhast, ob der wirklich aus- 
geführte Landwehrgraben sich südlich über den Möllner See 
hinaus erstreckt hat, denn die Urkunden des Jahres 1351, welche 
von den Verpflichtungen der Lübecker, des Herzogs Erichs III., 
des Bischofs Volrad von Ratzeburg und der Möllner Bürger 
handeln, in ihren Gebietsteilen den Graben herzustellen und zu 
erhallen, erwähnen nichts von der Delvenau, sondern die 
Möllner versprechen den „Landwehr" genannten Verteidigungs- 
graben, soweit er durch ihre Feldmark gehe, vom Petzeker Bach 
bis zum Möllner See, auf ihre Kosten in Zukunft zu unter- 
halten. Wäre wirklich damals schon der einzig mögliche Schiff- 
fahrtsweg von der Stecknitz in die Delvenau durch ein Durch- 
stechen der Erhebung südlich von Mölln nach Grambeck hin 
geplant, dann würden wir, wie wir über die übrigen Strecken 
des Landwehrgrabens genau unterrichtet sind, so auch über 
diesen wichtigen und schwierigen Bau Nachricht haben, und ins- 
besondere würden die oben genannten Urkunden des Jahres 1351 
den Delvenaugraben nicht einfach übergehen. Unter diesen 
Verhältnissen gewinnt die neuerdings ausgesprochene Vermu- 
tung") große Wahrscheinlichkeit, daß jene 1390 erwähnte Wasser- 
verbindung zwischen dem Möllner See und der Delvenau der 
Altmöllner Mühlengraben gewesen ist. Entweder hat man da- 
mals am östlichen Knie dieses Mühlengrabens einen 300—400 m 
langen Graben gezogen, um den Bach mit dem Quellgebiet der 
oberen Delvenau zu verbinden, oder man hat eine weiter nörd- 
lich vorhandene Bifurkatton des Mühlengrabens nach der Del- 
venau hin benutzt. Die Spuren dieser Gabelung des Mühlen- 
baches lassen sich heute noch erkennen, doch ist das Wasser, das 
nach der Delvenau hinfloß, jetzt abgeleitet. Mit vollem Rechte 
ist aber darauf hingewiesen, daß dieser Bach kein Schiffahrts- 
weg sein konnte, denn dem steht schon die Mühle in Altmölln 
im Wege. 2luch bei dem späteren Delvenaukanal mußte erst 

") Siehe Bruns in seiner Besprechung der oben genannten Schrift von 
cheineten in den Hansischen Geschichtsblättern vom Jahre 1910. Im solgenden 
ist seinen Aussührungen zum Teil wörtlich gefolgt. 
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die Mühle in Büchen abgerissen werden, um die Schiffahrt zu 
ermöglichen. Die Mühle bei Bokhorst in der Nähe von Lauen- 
burg umging man durch besondere Anlagen. 

So ist es sehr wahrscheinlich, daß der Schiffahrtsweg vom 
Möllner See nach Lauenburg erst vom Jahre 1391 an gebaut 
ist, und die Verhandlungen, die Lübeck darüber mit den lauen- 
burgischen Herzögen gesührt hat, sind uns erhalten. Es kommt 
da die Ratzeburg-Lauenburgische Linie in Betracht, damals 
vertreten durch Erich IV., der ohne Zweisel an Bedeutung seinen 
Vetter Erich III. weit überragte, der aber durch seine sortwährenden 
auswärtigen Fehden die Regierung seines Landes vernachlässigte. 
Ihm zur Seite stand, wie wir oben gesehen haben, ein sehr 
selbständiger Adel, und dieser mußte auch bei den Verhand- 
lungen des Herzogs mit Lübeck berücksichtigt werden. Schon 
der Vertrag, den Erich über die Vertiesung der Delvenau im 
Jahre 1390 abschloß, zeigt das deutlich. Die Zeugen der Ur- 
kunde sind vor allem Glieder der Familie Schack, die schon im 
dreizehnten Jahrhundert im Besitze Gülzows und anderer Güter 
im Süden von Lauenburg war und im vierzehnten Jahrhundert 
sich bis Göldenitz") und bis zum Dorfe Drüsen^") südlich von 
Mölln ausbreitete. Bei dem Bau des Kanals will der Herzog 
zwanzig Tage in jedem Jahre mit dreißig Leuten helfen, die 
sich selbst beköstigen sollen, doch bemerkt er eigens: „mij unsern 
Leuten und unserer Mannen Leuten." Die Lübecker dürfen 
Schleusen anlegen und Ausgrabungen machen in dem unseren 
und unserer Mannen Gute von der Mühle zu der Bokhorst 
(dicht bei Lauenburg) bis in den See zu Mölln. Da nun als 
Besitzer dieses „Gutes" besonders Adlige in Betracht kamen, so 
mußte mit diesen über Abtretung von Ländereien, Holzungen 
und auch von ganzen Dörfern verhandelt werden, und diese 
Verhandlungen geben uns ein Bild von dem allmählichen Aus- 
bau des Kanals. Wir sehen besonders daraus, daß er im 
Jahre 1398 trotz der ausdrücklichen Angabe in der Forffetzung 
Detmars noch nicht vollendet war. Wenn nach diesem Gewährs- 

Im Jahre 1407 ist ein Ludeke Schack, wohnhaft zu Göldenitz, urkundlich 
nachzuweisen. (Siehe Urkundenbuch der Stadt Lübeck.) 

Am 19. Dezember 1444 verkaufen drei Gebrüder Schack ihr wüstes 
Dorf und ihr ganzes Gut zu Drüsen belegen. (Siehe ebendaselbst.) 
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manne damals mehr als dreißig mit Salz und Kalk beladene 
Schiffe bis an die Trane vor Lübeck ankamen und mit großem 
Jubel empfangen wurden, so müssen diese, wenn wir die Richtig- 
keit der Zeitangabe voraussetzen, auf eine sehr unvollkommene 
Weise durchgeschleust sein, denn wir werden im folgenden sehen, 
daß ein großer Teil der Schleusen erst später angelegt wurde. 

Schon vor dem Jahre 1390 hat Lübeck durch Erwerben 
von Land unmittelbar südlich von Mölln den Bau des Kanals 
vorbereitet. Bereits im Jahre 1378 verkaufte Emeke Schiphorst 
das Dorf WoÜersdorf an den Ratsherrn Hartmann Pepersack, 
nachdem er selbst es erst 1376 von den Gebrüdern Berthold 
und Otto von Ritzerau gekauft hatte. Der Besitz dieses dicht 
an der Delvenau gelegenen Dorfes mußte für Lübeck von großem 
Werte sein wie auch der des südlich davon gelegenen Dorfes 
Hornbeck. Hier tritt bereits der Rat von Lübeck als Käufer 
auf, zu der Zeit, wo der Bau des Kanals schon in Angriff ge- 
nommen wurde. Am 26. März 1391 kaust er von Johannes 
Schack zu Basthorst das gesamte Dorf Horgenbeck für 390 Mark 
mit der Mühle, mit allem Holz, groß und klein, mit Wasser, 
Wiesen, Weiden und gänzlich mit allem Zubehör. 

Verwandt mit den Schacks waren die Herren von Daldorf. 
Beide Familien sind noch im siebzehnten Jahrhundert von großer 
Bedeutung für die Sicherheit der vis regis im südlichen Lauen- 
burg gewesen, denn auf eine Beschwerde der Ritter- und Land- 
schaft hin gibt am 6. Mai 1629 Herzog August von Lauenburg 
das Versprechen ab: Auf der vis regis von Lübeck nach Lüne- 
burg, dabei insonderheit die Daldörfer und Schocken seßhastig, 
soll niemand wider Recht und Herkommen beschwert werden.^^) 
So hatte denn auch bei dem Bau des Delvenaukanals der Rat 
zu Lübeck mit den Herren von Daldorf zu unterhandeln. Am 
25. Juli 1391 verkaufen die Knappen Berthold und Hermann 
Daldorf alle ihre Holzungen innerhalb genau angegebener Grenzen 
an den Rat für achtzig Mark lübscher Pfennige. Diese Grenzen sind 
von Friedrich Wanzenberg, „der heren schenken von Lübeck", 
und Otto Wackerbart mit den Daldorfs festgesetzt worden. Mit- 

«h Siehe Archiv für die Geschichte Lauenburgs 9, 3 aus den Regesten 
des landschaftlichen Archivs. 
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zeugen der Urkunde sind die Vettern der Daldorfs: Otto 
und Ludeke Schock. Aus den näheren Bestimmungen geht 
deutlich hervor, daß es dem Rate nur aus die Benutzung 
von Holz ankommt, nicht aus Landbesitz, denn in der Urkunde 
heißt es: Und wenn das (Holz) abgehauen ist aüemale und 
weggebracht ist, so hört uns der Grund eigen wie zuvor. 

Für einen Llusbau des Kanals noch nach dem Jahre 1398 
zeugen mehrere Urkunden, durch welche von den anwohnenden 
Adligen Holz, Lehm und Erde den Lübeckern zur Versügung 
gestellt werden. So verkauften am 1. November 1407 die 
Brüder Heineke und Detlef von Züle, wohnhaft zu Gudow, 
dem Rate von Lübeck vierundsechzig binnen drei Jahren aus- 
zuwählende Eichbäume für zweiundzwanzig Mark, die besten 
auf dem Felde zu Berkholte, das gelegen ist zwischen Fitzen 
und Götttn. Bergholz ist ein Vorwerk, das jetzt noch zu Gudow 
gehört, nicht weit von Güster, und wir dürfen annehmen, daß 
diese großen Eichenstämme zum Bau einer nahe liegenden 
Schleuse bestimmt waren. Zu derselben Schleuse steltte am 
27. Mai 1408 der Knappe Berthold Daldorf einen Platz zur 
Verfügung, „einen Raum auf meinem Gute, das belegen ist 
zu Gustherde (Güster) vor acht Mark, da sie auf sollen setzen 
und mieten eine Schleuse nach ihrem Willen und den vorher 
beschriebenen Raum brauchen sollen zu ewigen Zeiten ohne 
alle Ansprüche meiner Erben und Nachkommen." Hieraus geht 
doch deutlich hervor, daß die Stauschleuse bei Güster erst nach 
dem Jahre 1398 angelegt ist. 

Auch die Schleusen zu Büchen und Siebeneichen sind erst 
später angelegt, wie folgende Urkunden zeigen. Am 20. März 1407 
verkauft der Mappe Johann Bernevur^^) dem Rate zu Lübeck 
soviel Lehm und Erde, als während der nächsten zwölf Jahre 
für die Schleusen in Büchen und Siebeneichen erforderlich ist, 
gestattet ihm auch beide Schleusen beliebig zu stauen, sowie 
auch den Gebrauch der Richtgräben aus Glomers Wiese, und 
am 27. Mai 1408 verkauft derselbe Knappe dem Rate zwei 
Plätze bei Büchen und bei Siebeneichen für sechzehn Mark, „da 

Die Bernevurs oder Bernefurs sind eine erloschene Adelssamilie, die 
schon in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts mit dem Zehnten in 
Fitzen (in der Nähe von Büchen) belehnt wurde. 
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sie auf sollen setzen und bauen zwei Schleusen nach ihrem 
Willen und des vorher beschriebenen Raumes brauchen sollen 
zu ewigen Zeiten." Im Jahre 1411 wird die Schleuse bei 
Siebeneichen als fertig erwähnt und außerdem noch eine andere 
angeführt, deren Lage nicht genau zu bestimmen ist. Denn in 
einer Urkunde vom 13. September 1411 erklärt der Knappe 
Heinrich Schacke folgendes: „Ich habe gegönnt und gönne mit 
meinem freien Willen den ehrbaren Mannen, Bürgermeistern, 
Ratmannen und Bürgern der Stadt Lübeck die Stätte, da die 
zwei Schleusen auf liegen gebaut in meinen Gütern also zu 
Borgestorpe und zu den Siebeneichen und daß ich oder meine 
Erben darüber nimmermehr prozessieren sollen noch wollen in 
zukünfügen Zeiten, ohne alle Arglist." Die Schleuse bei Sieben- 
eichen ist natürlich eine solche am Stecknitzkanal, schwieriger ist 
zu entscheiden, wo die Schleuse im Gutsbezirk von Borstorf 
gelegen hat, denn das ist doch unter Borgestorpe zu verstehen. 
Soviel steht fest, daß neben den Züles, die öfter als Besitzer 
von Borstorf genannt werden, auch die Schacks damals Besitz 
in diesem Dorfe hatten, denn bis zum Jahre 1413 hatte der 
Bischof Detlef von Ratzeburg Borstorf an Ludeke Schacke ver- 
pfändet. In diesem Jahre zahlle für ihn das Kloster Marien- 
wohlde, das damals gegründet wurde, 230 Mark zurück: 
200 Mark als Pfandsumme und 30 Mark für die Bauten, welche 
die Schacks da aufgeführt hatten. Daß aber die Schleufe im 
Gutsbezirke von Borstorf an der Delvenow gelegen hat, ist 
kaum möglich, denn in gerader Linie ist Borstorf von der Del- 
venau neun Kilometer entfernt. Viel näher liegt es da, an eine 
Schleuse oder ein Stauwerk auf der Bille zu denken, denn 
dieses da allerdings jetzt noch recht schmale Gewässer fließt nur 
einen Kilometer von Borstorf entfernt, und ein Verflößen von 
Baumstämmen aus den großen naheliegenden Waldungen wäre 
immerhin denkbar. Soviel steht fest, daß von dem naheliegenden 
Kuddewörde aus die Bille für Fahrzeuge zu benutzen war. In 
einer Verordnung des Herzogs Adolf Friedrich von Mecklen- 
burg wird im Jahre 1789 wegen der Fahrdienste der Bauern 

des Amtes Stove folgendes bestimmt: Die Pächter sind mtt 

Stehe Masch Gesetzsammlung für das Mrstentum Ratzeburg S. 28Ü. 
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sechs weiten Fuhren nach Cudewöhrde, Schwerin und Wismar 
zureden, und für eine weite Fahrt nach Cudewöhrde werden 
dem Dienenden drei Spanntage abgerechnet. Für die Anfuhr 
des Saatkorns ist die weiteste Tour Bergedorf. Wir müssen 
annehmen, daß von Kuddewörde, das an der Bille liegt, das 
Korn auf diesem Flüßchen hinuntergefahren wurde nach Ham- 
burg. Ein Hinausschaffen des Saatkorns die Bille aufwärts 
war nur bis Bergedorf möglich. Die kleinen Flüsse führten 
damals mehr Wasser als heutzutage mit sich, und ein Befahren 
der Bille zum Zwecke der Holzabfuhr ist auch urkundlich 
bezeugt. 

Doch jene Deutung der Schleuse bei Borstorf in der Ur- 
kunde von 1411 bleibt immerhin nur eine Vermutung, die 
einige Wahrscheinlichkeit für sich hat. Dagegen steht fest, daß 
noch in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts der Stecknitz- 
kanal technisch vervollkommt wurde. Im Jahre 1444 verkaufen 
Hans und Berthold Daldorf, wohnhaft zu Wotersen, zu einem 
ewigen Kaufe an den Rat zu Lübeck den ganzen Fleck und 
Raum zu der Syenborg für 80 Mark und einen Raum Erde 
bei der Seeburg belegen. Soweit die Scheidepfähle eingeschlagen 
sind, sollen die Lübecker außerhalb dieser um jeden Raum einen 
Graben ziehen und sollen den Graben mit dem Damme aus- 
wärts so fest im Stand halten, als ihnen das behuf d..h. Be- 
dürfnis ist. Alles innerhalb des Grabens soll ihnen gehören. 
Es handelt sich in dieser Urkunde ohne Zweifel um die Siche- 
rung des umliegenden Landes im Falle des Aufftauens von 
Wasser, denn die geschah am besten durch einen Graben, dessen 
nach auswärts aufgeworfene Erde einen Damm bildete. Vor 
der Zienburger Schleuse, denn um diese und die dicht dabei 
liegende Seeburger Schleuse handelt es sich hier, befand sich 
noch in neuerer Zeit ein nicht unbeträchtlicher Teichs'), vielleicht 

°°) Am S. April 1410 schließt der Rat von Hamburg einen Vertrag mit 
Erich IV. von Lauenburg über die Ausräumung der Bille und das Flöhen 
von Holz. Am 10. Mai 1457 ersucht Herzog Adols von Schleswig den Rat 
zu Lübeck, es zu genehmigen, daß er Holz auf der Bille nach Hamburg 
fahren lasse, denn damals war Lübeck im Besitz von Bergedorf und erhob 
bei der dortigen Schleuse Abgaben. 

") Siehe Behrens, Topographie des Stecknitzkanals, Hamburg 1818. 
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ein Rest der eingedämmten Stauung. Auch sonst werden neue 
Deiche erwähnt, die bei solchen Stauschleusen aufgeworfen 
wurden. So verkauft am 17. März 1434 der Knappe Gerd 
von Krummesse zu Anker die Ruschwiese, belegen neben dem 
„neuen Deiche" auf dem Ankerfelde. Hier bei Anker wurde 
aber 1451 noch eine neue Schleuse gebaut, wie denn 500 Schritte 
unterwärts der Donnerschleuse sich noch später eine Stauschleuse 
befand. Am 25. Mai desselben Jahres überließ Heinrich von 
Krummesse, der Sohn jenes Gerd, der Stadt Lübeck ein Stück 
Landes zur Erbauung einer Schleuse, Anlegung eines Treidel- 
weges und eines Deiches „und so viel Erde ftei, als die Herrn 
Bürgermeister und Ratmannen mögen lassen bedeichen mein 
eigenes Land." 

Auf jeden Fall zeigen die Urkunden, die wir bis in die 
Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts verfolgt haben, daß der 
Kanal im Jahre 1398 keineswegs vollendet war, sondern daß 
auch an der Stecknitz noch wichtige Schleusen fehllen. Und aus 
den mannigfachen Schwierigkeiten, die sich den Lübeckern in den 
Weg stelllen, ift auch wohl zu erklären, daß ein wirklich dauemd 
brauchbarer Ausbau des Kanals sich verzögerte. Von dem 
Gange der Verhandlungen mit dem recht selbständigen Adel im 
südlichen Lauenburg haben wir keine Nachrichten; wir besitzen 
nur die oben angeführten Kaufurkunden, dürfen aber annehmen, 
daß die Abtretung von Holz und Ländereien nicht immer glatt 
vor sich ging, und daß es namentlich an Beschwerden über das 
zu weite Austreten des Wassers bei den Stauschleusen nicht 
fehlte, zumal da man versuchte, mehrere Schiffe auf einmal 
durchzuschleusen. Aber wohl können wir durch geschichtliche 
Nachrichten erklären, daß langsam gebaut und der Bau durch 
mancherlei polittsche Wirren oft unterbrochen wurde. Das erstere 
geht schon daraus hervor, daß die Beteiligung Erichs IV. und 
seiner Mannen an dem Bau eine denkbar schwache war, sie ver- 
pflichteten sich ja nur an zwanzig Tagen des Jahres dreißig 
Arbeiter zu stellen. Ob aber Lübeck damals viele Arbeiter auf- 
bieten und bezahlen konnte, ist zweifelhaft, zumal da 1393 auch 
Travemünde durch zwei Prahmen mit Bergftieden befesttgt 
werden mußte. Auch war die Schuldenlast der Stadt sehr 
groß, und es scheint mir sehr auffallend, daß bei den Aus- 



64 

gaben, die nach dem Rechenschaftsbericht des alten Rates zum 
Schutze und zum Besten der Stadt gemacht wurden, die Kosten 
des Deloenaukanals gar nicht erwähnt werden. Vor allem 
aber waren die politischen Verhältnisse dem Bau sehr hinderlich. 
Schon im Jahre 1393 scheinen Schwierigkeiten mit dem Herzog 
Erich IV. entstanden zu sein wegen der Befestigungen an der 
Delvenau. Dieser setzte durch, daß ohne seine Genehmigung 
keine solche Befestigungen gebaut werden durften außer einem 
Bergfried an der Buchhorst bei Lauenburg. Genau genommen 
dursten die Lübecker nur einen schon vorhandenen Turm auf 
der Vorderseite nach der Elbe hin decken und mit einem Boden- 
raum versehen, in dem zwei bis drei Leute sich aufhallen könnten, 
um die Aufziehbretter der Schleuse zu bewahren''^. Buchhorst 
war der natürliche Stapelplatz an der Delvenau, weil bis dahin 
diese schon vor dem Bau des Kanals schiffbar war und sich 
hier zu einem Teiche erweiterte. So befand sich da schon früh 
eine herzogliche Zollstätte. 

Von 1394 an hatten die Lübecker viele Ausgaben durch 
Bauten und vor allem durch Kriege, wie sie der alle Rat in 
seinem Rechenschaftsbericht zur Rechffertigung der Kämmerei- 
kosten aufzähll. Im Jahre 1394 mußte er, wie schon erwähnt, 
Travemünde befestigen, 1395 hatte der Kampf mit den See- 
räubern, den sog. Vitalienbrüdern, große Ausgaben verursacht, 
und 1396 kamen Lübeck und Hamburg der Stadt Lüneburg zu 
Hilfe, die mit den Herzögen Heinrich und Bernhard im Stteite 
lag. Um den Salzhandel der Stadt zu schädigen, ließen diese 
die Mündung der Ilmenau in die Elbe durch Versenken großer, 
mit Steinen und Schutt gefüllter Schiffe versperren"). Da 
mußten die beiden Städte mit großer Mühe und Kosten die 
Verbindung der Ilmenau mit der Elbe durch einen neuen 
Graben herstellen. Gleichzeittg enfftanden heftige Stteittgkeiten 
mit den mecklenburgischen Fürsten, namentlich mit Albrecht III., 
der zugleich König von Schweden war, denn der Delvenau- 
kanal führte im Süden Lauenburgs an der mecklenburgischen 

Siehe Heineken a. a. O. S. 81. 
Bon Kobbe in seiner Geschichte Lauenburgs II, 101, erzählt fälschlich, 

der Kanalbau wäre gestört worden, als Herzog Heinrich von Lüneburg den 
Ausfluß der Delvenau verstopfte. 
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Grenze entlang, und außerdem schädigte er den Handel Wis- 
mars und Rostocks mit Lüneburg zugunsten Lübecks. Daher 
fielen die mecklenburgischen Fürsten, oder, wie sie im Rechen- 
schaftsberichte des Rates genannt werden, die Wenden im 
Jahre 1401 in das lübsche Gebiet ein, steckten die St. Christofiers 
Schenke in Fredeburg zwischen Mölln und Ratzeburg in Brand, 
zogen bis vor das Burgtor von Lübeck, wurden aber da um- 
zingelt und geschlagen. Sie konnten sich nur dadurch retten, 
daß sie Herzog Erich IV. baten, sie in seinen Schlössern auszu- 
nehmen. Dieser gewährte die Bitte, kam aber dadurch natür- 
lich in Streit mit Lübeck, zog vor diese Stadt, schloß jedoch bald 
einen Vergleich, nach dessen Abschluß er ganz unerwartet gegen 
die Ditmarschen zu Felde zog. Durch einen Vertrag vom 
22. Oktober 1402 zwischen Lübeck und den mecklenburgischen 
Fürsten bekamen diese Anteil an dem Zolle auf dem Delvenau- 
kanal, verpflichteten sich aber, den angestellten Treidlem des 
Grabens auf ihrem Gebiete einen freien Leinpfad zu geben. 

Im Jahre 1409 eroberte Erich V., der Sohn des allen 
Herzogs Erichs IV., Mölln, mußte es indessen, wie wir oben ge- 
sehen haben, wieder aufgeben, weil die Lübecker ein großes 
Heer aufboten und Lauenburg verwüsteten. Aus den Bestim- 
mungen des im Jahre 1410 abgeschlossenen Friedens, durch den 
Mölln wieder an Wbeck abgetreten werden mußte, geht deut- 
lich hervor, daß die Bauten am Delvenaukanal damals noch 
keineswegs vollendet waren, denn der Herzog verspricht aus- 
drücklich in der Vergleichsurkunde vom 19. Januar: „Wir und 
Rat und Meenheit (d. h. Gemeinde) von Lübeck sollen von 
Stund an den Graben und Schleusen zusammen bessern und 
bauen und dazu brauchen Holz der Stadt und Vogtei zu 
Mölln." Lübeck dagegen setzt durch, daß die Stecknitz, worunter 
der Delvenaukanal mit zu verstehen ist, Lübeck freies Eigentum 
sein und daß weder die Stadt, noch deren Erben zu irgend 
einer Abgabe daran pflichtig sein sollen. Wahrscheinlich im 
Hinblick auf die eben erwähnte Fehde des Jahres 1401 und 
auf das Verhallen Erichs IV. bei dieser Gelegenheit wird dann 
bestimmt, daß weder die Herzöge, noch ihre Mannen, die auf 
ihren Schlössern und Gebäuden sitzen, die verfesteten Leute 
Lübecks, seine Feinde und offenbare Straßenräuber, wo sie das 

Zeitschr. d. f. L. S. XV. 1. 5 
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wissen, Hausen noch Hosen, noch ihnen irgend eine Gunst er- 
weisen dürfen, die irgendwie Lübeck schaden kiinnte. Der Rat 
und die Gemeinde Lübecks verpflichten sich, jährlich dreihundert 
Mark an den Herzog zu zahlen; dafür verspricht dieser, für die 
Sicherheit der Land- und Wasserstraßen zu sorgen. Diese 
Summe soll von dem lübschen Anteile des Delvenauzolles ge- 
nommen werden. So hatte Lübeck mit großen Kosten und 
Mühen den Sieg über die lauenburgischen Herzöge davon- 
getragen und deren Versuche, Mölln nebst Vogtei zurückzu- 
erwerben, durch seine zielbewußte Politik vereitell. Zu erwähnen 
ist hier noch, daß der später wieder eingesetzte alte Rat die 
Zahlung jener dreihundert Mark an den Herzog verweigerte, 
weil er den Beschlüssen des Rates und der Gemeinde, also des 
neuen Rates, keine rechtliche Gülligkeit beilegte. 

Dazu aber kam allem Anscheine nach ein anderer Grund, 
dem Herzog das Schutzgeld und damit den Schutz der Handels- 
wege in seinem Gebiete nicht weiter zu überlassen. Erich IV. 
hatte nämlich insbesondere die Verpflichtung übernommen, die 
Handelsstraße von Lübeck nach Hamburg gegen Räubereien 
des Adels zu sichern. Dieses konnte er aber dem übermächtigen 
Ritterstande gegenüber nicht, und aller Wahrscheinlichkeit nach 
wollte er es auch nicht ernstlich, denn er war ein abenteuerlicher, 
fehdelustiger Fürst, und sein Sohn Erich V., der ihm 1412 
folgte, besaß durchaus die Eigenschaften des Vaters und war 
im Herzen dem Adel viel mehr zugetan'^H als den friedliebenden 

") Luve in seinen Mitteilungen (S. 194) weist auf einen Verttag hin, 
den Erich V. am 13. Januar 1419 mit den benachbarten Wrsten schloß, 
in dem u. a. als Zweck die gemeinschaftliche Abschaffung und Bestrafung aller 
räuberischen Gewalttaten angegeben war. Daraus geht aber noch nicht hervor, 
daß der Herzog auch Gewalttaten gegen die Städte hindern wollte; vielmehr 
sieht man sein Verhältnis zum Adel, sobald er gegen die Städte Feindselig, 
leiten verübte, am besten aus seinem Verhalten im Jahre 1422. Damals 
verwüsteten mecklenburgische Adlige das Land zwischen Mölln und der Elbe, 
wie das öfter geschah. Sie wurden aber von den Hamburgern und Lübeckern 
hefttg bedrängt und fanden schließlich nur Zuflucht bei Erich V. auf seinem 
Schlosse Lauenburg, der sich für ihre Sicherheit verbürgte und dieses den 
Städtern mitteilte. Wie die Chronik des Rufus schreibt, übergaben sich ihm 
die Adligen umme des goden lowen (Vertrauens) willen, den se to eme 
hadden. (Siehe die Chronik des Rufus in den Chroniken der deutschen 
Städte, Lübeck Band 2, 3.) 
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Städtern. Schon der neue Rat hat nur einmal das Schutzgeld 
bezahlt, gewiß in der Einsicht, daß es nicht zu dem richtigen 
Zwecke verwandt würde. Der alte Rat aber, der 1416 wieder 
ans Ruder kam, geriet sehr bald in einen sehr heftigen Streit 
mit Erich V. um die Vogtei von Mölln und um jene 300 Mark, 
die der Herzog dringend von Lübeck verlangte. Dazu kamen 
die Verhandlungen über den Besitz von Krummesse, die oben 
eingehend beschrieben sind. Obgleich die streiügen Punkte durch 
Vermittlung von zehn Hansestädten beigelegt waren und der 
Herzog sich diesem Schiedsgericht anfangs gefügt hatte, setzte er 
dennoch seinen Prozeß gegen Lübeck fort und erreichte beim 
Kaiser Sigismund, an den er sich schon früher gewandt hatte, 
die Achtserklärung gegen die feindliche Stadt. Damit aber hielt 
er, wie es in der lübschen Beschwerde heißt, nicht die besiegelten 
Artikel. Auf den Verlauf dieser Verhandlungen im einzelnen 
kann ich nicht eingehen"^); hier kommen nur die Beschwerden 
Lübecks und Hamburgs über die Unsicherheit der Straßen in 
Betracht, die schließlich dazu führten, daß nunmehr endgültig 
die wichtigsten Festen teils gemeinsam von Hamburg und Lübeck 
erobert, teils aber, wie Ritzerau, von der letzteren Stadt allein 
erworben wurden. 

Bei der gemeinsamen Eroberung handelt es sich vor allem 
um Bergedorf und die Riepenburg an der Elbe. Auf dem 
Hansatage, der trotz der Reichsacht 1418 in Lübeck abgehatten 
wurde und von dreißig Städten beschickt war, brachte Hamburg 
eine ganze Reihe von Beschwerden gegen den Herzog vor. Er 
hatte in seiner Vogtei Bergedorf auf Wein und Bier neue Zölle 
gelegt, sein Vogt Mildehoved hatte sich gegen Hamburger Bürger 
Ausschreitungen zuschulden kommen lassen, vom herzoglichen 
Schlosse Kuddewörde aus waren mehrfach die Straßenränder 
unterstützt. Zur Zeit einer Fehde mit den Grafen von Holstein, 

°°) Sie sind eingehend dargestellt von Duve, Mitteilungen S. 194 fs., 
von Wehrmann in den Hansischen Geschichtsblättern 1878, wo der Aufftand 
der Zünste geschildert ist, und neuerdings von Kellinghusen in den Mitteilungen 
des Vereins sür Hamburgische Geschichte Band lX, 258 ff. Wenn dieser im 
Gegensatz zu Wehrmann den Frieden von 1410 sür einen Ersolg Erichs IV. 
ansieht, so kann ich ihm darin nicht beistimmen, namentlich im Hinblick darauf, 
dah die lübschen Erwerbungen in Lauenburg, abgesehen von den schon 1401 
abgettetenen, doch behauptet wurden. 

5» 
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die allerdings ordnungsmäßig j)amburg mitgeteilt war, hatte 
Erich V. Hamburger Bürgern und Lansten in Henstedt (bei 
Kaltenkirchen) 226 Schweine, mehrere Pferde und Whe geraubt 
und sogar drei Lansten gefangen genommen Anderseits be- 
schwert sich Erich V. über Gewalttaten der Lübecker; aber wenn 
auch nicht zu leugnen war, daß diese im Jahre 1409 Lauenburg 
durchzogen und Burgen und Ortschaften zerstört und ausge- 
plündert hatten, so muß das als Rache für den Zug Erichs 
gegen Mölln angesehen werden, bei dem nach einem langen 
Berzeichnis, das lübscherseits aufgesteU wurde, viel Schaden 
angerichtet war. Und auch die Antwort auf andere Beschwerden 
des Herzogs zeigt, daß in den meisten Fällen berechttgte Not- 
wehr und Schadenersatzforderungen vorlagen^'). Besonders 
aber wurde von Hamburg sowohl wie von Lübeck geltend ge- 
macht, daß Erich nicht darauf einginge, sich ftiedlich über Stteit- 
fragen mit ihnen zu einigen, sondern ihre Klagen überhaupt 
nicht berücksichttgte. So sahen sich beide Städte gezwungen mit 
Gewall vorzugehen und griffen im Jahre 1420 gemeinsam 
Bergedorf und die Riepenburg an. 

Wir erinnern uns, wie Bergedorf schon 1370 in lübschen 
Pfandbesitz gekommen war und wie der Befehlshaber des 
Schlosses, in dem Erich III. von der Mölln-Bergedorfischen Linie 
wohnte, von diesem und dem Lübecker Rat gemeinsam ernannt 
wurde, wie aber Erich IV. sich mit Lift des festen Platz^es be- 

Siehe Kellinghusen a. a. O. 
So hatten Diener des lübschen Rates die Burg Röggelin im Fürsten- 

tum Ratzeburg zerstört, die einem Karlow, „Mannen des Herzogs", wie 
Erich V. ihn nennt, gehörte. Die Antwort aus die Beschwerde des Herzogs 
lautet: Derselbe Herr und seine Knechte „schindeten" den Kaufmann auf der 
Straße-, darüber kam uns Klage, und wir verklagten das vor des vorgenannten 
Herzog Erichs Vater (Erich IV.) in Briefen und auch mündlich und baten 
und warnten ihn sehr, daß er das ließe. So half uns das nicht. Doch zu- 
letzt brachte uns beweisliche Not dazu von den Beschädigten, daß wir ihn und 
seine Knechte suchen mußten. Und was da weiter geschah, daß wir wie oft 
den Räubern das geraubte Gut wieder nahmen oder sie geschlagen oder ver- 
wundet, das taten wir mit Recht und konnten das wohl tun nach Inhalt der 
Briefe, die wir von dem heiligen römischen Reiche darauf haben, und darum 
sind wir den Söhnen des genannten Hermann von Karlow zu keinem 
Schadenersätze schuldig, da wir daran nichts getan haben, denn das wir mit 
Recht tun durften. 
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mächtigte und ihn im Frieden des Jahres 1401 behauptete. 
Die Bedeutung des festen Schlosses für den Handel war da- 
mals eine zweifache. Einmal beherrschte es die große Straße 
von Hamburg nach dem Osten, und dann war die Bille damals 
auch aufwärts von Bergedorf zu befahren, und deshalb war 
eine Zollstätte da, die allerdings nicht so einträglich^^) gewesen 
zu sein scheint wie die bei Eislingen an der Elbe, dem heutigen 
Zollenspieker, von wo eine Fähre nach Winsen auf das linke 
Elbufer führte. Gegenüber mündet auch die Ilmenau in die 
Elbe. Für den Besitz dieser wichtigen Zollstätte war die Riepen- 
burg von großer Bedeutung. Wir sehen, daß an diesen Stellen 
der Handel Hamburgs mindestens ebenso in Betracht kam wie 
derjenige Lübecks, und daher gehen beide Städte in dem ganzen 
Streite mit Erich V. um jene Orte Hand in Hand: An den 
Verhandlungen beteiligte sich auch Lüneburg, das wegen seiner 
von lauenburgischer Seite sehr bedrohten Verbindung mit Ham- 
burg an dem Gange des Krieges interessiert war. 

Durch seine Fehdelust bot der Herzog selbst den beiden 
Städten die günstige Gelegenheit loszuschlagen. Im Jahre 1419 
zog er nämlich mit den Herzögen Johann und Albrecht von 
Mecklenburg und Otto von Stettin gegen den Kurfürsten Fried- 
rich I. von Brandenburg zu Felde, weil dieser den jungen Herzog 
Johann von Mecklenburg aus der Linie Stargard gefangen 
hielt. Die Verbündeten hatten gehasst durch einen Überfall 
schnell ihren Zweck zu erreichen, aber die kleine Grenzstadt 
Sttausberg leistete unerwartet so tapferen Widerstand, daß jene 
unverrichteter Sache abziehen mußten. Auf diese Weise zog 
sich der Krieg längere Zeit hin, und daher vereinigten sich im 
Februar 1420 Hamburg und Lübeck gegen Erich V. von Lauen- 
burg und gaben den Zweck des Krieges mit folgenden Worten 
an: „weret ok, dat wy in dessen kryge jenige lande, stete, slote 
edder veste zamentliken edder besunderen winnen, de schale wy 
in beyden syden hebben und beholden." Gleichzeittg verhandeüen 
sie mit dem Kurfürsten Friedrich und versicherten sich seiner 

Bei der Teilung des eroberten Gebietes zwischen Hamburg und 
Lübeck werden die Einkünfte des Bergedorfer Zolls auf 50 Mark, die des 
Eislinger auf 380 Mark angegeben. (Siehe im Urkundenbuch der Stadt Lüb-ck 
die Urkunde oom 18. August 1422.) 
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j)ilfe. Die Kriegserklärung Lübecks erfolgte am 7. Juli, die 
Hamburgs am 8. Juli, und genau nach der für Fehden vor- 
geschriebenen Frist von drei Tagen, am Abend des 11. Juli, 
begannen die Städte unter Anführung der beiden Bürgermeister 
Heinrich Hoyer von Hamburg und Jordan Plescow von Lübeck, 
das Städtchen und Schloß Bergedorf zu belagern Das 
erstere wurde gleich genommen, das letztere leistete einige Tage 
Widerstand, wurde dann aber erstürmt. Darauf zogen die 
Verbündeten vor die Riepenburg, die sich gleich ergab, und end- 
lich gegen die Feste Kuddewörde, die vollständig zerstört wurde. 
Der Kurfürst Friedrich beteiligte sich an diesen Kämpfen eben- 
sowenig wie Erich V.; indessen hinderte sein mächtiger Beistand 
die benachbarten Fürsten, die sich für den Herzog von Lauen- 
burg verwandten, wie namentlich den Herzog Wilhelm von 
Lüneburg, am Einschreiten, und besonders hatten es die Städte 
seiner Vermittlung zu danken, daß sie im Frieden von Perle- 
berg im wesentlichen ihre Forderungen durchsetzten. Sie er- 
hiellen die Riepenburg und Bergedorf mit dem dazu gehörenden 
Teile der Vierlande, ferner den Zoll zu Eislingen und die 
Hälfte des Sachsenwaldes. Kuddewörde erhielten sie nicht; sie 
scheinen sich mit der Zerstörung der dortigen herzoglichen Feste 
begnügt zu haben, die nicht wieder aufgebaut wurde. Herzog 
Erich mußte den Schutzbrief herausgeben und auf die 300 Mark 
verzichten, die er und seine Erben erhalten sollten, um die 
Straßen zu beschirmen, da sie, wie die Ehronik des Rufus 
schreibt, dieselben hatten schynnet unde schynnen taten mit vor- 
heghe der rovere. 

Den neuen gemeinsamen Besitz losten die beiden Städte 
1422 zunächst auf vier Jahre aus, und zwar bekam Lübeck 
Bergedorf mit den Einkünften an Schloß und Zoll und Ham- 
burg die Riepenburg mit den Einnahmen aus den Vierlanden. 

Siehe den Bericht der lübschen Abgeordneten, Jordan Plescows, 
Tidemann Steens und Dietrich Morkerkes, an den Rat vom 14. Juli 1420: 
am Donredaghe des anendes quemen wy vor Bergherdorpe. Dieses war aber 
der 11. Juli. Duve setzt nach Körners (Ltironics I>Ic»ve»s ect. I. Schwalm, 
Göttingen 1895) Angabe die Ankunst des Heeres vor Bergedorf fälschlich auf 
den 10. Juli und wirft den Städtern unrechtmäßigen Überfall vor. Rufus 
schreibt: umbe St. Margaretentage (11. Juli). 
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Das einkommende Geld wurde bestimmt zur Besoldung der Be- 
satzung, die sich in Bergedorf auf zwölf „weraftige vrome lüde 
und andere Dener", die zu diesem Schlosse nötig waren, belief, 
und ferner zum Jnstandhalten der Befestigungen. Ohne Zweifel 
war es für Lübeck mit großen Schwierigkeiten verbunden, diesen 
doch recht weit vorgeschobenen Posten zu behaupten, der immer 
von den fehdelustigen und rachgierigen lauenburgischen Her- 
zögen Erich V. und seinem Bruder Bernhard bedroht war. 
Gerade in dieser Zeit war die Stadt noch dazu durch den 
großen Krieg gegen Dänemark sehr in Anspruch genommen, 
der erst im Jahre 1435 beigelegt wurde. Daher überließ der 
Rat dem Ratmann Johann von Lüneburg wohl im Einver- 
ständnis mit Hamburg auf acht Jahre, von 1430 an, die Ver- 
waltung der Schlösser Bergedorf und Riepenburg gegen eine 
Anleihe von 4000 Mark, die zugleich als Kaution dienen sollte, 
und dieser verlauste in demselben Jahre dem bekannten Bürger- 
meister Heinrich Rapesulver aus den von ihm auf Zeit über- 
nommenen beiden Schlössern 80 Mark Rente für 1000 Mark. 
Im Jahre 1435 übertrug jener Johann von Lüneburg dem 
Tideke Bramstede, Bürger in Lübeck, die Stelle eines Haupt- 
manns oder Vogts auf dem Schlosse Bergedorf auf drei Jahre. 
Dieser soLe da 12 Knechtehalten und 50 Mark Pacht zahlen. 

In den fünfziger Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts 
waren die Befestigungen sehr zerfallen, und auch sonst war 
wenig zum Schutze des Schlosses und Städtchens geschehen. 
Im Jahre 1453 beschreibt der Befehlshaber Heinrich von Säten 
anschaulich die Morschheit des Plankwerks, und von der Wehre, 
die ihm von der Riepenburg überantwortet ist, kann er nur die 
„lotbussen" (Büchsen, aus denen mit Bleikugeln geschossen wurde) 
brauchen, die sind alle gut. 1455 bringt er ganz dieselben 
Beschwerden vor und um so dringender, weil die Herzöge von 
Mecklenburg und Bernd von Sachsen mit anderen Herren vor 
der Stintborg (Stintenburg am Schalsee) sind und der Rat von 
ihm begehrt hat, daß er Schloß und Stadt wohl verwahre. 
Zwei Jahre später gibt Stiten den in Hamburg anwesenden 

D. h. ane koke, slutere, wechtere, visschere und portenere. Siehe die 
Urkunde vom 28. September 1435. 
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Bürgern Gerd von Minden und dem Ratmann Johannes Broling 
Nachricht von dem schlechten Zustande der Befestigungen; der 
Flecken sei gar nicht zu halten. „Herzog Bemd (Bernhard von 
Lauenburg) und Als (Adolf von Holstein) wollen Holz von 
Reinbek nach Hamburg schassen über Euren Mühlenteich. Das 
kann dem Schlosse schaden." Eine Freude für den wachsamen 
Hauptmann war es in derselben Zeit, daß ihm vom Rate in 
Lübeck zehn Knechte gesandt wurden; er bittet nun noch um 
zwei Tonnen Pfeile. Endlich im Jahre 1467 wurde Bergedorf 
von den beiden Städten mehr befestigt. 

Ähnlich wie Bergedorf ist auch das Schloß Ritzerau vor 
der dauernden Besitznahme zeitweise in lübschem Besitze 
gewesen, und erst um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts 
erhielt der Rat dieses Stammschloß der früher so angesehenen 
Familie für immer. Schon im Jahre 1401 wurde ihm von 
Otto von Ritzerau sein Leib, sein Leben und alle seine Güter, 
namentlich sein Stammschloß, nach dem er benannt werde, an- 
geboten und zwar für die durch seine Schuld an Erich IV. ver- 
lorene Burg Bergedorf. Ob damals die Lübecker Ritzerau in 
Besitz genommen haben, wissen wir nicht; auf jeden Fall aber 
war es 1410 nicht mehr in ihren Händen, denn auf ihrem 
Streifzuge durch Lauenburg zerstörten sie auch Ritzerau, bauten 
es dann aber wieder auf und legten eine Besatzung hinein. 
Später kam es wieder in Besitz seiner früheren Herren. 'Von 
diesen gaben die Brüder Hans und Otto von Ritzerau 1425 
das Versprechen, wenn sie oder ihre Erben ihre Güter einst 
zu verkaufen sich entschließen würden, sollte Lübeck allemal das 
Vorkaufsrecht haben. Als Otto bald nachher starb, verkaufte 
Hans seine Hälfte 1465 der Stadt für 7000 Mark lübsch auf 
Wiederkauf, und dasselbe taten die Erben jenes Otto für 
3733 Gulden lübsch lund 10 Schillinge, und so erwarb Lübeck 
nicht nur das Schloß, sondern auch die heuttgen Dörfer Klein- 
Ritzerau, Koberg, Poggensee, Duvensee, Woltersdorf, Tramm 
und Sirksfelde. Der damalige Herzog Johann von Lauenburg 
legte seinen Widerspruch dagegen ein, weil er als Lehnsherr 
nicht um seine Einwilligung angegangen war. Der Lübecker Rat 
wandte sich deshalb an den Bischof Albrecht von Lübeck, und 
dieser vermittelle dann, daß im Jahre 1472 der Herzog gegen 
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eine bare Summe von 1000 Mark und das Geschenk von vier 
Wagenpferden seinen Willebrief erteille. Allerdings behiett er 
sich den Wiederkauf vor nach geschehener Wiedereinlösung der 
Vogtei Mölln.") Ritzerau ist im Wbschen Besitz geblieben, und 
damit war die Verbindung mit Trittau nun dauernd gesichert. 
Der Anteil an Bergedorf wurde bekanntlich im Jahre 1867 
gegen eine Geldsumme an Hamburg abgetreten. 

Um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts war so der ' 
Schlußstein gelegt zu der Politik, durch welche die Handelswege 
durch Lauenburg nach Süden und Südwesten gesichert wurden. 
Ein langer, mühevoller Weg hatte zurückgelegt werden müssen, 
ehe dieses Ziel erreicht wurde. Denn Lübeck hatte daneben 
noch schwere Kämpfe auf dem Meere und in den nordischen 
Ländern zu bestehen, und dazu kamen noch Wirren und Stteittg- 
keiten im Innern. Auch die lauenburgischen Herzöge von 1400 
an waren nicht so schwach und willfährig wie Erich lll. von 
Bergedorf im vierzehnten Jahrhundert, sondern suchten auf alle 
Weise die von jenem und unter jenem abgettetenen Landesteile 
wieder zu erobern. Aber mit zähem, festem Sinn und mit 
ungebrochenem Mute haben die Hanseaten jenes Ziel verfolgt 
und es so auch erreicht. Als Rest dieser Besitzungen sind die 
lübschen Enklaven in Lauenburg stumme Zeugen, nicht von 
Habsucht und Eroberungssucht der alten Hansestadt, sondern 
vom unentwegten Verfolgen einer Polittk, die bei der damaligen 
Ohnmacht der kaiserlichen Gewall gegen das Raub- und Fehde- 
wesen des Adels und auch einzelner Fürsten auf Selbsthilfe 
angewiesen war. 

Diese Ausführungen sind Duve und Mahnecke-Dührsen, historisch- 
topographische Beschreibung von Lauenburg, entnommen. 
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6. Gewerbe. 
7. Handel und Verkehr. 
8. Verwaltung von Territorialbesitz.'> 

c») Traoemünde. 
b) Mölln. 
c) Stecknitzkanal. 
cl) Bergedorf. 
e) Die Kämmereigüter. 

L. Schuldenwesen. 

') Vom Abs. 8 an erscheint die Fortsetzung im nächsten Heft der Zeitschrift. 
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v. Verhältnis zu anderen städtischen Kassen. 
1. Kassen- und Rechnungswesen. 

s) Die anderen Kassen des ordentlichen Stadthaushaltes, 
b) Der außerordentliche Stadthaushalt. 

2. Anweisungs- und Kontrollwesen. 

IV. Einrichtung und Betrieb der Zentralstelle. 
Buchsührung. 

v. Kasse. 
0. Personal. 

V. Schluß. 

Anhang: Liste der Kämmereiherren. 

Vorbemerkung. 

Die Kämmerei war in Lübeck, wie in den meisten nord- 
deutschen Städten, die Hauptfinanzbehörde. Sie bestand bis 
zum Beginn des 19. Jahrhunderts; ihre Stellung in Lübecks 
Verwaltung wurde aber 1665 durch die Errichtung einer Zentral- 
kasse mit Beisitzern aus der Bürgerschast wesentlich geändert. 
Deshalb ist dies Jahr als Schlußpuntt für die vorliegende Ar- 
beit gewähll. 

Zum Anfangspunkt ist das Jahr 1530 genommen, durch 
das als eine runde Zahl die Einführung der Reformatton und 
damit der Beginn der Neuzeit in Lübeck datiert werden kann. 
Allerdings bildet dieser Zeitpunkt trotz der Wullenweberschen 
Revolution keinen Wendepunkt in der Entwicklung der Käm- 
merei, die seit dem Mittelalter bis 1665 ohne merkliche Ein- 
schnitte ist. 

Für diesen Zeitabschnitt von 1530—1665 soll nur der 
mannigfalttge Geschäftsbereich der Kämmerei und ihre Organi- 
satton dargestellt werden, nicht ihre materielle Verwaltung. 
Eine Geschichte der materiellen Finanzverwaltung Lübecks er- 
fordert noch Vorarbeiten über eine Reihe von Behörden, die 
neben der Kämmerei eine mehr oder minder selbständige Wirt- 
schast führten. 
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In die vorliegende Arbeit sind diese Behörden nur soweit 
hineingezogen, wie es für das Verständnis der Kämmerei 
nötig ist. 

Bisher sind nur der Schoß') bis zur Reformation und der 
Weinkellers bearbeitet. Neben diesen Darstellungen sind in der 
Arbeit in größerem Umfang benutzt die Abhandlungen von 
Fehlingb) über die lübeckischen Stadtgüter und von Kellinghusen^) 
über Bergedorf; ferner als Nachschlagewerke Beckers^) und Hoff- 
manns°) Geschichten Lübecks und Melles Gründliche Nachricht 
von Lübeck'). Andere benutzte Arbeiten, besonders aus der 
Zeitschrift und den Mitteilungen des Vereins für Lübeckische 
Geschichte sind an den betteffenden Stellen genannt. 

In ebenso geringem Umfang, wie die Lübeckische Spezial- 
literatur, konnten auch die Arbeiten über Finanzverwaltung 
anderer Städte in der vorliegenden Darstellung verwertet 
werden. In den Mittel- und süddeutschen Städten ist die Or- 
ganisation dieser Verwaltung so verschieden von der lübeckischen, 
daß sich wenig Parallelen bieten. Von den norddeutschen 
Kolonialstädten ist nur für Danzig^) die Finanzverwaltung in 
dieser Zeit ausführlich mit Berücksichttgung auch der formalen 
Seite beschrieben. Mrzer sind die Verhältnisse im benachbarten 
Kiel für diese Zeit behandelt"). 

') I. Hartwig in den Staats- und sozialwissenschaftlichen Forschungen 21. 
H C. Wehrmann in dieser Ztschr. II, 75 ff. 
H E. F. Fehling, Die Lübeckischen Stadtgüter, 1964/05. 
H H. Kellinghusen in der Zeitschr. d. Ver. für Hamburgische Gesch. Bd. 13. 
°) I. R. Becker, Umständliche Geschichte der . . Stadt Lübeck, 1782—1805. 
') M. Hoffmann, Geschichte der freien und Hansestadt Lübeck, 1889—92. 
') I. von Melle, Gründliche Nachricht von der Stadt Lübeck, 3. Auflage 

1787. Gelegentlich ist auch das Urkundenbuch der Stadt Lübeck benutzt worden. 
°) Literatur und Zusammenfassung bei L. Schönberg, Die Technik des 

Finanzhaushalts der deutschen Städte im Mittelalter, 1910, in den Münchener 
volkswirtschaftlichen Studien, 103. Stück. Anregungen entnahm ich dieser 
Literatur selbstverständlich in großem Umfang. 

°) M. Foltz, Geschichte des Danziger Stadthaushalts 1912. 
P. Trautmann, Kiels Ratsverfassung und Ratswirtschaft, in den 

Mitteilungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte, Heft 25 und 26. 



78 

Unter den Büchern der Kämmerei ^') sind die Iahres- 
rechnungsbücher") hervorzuheben; die Wen der Kämmerei 
bestehen nicht mehr in der allen Einheit. Der später ebensalls 
auseinander gerissene Bestand der Kämmereiregistratur vor 
Auslösung der Behörde umsaßte, wie ein Verzeichnis von 1764 
erkennen läßt, säst nur Stücke nach 1665. Die aus der dar- j 
gestellten Periode erhallenen Akten entstammen der Registratur I 
des Senats. 

Unter der Rubrik „Kämmerei" liegen vor die Volumina 
I—III, f. Diese werden in der Arbeit ohne nähere Bezeich- 
nung nur nach der Nummer zittert. Die in Vol. III, 1 ent- 
hallenen, viel benutzten „Memoriale" werden nur unter der 
Bezeichnung „Memoriale" angesührt. Für die direkte Kämmerei- 
verwaltung kommen außerdem besonders in Betracht die Rubriken ! 
„Landbegüterte", deren einzelne Volumina ebensalls meist ohne 
nähere Bezeichnung zittert werden, serner „Mölln" und „Trave- 
münde". Außerdem sind noch eine Reihe anderer Rubriken aus 
der Gruppe „Jnterna" benutzt. 

i I 
k 

!. Vorgeschickte. 

Die ällesten Einnahmen Lübecks ^') flössen aus seinem (Zrund- l 
besitz. Dazu kamen Einkünste aus Regalien, wie Zoll, Münze, 
Gerichtsvogtei, Mühlen- und Weinregal, ferner Gebühren, sowie ^ 
Erträge von Staatsbetriebenund schließlich Strafgelder"). 
Wohl schon im 12. Jahrhundert wurde auch die direkte Steuer, 
der Schoßerhoben. 

i 
i 

Näheres siehe im Abschnitt über Buchsührung. 
") Diese Jahresrechnungen, Petrirechnungen genannt, sowie die Aus- 

gabe- und Einnahmebücher sind dort die Quellen der vorliegenden Darstellung, 
wo anderes Material nicht zitiert wird. 

Hartwig, Schoß S. 206 ss. Urkundenbuch d. Stadt Lübeck II 1045 ff. 
") Urkundenbuch II 1044. > 
") Frensdorss, Die Staats- und Gerichtsversassung Lübecks im 12. und s 

13. Jahrhundert, 1861, S. 115. 
Lartwig, Schoß S. 9. 
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Die Finanzverwaltung führte der Rat''). Mit der Zeit 
gingen aus ihm ständige Ausschüsse, Offizien genannt, hervor. 
Einer der ältesten waren die „csmersrii", die Kämmereiherren, 
schon 1227 erwähnt'^. 

Ihre ersten vollständig erhallenen Bücher'^) umfassen Ein- 
nahmen und Ausgaben. Die Einnahmen sind Mieten, besonders 
von Gewerbetreibenden, Einkünfte aus städtischem Grundbesitz 
in der Stadt, in der Landwehr und in Travemünde; nach der 
Erwerbung Möllns 1359^°) auch Einnahmen von dieser Stadt; 
sodann Pacht von Betrieben; ferner unter der Überschrift „olücis" 
EinMnfte von der Gerichtsvogtei, von Verkehrseinrichtungen wie 
Wagen u. a. sowie von Zöllen; endlich die Einnahmen von 
Mühlen. 

Indessen umfassen die Bücher nicht alle Einnahmen; so 
fehlen die vom Schoß und vom Weinkeller. Ebenso enthüllen 
sie nur einen Teil der Ausgaben, nämlich einige Renten und 
die Besoldung der Beamten, nicht dagegen zum Beispiel die 
Reichsabgabe für die übernommenen Regalien, ferner Ausgaben 
fir Verteidigung, Bauten und anderes. 

Ob auch solche Ausgaben und die nicht verzeichneten Ein- 
nahmen durch die Kasse der Kämmerei gegangen sind, läßt sich 
nicht erkennen. 

Außer der Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben der 
Stadt zeigen die genannten Bücher noch Annahme von Depo- 
siten und Gewährung von Darlehen. 

Auch Funkllonen, die mit der Finanzverwaltung nur in- 
dirett im Zusammenhang standen, hatten die Kämmereiherren, 
so bei Aufnahme neuer Mitglieder in Handwerksämter"), beim 
Lateln'^, d. h. Verlosen von Verkaufsständen, sowie bei der 
Llufnahme neuer Bürger"). 

") Hartwig S. 123; Frensdorff S. 113. 
'°) Zeitschr. IV, 225. 
") Handschriftensamml. 338—340; Urkundenbuch II 1045 ff. 
'°) Becker I 273. 
") Urkundenbuch II 1047; i b Anm. 8. 
") S. 1046 Anm. 6. 
") Liste neuer Bürger in den genannten Büchern. 
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Von der Buchführung sind noch weiter") erhallen ein Ver- 
zeichnis von EinMnsten von 1262^^), ferner unvollständige 
Empfangsbücher von 1283—87^°), 88—98. Diese und die oben 
genannten Bücher sind laufend geführt worden und haben 
folgende Einrichtung: Jedes Buch umfaßt eine Reihe von Jahren; 
bei jedem regelmäßigen Einnahme- oder Ausgabeposten ist 
einmal der Text hingeschrieben, meist der Name der Person 
mit Angabe, wieviel davon einkommen soll; Verbesserungen 
daran sind häufig. Dahinter stehen klein und unübersichtlich die 
einzelnen Bezahlungen vermerkt, über gleichartigen Einnahme- 
quellen stehen Überschriften. Die Sprache ist lateinisch. 

Mit dem Jahre 1330 soll") ein Buch begonnen haben, 
das die Einnahmen und Ausgaben der Kämmerei für jedes 
einzelne Jahr zusammenfaßte. Außer ^^) den regelmäßigen Rech- 
nungen sind noch „Memoriale" erhallen, d. h. Verzeichnisse mit 
Notizen über allerlei Geschäfte, besonders Ausstände und Schulden, 
zum Teil in den genannten Rechnungsbüchern enthalten unter 
der Überschrift „ciiverss notsbilis", zum Teil als selbständige 
Llufzeichnungen. 

Am Ende des 14. Jahrhunderts ist eine Änderung in der 
Finanzverwaltung eingetreten. Die Einnahmen vom städtischen 
Grundbesitz und von den Gewerbetreibenden wurden zum 
größten Teil der Wette überwiesen. Diese Behörde") halle 
ursprünglich die Einziehung der Sllafgelder für den Rat zu 
besorgen. Da solche besonders von Gewerbelleibenden kamen, 
wurde die Welle zur Gewerbebehörde. 

Die Welle lieferte den Gesamterllag ihrer neuen Einnahmen 
jährlich an die Kämmerei ab. Außer diesem Posten erscheinen 
in den Jahresrechnungen") der Kämmerei im 13. Jahrhundert 
noch eine Reihe anderer, die die erhaltenen Bücher des 14. Jahr- 

«) Urkundenbuch II 1017 ff. 
") Urkundenbuch I 269. 

Die älteste bei L. Schönberg S. 91 sonst bekannte uns erhaltene 
Stadtrechnung ist von 1285 in Osnabrück. 

") Nach Angabe eines Inventars von 1599. Bol. 11,2 
") Urkundenbuch II 1017 fs. 
«) Frensdorff S. 115. 
'") Kämmereirollen im Staatsarchiv. 
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Hunderts nicht zeigen. Neu sind die Einnahmen von den Offizien 
Schoß, Akzise, später auch gelegentlich vom Psundzoll, ferner 
vom Weinkeller, Bierkeller und später vom Teerhof. Zur Ein- 
nahme von Mölln kommen solche von Malkendorf, Bergedorf, 
Riepenburg, Fehmarn zeitweise, Behlendorf, Schretstacken, 
Ritzerau, die alle im Laufe der Zeit erworben wurden. Neu 
sind weiter Bürgergeld, Zehntpfennig beim Abzug aus der 
Stadt, Gebühr bei Eintragungen ins Oberstadtbuch, EinWnfte 
von der Lastadie (Werft), Einnahmen vom Fischfang auf ver- 
schiedenen immer zahlreicheren Gewässern, vom Berkauf von 
Mühlsteinen, Viktualien, Beute u. a., auch von aufgenommenen 
Kapitalien. Zahlreiche andere Einnahmen sind vereinzell. 

Einige Einkünfte der Art, wie sie an die Wette abgegeben 
waren, blieben bei der Kämmerei, besonders Stede- und Latel- 
geld von Verkaufsplätzen. In der 2. Hälfte des 15. Jahr- 
hunderts mehren sich die Einnahmen von Mieten wieder. Diese 
werden nicht der Wette genommen, sondern neu erschlossen sein. 

Entsprechend den Einnahmen erscheinen in den Iahres- 
rechnungen die Ausgaben bedeutend erweitert, so für Reichs- 
steuer, Auswärtiges, Verteidigung, Bauten, Marstall und 
Territorialbesitz. 

Die Iahresrechnungen zeigen also die Kämmerei als Haupt- 
kasse Lübecks. Ob aber der gesamte städtische Haushalt im 
15. Jahrhundert in der Kämmereirechnung konzentriert war, 
ist noch ftaglich. 

Die genannten Iahresrechnungen sind auf Rollen ver- 
zeichnet, von denen je eine die Annahmen und Ausgaben eines 
Jahres enthält. Sie liegen noch vor vom Jahre 1408 und 
seit 1421 mit einigen kleinen Unterbrechungen. Laufende Ein- 
nahmebücher sind seit 1460, Ausgabebücher seit 1474 mit Lücken 
erhalten"'). Beide Arten sind nach Jahren und darunter nach 
Einzelposten geordnet. Die Sprache darin ist im 15. Jahr- 
hundert deutsch. 

") Fragmente von Ausgabebüchern 1400/01 in Vol. I 7.. 

Zeitschr d. B. f. L. S. XV, I. ü 
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!l. Veckältni5 der Kämmerei zum Kai. 

Die Kämmerei blieb immer ein Ausschuß des Rats, der 
mit dem Plenum ständig in Verbindung stand. Die Kämmerei- 
herren waren also zugleich die Leiter der Spezialbehörde und 
Mitglieder des derselben vorgesetzten Plenums des Rats. Eine 
scharf markierte, etwa durch eine Geschäftsordnung festgesetzte, 
Kompetenzgrenze für die Kämmerei gegenüber dem Rat gab 
es daher, wie es in der Natur der Sache lag, nicht. Je nachdem 
eine Angelegenheit mehr oder minder wichtig erschien, wurde 
sie vor das Plenum gebracht oder von dem Ausschuß selbständig 
erledigt. Den Grad der Selbständigkeit bestimmte in erster 
Linie die Gewohnheit. Dabei ist zu beachten, daß zwar beim 
Wechsel der Kämmereiherren fast immer einer aus dem Vor- 
jahr im Amte blieb, aber erst seit Ende des 16. Jahrhunderts 
Fälle vorkommen, in denen ein Kämmereiherr Jahrzehnte lang 
sein Amt verwallete, und daß das Unterpersonal erst im 17. Jahr- 
hundert einige Bedeutung in der Verwaltung der Kämmerei 
gewann. Außerdem wird die Persönlichkeit der Kämmerei- 
herren für die Selbständigkeit der Behörde wichtig gewesen 
sein. Das noch erhallene Aktenmaterial läßt den Grad der 
Selbständigkeit nur schwer erkennen. Sellen wird ihre Grenze 
ausdrücklich bezeichnet. 

Korrespondenz zwischen Kämmerei und Rat liegt nicht vor. 
Auch fehll die selbständige Korrespondenz der Kämmerei mit 
unteren Organen, da die noch erhallenen Mten der Senats- 
registratur entstammen. 

Schließlich läßt die Ausdrucksweise der Akten oft den Anteil 
des Rats und den der Kämmerei nicht erkennen. Es heißt 
zuweilen, der Rat handele, wo die Kämmereiherren in seinem 
Namen tätig sind, und umgekehrt werden die Kämmereiherren 
als die j)andelnden bezeichnet, wo sie nur Aufträge des Rats 
ausführen. 

»'») Dol. Mölln IX 6, Ende des 16. Jahrh., betreffend Aufnahme eines 
Bürgers in Mölln; Bol. Landbegüterte XXII c, letztes Faszikel 16SV, betreffend 
teilweisen Erlaß der Pacht für Ritzerau; Bol. I 1.8 fol. 69.1641 Kosten- 
berechnung eines lübffchen Gesandten. 
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Im allgemeinen läßt sich aber doch das Verhältnis der 
Kämmerei zum Rat, wie folgt, bestimmen: Die laufenden, 
prinzipiell feststehenden Geschäfte besorgten die Kämmereiherren 
allein, so besonders die meisten Einnahmen und Ausgaben, da 
diese regelmäßig waren. Im übrigen scheinen sie vom Rat sehr 
abhängig gewesen zu sein. Ihre Selbständigkeit wuchs aber 
im Laufe der vorliegenden Periode, wie es schon die Vermehrung 
der Verwaltungstätigkeit in der neuen Zeit forderte. 

Vei solchen Angelegenheiten, die der Rat entschied, hatten 
dieKämmereiherren Voruntersuchung,Referat und Ausführung'^). 
Auch Berufungen gegen Entscheidungen der Kämmereiherren 
an den Rat finden sich gelegentlich"). 

Die Anregung zu Veränderungen ging vielfach von den 
Kämmereiherren aus'^), zuweilen aber auch von anderen Rats- 
herren, wie 1616 von dem tätigen Bürgermeister H. Brokes"), 
der einige Jahre vorher in der Kämmereiverwaltung gewesen war. 

Wie alle Offizien, so legte auch die Kämmerei vor dem 
Rat Rechnung ab. Auf Petri Stuhlfeier, am 22. Februar, an 
dem in Lübeck das Verwaltungsjahr begann, wurde vom Vor- 
sitzenden Kämmereiherrn die Iahresrechnung im Rat vorgelesen"). 

Es fand keine Rechnungskontrolle statt. Nichts ist zu hören 
von einem Prüfungsausschuß oder einer anschaulichen Darstellung 
der Rechnung mit Hilfe eines Rechentuchs oder ähnlicher Mittel, 
wie es zum Beispiel in Mrnberg geschah"), ebensowenig von 
Rechnungsbelegen. Die Einnahmen wurden zwar ziemlich 
spezialisiert vorgetragen, die Ausgaben aber in sehr umfassenden 
Titeln, unter denen sich auch findet „Allerlei", seit 1572 „Allerlei 
Unkost" und „Allerlei Ausgabe", seit 1610 „Allerlei Ordinari-" 
und „Allerlei Exttaordinariausgabe", von denen die Ordinari- 

") Ein gutes Beispiel bietet Bol. I 1,8 fol. 40—43: Verhandlungen 
wegen Erhöhung der Einkünfte von Mölln 1612. 

") Bol. Mölln VlI 3: 1583 der Hauptmann wegen seiner Einkünfte; 
Bol. Landbegüterte 22c letztes Fasz. 1644, betreffend Abzüge an der Pacht 
für Ritzerau. 

") Bol. I 1.8 fol. 4. 32/3, 74/5. Zeiffchr. I 335/6. 
") Zeiffchr. II 457/8, 462. 
") Petrirechnung 1598. 
") P. Sander, Die reichsstädtische Haushaltung Nürnbergs von 1431 

bis 1440, 1902. 
6' 
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ausgäbe im 17. Jahrh, auf 6—9000 ^ steigt, bei einer Gesamt- 
ausgabe, die 200000 ^ nicht erreicht. Auf die Ehrlichkeit der 
Kämmereiherren vertraute der Rat demnach. Von Einsprüchen 
ist nichts zu hören'^). Nur Korrekturen von Versehen durch 
Nachfolger finden sich gelegeMich^^). 

Eine wirkliche Rechnungskontrolle fand also nicht statt, wohl 
aber zeugen noch erhallene Schriftstücke") von einer Verwaltungs- 
kontrolle des Rats, besonders um die Mitte des 17. Jahrhunderts, 
als die Finanznot zu möglichster Steigerung der Einnahmen 
und Veschränkung der Ausgaben nötigte. 

l!l. Lesc!)äst5deceicl) der Kämmerei. 

Ursprünglich war die Kämmerei nur Kasse des Rats. Im 
Anschluß an die Kassengeschäste aber entwickellen sich weiter- 
gehende Aufgaben in der Finanzverwaltung und sogar eine 
Reihe Funkttonen, die darüber hinausgingen. Besonders wuchs 
die Kämmerei im Laufe des vorliegenden Zeitabschnittes in die 
Stellung einer allgemeinen Landverwaltungsbehörde hinein. 

In ihrer Eigenschast als Haupckasse des Rats stand die 
Kämmerei mit Spezialkassen in Verbindung, deren Selbständig- 
keit sehr verschieden war. Andere Kassengeschäste machte sie 
ohne Vermittlung von Sonderbehörden. Diese Geschäste waren, 
im Gegensatz zu den Aufgaben der Spezialkassen, bei der Haupt- 
kasse ohne bestimmte Grenze und betrafen sehr verschiedene 
Gebiete. 

Ku5wärtige5. 

Lübecks auswärtige Ausgaben zahlte meist die Kämmerei 
aus. Dies waren vorzugsweise die Ausgaben an das Reich, 
an die Hansa und für Lübecks Diplomatie, besonders Gesandt- 
schaften und Geschenke. Auf diesem Gebiet gingen die Aufgaben 
der Kämmerei über Auszahlung und Rechnungsführung nur 
sellen hinaus. 

") Eine Ausnahme in der Wullenweberschen Revolution, eine Anschuldi- 
gung seitens der Bürger, Vol. I, 8 fol. 3. 

Einnahmebuch 1583 sf. fol. 48; Petrirechnung 1641. 
») Bol. ^1. 

» 
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An das Reicht') bezahlte Lübeck in unserer Periode als 
ordentliche Steuern die Stadtsteuer für die übernommenen 
Regalien^den Kammerzieler und bis 1533 den Beitrag zur 
Unterhaltung des Reichsregiments. Von den außerordentlichen 
Reichs- und Kreissteuern erlegte die Kämmerei nur die kleineren, 
z. B. in den 50—70 er Jahren des 16. Jahrhunderts „wegen 
der Reichsstädte Vorrat", ferner „Reichsbaugeld" und gelegentlich 
1561 die Steuer für eine Gesandtschaft nach Frankreich. Die 
großen Türkensteuern dagegen trug sie meist nicht"). 

Mit den Steuern zusammen wurden auch die Unkosten ihrer 
überbringung und ähnliches verrechnet, mit dem Kammerzieler 
zusammen Prozeßkoften am Kammer- und Reichshosgericht. 
Die Stadtsteuer wurde auch an Private ausgezahlt, denen sie 
vom Kaiser überwiesen war^^). 

Ausgaben für die Hansa finden sich in der Kämmerei- 
rechnung anfangs unregelmäßig, unter verschiedenen Be- 
zeichnungen: für Gesandtschaften, Boten und besonders für die 
Kontore. Seit 1578 steht in der Jahresrechnung regelmäßig, 
wenn auch nicht immer mit einem Betrage, der Posten „Kon- 
tribution". Dieser umfaßt einmal die auf den Hansetagen be- 
willigte Kontribution und die regelmäßigen Annua. 

Außerdem aber sind im selben Posten Auslagen für Boten, 
Gesandtschaften, Verehrungen u. a. enthalten. Diese erklären 
sich dadurch, daß Lübeck das Haupt des Bundes war und die 
hansischen Finanzen stets schlecht standen. Doch ist die Kämmerei 
nicht nebenbei auch Kassen- und Rechnungsbehörde der Hansa. 
Auf Hansetagen wurde abgerechnet, besonders 1609 und 1628^H, 
wobei man das Guthaben der Kämmerei in der vorgelegten 
Rechnung kürzte^H. Zeitweise wurden Auslagen von den Ver- 
wattern einer besonderen hansischen Kontributtonskasse erstattet^'). 

Petrirechnung, Ausgabebücher. 
«h Hansische Geschichtsblätter 1884, S. 53. 
«h S. Abs. v, 1b. 
") Vol. I 1,8 fol. 81. 
") Hansische Geschichtsblätter 1907, S. 433,4. 

Z. B. Ausgabebuch 1595 ss. sol. 5W b/5v1. 
Memoriale 1591 sol. 12 b; 95 sol. 7 b und öster: Petrirechnung 1622. 
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Wie an den allgemeinen Hansabund, so zahlte die Kämmerei 
auch Lübecks Beiträge an engere Vereinigungen einzelner Hansa- 
städte, an die 6 korrespondierenden Städte igo8—24, deren 
Kasse in Hamburg war^^), und an die zehn unierten Städte 
1617—32^°); ebenso erlegte sie nach Zerfall des Bundes die 
Annua") der drei Städte, die die Erbschaft der Hansa über- 
nahmen. 

Daneben kommen noch Ausgaben vor, die Lübeck für sich, 
aber im Zusammenhang mit der hansischen Politik machte. 1603 
wurde nach Rußland, 1607 nach Spanien eine Gesandtschaft 
geschickt"). Lübecks Ausgaben dabei fanden nur zum geringen 
Teil durch Beiträge anderer Hansastädte Deckung; ein weiterer 
Teil der Kosten wurde durch eine besondere Steuer von der 
Bürgerschaft aufgebracht; wegen ihrer Auslagen zur spanischen 
Gesandtschaft erhob die Kämmerei auch von 1610—30 die 
„Spanischen Kollekten", eine Schiffahrtsabgabe"). Auch für 
das hansische Kontor in Antwerpen machte die Kämmerei neben 
andern Offizien, z. B. der Zulage, in der Mitte des 17. Jahrhunderts 
Ausgaben. Zuweilen, so 1630, 1632, 1638, 1656, empfing sie 
von den Kontoren auch Einnahmen als Abschlag für ihre Aus- 
gaben im hansischen Interesse"). 

1605 und 1615 wurde Braunschweig bei der Verteidigung 
gegen seinen Landesherrn von den oben erwähnten 6 korrespon- 
dierenden und anderen Hansestädten") unterstützt. Bei dieser 
Gelegenheit legte Lübeck auch abgesehen von den Beittägen zu 
dem Bund der 6 Städte große Summen für Braunschweig aus. 
Neben der Kämmerei, deren Ausgaben 1615 zum Teil durch 
eine besondere Steuer gedeckt wurden, waren am sogenannten 

««) Zeitschrist l 287. 
««) Bol. 11,8 fol. 25. 

Hansische Geschichtsblätter 1907, S. 421. 
°>) Bol. 11,8 sol. 85. 
''s „Empsang- und Ausgabebuch wegen der Russischen (und Spanischen) 

Legatton, angesangen 1602", im Staatsarchiv; Hansische Geschichtsquellen VII. 
b') Hansische Geschichtsblätter 1907, S. 430/1. 
") Bol. 11,8 sol. 100. 
") Memorial 1605, fol. 33. 
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Braunschweiger Assistenzienwerk auch andere Offizien beteiligt. 
Es zeigt sich aber die Tendenz, alle Forderungen Lübecks an 
Braunschweig bei der Kämmerei zu vereinigen, indem auch die 
Auslagen anderer Offizien, die sonst selbständige Rechnung 
führten, in die Kämmereirechnung gestellt wurden°^°). 

Bei solchen außerordentlichen Anlässen wurden gewöhnlich 
besondere Ratsausschüsse für die Kassengeschäfte gebildet^^). Sie 
standen aber mit der Kämmerei in enger Verbindung; diese 
übernahm auch meist^^) ErMung des Zwecks die Rück- 
stände der Rechnung an Schulden oder Ausständen. 

Wie Braunschweig, so gerieten auch andere Städte in 
Lübecks Schuld. Stralsund empfing 1628/29 wie Braunschweig 
Unterstützung als anfangs zinsloses Darlehn; für andere legte 
Lübeck ihre schuldigen Beiträge aus (1622). Die Verzinsung 
und Tilgung solcher Darlehn wurde erst gegen Ende des 
30 jährigen Krieges regelmäßiger. Dauernd finden sich in der 
Iahresrechnung und auch an anderen Stellen Klagen der Kämmerei 
über diese Schuldner. Sie waren erklärlich, da die Kämmerei 
das dargeliehene Geld selbst großen Teils durch Anleihen auf- 
brachte 

Die Kämmerei bezahlle auch Reisen, die, abgesehen von 
den hansischen Beziehungen, Lübecks Verhältnis zum Reich, zu 
deutschen Einzelstaaten und zum Ausland erforderte^"). Dabei 
wurde sie von andern Kassen, so dem Weinkeller, oft mit 
Zuschüssen unterstützt. In ihrer Rechnung unterschied sie Binnen- 
und Butenlandsreisen. Zur ersten Gruppe wurden auch die 
Verwaltungsreisen der Kämmereiherren ins Landgebiet gerechnet. 
Reisen in Reichssachen finden sich unter beiden Gruppen. 

Einnahmebuch 1583 ff., fol. 296 b, 299 b, 299 s; Petrirechnung 1615. 
Memorial 1605, fol. 33; „Empfang- und Ausgabebuch von der 

Ruffifchen (und Spanifchen) Legation." 
°°) 1605 ff. gelangen die Gelder für Verzinfung und Tilgung von 

Braunfchweigs Schulden durch die Mzife an die einzelnen Offizien, Einnahme- 
buch 1583 ff., fol. 296 b, 299. 

") Vol. 11,4 fol. 7; 12 fol. 114; Einnahmebuch 1583 ff., fol. 253 ff. 
Memoriale; Ausgabebücher: „Binnen- und Butenlandsreifen" und 

„Allerlei Unkoft". Z. B. 1585, Einnahmebuch 1583 ff., fol. 5. 
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Von dem mit Reisen beauftragten Personal erhielten nur 
Notare außer den Unkosten Gebühren Ratsherren und Be- 
amte nur Erstattung der Kosten. Die Anregung, den Beamten 
statt dessen ein Deputat festzusetzen, wurde um 1570 abgelehnt"). 
Nur gelegentlich findet sich, daß Ratsherren, die besonders viel 
zu Reisen verwandt waren, eine „Verehrung" gewährt wurde 
Bei großen Gesandtschaften erhiellen die Ratsherren „Ehren- 
kleider", ebenso wurden die mitgenommenen Ratsdiener besonders 
eingekleidetb^). Dieser Naturalbezug gehört aber schon mehr zur 
Ausrüstung der Gesandtschaft. Hierzu waren weiter besonders 
Wagen und Schiffe") nötig. In der Iahresrechnung der 
Kämmerei bildete die „Schiffsreding" bis 1574 einen besonderen 
Posten; diese diente wenigstens zum großen Teil diplomattschen 
Zwecken"). 

Den Gesandten stellten die Kämmereiherren Gold- und Silber- 
gerät für Verehrungen zu, gegebenenfalls auch abzuliefernde 
Gelder, wie Kreissteuern^'), besonders aber Zehrungsgeld; es 
wurden auch Gelder nachgeschickt^^) oder von den Gesandten 
auswärts aufgenommen gegen Wechsel, die die Kämmerei be- 
zahlte"). Nach der Reise rechneten die Gesandten vor den 
Kämmereiherren ab'°), gelegentlich beanstandeten diese auch die 
Forderung, stellten aber die Entscheidung dem Rat anheim^'). 

An dieser Stelle sind auch die Boten zu erwähnen, die 
Lübeck aussandte. Für Botenlohn führte die Kämmerei eine 

") Ausgabebuch 1595 fol. 259b/60; Vol. k fasz. 2: 1661. 
"'I Vol. fasz. 1 „Gebrechen", fol. 8b. 
") So an Bürgermeister H. Brakes, Vol. 11,2 Ob- 
"0 Ausgabebuch 1550 ff.: 1559; Mitteilungen I, 47; es findet sich auch, 

daß den Dienern die Einkleidung als Vorschuß auf ihr jährliches Deputat an 
Tuch angerechnet wurde. Memorial 1579 fol. 4b; 1599 fol. 20. 

Memorial 1595 fol. 5b; 96 fol. 26. 
") Vergl. Petrirechnung 1570; über diese Schiffe weiteres unten. Weitere 

Literatur über Gesandffchaften in Zeiffchr. und Mitteilungen; Hansische Geschichts- 
quellen Vll. 

Memorial 1595 fol. 9. 
Vol. l 1,8 fol. 69. 

") Memorial 1598 fol. 7 u. öfter. 
") Memorial 1599 fol. 20; 1603 fol. 17 u. öfter; Petrirechnung 1576. 
") Vol. 11,8 fol. 69. 
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besondere Rubrik in der Rechnung. Die geschworenen lübeckischen 
Botenbekamen feste Bezahlung, je nach dem Reiseziel sowie 
für Wartetage. Die Kämmerei lieferte ihnen die silbernen Boten- 
büchsen, für die sie Bürgen stellten gab ihnen Geld mit und 
rechnete nachher mit ihnen ab"). Doch auch an andere, be- 
sonders an Ratsherren, zahlle sie für Entsendung von Boten. 
Nach ihrem Eide durften die Boten keine Reise antreten ohne 
Befehl der Kämmereiherren oder der Protonotare"). 

Ein wichüges Mittel Lübecks in seiner auswärügen Polittk 
waren die „Verehrungen". Die Kämmerei führte seit 1538 einen 
besonderen Posten dafür in ihrer Iahresrechnung"). 

Empfänger waren Mrsten, Gesandte und Gefolge. Die 
Art der Verehrung war einmal Bewirtung bei Anwesenheit in 
Lübeck, bezeichnet als „Ausquittteren". Das Geld hierfür empfing 
von der Kämmerei häufig der Marktvogt"). Mit Vorliebe aber 
wurden vergoldete Pokale geschentt. Die Kämmerei, die den 
Silberschatz des Rats verwallete, stelüe sie dem Überreicher zu"). 
Bares Geld scheint selten verwandt zu sein"). 

Auch Gefälligkeiten gegen Fürsten dienten dem gleichen 
Zweck. So unterhielt Lübeck 1604—11 Diener des Zaren, 
die Deutsch lernen sollten''"); die Kämmerei bezahlle den Rats- 
herren, bei denen sie untergebracht waren, Kostgeldb'). Vor 
allem aber mußten zuweilen Darlehen aus diplomatischen Rück- 
sichten gewährt werden^''). Die Bezahlung solcher Gefällig- 

") Gelegentlich wurden auch andere Beamte als Boten benutzt, Me- 
morial 16l)6 fol. 10; auch fremde Boten, wie es scheint, Memorial 160405 
fol. 32 b. 

") Vol. l 1,8 fol. 7: 13: 18 u. öfter. 
") Memoriale 1595 ff. 
") Vol. Eide l fol. 119 b. 

Naturalgeschenke lieferte auch der Weinkeller, vgl. Zeitschr. II 88. 
") Z. B. Bol. 11,8 fol. 67. 
'«) Memorial 1599 fol. 22. 
") Petrirechnung 1623. 
") Becker II 303/4. 
") Memorial 1606 fol. 4b; Vol. 11,8 fol. 29. 
") Petrirechnung 1574: Herzog von Lauenburg; Memorial 1605 fol. 24; 

Vol. 11,8 fol. 104/5: Forderung eines Darlehns oder Donativs aus Anlaß 
des Regierungsantritts des Kaisers abgelehnt. 
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keiten^b) und die Erstattung derartiger Darlehen war sehr un- 

gewiß Der Rat ging nicht gern daraus ein^b); er schob 
gelegentlich Privatpersonen vor, denen er das Geld zur Ge- 
währung des Darlehns oder die Schuldverschreibung zur Ein- 
sorderung gab^^). 

Einige andere auswärtige Ausgaben^^ sowie auch einige 
Einnahmen finden sich vor Beginn unserer Periode und noch 
in ihrem Ansang bei der Kämmerei. Diese Einnahmen sind 
besonders Beiträge von Bundesgenossen, außerdem von Schweden 
die Abzahlung seiner Schulden an Lübeck. Die Ausgaben sind 
vorwiegend regelmäßige Zahlungen aus Grund eines Friedens- 
oder sonstigen Vertrages, so an Dänemark 1514—20, an Mecklen- 
burg 1514—43, an Pommern 1518—37. 

Eine vereinzelte regelmäßige Zahlung nach auswärts, näm- 
lich an den in Eutin residierenden Bischof von Lübeck infolge 
eines Vertrages über einen Kornzehnten vor dem Mühlentor^^)^ 
findet sich im 17. Jahrhundert in der Kämmereirechnung. 

8. 2nnere5. 

Die wichügsten Funktionen der Kämmerei, die zum Teil 
über die eigentliche Finanzverwaltung weit hinausgingen, lagen 
auf dem Gebiet der inneren Verwaltung. Einen besonderen 
Platz nahm darunter infolge ihres zunehmenden Umfanges die 
Verwaltung des Landgebietes ein^^). Die andern Aufgaben be- 
trafen Bürgeraufnahme, Beamtenbesoldung, Sorge für Bedürfnisse 
des Rats und der Kanzlei, Verwaltung von beweglichem und 
unbeweglichem Ratsbesitz und einige Gebiete des Gewerbes und 
Verkehrs. 

") Becker a. a. O. 
«) Vol. 11,8 fol. 22/3; Einnahmebuch 1583 ff. fol. 299 s. 
°°) Memorial 1605 fol. 24, Einnahmebuch 1583 ff. fol. 298b. 
«) Memorial 1605 fol. 24; 1595/6 fol. 2. 

Petrirechnung. 
") Petrirechnung 1617. 
") Wegen feiner Länge ist dieser Teil zuletzt behandelt. 
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l. Sürgeraufnakme. 
Man unterschied in Lübeck seit alters Bürger, Einwohner''") 

und Fremde. Den letzteren war nur ein Ausenthalt in der 
Stadt von beschränkter Dauer gestattet; doch wurde diese Frist 
nicht immer eingehalten"'). In den Zeiten des 30jährigen Krieges 
scheinen sie besonders zahlreich in Lübeck gewesen zu sein. Da- 
mals wurde mit ihnen wegen einer monatlichen oder jährlichen 
Zulage verhandelt und eine Reverssormel aufgesetzt, durch die 
sie sich der Stadt verwandt machen sollten. Doch ist wenig 
davon ausgeführt"'). 

Die Einwohner waren besonders Gesellen, Gehilfen und 
Dienstboten, allgemein die wirtschaftlich Unselbständigen""). Der 
Kämmerei aber erwuchsen Aufgaben hauptsächlich bei der Auf- 
nahme der Bürger, weil diese allein ein Aufnahmegeld, das 
Bürgergeld, bezahlten. Ein Ratsbeschluß von 1611 setzte folgende 
Klassen von Bürgern fest: 1. Nachkommen von Bürgern, welche 
Rentner, Gelehrte, Kaufleute, Schiffer, Mitglieder der 4 großen 
und der anderen „vornehmsten" Ämter waren; dazu Auswärttge, 
die in die Brauer- oder Schifferzunst oder die genannten Ämter 
aufgenommen wurden. 2. Gelehrte, Rentner und Kaufleute, 
die sich in Lübeck niedergelassen hatten. 3. Alle, die zu den 
„geringsten" Ämtern gehörten, sowie auch Bootsleute, Träger, 
Arbeitsvolk, Taglöhner in der Stadt und vor den Toren "^). 
Außerdem gab es Soldatenbürger, die als Soldaten der Stadt 
dienten oder gedient hatten und bereit waren, sich jederzeit 
wieder einstellen zu lassen""). 

Die Kämmerei nahm, wie schon angedeutet, das Bürger- 
geld bei der Aufnahme ein. Es war abgestuft nach den Klassen""). 
Neben der Zahlung war die dritte Klasse von 1611 noch zu 
militärischen Diensten verpflichtet. Für die zweite Klasse war 
nur ein Mindest-, seit 1625 auch ein Höchstbettag festgesetzt. 

Hartwig, Schoß S. 27. 22 ff. 
") Hartwig, Schoß S. 30. 
") Petrirechnung 1627-29; Vol. 11,8 fol. 57/8. 
") Hartwig, Schoß 26/27. 
'«) Vol. l 1,8 fol. 32/3. 
'") Einnahmebuch 1583 ff. fol. 56: 1611; Vol. 11,8 fol. 56. 
") Einnahmebuch 1583 ff. fol. 56: 1589, 1600, 1611; Vol. l 1,8 fol. 32/3,56. 
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Die Feststellung im Einzelfall scheint Aufgabe der Kämmerei- 
herren gewesen zu sein. Da dies „Molestien" machte, wurde 
Mitte des 17. Jahrhunderts ein fester Bettag gewünscht»'). 
Andere Einnahmen erwuchsen der Kämmerei aus Sttaf-»») und 
Bürgschastsgeldern»»), die bei der Bürgeraufnahme gelegentlich 
fällig wurden. 

In den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts"») wurde an- 
geregt, daß diejenigen, welche Bürger werden wollten, zunächst 
auf der Kämmerei bezahlen und einen Bürgerzettel empfangen 
und damit vor den Rat kommen sollten. Dies Verfahren war 
1611 in Übung"'); der Bürgerzettel sollte verwahrt werden'"'). 
Die Kämmereiherren schrieben die Bürger ein'"»). Für die dritte 
Klasse von 1611 und die Soldatenbürger wurden besondere 
Bücher geführt. 

Der Bürgereid wurde vor dem Rat abgelegt. Die Prediger 
wünschten, statt in dieser öffentlichen Audienz, auf der Kämmerei 
schwören zu dürfen, erreichten aber ihre Absicht nur vereinzelt'"^). 
Die dritte Klasse leistete außer dem gewöhnlichen Eid vor dem 
Rat noch auf der Kämmerei den Schwur, sich in des Rats 
Diensten gebrauchen zu lassen. 

Gesuche um förmliche Entlassung aus dem Bürgerrecht und 
Erteilung von Beglaubigungs- und Empfehlungsschreiben finden 
sich an den Rat gerichtet'""). Anordnungen in Sachen des 
Bürgerrechts, sowohl für einzelne Fälle, z.B. auch Ausweisung'""), 

als auch allgemeingülttge Bestimmungen ttas der Rat'"'). Die 
Kämmereiherren hatten die Ausführung, wie Anhalten, Ver- 

") Vol. 11,4 fol. 2/2 b. 
") Einnahmebuch 1583 ff. fol. 56: 1610. 
") Bol. Bürgerschaft >1: 1660. 

Vol. ^1, „Gebrechen" fol. üb. 
">') Vol. l 1.8 fol. 34. 
"h Vol. Bürgerschaft I I: 1610 in einem Verzeichnis von Nichtbürgern. 
"») Vol. 11,8 fol. 34; Bol. 11,2 Inventar, „Bücher der Kämmerei", 

darunter ein Bürgerbuch von 1517—90. 
»h Vol. 11.8 fol. 31, 34, 38. 
"°) Vol. Bürgerschaft 15: 1649, 1652. Auch Lübeck forderte verschiedent- 

lich bei der Aufnahme solche Zeugnisse. Bol. 11,4 fol. 2b: Bol. ^ fasz. 7. 
»»«) Memorial 1617 fol. 4 b. 
'»') Vol. 11,8 fol. 16, 31, 40: I 1.^ sol. 2b. 



93 

handeln, Übermittlung der Entscheidung und ähnliches. Daß 
auch allgemeine Verordnungen auf ihre Anregung hin erlassen 
wurdenläßt gelegentlich das Material erkennen. 

2. Geamlendesoldung. 

Eine der Hauptausgaben der Kämmerei war die Beamten- 
besoldung "H. Doch bezogen die Beamten keineswegs ihre ge- 
samten Einkünfte von der Kämmerei. Für Gehäller führte sie 
eine besondere Ausgabenrubrik, „Dienerlohn", später „Doktoren 
und Offiziere" (d. h. Beamte) überschrieben. Gehalt erhielten 
von ihr, meist in Quartalen, die Syndici, Kanzleibeamte, ferner 
Medikus und Superintendent. An andere Geistlichen zahlte die 
Kämmerei nur gelegentlich Zuschüsse""). Pension war nicht üblich, 
Witwengehalt sellen'"); nur das Gnadenjahr der Witwe war 
gebräuchlich, doch nicht in allen Fällen selbstverständlich. ^") Auch 
verblieb der Witwe die Befreiung von städttschen Lasten, soweit 
der Verstorbene eine solche genossen hatte. Einmalige Zuwendung 
an die Witwe kommt vor"'). 

Im 16. Jahrhundert bezogen auch die Offiziere ihr Gehalt 
von der Kämmerei, im 17. Jahrhundert meist von der damals 
eingerichteten ständigen Militärkasse, den Kriegskommissaren ^"). 
Von den vielen unteren Beamten der Stadt erhielten nicht alle 
ihren Sold aus der Kämmerei. Selbständig wirtschaftende 
Osfizien, wie der Weinkeller, bezahllen ihr Personal selbst. Die 
Gehäller der Beamten in den Verwaltungszweigen, die, wie 
das Landgebiet, den Kämmereiherrn direkt unterstanden, wurden 
unter den besonderen Posten der betreffenden Verwaltungen 
verrechnet, nicht unter der allgemeinen Besoldungsrubrik. 

Außer festen Gehältern leistete die Kämmerei noch eine 
Reihe einzelner Zahlungen an Beamte, nämlich einmalige größere 

Vol. fasz. 1, „Gebrechen" fol. 10; Vol. 11,8 fol. 32/3. Zeitschrift II2. 
Wichtige Quelle: 11,8. 
Vol. 11,8 fol. 39, fol. 78. 
Vol. 11,8 fol. 51/2, 78; abgeschlagen fol. 94. 

"h Ein Sekretär hält darum an 1636: Vol. 11,8 fol. 64. 
'") Vol. 11,8 fol. 38, 94. 

Vol. Kriegsstube I 2 Rechnungen 1645 ff. 
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Grattfikationen an höhere BeamteAnzugs-"°), Umzugs-"') 
und Begräbnisgelder'"). Besonders aberwar die Gewährung von 

kleinen Geldgeschenken sehr verbreitet, die bei unteren Beamten 
„Trinkgeld", bei höheren und bei Ratsherren „Verehrung" hießen. 
Meist waren es Belohnungen sür einzelne Leistungen, besonders 
für Ablieferung von Geldern, zum Teil aber auch regelmäßige 
Bezüge bei wiederkehrenden Anlässen ohne eine Leistung des 
Empfängers'"). 

Auch bei einer Reihe von Naturalbezügen der Beamten 
trug die Kämmerei die Kosten, die aber nur dann in ihrer 
Rechnung erscheinen, wenn sie bare Auslagen dadurch hatte, 
nicht z. B. bei Holzlieferungen aus ihren Wäldern. Bei allen 
Naturalien zeigt sich die Tendenz zur Ablösung. 

Freie Wohnung, meist im Besitz der Stadt, gelegentlich 
auch von ihr gemietet"°"), war bei höheren und niederen Beamten 
häufig, auch solche mit Möbeln sind erwähnt'"). Gelegentlich 
vermieteten die Beamten ihre Dienstwohnung weiter, statt sie 
selbst zu beziehen'"). Im 17. Jahrhundert wurde oft statt der 
Wohnung Geld gegeben'"). Tuch, das die Kämmerei kaufte, 
bearbeiten ließ, verwahrte und verteille und in einer besonderen 
Rubrik verrechnete, erhiellen die Offiziere für ihre Diener und 
ferner viele Unterbeamte. Ablösungen in Geld kamen schon, in 
der Mitte des 16. Jahrhunderts'") vor; in der Mitte des 17. 
wird in einem Projekt'") ein einheitliches Verfahren hierin ver- 
langt. Oft wurde auch freies Holz geliefert. Dieses kam jedoch 
nur zum Teil aus den Wäldern der Kämmerei, zum andern 

Dol. 11,8 fol. 54, 63; eine Schuldforderung der Stadt einem Beamten 
abgetreten: Memorial 1595/96 fol. 2. 

'») Bol. l 1,8 fol. 54/5, 12/r. 
'") Ausgabebuch 1595 „Allerlei Unkoft". 

Bol. 11,8 fol. 69. 
So „Krautweihungsoerehrung" am 15. Auguft, unter „Dottoren und 

Offiziere". 
»°) Dol. l 1,8 fol. 7/8. 
"') Bol. III2 fol. 7. 
"tz Bol. 11,8 fol. 4; Wohnungen in Türmen f. u. S. 39. 
'«) Dol. 11,8 fol. 51, 62—4. 

Ausgabebuch 1550 ff. 
Dol. 11,4 fol. 5b. 
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Teil aus der Landwehr. Die Kämmerei lieferte es besonders 
an Beamte, Bauervögte und Pastoren im LandgebietBei 
der im 17. Jahrhundert häufigen Ablösung wird gelegentlich 
erwähnt, daß die Barzahlung auf die Naturalien fundiert blieb, 
indem das Geld durch Holzverkauf aufgebracht wurde. An 
sonstigen Naturalien sind zu erwähnen Hafer, Heu und Stroh 
sowie freier Hufschlag bei Offizieren Andere derartige Be- 
züge teilten Beamte mit dem Rat (über dessen EinMnste s. u.). 

Daß andere Offizien ihre Beamten selbst besoldeten, ist 
schon oben erwähnt. Es kam aber auch vor, daß sie an Be- 
amte zahlten, die nicht zu ihrer Verwaltung gehörten'"). Eine 
solche Ausgabe von sechs Offizien an die Wachtmannschast ging 
1602 an die Kämmerei über, die den Betrag bis 1610 noch 
von jenen Offizien besonders erstattet erhiell'"). Trug bei solchen 
Ausgaben die Kämmerei zum Teil noch indirett die Kosten, 
wenn es sich nämlich um Offizien Handelle, die ihren Überschuß 
an sie ablieferten, wie die Wette, die einen Teil dieser Auslagen 
den Kämmereiherren auch in Rechnung brachte, so bezogen die 
Beamten noch manche Einkünfte, die vom Haushalt der Kämmerei 
völlig gettennt waren"'). 

So finden sich Bezüge aus Sttftungen'"). Untere Beamte 
empfingen von solchen, die ihnen übergeordnet waren, Kostgeld'"). 

Petrirechnung 1645 ff. 
'") Vol. l 1,8 fol. 48, 58, 108. 
'«) Bol. 11,8 fol. 16, 59, 63. 
"°) Einnahmebuch 1583 fol. 259K/60: Vol. 11,8 fol. 13; fol. 5; Hand- 

fchristenfamml. 299b: 1606; 666 S. 10 ff. 
Einnahmebuch 1583 ff. fol.25ff., 263s, 264s; Petrirechnung 1602 ff.: 

„Diener Brotgeld": Memoriale 1600 fol. 7; Zettel; 1601 fol. 8; 1601 fol. 
13b/141; 1602 fol. 14; Zettel. 

Die Einkünfte eines alten geiftlichen Lehens, nämlich die Erttäge 
eines Salinenanteils in Lüneburg, wurden feit 1576 zur Befoldung des Super- 
intendenten verwandt. Doch nahm in diefem Falle die Kämmerei diefe wech- 
selnden Erttäge ein, zu denen noch zwei regelmäßige Einkünfte vom Armen- 
kasten und Annenkloster gelegt wurden; sie bezahlte dafür dem Superintendenten 
festes Gehalt. Vol. lII2 fol. 25—28, 31b, 32 b—34 und ein Zettel, Einnahme- 
buch 1583 fol. 245—48. 

'") Vol. 11,8 fol. 8, 20. 
'») Vol. l 1,8 fol. 13. 
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Auch Gebühren vom Publikum, vielfach Trinkgelder genannt"^), 
sowie Abfälle beim Betriebsind noch zu erwähnen. Höhere 
Beamte waren auch teilweise von städtischen Lasten befreit, 
besonders von der Abzugssteuer Bei unteren Stellen gab 
es einträgliche Nebenämter"') und gewerbliche Konzessionen, 
besonders für den Schankbetrieb"^). Schließlich verband sich mit 
manchen Ämtern, obwohl keine regelrechte Ämterlaufbahn aus- 
gebildet war, doch die Aussicht auf einen besseren Posten^^H. 

Die Aufgabe der Kämmereiherren war in erster Linie die 
Verabfolgung der Bezüge, wobei auch Vorschüsse "°) und Rück- 
stände"') vorkamen. Abrechnung, besonders auch mit Erben, 
wird zuweilen erwähnt'^°^). 

In der Kämmereiregistratur wurden Bestallungen und Re- 
verse, die besonders die Offiziere ausstellten, aufbewahrt'^^). 
Einen breiten Raum nehmen auch in dem vom Vorsitzenden 
Kämmereiherrn geführten sogenannten Bürgermeisterbuch die 
Aufzeichnungen über Beamtenanstellungen ein. Es sind darin 
auch Bestimmungen eingetragen, die man aus besonderen Grün- 
den nicht in die Bestallung setzen wollte; der Angestellte erhiell 
davon eine Abschrift'^^). 

Annahme und Vereidigung der höheren Beamten und der 
Offiziere besorgte der Rat. Gelegentlich wird dabei eine be- 
sondere Tätigkeit der Kämmereiherren in seinem Austrage er- 
wähnt'^H. Im Falle einer provisorischen Anstellung findet sich 

Vol.n,8fol.15.66; Vol. ^7 „Extrakt" 1573; Vol. Landbegüterte 22 c 
1 Kontrakt 1611; Vol. 11,8 fol. 34. 

'«) Bol. 11,8 fol. 10; Bol. III2 fol. 11 ff. 
Vol. fasz. 7 „Extrakt" 1569; Vol. 11,8 fol. 54/5, 56, 60, 46, 48. 
Vol. 11,8 fol. 54. 

»«) Vol. 11,8 fol. 82. 
»') Vol. 1i1,8 fol. 8, 51 u. a. 

In den Memorialen oft. 
Ausgabebuch 1595 unter „Dienerkleidung". 

"h Memorial 1589 fol. 6b/7 u. öfter. 
"') Vol. 11,2 befonders in der „Bürgermeifterlade". 
'") In Vol. 11,8 ift eine Abschrift oder ein Auszug. 
'») Vol. 11,8 fol. 50/1. 
"«) Vol. 11,8 fol. 11, 12/13, 15; 1112 fol. 7 ff. 
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Vereidigung auf der Kämmerei^^^). Mit größerer Selbständig- 
keit, wenn auch der Ratsauftrag dabei zuweilen ausdrücklich 
hervorgehoben wird, nahmen die Kämmereiherren Unterbeamte 
an und vereidigten sie^^b^ Das Gehalt bestimmte der Rat. 
Nur in der Ausführung seiner Bestimmungen hatte die Kämmerei 
eine gewisse Selbständigkeit, z. B. wurde ihr gelegentlich die 
Entscheidung über die Dauer eines Bezuges gelassen"^). Auch 
durste sie bei der Tuchverteilung einigen Beamten „aus Gunst" 
etwas mehr geben""). 

Die Ratsherren haben in Lübeck ursprünglich grundsätzlich 
kein Honorar bezogen, dagegen empfingen sie, und besonders 
einzelne unter ihnen, gewisse Nebenbezüge. Ein Honorar wurde 
ihnen erst 1665 bei der Reform der Finanzverwaltung zugebilligt. 
Noch 1660 "') wurde der Vorschlag, statt der Nebenbezüge aus 
ihren Verwaltungen ein Gehall zu setzen, abgewiesen, weil da- 
durch der Eifer nachließe und Unterschleife in „xeniis" doch 
nicht verhütet würden. 

Sie bezogen also Einkünste aus ihrer Verwaltung. Doch 
herrschte in Lübeck im allgemeinen nicht der Zustand, wie z. B. 
in Kiel"°) zur gleichen Zeit, daß eine ganze Reihe städtischer Ein- 
nahmen vollständig den Ratsherren zukamen. Nur mit wenigen 
Einkünsten, insbesondere mit Naturaleinnahmen, wurde so ver- 
fahren, unter anderem mit dem Ertrag der Iagd'^') und mit 
den Rauchhühnern aus dem Landgebiet. Ferner gehörten 
die EinWnste des Strecknitzer Hofs^"H einem Bürgermeister; 
Abgaben einer Reihe von Gewerbetreibenden, der sogenannten 
Verlehnten'^"), für die Verleihung der Konzession kamen an 

"h Vol. 11,8 fol. 2: 34. 
"°) Dol. 11,8; III 2 fol. 2 ff., 11 ff. 
"°) Vol. 11,8 fol. 64, 70/71; anderes: Vol. I fafz. „aus Vol. I" fol. 24. 

Ausgabebuch „Dienerlohn". 
Vol. 1 „Projekt", darin liegend „Defectus" 1660. 
Trautmann S. 171. 

'°h S. u. Ritzerau S. 88. 
"«) Vol. Ratsftand 1573. S. u. Abf. 8, e. 

Vol. 11,8 fol. 54, 64 u. öfter. 
"») S. u. S. 106. 

Zeitschr. d. B. f. L. G. XV, 1. 7 
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Ratsherren, die das Recht der Verlehnung hattenAuch 
GerichtseinLnste scheinen zum Teil den Gerichtsverwaltern zu- 
gefallen zu sein'°^. Sonst aber gehörten die öffentlichrechtlichen 
und privatrechtlichen Einkünfte der Stadt prinzipiell der städti- 
schen Kasse. 

Ursprünglich erhiellen die Ratsherren wohl haupffächlich 
Naturalien geliefert, die entweder an den ganzen Rat und im 
Anschluß daran auch an einige Beamte verteiü wurden oder 
nur einzelnen Ratsherren, besonders Bürgermeistern, Kämmerei- 
herren und Weinherren zukamen. Einen Teil dieser Naturalien 
lieferte und verteille die Kämmerei"»), sowohl gekaufte, z. B. 
Stör, als auch NaturaleinMnfte aus dem Stadtbesitz, wie Lachse 
u. a.'°°). Großenteils wurden diese Bezüge allmählich in Geld 
umgewandell, das aus der Kämmereikasse gezahlt oder von 
ihren Einkünften geMrzt wurde Neben der Kämmerei aber 
lieferten auch andere Offizien, wie Weinkeller"'), Bierkammer'") 
und Wette'°^) Naturalien oder Geld statt dessen. 

Jedoch auch Einnahmen, die von vornherein in Geld 
bestanden, hatten die Ratsherren. Die Kämmerei bezahlle 
vereinzelt ein größeres Geldgeschenk für außergewöhnliche 
Leistungen'°°^) und regelmäßig kleinere Verehrungen bei Ab- 
lieferung von GeldernBesonders aber war es üblich, dqß 
die Verwatter städttscher Kassen aus diesen für sich selbst regel- 
mäßige Bezüge erhoben, die sie unter Bezeichnungen wie „für 
den Abgang" u. a. verrechneten.'°') So erhielten aus der 

"') Vol. Berlehnungen. 
"«) S. u. Gericht. 

Vol. Ratsstand 1573. 
»°) Vol. 11,8 fol. 77; Zeitschr. IV 2,135. 

Vol. l 1,8 fol. 21 u. öfter; Petrirechnung 1644: Holzgeld; Vol. Trave- 
münde L, Erdheuerbuch, Anhang. 

'«tz Zeitschrift II 92 ff. 
Handschriftensammlung 666 S. 10. 

"h Handschriftensammlung 299 b. 
"") Vol. 11,2 „Notlade". 

Ausgabebuch „Allerlei Ausgabe". 
"h Handschriftensammlung 666 S. 9 ff.; 299 b. 
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Kämmereikasse die Kämmereiherren und außerdem die Bürger- 
meister, die keine eigene Kasse sührten, ein „Quartal" 

3. Sedürsnisse ds5 Kate5 und der Kanzlei. 

Den Besoldungsausgaben verwandt sind die ebensalls von 
der Kämmerei bestrittenen Amtsbedürsnisse des Rats und der 
Kanzlei. Neben Kohlen, Wachs und ähnlichen Gebrauchsgegen- 
ständen war es besonders Papier, das die Kämmerei bezog, 

verwahrte und auf Antrag verabfolgte. Eine ausführliche 
Rechnung darüber von 1600 bis 1610 ist erhalten^^°). Auch 
beglich die Kämmerei die mannigfachen kleinen Ausgaben des 
Rats für mildtätige Zwecke, Sttpendien für Studierende"'), 
soweit nicht bei der Kämmerei angelegte Renten dazu dienten, 
Berehrungen für gewidmete Bücher, Unterstützungen an gemein- 
nützige Bestrebungen, z. B. Stiftung von Preisen für die 
Lübeckischen Schützen"^, und ähnliche Aufwendungen, die unter 
„Allerlei Unkosten" oder „Merlei Ausgabe" verrechnet wurden. 

4. Mobiliarbesid der Stadt. 

Der Mobiliarbesitz der Stadt wurde, soweit einzelne Offizien, 
vor allem der Bauhof, ihn gebrauchten, von diesen verwallet. 
Sonst aber unterstand er der Kämmereiverwaltung, z. B. die 
Möbel in einer Dienstwohnung""). Daher wurden der Haus- 
schließer und der Heizer (Fürböter), denen die Aufsicht über 
das Rathaus besonders anvertraut war, immer mehr zu Kämmerei- 
beamten'"). 

l»°) Ausgabebuch „Allerlei Unkost"; dies Quartal deckt sich vielleicht 
wenigstens zum Teil mit den zahlreichen kleinen Bezügen, die Vol. Rats- 
stand 1573 zeigt und die einzeln nicht im Ausgabebuch zu finden sind. 

"°) Bis 1531 ein besonderer Posten in der Iahresrechnung, später in 
„Allerlei Unkosten" enthaUen. 

Bol. ^ sasz. 6, Registerbuch, Anhang. Bon der Akzise findet sich 
gelegentlich eine Bezahlung sür Papier, Einnahmebuch 1583 ff. „Alte Schuld". 

'") Berwendung der Miete sür ein städtisches Haus dazu: Einnahme- 
buch 1583 ff. sol. 259. 

Bol. 11,8 sol. 19, 65; E. Deecke, Der alte lübeckische Schützenhos S. 33- 
Bol. III2 sol. 7. 
S. u. Abs. IV. c. 

7» 
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Vor allem hatte die Kämmerei das Silber- und Goldgeschirr, 
ferner auch Zinnsachen und Leinwand des Rats in Verwahr 
Sie bezahlle die Anschaffung und Vearbeitung^^°), soweit die 
Sachen nicht durch Vermächtnis oder aus Gelegenheits- 
einnahmen, wie 1540 aus den Sttafgeldern von Vornholm^"), 
erworben wurden. Man gebrauchte das Gerät für den Rat 
besonders bei festlichen Gelegenheiten, z. B. zu Petri und bei 
den Hansetagenferner auf Dienstreisen ^bv) und schließlich 
für Verehrungen (s. ob.). Wenn Stücke ausgegeben wurden, 
notierten es die Kämmereiherren und ließen sich den Empfang 
bescheinigen"'). Besonders der Schaffner und der Schenk 
empfingen Gerätschaften, einige für die Dauer ihres Dienftes, 
andere bei besonderen Anlässen 

Neben dem Gold- und Silbergerät waren der wichttgste 
bewegliche Besitz unter der Aufficht der Kämmereiherren die 
Mühlsteine. Diese wurden an städttsche Mühlen umsonst ge- 
liefert; in der Mitte des 17. Jahrhunderts'^») waren über 
60 Mühlsteine zu unterhatten. Außerdem wurden Mühlsteine 
an Fremde verkauft. 

Die Einkaufsverträge mit dem Steinhändler schlössen die 
Kämmereiherren ab'^H. Sie führten, abgesehen von je einer 
Rubrik für Einnahme und Ausgabe, am Schluß der Jahres- 
rechnung ein Verzeichnis über den Bestand. Regelmäßige Be- 
sichttgung durch die Kämmereiherren wird Anfang des 17. Jahr- 
hunderts erwähnt'"). Als Unterbeamte für diese Verwaltung 

Vol. ^ fasz. 6; Vol. 11,1, 11,2; Vol. III2. 
Laufende Rechnung mit einem Goldschmied Memoriale 1570 ff. 
Vol. 11,8 fol. 17. 
Petrirechnung 1514 ff. letztes Blatt. 
Vol. III2 fol. 11 ff. 
Memorial 1606 fol. 11 b. 

"') Memoriale. Auch bei Ausgabe an Kämmereiherren zur Landreise, 
Memorial 1602 Zettel. 

'») Vol. III2 fol. 2 ff., 11 ff. 
"') Vol. 11,4 fol. 6b. 

Memorial 1606—9 fol. 28; 1617 ff. Zettel bei fol. 21b/22 u. öfter. 
Vol. Mühlen, hinter fasz. 1: 1614. 
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dienten Mühlenmeister, Weinschröder und seit dem 17. Jahr- 
hundert auch der Hausschließer^b«). 

Aus Mobiliarbesitz des Rats machte die Kämmerei auch 
sonst Einnahmen. Zeitweise ließ sie durch Privatpersonen Beute 
verkaufen"^. Umgekehrt erstattete sie aber auch gelegentlich 
geraubte Kausgüter"^). Wie mit der Beute, so wurde zuweilen 
mit Geschenken, die Lübecks Gesandte auswärts empfangen hatten, 
verfahren'bS). 

Daß die Kämmerei Schiffe des Rats für Gesandffchasten 
und Reisen ausrüstete, ist oben gesagt. Einnahmen von Schiffen 
finden sich zeitweise bis 1562 von Fracht""), und später noch 
gelegentlich vom Verkauf ganzer Schiffe oder Schiffsteile 
Verkauft wurde ferner alles Material, z. B. alle Panzerhemden"^ 
und Lebensmittel""). Andere Einnahmen der Kämmerei durch 
Verkauf ftanden im Zusammenhang mit der Verwaltung des 
Marstalls und besonders des Landgebiets (s. d.). 

5. Liegenschaften der 5tadt. 

Ebenso wie die Kämmerei den beweglichen Besitz des Rates 
verwaltete, hatte sie im 14. Jahrhundert auch die Abgaben von 
Privaten für die Liegenschaften der Stadt eingezogen. Dann 
waren diese Einkünfte fast alle der Wette überttagen worden. 
Allmählich aber, besonders seit der zweiten Hälfte des 15. Jahr- 
hunderts, hatte die Kämmerei wieder neu erschlossene Einnahmen 
dieser Art bekommen. 

Ausgabebuch 1595 ff. „Mühlsteine"; Petrirechnung; Memorial 1617 ff. 
fol. 12 b. 

Petrirechnung, um 1570; Vol. ^ 1 „Gebrechen" fol. 11. 
"') Petrirechnung 1571/72. 

Einnahmebuch 1583 ff. „Alte Schuld". 
Petrirechnung. 
Petrirechnung 1571-73; Bol. 11,8 fol. 24. 
Memorial 1570 fol. 2 und 3 b. 
Petrirechnung 1544/45; Memorial 1573 fol. 3b/4. Ein regelmäßiger 

Einnahmeposten in der Iahresrechnung ist bis 1601 oon 5 zu festem Preis 
verkauften Ochsenhäuten. 
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So nahm sie Pacht von Wiesen ein, die vorher sür den 
Marstall gebraucht waren' serner von solchen, die zu Mühlen' 
gehörten und zum Teil mit diesen zugleich, später gelegentlich 
auch selbständig"«) verpachtet wurden"'). 

Mit den Wohnungen in Türmen und Toren der Stadt 
waren meist städtische Diener „belehnt", die dafür zugleich die 
Pflicht der Aufficht über diese Teile der Befestigung übernahmen. 
Mit Wissen und Willen der Kämmereiherren dursten sie die 
Wohnungen auch zu eigenem Nutzen vermieten"b). Eine Ver- 
mietung durch die Kämmerei kam seltener vor. Im übrigen 
bezog diese auch Einnahmen aus solchen Häusern in der Stadt 
und vor den Toren, die nicht seit alters, sondern erst in neuerer 
Zeit der Stadt Einkünste brachten. Solche Gebäude waren 
von Auswärtigen käuflich erworben'") oder ehemals zu städtischen 
Betrieben benutzt"") oder auf dem Grund städttscher Betriebe"') 
und vor den Toren"") neu gebaut oder bisher als Dienst- 
wohnungen gebraucht""-) oder hatten vorher wüst gelegen""^. 
Von alters her dagegen hatte die Kämmerei Einnahmen von 
einem Komplex von Buden u. a. in der Ägidienstraße, genannt 
Oldestadesort. Bei diesem war die Herkunst des Eigentums 
den Kämmereiherren selbst unbekannt; 1583 ließen sie ihn daher 
gerichtlich aufbieten und sich zuschreiben""-). 

'") Vol. > 1,8 fol. 92/4; Bol. 11,8 fol. 38/9. 
"°) S. u. S. 104. 
»«) Vol. 11,8 fol. 61. 

Pacht nahm die Kämmerei auch ein von einer Wiese zur Lohe und 
einem Hof zu Wesloe in der Landwehr, ohne daß ein Grund für ihre Zu- 
gehörigkeit zur Kämmerei zu erkennen ist. 

Vol. ^ fasz. 1 „Gebrechen" fol. 9; Vol. 11,8 fol. 8. 
»°) Memorial 1583 fol. 15b/16; Vol. I fasz. „aus Vol. I" fol. 20; 

Vol. Ill 2, fol. 32 b. 
«°) Petrirechnung 1542 ff., in der Wage; 1559 ff. ehemaliger Ham- 

burger Keller u. a. 
Auf dem Zimmerhof, Sägehof, Petrirechnung 1602 ff., 1622 ff., 1610 ff. 

'») 1600 ff.; 1602 ff. 
Syndikushaus 1573 ff.; Medikushaus 1575 ff. 
Wüste Kapelle 1542 ff.; Olafsburg 1573 ff. 
Vol. III2 fol. 19 b: beleghen in der wamen straten bet vme den ort 

bauen der kreighen straten her bet an sunte yllyghen kerken; Vol. 11,7. 
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Aber auch der Wette wurden neu erschlossene Einnahme- 
quellen dieser Art zugewiesen^°°). Außer Kämmerei und Wette 
vermietete endlich noch der Bauhof Wohnungen. 

Die der Kämmerei gehörigen Wohnungen wurden zuweilen 
als Dienstwohnungen benutzt, sonst aber vermietet. Auch ver- 
kaufte die Kämmerei Häuser. Meist behielt sie dabei eine Rente 
in dem Haus. Erhöhung des Rentenkapitals kommt vor"'), 
nicht aber Beleihung von vornherein ftemden Eigentums. Zu- 
weilen wurden auch ttotz mehrsacherRatsbeschlüsseWohnungen 
aus „Leibgeding" übertragen, d. h. für Lebenszeit mtt oder ohne 
einmalige größere Zahlung"b). 

Die Sorge für die Jnftandhaltung der Wohnungen scheint 
nicht zu den Aufgaben der Kämmerei gehört zu haben. 

Zum Eigentum der Stadt gehörte auch eine Reihe von 
Mühlen^'"), zeitweise einige auch außerhalb des Lübischen 
Gebiets"'). Die Mühlen am Mühlendamm und zeitweise die 
Struckmühlen waren städttsche Betriebe Die übrigen waren 
verpachtet'") mit Zubehör, bestehend aus Äckern und Wiesen 
und dergleichen'"). Die Pacht empfing die Kämmerei mit Aus- 
nahme der von der Walkmühle am Hüxterdamm, die der Bau- 
hof erhob'"). 

Ähnlich dem Besitz der Stadt an Liegenschaften war ihr 
Fischereirecht aus einer Reihe von Gewässern. Die Einnahmen 
hiervon begannen erst im Laufe des 15. Jahrhunderts und ver- 
mehrten sich während des 16. und 17. Jahrhunderts noch weiter. 
Auch hier gab es Staatsbetriebe, nämlich bis 1602/03 die Lachs- 

Vol. 11,8 fol. 3. 
Vol. III2 fol. 26 b: Einnahmebuch 1583 ff. fol. 213. 

"") Vol. fafz. 7 „Extra«" 1573; Vol. 11,8 fol. 18/9. 
Vol. 11,7: 1609; Vol. fafz. 7 „Extrakt": 1572. 

"°) Petrirechnung: vgl. Brehmer, Die Aufftauung der Wakenitz und 
die ftädtifchen Wasfermühlen, Zeitfchr. VI 213 ff.; Dittmer, Die lübeckischen 
Waffermühlen. 

'") Zu Schwartau Vol. 11.8 fol. 9; Glefchendorf, Petrirechnung 1615. 
Darüber noch fpäter. 

'") Von der Walkmühle am Mühlendamm wurde bis 1631 eine Ab- 
gäbe pro Stück und Lategeld eingenommen; Einnahmebuch 1583 ff. fol. 113. 

'") Einnahmebuch 1583 ff. fol. 158, 114, 160, 179; Petrirechnung. 
Näheres darüber fpäter. 
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wehr und das Stau bei der Fähre"«). Nachher waren sie 
verpachtet; ebenso die Ausnutzung anderer Fischereirechte, so 
der Aalsang am Hüxter- und Mühlendamm, der Fischfang auf 
dem Mühlenteich und den Stadtgräben, auf Teichen und Seen 
in der Landwehr"') und im Kämmereilandgebiet sowie auf 
dem Ratzeburger See. Als Pacht wurden gelegentlich neben 
Geld auch Fische geliefert"«). 

Bei der Verwaltung der Mühlen und der Fischerei läßt 
das Material mehrfach Tätigkeit der Kämmereiherren erkennen, 
die über die Finanzverwaltung hinausging. Sie ließen Mühlen- 
zuMsse säubern"«), Stadtgräben mit Fischen besetzen"«) und 
nahmen bei dem Streit eines Müllers mit einem Anlieger des 
Mühlenteiches die Untersuchung vor, allerdings in Gemeinschaft 
mit den Stallherren, in deren Gebiet, der Landwehr, die Mühle 
lag'"). 

6. lbewerbe. 

Häuser, Mühlen und Teiche verpachtete die Kämmerei auch 
an Handwerksämter, die sie zu gewerblichen Zwecken benutzten"'). 
Bei anderen Vermietungen und Verkäufen an Einzelpersonen 
war der Geschäftsgegenstand mit einer gewerblichen Konzession, 
besonders mit Schankgerechtigkeit, verbunden'"). 

Ferner empfing die Kämmerei von den Goldschmiedsbuden 
zwar nicht die jährliche Abgabe, wohl aber einen festen Betrag 
beim Wechsel des Inhabers. War kein Erbe vorhanden oder 
hatte der letzte Inhaber die Bude keinem andern übertragen, 
so verfiel sie der Kämmerei, die sie neu vergab'"). Sodann 
wurde für Butterbuden und andere Verkaufsstände auf dem 

'") S. Abs.v, 1s. 
So Schweineteich, Schlutuper Teich, Langerteich bei Moisling. 

Tremsmühlenteich, Teich bei der Pfeffermühle u. a. 
Bol. 11,8 fol. 77. 
Bol. 11,8 fol. 45 und 52. 
Bol. l 1.8 fol. 51. 

'") Bol. 11,8 fol. 51. 
'") Einnahmebuch 1583 ff. fol. 95, 114, 119, 162-66, 168, 332/3, 369. 

Einnahmebuch 1583 ff. fol. 249/50; Bol. 11,8 fol. 18, 77. 
E. Wehrmann, Die älteren lübeckifchen Zunftrollen, 1864, S. 222/3; 

Bol. fafz. 1 „ProjeN" fol. 10b. 



105 

Markt Stedegeld gezahlt"^); Stedegeld bezahlten auch die Rot- 
löscher (Weißgerber)Schließlich nahm die Kämmerei Stede-' 
und Latelgeld, d. h. Verlosungsgeld für Verkaufsstände von 
den Knochenhauern, Väckern und Gewandschneidern ein"'). 
Diese Abgabe blieb auch bestehen, wenn das Äquivalent dafür, 
wie bei den Gewandschneidern die Benutzung des städtischen 
Gewandhauses, seine Bedeutung verloren hatte"^. 

Im Anschluß an diese Einnahmen von Gewerbetreibenden 
bekam die Kämmerei Obliegenheiten einer Gewerbebehörde. 
Doch blieben sie vereinzelt, da die eigentliche Gewerbebehörde 
die Wette war. So findet sich, daß über eine Ordnung der 
Goldschmiede von den Kämmereiherren im Auftrag des Rats 
verhandelt und beschlossen wurde^"); Ordnungen und Rollen 
auch anderer Gewerbetreibender wurden bei der Kämmerei 
verwahrt^"). Alle diese Ordnungen betrafen jedoch hauptsächlich 
noch finanzielle Beziehungen dieser Ämter zur Stadt. 

Aber weiter mußte z. B. auch derjenige, welcher bei den 
Rotlöschern Meister werden wollte, vor den Kämmereiherren 
sein Vermögen, Herkunft u. a. nachweisen"'). Am ausgedehntesten 
waren ihre Aufgaben gegenüber den Gewandschneidern, die 
nicht zu den Handwerkern gehörten. Ihr Lateltag, an dem 
Neuaufnahme, ferner Bestellung und Gelübde der Ällerleute 
und, wenigstens später, Verlesung der Rolle stattfand"^), wurde 
in Gegenwart der Kämmereiherren unter allerhand Zeremonien 
abgehallen"^). Ihre Rolle hatten die Gewandschneider vor 
den Kämmereiherren beschlossen"H, bei Streitigkeiten fungierten 
diese als Kommissare des Rats^b»), Indes gehörten auch 

Einnahmebuch 1583 ff. fol. 101 ff. 
"') Einnahmebuch 1583 ff. fol. 106 ff. 

Einnahmebuch 1583 ff. fol. 106 ff. 
'") Mitteilungen 1,115 ff. 
'«) Wehrmann S. 223. 

Vol. 11,2 Vt. 
'") Wehrmann S. 390. 

Wehrmann 89/90. 
Mitteilungen 1,115 ff. 
Wehrmann S. 491. 

'») Vol. 11,8 fol. 79. 
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verschiedene Angelegenheiten der Gewandschneider vor die 
Wette "b). 

Sodann war die Kämmerei vorgesetzte Behörde für so- 
genannte „Verlehnte", und zwar nicht nur für die, welche, wie 
oben erwähnt, von Butterbuden und anderen Verkaufsstellen 
auf dem Markt Stedegeld bezahllen. 

Der Ausdruck „Lehen" wurde in weitem Umfang gebraucht, 
so für untere städttsche Ämter; vor allem aber hießen Gewerbe- 
treibende, die vom Rat besonders abhängig waren, „Verlehnte . 
Sie wurden von ihm angenommen. Die Verleihung bestimmter 
Lehen war sogar ein Recht einzelner Ratsmitglieder, z. B. der 
Bürgermeister. Diese konnten die Lehen verdienten persönlichen 
Dienstboten geben oder die Verleihung Verwandten überlassen; 
auch Abgaben der Belehnten scheinen an sie gekommen zu sein"'). 
So hatten auch die Kämmereiherren das Recht, bestimmte Lehen 
zu vergeben"^. 

Von den Kämmereiherren blieben aber mcht nur die von 
ihnen selbst Verlehnten abhängig, weil sie zum Beispiel in ihren 
gewerblichen Rechten von ihnen geschützt wurden-"). Es finden 
sich vielmehr Funktionen der Kämmereiherren auch bei anderen 
Verlehnten-^"). Das erklärt sich wohl daher, daß die Kämmerei 
der mit dem Rat am engsten in Verbindung stehende Ver- 
waltungsausschuß war; deswegen nahm sie — neben ihr auch 
andere für den Einzelsall beauftragte Vertreter des Plenums, 
z. B. ein Syndikus — gegenüber den vom Rat besonders ab- 
hängigen Verlehnten seine Rechte wahr, während die Wette mehr 
den offiziellen Ausschuß für die selbständigeren Gewerbetteibenden 

,»») Wehrmann S. 491 und 493. 
'") Vol. Verlehnungen. In den Memorialien 1601 fol. 8, 1606—09 

fol. 17, 42 steht eine Einnahme von den verlehnten Grützmachern. Diese 
steht aber nicht in den Hauptbüchern. - 

Vol. Verlehnungen, Verzeichnis gegen 1665. s) 2b Butterlehen in 
den Straßen mit den Bürgermeistern zusammen, abwechselnd vom ältesten 
Bürgermeister bis zum jüngsten Kämmereiherren: b) die Kämmerechenen em- 
zeln: 12 Salzheringslehen, 12 Grützmacherlehen, 6 Schachychneiderlehen; 
c) zusammen: 2 Käsehökerlehen, 1 Bratheringslehen, 8 Wagenladerlehen. 

'") Memorial 1604/05 sol. 14. 
MäNer s. u. S. 49; Vol. 11,8 sol. 20, 50. 
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bildete. Doch war für die Verlehnten auch die Wette vorgesetzte 
Behörde, die zum Beispiel Sttafgelder einzog"^). 

Reine Gewerbeabgaben empfing die Kämmerei außer vom 
„Bragen", d. h. vom Kalfatern der Schiffe, noch vom Schiff- 
bau auf der Lastadie'"), nämlich das Lastadien- und seit 1559 
dazu das Rollengeld, beides nach Anzahl der Lasten, die das 
Schiff tragen konnte. Die Reeder mußten auf der Kämmerei 
ihre Anteile am Schiff angeben. Diese Angaben trugen die 
Kämmereiherren in die Lastadienbücher ein, die, wie es scheint, 
erst 1560 begonnen wurden. 

Zugleich dienten diese Aufzeichnungen wohl auch der Schiff- 
baupolitik Lübecks. Die Stadt suchte nämlich zu verhindem, 
daß die neuen Schiffe vor Ablauf einer besttmmten Anzahl von 
Jahren in auswärttgen Besitz übergingenAuf der Kämmerei 
mußten deshalb die Reeder schwören, daß die von ihnen an- 
gegebenen Schiffsanteile ihnen gehörten und daß das Schiff 
die vorgeschriebene Zeit bei der Stadt bleiben sollte. Auch 
Bürgen"^) und Pfand"^) kamen vor. Mr zu früh verkaufte 
Schiffe erhob die Kämmerei Sttafgelder"°). Im 17. Jahr- 
hundert bekam diese Zahlung allmählich mehr den Charatter 
einer Abgabe"'). Wenn ein Schiff dirett für auswärts gebaut 
werden sollte — so wurde 1650 festgesetzt —, mußte der Er- 
bauer den Kämmereiherren die Umstände darlegen und, wenn 
er die Genehmigung erhiell, eine bestimmte Abgabe bezahlen 
Als Auffichtsbeamter sowohl zur Verhütung von Unterschleifen 
beim Rollen- und Lastadiengeld als auch zur Verhinderung 
vorzeittgen Verkaufs diente der Kämmerei der Travenvogt"'). 

Vol. Träger. 
Lastadienbücher. 
E. Baasch, Beiträge zur Geschichte des deutschen Seeschiffbaues und 

Schiffbaupolitik S. 54 ff. 
'") Bol. sasz. 7 „Extrakt": 1574; Memorial 1574 fol. 3b. 
'") Vol. 11,2 1634. 
>«») Memorial 1577 sol. 4 b. 

Petrirechnung des 17. Jahrhunderts, besonders anfangs; Hand- 
schriftensammlung 320s Einleitung. 

«») Vol. 1,8 fol. 92. 
'") Vol. l 1,8 fol. 59. 
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Gelegentlich findet sich auch noch erwähnt, daß die Kämmerei- 
herren die Verhandlungen führten wegen Anlage einer neuen 
Einrichtung zum Ausbessern der Schiffe 

?. lhandel und Verkehr. 

Wie vom Gewerbe, so hatte die Kämmerei auch vom 
Handel Einnahmen. Von den zahlreichen Mittelspersonen im 
Handel, Wracker genannt, die vom Rat belehnt wurden, obrig- 
keitliche Aufficht ausübten und ihr Einkommen aus Gebühren 
erhielten, zahtte nur ein Holzwracker eine Abgabe an die 
Kämmerei, das Wrackegeld vom Wagenschott, d. i. einer be- 
sonderen Art Bretter. Die Mäkelbücher, in die man kauf- 
männische Geschäfte verzeichnetewurden auf der Kämmerei 
verwahrt 

Der Vogt, den Lübeck jährlich bei Gelegenheit des Herings- 
und sonstigen Handels auf Schonen dorthin sandte, erhielt nebst 
seinen Untergebenen von der Kämmerei Gehatt, ferner Er- 
stattung seiner Auslagen für Lebensmittel, für Verehrungen 
und dgl."'). Außer Geld wurden ihm bei der Ausreise die 
nötigen Urkunden und Schlüssel zugestelü"H. 

Im besonderen unterstanden die Zölle und die öffentlichen 
Wagen, die beide in ähnlicher Weise verwaltet wurden, der 
Kämmerei. Die Zölle am Burgtor und Mühlentor waren un- 
bedeutender; größer und in mehrere Arten geteilt die am 
Holstentor und Bauhof, unter denen auch der vom Verkehr auf dem 
Stecknitzkanal war. Städtische Wagen und ähnliche Einrichtungen 
waren die Wagen an der Trave, am Martt und seit 1595 auf 
der neuen Dröge vor dem Holstentor, ferner der „Punder" auf 
dem Salzmartt und der Osemundspunder sowie der Hopfen- 
scheffel. 

"«') Bol.! 1,8 fol. 84. 
v. Duhn, Deutschrechtliche Arbeiten, Zur Geschichte der Rezeption 

des Römischen Rechts in Lübeck und Hamburg, S. 75. 
"») Bol. 11,2 und unter „Bücher der Kämmerei". 

Besondere Rubrik in der Kämmereiausgabe. 
Bol. 11,8 fol. 54; Hansische Geschichtsquellen iV: D. Schäfer. Das 

Buch des lübeckischen Bogts auf Schonen, S. CXXXVl—LXi.. 
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Das System der Verpachtung öffentlicher EinWnste, das 
man anderswo besonders bei Zöllen vielsach anwandte war 
in Lübeck weniger üblich. Die Punder und der Hopsenscheffel, 
seit 1657 auch die Zölle am Halsten- und Mühlentor^^H, waren 
verpachtet. Sonst aber waren die Zöllner und Wäger nebst 
ihren Schreibern Beamte mit sestem Gehalt, die die Zoll- 
einnahme in einen verschlossenen Kasten steckten und ein Ver- 
zeichnis der Zolleinnahmen übergaben, wenn die Kämmerei das 
Geld abholle^°^). In besonderer Weise wurde der sogenannte 
„Salzzoll", der Zoll von den Schiffen mit Lüneburger Salz aus 
der Stecknitz, erhoben. Der Zollschreiber auf dem Bauhof schrieb 
die Schiffe auf und lieferte die Liste den Kämmereiherren; diese 
empfingen das Geld unter Abzug einer Verehrung unmittelbar 
von den Salzhändlem"»). Zollordnungen beschloß der Rat, 
doch machten die Kämmereiherren Initiativanträge, verhandellen 
mit den Interessenten und übermittellen die Vorschriften den 
Beamten 

Schließlich ist als Handelsabgabe noch das Lagergeld auf 
dem Teerhof zu nennen''b"). Sonstige Einkünfte vom Handel 
erhoben besondere Offizien: Weinkeller, Pfundzoll, Bretling, 
Zulage"'). Als Einnahme der Kämmerei vom Verkehr ist 
noch zu erwähnen die Pacht von zwei Fähren, der zum Ein- 
siedet und der in Travemünde. 

(wird fortgesetzt) 

Schönberg, S. S4 ff. 
'") Im 15. Jahrhundert der Zoll am Mühlentor. Vol. 11,8 fol. 101. 
«') Vol. Eide l fol. 5; ll fol. 20, 63b. 

Vol. Lüneburger Salzhandel l. 
Vol. ^1 „Gebrechen" fol. 9b/10; Petrirechnung 1621 unter Salz- 

zoll; Vol. 11,8 fol. 32; Vol. /^1 „Projekt". 
"») Vol. l 1.8 fol. 12. 82. 
'") S. u. Abf. v, 1. 
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Lüdilcke politische Dichtungen 

au5 der Seit vor kundect Jalicen. 

Von D. ssunk. 

Zu allen Zeiten, wenn große Ereignisse unser Voll bewegten, 
hat es die Eindrücke, welche diese hervorbrachten, die Gefühle, 
welche sie erregten, kund getan durch den Mund seiner Dichter. 
Auch uns hier in Lübeck hat es nicht gefehll an Männern, 
welche der Vaterstadt und des Vaterlandes wechselnde Geschicke 
mit warmem Herzen verfolgten und dem, was sie und ihre 
Zeitgenossen erstLe, auch in dichterischer Form Ausdruck zu 
geben verstanden. Freilich gehören sie nicht zu den Dichtern 
ersten Ranges, kaum über die Grenzen der Heimat hinaus 
mögen ihre Lieder erklungen und der Mehrzahl der Ietztlebenden 
selbst ihre Namen unbekannt sein; auch zeigen ihre Werke nicht 
die vollendete Form und den geistvollen Inhaü, welche wir an 
den klassischen Dichtern bewundern; schwerfällig und unbeholfen 
erscheinen sie uns nicht sellen, niedergeschrieben, wie eben die 
augenblickliche Sümmung sie eingab. Aber dadurch gerade 
haben sie Wert als Ergebnisse des unmittelbaren Eindruckes 
großer Ereignisse und deshalb nicht zu unterschätzende Beiträge 
zur Schilderung wichtiger Abschnitte in der Geschichte unserer 
Stadt und unseres Volkes. 

Das gitt besonders auch von der Zeit vor hundert Jahren, 
der wir jetzt wieder gedenken. Neben Männern der Wissenschaft: 
dem Bürgermeister Dr. Overbeck, den Professoren Hermann und 
Kunhardt, dem Schul-Kollegen Bandelin, waren es damals 
auch solche aus bürgerlichen Berufen: der Golddraht-Fabrikant 
Aldenrath, die Kaufleute Böttcher und Kerkow, der Privatlehrer 
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der Mathematik und Musik, später Optiker und Mechaniker Kall- 
schmidt, der Gastwirt, später Brauer Lohmann, welche die poli- 
tischen Ereignisse sortlaufend mit ihren Dichtungen begleiteten»). 

Das Jahr 1789 hatte Frankreich die Katastrophe gebracht, 
welche von dem übermüttgen Nachbarvolke als der Beginn 
einer neuen goldenen Zeit gepriesen wurde: der Zeit der Frei- 
heit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Auch bis hierher an die 
äußersten Grenzen des Heiligen Römischen Reiches deutscher 
Natton drang die Kunde von jenen Ereignissen, aber nicht jubette 
man ihnen zu wie in anderen Gegenden unseres Vaterlandes; 
der Bürger unserer vielhundertjährigen Republik hatte nur ein 
spöttisches Lächeln für diese sonderbare Freiheit, die mit der 
Guillottne gebracht wurde. Höhnend rief er ihnen zu^): 

Den freyen Franken. 
Man will, daß sie von schlechten Folgen sey 
Die Freiheit, welche sie erworben; 
Doch, sind nicht alle die schon ftey. 
Die durch die Guillotine schon gestorben? 

und: 
Auf Ebendieselben. 

Der Franken Freyheit gilt wohl für den Geist nur bloß; 
Und sonach sitzen in der Freyheit Schooß 
Schon Viele. Daß der Geist spornstreichs hinein kann 
Läßt man den Kopf vom Körper trennen. srennen. 

In bezug auf unser deutsches Vaterland aber sah er nur 
mit Besorgnis der Zukunft entgegen, denn weder die Fürsten 
noch das Volk schienen imstande, den zerstörenden Einflüssen, 
die sich von Frankreich aus geltend machten, Widerstand zu 
leisten. 

Du Vaterland und du Religion, 
ihr seid gleich übel d'ran, ihr Guten! 
Für euch wird keiner willig bluten, 
mich beucht, ich sehe eure Trümmer schon — 

Die biographischen und bibliographischen Nottzen über die hier er- 
wähnten Dichter sind am Schlüsse der Abhandlung zusammengestellt. 

') M. D- Aldenrath. Erholungs-Stunden eines Ungelehrten in ver- 
mischten Gedichten. Lübeck. 1809. S. 69, 70. 
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so beginnt ein „Ahnung" überschriebenes Gedicht aus dem 
Jahre 1791^), und ein anderes „An die Fürsten Deutschlands" 
ermähnt diese ^): 

Soll unsern Sitten, Eurem Thron 
kein schwärmerisches Volk, kein stolzer Nachbar drohn. 
Nicht ftemde Politik um Eure Herrschaft buhlen! 
so herrscht gerecht und schätzt die Religion, 
entsagt dem Haß und einet die Provinzen; 
erzieht den Jüngling zu des Bürgers Pflicht 
und bildet so den Staat durch weisen Unterricht, 
im Geist des Vaterlands, und überlasset nicht 
des Fremden Einfluß Eure Prinzen. 

Aber zu spät kamen diese Warnungen! Die vollständige Um- 
wälzung aller bestehenden Verhältnisse, welche die Folge der 
Her^chaft jener Ideen in Fran^eich war, verwickelle sehr bald 
auch die Nachbarstaaten in einen Krieg mit der jungen Republik, 
deren ungestümem Vordringen sie nicht standzuhallen vermochten. 
Waren es zunächst auch nur Österreichs und Preußens Heere, 
welche denselben sührten, und die westlichen Teile Deutschlands, 
welche unter ihm zu leiden hatten, so nahmen doch auch die 
Gegenden, welche von seinen Verheerungen verschont blieben, 
teil an der Begeisterung für den Kampf gegen den Erbfeind: 
auch in Bandelins ftomme Weisen mischt sichH ein 

Schlachtgesang. 
Hinan zur Schlacht mit hohem Muth! 
Für's Vaterland fließt unser Blut. 
Blickt auf! bey diesen Fahnen hier 
Da siegen oder sterben wir! 

Voll Muth, in Schlachtgefahren groß. 
Das, Brüder, das ist unser Loos. 
Und wer im Schlachtgetümmel fällt, 
Sintt ruhmvoll hin, stirbt wie ein Held. 

usw. 

A. G. Lohmann. Auswahl einiger Gedichte aus dem Taschenbuche 
eines Deutschen. Lübeck. 1816. S. S8. 

ebd. S. 59. 
Gedichte religiösen Inhalts von Johann Niklas Bandelin. 5. Ausg. 

1801. S. 158. 
Zeitschr. d. B. s. L. G XV, 1. 8 
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Doch wie tapfer auch die Feinde Frankreichs kämpften, die 
Heere der Republik erfochten einen Sieg nach dem andern, und 
um den Anfang des neunzehnten Jahrhunderts fehen wir faft 
ganz Europa erfchüttert von den Donnern des Krieges. Zu den 
wenigen Orten, welche fich bei dem allgemeinen Kriegsgetünmel 
noch immer der Segnungen des Friedens erfreuten, gehörte 
unfere Vaterftadt, ja die Sperrung des englifchen Handels nach 
den von den Franzofen befehlen Küftenftrichen verlieh dem 
unfrigen für kurze Zeit einen nie geahnten Auffchwung; forglos 
gab man fich der Freude darüber hin, nicht ahnend, welches 
fchwere Leid folgen würde. 

O wie der May mit BMHen die Wipfel fchmückt. 
Und Nachtigallen tönender im Gebüfch 

Wetteifern, von des Quells Gemurmel 
Leife begrüßt, und vom jungen Wefte! 

Aus ödem Schlaf ift reizend erwacht die Flur, 
Und Alles lebt, und athmet Begeifterung! 

Sie kömmt, fie kömmt, die füße Freude, 
Schwebend im Tanz, und gelöft't der Gürtel. 

Drum weg mit blaffer Sorg'! Ob der Gallier 
Unwiderftehlich walle, bis Nemefis 

Dom Blick den ernften Strahl entfendet; 
Ob vor Napoleon ftolze Herrfcher 

Der ausgefpiellen Rolle geborgten Prunk 
Ablegen, und der Bühne Berwandlung jetzt 

Den neuen Held umfchimmert! Heiter 
Sing' ich mit euch in des Thal's Umfchattung 

Kamönen! Preis ihm, wer im Gemüche Herr 
Begierden obfiegt! Bleibend ift nur der Geift, 

Der Hohes anfpricht: jedes Andere 
Sinket und fteigt wie die Meereswoge, 

Noch find wir unfer; noch, ihr Genoffen, tagt's! 
Gebt Raum dem Frohfinn! Künfttges bringt herauf- 

Gelenkt die Flammenroffe, Titan; 
Gutes gewiß, wenn auch nicht Gewünfchtes 

fo fang noch im Frühjahr 1806 Overbeck") — wenige Monate 

E) Winfried. Nordischer Musenalmanach auf das Jahr 1819. S. 11. 
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später brach auch über unsere Stadt das Unglück in schrecklichster 
Weise herein! 

Im Juli 1806 wurde unter Napoleons Protektorat der 
Rheinbund gestiftet, und damit war dem deutschen Reiche der 
Todesstoß versetzt. Zorn und Erbitterung über diesen Verrat 
am Vaterlande ergriff alle Freunde desselben. 

Ein heiliges geheimes Band 
Umschlang bisher die Millionen, 
Die von der Osffee rauhem Strand 
Bis zu beschneiten Alpen wohnen: 
Kein Deuffcher war ein feiger Knecht, 
Er starb für Vaterland und Recht, 

Ein Bastard nur, nicht Hermanns Sohn 
Kann seine Brüder ftevelnd morden; 
Der Mitwelt Spott, der Nachwelt Hohn 
Trifft der Verräther feige Horden! 
Den achtet Freund und Feind nicht mehr. 
Der sich gesellt zum Feindesheer. 

Wie? Darum floß der Bäter Blut 
Im Kampf mit Römerlegionen, 
Daß Ihr der Freiheit Himmelsgut 
Verkauftet für gelieh'ne Kronen? 
Wie? Dazu gab Euch Gott ein Schwert, 
Daß Ihr des Bruders Flur verheert? 

usw. 

so Nagt der Dichters über „Des Rheinbundes Schmach". Freilich 
läßt er sich sogleich von der Hoffnung zurufen: 

Ein Saamenkorn ist eingesenket. 
Es reift heran zur schönsten Frucht: 
Ein Gott ist, der das Schicksal lenket. 
Er, sprach sie, leitet Sieg und Flucht. 
Bald ttisst von seinem Götter-Sitz 
Den Frevler der Verheerung Blitz. 

tz Poetisches Denkbuch aus den Zeiten des Leids u. der Freude von 
H. Kunhardt, Dr. der Phil. u. Professor. Lübeck. 1839. S. 3. 

8» 
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Schau hin in jene Lichtreviere! 
Im Osten dämmert schon der Tag! 
Horch! Unter meines Karl's Paniere 
Wird schon der Freiheit Echo wach. 
2lus Habsburg's edlem Heldenblut 
Entkeimt der Freiheit schönes Gut! 

indes noch sieben Jahre voll der schwersten Leiden, welche über 
ein Voll kommen können, mußten vergehen, ehe diese Vor- 
hersagung, und auch zum Teil nur, sich erstLe. 

Dem Zerfall des Reiches folgten Zustände größter Ver- 
wirrung. Mit einer überraschenden Schnelligkeit ergossen sich 
die französischen Heere über Deutschland, ohne daß sie bei der 
Uneinigkeit und Untüchtigkeit der Heerführer kräftigen Wider- 
stand fanden. Die Schlacht bei Jena und Auerstädt öffnete 
Napoleon ganz Norddeutschland: eine Festung nach der andern 
fiel in seine Hände, und nur wenige kleinere Herresabteilungen 
versuchten die kriegerische Ehre zu retten. Von den FraNzosen 
verfolgt wandte Blücher sich nach Mecklenburg, und anfangs 
November traf von dort die Kunde ein, daß er auf Lübeck ziehe, 
um sich hier gegen die Franzosen zu verteidigen. Trotz des 
Protestes, welcher die Neutralität Lübecks gellend machte, er- 
zwäng Blücher den Einmarsch, und bereits tags darauf, am 
6. November, erfolgte die lLrstürmung der Stadt durch die 
Franzosen nach hefttgem Kampfe, und eine dreitägige Plünderung 
mit allen Gräueln und Gewalttättgkeiten, die nur in einem Kriege 
denkbar sind. Nicht minder wie die ausführlichen Schilderungen 
der einzelnen Vorgänge lassen uns die Größe der Schrecknisse 
dieser Tage ahnen die Worte innigen Dankes für erfahrene 
Bewahrung. So heißt es^) in einem 

Dankeslied nach der Plünderung 
vom 6. bis 9. November 1806. 

Dank' dem Herren meine Seele! 
Er hat Großes uns gethan: 
Tief in Demut bet' ihn an. 
Und was Er vollbracht erzähle! 

°) Gedichte von Gerhard Friedrich Kaltschmidt, Privat-Lehrer der 
Mathematik u. Musik. Lübeck. I8lS. S 19. 
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Um uns tobte Tod und Schrecken, 
Angst, Verzweiflung, bittre Noth: 
Uns betraf nicht herber Tod, 
Er, Er woMe uns bedecken. 

Thränen, heißen Dankes Zähren, 
RoL die Wangen froh hinab! 
Du, Herr! wandtest Tod und Grab, 
Und dein Engel mußte wehren! 
Deine Allmacht sah und schlitzte, 
Raub und Mord betraf uns nicht. 
Uns verschonte dein Gericht. 
Ob es gleich so schrecklich blitzte, 

usw. 
und in einem anderen^): 

Kommt, nahet euch voll Dank dem Herrn! 
Dank opfert ihm. Er hilft — da gern 
Wo Menschen zu ihm flehen. 
Er half auch uns, der treue Gott! 
Noch nie gefühlle Angst und Noth 
Die — half er überstehen. 
O welch' ein Tag! So schrecklich war 
Bey uns — kein Tag im Erdenjahr; 
Und immer noch hat Gottes Hand 
Weit größ'res linglück abgewandt. 

Hier schützte Gott! 
Welch' Auge sah — nachher nicht da 
Auch Ihn, den Allbeschirmer, nah'! 

usw. 

Nach der Kapitulation Blüchers, dem Abmarsch eines großen 
Teils des französischen Heeres und der Wiederherstellung äußerer 
Ruhe und Ordnung hörten jedoch die Bedrüc^ngen keineswegs 
auf. Lübeck blieb in den Händen der Franzosen und wurde 
am 28. November vom General Buget im Namen des Kaisers 
förmlich in Besitz genommen. Bedeutende Truppenmassen 
blieben in der Stadt, deren Unterhalt ungeheure Kosten ver- 
ursachte. Dazu kamen Requisittonen aller Art, sowie WillMr- 

') Bandelin. Gedichte. 6. Ausg. S. 19. 
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lichkeiten und Erpressungen, an denen die höchsten Befehlshaber 
nicht zu wenigsten Anteil hatten. Handel und Gewerbe lagen 
darnieder, und die schweren Lasten, welche ohnehin dieser Zu- 
stand mit sich brachte, wurden noch erhöht durch außerordentliche 
Steuern, welche, da die gewöhnlichen Einnahmen nicht aus- 
reichten, der Stadtkasse die nötigen Mittel für die Verwaltung 
verschaffen sollten. Da war es wohl erklärlich, daß die gedrückten 
Herzen in der verschiedensten Weise sich Luft machten. 

Komm, stille das laute Sehnen der Völker Europens, 
Die Sehnsucht nach friedlicher Ruh' — 

rüst in einem Gedicht „An das kommende Jahr 1808" der 
Dichter^") demselben zu. Aber am Schlüsse des Jahres muß 
er sich trösten^^): 

Troswoll wandert, bey vesterem Blick auf Gottes Regierung 
Der Erde-Pilger ins nahende Jahr. 
Sttller — kindliches Harren auf Gott beruhigt ihn wieder. 
Wenn schwarzes Dunkel die Zukunst verhüllt, 

und 
„Beym Ablauf des Jahres 1809" 

heißt es sogar^^): 

Noch umhüllt grau'nvolles Dunkel die Zukunft; 
Und Räthsel zeugt die folgende Zeit. 
Durch Jahrhunderte schien sie sterblichen Augen — 
So ttostleer, so verhängnisvoll nie! 

usw. 

In anderen Versen äußert sich ein gewisser Humor der 
Verzweiflung, so, wenn nach der Zusammenkunft Napoleons mit 
Kaiser Alexander von Rußland dem ersteren zugerufen wird^"): 

Nachdem sie aufgehört zu morden 
Umarmeten, recht brüderlich, 
Napoleon und Alexander sich. 
O! mögte doch Napoleon sich erbarmen. 
Und ganz Europa brüderlich umarmen 

Bandelin. Gedichte. 7. Ausg. 1817. S. 169. 
ebd. S 171. 
ebd. S. 172. 
Aldenrath a. a. O. S. 129. 
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Aber auch an Stimmen fehlle es nicht, welche den Grund 
des Unglücks, das über unser Volk gekommen war, erkannten, 
und mahnten, den Mut nicht sinken zu lassen, sondern krästig 
dem Beginn einer neuen Zeit vorzuarbeiten. In diesem Sinne 
schrieb Professor Herrmann seine „Erhebungen. Eine Zeit- 
schrift für das Vaterland." 1809, und stellte an die Spitze ein 
Gedicht unter der Überschrift: „Schaut empor." Darin heißt 
es unter anderem: 

Schaut empor! Der geht im Wechsel unter. 
Der verzagt an seinen Spuren klebt. 
Ihn beherrscht, wer widersteht, und munter 
Aus der Trümmer Graus den Blick erhebt. 
Nicht mit Thränen, nicht mit feiger Klage 
Ruft ihr sie, der Zukunft bessre Tage, 
Und die letzte Kraft des Geistes flieht. 
Wenn ihn Schmerz tyrannisch erdwärts zieht. 

Schaut empor! Ins Auge muthig fassen 
Lernet die Gefahr, die euch umringt! 
Mag die Well es lieben oder hassen. 
Was aus Gott geboren ist gelingt. 
Von den Uebeln, die die Menschheit quälen. 
Ist der Tod für's ärgste nicht zu zählen. 
Und mit Sklaven lebt als fteier Mann 
Wer für Recht und Wahrheit sterben kann. 

Schaut empor! Die Hoffnung ist geblieben. 
Und zu schöner Tat erweckt ihr Glanz. 
Schwöret ab den Hader, lernt euch. lieben! 
Kehrt vom Flitter zu dem Eichenkranz! 
Baut geschäftig! Eilt, daß etwas werde! 
Treu bestellt ttägt goldne Frucht die Erde. 
Toßt um euch entfesselt der Orkan, 
Was vereint ihr pflanzt tteibt himmelan, 

usw. 

Und wohl war es nöttg, mit solchen Worten den Ver- 
zagenden Mut, den Verzweifelnden Trost zuzusprechen, de^n 
noch nicht war der Kelch des Unglücks ganz geleert: der Schlr ß 
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des Jahres 1810 nahm der schon so schwer heimgesuchten Stadt 
auch noch die letzten Ueberreste der Freiheit und Selbständigkeit, 
welche ihr die sranzösischen Machthaber bisher gelassen hatten 
— Lübeck wurde dem französischen Kaiserreiche einverleibt. Eine 
vollständige Umwälzung aller Einrichtungen war die Folge 
davon, und neue Not und neues Elend zu dem ohnehin schon 
in so reichem Maße vorhandenen. Wehmütig ertönt die Klage 
in einem längeren Gedicht^«) an Georg David Richerz, „den 
letzterwähllen Bürgermeister der fteien Hansestadt Lübeck vor 
der Unterjochung": 

Prangend, gleich den Gipfeln ihrer Thürme, 
Ragte sonst der grauen Hanse Haupt; 
Aber ach! des Ungewitters SÄrme 
Haben seine Krone ihm geraubt! 
Hingesunken liegt mit seinen Zweigen 
Dieser einst so blüthenreiche Baum, 
Welkend muß er seinen Wipfel neigen. 
Seine goldnen Früchte sind ein Traum! 

Sicher, wie auf felsenfestem Grunde, 
Wähnten wir des Erdenglückes Bau, 
Ahnten nicht die schicksalschwang're Stunde, 
Trugen prunkend Eitelleit zur Schau! 
Horch! da rollt ein Donner aus der Ferne, 
Blitzbeladne Wolken zieh'n einher, 
Nacht umhüllet unsers Glückes Sterne, 
Und es trifft der Donnergott uns schwer! 

Noch sind unsre Loose nicht entschieden. 
Manches ruht im dunklen Schooß der Zeit; 
Fern ist noch vielleicht der goldne Frieden, 
Und des Friedens Erndte — ach wie weit! 
Einsam gleitet nun vor Lübeck's Mauern, 
Sonst ein Segensquell! die Trave hin! 
Sieht an ödem Sttand die Armuth ttauern, 
Loctt umsonst die Liebe zum Gewinn! 

Kunhardt a. a. O. S. 6. 
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Wie, bedroht von wild empörten Stürmen, 
Ein zerbrechlich Fahrzeug beÄ und schwankt. 
Wenn sich düstre Ungewitter thürmen. 
Und der Schiffer kühne Schaar erbangt: 
So, des Schicksals Stürmen Preis gegeben. 
Ist die edle deuffche Hansestadt, 
Fast erstorben ganz ihr reges Leben, 
Alle Nerven, alle Pulse matt! 

Jetzt bedars's des muthigen Piloten 
Grauer Weisheit, kunsterfahrner Hand; 
Jetzt des Hochsinns bied'rer Patrioten, 
Hinzusteuem zu der Hoffnung Land! 
Kämpfe, wie sie keine Zeit gerungen. 
Heischt die trübe, düstre Gegenwart! 
Aber heißer Dank von tausend Zungen 
Ist der Lohn, der des Piloten harrt! 

usw. 
Ein anderer Dichter^^) schilderte mU lebhaften Farben seinen 

MUbürgern „Die Herrmanns-Schlacht", um sie zu muttgem 
Ausharren zu mahnen. 

Aber nicht alle teillen diese Gesinnung, gar mancher verlor 
die Kraft zu längerem Widerstände und beugte sich unter „Die 
Gewatt der Thaffachen". 

Duldsam in die Zeit sich schikken. 
Und dabey voll Zuversicht 
Auf zum tteu'sten Vater blikken. 
Wann beruhiget es nicht? 

sang Bandelin^H am Ende des Jahres 1810 und schloß mit 
dem Wunsche: 

Neues Jahr, in stille Freuden 
Wandle Gram und herben Schmerz; 
Bringe neuen Muth, beym Leiden, 
In des armen Dulders Herz! 

Heil, auf seinem Kaiserthrone 
Unserm neuen Oberherrn; 

Kaltschmidt a. a. O. S. 33. 
") Gedichte. 7. Ausg. S. 173. 
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Unter seinem Zepter wohne 
Auch der edle Deutsche gerni 

Ja, im folgenden Jahre bestieg er sogar seinen Pegasus 
im Dienste und zu Ehren dieses „neuen Oberherrn". 

Auf Befehl der neuen Gewalthaber mußten im ganzen 
Reiche die errungenen Siege und sonstige für dasselbe wichtige 
Begebenheiten gefeiert werden, und eine ganz besonders wichtige 
trat im Jahre 1811 ein: die Geburt des „Königs von Rom", 
durch welche man die Napoleonische Dynastie für alle Zeiten 
befestigt glaubte. Für den Tag seiner Taufe und des Kirch- 
ganges der Kaiserin waren große Festlichkeiten angeordnet, und 
gleichfalls zur Verherrlichung desselben brachten am 8. Juni 
1811 die „Lübeckischen Anzeigen" an ihrer Spitze folgendes 
Gedicht mit danebenstehender, von dem Sprachlehrer L. Haute- 
ville angefertigten französischen Übersetzung: 

Auf 
den feierlichen Kirchgang 

unferer 
allverehrten Kaiserin 

Maria Louise 
am 9ten des Iunius 1811. 

von I. N. Bandelin. 

Sing' ihn, geweih'te Muse! den festlichen Morgen 
Des wahrhaft großen und herrlichen Tag's; 

Ihn, den das Sehnen der Hauptstadt — endlich ersehnte; 
Ihn, der auch Lübecks Bewohner entzückt. 

Heil Dir, Napoleons würdige deutsche Gemahlin, 
Verehrte Mutter des König's von Rom! — 

Ein treffliches Bild der mildern Sonne des Frühlings, 
Die prachtvoll aus ihrem Purpur sich hebt; 

Und dann auf ihrer Bahn im glänzenden Kreise 
Wohlthättg Alles von Neuem belebt; 

Von ihrer Höhe — Gutes und Wonne verbreitet 
Wohin nun immer ihr Strahlenblick drang  

Das bist Du, Frankreichs Zierde, Maria Louise! — 
Dieß fühlt Napoleons jubelnder Hof, 



123 

Dieß fühlen des großen Kaiser's vereinigte Völker; 
Weit inniger fühlt es Napoleon selbft!  

EntzüKender Anblick! Auf Deinem eigenen Arme 
Europens Hoffnung, Napoleons Sohn!  

So trug das Urbild ächt-germanifcher Frauen, 
Die Heldin Deines erhabnen Geschlechts, 

Einst ihren Erstgebohrnen, Joseph den Zweiten, 
Hin — zur Versammlung des Ungarschen Reichs: 

Und Alle schwuren, für ihren König zu sterben; 
Durch hohe Liebe zum Herrscher entflammt!  

Dein E^tgebohrner, Theresiens Enkelin! werde 
Was Antonin der Edlere war. 

Und, mehr noch als jener, die reinste Wonne der Menschheit: 
Für Enkel ein — Schöpfer goldener Zeit!!! 

Das folgende Jahr brachte die Vorbereitungen zu dem 
großen russischen Feldzuge und für manche Familie unserer 
Stadt neue Trauer, denn auch sie mußte Kämpfer stellen zum 
Heere des Eroberers. Aber schon zog durch einzelne Seelen 
eine leise Ahnung, daß nicht ununterbrochener Sieg den Fuß- 
tapfen des Mannes folgen werde, der ganz Europa knechtete, 
daß auch zu ihm ein: „Bis hierher und nicht weiter!" ertönen 
werde. 

Ueber dein Vaterland nicht 
Weine, o Tochter Thuiskons! 
Bald sind die Schnöden besiegt. 
Bald erquickt Friede die Well! 

Heitere den thränenden Blick! 
Trockne die Zähre des Kummers! 
Hoffnungslos rinne sie nicht. 
Nagend ein Mlendes Herz! 

Aber, weine nur nicht! 
Siehe, bald kehret die Ruhe, 
Kehret der Friede zurück. 
Und die Verzweiflung entflieht! 

usw. 
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ruft der Dichter „Einer Weinenden" zu im Vorgefühl der 
nahenden Errettung. Und noch war das Jahr nicht zu Ende 
gegangen, da zeigten sich schon die ersten Vorboten derselben. 
Anfänglich dunkel und unbestimmt, allmählich deutlicher, erscholl 
die Kunde von dem Schicksal, welches das mächtige Heer auf 
Rußlands Schneegefilden ereill. Mit der zunehmenden Ver- 
legenheit und Unsicherheit der französischen Behörden stieg der 
Mut und die Zuversicht der deutschen Bevölkerung, bis endlich 
im März 1813 die russischen Truppen, immer weiter vordringend, 
die Franzosen nötigten, sich hinter die Elbe zurückzuziehn. Am 
19. März verließen sie auch Lübeck, und der alle Rat trat sofort 
wieder an die Spitze des Staates. Unermeßliche Freude erfüllte 
alle Herzen. 

Tag des Danks, der Wonnethränen Tag! 
Dich feire jährlich, und solang' die Erde steht. 
Der edle Bürger Lübecks hocherfreut. 
Du gabst uns unsern allen lieben Staat — 
Und unsre theuern Obern wieder. 
Gelobt sey Gott, Gelobt sey Gott! 
Er beugt und macht auch wieder groß; 
Anbethung Ihm und Lobgesang! 

so tönte es von jubelnden Lippen Und als zwei Tage 
später die russischen Befreier unter Obristlieutenant von Bencken- 
dorff einzogen, kannte die Freude keine Grenzen. 

„Nun danket alle Gott!" erscholl' von tausend Zungen, 
Triumph! Der hohe Wurf um Freiheit ist gelungen. 
Zerbrochen liegt der Knechtschaft eisern Joch! 
Beim goldnen Morgenlicht der ersten Frühlingssttahlen 
Erweckt aus langer Nacht schmachvoller herber Qualen 
Lobsangen wir dem Herrn, der unser Schicksal wog! 

Die Feierglocke tönt, Drommeten hör' ich hallen. 
Der Iungftau'n Festgesang, der Kindheit Lieder schallen. 
Ein fteudig Hurrah dringt erschütternd an mein Ohr; 
Der lebensmüde Greis, gestützt an seinem Stäbe — 

"> Kaltschmidt a. a. O. S. 53 
Bandelin. Gedichte. 7. Ausg. S. 174. 
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Vergißt des Lebens Harm, und jubelt wie ein Knabe, 
Und dankend stimmt er ein in diesen Wonnechor. 
Die Freudenthräne bebt auf seinen bleichen Wangen, 
Es glühte längst sein Herz von sehnendem Verlangen, 
Der goldnen Freiheit Morgenroth zu sehn! 
„WiNommen!" rüst er zu dem edlen Sieger, 
„Willkommen Heldenschaar der hochbeherzten Krieger! 
„Getröstet werd' ich nun zu meinen Vatern gehn." 

Geliebtes Vaterland! wir wollen dich zu retten 
Zum brüderlichen Bund uns mannhast nun verketten; 
Dich stei zu sehn — das Eine nur ist Noth! 
Wie wilder Löwen Grimm die Jungen muthig schützet. 
Sei für Allar und Heerd auch unser Blut versprützet. 
Die hohe Loosung sey: Befreiung oder Tod^^)! 

Und wie aller Orten, so sammelten sich auch hier die 
Kämpfer, um diese Loosung wahrzumachen. Der Rat erließ 
einen Aufruf zur Bildung eines Hanseattschen Freikorps, und 
begeisterte Sänger unterstützten ihn^o). 

Heran, wer glüht für's Vaterland, 
Zum Hanseatenbunde! 

Wir reichen ihm die Bruderhand, 
Und nimmer trennt uns Glück und Stand 

Seit dieser Feierstunde! 

Wer hohen Muthes sich bewußt 
Der eile nun zu retten; 

Wer ungeschwächt durch schnöde Lust 
Mit Männerkrast gestähll die Brust — 

Er sprenge nun die Ketten! 
usw. 

Schon am 31. März konnten die ersten 120 Freiwilligen 
ausrücken, begleitet von den Wünschen der Zurückbleiben- 
den 

") ttunhardt a. a. O. S. 13. 
Kunhardt a. a. O. S. 15. 
Kaltschmidt a. a. O. S. 57. 
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Gott mit Euch, bewehrte Thuiskonen! 
Ihr erkämpft der Vater altes Reich! 
Ihr erringt der Freyheit stolze Kronen: 
Kann das Vaterland die Treue lohnen, 
O, so lohn' es hoch und herrlich Euch! 

Siegreich weh' der Hanseaten Fahne 
Von der Elbe bis zum deutschen Rhein! 
Daß es nie im Stolz geblähten Wahne 
Einen Lhnen Ferngebohrnen mahne. 
Deutschen Völkern ein Despot zu ftin. 

Doch nur von kurzer Dauer war diese Freude, noch einmal 
muhte Lübeck sich unter das Joch der Knechtschaft beugen. 
Während das in alter Kampfeslust erwachende Volk seine Vor- 
bereitungen traf, den eingedrungenen Feind zu vertreiben, hatte 
derselbe Zeit gefunden, jenseits der Elbe bedeutende Stteitkräste 
zusammenzuziehen. Am 30. Mai wurde Hamburg wiederum 
durch Franzosen und Dänen besetzt, und am 3. Juni ttaf Lübeck 
das gleiche Schicksal. Die inzwischen beseittgten ftanzösischen 
Einrichtungen wurden wieder hergestellt, zahlreiche Verhaftungen 
und Fortführungen fanden statt, und schwer mußten die Be- 
wohner es büßen, so fteudig das verhaßte Joch abgeschüttelt 
zu haben. Noch sechs Monate dauerte es, bis am 5. Dezember, 
dem zweiten Advents-Sonntage, der heißersehnte Tag der end- 
lichen Befteiung anbrach, und jetzt die Schweden als Retter 
einzogen. Mit Freude und innigem Danke wurden sie empfangen, 
aber nicht tönte ihnen lauter Jubel entgegen: die Not und das 
Elend waren zu groß, als daß ein solcher sich hätte Bahn 
brechen können. 

Erfülle mich Gefühl der schönen Freude! 
Entfesselt athmet meine Vaterstadt: 
Doch ach! sie athmet nur, nach ttefem Leide, 
Die Arme, die so viel erduldet hat. 

Denn, Ach! gelähmt ist jede ihrer Kräfte, 
Zerstört ist rings der Schmuck, den sie besaß: 
Sie weltte hin, es stockten ihre Säfte, 
Und ihre Wange ist von Thränen naß. 
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Ersteh', o Trauernde! und sammle wieder 
Was noch von deinen Trümmern rings zerstreut. 
Blick sreyer auf und schaue nicht so nieder! 
Das Mte fälll, das schöne wird erneut^^). 

usw. 
Das waren die Gefühle, welche die Bewohner unserer Stadt 

erfüllten. Dank und Freude über die wiedererlangte Freiheit, 
aber gedämpft durch die Rückerinnerung an die überstandenen 
Leiden, und die Sehnsucht nach Ruhe und Frieden — das ist 
der Grundton, der sich durch alle Gedichte aus jenen Tagen 
hindurchzieht. Mit lebhafter Teilnahme verfolgte man deshalb 
auch das siegreiche Vordringen der deutschen Armeen in Frank- 
reich, aber erst als die Einnahme von Paris und die Gefangen- 
nahme Napoleons die vollständige Niederlage des Feindes ge- 
währleistete, atmete man vollkommen ftei auf in dem GeMle, 
daß nun eine Wiederkehr der erduldeten Leiden nicht mehr zu 
fürchten sei. 

Der junge Frühling strahlt in vollem heitrem Glänze, 
Die blauen Lüfte fleckenlos und mild, 

Die unbewölkte Nacht im hehren Sternenkranze — 
Sie sind des neuen Glückes sprechend Bild: 

Ein Gott hat diese Zeichen uns gesendet, 
Nur muthig, unsre Leiden sind geendet!^^) 

2luch ein Gedicht des Syndikus Curttus aus dieser Zeit 
ist uns überliefert^^): 

Aus Grabesnächten richtest du dich auf; 
Der lichte Sttahl, der, Lübeck, dich umglänzet. 
Ein schöner Frühlingstag führt ihn herauf. 
Woran das Morgenroth der Freiheit gränzet; 
Der Retterschaaren Whnen Siegeslauf 
Umringt, mit neuer Hoffnung Grün bekränzet. 
In Feiertracht die freudenvolle Menge, 
Und Jubelruf erschallt aus dem Gedränge. 

Kaltschmidt a. a. O. S 59. 
ttunhardt a. a. O. S. 23. 
Wilh Plessing. Carl Georg Curtius Darstellung seines Lebens 

u. Wirkens. Lübeck. 1820. S. 44, 45. 
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Wie kurz zuvor, aus tiefgerührter Brust, 
Des Liedes Dank zum freien Himmel tönte. 
Als, alter Zeiten Wiederkehr bewußt. 
In Gottvertraun sich jeder Schmerz versöhnte. 
So schwellen Zuversicht und Lebenslust 
Den Athemzug. Die Hand, die sich gewöhnte. 
Vor Kriegern sich aufs wunde Herz zu legen. 
Winkt den Befreiern segnend nun entgegen. 

Und, Vaterland, dein hoher Name weckt 
Des Jünglings Muth zum heilig ernsten Streite 
Für Recht und Freiheit auf. Die Natter streckt, 
Was auch Gefahr und Kühnheit ihm bereite. 
Die Arme nach, nicht zagend, nicht erschreckt. 
Mit ihm ist Gott! Es schallet durch die Weite: 
Mit uns ist Gott! und die geweihten Fahnen, 
Sie wehn voran auf neuen Ruhmesbahnen. 

O süßer Zauber frisch erwachter Kraft, 
O jugendlicher Reiz der Lebensfülle; 
Kaum erst in euch zur That emporgerafft, 
Sank sie zurück, die theure Heimath! — Hülle 
Mit einem Schleier sich der Schmerz. — Es schafft 
Im sttll Verborg'nen oft der Vorsicht Wille, 
Was sie dereinst zu reichem Segen wendet. 
Und in gereifter Frucht mit Weisheit endet. 

Denn neuer Waffen siegbeglückte Macht 
Fällt auf das Haupt des Unterdrückers nieder. 
Und nach des Leidens grausenvoller Nacht 
Ersteht verklärt die gold'ne Freiheit wieder. 
Geöffnet sind, von bangem Traum erwacht, 
Dem neuen Licht die schweren Augenlieder; 
Erheitert kann, mit stärkendem Verttauen, 
Der sichre Blick die Trost-Erscheinung schauen. 

Wohlan! So weit die große Einheit reicht, 
Die dich, Germania, in Kraft verbindet, 
Der Völker Schaar aus allen Schranken weiht, 
Und edler Her^cher Wort Befteiung kündet. 
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Verfolgt der Blick, was sich erfreuend zeigt, 
Des Friedens Gwck in schöner Hoffnung gründet. 
Und Lübecks Bürger weiht, mit Herz und Munde 
In treuer Pflicht sich dem erhab'nen Bunde. 

Im Laufe des Sommers 1814 wurden die einzelnen Heeres- 
abteilungen in ihre Heimat entlassen; am 5. Juli kehrte auch 
das lübeckische Kontingent der Hanseatischen Legion in die 
Vaterstadt zurück, aufs Festlichste bewillkommnet von ihren 
Bewohnern. Freilich mischte sich in den Jubel die Trauer um 
die gefallenen Lieben, aber sie trat doch zurück gegen die Freude, 
daß auch Lübecks Söhne hatten teilnehmen können an dem 
Kampfe Mr die Freiheit des Vaterlandes. In trefflichen Worten 
gab Professor Kunhardt dem Ausdruck in einem „Der heim- 
kehrenden hanseattschen Freischaar geweihten Festgesange'"^). 

Schaut hernieder aus Walhalla's Höhen 
Heldengeister grauer deuffcher Zeit! 

Seht des Enkels Siegspaniere wehen! 
Glorreich kehrt er heim aus blut'gem Stteit. 

Würdig focht er seiner großen Ahnen, 
Männlich trotzend jeglicher Gefahr 
Säubert er das Land von Räuberschaar, 

Schwentte muthig die geweihten Fahnen. 

Lastend ruhte harter Knechffchast Bürde 
Auf dem heil'gen deuffchen Vaterland; 

Hohn gesprochen ward der Menschenwürde, 
Und zerrissen war der Völker Band. 

Für den Fremdling reisten unsre Saaten, 
Unsre Speicher standen ausgeleert; 
Da umgürtet mit dem Racheschwert 

Herrmann's Enkel sich zu Heldenthaten. 

Söhne Lübeck's, ruhmbedeckte Krieger, 
Euch begrüßt mein hoher Festgesang! 

Ewig flammt für Euch, gekrönte Sieger, 
Tief im Herzen der Besteiten Dank. 

Kunhardt a. a. O. S. 24 ff. 
Zeitschr. d. f. L. S. XV. 1. 9 
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Euch ertönt der Glockenhall von Oben, 
Lieblich schaL der Friedensreigen drein. 
Großer That ist jeder Lohn zu klein. 

Großes kann Gesang nur würdig loben. 

Seht, die edelsten der Frauen bringen 
Euch den Kranz aus frischer Blüthe dar; 

Holde Töchter, Blumen streuend, singen: 
Seid willkommen, Retter aus Gefahr! 

Durch den laubumwundnen Ehrenbogen — 
Anblick, den das volle Herz entzückt! 
Von der Jubelmenge fast erdrückt 

Kommt ihr ttiumphierend eingezogen. 

Zwar es mengt in solche Iubellöne 
Sich der Wehmuth sanfter Klagelaut, 

MMer weinen um gefallne Söhne, 
Um den Heißgeliebten weint die Braut. 

Aber diese Wunde wird vernarben. 
Denn es blüh'n mit nimmer welkem Ruhm 
Ewig in des Volkes Heiligthum 

Alle, die den Tod für Freiheit starben. 

Die Eindrücke aber dieser großen Ereignisse faßte Professor 
Herrmann noch einmal zusammen in einem ernsten Mahnwort, 
welches er beim Beginn des folgenden Jahres „An Lübeck" 
richtete ^b). Darin heißt es: 

Danke Gott! Dies ist mein erstes Rufen. 
Deine schonungslosen Dränger schufen 
Sorgen zwar, doch nicht den Untergang. 
Und du leuchtest noch im eignen Schimmer, 
Stehst noch, eine ehrenwerthe Trümmer 
Großer Zeit, die nur zu früh verklang. 

Danke Gott! Du nahmst das Schwert der Rache 
Kämpftest mit für Deutschlands heil'ge Sache, 
Heil Dir! und du theilst nun Deutschlands Ruhm! 

Lüb. Anzeigen. 1814. Nr. 1. 
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Sieggekrönt und doch bescheiden zogen 
Deine Helden durch den Ehrenbogen 
Heimwärts zu der Künste Heiligthum. 

Hoss' auf Gott! er bleibt der mächt'ge Wächter 
Aber nicht entarteter Geschlechter, 
Treue nur umfaßt sein treuer Rath. 
Folge nicht Scheinweiser Rasereien, 
Kein Geschwätz muß Dich mit Dem entzweien. 
Der vor Deinen Augen Wunder that. 

All' Dein Lieben fang' und all' Dein Hoffen, 
Alle Freude, wenn Dich Glück betroffen. 
Alle Saat zu Freuden mit Ihm an! 
Drückt Dich Schmerz — mit kindlichem Gemüthe 
Wirf in diesen Ocean der Güte 
Deinen Anker! Dann ist's wohlgethan! 

Fürchte Gott! Nur wo die Schuld der Pflichten 
Allen alle liebevoll entrichten 
Wird ein Voll, wie klein es sei, bestehn. 
Wo an Unthat jeder Unthat reihet. 
Schlechtem Zweck noch schlechtre Mittel weihet. 
Muß selbst Roma schmälich untergehn. 

Uebe Drum, was heil'ge Schriften lehren. 
Was Jahrtausende als gut bewähren! 
Halle fest den ächten Christensinn! 
Aufwärts blickend zu der Sterne Fluren, 
Wandle auf der Väter sicher'n Spuren! 
Frömmigkeit war ihre Leiterin. 

usw. 

Nach Vertteibung der Franzosen hatte man sofort begonnen, 
auf den gebliebenen Trümmern einen neuen Bau zu schaffen. 
Gleiches aber ersehnte man von denen, in deren Hand die 
Geschicke des deutschen Volles lagen. 

Concordia, 
Deutschlands Schutzgötttnn. 

O Brüder, schlüget nicht mit Himmelsmacht 
An eure Herzen eurer Mutter Sttmme? 
Von langem Schlaf ist unser Volk erwacht. 

9 
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Und der Tyrann stürzt' in ohnmächt'gem Grimme. 
Nun trennet nicht das Bündniß; bleibet Eins 
Vom Travenufer bis zum Thal des Rheins! 

Ihr, Preußens Männer, edler Sachsen Bund, 
Ihr Baiern, lebt im Volke der Germanen! 
Ihr Söhne der Cherusker thut es kund: 
„Wir halten sest am Fürsten unsrer Ahnen!" 
Kein Ast der Eiche bleibet unbewegt. 
Wenn Herrmann's Geist sich in dem Stamme regt. 

Du, Wort des Herzens, Deutscher Rede Kraft, 
Verscheuche Haß und Spaltung aus den Gauen! 
Es glänz' an jeder Marmorsäule Schaft 
Im Freiheitstempel, den die Herrscher bauen: 
Der Deutschen Volk ist stark in Einigkeit^ 
So ward es von der Franken Joch befreit^^). 

Ein fteies, einiges Deutschland — das war der Preis, um 
den die Jugend des Volkes gekämpft und geblutet hatte, für 
ihn erhob sie sich von Neuem, als abermals der Ruf zum 
Kampfe ertönte. Der gefangene Kaiser hatte die Ketten gesprengt 
und wiederum sein Volk um sich geschart, um Rache zu nehmen 
an seinen Besiegern. 

Noch einmal verderben möcht' er die Well, 
Noch einmal Knechtschaft und Fluch und Schande 
Mit ftechem Worte gleißender Lüge 
Als Gaben des Heiles den Böllern verkünden. 
Noch einmal, sinnt er, Germania 
Deine Töchter und Söhne 
Zu legen in jene verruchten Ketten, 
Die du zerschmettert hast, Siegerinn.^H 

usw. 

Am 29. März 1815 erließ der Rat eine Aufforderung zum 
Eintritte Freiwilliger in die Hanseattsche Legion. Einer der 
Ersten, die diesem Rufe Folge leisteten, der bereits 32 jährige 

") G. H. Böttcher in den Lüb. Anzeigen. 1815. Nr. 2. 
G. H. Böttcher in den Lüb. Anzeigen 1815. Nr. 26. 
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Kaufmann Kerkow, weihte dem Vaterlande mit seinem Schwerte 
auch seine Leier 

Es tönt vom alten Rheine 
Die Kriegsdrommete schon, 

Und Deutschlands Eichenhaine 
Durchdringt der grause Ton. 

Chor. Heran, Heran, Heran! 
Wer Waffen tragen kann. 

Sie ist aufs Neu erstanden 
Die Hyder Tyrannei; 

Sie droht mit neuen Banden, 
Reißt Sitt' und Recht entzwey. 

Chor. Herbey, Herbey, Herbey! 
Haß aller Tyrannei! 

Es flog von Elba's Strande 
Der Geier wieder her. 

Und in der Franzen Lande 
Erwacht das Rabenheer. 

Chor. Zur Wehr, zur Wehr, zur Wehr! 
Tod diesem Rabenheer! 

Wir ziehen, frohe Schnitter, 
Zur heil'gen Aernte aus. 

Uns schreckt nicht Kampf-Gewitter, 
Nicht Todes-Nacht und Graus. 

Chor. Hinaus, hinaus, hinaus! 
In Todes Nacht und Graus! 

Gott selbst bricht uns die Bahnen; 
Ein Held lenkt unsern Lauf! 

Pflanzt bald des Sieges Fahnen 
Am Seine-Ufer auf! 

Chor. Glück auf. Glück auf. Glück auf! 
Zum sieggekrönten Lauf! 

In kurzer Zeit wurde auch dieser Kampf beendet und die 
Arbeiten für die Neugestaltung Deutschlands konnten ungehindert 
ihren Fortgang nehmen. Der Deuflche Bund wurde gegründet 

Blumen der Erinnerung von Kerkow. Lübeck. 1815. S. 29. 
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und im ganzen Volke freudig begrüßt als Hort der Freiheit 
und des Friedens, den man für lange Jahre hinaus gefichert 
wähnte. Im Jahre 1817 erfchien die fiebente Ausgabe von 
Bandelin's Gedichten. In ihr fehlt der „Schlachtgefang", welchen 
die früheren Ausgaben enthalten; „denn — fo fagt der Dichter 
in der Vorrede — wozu bedürfte es jetzt noch eines Liedes 
von folchem Inhalle, das kurz vor einer entfcheidenden Völker- 
schlacht angestimmt, den Muth und die Kraft eines deutschen 
Heeres noch erst unüberwindlich machen sollte. Auf jedem 
deutschen Lande ruht — Gott sey Dank! — äußerer Friede, 
der sicher genug begründet ist; und um die Gesammtheit der 
Beherrscher Germaniens hat Gottes Vaterhuld — ein neues 
und nicht minder vestes Band der Einttacht geschlungen. Nie 
darf man während des heiligen Bundes, der so mancherlei 
selbstständige deutsche Staaten — inniger als jemals zu Einem 
Ganzen vereinigt, jene Uebel des achtzehnten Jahrhunderts 
fürchten, die damals einen Dichter unserer Natton zu der lauten 
Wehklage veranlaßsten: 

Wie lang' zerfleischt mit eigner Hand 
Germanien sein Eingeweide; 
Besiegt ein unbesiegtes Land 
Sich selbst und seinen Ruhm, zu schlauer Feinde Freude. 

Statt jenes veralteten Schlachtgesangs ist hier ein le Oeum 
beym Ablauf des Jahres 1816 aufgenommen worden, das doch 
wenigstens ächt deutschen Sinn zeigt; und nicht bloß die gemachte 
Lükke wieder ausfüllt." 

Dieses Lied ist sehr bezeichnend für die Freude, welche die 
neue Ordnung der Dinge erregte. Es heißt darin 

Herr Gott! Dich loben wir! 
Herr Gott! wir danken Dir! 
Du krönst das Vaterland mit Heyl. 
O, welch' ein Loos ward ihm zu Teil! 
Dein Werk, der deutsche Staaten-Bund 
Macht Dein allweises Wallen kund. 
Der Herrscher und der Unterthan 
Lobsinge Dir, und bethe an. 

-°) Bandelin, Gedichte, 7. Ausg., S. 162. 
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Best wird der heil'ge Bund noch stehn, 
Wenn einst Jahrhunderte vergehn. 
Kein Mißgeschick erschütt're ihn! 
Allvater! kröne sein Bemühn! 

Für das gesammte Vaterland 
Sey er des güldnen Friedens Psand! 
Die stärkste Schutzwehr sey er ihm 
Vor jedem Trotz und Ungestühm! 

usw. 

Die Begeisterung, welche die Freiheitskriege erweckt hatten, 
hiett auch noch während der nächsten Jahre an, und flammte 
besonders lebhaft immer von Neuem auf bei der Wiederkehr 
der Gedenttage hervorragender Ereignisse aus der verflossenen 
Zeit. Der 18. Ottober, als der Tag der Befteiung Deutsch- 
lands, der 19. März und der 5. Dezember oder der zweite 
Adventssonntag, als die Tage der Befreiung Lübecks, wurden 
noch lange festlich begangen, und manches begeisterte Lied er- 
klang zu ihren Ehren. Zur Feier des 18. Ottobers 1817 hatte 
Professor cherrmann ein „Nationalschauspiel" „Die Hunnen- 
schlacht" gedichtet b'), das an diesem Tage im hiesigen Stadt- 
theater aufgesthrt wurde. Dasselbe behandelle die Kämpfe 
Kaiser Otto I. mit den Ungarn, welche sein Sohn Ludolf im 
Zorn über vermeintlich ihm zugefügtes Unrecht ins Land gerufen 
hatte. Es zeigt diesen, wie er den getanen Schritt bereuend 
zweimal in unkennbarer Verkleidung dem Kaiser das Leben 
rettet. Es führt in das Lager der Ungarn, dann auf das Schlacht- 
feld am Lech, wo Ottos Schwiegersohn Konrad Herzog von 
Franken säL, dessen Herzogtum und hinterlassene Witwe wir 
später dem Grafen Burkhard verleihen sehen. Den Schluß 
macht die Aussöhnung des Kaisers mit seinem Sohne und ein 
Dankfest für die errungenen Siege. 

Unverkennbar sind die Beziehungen auf die eben durch- 
lebte Zeit unter der Herrschaft des eingedrungenen Nachbar- 
volkes. So führt eine Szene den Herzog Konrad von Franken, 

'y Es ist nicht gedruckt. Ein handschriftliches Exemplar konnte ich im 
Jahre 1870 durch die Güte eines Sohnes des Verfassers, der damals Pastor 
in Curslak war, einsehen. 
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Herrmann Billung von Sachsen und den Erzbischof von Magde- 
burg vor in einem Gespräche über die Streitkräste des Kaisers. 
Da hören wir 

Herrmann Billung. 

Die Deutschen sind ein kräftig Voll, sie können 
Sich selbst genügen. Laßt uns eins seyn, und 
Wir sind ein Fels, den keine Woge bricht. 
Und der sich um ein stilles Bekken rundet. 
Wo sichre Zuflucht stets die Ohnmacht findet. 
Des Himmels Richtschwert liegt in unsrer Hand, 
Und Wächter sind wir seines Heilgen Rechts. 

Erzbischof. 

Wie wahr gesprochen! Ja, sind wir nur selbst 
Ein Voll, das Seinen Weg unsträflich wandelt. 
Und tüchtig ift und bleibt zu guten Werken: 
So werden nimmer wir des Ruhm's ermangeln. ' 

In einer anderen Szene finden wir Otto bei einem Ein- 
fiedler, der, mit der Gabe der Prophette ausgerüftet, ihm den 
Ausgang des bevorftehenden Kampfes verkündet. Auf die 
fernere Frage nach der Zukunft des deutschen Volkes ant- 
wortet der 

Eremit. 

Sich selber nur wird's nahen Fall bereiten, 
Wenn's einst der Einttacht schöne Bande bricht. ' 
Dann wird in Wundern Gottes Hand es leiten. 
Daß an das Glied das Glied sich fester flicht. 
So wächst's hinüber zu den spätsten Zeiten; 
Wie seine Eichen wantt's in Stürmen nicht. 
Verkannt vom Stolz wird jede Kunst es pflegen. 
Für Hohes glühn, und seltne Kraft bewegen. 

Besonders aber ttitt die Beziehung auf die Errettung aus 
der ftanzösischen Knechtschaft in dem Dankliede hervor, welches 
man am Schlüsse des Stückes aus dem Dom zu Regensburg 
erschallen hört, und das ohne Zweifel die Gefühle wiedergibt, 
welche den Dichter und Tausende mit ihm an diesem Tage er- 
füllten. 
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Das gemeinsame große deutsche Vaterland war es damals 
in erster Linie, dem Herz und Hand unseres Volkes, und auch 
der Bewohner unserer Stadt sich zuwandte. Keineswegs aber 
soWe die letztere darüber vernachlässigt werden, nicht sah man 
geringschätzig aus sie herab als zu klein und unbedeutend, auch 
ihr sowen ihre Ehren gewahrt bleiben. Max von Schenkendorf 
hatte in seinem Liede: „Die deutschen Städte" das Lob vieler 
deutschen Städte gesungen, von den drei Hansestädten aber nur 
Hamburg und Bremen, nicht auch Lübeck, namentlich erwähnt. 
Darauf erfolgte als Antwort ein Gedicht an 

Lübeck. 
Der Hansa Stadt! Dein Ruhm ist ungesungen 

Im Liede, das die deutschen Städte preist: 
Doch herrlich ist von dir die Kund' erklungen. 
Soweit der freien Erde Deutschland heißt. 

Soweit nur Männer deutsche Rede sprechen. 
Wird, Hansafürsttn, auch dein Name laut. 
Wohl mögen Sänger Eichenzweige brechen. 
Zu deinem Schmuck, des Nachruhms edle Braut. 

Du sttahlest in der Vorzeit Sonnenlichte, 
Des Bürgerheldensinnes Nährerin. 
Mit ihrem Griffel weihet die Geschichte 
Der Freiheit dich, du Hansaführerinn. 

Und Freiheit ttägest du zum Bundeslehne 
Von Gott dem Herrn, dem Vater hoher Kraft. 
Ihr huldigen der Vorwett würd'ge Söhne, 
Ihr lebet Unterthan die Bürgerschaft. 

Nimm diesen Kranz, der Freiheit sttll gewunden. 
Den heut' ein deuffches tteues Herz dir gibt. 
Ein Herz, das in der Rettung Siegesstunden 
Dich heiß umfaßte, ftomm und wahr dich liebt. 

Die Knechtung Deuffchlands durch Napoleon war ein 
schweres Sttafgericht Gottes. Unser Volk hatte den schlimmen 
Einflüssen, die von dem Nachbarvolke ausgingen, nicht Wider- 

Böttcher in den Lüb. Anz. 1817 Nr. 102, Beilage. 



138 

stand geleistet. Von Frankreich aus hatte eine gottlose Freigeisterei 
in Deutschland Eingang gesunden und Nachahmung stanzösi- 
schen Wesens in Genußsucht und Liederlichkeit. Nun mußte 
dasselbe stanzösische Volk als Zuchtrute dienen, um unser Volk 
wieder zur Besinnung zu bringen, so daß es mit Ernst Moritz 
Arndt singen konnte: 

Das ist des Deutschen Vaterland 
Wo Zorn vertilgt den welschen Tand. 

Die Erinnerung an jene Jahre ist eine ernste Warnung 
für uns: Hüten wir uns, daß nicht eine gleiche Züchtigung 
wieder nötig werde! 

Siogmpkiscke und bibliogcapkiscke Notizen 

über die Dichter. 

Nldenratk, Matthäus Daniel, geb. zu Lübeck, getauft am 20. Oktober 
1745, war Golddrahtfabrikant, und ftarb dafelbft am 13. Mai 1813. Angeblich 
Verfaffer der „Erholungs-Stunden eines Ungelehrten in vermifchten Gedichten". 
Lübeck 1809. IV u. 283 S. 

Sandelln, Johann Niklas, geb. in Rehna in Mecklenburg am 2. De- 
zember 1741 als Sohn des Predigers Johann Niklas Bandelin, erhielt Privat- 
unterricht, befuchte das Gymnafium in Wismar, feit Oftern 1761 die neu- 
gestistete Univerfität in Bützow. Von 1763 bis 1765 mußte er fich wegen 
mangelnder Mittel im elterlichen Haufe aufhalten, wo er fich mit Prioat- 
Studien befchäftigte, und vollendete dann mit Hilfe eines kleinen ihm zu- 
gefallenen Vermächtniffes und einiger Sttpendien, die er aus Lübeck erhielt, 
feine Studien in Götttngen. Nachdem er einige Hauslehrerftellen bekleidet 
und fich wiederholt vergeblich um eine Predigerftelle beworben hatte, wandte 
er fich nach Lübeck, wo er 1778 zum Lehrer am Katharineum erwählt 
wurde, und allmählich zur erften Kollegenftelle aufrückte. 

Die Muße, welche feine Berufsgefchäfte ihm ließen, verwandte er zu 
fchriftstellerifchen Arbeiten, unter denen die liebsten ihm seine Versuche auf 
dem Gebiete der Dichtkunst waren. Die Bitte von vier Kindern eines^'Land- 
predigers, deren Hauslehrer er war, einem jeden von ihnen einen besonderen 
Neujahrswunsch für die Eltern zu dichten, hatte ihn, der nach seinem eige- 
nen Geständnisse bis dahin nie einen Vers gemacht hatte, zuerst zu einem 
derarttgen Versuche geführt, und die gute Aufnahme, welche derselbe fand, 
ermunterte ihn zu gelegentlicher Wiederholung. So entstand eine Samm- 
lung „Gesänge zur Erbauung", welche später unter dem Titel „Gedichte 
religiösen Inhalts" während eines Zeittaumes von fast 40 Jahren sieben 
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Auflagen erlebte. „Ein Grundzug in dem festen, und einmal gefaßte An- 
sichten und Gewohnheiten nicht leicht verlassenden Charatter des achtungs- 
werten Mannes — so sagt Direktor Göring in dem ihm gewidmeten Nekro- 
loge — war vorherrschender Sinn für Religion, fester Glaube an Weltregie- 
rung und ruhige, demutsvolle Ergebung in die höheren Fügungen derselben. 
Diese Stimmung durchdrang sein Denken und Handeln. Sie tritt auch in 
seinen schriftstellerischen Arbeiten, sowohl in dem Stoffe, als in der Behand- 
lungsart der Gegenstände deutlich hervor." Besonders gilt dies von seinen 
Gedichten, mit denen er zugleich einen heilsamen Einfluß auf die Abfassung 
der Kirchengesangbücher auszuüben wünschte. Einzelne derselben sind auch 
in Gesangbücher übergegangen, — in unsere Lübecker, das von 1790 ff. 
Nr. 560, das von 1859 ff. Nr. 456 ein Danklied nach überstandenem Sturm 
auf einer Seereise. Indeß tragen sie doch zu sehr den Charakter ihrer Zeit 
an sich, welche es liebte, sich in breiten, verstandsmäßigen Betrachtungen, 
oder gefühlvollen Phrasen zu ergehen, und was ihr an Tiefe und Innigkeit 
abging, durch eine nicht selten ans Triviale streifende Art der Behandlung 
aller möglichen Vorfälle des täglichen Lebens zu ersetzen, als daß sie den 
von ihrem Berfasser gewünschten Zweck hätten erreichen können. Er starb 
am 9. Februar 1824. 

Schriften. 
Predigt von der christlichen Frömmigkeit. Bützow. 1775. 
Predigt von der christlichen Vorbereitung zu den Geschäften dieses Lebens. 

Bützow. 1776. 
Predigt über die Weisheit des Erlösers bey der Wahl der Zeugen seiner 

Auferstehung. Bützow. 1777. 
Predigt über Souls Bekehrungs-Geschichte. Bützow. 1778. 
Gesänge zur Erbauung. Bützow. 1778. — Zweite Ausgabe. Bützow. >780. 

— Dritte Ausgabe. Lübeck. 1786. — Dasselbe unter dem Titel: 
Gedichte religiösen Inhalts. Vierte Ausgabe. Lübeck. 1792. — Fünfte 

Ausgabe. Lübeck. 1801. 160 S. — Sechste Ausgabe. Lübeck. 1809. 
168 S. — Siebte Ausgabe. Lübeck. 1817. XVI u. 184 S. 

Predigt von den Vorrechten getaufter Kinder Gottes. Bützow. 1780. 
Ueber Saul's Bekehrungsgeschichte. Bützow. 1781. — Zweite Ausgabe. 

Lübeck. 1821. 
Unterhaltungen über Religion überhaupt. — Zweite Auflage. Dritte 

Auflage. Lübeck. 1818. 
Tabellarische Uebersicht der Naturkörper des Erdballes, für höhere Klassen 

der Bürgerschule. Lübeck. 1808. 
Ueber die Bildung des großen Propheten von Nazareth zum ersten Reli- 

gionslehrer auf Gottes Erde. Lübeck. 1809. 
Letzte Sammlung geistlicher Gedichte. Lübeck. 1820. 

Einzelne Gedichte, die in die vorerwähnte Sammlung nicht ausgenom- 
men sind, finden sich noch in den Lübeckischen Anzeigen: 

Beyttag zum 6ten Stück der Lübeckischen Anzeigen. Mittwoch, den 
7. Februar 1787. S. 2: Lobgedicht auf Friedrich August Schnittger. 
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Beytrag zum 27. Stück der Lübeckischen Anzeigen. Mittwoch, den 4. Juli 
1787: Herrn Pastor und Senior Burghardi auf dessen Amts-Iubel. 

Lüb. Anz. 1811. Nr. 46: Auf den feierlichen Kirchgang unserer allverehrten 
Kaiserin Maria Louise. 

Lüb. Anz. 1818. Nr. 97: Dank- und Loblied. 
I. Chr. Koppe. Jetzt lebendes gelehrtes Mecklenburg. 2tes Stück. 

Rostock und Leipzig. 1783. S 1—14. — Progr. d. Kathar. 
1824. S. 23. — v. Melle. Grdl. Nachr. S. 367. — Lüb. 
Bl. 1878. S. 236. 

Löttlker, Gottfried Heinrich. 
Schriften: 

Neues Liederbuch für gesellige Kreise in den drei norddeutschen Hansestädten. 
Herausgegeben von G. H. Böttcher. Lübeck. Niemann «- Comp. 1816. 
(Dgl. Lüb. Anz. 1816 Nr. 26.) 

Einzelne Gedichte, in fliegenden Blättern: 
Zuruf am Krönungstage Alexanders des Ersten. Lübeck den 12./24. März 1813. 
Rundgesang eines fröhlichen Kreises. Lübeck am 28. März 1813. 
Fahnenweihe. Lübeck am 2. April 1813. 

In den „Lübeckischen Anzeigen": 
1813, Nr. 27. An Herrn Professor Hermann, als er die Freiwilligen an- 

geredet hatte. 
Nr. 38. Sieg der Teutschen! 

1814, Nr. 10. Der Bund der Hansa. 
1815, Nr. 2. Concordia, Deutschlands Schutzgöttin. 

Nr. 20. Treue den Frauen. 
Nr. 26. Der Bund 
Nr. 27. Die Eine. 
Nr. 42. Unserm Kerkow geweiht. 

1816, Nr. 2. Am 1. Januar 1816. 
Nr. 17. Zeitenlied. 
Nr. 23. Das Harmonichord. 
Nr. 30. Ostern. 
Nr. 35. Die Heimath. 

An N. 
Nr. 6b. Lohn der Treue. 
Nr. 84. Der freien Hansestadt Lübeck am Jahrestage des Sieges bei 

Leipzig. 
1817, Nr. 24. Am 19. März 1817. 

Nr. 102. Lübeck. 
1818, Nr. 83. Der fteien Hansestadt Lübeck am 18. Ott. 1818. 

Lurtius. Carl Georg, geb. in Lübeck am 7. März 1771, besuchte nach 
erhaltenem Privatunterricht das Gymnasium Katharineum, studierte 1790 bis 
1794 in Jena Jurisprudenz, vr. jur. 1794 Advokat in Lübeck, 1798 Aktuar 
des Niedergerichts, am 23. Mai 1801 zum Syndikus erwählt. 
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Von Anfang an war er besonders in den kirchlichen Angelegenheiten 
und im Schulwesen tätig, besonders bei der Neugestaltung des Katharineums 
und der Volksschulen im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts. Als Lübeck 
im Jahre 1806 von den Franzosen besetzt wurde und nachmals infolge der 
Kontinentalsperre durch die Konfiskation der englischen Waren auch den 
hiesigen Kaufmannsstand schwere Verluste betrafen, lag ihm die Führung der 
schwierigen Reklamationsverhandlungen mit den französischen Behörden ob. 
Seine ausgezeichnete KennMis des Rechtes und der französischen Sprache 
veranlaßte im Jahre 1811 nach der Einverleibung Lübecks in das französische 
Reich seine Ernennung zum Mitgliede des kaiserlichen Gerichtshofes in Ham- 
burg. In patriotischer Aufopferung leistete er diesem Rufe Folge und trat 
in einen Wirkungskreis ein, durch den er hoffen konnte, seiner Vaterstadt 
wenigstens einige Garantie der Sicherstellung des Rechtszustandes gegen will- 
kürliche Beeinträchtigungen zu geben. Die Befreiung Lübecks und die Wieder- 
herstellung der alten Verfassung sührten ihn im Jahre 1813 in sein früheres 
Amt zurück Für die Bildung der Hanseatischen Legion und die Errichtung 
der Bürgergarde war er in besonderem Maße tätig, wurde auch zu dem 
Zwecke als lübeckischer Gesandter in das Hauptquartier der Alliierten ab- 
geordnet, mit welchem er am b. Dezember 1813 nach Lübeck zurückkehrte 

In der Folgezeit hatte er neben der Verwaltung der Kirchen- und Schul- 
sachen besonders eine diplomattsche Tätigkeit zu üben, teils als Vertreter 
Lübecks beim Bundestage, teils durch Verhandlung und Abschluß wichtiger 
Verträge 

Daneben hat er sich um die Rechtspflege, sowohl als langjähriger Bei- 
sitzer des Obergerichts wie durch seine Mitwirkung bei der Errichtung des 
Oberappellationsgerichts und den späteren desfallsigen Verhandlungen in hohem 
Maße verdient gemacht. 

Die Anerkennung seiner Verdienste fand ihren Ausdruck bei der Feier 
seines 50jährigen Amtsjubiläums am 23. Mai 1851, namentlich durch Über- 
reichung der goldenen Ehrendenkmünze des Senats und der Gesellschaft zur 
Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit. 

Mitglied der letzteren war er von 1731 bis 1857 und als solches Sekretär 
1798—1801. Mitglied der Vorsteherschaft der Gesellschaft 1810,1811,1815—1818, 
1829—1832, der Vorsteherschaft der Zeichenschule 1795-1833, Revisor der 
Spar- und Anleihe-Kasse 1820. 

In den Versammlungen der Gesellschaft hielt er folgende Vorlesungen: 
1795, 17. März: Von der Bildung der Handwerker, besonders in Beziehung 

auf die von der Gesellschaft beschlossene unentgeltliche Zeichenschule. 
1796, 29. Novbr.: Ueber das Sttafrecht im Staate, in Form eines Gesprächs. 
1798, 30. Oktbr.: Ueber das Leben des verstorbenen Karl Rechlin. 
1800, 11. Febr.: Auszug aus der Schrift des Professors Riemann „Ueber- 

sicht der neuen Armenpflege in der Stadt Kiel." Altona. 1798. Nebst 
einer Nachricht über die in Kiel bestehende Sparkasse. 

1801, 17. u. 24. März. Kurze Darstellung der Lehre von den Vormund- 
schaften nach hiesigen Rechten. 
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1805, 22. Jan u. 30. April: Ueber Bolksunterricht, besonders über Pestalozzis, 
Oliviers und anderer Lehrart. 

1806, 14. Jan.: Darstellung des Stephanischen Systems der öffentlichen Er- 
Ziehung. 

1808, 12. Jan.: Ueber das neue französische Gesetzbuch „Lo6e dlspoleon". 
— 6. Dezbr.: Ueber Vormundschaften nach dem LoUe dispoleon. 

1809, 5. Dezbr.: Mittheilung von Fragmenten aus des Kriegsrats Leop. 
Krug zu Berlin erschienenen Schrift: „Die Armen-Assekuranz, das 
einzige Mittel zur Verbannung der Armuth". 

1809, 12. Dezbr.: Das Wesentlichste des in Frankreich geltenden Verfahrens 
in Sttafsachen nach Anleitung des kürzlich erschienenen Lotte tt' instruction 
criminelle. 

1814, 20. Dezbr.: Auszug aus dem Colquhounschen Werke über Wohlstand, 
Macht und chülfsquellen des britischen Reiches. 

1815, 17. Jan.: Allgemeiner Bericht über die Wirksamkeit der hiesigen Unter- 
stützungskommission für die verttiebenen Hamburger vom 1. Januar 
bis Ende Juli 1814. 

1815, 12. Dezbr.: Ueber die früher von der Gesellschaft veranstalteten Aus- 
stellungen und deren Wiederherstellung. 

1816, 10. Dezbr.: Ueber Turnanstalten, besonders über die Errichtung einer 
Turnanstalt in Lübeck. 

1818, 7. April: Ueber die seit 1810 hierselbst bewirkte Verbesserung des 
Schulwesens. 

— 21. April: Bericht über die hiesige Turnanstalt. 
1819, 26. Jan., 1820, 8. Febr.: Bruchstücke einer Darstellung des zwischen 

den drei noch übrigen Hansastädten seit 1630 fortgesetzten Hansabundes, 
dessen Natur und Wirksamkeit bis auf die neueste Zeit. 

1824, 4. Jan.: Nachricht über die Frankfurter Gesellschaft zur Beförderung 
nützlicher Künste. 

1825, 18., 25. Jan., 1. Febr.: Ueber das britische Schifffahrts-Gesetz, bekannt 
unter dem Namen Navigattons-Acte; über Lübeck's nachgesuchte Be- 
freiungen und über den Inhalt der neuesten Navigations-Acte von 1822. 

1826, 21. Febr.: Ueber Peter Schmidt's Zeichnen-Lehrart. 
— 12. Dezbr.: Ueber die lübeckische Kirchenordnung von 1531. 

1827, 4. u. 11. Dezbr.: Der sechste November 1806 und dessen nächste Folgen. 
1828, 25. Novbr: Mittheilungen aus Dr. Julius Vorlesungen über die 

Gefängniskunde. 
Vom 20. November 1816 bis zum 6. Juli 1843 war er Mitglied der Vor- 

steherschaft der Turnanstalt, um deren Errichtung er sich besonders verdient 
gemacht hatte. 

Er starb am 4. Ottober 1857. 

Schriften: 
viss. tte rei vintticstione jure lubcccnsi srctis sttmottum limitibus circum- 

scripts. 1794. 
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Darstellung des Lebens und der Wirksamkeit des Herrn Hermann Dietrich 
Krohn, der Rechte Licentiaten, ersten Bürgermeisters zu Lübeck. Lübeck. 
1806. Gedruckt bei Georg Franz Iustus Römhild. 8". 45 S. 

Feierliche Rede gehalten von Herrn Syndikus Dr. Curttus am 18. October 
1815 bei Ueberreichung der Fahnen an die Bataillons der Bürgergarde. 
8°. 4 S. 
Beiträge: 

zum Hanseattschen Magazin, 
zu Hitzig's Annalen der Criminalrechtspflege, 
zum Nordischen Musenalmanach von Winsried. 

W. Plessing. 
Carl Georg Curttus. Darstellung seines Lebens und Wirkens. 

Lübeck. 18M. — N. Lüb. Bl. 1851. Nr. 21 S. 161. — 
A. d. Biogr. Bd. IV. S. 650. Mitgl.-Verz. d. gem. Ges. — 
Verz. d. Vorl. i. d. gem. Ges. 

Oerrmann, Friedrich Wilhelm, geb. in Mittweida in Sachsen, von sehr 
armen Eltern am 28. Juni 1775, erhielt er anfänglich nur einen sehr dürfttgen 
Unterricht, bis die Verleihung einer Torschreiberstelle in Naumburg an seinen 
Vater ihm den Besuch der dorttgen gelehrten Stadtschule möglich machte. Doch 
hatte er auch hier, wie auf der Universität Leipzig, die er 1792 bezog, mit 
mancherlei Schwierigkeiten und großer Not zu kämpfen, die ihn schon frühe 
dazu trieb, durch Anferttgung von Romanen, Gelegenheitsgedichten u. dgl. sich 
seinen Lebensunterhalt zu erwerben. Daneben widmete er sich mit dem an- 
gesttengtesten Fleiße seinen theologischen und philologischen Studien, so daß 
darunter schon damals seine Gesundheit erheblich zu leiden begann. 1798 er- 
warb er die Würden eines Magister und l)r. pkil. Im Herbst 1799 wurde er 
Konrektor in Lübben in der Niederlausitz, ein Amt, das er sechs Jahre lang, 
wenngleich unter vielen Mühen, mit großer Freude verwaltete. Seine littera- 
rische Tättgkeit, welche er auch dort fortsetzte, hatte ihn unter anderen mit dem 
Herausgeber der „Minerva" Herrn von Archenholz in Hamburg in Verbindung 
gebracht. Derselbe machte ihm im Jahre 1804 den Vorschlag, die Redaktton 
dieser Zeitschrift zu übernehmen, und trotz abratender Sttmmen glaubte er, den 
gegebenen Versprechungen ttauen zu dürfen, und siedelte im Sommer 1805 
nach Hamburg über. Indessen, was er erwartet, fand er hier nicht, und so 
gab er, nach einem unter den unangenehmsten Verhältnissen verlebten Jahre 
mit Freuden diese Stellung auf und folgte dem unter dem 15. Februar 1806 
an ihn ergangenen Rufe zum Professor am Gymnasium Katharineum in 
Lübeck. Ihm und seiner neuen Vaterstadt hat er seitdem seine ganze jkrast 
gewidmet, und wie er unter den Lehrern des Katharineums stets als einer 
der bedeutendsten und verdienstvollsten genannt werden wird, so unter den 
Bürgern der Stadt als einer der tteuesten und muttgsten in schwerer Zeit. 
Voll begeisterter Vaterlandsliebe erttug er nur mit Widerstreben die Be- 
drückungen der Fremdherrschaft. Mit Wort und Tat wirtte er dafür, den 
gesunkenen Mut zu beleben, das Selbstverttauen zu stärken, und die Hoff- 
nung auf eine bessere Zeit wachzuhalten. Zu diesem Zwecke begann er im 
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Jahre 1809 die Herausgabe einer Zeitschrift unter dem Titel: „Erhebungen. 
Eine Zeitschrift für das Vaterland", welche in Gedichten, geschichtlichen 
Mitteilungen, Auftätzen u. dgl. sich die Weckung deutschen Nationalgefühls 
zur Aufgabe machte. Indeß konnte die offene kühne Sprache, welche in 
diesem Blatte geführt wurde, nicht lange unangefochten bleiben. Bald wurde 
man auf dasselbe aufmerksam, in Leipzig wurde ein Buchhändler wegen 
seiner Verbreitung verhaftet und auswärtige Freunde warnten den Heraus- 
geber und Verleger auf ihrer Hut zu sein. Infolgedessen vernichtete Herr- 
mann eine Anzahl wichtiger Papiere, welche hätten Verdacht erregen können, 
so daß eine zweimalige Haussuchung ohne nachteilige Folgen für ihn verlief. 
Die Herausgabe der „Erhebungen" mußte allerdings eingestellt werden, doch 

« erschien dafür eine andere Schrift: „Der Nattonenfall", welche ihm nicht 
minder den Haß der Franzosen zuzog. Zunächst blieb er äußerlich unange- 
tastet. Als aber im Jahre 1813 der Kampf für die Freiheit begann, er die 
einrückenden Russen mit einem Iubelgesange bewillkommet, aus allen Kräften 
für die Errichtung der Hanseattschen Legion gewirtt, und dieselbe vor ihrem 
Abmärsche öffentlich mit begeisterten Worten angefeuert hatte — da mußte 
auch er bei der Rückkehr der Franzosen Lübeck verlassen und in Mecklenburg 
Schutz suchen. Sieben Monate verbrachte er hier, fern von den Seinen und 
seinem Berufe, bis die abermalige Befteiung der Stadt im Dezember ihm 
die Mckkehr möglich machte. Trotzdem sein Gesundheitszustand sich fort- 
während verschlimmerte, nahm er doch den lebhaftesten Anteil an der end- 
lichen Befreiung und Neugestaltung Deuffchlands, bis ein früher Tod in der 
Blüte der Jahre, am 17. Januar 1819, seinem tätigen Leben ein Ziel setzte. 

Mitglied der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tättgkeit war 
er im Jahre 1807 geworden. 

In den Versammlungen derselben hielt er folgende Vorlesungen: 
1808, 23. Februar. Nach welchen Merkmalen ist wahre Volksbildung von 

der falschen zu unterscheiden, und wie ist erstere am sichersten zu ver- 
mitteln ? 

1809, 28. Februar Welche Beförderungsmittel und welche Hindernisse findet 
derjenige im Wesen des Volkes, der dasselbe zu bilden unternimmt, 
und welche Eigenschaften muß er selbst besitzen? 

1810, 3. April. Ueber den Wert und den Nutzen des Studiums der vater- 
ländischen Geschichte auf Schulen 

1811, lb. Januar. Geschichte der deuffchen Städte. 
1816, 30. April. Einige Wünsche in Ansehung der Bildung der Schuljugend 

Schriften. 
I. Selbständige: 

Don Vejos, der Brudermörder. 
Lucio Ehiaramontt. 
Moralische Kinderbibliothek. 6 Thle. 
^ppel s l^irssnce cie I'Lurope. 
Die Deuffchen in Nordamerika. 
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Der Nattonen Fall. Ein Spiegel für Herrscher und Beherrschte. Von F. Herr- 
mann. Lübeck bey Niemann und Comp. 1809. 8". IV und 244 S. 

Worte der Liebe und der Erwekkung, gesprochen an die Freiwilligen Lübecks 
bei ihrem Aufbruch nach Hamburg am 31. März 1813 von F. Herrmann, 
Pros. Auf Verlangen und zum Besten der Armen gedruckt. V2 Bogen. 4°. 

Die Ehe. Stanzen von Pros. Friedr. Herrmann. Zum Besten der Hülfs- 
bedürfttgen. Lübeck. 1814. 

Argwohn und Unschuld. Drama in drei Akten von Friedrich Herrmann, 
Fürstl. Rudolst. Hofrath und Professor am Gymnasium zu Lübeck. 
Lübeck, gedruckt bei G. C. Schmidt. 1824. 124 S. 

Die Seeräuber des Mittelalters. 1815. 
Geschichte des Großen Kampfes für die Freiheit der Völker. Lübeck. 1815. 
Die Hunnenschlacht, ein deutsches Nattonalschauspiel in sechs Acten von Friedrich 

Herrmann. (Zum 18. Okt 1817.) Ist nicht gedruckt. 
II. Aufsätze in Zeitschriften usw.: 

Verschiedene Auffätze in der „Minerva". 
Im Jahre 1809 gab er heraus: Erhebungen. Eine Zeitschrift für das Vater- 

land. 4°. 2 Bde. Bd. I Nr. 1—78. Bd. II Nr. 1—40. 
Darin sind von ihm 

Bd. I Nr. 1 S. 1-4. Das erste Wort. 
Nr. 2 S. 5—6. Schaut empor! 
Nr. 8 S. 31 ff. Preußens Wiedergeburt. 
Nr. 10 S. 39, 40. Die deutschen Eircumcellionen. 
Nr. 11 S. 43 ff. Johann Kepler, der große Astronom und Mathematiker. 
Nr. 15 S. 58—60. Ueber den Werth, den man in Frankreich auf die 

dramatische Kunst der Deuffchen legt. 
Nr. 16 S. 63, 64. Gottes Friede, guter Friede, der Zeiten Lehre tödtet. 
Nr. 19ff. S. 73ff. Historische Ereignisse in Deuffchland im Jahre 1809. 
Nr. 29 S. 113. Wer bin ich? 
Nr. 43 S. 171, 172. Blumen auf Klopftocks Grab. Zweite Blume. 

Französisches Gedicht von M. E. L. I. Deuffche Uebersetzung von 
Herrmann. 

Nr. 51 ff. S. 185 ff. Ueber Paradoxien und die öffentliche Meinung. 
Nr. 67 ff. S. 267 ff. Die Hunnenschlacht. 
Nr. 73ff. S. 290ff. Die Gewitternacht. 
Nr. 77 S. 305—312. Der Druck der Zeit. 

Bd. II Nr. 2ff. S. 6ff. Wann ist eine Nation achtungswürdig, und hat die 
deuffche aufgehört es zu seyn? 

Nr. 3 S. 11,12. Litteratur, Museum für Altdeuffche Litteratur und Kunst. 
Nr. 7ff. S. 25 ff. Rükblikke und Aussichten. 
Nr. 7ff. S. 27 ff. Der Herzog von Braunschweig-Oels. 
Nr. 13 S. 51, 52. Anzeige. 
Nr. 21 S. 83, 84. Fabeln. 
Nr. 22 S. 85 ff. Der General von Steuben. 
Nr. 24 S. 95 ff. Das Fürstenthum Erfurt. 

Zeitschr. d. B. f. L. G. XV. 1. 10 
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Nr. 28 ff. S. 109 ff. Blicke auf die deutschen Universitäten 
Nr. 32 ff. S. 127 ff. Anna Maria von Schurmann. 
Nr. 35 ff. S. 137 ff. Ueber den Werth der vaterländischen Geschichte in 

der Erziehung und die Behandlung derselben. 
Gedichte in Winfrieds Nordischem Musenalmanach. 
Begrühungslied beim Einzüge der Ruffen, abgedruckt in K Klug's Geschichte 

Lübecks während der Vereinigung mit dem französischen Kaiserreiche 
1811—1813. 2. Abth. Lübeck. 1857. S. 3. 

Lübeckffche Anzeigen 1814. 
Nr. 1. An Lübeck beim Antritt des Jahres 1815. 
Nr. 10. Der Ierusalemsberg. Ballade. 

Den Manen Friedrich Hermanns, von Dir. Göring und K. Knorr. 
Lübeck. 1819. Goedeke. Grundriß. Bd. III. S. 190.. Nr. 462. 
S. 922. Nr. 779. S. 1161. Nr. 1594. 

tllaltskdmidt, Gerhard Friedrich, geb. in Lübeck, 7. Februar 1786, Lehrer 
der Mathematik und Musik, später Optiker und Mechaniker, gestorben 9. Sep- 
tember 1834. 

Sch riften: 
Gedichte von Gerhard Friedrich Kaltschmidt, Prioatlehrer der Mathematik, 

und Musik. Lübeck. 1815. 8°. 72 S. 

Kerkoiv, Albert Christian, geb. um 1783, lebte später in. Lübeck 
machte von hier aus als Freiwilliger in der Hanseatischen Legion den Krieg 
1815 mit. Nach demselben lebte er wieder als Kaufmann in Lübeck, dann 
in Lauenburg, endlich in Hamburg, wo er auch gestorben sein soll. 

Schriften: 
Blumen der Erinnerung von Kerkow. Lübeck. M. Michelsen. 1815. 32 S. 

Einzelne Gedichte sind veröffentlicht in den „Lübeckischen Anzeigen": 
1815, Nr. 98. „Lied der aus Frankreich zurückkehrenden Lübecker freiwilligen 

Jäger." 
1816, Nr. 10. „Das höchste Gut." 

Nr. 60. „Erinnerung." 

«unkardt, Heinrich, geb. in Osterholz, einem hannoverschen Flecken, 
unweit Bremen, am 2. Februar 1772, verlebte eine Jugend voll harter 
Entbehrungen bei den dürftigen Verhältnissen seines Vaters, der nach 
manchen fehlgeschlagenen Hoffnungen sich dort als Advokat niedergelassen 
hatte, die Befugnis zur Betteibung der Advokatur aber wieder verlor, als 
er, in seinem lebhaften Rechtsgefühl ttef verletzt, seinen Unwillen über ein 
höheren Orts gefälltes richterliches Urteil kräftig ausgesprochen hatte. Seinen 
ersten Unterricht erhielt er in der Dorffchule, daneben von seinem Vater ünd 
dem Pastor des Ortes, welcher, seine guten Anlagen erkennend, ihn soweit 
vorbereitete, daß er 1787 dem Lyceum in Bremen übergeben werden konnte. 
1791 bezog er die Universität Helmstädt, wo er sich theologischen und philo- 
logischen Studien widmete und nach Beendigung derselben im Jahre 1795 
zum Magister promoviert und 1796 als Adjunkt der philosophischen Fakultät 
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aufgenommen wurde. Am 27. Oktober 1798 wurde er zum Subrektor, am 
29 August 1801 zum Konrektor, am 7. Februar 1806 zum Professor am 
Katharineum in Lübeck erwählt. — Mit unermüdlichem Eifer und der ge- 
wissenhaftesten Treue wirkte er in seinem Berufe, doch wußte er daneben 
immer noch Zeit zu gewinnen für eigene wissenschaftliche Studien, wie für 
eine reiche schriWellerische Tätigkeit Und wie sein offenes liebevolles Wesen 
ihn zahlreiche Freunde finden und an ihrer Freude und ihrem Leide teil- 
nehmen ließ, so hatte er nicht minder auch ein warmes Herz für das Wohl 
und Wehe der Vaterstadt und des Vaterlandes. Tief fühlend die Schmach 
der Erniedrigung, wirkte er durch Wort und Schrift, besonders auch in den 
von Professor Herrmann herausgegebenen „Erhebungen", um auch hier all- 
gemeine Begeisterung für den Kampf gegen die Fremdherrschaft wecken zu 
helfen. Infolgedessen mußte auch er eine Zeitlang vor den Verfolgungen 
der Feinde auswärts eine Zuflucht suchen, doch schützte ihn der Erfolg der 
deuffchen Waffen davor, von einem Empfehlungsschreiben zur Reise nach 
Rußland Gebrauch zu machen, in welchem der hiesige russische General-Konsul 
ihn „Allen denen, die sich für die Sache der Menschheit interessieren", als 
„einen ausgezeichneten Gelehrten und wahren deuffchen Patrioten, der so- 
wohl mündlich als durch den Druck die Gesinnungen dargelegt hat, die ihn 
beseelen", empfahl. 

Was ihn in dieser Zeit bewegte, das hat er vornehmlich in einer Reihe 
von Gedichten ausgesprochen. Er selbst sagt darüber: „Große Begeben- 
heiten, und besonders denkwürdige Ereignisse in der Geschichte des Vater- 
landes, ergreifen das Gemüth des für Menschenwohl und Volksehre fühlen- 
den Beobachters. Gab es aber jemals eine an wundervollen Begebenheiten 
reiche Zeitperiode, so war es die, auf welche sich die meisten der Lieder be- 
ziehen, welche der Verfasser als Dokumente seiner stets regen Teilnahme an 
Deuffchlands Wohl und Wehe, namentlich an den Schicksalen der altdeuffchen 
Stadt Lübeck, öffentlich erscheinen zu lassen wagt, ohne irgend einen andern 
Werth auf sie legen zu wollen, als den ihnen das Herz, welches sich darin 
ausspricht, und die denkwürdige Lage, durch welche sie veranlaßt wurden, 
geben möchte Er sah Deuffchland in seiner tiefften Erniedrigung, ohne den 
Glauben an eine glorreiche Zukunft aufzugeben; er verkannte nie den weisen 
Erziehungsplan der Vorsehung in jener schmachvollen Erniedrigung, in welche 
eines der kräftigsten und geistreichsten Völker des Erdbodens, theils durch 
eigene Schuld, theils durch die höhnende Menschenverachtung eines unersätt- 
lichen Eroberers hinabgedrängt wurde; er ahnte das Erwachen der in den 
Staub gettetenen Menschheit, und hatte das Glück, den Tag der Errettung 
mit unerwarteter Schnelle einbrechen zu sehen. — Lübeck, einst so glücklich 
und wohlhabend, sah er nach manchen Erpressungen und Bedrängnissen, der 
Freyheit und der Erwerbsquellen beraubt, der Verzweiflung nahe, plötzlich 
vom Joche befteyt, wieder zurückgebeugt unter die schmählichste Knechffchaft, 
endlich der Fesseln gänzlich erledigt. — Was er in diesem Wechsel der Dinge 
fürchtete, hoffte, fühlte, das ließ er laut werden in Gesängen, die in dem 
engen Kreise seines Wirkens nicht ohne Theilnahme gelesen wurden. Er 

10* 
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II. in Zeitschriften: 
Erhebungen. 1809. 
Bd. I N. 8ff. S. 29ff.: Über das Erborgte in der Kultur des neuen Europa, 

mit besonderer Hinsicht auf Deutschland. 
Nr. 13 S. 52. Zuruf an Berlin. 
Nr. 18 ff. S. 72 ff. Ein Blick auf die neuere Litteratur und auf die Leselust 

neuerer Zeiten. 
Nr. 22 ff. S. 89 ff. über den Einfluß der Handlung auf die Wohlfahrt, 

Bildung und Vorbildung der Menschen. 
Nr. 32 S. 125ff. Über das Wesen der Nationalgröße oder das Ideal der 

Bolksverädlung. 
Nr. 36 S. 142, 143. Das Gebet, die Blüthe der Religion, das kräftigste 

Mittel zur Beruhigung und Verädlung. 
Nr. 38 ff. S. 151 ff. Die Würde der Dichtkunst und ihr Einfluß auf deuffche 

Kultur. 
Nr. 46 S. 183, 184. Religion, das kräftigfte Erhebungsmittel. 
Nr. 50ff. S. 198ff. Über den Urfprung der Nationen und das Wesen der 

Vaterlandsliebe. 
Nr. 52 S. 206. Luthers Größe. 
Nr. 58 S. 23lff. über die Folgen des Krieges, seine Unvermeidlichkeit und 

Rechtmäßigkeit in gegebenen Fällen. 
Nr. 62 S. 247, 248. Die Selbsffucht im Stteit mit dem Gemeinsinn. 
Nr. 76 S. 301—304. Ein freier Blick auf die Lage der Dinge. 
Bd. 2 Nr. 3ff. S lOff. Henke, der Theolog, der Lehrer und der Mensch. 
Nr. 5 S. 19, 20. Über Fedors Camillus. 
Nr. 10 S. 39, 40. Über das gesellige Leben der mittleren Stände in Deuffchland. 
Nr. 25 ff. S. 97 ff. über eine zu erwartende Sprachlehre und Rhetorik der 

deuffchen. 
Wienfried, Nordischer Musenalmanach auf das Jahr 1819, S. 164. Amors, 

Sieg auf seiner jüngsten Reise nach dem Norden. Ein Hochzeitsmärchen. 
N. L. Bl. 1844 Nr. 17 S. 125 ff. — A. d. Biogr. Bd. 17 S. 378. 
— G. Seebode. Archiv für Philologie und Pädagogik. Iahrg. I. 
Hst. 1. 1824. S. .34—59. — Goedeke: Grundriß, Bd. IV S.217. 
Nr. 1099. — Lüb. Anz. 1815. Beylage zu Nr. 6. — Verz. d. 
Vorles. i. d. g. G. 

Lolimann, Arnold Gottlieb, geb. in Traoemünde 1742, anfänglich dort 
Gastwirt, später Brauer in Lübeck, wo er auch englischen Unterricht erteilte. 
Er starb am 20. März 1821. 

Schriften. 
Auswahl einiger Gedichte aus dem Taschenbuche eines Deuffchen. Lübeck 

1816. 80 S. — Von neuem durchgefehene Auflage. Lübeck 1817. 80 S. 
Zweite und letzte Auswahl einiger Gedichte aus dem Tafchenbuche eines 

Deuffchen. Lübeck 1818. VIII u. 72 S. 
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Vverdelk, Christian Adolph, geb. in Lübeck am 21. August 1755 als 
Sohn des Rechtskonsulenten Dr. Georg Christian Overbeck und seiner Ehe- 
frau Eleonore Maria geb. Jauch, erhielt seinen Unterricht teils im Hause, teils 
auf dem Katharineum, studierte 1773—1776 in Göttingen Jurisprudenz, wo 
er in den Dichtertreis eingeführt wurde, den die noch zurückgebliebenen Mit- 
glieder des schon in der Auflösung begriffenen Hainbundes bildeten, versuchte 
in Bremen eine Erziehungsanstalt für Knaben nach dem Muster des Campe- 
schen Instituts in Hamburg zu gründen, kehrte aber bald nach Lübeck zurück, 
wo er die advokatorffche Praxis betrieb. Er wurde 1779 Obergerichts- 
Prokurator, 1792 Syndikus bei dem Dom-Kapitel, 1800 zum Mitglied des 
Rates erwählt. Unter den schwierigsten Verhältniffen führte er das ihm 
übertragene Amt, das gleich in den ersten Jahren die größten Ansprüche an 
seine Fähigkeiten und seinen Charakter machte, in musterhafter Weffe. Die 
unerfteulichen Verhandlungen mit den französischen Behörden, ja mit dem 
Kaiser selbst fielen meistens ihm zu, wiederholt mußte er zu dem Ende größere 
Reisen unternehmen, viermal nach Paris. Als nach der Vertreibung der 
Franzosen die alte Verfaffung wiederhergestellt wurde, wählte der Rat ihn 
am 2. März 1814 zum Bürgermeister. 

Er war einer der Stifter der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger 
Tätigkeit. In ihren Versammlungen hielt er folgende Vorlesungen: 
1789, 10. Febr.: Inauguralrede. 

— 4. Aug.: Zusammenstellung eines Moritz'schen Gedankens über die tragffche 
Kunst mit einem Stücke aus Virgils Aeneide. 

— 8. Dezbr.: über das Hirtengedicht überhaupt und Virgils Hirtengedichte 
insonderheit. 

1790, 16. März: Über Michel von Montaigne. 
— 2. Novbr.: Über die Phantasie. 

1791, 29. März: Über Herrn Pfingsten und dessen Forffchritte im Unterrichte 
der Taubstummen. Fragment einer Verdeuffchung des 2. Buches der 
Aeneis. 

— 7. Juni: Vortrug aus Johann von Müllers Geschichte der Schweizer. 
— 1. Nov., 1792 31. Januar: Über den Mann mit der eisernen Maske. 

1792, 27. Nov.: Etwas über den Gemeingeist. 
1793, 8. Oktbr.: über den Gemeingeist. 
1794, 11. Febr.: über Hüte aus vegetabilischer Wolle. 

— 25. Febr.: Vorlesung des dritten Kapitels aus Thomas Abbts Werk 
vom Verdienste. 

— 18. März: Vorlesung aus demselben Werke. 
— 25. Nov.: Über den Krappbau. 

1795, 15. Septbr.: Mitteilungen aus Büsch Erfahrungen, die zweckmäßige 
Einrichtung des Armenwesens betreffend. 

— 24. Novbr.: Über die unechte Akacia, als ein Hauptmittel wider den 
einreißenden Holzmangel. 

1796, 15. Nov.: Über Publizität. 
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1796, 22. Nov.: Mitteilung von Auszügen aus Busch Geschichte des ham- 
burgischen Handels. 

1797, 30. Mai: Über die Veredlung einheimischer Industrie. 
— 21. Nov.: über das Torfwesen. 

1799, 19. Nov.: Über bürgerliche Verwaltung, Gemeingeist, Egoismus und 
Departementsgeist. 

1800, 22. April: Einige Worte über Handels-Moral. 
1802, 16. Febr.: Erörterungen über die Freiheit des Getteidehandels. 

— 16. Nov.: Von der Soda. über Pestalozzis neues Lehramt. 
— 14. Dezbr.: Über das Verhältnis des Staats zu milden Sttftungen. 

1804, 28. Febr., 6. März: Über den Geldumlauf. 
1805, 19. März: über eine Stattsttk von Lübeck. 
1806, 25. Febr.: Über Steuern und Abgaben. 
1807, 7. April: Bemerkungen über den Hamburgischen Handel. 
1815, 14. Febr.: Kurze Darstellung und Empfehlung der Iahn'schen Turnkunst. 
1816, 5. März: Einige Erörterungen über das Zunftwesen. 
1817, 11. Febr.: Mitteilung von Abschnitten aus Delbrücks Einladungs- 

schrist an die evangelische Kirche: über das Jubelfest der Reformatton 
zur Feier der dritten Wiederkehr derselben. Berlin, 1817; nebst Be- 
ttachtungen über die Verbesserung des Choralgesanges in unseren Kirchen 
und Schulen. 

1818, 24. Febr.: Ein Wort zur Verständigung über die Frage von der Ver- 
einigung beider protestanttschen Kirchen. 

1819, 9. März: über die Bell-Lancaster'sche Schule. 
1820, 22. Febr.: über Albrecht Dürer. 

Er starb am 9. März 1821. 

Schriften: 
Oe Ltuisto iterum in munckum venturo »ctieciissms. 
De potestste msriti tcststons in lucrum conjugis stotutsrium rccunckum 

ju» I.ubeccnsc. 1778. sAbgedr. i. Gesterding ^nsl. jur. l,uk>. p. 115.) 
Gedichte in den Musenalmanachen von Götter und Boie, fortgesetzt von Voß, 

von Vermehren, von Reinhard; in dem Heidelberger Taschenbuche von 
Schreiber; dem Nordischen Musenalmanach von Wienfried. 1776—1819. 

Lieder für empfindfame Herzen. 1786. 
Vermifchte Gedichte. 1794. 
Frizchens Lieder. 178l. 
Übersetzung der englischen Briefe des Grafen von Borke und Orrery aus 

Italien. 1775. 
^skrcon unck Ssptio von Ltuistisn ^ckolk OverdccI«, I.üt)eck unck l.eiürig 

dev fricckrict» Hotm. 1800. 186 S. 
Aufsätze im Hanseattschen Magazin in Bremen. 1799—1804. 
Lieder und Gesänge mit Klaviermelodien als Versuche eines Liebhabers. 
„Danket dem Herrn", Chor mit Orchester. 
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Klavierauszüge aus Pergolesi's Ssive regins und Stsbst mster mit eigener 
deutscher Parodie. Lübeck. Donatius 1785. 

sC. G. Overbeck.s Zur Erinnerung an Christian Adolph Overbeck 
beider Rechte Doktor und Bürgermeister zu Lübeck. Lübeck. 
1836. — Wilh. v. Nippen. Eutiner Skizzen. Weimar. 1859. 
S. 241 ss. — K. Goedeke. Bd. I. 2. Ausg. S. 707. — Stiehl. 
Tonkünstllex. S. 13. — A. d. Biogr. Bd 25. S. 5. — Winckler. 
Nachr. v. Niedersächs. ber. Leut. Bd. I. S. 226. — Verz. d. 
Borl. i. d. g. Ges. 
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ilUleine Mitteilungen. 

Lin lUrnensund bei kios Guntekuk. 

100 m nordöstlich des Hofes Buntekuh vor den Toren 
Lübecks (Meßtischblatt 746), unmittelbar rechts des Feldweges, 
der nach Neuhof führt und heute den Namen Ziegelsttaße ttägt, 
ist ein Urnenfriedhof zerstört worden. Zwecks Anlage eines 
Spargelstldes ist der Acker bis zu einer Tiefe von m rigoll. 
Dabei sind nach Aussage der Arbeiter mindestens 15 Umen 
gehoben. Sie fanden sich unmittelbar unter der Humusdecke 
in einer Tiefe von ca. 30 am. Nur ein einziges Exemplar 
stand 70 cm ttef. Drei Gefäße waren sorgsälttg ringsum 
mit Feldsteinen umpackt, ein Gefäß trug einen Deckstein; 
alle übrigen waren nackt in den Boden gesetzt. Beigefäße 
scheinen nicht vorhanden gewesen zu sein. Die Töpfe, die sämt- 
lich zerbrochen waren und darum wenig Beachtung gefunden 
haben, waren mit Leichenbrand gefüllt. Beigaben zeigten sich 
äußerst fetten. Nur ein einziges Mal ist neben dem Gefäß 
liegend — nach Aussage des Arbeiters — ein Bronzehaken 
gefunden. Später ist vom Acker noch ein Steinmesser auf- 
gelesen worden. Wahrscheinlich hat zwischen den Gräbern ein 
Verbrennungsplatz gelegen; wenigstens sollen an einem Fleck 
auffallend viel Asche und Holzkohle sich gefunden haben. Die 
Scherben, die mir zu Gesicht gekommen sind, sind teils dünn- 
wandig, fein poliert und graphittert, teils grob.. Form und 
Ornamentterung (Situla-ähnliches Gefäß und Dreiecksmuster) 
weisen auf den Ausgang der älteren Eisenzeit, also auf die 
ersten Jahrhunderte n. Chr. hin. 

Dieses Urnenlager erhält durch den Umstand besondere 
Bedeutung, daß schon vor längeren Jahren bei Hof Buntekuh 
ein Friedhof entdeckt ist. Doch ist diese Fundstelle mit der 
unsrigen nicht identisch, sondern liegt südlich des Gehöftes in 
Richtung auf die Ziegelei. Diese älteren Gesäße sollen — nach 
freundlicher Mitteilung von Pros. Freund — auch aus der 
Eisenzeit stammen. 

Interessant wäre es gewesen, wenn sich das zeltttche Ver- 
hältnis beider Begräbnisstellen zueinander hätte feststellen lassen; 
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denn zu gleicher Zeit werden sie schwerlich in Benutzung gewesen 
sein. Aus jeden Fall ist der Beweis erbracht, daß Buntekuh 
eine alte germanische Siedlungsstelle ist. 

Aber einige weitere Schlüsse dars man noch ziehen. Aus 
der Lage beider Friedhöse am Rande des heutigen Wirtschasts- 
hoses solgt, daß damals Buntekuh kaum eine größere Llusdehnung 
gehabt hat. Es ist schon damals ein Einzelhos gewesen wie 
heute noch. Daraus wird auch die geringe Anzahl der Bei- 
setzungen an unserer Stelle zu erklären sein. Und wenn sich 
so die Siedlung in ihrem gleichen Charakter und an demselben 
Fleck heute noch findet, ist der Schluß nicht allzu gewagt, daß 
wir es mit einer kontinuierlichen Anlage zu tun haben, die auch 
die lange Zeit der Wendenherrschast übei^tanden hat. 

Gerade von diesen weiteren Gesichtspunkten aus ist alles 
Material zu bedauern, das neuerdings bei Buntekuh verloren 
gegangen ist. 

Hofmeister. 

islaiser Lotkar und der Seginn der Kolonisation de5 Sstenz. 

Als es im Jahre 1142 oder 1143 zum Ausgleich zwischen 
Adolf von Schauenburg und Heinrich von Badewide kam, wurde 
vor dem jungen Heinrich dem Löwen und seinen Beratern 
bezw. durch dieselben bestimmt, daß Adolf Segeberg mit ganz 
Wagrien, Heinrich als Ersatz dafür Ratzeburg und das Land 
der Polaben erhalten sollte. Versteht man Helmolds^) Bericht 
wörtlich, wie er dasteht, so muß man annehmen, daß damals 
in formeller Hinsicht der erste Schritt zur Ausdehnung der 
deutschen Macht über jahrhundertelang bestehende Grenzen ge- 
schehen sei mit dieser rechtlichen Angliederung der neuen Ge- 
biete an das sächsische Herzogtum, daß man hier zuerst im 
Kreise der Berater Heinrichs des Löwen 1142 oder 1143 die 
Polittk des Sichbegnügens mit einer mehr oder weniger losen 
Oberhoheit über die Slawen aufgegeben habe und zu einer ' 
solchen der direkten Annexion fortgeschritten sei. Man könnte 
auch eine solche Auffassung damit rechtfertigen, daß der damals 
vollzogene formell-rechtliche Schritt nur die Konsequenz der 
taffächlichen Ereignisse der Jahre 1138—39 gewesen sei, die ohne 
Zutun der Fürsten wenigstens Wagrien öde gemacht hatten und 
eine neue Regelung verlangt hätten. Aber es bleibt merkwürdig, 
daß man sich unter einer vormundschastlichen Regierung zu einem 

') I, 56, 55. rcr. Oei^m. p. 111. 
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Schritte von so weitreichenden Konsequenzen entschlossen haben 
und so sicher und selbständig die Grenzen direkten deutschen 
Machtbereiches vorgeschoben haben soll. Und ein Ausdruck bei 
Helmold scheint zu dieser Auffassung nicht ganz zu passen: 
sccessit Xciollus conies sct clucem puerum et consiliorios 
eius octurus csusomsuom super Vi^sirensi provineis; Adols 
scheint danach doch einen gewissen Anspruch auf Wagrien zu 
erheben^), es scheint an der Taffache, daß Wagrien rechtlich 
bereits zur deuffchen Machffphäre gehört, gar kein Zweifel zu 
bestehen. Dem enffpricht in der Tat nur, was man wenige 
Zeilen vorher liest: lunc ciomns Ollertruciis, muter pueri, 
ckeclit kieinrico cie kociewici V^sirensium provincism; tunc, 
nämlich nach dem Tode Heinrichs des Stolzen. Soll man 
annehmen, daß die Frau damals in den Wirren jenen großen 
Schritt getan und das unmittelbare deuffche Machtgebiet er- 
weitert hat? Es kann nichts weniger wahrscheinlich sein. Auch 
daß diese Verleihung in Formen des Rechts nur eine Folge 
der inzwischen taffächlich vollzogenen Gewinnung der Provinz 
durch Heinrich von Badewide sei, ist, wie für 1143, so für 1139 
als unwahrscheinlich abzulehnen. Die Herzogin würde von sich 
aus damals schwerlich einen so folgenschweren und enffcheidenden 
Schritt getan haben, und es heißt ja auch bereits 1138 von 
Heinrich von Badewide^): Lomecium eius l^^ckolli), urties et 
servitiu tleinricus . . . benelicio -i^cielberti sssecutus est. 
5eci et csstrum Zigetierg in custoctium uceepit. Heinrich 
empfängt die Graffchaft über Holstein als Lehen des Herzogs 
von Sachsen, und dazu die Aufficht über die Burg Segeberg. 
Hiernach hat es den Anschein, als habe bis dahin Segeberg 
unter dem Befehlshaber Herimann selbständig für sich dagestanden, 
dann erhielt es Heinrich von Badewide, räumte in Wagrien 
auf, erkaufte sich einen Anspruch auf Wagrien und dann — 
erhebt mit einem Male Adolf von Schauenburg Anspruch auf 
Wagrien und siegt iustiori csuss et suctiori pecunio. 
In der bisherigen, aus Helmold geschöpften Darstellung ist 
irgendein Anspruch Adolfs auf Wagrien nicht im mindesten 
begründet, die Ansicht, daß in den Wirren jener Jahre die Aus- 
dehnung der deuffchen Machffphäre erfolgt sei, ist sehr unwahr- 
scheinlich, man mag jene Ausdehnung im einzelnen verlegen 
auf welchen Zeitpuntt man immer will. Es scheint in Helmolds 
Darstellung enffchieden eine Lücke vorzuliegen. 

h Waitz, Schleswig-Holsteins Geschichte I, S. 55 erklärt sich Adolfs An- 
spruch mit der Begründung: weil es (Wagrien) von Holstein aus erobert 
worden war. 

Helm. I. 54, p. 106. 
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Mt diesem Resultat vergleiche man die Nachricht Sidos^): 
domes ^clolpdus, vir pruciens et strennuus, csstrum 
5igdebergtie cum provincis s6iscente sb impersiore 
I-ottlsrio possiciebst, c>ui et lloltrscie et Zturmsrie presi6ebst 
in comicin. Die Epistola Sidos ist ein leichtferttges Mach- 
werk^), voller Tendenz und Mißverständnisse, aber mit einzelnen 
selbständigen, guten Nachrichten. Die Situation ist hier durch- 
aus derart, daß die Nachricht allen Glauben verdient. Als 
Lothar (wahrscheinlich 1134) die Burg Segeberg erbaute, mußte 
er die Rechtslage doch irgendwie regeln. Daß er eine einzelne 
Burg ganz für sich ins feindliche Land gesetzt und dem Befehls- 
haber überlassen hätte zu sehen, wie er auskomme, ist ganz 
unwahrscheinlich. Es mußte irgendeine Art Verhältnis zu dem 
nächstbenachbarten Landesherrn — wenn der Ausdruck für die 
damalige Zeit gestattet ist — hergestellt werden. Lothar sah 
sich ja schon früher als Herrn des Wendenlandes an, so belehnte 
er 1128 oder 1129 Knud Levard mit dem regnum Obotritorum. 
Schritt er jetzt zu einer direkten Besetzung von Wagrien fort, 
o wird er sich nicht mit dem Bau einer Burg begnügt, sondern 
ras Verhältnis organisch geregell und die Landschaft der Graf- 
chaft Adolfs von Holstein angegliedert haben. Es läßt sich 

auch ganz genau sagen, in welcher Form diese Angliederung 
erfolgt ist. Unter dem Jahre 1149 etwa sagt Helmold I, 67, 
p. 128: 5unt gutem in terrs Zlsvorum msrese qusm plures, 
qusrum non intimg nostrs V^sgirensis est provincis, i^sbens 
viro5 tortes. Er bezeichnet also Wagrien als eine Mark, seine 
Bewohner wiederholt als Markmannen"). Auch urkundlich 
findet sich die Bezeichnung von Wagrien als Mark, noch im 
Jahre 1201, Hasse I, 226 (U.-B. des Bist. Lübeck !, 21): t^oc 
tsmen vicinis et glüs msreiiie provineislibus intts eosctem 
terminos iure servuto. Eine Mark ist aber ein Land 
von ganz bestimmter Art: „Sie') war ein den Feinden ab- 

0 33. rer. Oerm. (Helmold), p. 241. Neuestens herausgegeben von 
R. Haupt, Nachrichten über Wizelin, den Apostel der Wägern und seine 
Kirchenliauten, Tübingen 1913 (Tübinger Studien sür Schwäbische und 
Deutsche Rechtsgeschichte. Hg. von F. Thudichum. III. Bd., Heft 2), zugleich 
mit den Versus äe Vits Vicelini, beide auch in Übersetzung. 

°) Daran muß ich im ganzen durchaus festhalten, trotz des Wider- 
spruches von Ohnesorge und neuerdings R. Haupt. Einzelne gute, brauch- 
bare Nachrichten Sidos schaffen die Tatsache großer Nachlässigkeit unh be- 
wußter Abweichung von der Wahrheit an vielen anderen Stellen nicht aus 
der Welt. 

«) I. 66, p. 123; 67, p. 128; 87, p. 171. Waitz a. a. O. nennt dies 
das Gebiet der alten slawischen Mark. Aber diese Bezeichnung findet sich 
früher nicht mit dieser Bestimmtheit für diese Gegenden, es liegt in der 
Ausdrucksweise bei Helm. ein offenbares novum vor. 

') Brunner, Rechtsgeschichte, II, S. 171. 
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gewonnenes, durch Burgen geschütztes und mit Militärposten 
beseMes Vorland, in welchem die ordentlichen Einrichtungen 
der fränkischen Verwaltung nicht durchgeführt waren, und wurde 
daher nicht als eigentlicher Bestandteil, sondern als ein Zubehör 
des Reiches angesehen. Die Mark war regelmäßig dem Grafen 
eines benachbarten Grafschaftsgaues unterstellt." Eine solche Mark 
in diesem technischen Sinne konnte natürlich nur von Reichs 
wegen eingerichtet werden, und wenn Helmold Wagrien seit 
den 40 er Jahren des 12. Jahrhunderts als eine Mark — daß 
der Begriff hier technisch gemeint ist, darüber läßt seine Aus- 
drucksweise und der Zusammenhang der Stellen im einzelnen 
keinen Zweifel — bezeichnet, so muß eine reichsrechtliche Regelung 
dieser Dinge vorangegangen sein. Das kann aber nur 1134 
bei der Erbauung von Segeberg durch Lothar geschehen sein, 
er hat damals Wagrien zur Mark erklärt und, wie üblich, dem 
benachbarten Grafen, hier Adolf von Holstein, übertragen. Die 
Ansprüche Adolfs von 1143, seine iusiior cuusu beruhen also 
auf dieser Verleihung Lothars von 1134; die zwischen 1134 und 
1143 mehrfach als ganz selbstverständlich auftauchenden Ansichten, 
daß Wagrien zur Graffchaft Holstein und zum Herzogtum 
Sachsen gehört, gehen aus der Regelung der Dinge durch Lothar 
hervor. Helmolds Bericht über den Bau von Segeberg und 
die zunächst anschließenden Ereignisse ist nach eigenem Mit- 
ansehen durch einen sehr jungen Menschen in späteren Jahren 
niedergeschrieben worden, die üefere Bedeutung der von ihm 
anschaulich geschilderten Vorgänge wird ihm verborgen geblieben 
ffin. So spricht alles dafür, daß seit langer Zeit die erste 
rechtliche Ausdehnung der deuffchen Machffphäre gegen den Osten 
im Jahre 1134 durch Kaiser Lothar stattgefunden hat: Helmolds 
Bericht verbietet nicht das anzunehmen, seine späteren Be- 
merkungen über die Mark Wagrien und andere leiten darauf 
hin, Sido berichtet es, die Sachlage erfordert es. 

Dazu paßt denn durchaus, daß wir 1138 Zuxonum contu- 
berniu in der Umgegend von Segeberg finden, Anfiedelungen 
von linkselbifchen Sachfen. Lothar hat alfo nicht nur eine 
rechtliche Einrichtung mit der Schaffung der Mark getroffen, 
sondern auch mit Kolonisatton begonnen. Daß diese Ansiedelungen 
erst vor ürrzer Zeit^) stattgefunden hatten, sagt Helmold an einer 

') Vgl. meinen Aufsatz über Helmold in dieser Zeitschrift. Bd. 14, 

In früherer Zeit könnte man auf den Fürsten Heinrich — Schirrens 
Slawenheinrich — und aus Knud Lavard hinweisen, unter denen solche An- 
fänge von Kolonisation sich entfaltet hätten. Heinrich hatte in seiner Residenz 
Altlübeck eine mercstorum non psrvs colonis angelegt, und Knud Lavard 
hatte begonnen, den Segeberger Kalkberg zu befestigen, kleine Wohnungen 
darauf anzulegen, und hatte aus dem Lande der Holzaten tapfere Männer 
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anderen, bisher nicht richtig verstandenen Stelle, l, 56, p. 109: 
5uper omnis ciutem Zlavicus iuror propier occupstiones 
Ssxonum veluii rupiis loris ellervescens ttolrstorum ünes 
inquietsiist. wegen der Besitznahmen") der Sachsen. Hier ist 
es deutlich gesagt, die Sachsen haben sich (Nrzlich, seit 1134) 
in Wagrien häuslich niedergelassen, das sind die Ssxonum 
contubernia I, 55, jetzt mit des Kaisers Tode (natürlich so- 
gleich bei der ersten günstigen Gelegenheit) ersolgt die Antwort 
der Slawen darauf, indem sie nicht nur die neuen Ansiedelungen 
ze^tören, sondern zur Rache auch nach Holstein hinübergreifen, 
um den Deutschen das Wiederkommen recht gründlich zu ver- 
leiden. Es hat also im Zusammenhange mit dem Bau der Burg 
Segeberg unzweifelhaft ein erster Versuch von Kolonisation in 
Wagrien stattgefunden, und zwar, bedeutsamerweise, zum 
letzten Male im Anschluß an das Kaisertum und unter seinem 
Schutze. Neun Jahre später nahm der durch den Kaiser ein- 
gesetzte Landesherr die Sache von neuem und in größerem 
Maßstabe wieder auf, und hier pflegt man gewöhnlich den 
Anfang der Kolonisaüon des deutschen Ostens im 12. Jahr- 
hundert anzusetzen. Aber die rechtliche Grundlage dafür hat 
das Kaisertum unter Lothar durch die Einrichtung der Mark 
Wagrien gelegt, es hat einen ersten Ansatz der Ausführung 
gemacht. Diese erste Ausführung ist infolge von Lothars Tode 
frühzeiüg zunichte gemacht worden und spurlos vergangen, 
nur die rechtliche Grundlage und Form der Annexion hat die 
tatsächliche Existenz der ersten Kolonien überdauert und Form 
und Rechtsgrundlage für die neun Jahre spätere, zweite, nun- 

um sich versammelt, mit denen er Einfälle ins Land der Slawen machte. Aber 
von Ansiedelungen von Deutschen in oder bei Segeberg unter Heinrich oder 
Knud sagt Helm. nichts, solche sind nicht eben wahrscheinlich: und 1138 heißt 
es: in quibus 5sxc>num ersnt contubcrnis, Helm. nennt aber immer nur 
die linkselbischen Sachsen spezifisch mit diesem Namen. (I, 47 sagt er sogar: 
Ircs gutem sunt dlorclsitiingorum populi . . . tenentes Zsxonum iurs. 
Eine einmalige, aber charakteristische Ausnahme, wo Helm. die Nordelbinger 
als Sachsen bezeichnet, hebt richtig Ohnesorge, Neue Helmoldstudien I, S. 121 f. 
hervor.) Eine solche Ansiedelung linkselbischer Sachsen ist aber unter Hein- 
rich und Knud vollends unwahricheinlich, sie könnte auch ohne die im Texte 
sogleich verwertete Stelle aus Helm. I, 56 nur auf Lothar zurückgeführt 
werden. 

") occupstio heißt nach Georges 1. Besetzung, Einnehmung, Besitz- 
nähme, 2. Abhaltung, Beschäftigung. In meiner Helmoldübersetzung gab 
ich (nach Laurent und Wattenbach) die Worte wieder: zumal (vorher: „da") 
die Sachsen anderweitig in Anspruch genommen waren, unter Zugrunde- 
legung der zweiten Bedeutung, mit Beziehung auf die Kriege der linkselbi- 
schen Sachsen. Da mußte das proptcr ziemlich künstlich gedeutet werden, 
aber es war früher mit den occupstiones im ersten Sinne nichts anzu- 
fangen. In dem nun dargelegten Zusammenhange ist alles klar, Helmolds 
Ausdrucksweise knapp und logisch: wegen der Besitzergreifungen der Sachsen 
überfallen die Slawen die Holsteiner. 
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mehr durch Einbeziehung von Polabien (Ratzeburg) erweiterte 
Kolonisation abgegeben. Nicht das Jahr 1143, sondern 1134 
hat man danach und unter diesem Gesichtspunkte als das An- 
fangsjahr dieser großen folgenreichen deutschen Volksbewegung 
des 12. Jahrhunderts anzusehen. 

Leipzig. B. Schmeidler. 

Dora Lurti'U8 über die Lreignisse de8 6. November 1806 
und der folgenden Lage. 

Im literarischen Nachlasse des Bürgermeisters Johann 
Smidt, der sich im Eigentum seiner Nachkommen, aber in 
Verwahrung des bremischen Staatsarchivs befindet, liegt ein 
Schreiben der Frau Dora Curtius, der Gattin des Syndikus 
Curtius, an Smidts Frau, worin sie drei Wochen nach dem 
schrecklichen 6. November 1806 der bremischen Freundin eine 
Schilderung ihrer Erlebnisse an jenem Tage und den solgenden 
Tagen gibt. 

Die Schreiberin hatte Mine Smidts Bekanntschast erst kurz 
zuvor gemacht, als diese Anfang Oktober nach Lübeck gekommen 
war, um ihren dort erkrankten Mann zu pflegen und dann dort 
zu bleiben bis zum Schlüsse der Verhandlungen, die Smidt, 
Curttus und Doormann, der Hamburgische Syndikus, über die 
Mnftige Stellung der drei Hansestädte pflogen. 

Frau Smidt sand damals, wie ihr Mann schon vorher, 
eine sehr liebenswürdige und sreundschastliche Ausnahme außer 
im Eurttusschen Hause auch in den Familien Pleßing, Overbeck, 
Gütschow u. a. Wie zwischen Smidt und Eurtius, so entspann 
sich aus diesem Verkehr auch eine dauernde Freundschaft zwi^en 
den beiden Frauen. Wie hätten da nicht Smidt und seine Mau 
an dem unglücklichen Schicksal Lübecks, wo sie soeben erst glück- 
liche Tage verbracht hatten, einen ganz besonders lebhaften An- 
teil nehmen sollen. Sie verlangten nach genaueren Berichten, 
insbesondere über die Erlebnisse ihrer Freunde. Und einen 
solchen Bericht gab ihnen in Vertretung ihres von den öffentlichen 
Geschäften ganz in Anspruch genommenen Gatten Dora Eurtius. 

Sie war bekanntlich eine Tochter des Bürgermeisters Pleßing. 
Sie war damals noch kinderlos, und dieser Umstand mochte 
Anlaß sein, daß sie am 6. November schon frühzeitig in das 
Haus ihrer Mutter sich begab, vielleicht in der Erwartung, dort 
Näheres zu ersahren über die tags zuvor unerwartet geschehene 
Okkupatton Lübecks durch die preußischen Truppen unter Blücher. 
So hat sie denn, da schon bald der fürchterliche Sttaßenkampf 
zwischen Preußen und Franzosen begann und gleich nach dessen 

Zeitschr. L. B. f. L. G. XV, 1. 11 



162 

Beendigung die Plünderung der im Sturm genommenen Stadt 
durch die Franzosen folgte, den ganzen Tag und noch einen 
Teil des nächsten im Hause ihrer Eltern zugebracht, das rück- 
sichtslos gepüindert wurde. 

Als sie dann aber in das eigene Haus zurückgekehrt war, 
fand sie hier eine fast noch ärgere Verwüstung vor. Sie selbst 
sagt darüber nur wenig: „man hatte in unserm Hause auch 
alles geplündert u. die Bedienten mishandelt, alles war zer- 
brochen und geöffnet, nicht einen Schilling hat man uns gelassen 
u. viele Sachen von Werth genommen". 

Aber wir besitzen eine etwas ausführlichere Schilderung 
gerade des Curttusschen Hauses nach der Plünderung in dem 
berühmten Briefe, den Charles von Villers über die Ereignisse 
des 6. Novembers und der folgenden Tage an die Gräfin 
Fanny de Beauharnais schrieb. Villers hatte Curtius nach der 
Plünderung in sein Haus begleitet, das sie in einem Zustande 
fanden, „als ob es von einem Erdbeben heimgesucht worden 
wäre". „Sein Kabinet zeigte das Bild des Chaos. Schränke, 
Schreibtische, Büchergestelle waren zerbrochen u. umgestürzt, 
seine Bücher u. seine Papiere, zerstreut u. zerrißen, bedeckten 
den Boden u. zeigten die schmutzigen Spuren der Füße, die sie 
zertreten hatten, Papiere die fast alle amtlicher Art waren. 
Alles, was irgend einen Wert hatte, selbst ein alles-Familien- 
Petschaft war geraubt." Man sieht, wie die Marodeure ihre 
blinde Wut selbst an Sachen ausgelassen hatten, die für sie 
nicht den mindesten Wert besaßen. 

Die Schreckenstage Lübecks sind oft geschildert, Curttus 
selbst hat seine Erinnerungen an sie im Jahre 1835 in den 
Neuen Lübeckischen Blättern veröffentlicht. Dennoch scheint mir 
der unter dem frischen Eindrucke der Ereignisse geschriebene 
Brief seiner Frau eine Wiedergabe wohl zu verdienen. Wenn 
er auch kaum etwas taffächlich Neues bietet, so gibt er doch ein 
Sttmmungsbild von ergreifendem Eindruck. 

Und dieses Bild ist gezeichnet von einer Frau, die mit 
guter Bildung ein einfach natürliches und vornehmes Empfinden 
verbindet. Es ist wahr, ihre grammattsche Ausbildung ist 
mangelhaft, insbesondere die Dativform ihr fast unbekannt ge- 
blieben; in der Eile, in der sie schreibt, vergißt sie die Jnter- 
punktton beinahe gänzlich — sie ist im folgenden Abdruck zu 
bequemerem Verständnis vielfach ergänzt —, sie verwendet auch 
schriftlich den Lubecismus „Thöre", aber dennoch darf man 
sagen, daß sie weit besser schreibt, als die Mehrzahl ihrer Zeit- 
genossinnen aus der gleichen Gesellschaftsklasse. Auch ihre Hand- 
schrift zeichnet sich vor der vieler anderen Frauen ihrer Zeit 
vorteilhaft aus und beweist, daß sie die Feder häufig gebrauchte. 
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So, glaube ich, wird das Schreiben der Frau und Mutter 
zweier in der lübe^schen Geschichte in bestem Andenken stehenden 
Männer und zweier Söhne, die in der deutschen Gelehrtenwelt 
einen ausgezeichneten Ruf hinterlassen haben, in ihrer Heimat 
nach Form und Inhalt einigem Interesse begegnen. 

rj: * 
* 

Lübeck d. 27. November 1806. 

Es war in den gMcklichen Tagen der Ruhe und des Friedens 
wo ich die Freude hatte Sie, Liebe, kennen zu lernen, ich fühlte 
mich gleich zu Ihnen hingezogen und gewann Sie so herzlich 
lieb; auch Sie kamen mir mit Freundschaft entgegen, gleiche 
Verhältniße und Gefühle verbanden uns immer mehr. Jetzt 
in den trüben Tagen laßen Sie uns einander fteundlich die 
Hand reichen und das Band wieder anknüpfen, gleiche Ver- 
hältniße vereinigen uns jetzt. Grade in diesen Zeiten fühll man 
sich noch inniger zu seinen Freunden hingezogen, man möchte 
Sie Alle um sich vereint haben und dann die ganze böse Welt 
vergeßen, aber auch schon das Bewußtsein in der Ferne gute 
Menschen zu wißen, die mit uns gleich denken und unsern 
Kummer theilen, ist sehr tröstend! 

Smit hat an Curttus geschrieben, daß er sehr wünschte 
etwas näheres über unser unglückliches Schicksal zu wissen, und 
daß auch Sie seinen Wunsch theilen. Curttus ist zu sehr be- 
schäfttgt, um ausführlich schreiben zu können, ich habe es also 
übernommen, Ihnen beste Freundinn einige Nachricht von uns 
und unsern armen Lübeck zu geben. 

Laßen Sie mich aber erst mit einer ftohen Nachricht an- 
fangen, die, ich weis es, Ihren theilnehmenden Herzen Freude 
machen wird, meine gute Schwester Gütschow ist nemlich am 
20 dieses Monats sehr glücklich und schnell von einem gesunden 
Mädchen entbunden und befindet sich sehr wohl, doppelt er- 
freuend ist dies jezt für uns, da wir so sehr für sie fürchteten, 
daß diese schreckliche Epoche ihr geschadet haben möge, aber 
der Himmel hat sie auch recht wunderbar beschüzt, denn sie ist 
von uns allen am besten davon gekommen und ist nicht ge- 
plündert worden. 

Ich setze voraus daß Sie wißen was seit der unglücklichen 
Zeit bei uns vorgegangen ist, und daß besonders die Ankunft 
der Preußen unter General Blücher die eigentliche Ursache 
unseres Unglücks ist. Es war am Mittwoch den 5. November, 
als unerwartet gegen Abend eine starke preusische Armee in 
die Stadt drang, sie mußten alle einquarttrt werden und kein 
Haus blieb verschont. Wie ängstlich uns schon bei diesen ge- 
waltsamen Besuche zu Muthe ward, können Sie denken, zumal 
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da man die Franzosen so nahe wußte; indessen hatte man doch 
keine ganz bestimmte Nachricht von ihrer Nähe und von den 
Absichten der Preußen. Wie Curtius den andern Morgen um 
7 Uhr zu Rathe ging, blieb ich allein zu Hause und erfuhr 
nichts von dem was in der Stadt vorging, ich glaubte die 
Preußen weg weil sie nicht mehr in unserer Straße waren, 
doch als ich gegen 10 Uhr zu meiner Mutter ging, hörte ich 
bald immer mehr traurige Nachrichten. Die Franzosen waren 
schon vor den Thören im Gefecht mit den Preußen, welche sich 
auf alle Weise vertheidigen wollten, die Wälle und Thöre waren 
stark mit Kanonen besezt, jezt hörte man auch mit jeden Augen- 
blick den Donner der Schlacht sich nähern, die größte Unruhe 
herrschte in der Stadt und ich konnte unmöglich jezt zu Hause 
kommen, ich mußte bei Mutter bleiben; die Angst stieg jezt auch 
immer mehr, denn immer näher kam der Lärm. Um 1 Uhr 
wurden noch preusische Jäger in allen Straßen einquartirt, un- 
gefähr 6 bis 8 Mann in jeden Hause, um wie es hieß sich aus 
den Häusern zu vertheidigen, glücklicherweise bekamen wir keine, 
denn Vater war auch den Abend vorher verschont. Kaum eine 
Viertelstunde nachher so drangen die Franzosen in allen Straßen 
vor, von allen Seiten hörte man schießen und die Kugel pfeipfen, 
dabei das fürchterliche Geschrei ä Is mort g Is mort, die 
Preußen stürzten wieder aus den Häusern, die meisten warfen 
alles fort und flohen, andre vertheidigten sich vor den Haus- 
thüren und sogar in den Häusern. Unter diesen Getümmel 
flohen wir nach den Keller, wo wir uns am sichersten für che 
Kugeln hielten, meine Mutter und ich waren allein mit meinem 
jüngsten Bruder, mein Vater und der Bediente waren im Rat- 
hause und die andern Leute waren geflohen oder hatten sich 
versteckt. Eine Stunde brachten wir im Keller in diesen schreck- 
lichen Zustande zu; umgeben von den wildesten Kriegsgetümmel 
waren wir allein, gettennt von den Unsern, mein guter alter 
Vater, mein einzig geliebter Curttus, meine theure Schwester, 
in ihrer Lage wußten wir sie auch allein ohne ihren Mann, 
alle waren fern von uns, o liebe beste Smit, ihr Herz wird 
Ihnen sagen, was wir litten, und doch, werden Sie es begreifen 
können? hatte ich meine Faßung nicht verloren, ich konnte meine 
gute Mutter noch unterstützen, es ist mir selbst ein Räthsel, eine 
höhere Macht muß mich gestärtt haben. Gegen 3 Uhr ward 
es ruhiger, wir glaubten nun alles überstanden zu haben, da 
die Franzosen gesiegt hatten, aber das schlimmste kam noch; 
es ward bald an unserer Thüre geklopft, wir öfnen sie ohne 
Misttauen und halten es für Einquartirung, doch da stürzen 
6 wilde Kerle herein schließen die Thüre hinter sich zu und 
fodern Wein und Essen, wir geben es ihnen gleich, doch jezt 
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fodern sie alles Geld und Kostbarkeiten und drohen dabei 
schrecklich. Da ich ihre Absicht merke, will ich aus der Thüre 
um Hülfe zu rufen, doch kaum sieht dies der Eine, so greift er 
mich und wirst mich mit Gewalt in einer Ecke, wo er mich so 
lange festhäll, bis die andern alles durchsuchen; Mutter gab 
ihnen gleich alles, was sie an Werth hatte, auch mein Bruder 
nahm sich sehr gut und gab gleich seine Uhr. Dadurch allein 
wurden wir auch aus dieser Gefahr gerettet, denn nachdem sie 
sehr reichlich genommen hatten, gingen sie von selbst weg; doch 
unsere Angst war jetzt unbeschreiblich, bei allen Machbaren ward 
geplündert, bei einigen die nicht aufmachen wollten, ward die 
Thüre gesprengt, alles zerstört und die Menschen gemishandelt, 
von allen Seiten schrie man um Hülfe und jeden Augenblick 
ward wieder an unsere Thüre geNopst. Wir entschloßen uns 
also zu einen Nachbar zu gehn, um wenigstens unser Leben zu 
sichern, mein Bruder ging unterdessen um Hiilfe zu suchen; er 
brachte uns auch bald ein paar Oficiere, die uns beschützen 
wollten, es waren äußerst gute Leute, denen wir sehr vielen 
Dank schuldig sind, denn sie allein haben uns vor fernern Mis- 
handlungen geschützt, überhaupt haben sich die Oficiere alle sehr 
edel benommen und viele Menschen gerettet. Wir waren jezt 
zwar durch ihre Gegenwart außer Gefahr, allein unsere Unruhe 
war doch sehr groß, wir hatten noch immer keine Nachrichten 
von den Unsrigen, das Plündern und Morden dauerte noch 
fort, die Straßen waren mit Todten und Bleßirten angefüllt 
und schon hörte man von Bürgern die getödtet waren; bald 
kamen auch meine Leute m mir geflohen, man hatte in unsern 
Hause auch alles geplündert und die Bedienten mishandelt, 
alles war zerbrochen und geöfnet nicht einen Schilling hat man 
uns gelassen und viele Sachen von Werth genommen. So 
schlimm diese Botschast auch war, so wenig Eindruck machte sie 
doch auf mich, ich war ganz unempfindlich, nur an meinen 
Eurttus dachte ich, ich hatte keinen andern Gedanken als nur 
zu wissen, ob er noch lebte, und beinahe die ganze Nacht mußte 
ich in diesen furchtbaren Gemüths Zustande zubringen. Endlich 
gegen 3 Uhr Morgens kam mein theurer Eurttus auf einige 
Augenblicke zu mir, o Gott welch ein Wiedersehn, ich vergaß 
alles andre und dankte nur den Himmel, daß er mir Ihn den 
Geliebten und mit ihm mir alles erhalten hatte. Auch mein 
guter Vater kam mit ihm, eine stanzösische ssuve gsrcke be- 
gleitete sie; Eurtius brachte uns auch Nachricht von allen unsern 
Freunden, er hatte sich selbst vom Prinzen Bernadotte einige 
gute Soldaten ausgebeten und war damit in der Nacht zu allen 
Freunden gegangen, mehrere hatte er vom Plündern besteit 
und die Räuber zu Gefangenen gemacht; meine Schwester 
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Gütschow und Overbecks sind ganz frei geblieben, auch mein 
Bruder hat wenig gelitten, Geibel ist auch ganz verschont worden, 
wir sind beinahe die unglücklichsten. Den andern Morgen wollte 
Mutter mich noch nicht zu Hause gehen lassen, weil es auf den 
Sttaßen so unsicher war, allein um Mittag mußte ich doch; 
Curttus hatte in unsern Hause einige Oficiere einquarttrt, um 
es zu schützen, diese verlaiwten nun meine Rückkehr im Hause, 
weil sie sich nicht mit den Bedienten verstehn konnten, ich mußte 
also hin, so sehr ich mich auch fürchtete. Ich fand 3 sehr feine 
Leute in meinen Hause, sie nahmen sich sehr liebenswürdig gegen 
(mich) und thaten alles, um mich zu beruhigen, und ich versuchte 
dann auch alles mögliche, um sie ihren Stande gemäs zu be- 
wirthen, denn es waren sehr vornehme Leute, aber Sie können 
denken, wie schwer eine solche Bewirthung ist in dieser Ver- 
wirrung u. in einen geplünderten Hause; vier Tage habe ich 
mit diesen Herren allein im Hause zugebracht, denn Curttus war 
Tag und Nacht im Rathhause, er kam nur auf Augenblicke zu 
mir, nur das gesittete feine Wesen dieser Männer machte mir 
meine Lage erttäglicher. Nachdem habe ich immer sehr oft 
andere und viele Einquarttrung gehabt, welches doppelt lästig 
für mich war, da ich immer allein war ohne Curttus, ich habe 
mit den rohesten gemeinsten Menschen und mit den feinsten 
listtgsten Verführern zu thun gehat, ich habe alle mögliche Angst 
und Sorge gefühlt, o meine gute Smit, wenn Sie wüßten, in 
welchen schrecklichen Lagen ich gewesen bin, sie würden ihre 
arme Dora innig bedauern, und nur ein Wunder hat mich oft 
gerettet: ich begreife es selbst nicht, wie meine Gesundheit alle 
diese Stöße hat erttagen; bis jezt bin ich beinahe immer gesund 
gewesen u. nur seit ein paar Tagen habe ich viel gelitten; auch 
mein geliebter Curttus ist jetzt ganz wohl, ich habe sehr sehr 
für ihn gefürchtet, es war auch beinah zu viel für seine Kräfte, 
ich thue nun alles mögliche ihn zu erheitern, wenn er bei mir 
ist, ich klage nie, und er weis nicht einmal, was ich alles ge- 
litten habe. Es ist auch jetzt eine Lage wo man zeigen muß, 
daß man Muth hat etwas zu erttagen; dies ist ja eine heilige 
Pflicht der Frauen ihren Männern Muth und Heiterkeit einf 
zuflößen, und o wie belohnend ist das Gefühl, wenn wir unsern 
Zweck erreichen, eine ttauliche häusliche Stunde mit einander 
verplaudert, die giebt wieder Muth etwas zu dulden, und nicht 
wahr, meine Gute, diese Genüsse, diese Herzensfreude die kann 
nichts uns rauben, die bleiben doch unser. — Seit ehegestern 
bin ich auch recht glücklich, denn mein Haus ist einmal leör von 
fremden Menschen, ich habe jetzt keine Einquarttrung, es sind 
hier nur sehr wenige Truppen jezt, überhaupt ist es hier nun 
ganz vollkommen ruhig und man athmet auch schon fteier. 
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Nur die unglücklichen Folgen, das allgemeine Elend ist schrecklich, 
man thut alles was man kann um es (zu) lindern, aus j)am- 
burg sind viele milde Beiträge gekommen, es ist auch eine eigne 
Unterstüzungs Commission niedergesezt, die sehr thätig ist; jezt 
sühtt man es erst recht schmerzlich, daß man so viel verloren 
hat, weil man dadurch weniger helfen kann, doch etwas bin 
ich doch nützlich, ich nähe sehr viel Kleidungsstücke und auch 
für die Hospitäler, wir sind alle sehr beschäftigt. 

Sie liebe Smit haben nun auch gewis viel Unangenehmes 
zu ertragen in Bremen durch die Besezung der Franzosen, in- 
dessen sind sie doch gotüob sicher und ruhig und das ist sehr 
viel. Ihr guter Mann wird gewis auch recht niedergeschlagen 
sein, aber ihr heiterer Sinn und ihr Muth wird ihm wohl chun, 
und dann ihre Kinder, nichts ist erheiternder als der Anblick 
dieser kleinen frohen Geschöpfe. 

Mein Brief ist sehr lang und verwirrt geworden meine 
Gute, denn ich schreibe sehr eilig, aber ich habe so viel Ver- 
trauen auf Ihre Güte und Nachsicht, daß ich mich nicht einmal 
entschuldige. 

Wie sehr würden Sie mich erfreuen, wenn Sie mir auch 
bald einmal Nachricht von sich gäben und mir recht viel von 
sich von ihrem Manne und ihren Kindern erzähllen, ich nehme 
so innigen Antheil an allen was Sie betrist. 

Die Post geht den Augenblick, ich muß eilig abbrechen. 
Mit ganzer Seele die Ihrige Dora Curtius. 

Bremen. W. v. Bippen. 

Kleinere Leiträge zur gedruckten niederdeutsrken Literatur 

de5 l6. Äatirl)undeü5. 

I. 

Die beiden bei Lappenberg: Zur Geschichte der Buch- 
rruckerkunst in Hamburg (1840), S. 17—19, erwähnten Ham- 
lurger Drucke von Jürgen Richolff aus dem Jahre 1523: Ein 
chone beedebock und Ene sere schone vthlegginghe des 
ludeschen Bader vnse, wovon nur je ein Exemplar in der 

^ ^gl. Bibliothek zu Kopenhagen bekannt waren, finden sich auch 
IM Besitze der Kgl. Universitäts-Bibliothek zu Upsala. Sie sind 
zusammen in einem Originaleinband (sign. 31: 243) von braunem, 
gepreßtem Kalbsleder gebunden; die Deckel sind mit Stempeln 
geschmückt, von welchen der auf dem vorderen Deckel den 
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hl. Rochus, auf dem Hinteren den hl. Antonius darstellt. Laut 
einer Eintragung auf dem Vorsitzblatte gehörte der Band einem 
„leronimus Lrsppen ve lubeck". 

Die beiden Exemplare in Upsala sind vollständig und sehr 
schön erhallen, während dagegen im Kopenhagener Exemplar 
von dem „Beedebock" der Bogen O fehlt, statt dessen der Bogen Q 
eingeheftet ist. Das Upsalaer Exemplar ist somit das einzig be- 
kannte vollständige von diesem sellenen Buche. 

II. 

Lappenberg zittert, S. 49, nach Möller das folgende 
Buch: Nuette Lere vnd Underricht Doct. Sebastiani 
Räder. Hamborck 1377. 8°. Ein Exemplar dieses nur lite- 
rarisch bekannten Druckes befindet sich in Upsala, zusammen- 
gebunden mit einem Balhornschen Druck aus demselben Jahre; 
-enricus Dobbin, Ein nuetzlich Regiment von der Pesti- 
lentz (s. unten lV). Ich gebe hier eine ausführliche Beschreibung 
des Hamburger Druckes, welcher 20 Bl., sign. A—B^, E^ umfaßt. 
Tit. Nuette lere vnd / vnderricht Doct: Sebastia- / ni Roeder 

seliger. Wo men sick in / dessen gefarliken steruendes Luefften 
holden, / vnd vor der giffttgen Pesttlentzischen Sue- / ke bewaren 
schal, dat man dar voer seker we- / sen, vnd nicht darmit 
beflecket werden / mach, edder sick so dar van er- / redden 
moege. 

Erstlick gedruecket. Anno 1565. / vnd tho duesser chdt 
jderman tho / denste wedder na gedruecket / Anno 1577. 

Bl. 2g, sig. Aij: Den Achtbarn, Erbarn vnd / Hochwysen Heren 
Buergermeistern / vnd Radtmannen, der stadt Ham- / 
borch, . . . Die Vorrede endet Bl. 4s. 

Bl. 4b: Dat Erste Deel. / (N)a dem male erstliken desse /... 
Endet Bl. 20g, Z.5: . . . Dartho den Godt syn / gedien 

gnedichlich wolde / vorlenen, Amen. / 
Gedruecket tho Hamborch, / dorch Nicolaum We- / gener. 

III. 

Die Kgl. Bibliothek zu Stockholm besitzt einen Sammel- 
band in 8", der mit dem Balhorn'schen Passional Lübeck 
1588 anfängt und dazu drei Drucke des Hamburger Buch- 
druckers Joachim Louwe oder Löwen d. j. enthäll. Von diesen 
drei Drucken sind zwei: Trostboeck s1587I und Wech thom 
ewigen leuende 1587 bisher unbekannt, der zweite: Krüder- 
garde vor de krancken seelen 1587 bei Lappenberg nur 
erwähnt, nicht beschrieben. In dem Trostboeck fehll leider das 
letzte Blatt mit der Schlußschrift, die Ausstattung allerdings 
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und die eigentümlichen Typen, ganz mit den zwei anderen 
Drucken übereinstimmend, sprechen jedoch dafür, daß diese Aus- 
gabe auch in dasselbe Jahr 1587 zu setzen ist. 

Trostboeck. 
sj)amburg: Joachim Louwe 1587.j 8°. 

Tit. rot u. schwarz gedr. Trostboeck. / Ein eddel duer bar 
Schatt Goedtlickes / wordes, dar inne men seen und , leren 
mach, dat grote elende des min- / schliken geslechtes, mit so 
manniger- / ley Cruetze vnd droeffnissen beladen, Wor 
sulck Cruetze vnd lidendt / her käme / vnd wo men sick / in 
vnd vnder dem / Cruetze troe- / sten schal. / .'. 2. Timot. 3. 
Alle de Godtseligen etc. 

Bl. 1b. Thom leser. 
Bl. 3s sign. A": sDeel 1j. Bl. Dat ander deel. Bl. j2b: 

Dat druedde vnd leste deel. 
Das letzte Bl. M« fehlt. 

96 Bl., sign. Ab—M^. Vgl. Lappenberg, S. 45, Ausgabe 
von 1569. 

Kruedergarde vor de krancken Seelen. 
Hamburg: Joachim Louwe, 10. Ju. 1587. 8°. 

Tit. Kruedergarde / vor de krancken seelen, / darinne vele heil- 
samer wollrue- / kender Krueder tho vinden, dorch wel- / cke 
de seelen in allen eren kranckhei- / den vnd gebreken er- 
quicket / vnd gelauet werden / moegen. / .'. 

Sampt einem troestliken / vnderrichte, wo sick ein minsche / 
in der chdt der vorfolgin- / ge edder Marter troe / sten schal. /.'. 

Bl. 1b: Verse u. Holzschnitt: Christuskind m.ld.'.Weltkugel. 
Bl. 2s sign. Az—4s: Vorrede an „Hans Porrer boerger tho 

Lypzig" unterzeichnet Honstein XI. l). l.Xjj. M. Michael Bock. 
Nr. 48sColophon: Gedrueckt tho Hamborch, dorch Joachim / 

Loeuwen, by dem Perdemarckede, / Anno 1587. Den 10. Ju. 
Bl. 48b Holzschnitt wie Bl. 1d. 

48 Bl., sign. Ab—F^. Vgl. Lappenberg, S. 67. 

Wech thom ewigen leuende. 
Hamburg: Joachim Louwe 1587. 8°. 

Tit.: De Wech thom / ewigen le- / uende. / D. Marün. Luth. 
Johan. Brenüus. / Vitus Diderich / Darunter ein 
Holzschnitt: Christusbild. 

Bl. 1b: Vorrede. Bl.'2s: Vthlegginge des sproekes Christi / 
Johannis am xiiij. / Ich bin de wech, ... 

Endet Bl. 23b: Ein gebedt. 
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Bl. 24s: Holzschnitt: Das jüngste Gericht. Darunter: 
Gedrueckt tho Hamborch dorch Jo- / chim Loeuwen. 
XI. l). / Ixxxvij. 

Bl. 24b: Christuskind m. d. Weltkugel. 

24 Bl., sign. A-C«. 
IV. 

Die Erzeugnisse der beiden Lübecker Drucker Johann Balhorn 
Vater, gestorben März 1573, und Sohn^) haben in mehreren 
Aufsätzen, besonders von Lüdtke^), Curtius^) und Kopp^) 
Erwähnung gefunden. Ein vollftändiges Verzeichnis der von 
ihnen gedruckten Bücher fehlt noch; ficher find diefe weit zahl- 
reicher als diejenigen, die in Kopps recht unsyftemattsch auf- 
geftellter Abhandlung aufgezählt sind. Hier vermisse ich mehrere 
bereits bekannte Balhornschen Drucke, wie z. B. die von 
GesfckenH abgedruckte kleine Schrift De bxxix. Psalm usw., 
die sechs in der Rigaschen Kirchenordnung von 1574 (Druck von 
Balhorn, vgl. Geffcken, S. 287 f., Curtius S. 116) nicht auf- 
genommenen Pfalmen enthält und die von Balhorn im Jahre 
1578 gedruckt iftH. Weniger Verwunderung mag es erregen, 
daß der Verfasser nicht das von Balhorn im Jahre 1586 ge- 
druckte schwedische Gesangbuch kennt: Then Swenska Psalm- 
boken oder das Orstulatorium in Oomini Esroli ckucis 
Zuckermunlsnciiseockventumvon Soeno Nicolai Gevaliensis, 
gleichfalls von Balhorn, im Jahre 1579, gedruckt. 

Hier unten gebe ich die Beschreibung einiger nd. Balhorn- 
scher Drucke, die ich in der Kgl. Universitäts-Bibliothek zu Upsala 
und in der Kgl. Bibliothek zu Stockholm aufge^nden habe 
und die nicht in den obengenannten Quellen erwähnt sind. 

1577. (Upsala UB.) 
Tit.: Ein nuetzlich / Regiment vnd kurtze / Instruction, von 

der Pesti- / lentz, wie sich ein jeder Mensch in / solcher 
schwachen Zeit praeseruiren, hue- / ten vnd vorwaren, vnd 

0 F. Bruns: Lebensnachrichten üb. die beiden Lübecker Buchdrucker 
Johann Balhorn. Lübeck 1906 

W. Lüdtke: Die Ballhorn-Drucke der Kieler Unio.-Bibl. In: Zeit-- 
schrift f. Bücherfreunde, Jahrg. 8 (1904 05), S. 281—288. 

b) C. Curtius: Über einige Balhornsche Drucke in der Stadtbibl. zu 
Lübeck. In: Zbl. f. Bibl.-wesen, Jahrg. XXIU (1906), S. 109—116. 

A. Kopp: Bon allerley Ballhornerey. Zeitschr. f. Bücherfreunde, 
Jahrg. 6 (1902/03), S. 169—191. Neu gedr. Lübeck 1906 mit Verwertung 
der Angaben von Lüdtke u. Curtius unter Tit.: Johann Balhorn. (Druckerei 
zu Lübeck 1528 bis 1603.) 

°) I. Geffcken: Kirchendienftordnung u. Gefangbuch der Stadt Riga. 
Hannover 1862. S. 325—339. 

') Ein Ex. von diefem feltenen Druck befindet fich auch in Upfala in 
demselben Bande, wo die unten zu beschreibenden Fragestücke von 1577 
eingebunden sind. 
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wie man denen / solle helffen, so mit Pestilentzi- / schen 
gisst vberfal- / len sind. 

Mt mueglichen fleiß, zu / dienst vnd Ehren der loeb- / 
lichen Steter Luebeck vnd Lunoeburg. 

Gestellet durch / ttMklLVkvI / der Artzenien 
Do- / ctoren. 

Gedruckt in der Keyserlichen / Stadt Luebeck, durch 
Iohan / Balhorn, 1577. 

Bl. 2s—7b: Vorrede an „Bürgermeistern und Ratesfür- 
wandten ... der Steter Lübeck und Lunoeburg". 

Bl. 8s: Regiment wie- / der die erschreckliche, geferliche / vnd 
bald wegstessende Seuche der / Pesttlentz, in zeihen Capitteln / 
verfasset. 

Bl. 100b: Das lübeckische Wappen (s. Kopp, S. 41). 
Darunter: Gedruckt in der Keyserlichen / Freyen Reichs 
Stadt Luebeck, / durch Iohan Balhorn. /Anno/ ^ .v.l.^VIl. 

100 Bl., sign. A—M^, N^. 8°. Der Tit. ist von einem 
einfachen Rahmen umgeben, derselbe wie auf dem 
Tit.-bl. desLübeck. Stadtrechtsvon1586(Kopp, S.41). 

1577. (Upsala UB.) 
Tit.: De voernem- / likesten vnde noedigesten / Fragestuecke, 

vor de yennigen / so des HEREN Äuendtmael / gedencken 
tho entfangen, Gestellet doerch / D. Mart. Lutherum. / 
Das Bildnis von Luther. Gedruecket yn der Keyser- 
liken / Stadt Luebeck, doerch Iohan / Balhorn, 1577. 

Bl. 2s sign. Aij: De Erste Frage. 
Bl. 5b: Ein Gebedt wedder den / Toercken vnde Moschowi- / 

ter, vnde alle Vyende / der Christen- / heit. 
Bl. 7b: Eine gemene Bicht, wo ein / yder Minsche sick yegen 

Gade / dem Allmechtigen vor einen / Suender bekennen / 
schal. 

Bl. 8s endet: Amen. Bl. 8b leer. 

8 Bl., sign. Aiij—Büj. 8°. 

1588. (Stockholm KB.) 
Tit.: / ^strologicum. / Up dat Iaer / 

na der heylsamen Ge- / bordt vnsers enigen Erloesers / 
vnd Salichmakers Jesu / Christi, / X1.v.l..XXXVllI. / 
Gestellet doerch / bsmbertum I<emerlingium / k?eus- 
liensem biuo- / num. 

Bl. 1b Dedikation an: Den Erbarn / Achtbarn, / Wolwysen 
vnd Naemhafftigen / Heren - Boergermeistern vnd Radt- / 
mannen der Keyserliken fryen Rycks- / Stadt Lübeck, 
mynen grothguensti- / gen Heren. 
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Dat.: Datum Rostock am dage Iacobi Apostoli, / Anno 
1587. / I. E. W. denstwilliger, / Lambertus Kemerlingius. 

Bl. 4b: Van dem Achtentich / vnd achten Iare. 
Bl. 7 b: Van den veer vnderschedüiken / Tyden des Jares, 

welche doerch den Na- / tuerliken lo^ der Suennen vor- / 
tekent werden. 

Bl. 9c>: Van dem Voeryare. — Bl.11s: Van dem Sommer. 
— Bl. 12s: Van dem Herueste. 

Bl. 12b: Van den Coniunctionibus edder / thosamenfoeginge 
der Planeten / yn dessem 88. Iare. 

Bl. 13b: Van den Duesternissen der / beiden Hemmelschen 
Lichter. 

Bl. 16s endet: Amen. 
Bl. 16bColophon: WappenmitDoppeladler. Darunter: 

Gedruecket yn der Key- / serliken fryen Rycks Stadt / 
Luebeck, doerch Iohan Bal-/ Horn, optIaer/I»4.l).I.XXXVlll. 

16 Bl. 16°. 

Upsala. Jsak Collijn. 



Gelpceckungen. 

2okanne5 Meü, Zur Kritik Arnolds von Lübeck. Leip- 
ziger Dissertation. 1912. 104 S. 

Die Fortsetzung von Helmolds Slawenchronik, die wir dem 
Abt von St. Johannes (damals noch Benediktinerkloster), „Ar- 
nold von Lübeck", verdanken, „gehört zu den wichtigsten Quellen 
sür die deutsche Geschichte um die Wende des 12. und 13. Jahr- 
hunderts". An diese, gewiß zutreffende, allgemeine Würdigung 
schließt sich eine Unte^uchung der Frage, ob W. Grundlachs 
Behauptung, daß in Arnolds Werk zwei Redaküonen des Autors 
zu unterscheiden seien, zutrifft. Zunächst wird in aussührlicher 
Weise das Handschristenverhältnis erörtert und ein Stammbaum 
der Handschristen aufgestellt und sodann die Frage der Neu- 
redaktion geprüft. Das Ergebnis ist bejahend. Vers. unter- 
scheidet Varianten, die unbedingt auf den Autor selbst, solche, 
die auf einen unbekannten Autor zurückzuführen sind, und solche, 
bei denen die Herkunft ungewiß ist. Schwerwiegend sind die 
Änderungen durchweg nicht; meist handelt es sich um stilistische 
Verbesserungen; man hat oft den Eindruck, als ob der Autor 
oder ein nicht immer dazu berufener Abschreiber die Feile an- 
gelegt habe; von einer neuen Bearbeitung kann man deshalb 
eigentlich kaum sprechen. Indessen behält die fleißige Arbeit 
ihren Wert für eine Neubearbeitung, die hoffentlich bald erfolgt. 
In einem Exkurs (S. 81—100) wird Arnolds lateinische Über- 
setzung des Gregorius Hartmanns von Aue im Verhältnis zum 
Original behandelt und schließlich in einem zweiten Exkurs 
Ohnesorges Behauptung, daß Lübeck zum Polabenlande gehört 
habe, untersucht. Die von mir selbst gegen diese Behauptung 
erhobenen Bedenken (Zeiffchr. XII, S. 7 Anm. 3) werden von 
Mey durch den Hinweis auf das Verhalten Heinrichs des Löwen 
wesentlich ergänzt. Omni 5 >X^ujrorum terrs war 1143 von 
Adolf II. erworben, aber weder Obotritenland noch Polabien. 
Wenn der Boden, auf dem Lübeck stand, nicht Adolfs recht- 
mäßiges Eigentum gewesen wäre, würde der Löwe den Erwerb 
nicht versucht haben mults sponclens, si voluntsti suse 
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psruisset. Hätte Lübeck nicht zu Wagrien gehört, würde der 
Herzog die Rückgabe einfach gefordert haben ^). 

Chriftian Reuter. 

Wilhelm Slereüe, Beiträge zur Gefchichte Nordalbingiens 
im 10. Jahrhundert. Mit 2 Karten. Berlin, Boruffm- 
Verlag. 1909. 192 S. 

Die Arbeit ift eine Berliner Differtatton, von der Kap. I—III 
(S 1—40) als Differtatton gefondert veröffentlicht und auch im 
Buchhandel ausgeboten ift. Wer damals diefen Torfo erworben 
hat, wird fehr unangenehm überrafcht gewefen fein, wenn er 
nachher erfuhr, daß er diefen Teil noch einmal kaufen muffe, 
um in den Befitz von S. 41—192 zu kommen. 

Die Arbeit führt uns in eine dunkle Zeit, von der wir 
wenig wiffen. Der erfte Abfchnitt behandelt Schleswig und 
seine Herrscher zu Beginn des Dänenzuges Heinrichs I. Runen- 
steine und Ausgrabungen ersetzen hier z. T. die fehlenden 
chronikalischen Nachrichten. Zwei gute Karten ernwglicheii auch 
dem nicht ortskundigen Leser das Verständnis. Leider ttagen 
diese Karten in seltsamem Gemisch mit deutschen meist dänische 
Namen; dabei ist gerade hier gegenüber dänischMiigenden Narnen 
Vorsicht geboten, weil von dänischer Seite mit Ortsnarneii Polittk 
gettieben wird. Weder Hedeby noch Hadeby, weder Kokkendorf 
noch Vindeby sollten aus deutschen Karten zu lesen sem. Bei 
den Ausgrabungen der Oldenburg wird die Grundfläche mit 
40 Tonnen -- 80 ks gesetzt; das ist nicht richttg. Auch glaube 
ich nicht, daß aus Widukind gefolgert werden darf, daß Hein- 
rich I den König Knuba vor Schleswig und nicht in Fnesland 
besiegt habe. Ganz sicher ist doch wohl nur der Danenzug 
Ottos ll., auf den vielleicht auch die Markgrafenburg zurückgeht. 

Von Interesse für Lübeck sind besonders Biereyes Aus- 
führungen über die Gründung des Bistunis Oldenburg. Wah- 
rend Cui^chmann in der historischen Vierteljahrsschinst 1911 
(S. 182 ff.) in seinem Aufsätze über „Die Entstehung des Bis- 
tums Oldenburg" an dem Jahre 948 festhätt ^), also die Grundimg 
Oldenburgs mit der Schleswigs gleichsetzt, gl^bt Biereye sie 
in das Jahr 967 setzen zu müssen. Mir scheint Biereyes Ansicht 

Neuerdings ist eine ausführliche Besprechung der Meys^n Arbeit 
durch Pros. Wilh Ohnesorge in der Zeitschrift des historischen ^rems für 
Niedersachsen. Jahrgang 1912, H-ft 4. S. 1-24, ebenen, d'e s'ch besonders 
mit den lSrenzen von Wagrien und Polabien beschäftigt. Ich mochte nicht 
unterlassen, wenigstens nachträglich darauf aufmerksam Zu machen. 

Dgl. dazu auch W. Ohnesorge in den Jahresberichten der Gxschichts- 
wisienschast, Iahrgg. X^III (Iahrgg. 1910), II, 493. 
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schon aus folgender Erwägung den Vorzug zu verdienen: Die 
Insel Fehmarn gehört später zum Bistum Schleswig; das würde 
kaum der Fall sein, wenn beide Bistümer gleichzeitig gegründet 
wären, so gut wie die Zugehörigkeit der Insel Poel (bei Wismar) 
zu Oldenburg für die Priorität dieses Bistums vor Mecklenburg- 
Schwerin spricht. Außerdem überragt Schleswig Oldenburg in 
jener Zeit handelspolittsch bei weitem, und Oldenburg verdankt 
seine Bedeutung auf diesem Gebiete einzig und allein dem 
Umstände, daß es auf dem Wege von der Odermündung und 
Rügen nach Schleswig lag. Der Einfluß dieses Handelsweges 
führt auch die rügenschen und oldenburgischen Wenden zu- 
sammen; die Entwickelung von Attlübeck stört ihre gemeinsamen 
Interessen und lockt sie zu ihrer Fahrt die Trave aufwärts, zur 
Zerstörung Altlübecks im Jahre 1138. So sprechen manche 
Erwägungen dafür, daß Oldenburg später als Schleswig ge- 
gründet ist; andere sprechen für eine Ablösung vor der Gründung 
Magdeburgs, so daß Biereyes Ansatz 967 manches für sich hat. 

Ein Kapitel über Holsteins Geschichte im 10. Jahrhundert 
bringt nicht viel, weil wir von jener Zeit nichts wissen. Die 
Urkunde für Bremen vom Jahre 888 dürste wohl nicht mehr 
als echt angezogen werden. Annalenangaben wie Ungsrii in 
Zsxonism venerunt haben für die Geschichte Holsteins gar 
keine Bedeutung. Es ist sogar zweifelhaft, ob nicht die all- 
sächsische Bevölkerung im Jahre 804 von Karl d. Gr. tatsäch- 
lich fortgeführt wurde; es sollte erwogen werden, ob nicht die 
späteren „Holtsatt" und „Sturmarii" Einwanderer aus den süd- 
lich gelegenen Gauen Waltsatt und Sturmi sind. Dann würde 
diese Einwanderung die holsteinische Geschichte des neunten und 
zehnten Jahrhunderts ausfüllen. 

Einige Exkurse beschließen die Arbeit, die ohne Frage sehr 
verdienstlich ist; wenn noch nicht viele sichere Ergebniffe vor- 
liegen, so ist das nicht überall Schuld des Verfassers; der Stoff 
ist mager und spröde, aber bei weiterer Abwägung alles dessen, 
was uns die Geschichtsschreibung, Dichtung und Sage über- 
liefert hat, und dessen, was uns die Runensteine und die Aus- 
grabungen liefern, wird auch in diese dunkle Zeit Licht gebracht 
werden können. 

Ehristian Reuter. 

Theodor Schwach, Hinrich Paternostermaker. Ein dunkles 
Blatt aus der lübeckischen Geschichte des 14. Iahrhundetts. 
Lübeck, Friedr. Meyer L Co. 1913. 

Schwartz hat die Geschichte des sog. Knochenhauerauf- 
standes von 1384 zum Gegenstand einer besonderen Abhand- 
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lung gemacht, alles zusammengestellt, was auf ihn Bezug hat 
oder haben kann, und seinem inneren Zusammenhang mit den 
revolutionären Bewegungen des 14. Jahrhunderts nachgespürt. 
Er kommt zu dem Ergebnis: „Es ist uns nicht gelungen, das 
Dunkel zu lichten." Doch meint er, daß für die persönliche 
Schuld Paternostermakers auch nicht der Schatten eines Be- 
weises erbracht, daß er vielmehr der persönlichen Rache seiner 
Feinde innerhalb des Rates, dessen Selbstherrlichkeit er einzu- 
schränken suchte, zum Opfer gefallen sei. Das ist zwar alles 
Hypothese, aber durchaus möglich, und es schadet deshalb 
nichts, ja, ist zu begrüßen, daß der Aufftand auch einmal von 
dieser Seite beleuchtet wurde. 

Schwartz hat sich bei seiner Arbeit in der Hauptsache der 
Darstellung bedient, die sein verstorbener Freund Dr. Johannes 
Wedde im Jahre 1888 für das gemeinsame Werk beider 
„Das alte Lübeck" lieferte — merkwürdigerweise aber, ohne 
ihn auch nur ein einziges Mal mit Namen zu nennen! —, 
doch auch einiges Neue, z. B. aus dem imitier cie truttitoribus, 
hinzugefügt. Zu Einzecheiten Stellung zu nehmen, ist dadurch 
erschwert, daß Schwartz Autodidakt und deshalb nicht mit dem- 
selben Maßstab wie ein Historiker, sondern mit einem wesent- 
lich milderen gemessen zu werden verdient, zumal er manche 
Fehler von Dr. Wedde übernommen hat. Auszusetzen habe 
ich am Buch vor allem, daß Schwartz, besonders im Abschnitt II, 
gewalttg weit ausgeholt hat; war es berechttgt und zweck- 
mäßig, ferner liegende Episoden heranzuziehen, in dieser Aus- 
führlichkeit hätte es nicht zu geschehen brauchen. Weiter sind 
die Umrechnungen der damaligen Münze in heuttges Geld fast 
sämtlich mißlungen: ich darf dafür auf mein Buch über den 
Lübecker Schoß S. 236 Bezug nehmen. Endlich sind die 
Schlußfolgerungen des Berfassers mitunter Whner, als das in 
wissenschaftlichen Abhandlungen üblich ist: man kann z. B. doch 
nicht gut Menschen, die denselben Familiennamen haben, schlank- 
weg fir „Brüder" (S. 74) erklären und man kann nicht wegen 
der verschiedenen Angabe des Lagerplatzes der Raubritter vor 
der Stadt vermuten, daß „an der ganzen Geschichte (des 
geplanten Überfalls) nichts Wahres ist." (S. 99). Kleinere 
Irrtümer und Mißverständnisse möchte ich nicht hervorheben. 

Als der Verfasser 1905 seine „Bilder aus Lübecks Ver- 
gangenheit" herausgab, habe ich sie, wenn auch mit vielen 
Einschränkungen, gelobt. Auch sein neuestes Buch hak mir 
wieder Respekt vor ihm eingeflößt, aber es scheint mir doch 
erheblich größere Mängel zu haben. 

Hartwig. 
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iü. Karkel, Die Handelsverfassung der norddeutschen 
Städte im 15. bis 18. Jahrhundert. Jahrbuch für 
Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen 
Reich (Schmollers Jahrbuch) 1910, S. 983—1045. 

Der Auffatz steht in engem Zusammenhang mit den For- 
schungen, die der Verfasser im Auftrage der Berliner Akademie 
über die brandenburgisch-preußische Handelsgeschichte angestellt 
hat, als deren Frucht vor kurzem ein stattlicher Band unter dem 
Titel H. Rachel, Die Handels-, Zoll- und Akzisepolitik Branden- 
burg-Preußens (Acta Borussia. Denkmäler der preußischen 
Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert. Erster Band sbis 1713s 
Berlin 1911) erschienen ist. Er hat die Aufgabe, die städtische 
Handelsverfassung und ihre Wirksamkeit im einzelnen darzulegen, 
und soll damit die größere Arbeit von einem Eingehen auf das 
Gebiet der städtischen Handelspolittk entlasten. Das Material 
ist überwiegend gedructten Abhandlungen und Quellen ent- 
nommen. Für die preußischen, pommerschen und branden- 
buraischen Städte sind jedoch auch Archivalien in größerem 
Umfang herangezogen worden. Die klar disponierte, gut ge- 
schriebene und dabei sachlich gehaltene Schrift ist zweifellos das 
beste, was wir gegenwärtig an zusammenfassenden Arbeiten auf 
diesem Gebiet besitzen. 

R. bespricht zunächst die Grundlagen der älteren deutschen 
Stadtwirtschaft, das Verhältnis der Stadt zu dem umliegenden 
Gebiete, ihre Bevorrechtung vor dem platten Lande, wie sie 
in dem Monopole der städtischen Nahrungen, d. h. der Allein- 
berechügung zur Ausübung von Handel und Gewerbe, und dem 
Markt- und Vorkaufsrecht der Bürger begründet war, ferner 
die Maßnahmen der Stadt zu ihrer eigenen Bersorgung. Dabei 
werden Fragen erörtert, die neuerdings für Lübeck durch Hansens 
Arbeit über den Getreidehandel und die Getreidepoliük auf- 
geklärt worden sind. In Ostdeutschland wird das Vorrecht der 
Städte ganz allgemein durch die aufkommende Gutsher^chaft 
gelockert. Der Adel macht sich ftei von dem städtischen Markt- 
zwang. Er exporttert ohne Rücksicht auf die Stadt und kauft 
auch bei seinen Hintersassen die Landeserzeugnisse zur Aus- 
ßuhr auf. 

Der 2. Abschnitt behandelt die städttsche Polittk mit Rück- 
sicht auf den Fernhandel. Marktzwang und Vorkaufsrecht, vom 
Kleinhandel auf den Groß- und Fernhandel übertragen, werden 
zu Niederlage- und Stapelrecht (S. 993). Straßen- und Hafen- 
zwang gehören mit in den Kreis dieser Bestrebungen, den Lauf 
des großen Verkehrs zugunsten einer Stadt zu beeinflussen. 
Mit reichem Einzelmaterial schildert R. den Kampf der ver- 
schiedenen Handelsplätze gegeneinander, insbesondere der größe- 

Zeitschr. d. B. s. L. 'S. XV. I. 12 
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ren, anerkannten Handelsstädte gegen alle Regungen kauf- 
männischer Selbständigkeit bei den Landstädten, die verschiedenen 
Abstufungen, in denen Stapel und Niederlage als wirtschaftliche 
Waffen verwertet wurden. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich 
mit dem Handelsstande, der Berechtigung der einzelnen Be- 
völlerungsgruppen zur Teilnahme an dem Handel. Insbesondere 
berücksichtigt er die Stellung von Handwerker und Kaufmann 
zueinander, die Beschränkung des Handels zugunsten der Kon- 
sumenten durch die städtische Lebensmittelpolitik und schließlich 
die Organisationen der Kaufleute in den einzelnen Städten. 
Dabei wird (auf S. 98 und 99) auch der lübischen Kompagnien 
gedacht. Die auf Grund von Wehrmann, Zeitschr. f. Lüb. Gesch. 
V, S. 322 ff., ausgesprochene Meinung, die Kaufleutekompagnie 
sei mehr ein geselliger Verein von vornehmem Charakter als 
eine Händlerzunst gewesen, mag wohl für die ersten hundert 
Jahre ihres Bestehens zutreffen, späterhin, besonders am Ende 
des 16. Jahrhunderts, nahm sie unter den lübischen Kompagnien 
die hervorragendste Stelle ein. In ihr kamen der Großhandel 
und die Großreederei zu Wort. Noch am Ende des 17. Jahr- 
hunderts waren die besten Traditionen der lübischen Kaufmann- 
schast in ihr lebendig. Die Spanienfahrer haben nie eine be- 
sondere Kompagnie gebildet, sondern gehörten überwiegend der 
Kaufleutekompagnie an. 

Vom Kaufmann im allgemeinen geht Rachel über zur 
Schilderung der Stellung des einzelnen Kaufmanns in der 
Fremde, zum Gästerecht. Er macht dabei die treffende Be- 
merkung, daß man sich die Beschränkungen des Verkehrs nicht 
zu schlimm vorstellen dürfe. Namentlich hat die Landstacht fast 
nirgends nennenswerte Hindernisse gefunden. 

In einem besonderen Abschnitt wird die Küste behandelt, 
lie mit ihren strengen Verkehrsformen, der schärferen Durch- 
uhrung des Stapel- und Gästerechts eine Schranke bildete, wie 
ie selbst die härtesten Stapelrechte des Binnenlandes nicht 
chasfen konnten. Das Urteil Rachels ist hier sehr ungünstig. 
So heißt es auf S. 1027, daß zwar ein Teil der hansischen 
Kaufmannschast noch, als das Übergewicht der westlichen See- 
nattonen bereits feststand, es nicht aufgegeben hat, in Konkurrenz 
mit ihnen einen akttven Eigenhandel über See zu treiben. „Im 
großen und ganzen aber war schon durch die polittschen Macht- 
verhältnisse der Handel der hansischen Seestädte seit dem 16. 
Jahrhundert weit weniger ein akttver Zwischenhandel als^ ein 
von allen andern als überflüssig und lästig empfundenes, Mnst- 
lich eingeschobenes Vermittlungsgeschäst." Dies Urteil ist im 
wesentlichen von den Zuständen in Königsberg und SteMn mit 
ihren verkommenen Kaufmannssippen, die ohne jede Unternehmer- 
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lust auf dem Niederlagsrecht schmarotzten, abgeleitet. Sehr 
richtig ist, was R. über die verheerende Wirkung des Zusammen- 
bruchs der hansischen Kontore sagt, über den demoralisierenden 
Einfluß auf den Geist des hansischen Kaufmanns, der nun nicht 
mehr seine Schule in der Fremde durchmachte, sondern zu Hause 
blieb und von seinen vier Pfählen aus die Welt ansah und das 
Geschäft, das er in ihr machen konnte, und zu dem weisen Ent- 
schlüsse kam, daß „es besser sei, mit Fremden am Ort zu han- 
deln, als seewärts zu abenteuern" (S. 1030 nach Thiede, Chronik 
von Stettin, S. 626 f.). Auch Lübeck kommt dabei nicht zum 
besten fort. Aber sehr mit Unrecht. Man darf den lübischen 
Kaufmannsgeist nicht einseitig vom Hamburgischen Standpunkt 
aus in der Frage der Durchfuhr beurteilen. Würde man ein- 
mal, was Handelsschikanen anbelangt, die Gegenrechnung für 
Hamburg aufmachen, so würde das Konto dieser Stadt zweifel- 
los stärker belastet sein. Jedenfalls muß immer betont werden, 
daß Lübeck das ganze 17. Jahrhundert hindurch einen regen 
Eigenhandel nach sämtlichen Ostseehäfen und auch in der Nord- 
see und nach dem Westen unterhalten hat, und zwar unter den 
schwierigsten Verhältnissen. , . 

Ein letztes Kapitel von R.'s Auflatz befaßt sich mit den 
aufkommenden freieren Formen des Verkehrs, den großen 
periodischen Freimärkten, den Messen. 

Ein jeder, der sich für städtische Wirflchastsgeschichte mter- 
essiert, wird, wenn er auch nicht überall mit dem Verfasser der- 
selben Ansicht sein wird, doch eine Mlle von Anregungen und 
neuen Kenntnissen aus der Arbeit empfangen. 

Hamburg. Bernhard Hagedorn. 

Kndre pirro, Dietrich Buxtehude. Paris, l.ibrsirie ffisct,- 
bucber. 1913. 508 S. 

Mit einiger Verwunderung steht man vor der Taflache, 
daß die erste größere Spezialarbeit über einen norddeutschen 
Organisten und Kirchenkomponisten von einem Franzosen geboten 
wird; denn was wir bis jetzt über Buxtehude hatten, beschränkte 
sich auf Lexikonartikel und ein paar Auflätze in Zeiflchnsten 
(Iimmerthal 1877 in den Lübeckischen Blättern, K. Stiehl m den 
Monatshesten für Musckgeschichte 1889 und 1891, Max Seiffert 
im Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 1902), und das Aus- 
führlichste war noch, was Philipp Spitta in seiner Bachbiogrc^hle 
beim Nachweise der Wurzeln von Seb. Bachs Kunst beibnngt. 
Da Spitta auch die sämtlichen erhaltenen Orgelkompositionen 
Buxtehudes herausgegeben hat (2 Bde.; einige nachträglich ge- 
fundene Stücke brachte die von Seiflert redigierte zweite Auf- 

12» 
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läge), so stand er bis jetzt tatsächlich an der Spitze derjenigen 
^e dem Lübecker Meister spezielleres Interesse zugewandt haben' 
Wertvolle Erweiterungen unserer Kenntnis der Werke Buxte- 
hudes bedeuteten noch zwei Bände der Denkmäler deutscher 
Tonkunst, Bd. 11 (herausgegeben von Karl Stiehl) sämtliche 
Sonatenwerke sür Violine und Gambe mit Generalbaß (bis 
aus vier, über welche erst Pirro Auffchluß gibt), Bd. 14 (her- 
ausgegeben von Max Seiffert) eine freilich nur kleine aber 
doch hübsch orientterende Auswahl aus seinen Vokalwerken 
nämlich nur sechs und das schöne Schluß-Hallelujah einer 
iebenten von 127 erhaltenen Kirchenkantaten. Da Band 14 
ich auf einen Revisionsbericht der abgedruckten Werke be- 
chränkt, so fehlle es also bis jetzt ganz an einer aus- 
uhrlichen Darlegung und Würdigung des Gesamtbestandes der 
Vokalwerke Buxtehudes, in welcher darum mit Recht Pirro 
seine Hauptaufgabe gesehen hat. In einer Schlußbemerkung 
spricht er ausdrücklich aus, daß es ihm in erster Linie darum 
zu tun gewesen sei, Buxtehude in seinen nicht durch Neudruck 
der Allgemeinheit zugänglich gemachten Werken vorzuführen 
Daß er sich der Mühe unterzogen hat, diese hauptsächlich in 
Upsala und Lübeck als handschrifüiche Unika erhallenen Werke 
eingehend zu studieren, zu kopieren und zu beschreiben (mit 
erfreulich reich gespendeten Notenbeispielen), verdient den auf- 
richttgsten Dank der musikalischen Well. Das am Schluß ge- 
gebene Verzeichnis der 127 Kirchenkantaten in alphabetischer 
Ordnung nach den Textanfängen mit Angabe der Fundorte 
der Handschriften und Originaldrucke und Vermerk der wenigen 
Neudrucke gibt zugleich genau an, auf welcher Seite im Buche 
die einzelnen Werke befprochen find. 

Mit allzu großer Befcheidenheit hält aber Pirro fein Pro- 
gramm ein, die Darlegungen der Männer, die vor ihm über 
Bu^ehude gearbeitet haben, nur zu ergänzen und lehnt es 
direkt ab, bereits gesagtes abermals zu sagen. Da sein Buch, 
wie gesagt, das erste größere speziell Buxtehude gewidmete ist, 
so wäre doch zu wünschen gewesen, daß er demselben eine in 
sich abgerundete Form gegeben hätte, so daß es das „Buxte- 
Hude-Buch" geworden wäre. Für eine gewiß nicht lange auf 
sich warten laffende deutfche Ausgabe möchte daher der Wunfch 
ausgefprochen sein, daß es nach dieser Richtung erweitert würde. 
Da Pirro des Deutschen vollkommen mächüg ist (er ist als 
Sohn eines aus Deutsch-Lothringen stammenden Organisten in 
Diziers 1869 geboren), so würde er vermutlich in der Haupt- 
sache selbst die deutsche Fassung zu redigieren in der Lage sein. 
Daß unter diesen Umständen in seinem Buche die sonst in 
französischen Werken sellen fehlenden Verunstalürngen deutscher 
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Namen und deutscher Zitate nicht zu finden sind, berührt sehr 
wohltuend: doch würde Pirro, der Mitdirektor der Pariser 
Zctiols csntorum und eine der repräsentativsten Persönlich- 
keiten unter den in neuerer Zeit so bedeutsam hervortretenden 
französischen Musikforschern ist, sich ernstlich verwahren, wenn 
wir ihn str Deutschland reklamieren wollten. 

Es ist wohl am Platze, zu erörtern, wie es hat geschehen 
können, daß ein Franzose mit der ersten größeren Arbeit über 
Buxtehude den Deutschen zuvorgekommen ist. Eine erste Er- 
klärung gibt die Beobachtung, daß die Franzosen ihr mit der 
Begeisterung für die Mannheimer Sinfonien und die Opem 
Glucks einsetzendes intensive Interesse für die deutsche Musik, 
das zunächst in einem Deutschland voraneilenden Beethoven- 
kultus gipfelle und durch Wagners Auftreten weiter gesteigert 
wurde, neuerdings auch auf die Zeit der AMassiker Bach und 
Händel auszudehnen begonnen haben. Paris hat heute seinen 
Bachverein und seine Händelgesellschaft und holt im 20. Jahr- 
hundert nach, was es im 18. versäumt hat. Eine Reihe von 
wirklich vor^efflichen Arbeiten über Sebastian Bach aus fian- 
zösischen Federn beweist, daß uns die Franzosen Bach nicht für 
Deutschland lassen wollen, sondern ihn für die Well in Anspruch 
nehmen. Unter ihnen steht aber Andre Pirro obenan, der 
bereits drei Bücher über Bach hat in die Well gehen lassen 
(l,'orgue cie s. 5. kscll, 18^5, s. 5. sLebensbilds, 1008, 
und 1,'eslliÄique cle j. 5. kseti, 1007). Durch seine Bach- 
arbeiten ist er ohne allen Zweifel darauf geführt worden, 
sich eingehend mit Buxtehude zu beschäftigen, und schon hört 
man davon, daß auch eine Arbeit über Heinrich Schütz folgen 
wird. Kennt man diese Borgeschichte an Pirros Buxtehude- 
Studie, so werden auch Seiten derselben verständlich, welche 
den Widerspruch herausfordern, als Schwächen, Schattenseiten 
bezeichnet werden müssen. Es ist nämlich Pirro leider nicht 
gelungen, den unerläßlichen Standpunkt auf dem Boden der 
historischen Entwicklung zu finden, von welchem aus ihm eine 
stärkere Erwärmung für Buxtehudes Leistungen als Ganzes 
möglich geworden wäre. Allzu sehr mißt er ihn mit den Maßen 
von Ewigkeitswerten anstatt mit solchen relativer Größe. Um 
sich für Buxtehude wirklich interessieren zu können, darf man 
ihn nicht neben Bach stellen und in ihm einen Ebenbürttgen 
suchen, vielmehr muß man sich bescheiden, ihn als eine Etappe 
zu Bach hin zu begreifen; ja, selbst damit ist der Gesichtswinkel 
für seine Beurteilung noch nicht richttg eingestellt, da der Weg 
über Buxtehude nicht sowohl auf Bach als vielmehr auf Händel 
führt. Bach hat nur in einem kleineren Teile seiner Werke die 
Entwickelung des monodischen Sttls mitgemacht, welche schließlich, 
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wenn auch mit einem neuen Ruck, zum Stile der Wiener 
Klassiker führt, sondern mit einer durchaus persönlichen Zähig- 
keit in eminentem Maße an dem Stile der den nuove musictie 
vorausgehenden Epoche festgehalten und eine Verschmelzung 
beider Stile zustande gebracht, die auch in seiner Zeit nur ihm 
eigen ist. Darin beruht seine inkommensurable besondere Größe, 
seine Zeitlosigkeit; seine Kunst repräsentiert nicht sein Jahr- 
hundert, sondern eine Reihe von Jahrhunderten. Weil Pirro 
über Bach zu Buxtehude gekommen ist, kann er ihm nicht ganz 
gerecht werden. Aus seinem Buche spricht darum an sehr vielen 
Stellen ganz unverkennbar ein Gefühl der Enttäuschung, der 
Nichterfüllung zu hoch gespannter Erwartumen, mit denen die 
Arbeit in Angriff genommen worden ist. Pirro hat in Buxte- 
hude den kommenden Bach gesucht, den er freilich nicht in ihm 
finden konnte. Aber Pirro hat doch sogar das ganz bestimmte 
Gefühl, daß Buxtehude in einer Entwickelung steht, die von 
Earissimi herkommt und zu Händel weiterführt; nur verfällt er 
leider nicht darauf, diese Entwickelung, die doch ganz gewiß 
ebenfalls eine posittve und sehr respettable ist, zum leiten- 
den Faden der Darstellung zu machen, läßt vielmehr fortgesetzt 
erkennen, daß ihm dieselbe überhaupt nicht sympathisch ist. 
Nicht nur Buxtehude, sondern auch Earissimi (und mit ihm 
naLrlich eine lange Reihe weiterer Träger dieser Ent- 
wickelung, die nicht genannt werden) sind Pirro zu einfach, 
zu leicht übersichtlich, zu volksmäßig, und immer wieder 
tauchen daher in seiner Besprechung der Werke ablehnende 
Urteile wie „un peu vulgsire", „peu reckercbe", ja „trivial" 
auf. Für Pirro ist Buxtehude im Grunde ein Abtrünniger, 
der das anverttaute Pfund der sttengen polyphonen Kunst der 
norddeuffchen Organisten und Kantoren nicht so wie Bach gehütet 
und vermehrt hat, der sich vielmehr von welschem Wesen hat 
betören lassen, ja der sein besseres Können verleugnete und sich 
dem oberflächlichen Geschmacke seines „Konzertpublikums" an- 
paßte. Diese unglückliche Motivierung der Stilrichtung Buxte- 
hudes wird am Schluß noch durch ein resümierendes Zitat aus 
Romain Rollands „Händel" (1910) bekräfttgt, welche ganz gewiß. 
nicht dadurch überzeugender wirkt, daß sie auch die schlichte 
Größe Händels auf ein ähnliches „Anpassungsvermögen" zurück- 
führt. Zwar mildert Rolland den Vorwarf der Abwendung 
von der fttengen Polyphonie, die er doch als die eigentliche 
Domäne Buxtehudes wie Händels hinftellt, durch den Hinweis: 
„Volontoirement i! s'sppsuvrit msis en se concentrant; 
ei ce qu'il perci en abonttance, ii le reprenci en inten- 
site" usw., aber in Pirros Darstellung kommt diese Aufweisung 
des Posittven, des bleibend Werwollen, das dieser Sttlrichtung 
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ihre historische Berechtigung gibt, nicht hmlanglich zum Aus- 
druck, und der Vorwurf des Abfalls vom bessern Pnnzip bleibt 
auch ungesühnt. Daß diese Pirro (wohl nicht in gleichem Maße 
Rolland) unsympathische Sttlrichtung uns die klassische Ualienische 
Instrumentalmusik der Corelli-Epoche gebracht hat, zu deren sehr 
beachtenswerte fiÄheren Repräsentanten außerhalb Italiens neben 
Purcell auch Buxtehude gehört, kommt daher zufolge der 
mangelnden Erwärmung Pirros für Buxtehude im allgemeinen 
ebenfalls nicht zum Bewußtsein, und die Analysen der einzelnen 
Werke, sowohl der vokalen als der instrumentalen, erscheinen 
mangels eines das Ganze tragenden, posittv würdigenden und 
warm zustimmenden Gesamturteils mehr nur formal erledigt 
und lassen trotz wiederholter anerkennenden Hervorhebung von 
Einzelheiten auch beim Leser ein wärmeres Gefühl nicht auf- 
kommen. 

Da Buxtehudes äußerer Lebensgang ein überaus einfacher 
ist, ein noch sehr viel einfacherer als der Sebastian Bachs, war 
der Biograph von vornherein darauf angewiesen, den Schwer- 
punkt in die Würdigung der Werke zu legen. Die meisterhafte 
breite Untermalung des Zeitbildes, welches die einleitenden 
Partien geben — Pirro entfallet da geradezu poettsche Be- 
gabung, die an die besten neueren stanzösischen Romandichter 
gemahnt —, lassen aber erkennen, daß Pirro mit wärmeren 
Gefühlen die Arbeit in Angriff genommen hat. Auch feine 
Umschau unter minder bekannten älleren nordländischen Zeit- 
genossen Buxtehudes, die etwa auf seine Entwickelung Einfluß 
gehabt haben können, vermittell einige interessante Bekannt- 
schasten, so z. B. die von Andreas Kirchhoff, dessen Suite für 
vier Streichinstrumente vom Jahre 1664 bereits die Ordnung 
der ausgebildeten Kammersonate hat (Präludium ssllegrol, 
Allemande, Courante, Sarabande, Gigue). Mit wahrem Bienen- 
fleiße hat Pirro die ortsgeschichtliche Literatur der Gegenden 
durchforscht, in denen Buxtehudes Jugend sich abspiell. ^ 
Geburtsort weist er mit schlagenden Gründen statt des 
bisher als folcher geltenden Helsingör das gegenüber am Sund 
liegende Helsingborg nach, wo Buxtehudes Vater bis 1642 
Organist der Marienkirche war, ehe er die Stelle des Organisten 
an St. Olai in Helsingör erlangte. Leider sind die Kirchen- 
bücher von Helsingborg aus dieser Zeit nicht erhallen, und es 
ist daher auch Pirro nicht gelungen, den Geburts- oder Taustag 
ans Licht zu bringen. Das Jahr der Geburt bleibt wie bisher 
1637. 1657 erhielt Dietrich Buxtehude die Organistenstelle an 
St. Marien in Helsingborg, die sein Vater bekleidet hatte, 1660 
rü^e er in die bessere an St. Marien in Helsingör ein und 
Anfang 1668 siegte er bei der Konkurrenz um die Nachfolge 
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Franz Tunders an St. Marien in Lübeck und heiratete dessen 
hinterlassene Tochter. Der Rest seines Lebens — 40 Jahre — 
spielt sich ohne äußere Veränderung in dieser Stellung ab. Das 
ist der schlichte Umriß von Buxtehudes Leben, dessen innerliche 
Belebung, wie gesagt, Pirro eigentlich nur für die Jugendjahre 
(vor Lübeck) versucht hat durch Hineinziehung von Namen wie 
Caspar Förster, Marcus Meibom, Rene Descartes usw. in der 
Zeit der luxuriösen Hofhaltung der Christine von Schweden. 
Die Lübecker Zeit eisährt kaum irgendwelche reichere Aus- 
malung über die bisher bekannten Dinge, die Einrichtung der 
Abendmusiken seit 1678 und die Besuche Händels und Bachs. 
Referent kann ein Urteil über das Buch als Ganzes nur dahin 
präzisieren, daß dasselbe das Ergebnis ernster Arbeit eines 
airsgezeichneten Gelehrten ist, der nur leider für den Helden 
seiner Darstellung sich nicht hinlänglich zu erwärmen vermocht 
hat, weshalb ein Gefühl der'Enttäuschung notwendig vom Ver- 
fasser auf den Leser sich übertragen muß. Der letzte Grund dieses 
negativen Ergebnisses ist eine Unterschätzung der italienischen 
Musik des 17. Jahrhunderts und eine einseitige Betrachtung der 
geschichtlichen Entwickelung vom Standpunkte der Musik Sebastian 
Bachs aus. 

Leipzig. H. Riemann. 

K. Lellsckopp, Neue Quellen zur Geschichte August Her- 
mann Franckes. Halle. M. Niemeyer. 1913. 

Die 250. Wiederkehr des Geburtstages August Hermann 
Franckes hat die Erinnerung an einen der bedeutendsten Söhne 
Äeser Stadt wieder wachgerufen, dessen spätere tiefgreifende 
Wirksamkeit freilich außerhalb Lübecks sich betätigt hat, dessen 
Wurzeln aber doch hier ruhen. Es ist ein Verdienst der vor- 
liegenden Schrift, auf die Leichenpredigt der Großmutter Franckes, 
der Bäckersftau Elsabe Francke, und die aus ihr hervorgehenden 
gemeinsamen Züge von Großmutter und Enkel aufmerksam 
gemacht zu haben. Die Schrift ist von dem Bangert, Di- 
rektor des Katharineums, mit besonderer Liebe geschrieben; das 
beweist schon äußerlich ihr großer Umfang; aber auch inhaltlich 
feiert Bangert die Verstorbene mit außerordentlicher Wärme. 
Freilich ist sein Bild nur auf eine Farbe gestimmt: die Frömmig- 
keit der Verewigten, die allerdings ganz exemplarisch gewesen 
ist. Selbst in jener Glanzzeit orthodoxen Luthertums ist ^die 
Strenge ihres kirchlichen Lebens bemerkenswert. Daß hier die 
Wurzeln liegen für August Hermann Franckes eigenes religiöses 
Leben ist ohne Zweifel, aber daß seine Frömmigkeit ungleich 
viel lebendiger und auch inhaltreicher war, beweist schon die 
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Tatsache, daß, trotzdem seine ganze Jugend den allerschärfsten 
religiösen Eindrücken ausgesetzt war und unter fortgesetzter Be- 
tätigung kirchlichen Lebens verlief, und obwohl er selbst dann 
als Student und junger Theologe an sich selbst gearbeitet hat, 
wie es nur irgendeiner tun konnte, doch eine Bekehrung und 
Erweckung nötig war, um ihn erst zu dem zu machen, der er 
wirklich war. 

Die Tatsache, daß Bangert nur diese eine Seite der treff- 
lichen Frau wiederzugeben vermag, vermindert leider den Wert 
der Leichenpredigt ganz bedeutend, so daß sie weit davon enffernt 
ist, „ein Beitrag zur Kirchen- und Kulturgeschichte des 17. Jahr- 
hunderts zu sein, wie er ähnlich sonst kaum irgendwo vorhanden 
sein dürste" — wofür sie der Herausgeber ansieht. Als Leichen- 
predigt ist sie ganz auf jenen üblichen salbungsvollen Ton dieser 
Elaborate gestimmt, der nach dem Rezept cle mortuis nibil 
nisi bene sich in den Schilderungen der Tugenden und Vor- 
züge der Verstorbenen nicht genug tun kann. Daß das mensch- 
liche Leben selbst des Vortrefflichsten anders zu sein pflegt, ist 
nun aber leider Taffache, und auch Bangeü verrät uns — 
wenn auch wieder Willen — doch etliche Züge an Elsabe 
Francke, die mit Frömmigkeit nicht gerade viel zu tun haben. 
Wenn sie als 30jährige Iungstau den 70jährigen Bäcker Steffen 
Döring heiratete, der so wassersüchtig war, daß er seiner Trauung 
nur sitzend beiwohnen konnte und bereits nach sechs Wochen 
Elsabe als untröstliche Witwe zurückließ, so darf man vielleicht 
doch annehmen, daß hier Elsabe oder auch ihre Verwandten 
— ihre Dotter war bereits gestorben — dem lieben Gott ein 
wenig ins Handwerk gepfuscht haben. Auch die einfache Schil- 
derung Bangerts, wie sie ein Jahr nach dem Tode ihres ersten 
Mannes sich wieder verheiratete, ist recht anschaulich: Johann 
Francke aus Mühlhausen in Thüringen weilte seit 14 Jahren 
als Bäcker in Hamburg und wollte sich „gerade" selbständig 
machen. „Da bewegen ihn die Verwandten und Freunde der 
Witwe nach Lübeck zu kommen und die Witwe zu heiraten." 
Daß der zwei Jahre jüngere Francke die wohlhabende Bäckers- 
witwe gern nahm, um selbständig zu werden, enffprach so voll- 
ständig dem normalen Verlauf, wie er in damaligen Zeiten in 
Handwerkerkreisen üblich war, daß es eigentlich nicht nötig ist, 
mit Bangert von besonderer göttlicher Fügung zu sprechen. 
Heiraffachen nahm Elsabe überhaupt sehr ernst, und auch Ban- 
gert schwatzt etwas aus der Schule, wenn er einmal berichtet, 
daß über die Verlobung ihres Sohnes, des Dr. jur. Johannes 
Francke, Syndikus des Sttfts Ratzeburg, mit Anna, Tochter 
des lübischen Syndikus und späteren Bürgermeisters David 
Gloxin, „verhandelt" wurde. 
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Wir tun hier einen sehr wertvollen Einblick in den Cha- 
ratter dieser Frau, die sich nicht bloß als außerordentlich sromm, 
sondern auch als recht wellklug und willensstark bewies. Daß 
in ihr ein hervorragender Verstand lebendig war, bezeugt auch 
das Urteil des Bürgermeisters Arnold Bonnus, der lebhaft 
bedauerte, daß sie nicht ein Knabe sei, er wollte ihm dann die 
Mittel zum Studium gewähren. Daß von dieser Klugheit auch 
viel auf ihren Enkel übergegangen ist, ist sicher, ebenso wie von 
ihrer Charakterfestigkeit und Zähigkeit. So dürfen wir dem 
Herausgeber recht geben, daß in August Hermann Francke 
viele Züge niedersächsischen Charakters leliendig waren neben 
denen mitteldeutscher Art, der wir wohl die Phantasie und 
Regsamkeit seines Geistes zuschreiben dürfen. 

In einem Exkurse nimmt S. auf Grund der Bangertschen 
Leichenpredigt für sich das Verdienst in Anspruch, die Frage nach 
dem Geburtshause Franckes endgültig gelöst zu haben; mit 
Unrecht. Das hat Ed. Hach bereits 1897 getan, der nach Be- 
seittgung verschiedener Irrtümer nachgewiesen hat, daß der 
Vater A. H. Franckes im Hause seines Schwiegervaters, dem 
Brömbsenhofe in der Ägidiensttaße, gewohnt hat. Hach nahm 
freilich an, daß er den Teil des ausgedehnten Besitzes inne- 
hatte, auf dem jetzt das Haus Schildstraße 12 steht. Das hat 
A. Kempper 1912 an der Hand der Schoßbücher vön 1664 
dahin richttggestellt, daß Francke in Wirklichkeit in dem jetzigen 
Eckhause St.-Annen-Sttaße 2/Schildstraße 30 — das zu dem- 
selben Besitztum gehörte — gewohnt hat, und zwar, da seine 
in Lübeck geborenen Kinder (seit 1658) alle in St. Agidien 
getauft worden sind, auch schon vor 1664. So bietet Bangerts 
Leichenpredigt der Elsabe Francke nur eine willkommene Be- 
stätigung bekannter Tatsachen. 

Im 2. Teile gibt S. den Abdruck der Sttftungsurkunde 
des am 20. Dezember 1637 in Lübeck gestifteten Schabbelschen 
Stipendiums und macht Mitteilung über die mit der Familie 
Schabbel zusammenhängende Verwandtschaft, zu der auch der 
Verfasser gehört. Daran schließen sich einige bisher unbekannte. 
Iugendschriften Franckes und die Rede, die Pros. O. Rogall, 
ein ehemaliger Hausgenosse A. H. Franckes, auf ihn nach seinem 
Tode am 25. Juni 1727 vor seinen Studenten in Königsberg 
gehalten hat. 

Den 2. Teil (mit Ausnahme von Rogalls Rede) druckt S. 
auch in der neuen kirchlichen Zeitschrift, XXIV. Jahrgang, 
S. 241 ff. ab. 

Kretzschmar. 
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Dom Lslkenburg geb. 5chmmm, Der Frauenverein von 
1813 während der ersten 100 Jahre seines Be- 
stehens. Lübeck, s1913s. 

Die große Zeit von 1813, die so viel gutes und edles in 
deutschen Herzen weckte und großzog, gab in Lübeck auch die 
Veranlassung zu Neueinrichtungen auf dem Gebiete der Kranken- 
pflege. Der ärztliche Verein führt seine Entstehung auf die Not- 
jahre nach der Erstürmung Lübecks zurück. Ihm an die Seite 
trat die Vereinigung von Frauen und Mädchen, die mit ihren 
Mästen eintreten wollten, die Kämpfer zu ehren, die Verwun- 
!)eten zu pflegen und zu heilen. Die Stiftung der Fahnen der 
hanseatischen Legion war ihr erstes Werk. Am 2. April wurden 
ie feierlich überreicht. Gleichzeiüg aber begann auch die Sorge 
ür das leibliche Wohl der Streitenden, denen in den kalten 
Tagen vor allem Kleidungsstücke nottaten. Ein zweites Feld 
bot der werktätigen Nächstenliebe das Schicksal der aus Ham- 
burg vertriebenen Einwohner, von denen 5495 völlig mittellos, 
teilweise krank und siech, in Lübeck Aufnahme fanden. Mehrere 
Schriftstücke aus jenen Tagen zeigen, wie rege die Frauen durch 
Spenden von Zeug und Geld und durch gemeinsame Arbeit 
beschäftigt waren. Auch eine Lotterie selbstgefertigter Arbeiten 
fehlte nicht. Die folgenden Jahre war dann für Beschaffung 
von Mitteln, Kleidung, Verbandszeug usw. für die Verwundeten 
in den Spitälern in der Nähe des Kriegsschauplatzes zu sorgen. 
Auch hierfür liegen schlicht einige Berichte und Briefe vor, denen 
nichts hinzugesetzt werden brauchte. 

Der heroischen Zeit des Vereins ist mit Recht ein größerer 
Abschnitt gewidmet. Nach den Kriegsjahren wandte sich der 
Verein der Aufgabe zu, helfend einzugreifen bei den Armen 
und Kranken der Vaterstadt. Bereits 1814 wird die Armen- 
kasse gegründet. Besonders den verschämten Armen sollte die 
Fürsorge gelten, und eine Kontrolle durch Hausbesuche wird 
schon Mhe durchgeführt. Besonders wurde auf Überweisung 
von Arbeit durch Strick- und Nähstube gesehen, aus dem richttgen 
Gefühl, daß reine Wmosen aus die Dauer entsittlichend wirken, 
und das Gefühl, sich sein Entgelt durch eigene Arbeit erworben 
zu haben, der besäte Ansporn ist, um wieder auf eigenen Füßen 
stehen zu wollen. Die Vielseittgkeit des Vereins zeigen die 
einzelnen Kassen: Krankenkasse, Kleiderkasse, Feuerungskasse, 
Schulkasse, Kochkasse (neben den Abgaben der einzelnen Mit- 
glieder an Speisen), Brotkasse, Mietekasse, Kartoffelkasse, Milch- 
kasse, Wöchnerinnenkasse, Fleischkarten. Dazu einige Legatzinsen, 
von denen erwähnenswert Heises Vermächtnis von 1831 zur 
Pflege Krebskranker. Die nackte Aufzählung zeigt die umfassende 
Arbeit. Und mir gefällt dabei besonders die Art der Darstellung 
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lOOjähriger Arbeit. Kein Wort des Lobes oder Rühmens. 
Edel und schlicht als selbstverständliche Pflicht deutscher Frauen 
wird alles dargesteL und dem Leser überlassen, sich selbst ein 
Bild zu machen von der ungeheuren geleisteten Arbeit. Möge 
der Verein weiter fortfahren, so viel Gutes zu wirken. Und 
möge er auch später wieder ein Mitglied haben, das die Fort- 
setzung seiner Geschichte ebenso geschickt und vornehm schreibt. 

Auch die Ausstattung des Buches und der Druck (H. G. 
Rahtgens) sei ausdrücklich lobend erwähnt. 

Rudolphy. 

«urd von 5chlözec, Römische Briefe 1864—1869. Zweite 
Auflage 1913. 

In dem Lebensbilde, das Paul Curttus von seinem Onkel, 
dem Diplomaten Kurd von Schlözer entworfen hat, findet sich 
die Bemerkung, daß dieser die Jahre, die er als Legationsrat 
bei der preußischen Gesandtschaft in Rom zubrachte, die schönsten 
und interessantesten seines Lebens zu nennen pflegte. Einem 
günstigen Zufall verdanken wir, daß gerade über jene Zeit sich 
eine große Anzahl bisher unbekannter Briefe Schlözers erhallen 
hat, die jetzt von einem andern Neffen, dem früheren Gesandten 
Karl von Schlözer, in einem stattlichen Bande von 379. Seiten 
herausgegeben sind. Gerichtet sind diese ausführlichen, nach 
Form und Inhalt oft tagebuchartig anmutenden Mitteilungen 
an die Mutter und den älleren Bruder Schlözers, während 
Curttus für den enffprechenden Abschnitt seines biographischen 
Versuches nur eine weniger umfangreiche, mit Lübecker freunden 
unterhaltene Korrespondenz benutzen konnte, die immerhin eine 
wertvolle Ergänzung des jetzt veröffentlichten Briesmaterials 
bildet 

Frägt man nach Wert und Bedeutung der vorliegenden 
Sammlung, so darf may solche nicht auf polittschem Gebiete 
suchen. Die mitgeteilten abfälligen Urteile über Bismarck be- 
stättgen nur, was längst bekannt war: die damalige Abhängig- 

Auffallend erfcheint, daß ein Schreiben an die Mutter vom 10. Mai 
1868 über den Aufenthalt des preußifchen Kronprinzen in Florenz bis auf 
ganz geringe ftiliftifche Abweichungen identifch ift mit einem von Curtius ab- 
gedruckten Briefe gleichen Datums, als deffen Adreffat der Lübecker Senator 
Dr. Curtius angegeben wird Sollte Schl denfelben Brief an demfelben 
Tage zweimal gefchrieben haben, und zwar an Verwandte, die beide in Lübeck 
wohnten und fich dort täglich fehen und fprechen konnten? übrigens fehlt in 
dem Briefe an die Mutter der Satz: „Im Haufe Savoyen verfpürt man eine 
ftarke Eiferfucht gegen den Hohenzollernfprößling — wegen der ganz uner- 
hörten und unerwarteten Ovationen." Ift das eine beabfichtigte oder eine 
unbeabfichtigte Auslaffung? 
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keit Schlözers von den Ansichten der fortschrittlichen Parla- 
mentarier und der weiblichen Fronde am preußischen Hofe, seine 
Unfähigkeit, die großen Gesichtspunkte zu verstehen, nach denen 
Bismarck bei Übernahme des auswärttgen Ministeriums die 
Politik Preußens in neue Bahnen lenkte. Charakteristisch hier- 
für ist Schlözers Bemerkung in dem Briefe vom 24. Februar 
1864, daß er die preußisch-russische Konvention vom 8. Februar 
1863 über den polnischen Aufstand „stets gemißbilligt" hätte. 
Der fast allgemeine Tadel, den ein solches Abkommen damals 
in Preußen fand, ist uns heute begreiflich. Er entsprang den 
unklaren Sympathien für das unterdrückte Polentum und dem 
Haß gegen die reakttonären Tendenzen des Zarenreiches. Aber 
Schlözer, dem während seines mehrjährigen Aufenthaltes in 
Petersburg Gelegenheit geworden war, die preußisch-russischen 
Beziehungen an der Quelle zu studieren, hätte doch wohl ein 
besseres Verständnis für Bismarcks diplomatischen Schachzug 
haben müssen, der dieser Konventton zugrunde lag und der 
einen Sieg der preußischen Polittk über die einflußreiche polen- 
sreundliche Partei am russischen Hofe bedeutete. 

überhaupt hat Schlözer in keiner Epoche seines Lebens 
staatsmännisches oder diplomatisches Genie gezeigt. Es ist irre- 
führend, ihn, wie es in der Einleitung zu der vorliegenden 
Brieffammlung geschieht, mit den klassischen Diplomaten des 
18. Jahrhunderts zu vergleichen. Gewiß besaß er Talent, Geist 
und eine scharfe Beobachtungsgabe, verbunden mit einer nicht 
gewöhnlichen Kunst der Menschenbehandlung, aber sein Haupt- 
vorzug lag doch darin, daß er jederzeit ein überaus fleißiger, 
gewissenhafter und unermüdlicher Arbeiter von fast peinlicher 
Sorgfalt gewesen ist — Eigenschaften, die Bismarck schon in 
Petersburg lobend anerkannt hatte und die er, wie auch Friedrich 
der Große, für den diplomattschen Dienst höher schätzte als 
schwungvoll geschriebene Berichte und Fruchtbarkeit an polittschen 
Kombinationen. Was Schlözer von anhern zünftigen Diplomaten 
unterschied, war neben vielseittger Bildung seine künstlerische 
Veranlagung, die auch in dem Stil der amtlichen Schriftstücke 
durchschimmerte. „Amüsante Stilübungen" nannte er die De- 
peschen, die er damals aus Rom in die Wilhelmstraße sandte. 
Diese angeborene Mnstlernatur offenbart sich selbstverständlich 
viel fteier und ungezwungener in den vorliegenden familiären 
Briefen, aber auch in diesen wird man außer der anziehenden 
Form die Treue und Gewissenhaftigkeit der Schilderung von 
Menschen und Verhältnissen bewundern. Alle eingestreuten 
polittschen Nachrichten beruhen auf sorgfälttgen Erkundigungen 
und erweisen sich fast immer als zuverlässig. Wo politische 
Persönlichkeiten auftreten, werden ihre Reden, wie in einem 
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amtlichen Bericht, möglichst wortgetreu wiedergegeben. Bei 
den zahlreichen Mitteilungen von Daten und Namen aus der 
Geschichte Roms wird auch bei kritischer Prüfung kaum ein 
Irrtum nachweisbar sein, manche Beschreibungen von Kirchen, 
Villen und sonstigen Denkmälern klingen fast wie poetisch stili- 
sierte Abschnitte aus Baedeker und wetteifern mit ihnen an 
Gründlichkeit. Man möchte sie an Ort und Stelle nachlesen. 
Nirgends verleugnet sich der historisch geschulte Beobachter und 
der an diplomattsche Genauigkeit gewöhnte Berichterstatter. 

Um dieses solide Gerüst von geschichtlicher Forschung und 
eindringender Kenntnis der Gegenwart ranken sich dann die 
Arabesken, mit denen Schlözers poettscher Sinn und geistreicher 
Humor die von ihm geschauten Gestalten und Zustände ver- 
zierte. Der ganze Zauber, welchen die damals noch nicht mo- 
dernisierte und zu einer europäischen Hauptstadt umgewandelle 
Siebenhügelstadt auf empfängliche Gemüter ausübte, lebt in 
diesen Briefen wieder auf. Darin wird ihr Hauptteiz für den 
heuttgen Leser liegen. Die wechselnden Bilder des gesellschaft- 
lichen und polittschen Treibens während der letzten Jahre des 
Kirchenstaates ziehen wie in einer l.sterns mogics oder, mo- 
derner ausgedrückt, wie auf einem Film an uns vorüber. Der 
Papst mit den Kardinälen, der römische Adel, ftemde fürstliche 
Besucher, die hohe Diplomatte mit ihren Rangstreittgkeiten und 
Jnttiguen, das ftanzösische und päpstliche Militär, endlich Wnst- 
ler und Gelehrte werden uns in charakteristischen Strichen vor- 
geführt, bald mit liebevoller Teilnahme, häufiger mit leichtem 
Spott und weltmännischer Ironie. Ande^eits verfolgen wir, 
wie Schlözer mehr und mehr in den Bannkreis des römischen 
Lebens gerät, wie der tägliche Anblick der unerschöpflichen Kunst- 
schätze, der milde italienische Himmel, der Farbenglanz der süd- 
lichen Landschaften, die Ungezwungenheit des Verkehrs mit 
allen Klassen der Bevölkerung ihm Herz und Sinne gefangen 
nehmen. Schon am Schluß des ersten Jahres seines römischen 
Aufenthalls segnet er die Stunde, die ihn in diese Stadt geführt 
hat, und je ttefer die Eindrücke werden, die er in sich aufnimmt, 
um so begeisterter klingt sein Lob. Nicht, daß er darüber der 
Heimat entftemdet wäre wie sein berühmter Landsmann, der 
Maler Overbeck, der sein Leben in Rom beschloß. Im Gegen- 
teil, die politischen Vorgänge in Deutschland beschäfttgen ihn 
eifrig und die Erinnerungen an Lübeck begleiten ihn überall. 
Beim Anhören des Tedeums in der prunkvollen Jesuitenkirche 
Roms am Sylvesterabend 1866 denkt er daran, daß zur selben 
Stunde die Orgelklänge des Liedes „Nun danket alle Gott" die 
heimatliche Marienkirche durchbrausen, und in einem späteren 
Briefe meint er, daß Rom und Lübeck das „Weltprivilegium" 
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haben, alle Menschen zu begeistern. Noch ein anderes kam 
hinzu, ihn vor einer einseitigen Vorliebe vor den Annehmlich- 
keiten des römischen Aufenthatts zu bewahren. So anregend 
er sich seine geschäftliche Tätigkeit auch zu gestalten suchte, es 
mußte ihm doch immer empfindlicher werden, daß er, der die 
Vierziger lange überschritten hatte, sich als Legationssekretär 
noch in abhängiger Stellung befand. Dies machte sich besonders 
gellend, als Graf Harry Arnim sein Vorgesetzter wurde, an 
Jahren jünger als Schlözer, an polittscher Erfahrung und Be- 
gabung allerdings ihm überlegen. Das Verhältnis zwischen 
beiden blieb äußerlich ein gutes, denn 2lrnim war rücksichtsvoll 
und wußte die liebenswürdige Persönlichkeit und die vortreff- 
lichen Leistungen seines Legationssekretärs zu schätzen, aber er 
ve^tattete ihm doch keinerlei Einfluß in polittschen Dingen. So 
kam es, daß Schlözer sich geschäftlich nur beftiedigt fühlte, 
wenn er den abwesenden Gesandten vertreten konnte und daß 
er dessen Wckkehr von Urlaubsreifen keineswegs fteudig begrüßte. 
Diese Stimmung spürt man in den Mrzer und seltener werdenden 
Briefen von 1867 und 1868 deutlich durch. Er begrüßte es daher 
doch wohl als eine Art von Erlösung, als ihm nach fast fünf- 
jährigem Aufenthalt in Rom der Posten eines Geschäftsträgers 
bei der mexikanischen Republik von Bismarck angeboten und 
ihm so die Aussicht auf eine selbständige Tättgkeit und auf eine 
weitere Beförderung eröffnet wurde. Jedenfalls nahm Schlözer 
das Anerbieten ohne Zaudern an und wünschte nur die schmerz- 
liche Stunde des Abschieds von Rom zu verkürzen, denn, wie 
er schrieb, „lieber rasch, als brüler ä petit leu". Der Ertrag 
der hinter ihm liegenden Jahre waren nicht nur die „namenlos 
schönen Erinnerungen", sondern er sammelle eine Fülle neuer 
Beobachtungen, Erfahrungen und Kenntnisse, die ihm 13 Jahre 
später die Rückkehr in die ewige Stadt ebneten und die er 
dann als Gesandter beim Päpstlichen Stuhl in hervorragender 
Stellung nutzbar machen sollte. Der fleißige Arbeiter wurde 
seines Lohnes wert befunden. 

Freiburg i. B. R. Krauel. 

G. Doormann, Landeskunde der Provinz Schleswig- 
Holstein und der Freien und Hansestadt Lübeck 
mit ihrem Gebiete. Breslau 1910. 

Das Buch enthält 76 Seiten, von denen 13 auf Lübeck 
kommen, ein Kärtchen des Lübecker Gebietes und 16 Seiten 
Abbildungen: es soll in erster Linie als Schulbuch dienen, zur 
Ergänzung der Seydlitzischen Bücher, und ist bearbeitet auf 
Grund der älteren Landeskunde von Schleswig-Holstein von 
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Scholz und der Weckischen von Lenz; es mag aber auch 
weiteren Bedürfnissen dienen. Sein Inhalt ist reich und mannig- 
faltig, sowohl in der naWlichen wie in der politischen Erdkunde, 
und im ganzen durchaus zutreffend. Die Da^tellung bringt 
immer noch manches nach Art der älteren Landesbeschreibung 
in Worten, wosür die Karte das gegebene Mittel der Mit- 
teilung ist; daneben tritt vieles in der Form einer guten Er- 
zähWg auf, wie das Kapitel über die Bodenverhältnisse, und 
als Tabelle und Übersicht. Bei den letzteren ist sehr er^eulich, 
daß überall zum Vergleich die Verhältnisse des großen Ganzen 
mitgegeben sind, so etwa im Teil über Lübeck bei den Ergeb- 
nissen der BerufszähWa die Ziffern für Lübeck, Schleswig- 
Holstein, Preußen und Deuffchland; auch, daß bei wirffchaft- 
lichen Zuständen der Leser einen Blick in ihre Entwicklung W 
kann. Vielleicht wäre in letzterer Beziehung ein kleines Mehr 
zu wünschen; so sähe ich gern, wie sich die große Wandlung 
unseres Wi^chaftslebens zur Weltwirffchast in den kleinen Ver- 
hältnissen Lübecks und Schleswig-Holsteins darstellt und spiegelt; 
Ansätze dazu bietet der Abschnitt über die Bevölkerung Lübecks. 
Von geringem Wert erscheint das Kärtchen unseres Gebietes; 
es ist nichts als ein dürfttger Auszug aus der Topographie, 
ohne jedes Gelände, und selbst als solcher nicht immer richtig. 
So wenn von unseren Vo^tädten nur St. Lorenz eingettagen 
ist, der Lauf des Kanals im eigentlichen Stadtgebiet ganz fehlt, 
ebenso Herrenwyk. Unglücklich vertreten ist Lübeck auch im 
Bilderanhang: neben einem guten Blick vom Pettiturm durch 
einen recht alten, hölzernen Holzschnitt des Holstentores und 
die aufdringliche Sünde unseres Museums; Schleswig-Holstein 
ist sehr viel besser davongekommen mit gut gewählten, modernen 
Bildern. 

Sebald Schwarz. 

lbeocg Kawitscher, Erb- und Zeitpächter auf den ad- 
ligen Gütern der Ostküste Schleswig-Holsteins mit 
besonderer Berücksichtigung der Landschaften An- 
geln und Schwansen. (Zeiffchrift der Gesellschaft für 
Schleswig-Holsteinsche Geschichte Bd. 42 S. 1—160, mit 
einer Karte.) Kiel, 1913. 

Im Anschluß an die ganz Schleswig-Holstein umsassende 
agrargeschichtliche Darstellung, die Sering in seinem 1908 er- 
schienenen Werke: Erbrecht und Agrarverfassung in Schleswig- 
Holstein gegeben hat, unternimmt es hier ein Schüler Serings, 
die durch das Eingreisen der Gutsherrschaft in die östlichen 
Teile Schleswig-Holsteins beeinflußten Verhältnisse der bäuer- 
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lichen Bevöllerung zur Darstellung zu bringen; ein gewiß nur 
zu begrüßendes Beginnen, da hier die wichtigsten Unterlagen 
der heutigen agrarischen Verhältnisse des Ostens Schleswig- 
Holsteins dem Verständnis nähergebracht werden. 

Nach einer kurzen Einleitung behandelt ein erstes großes 
Kapitel die Zeit der Gutsuntertänigkeit. Im Sinne der Sering- 
schen Ausführungen berührt R. die Gründe der Entstehung der 
Güter'); er weist nach, daß seit dem 16. Jahrhundert von 
Wagrien herauf über die Propstei, Dänischwohld, Schwansen 
bis nach Angeln die Gutshenl^chast so sehr die alten, nur 
mit gründ- und gerichtsherrlichen Verpflichtungen beschwerten 
Hufendörfer verdrängte, daß sie südlich der Schlei, vor allem 
aber in Wagrien, den größten Teil des ganzen Landes sich 
unterwarf und hier auch die schrosfften Auswüchse zeiügte, 
während nach Norden zu häufiger sich bäuerliche Eigentümer 
zu behaupten wußten, und in Angeln die Gutsherrschast nur in 
den Wstenstrichen Boden gewann. Mit welch unheimlicher 
Macht aber selbst noch in Schwansen die Gutsherrschaft ein- 
drang und Bauerndörfer fraß, lehrt in erschreckender Anschau- 
lichkeit die ganz nüchterne, aktenmäßige Darstellung der Geschichte 
des heutigen Gutes Carlsburg, die R. auf S. 12—14 gibt, die, 
wie R. ausdrücklich hervorhebt, nur ein typisches Beispiel dafür 
ist, wie hier ein Dorf nach dem andern ve^chwand, und die 
wenigen überbleibenden mit harten Fronden belastet wurden, 
da auf ihren Schultern allein nun die Bestellung des großen 
herrschaftlichen Hofleldes lastete. Wenn so auch die Entstehung 
der holsteinischen Güter mit dunklen Farben in der Wirtschafts- 
geschichte des Landes einzutragen ist, wenn sie nur aus dem 
Umstände zu erklären bleibt, daß zu Anfang des 16. Jahr- 
hunderts ein mit staatlichen Hoheitsrechten ausgestatteter Adel 
diese gegen eine des staatlichen Schutzes entbehrende bäuerliche 
Bevölkerung rücksichtslos zur Anwendung bringen konnte, so 
weiß doch R. für das 18. Jahrhundert von zahlreichen Fällen 
aus Schwansen zu berichten, wo einzelne Gutsherren in der 
Ausübung ihrer einmal erworbenen Rechte den nunmehr zu 
Gutsuntertanen herabgedrückten Nachfahren der ehemaligen 
deutschen Kolonisten gegenüber es an einer gewissen patriarcha- 
lischen Milde nicht fehlen ließen. Doch dürfte R. in seinem 

Da hierüber in dieser Zeitschrift bereits berichtet ist (Bd XIV S. 143 ff ^ 
so sei hier kurz auf die dortigen Ausführungen verwiesen Die dort auf S 148 
mitgeteilte Beilage bestätigt nur die auch von R angeführte besonl^rs un- 
günstige Lage der bäuerlichen Bevölkerung des platten Landes in Wagrien, 
namentlich in der Gegend von Oldenburg und Lütjenburg; schon 1579 — 
das lehrt die dort abgedruckte Urkunde — wurde hier vom Adel eine allge- 
meine Leibeigenschaft seiner Hintersassen in Anspruch genommen. 

Zcitschr. d. V. s. L. B. XV. I. 13 
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Bestreben, der schleswig-holsteinischen Gutsherrschast dieser 
Periode günstige Züge abzugewinnen, etwas weit gegangen 
sein. Die Behauptung, nur durch den Adel sei der Bauern- 
stand, wenn auch unter Ausgabe seines Lebensglücks und seiner 
persönlichen Freiheit, durch die Nöte der Seuchen und Kriege 
hinübergerettet zu einem neuen Blühen in unserer Zeit, wird 
sich schon dem übrigen Holstein gegenüber nicht aufrecht erhalten 
lassen: hier hat sich ein freier oder nur durch leichte grundherr- 
schastliche Lasten gebundener Bauernstand auch ohne diese etwas 
allzu bittere Medizin frisch und kräftig bewahrt. R. hebt auch 
selbst hervor, daß in südschleswigschen und ostholsteinischen 
Güterdistrikten „der Bauernstand auf einem Niveau angelangt 
war (ca. 1700), wie man es sich kaum unwürdiger denken 
konnte", daß „sich in Ostholstein der Zustand der Bauern einer 
wirklichen Leibeigenschaft näherte". Einen großen wirtschaft- 
lichen Fortschritt hat aber die damalige Gutsherrschaft gebracht: 
die altzemeine Einführung der Koppelwirtschaft, die eine wesent- 
liche Erhöhung der Getreide- und Viehproduktton brachte — 
und das zu einer Zeit, wo im inneren Deutschland auch die 
Rittergüter noch „im alten Schlendrian der Dreifelderwirtschaft" 
weiter wirtschafteten. 

Von freundlicheren Dingen weiß das zweite Kapitel zu 
berichten, welches die Niederlegung der adligen Güter und die 
Entstehung von Erb- und Zeitpächtern behandelt. War bei der 
Entstehung der Güter der Adel der Renaissance der Träger 
einer rücksichtslosen, auch von kapitalistischem Geiste erfiillten 
Polittk, so begegnen wir um die Wende des 18. und 19. Jahr- 
hunderts Gutsherren von vornehmer und humaner Gesinnung, 
welche von den Ideen des Naturrechts nicht minder beeinflußt 
waren, als von den Lehren des Physiokrattsmus. Das als 
Anlage 1 abgedruckte Schreiben des Landgrafen Earl von Hessen, 
der u. a. das Gut Roest besaß, ist ein ehrendes Zeugnis einer 
solchen Gesinnung, über die „Niederlegung" dieses Gutes (1798) 
gibt R. eingehende Daten aus den Archivalien: die Nieder- 
legung ging in der Weise vor sich, daß das Hoffeld wesentlich 
reduziert wurde, den vorher leibeigenen Gutsangehörigen (Huf- 
nern und Insten) Land in bestimmter Größe als mit einer 
Reallast beschwertes Eigentum^) überwiesen und das übrige. 

') Wenn R. hier von Kauf <oDer tlbertragungi von mit Reallast be- 
schwertem Eigentum spricht, so trifft er damit für die tatsächliche Er^twicklung 
des Erbpachtlandes gewiß das Richtige Ursprünglich war das Erbpacht- 
verhältnis aber doch auch hier wohl so zu verstehen, daß ein Obereigentum 
— formell vorbehalten blieb und der Kaufpreis als Eintrittsgeld in das 
Erbpachtverhältnis, die spätere Reallast als Kanon für Nutzung von fremdem 
Gut aufzufassen ist. Bei einigen Erbpachtverhältnissen ist, wie R. selbst an- 
führt, dieser Charakter erhalten geblieben. 
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namentlich durch die Verkleinerung des Hoffeldes gewonnene 
Land in ähnlichen Parzellen zu gleichem Recht, wie das der 
früheren Gutsbauern, verkauft wurde. In ähnlicher Weiff, wie 
bei Roeft, wurden in Angeln bis zum Jahre 1800 aus dem 
freien Willen der Gutsherren fämtliche 26 Güter niedergelegt; 
aus der überaus interefsanten Tabelle, die R. auf S. 55 gibt, 
erhellt, daß „von den 18978 tis, welche vor der Niederlegung 
im adligen Besitz waren, nur 4885 Iin bei den adligen Gütern 
verblieben, während 14094 üs als Erbpacht in bäuerliche 
Hände flössen". Die Regelung war so getroffen, daß die Guts- 
herren selbst bei diesen segensreichen Maßnahmen wirffchaftlich 
durchaus gut abschnitten. 

Weniger günstig gestalteten sich die Verhältnisse in den süd- 
schleswigschen Landschaften Schwachen und Dänischwohld; von 
Süden her machte sich hier der Nnfluß des ostholsteinischen 
Adels geltend, der sich nur zögernd zu Änderungen herbeiließ 
und dann weit ungünstigere Zeitpachtverhältnisse bevorzugte. 
Sehr dankenswerte Übersichten auf S. 63 f. ermöglichen einen 
schnellen Vergleich der verschiedenen Landschaften. 

Ein letztes großes Kapitel führt die wirffchaftliche Entwick- 
lung der Erb- und Zeitpächter im 19. Jahrhundert vor. Die 
großzügige Tat der Angeler Gutsherren, welche aus ihren 26 
Gütern überall bäuerliche Erbpachtsgüter hatten enfftehen lassen, 
schien zwar zunächst durch schlechte Ernten und die Wirkungen 
der Kontinentalsperre schwer gefährdet; aber diese Störung war 
nur vorübergehend, und unter normalen Verhältnissen erfuhr 
das Gebiet der Erbpachtbauern bald alle Segnungen, die 
die weitblickenden Urheber der Reform von ihr erwartet hatten. 
Das preußische Ablösungsgesetz vom 3. Januar 1873 erkannte 
das Eigentum der Erbpachtbauern an ihrem Lande ohne Ent- 
schädigung für die Aufhebung des Obereigentums an und gab 
die Möglichkeit zur Ablösung der auf dem Lande ruhenden 
Reallasten (Kanon, Handdienste). Indem die Regierung den 
neuen Ägentümerdörfern die polittschen Rechte der Landgemeinden 
verlieh und sie damit gänzlich aus den alten Gutsbezirken heraus- 
hob, waren hier die letzten Hemmnisse hinweggeräumt; das 
volkswirffchaftliche Ergebnis ist aber das: diese Dörfer befinden 
sich heute in glücklicher Entwicklung, weisen eine große Zu- 
nahme der Bevölkerung und des Wohlstandes auf. 

Ganz anders das Gebiet der Zeitpacht, vor allem also 
Wagrien. Erst unter dem Druck der Regierung, die 1800 ihren 
ernsten Willen, bis 1805 die Leibeigenschaft zu beseittgen, aus- 
sprach, schlössen die Gutsherren zahlreiche Zeitpachttontrakte mit 
ihren Gutsangehörigen. Im Gegensatz zu Angeln wurde hier 
das Hoffeld nicht oder nur unwesentlich verringert, und damit 

13* 
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blieb die Menge der Frondienste auch weiterhin auf den Schultern 
der Zeitpächter. An dem Lande der Zeitpächter behielt die 
Gutsherrschaft selbstverständlich das Eigentum. Die Wirkung 
war also die: an Stelle des selbständigen Bauernstandes, wie 
ihn die Niederlegung der Güter in Angeln schuf, werden hier 
Tagelöhner, gelockt durch billige Pachtpreise, tatsächlich an die 
Scholle gefesselt. 

An interessanten Gegenüberstellungen weist R. die Über- 
legenheit der Gebiete bäuerlicher Eigenwirtschaft (Angeln) über 
die Zeitpächter und Rittergüter Ostholsteins nach; von allge- 
meinerem volkswirtschaftlichen Standpunkt kommt noch hinzu, 
daß sich auf dem ehemaligen Gutslande Angelns eine selbst- 
bewußte, strebsame und kulturell hochstehende Bevölkerung ent- 
wickelt hat, während das Gebiet der Zeitpacht nur gedmckte, 
armselige Lebensverhältnisse aufkommen ließ. Immerhin hat 
das Institut der kleinen Zeitpächter, der Land- und Hausinsten, 
das Gute gehabt, die Landarbeiterfrage in befriedigender Weise 
zu lösen, während in Angeln heute rechte Arbeiternot herrscht. 
Und so dürfte vielleicht die Lösung, die in Schwachen bei der 
Niederlegung der Güter gefunden wurde (vorwiegend bäuer- 
liche Eigentümerdörfer, dazwischen aber auch Zeitpächterdörfer 
für die in ihrem Umfang reduzierten Güter und größeren bäuer- 
lichen Besitzer), ihre besonderen Vorzüge ausweisen. 

Die zahlreichen, auf archivalisches Material aufgebauten Ta- 
bellen und Beilagen geben der in anregender Form geschriebenen 
Arbeit eine besondere Anschaulichkeit für die Beurteilung dieser 
im einzelnen oft recht komplizierten Verhältnisse. 

Fritz Rörig. 

litzaltkec Lckücking, Das Staatsrecht des Großherzog- 
tums Oldenburg, Band 14 des von Jellinek, Laband 
und Piloch herausgegebenen Sammelwerkes „Das öffent- 
ttche Recht der Gegenwart", Verlag von Mohr, Tübingen 

Der Verfasser ist Professor an der Universität Marburg 
und, wie auf dem Titelblatt angegeben: Associe cke I' Institut 
cie Oroit Internstionsl. Er ist in weiteren Kreisen durch „Die 
Organisaüon der Welt" bekannt geworden. Wenn er in letzterem 
Werke Vorkämpfer eines Rechtes ist, das für mehr als 1500 
Millionen bestimmt ist, und an anderer Stelle für eine Würdigüng 
des „Nationalitätenproblems" „sub specie sternitntis" eintritt 
(Neue Zeit- und Stteitfragen, herausgegeben von der Gehe- 
stiftung, fünfter Jahrgang 2. und 3. Heft), mag es verwundern, 
daß er es unternahm, das Staats- und Verwaltungsrecht eines 
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Kleinstaates mit drei getrennten Ländern und Gesetzgebungen, 
von denen z. B. die des Fürstentums Lübeck nur sür 4000l) 
Menschen gilt, darzustellen, zumal die vorliegende Ausgabe be- 
sondere Schwierigkeiten bot. Letztere lagen darin, daß nur 
eine systematische Vorarbeit, von weniger als einem Druckbogen 
Umsang, und nur sür das Herzogtum eine bis 1904 reichende 
chronologische Sammlung der noch geltenden Gesetze vorhanden 
war, während der Versasser im übrigen aus die osfiziellen Gesetz- 
sammlungen der drei Landesteile angewiesen war und die Arbeit 
„überall aus dem Rohesten heraushauen" mußte. Allein die 
Gesetzsammlung des Fürstentums Lübeck umsaht über 13000 
Seiten, ohne daß ein Generalregister existierte. Dabei wohnt 
der Versasser räumlich entsernt von den Quellen, kennt die drei 
Länder nicht aus eigener Anschauung und hat im olden- 
burgischen Recht nicht praMsch gearbeitet, nur daß er „in einem 
Gutachten sür das Staatsoberhaupt die Thronfolgeansprüche 
des Grafen Welsburg erschlagen" hat. Er übernahm die vor- 
liegende Arbeit, wenn man die Widmung am Schlüsse des 
Vorworts zur AuMrung heranziehen darf, weil er „nieder- 
sächsische Stammesart" liebt; ihre „Ideale" will er mit der 
Wiedergabe des öffentlichen Rechts Oldenburgs, das „sich rühmt, 
die demokratischste Verfassung unter allen monarchischen deuffchen 
Bundesstaaten zu haben", lehren. 

Mit Vorstehendem wird schon Vorzug und Schwäche des 
Werkes angedeutet. Als ersteren möchte ich besonders das 
lebendig Persönliche des Buches und das Bestreben nach einer 
Darstellung unter größeren Gesichtspunkten und unter Anführung 
interessanter Parallelen zu den Rechten anderer Staaten hervor- 
heben. (Vgl. vor allem den 2. Teil, der auf Seite 11—240 
von der „Staatsverfassung" handelt.) Schwächen dagegen 
mußten sich bei Wiedergabe von Einzelvoilchriften ergeben. 
Der Verfasser konnte nicht die Beherrschung des enormen Stoffes 
haben, die es ermöglicht hätte, überall das Wesentliche heraus- 
zuheben (vgl. den 3. Teil, der auf Seite 241—402 von der 
„Verwaltung" handelt). Mit dem Persönlichen ist als Schwäche 
verbunden, daß vereinzelt nicht scharf genug betont ist, was 
subjekttve Ansicht des Verfassers und was objekttv Rechtens in 
Oldenburg ist (siehe Seite 176 und 128). Bei der tendenziösen 
Widmung des Buches muß aber gesagt werden, daß es sich 
hier um vereinzelle Ausnahmen handelt. 

Insgesamt bettachtet, gibt der Verfasser eine ausgezeichnete, 
objekttve Wiedergabe des gesamten Staats- und Verwaltungs- 
rechts des Großherzogtums, und das Werk hat bei der Krittk 
durchweg günsttge Aufnahme gefunden (vgl. Oldenburgische 
Zeiffchrist für Verwaltung und Rechtspflege, Bd. 38, 3. Heft, 
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S. 550—554; Jahrbuch für die Geschichte des Herzogtums 
Oldenburg, Bd. 20, S. 189—202; Deutsche Juristenzeitung vom 
15. Oktober 1912). 

Auf Einzelheiten, soweit sie das Recht des Gesamtstaates 
betreffen, einzugehen, würde über den Rahmen dieser Besprechung 
hinausgehen. In dieser Beziehung sei nur zur Ergänzung der 
Schückingschen Ausführungen (S. 150 f. und 381 ff) darauf hin- 
gewiesen, daß sich über das Verwaltungsgerichtsbarkeitsgesetz 
und über das Denkmalschutzgesetz — zwei Gesetze, die auch über 
Oldenburg hinaus interessieren werden — Abhandlungen finden 
im Preußischen Verwaltungsarch. Bd. 14 S. 439—446 und bei 
Heyer „Denkmalpflege und Heimaffchutz im Deuffchen Reiche", 
Berlin, Heymanns Verlag, 1912, S. 118—124, welch letzterem 
zufolge „Oldenburg zurzeit den vollendetsten Rechtszustand auf 
dem Gebiete des Denkmal- und Heimatsschutzes hat". 

Einiges speziell das Fürstentum Lübeck betreffende sei hier 
nachgefügt: 

Zu S. XII kann noch angeMrt werden, daß für die Zeit 
vor Einführung des Verordnungsblattes das „Handbuch zur 
Kenntnis der Partikulargesetzgebung des Fürstentums Lübeck" 
von Rüder, Euün 1836 f. existiert. Es enthält eine Zusammen- 
stellung von Verordnungen und Bekanntmachungen aus den 
Jahren 1622—1837, von denen Vereinzeltes noch ptaküsche 
Bedeutung, manches rechts- und kulturhistorisches Interesse hat. 

Auf S. 17 f. ist die Stellung des Fürstentums zum Gesamt- 
lande (vgl. S. 288 f.) und die staatsrechtliche Bedeutung des 
Provinzialrats (vgl. S. 88 f., 93 f., 107 f.) als „rudimentären 
staatlichen Organs" unter Hinweisen auf Iellineks Allgemeine 
Staatslehre in wertvollen Ausführungen glücklich charakterisiert. 
Die eigenartige Doppelstellung des Fürstentums als selbständigen 
Staatsteils und als selbständigen Kommunalverbandes (des 
„Landesverbandes", vgl. S. 223 f.) — beides mit eigener Finanz- 
wirffchaft — hätte eine zusammenhängende Darstellung verdient. 
Hier sei nur folgendes bemerkt: der innere Grund der Doppel- 
stellung bei Einheit des Gebietes liegt nicht im Wesen der Auf- 
gaben (vgl. S. 224), vielmehr in finanziellen und ideellen 
Mottven. In eine erhebliche Finanzquelle, die Stempelsteuer 
(vgl. S. 277), die 1912 über 200000 Mk. erbrachte, teilen sich 
zwar Staat und Landesverband zu ^/z und ^/z, auch werden 
der kommunalen Besteuerung staatliche Steuern zugrunde ge- 
legt, aber während der Staat die Steuern als ganzes ohne 
Rü^icht auf die einzelnen Quellen verwendet, kann der Landes- 
verband durch besondere Verteilungsort und Vorbelastung 
interessierter Gemeinden (vgl. S. 221 und 224) eine sachlich 
denkbar angemessene Steuerverteilung vornehmen. Die ideelle 
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Bedeutung des Landesverbandes liegt in der Erweiterung der 
Selbstverwaltung. Was früher, nach Begutachtung durch den 
Provinzialrat, durch Vermittelung der Eutiner Regierung an 
die Zentralregierung in Oldenburg gelangte und von letzterer 
gemeinsam mit dem Landtage im Wege des Etatsgesetzes fest- 
gesetzt wurde (vgl. S. 286), kann jetzt vom Provinzialrat als 
Landesausschuß, d. h. in seiner Eigenschaft als beschließendem 
Organ des Landesverbandes, ohne Mitwirkung des Landtages, 
somit von unmittelbar interessierter und mit den Lokalverhältnissen 
mehr verttauter Seite rascher und beweglicher erledigt werden; 
damit ist die Entfaltung größerer Inittattve der Beteiligten 
möglich. Eine Mitwirkung der Zenttalregierung in Oldenburg 
kommt dabei nur insoweit in Frage, als bestimmte Beschlüsse 
(bett. Anleihen, besondere Steuerverteilungsarten u. dgl.) ihrer 
Genehmigung unterliegen; eine Mitwirkung der Euttner Regierung 
erfolgt insoweit, als stets ein staatlicher Beamter im verwaltenden 
Organ des Landesverbandes, dem Landesvorstande, leitend und 
miHimmend wirksam ist. Die Überttagung früher staatlicher 
Aufgaben an den Landesverband bedeutet eine Dezenttalisatton 
des Fürstentums vom übrigen Großherzogtum, und nähert — 
tatsächlich — den Provinzialrat, was die Verfügung über die 
Steuerkraft des Fürstentums bettifft, wieder dem im Staats- 
grundgesetze von 1849 vorgesehenen Sonderlandtage für das 
Fürstentum. Hieraus ergibt sich folgende Doppelstellung des 
Provinzialrats: In staatlicher Beziehung hat er — abgesehen 
von der Vornahme von Wahlen (vgl. z. P. S. 151) — eine 
lediglich beratende Mitwirkung bei den von der Euttner Re- 
gierung zu erlassenden Polizeiverordnungen (vgl. S. 307) und 
bei den vom Landtage zu beschließenden Gesetzen und Etats, 
soweit sie speziell das Fürstentum betteffen; er übt damit eine 
ideelle Wirkung aus, deren Bedeutung sich richtet nach Maß- 
gabe feines Ansehens und guter Gründe. Als kommunales Organ 
dagegen ist er ausgestattet mit Bewilligungsrechten und übt 
damit eine unmittelbare Realwirkung aus. Wenn er in staat- 
licher Beziehung nach Schücking (S. 89) „Konttollorgan" der 
staatlichen Behörden ist, so untersteht er umgekehrt als kommunales 
Organ der Aufsicht der staatlichen Behörden, die sich außer in 
den bereits erwähnten Genehmigungsrechten, im Rechte der 
Beanstandung gesetzwidriger Beschlüsse zeigt, ohne daß den 
Aufsichtsbehörden über die Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit der 
innerhalb ihrer Kornpetenz von den Organen des Landes- 
verbandes gettoffenen Maßregeln „eine Kognitton" zusteht (vgl. 
S. 227). Die Bildung des Landesverbandes und die damit 
gegebene Möglichkeit größerer Inittattve der Beteiligten liegt 
übrigens in derselben Richtung wie die Umgestaltung der Euttner 
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Regierung durch Gesetz vom 15. Mai 1908 (vgl. S. 148). Auch 
hier wird größerer Initiattve Raum gegeben mit teilweiser 
Ersetzung des kollegialen durch das bureaukrattsche System. 

Zu S. 222 s. sei folgendes ergänzend bemerkt: Die Gemeinde- 
ordnung des Fürstentums kennt eine größere Fülle von Selbst- 
verwaltungskörpern als die des Herzogtums. So gibt sie im 
Arükel 10 generell die Möglichkeit der Vereinigung mehrerer 
Gemeinden zu Zweckverbänden und läßt innerhalb der Gemeinden 
— außer den Zweckverbänden nach Arükel 28 (vgl. S. 211 f.) 
— Ortsaenossenschasten neben Dorsichasten bestehen. Die Orts- 
genossenschasten (vgl. S. 204) werden von Fall zu Fall gebildet, 
wie z. B. die für Kurangelegenheiten in Timmendorfer Strand 
und für Beleuchtung in Niendorf. Den Ortsgenossenschaften 
kommt prakttsch größere Bedeutung zu, als den noch aus alter 
Zeit stammenden Dorffchaften. Letztere sind rund 120 Real- 
genossenschaften, kleinste Gebilde, die — außer der Fürsorge 
str die Wasserzüge — Aufgaben von irgendwelcher Bedeutung 
nicht mehr haben, wennschon die Bevölkerung zum großen Teil 
sich mehr als Dorffchaftsangehörige, denn als Gemeindemitglieder 
fühlt. 

Weitere Einzelheiten können an diefer Stelle Intereffe nicht 
beanfpruchen. 

Dem Werke ist als erster Teil eine geschichtliche Einleitung 
von knapp 10 Seiten vorangestellt. Im Jahrbuch für die Ge- 
schichte des Herzogtums Oldenburg Band 20 S. 203—206 findet 
sich eine Besprechung aus der Feder des Professors Dr. Rüthning, 
des Verfassers der 1911 bei Halem in Bremen erschienenen 
Oldenburgischen Geschichte. Sie kommt zu dem Resultat, daß 
in dieser geschichtlichen Einleitung „manches zurechtzurücken sein 
wird". 

Dankeswert ist, daß am Schluß des Werkes das Staats- 
grundgesetz zum Abdruck gebracht ist. Bei der fast unüber- 
ehbaren Fülle neuerer Gesetzgebung und ihrer Tendenz zu 
letaillierter Regelung, sind die Fundamentalsätze, auf denen alles 
pätere Recht fich nur aufbaut, geeignet, die Betrachtung des 
n der Alltäglichkeit der Verwaltung stehenden Beamten und 
aller, denen es Ernft ift um das öffentliche Recht ihres Staates, 
aufs Größere und Allgemeine zu führen, wie denn auch die 
Prinzipien des Staatsgrundgesetzes Richffchnur aller Gesetze 
und Verwaltungsarbeit sein sollen. 

Eutin. E. Dugend. 
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Nachrichten und Ninweise. 

Aus den Hansischen Geschichtsblättern, Jahrgang 
1912, sind solgende Auffätze zu erwähnen: 

1. Dietrich Kohl. Das Haus Seefahrt in Bremen. 
Das Haus Seefahrt in Bremen entspricht unserer Schiffergesell- 
schast und ist in Nachahmung derselben und der Schiffergilde 
in Hamburg 1545 gegründet worden. K. bringt aber gute 
Gründe vor, daß auch in Bremen wie hier und in Hamburg 
eine kirchliche Bruderschaft das Ei ist, aus dem sich die spätere 
Schiffergilde entwickelt hat. Letztere hieß in Bremen „die ge- 
meine Seefahrt", und die sog. Gründungsurkunde von 1545 ist 
weiter nichts als die Sttftung eines Armenunterswtzungsfonds. 
1561 wurde ein Haus in der Hutfilderstraße erworben, das zu- 
nächst Versammlungs- und Verwaltungshaus der Gilde und 
seiner Stiftung war (1663 durch einen Neubau ersetzt). Über 
seinem Eingänge prangte die berühmte Inschrift: l^svigore 
necesse est, vivere non necesse est. An dieses Haus 
schloffen sich später Prövenwohnungen für verarmte Schiffer 
an, zu deren Vermehrung 1851 ein Platz an dem Doventor- 
steinweg erworben wurde. Dorthin ist 1875 auch das Haupt- 
haus verlegt worden, als das alte einer Straßenregulierung 
zum Opfer fallen mußte. 

2. R. Häpke gibt in vortrefflicher Form eine Darstellung 
der Gründe, die in jenen verhängnisvollen Jahren 1532—1536 
zum Verluste der Vormachfftellung Lübecks in der Osffee führ- 
ten. H. rückt die Ereignisse in das rechte Licht, wenn er sie in den 
dauernden Kampf Lübecks gegen die Holländer einfügt, da 
durch das Eindringen der Holländer in die Osffee die Grund- 
lage zerstört wurde, auf der die HandelsbMe Lübecks beruhte: 
die alleinige Vermittelung des Handels zwischen Osten und 
Westen. Sie wurde durch die Sundfahrt umgangen. Im 
Jahre 1532 war Lübeck nahe daran, sein Ziel zu erreichen, die 
Fahrt der Holländer auf ein bestimmtes Maß zu beschränkn; 
unglückliche Zufälle und die Ungeschicklichkeit der demagogischen 
Regierung in Lübeck brachten es fertig, daß Lübeck den Kampf 
fast völlig isoliert aufnahm, in dem es der Übermacht der fürst- 
lichen Koalitton infolge mangelhafter Führung im ^ege u^er- 
laa. Mit Recht weist H. darauf hin, daß die endgulüge Ent- 
scheidung erst das Jahr 1544 brachte, als Karl V. und Däne- 
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mark sich einigten, und den Holländern die freie Sundfahrt 
garantiert wurde. Damit war die Vormachtstellung Lübecks 
in der Ostsee dauernd vernichtet. 

3. Otto Fahlbusch berechnet auf Grund der Schoßbücher 
die Bevölkerung der Stadt Braunschweig im Jahre 1403 
auf etwa 18500 Seelen, so daß Braunschweig im Mittelalter 
jedenfalls zu den bedeutendsten Städten gehörte. 

4. L. Brunner. Erschließung des Nordens für den Wal- 
fischfang; Einleitung zu einer Geschichte der deutschen Grön- 
landfahrt (die als Band VII der Llbhandlungen zur Verkehrs- 
und Seegeschichte, her. von D. Schäfer, erschienen ist). 

Von allgemeinem Interesse sind die Nachrichten, die B. 
über die ätteste kartographische Darstellung Grönlands (d. h. 
im Sinne der Walfischfänger — Spitzbergen) gibt. Obwohl 
Adam von Bremen Spitzbergen noch als Insel kennt, nahm 
man im späteren Mittelalter dort ein mit dem nördlichen Ruß- 
land zusammenhängendes Land an, das aus der ältesten Karte 
(in Nancy von 1427) Engromeland (^ngermanneland — Norr- 
land in Schweden) heißt. Daraus macht die Karte von 1467 
(in Warschau) Engroneland, was sowohl eine Provinz in 
Norwegen, wie zweitens das wirkliche Grönland bedeutet. Eine 
spätere Karte (von Nie. Donis), die den Darstellungen des Nordens 
im 16. und 17. Jahrhundert zugrunde liegt, verlegt Nr. 2 
ganz nach Osten. Infolgedessen ist die spätere Grönlandsfahrt 
eigentlich Spitzbergenfahrt, da dort der ätteste Walfischfang 
stattfand, an dem vornehmlich Holländer und Engländer, dann 
auch Hamburger und Dänen beteiligt waren. 

5. H. Witte gibt in seinem auf der hansischen Pfingswer- 
sammlung 1912 gehaltenen Vorttage einen Auszug aus der 
1903 erschienenen Festschrift: Wismar unter dem Pfandver- 
ttage, in dem er besonders die hervorragenden Verdienste des 
Bürgermeisters Haupt um die Wiederauftichtung seiner Vater- 
stadt aus Versumpfung und Verschuldung hervorhebt. Auch 
die Schwierigkeiten sind zu erwähnen, die Wismar als Zoll- 
ausland zu überwinden hatte, die vermehrt wurden durch ein 
starres Festhatten an alten überlebten Privilegien. 

6. W. Kurzinna weist nach, daß das Wort „Stalhof" 
mit der kgl. Waage lsteelvsrcll oder Stahl (mhd. stZI: ge- 
härtetem Eisen) nichts zu tun habe. Es kommt vielmehr von 
mhd. stäl — Stelle, Ort zum Stehen, Sitzen, Wohnen (für 
Vieh — Stall), wozu stsllen (mnd. stgelen) — stellen, bei 
Krämern stslen — merces exponere gehört. Danach folgt 
stsi — Halle, Bude, Standplatz für Händler; stsllsgium. 
Recht, eine solche Bude zu errichten, aber auch die Abgabe 



203 

von dieser Bude. Daraus entwickelt sich stsi — Probe. Der 
Londoner Stalhof (auch in Boston und Lyon hatten die Hansen 
Stalhöse) ist also ein Lager- oder Berkaussplatz sür Handels- 
zwecke. Erst später (15. Jahrh.) entwickelt sich aus der Bedeu- 
tung stsi — Probe, stslkol — Tuchhalle. 

7. Schließlich hält W. Stein gegenüber Angriffen Schaubes 
(Histor. Vierteljahrschrist 1912) an seiner Ansicht fest, daß das 
Wort ügnss bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts Gemeinschast, 
Vereinigung von Kaufleuten in der Fremde, im Auslande, und 
zwar der Heimatgenossen bedeutet. Dann überträgt man das 
Wort ttsnss auch auf die Gebühren, die diese Gemeinschast für 
den Vorzug ihrer Geschlossenheit, womit naturgemäß ost Handels- 
rechte verbunden sind, erhebt, und auf die Rechte der Gemeinschast 
überhaupt. Schaube erklärte früher ttsnss nur mit Abäabe, 
jetzt mit Recht zum gewerbsmäßigen Handelsbetriebe. Stein 
bringt in feiner Erwiderung methodifch sehr beachtenswerte 
Erörterungen. 

Ebenso wendet er sich gegen Kiesselbachs Ausführungen 
(ebd. 1912, Die Enfftehung der Städtehansa) und präzisiert 
nochmals seine Ansicht über die Bedeutung des Wortes 
„deuffche Hansa" zur Zeit seines ersten Austretens als „deut- 
sches Recht", Kaufleute von der deuffchen Hansa — Kaufleute 
vom deutschen Rechte, und betont dabei, daß ihre Organi- 
sationslosigkeit nach unten mittelalterlicher Anschauung durchaus 
enffprach; ihre Bindemittel war das gemeinsame Recht. Kr. 

Im Anschluß an Untersuchungen über den ursprünglichen 
Schluß von Widukinds res gesise Zsxonicue behandellWalter 
Norden im Neuen Archiv Bd. 37 S. 798 auch die Frage, ob 
Helmolds Slawenchronik unvollständig auf uns gekommen 
sei, ob ihr das zugedachte 3. Buch fehle. Helmolds Forffetzer, 
Arnold von Lübeck, behauptet bekanntlich im Prologe seiner 
cüronics 5Isvorum, daß Helmold nicht dazu gekommen sei, 
sein Werk bis zu dem beabsichttgten Ende zu führen. Norden 
glaubt an einen Irrtum Arnolds, der sich durch mißverstandene 
Worte der Vorrede Helmolds zu seinem zweiten Buche zu 
seiner Annahme hat verleiten lassen. Auch der jüngste Heraus- 
geber Helmolds, B. Schmeidler, ist der Ansicht, daß Helmolds 
Slawenchronik uns vollständig vorliegt. Kr. 

In der „Zeiffchrist des Historischen Vereins für Nieder- 
sachsen" (Jahrgang 1912) wendet sich G. A. Kiesselbach in 
einem 31 Seiten umfassenden Auffatze: „Zur Frage der Han- 
delsstellung Bardowieks, Schleswigs und Stades im 12. und 
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beginnenden 13. Jahrhunderts gegen die Bächtoldsche Hypo- 
these, daß Bardowiek in der vorlübeckischen Zeit namentlich 
auch den rheinisch-westfälischen Verkehr nach Dänemark über 
Schleswig vermittelt habe. Demgegenüber weist K. aus mehrere 
Anzeichen dasür hin, daß der rheinisch-westfälische Verkehr zu 
Wasser bis zur Ndermündung und dann durch die Halbinsel 
den diretten Weg nach Schleswig gefunden habe, das vor 
Lübeck der Vermittler des dänischen und balttschen Handels 
war. Bardowiek bildete dagegen den Grenzhandelsplatz mit 
den Slawen. Getteide niederfächsischer Grundhei^chaften, 
Kupfer und Silber aus dem Goslarschen Handelsgebiet und 
Lüneburger Salz wurden hier namentlich gegen Heringe einge- 
tauscht. Im Gegensatz zu Bächtold hätt K. serner eine Teilnahme 
Bardowieks an der Elbschiffahrt über Stade mit dem Endziel 
Holland sür sehr wahrscheinlich und möchte namentlich dem 
Handel Stades eine wesentlich bedeutendere Rolle zuerkennen 
als Bächtold. Das Emporkommen Hamburgs bedeute nicht das 
Verdrängen eines vermeintlichen Landweges von der unteren 
Elbe nach dem Rhein, sondern nur die Verdrängung Stades 
aus der Alleinherrschaft in dem Seeverkehr Unterelbe-Holland. 

Am gleichen Orte behandelt F. Bertheau die „Wande- 
rungen und Kolonisattonen des lüneburgischen Uradels im Elb- 
gebiete". Zwei Perioden scheidet B.: in einer älleren, bis zum 
Sturze Heinrichs des Löwen reichendem Abschnitte ist eine Be- 
wegung militärischer Art nach dem Norden der Elbe zu festzu- 
stellen: hier ist der Wille des militärischer Stützpuntte sür seine 
großen Unternehmungen bedürfenden Herzogs das bestimmende 
Moment der Bewegung. Anders im 13. und 14. Jahrhundert. 
Die einheitliche großzügige Leitung fehlt: auf eigene Faust ver- 
schieben die einzelnen Adelsgeschlechter ihre Sitze und Erwer- 
bungen. Wirtschastliche Gesichtspunkte: Erwerb von grundherr- 
lichen und Zehnttechten, Teilnahme an dem Kolonisations- 
geschäst als locstores oder als Unternehmer bei den großen 
Elbeindeichungen des 13. Jahrhunderts, über die B. manche 
neuen Ausschlüsse giebt, tteten hervor. Die Schocks und Grates 
haben sich einen besonderen Namen bei Unternehmungen dieser 
Art in den Vierlanden erworben. Aber gerade im Marschlande 
erwies sich der Adelsbesitz als wenig widerstandsfähig gegenüber 
dem nach Anl^e in ländlichen Werten drängenden Kapital der 
Städte, ihrer Bürger und geistlichen Sttftungen, während die 
Adligen ihren weniger begehrten Besitz elbaufwärts besser zu 
behaupten verstanden. Seit Ende des 14. Jahrhunderts ent- 
stand dem Grundbesitz des Adels in der Erwerbspolittk der 
Landesherren, der Herzöge von Lüneburg und Lauenburg, 
ein neuer gefährlicher Gegner. Rg. 
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In der Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holfteinische 
Geschichte setzt sich R. Haupt mit K. Schmaltz über das Alter 
der wagrischen Landkirchen auseinander und bringt neue An- 
gaben sur das Aller der Kirchen in Segeberg, Oldenburg und 
Ratekau. Rg. 

Als zweiten Band der vom Historischen Institut der 
Görres-Gesellschaft herausgegebenen „Vattkanischen Quellen zur 
Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung 1316 bis 
1378" veröffentlicht Dr. K. H. Schäfer „Die Ausgaben der 
apostolischen Kammer unter Johann XXI!." (Paderborn 1911.) 
Da das Buch in seiner Einleitung Beiträge zu einer Geschichte 
des Geldkurses im 13. und 14. Jahrhundert bringt, sei auch 
an dieser Stelle darauf verwiesen. Soweit es sich um den 
Wert und Kurs von Gold-, Silber- und Scheidemünzen dieser 
Zeit aus Italien, Spanien, Frankreich und Oberdeuffchland 
handelt, stellen die auf S. 47*—131* der Einleitung abge- 
druckten Quellenbelege ein sehr willkommenes Hilfsmittel zum 
Verständnis der Wertrelationen dar; die Angaben über die 
Münzen des Hansegebietes, insbesondere die Lübeck-Hamburger 
Münzen sind allerdings sehr dürsttg ausgesallen, und bleiben 
im einzelnen hinter bereits Bekanntem zurück. Dieser be- 
dauerliche Umstand erklärt sich aus dem vorwiegend süd- 
ftanzösisch-italienischen Material, bei dessen Bearbeitung diese 
als Ganzes genommen gewiß sehr wertvolle Einleitung ent- 
standen ist. Da aber Schäser gelegentlich sehr eingehend die 
territoriale deutsche numismattsche Literatur heranzieht — z. B. 
bei der Wertvergleichung des hessischen Geldes —, so hätte fiir 
Lübeck Grautoffs Geschichte des lübeckischen Münzfußes bis 
zum Jahre 1463, Lübeck 1836, nicht unberücksichttgt bleiben 
dürftn. Schon aus diesem Buche (S. 89) ergibt sich, daß in 
den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts das Verhältnis 
der lübischen ^ zur slawischen ^ nicht mehr mit 1:2 anzu- 
setzen ist, wie Schäser angibt. Als Quelle gibt Schäfer Kirsch, 
Die päpstlichen Kollektorien in Deuffchland während des 14. 
Jahrhunderts an; da Schäfer aber selbst hervorhebt, daß die 
Wertrelattonen nach Möglichkeit für die Gegend zu bestimmen 
seien, wo die betreffende Münze in Umlauf war (S. 39*), sei 
hier hervorgehoben, daß zahllose Beispiele des Lübeckischen und 
Mecklenburgischen Urkundenbuchs zeigen, daß das Verhältnis 
von lübischer zur slawischen Münze für die zwanziger Jahre 
des 14. Jahrhunderts mit 4'/« : 6 anzusetzen ist (vgl. z. B. 
Lüb. U.-B. II. S. 334 Nr. 386. 1320, März 30). — In den 
auf S. 895 ff. abgedruckten Kurstabellen des Florentiner Gold- 
gulden ist die hamburgisch-lübische Münze gleichfalls nur sehr 
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stiefmütterlich bedacht worden. — Würde man nach den dankens- 
werten Angaben von Schäfer verfuchen, ungefähr die Kaufkrast 
der lübifchen A in heuügem Gelde anzugeben, fo würde für die 
Jahre 1317—1320 1 ^ lüb. mit 52—67 Mk. heuüger Währung 
anzufetzen fein. (1 fl. — 12 st I. ci. S. 92*; Ist.---- 9,84 
Reichsmark dem Metallwerte nach S. 53*; die Kaufkrast des 
fl. im 13. und 14. Jahrhundert betrug das 4-5 fache wie einer 
gleichwertigen heutigen Goldmünze S. 907). Rg. 

Dr. P. v. d. Often-Sacken veröffentlicht in den Beiträgen 
zur Kunde Eft-, Liv- und Kurlands Bd. 7 S. 269 ff. (Reval 
1912) eine Studie über den Kampf der livländifchen 
Städte um die Vorherrfchaft im Hanfakontor zu Now- 
gorod bis 1442. In Nowgorod faßen ursprünglich allein 
die Goten von Wisby auf ihrem Hofe, bis sich noch im 12. 
Jahrhundert die Deuffchen auf dem Peterhofe zu ihnen gesell- 
ten. Nach der Gründung Rigas (1201), Dorpats und Revals 
beginnen sehr bald die Versuche, den russischen Handel nach 
Livland zu ziehen, die sich im 14. Jahrhundert zu einem 
Kampfe der livländifchen Städte mit Lübeck und Wisby um 
die Vorherrfchast in Nowgorod verdichten. Nach der Erobe- 
rung Wisbys durch Waldemar Atterdag 1361 scheidet Wisby 
aus, und der Kampf wird allein mit Lübeck geführt, das im 
Frieden von Stralsund 1370 noch einmal die livländifchen 
Städte beiseite schiebt. Aber schon 1393 mußte Lübeck nach- 
geben und die Livländer als gleichberechttgt anerkennen. Die 
Umwälzungen in Lübeck 1408 und in den anderen Hansastädten 
hatten dann zur Folge, daß die Leitung des Kontors taffäch- 
lich von Dorpat und Reval ausgeübt wurde. Der Hansetag 
von 1442 brachte schließlich den definiüven Sieg der livländifchen 
Städte. Kr. 

Im Ianuarhest des 14. Bandes der „Deuffchen Geschichts- 
blätter" veröffentlicht Arnim Tille einen Auffatz: „Die Ge- 
winnung Nordostdeuffchlands für den Nürnberger Handel." 
In ähnlicher Weise, wie im Jahre 1908 Johannes 
Müller (Vierteljahrsschrist für Sozial- und Wirffchafts- 
aeschichte VI S. 17 s.), werden hier auch Nachrichten über die 
Beziehungen Nürnbergs zu Lübeck mitgeteilt, die einige Proben 
aus den 1404 beginnenden Nürnberger Briefbüchern enthalten. 
Schon der Umstand, daß beide Autoren verschiedenarttge Bei- 
spiele ausgewähll haben, läßt erkennen, wie viel über das von 
beiden mitgeteilte hinaus aus den Nürnberger Briefbüchern für 
lübeckische Handelsgeschichte zu entnehmen ist. Die bei dem 
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mißlichen Stande der Register der Briefbücher, von denen 
allein bis zum Jahre 1450 21 starke Bände vorliegen, nicht 
ganz einfache möglichst vollftändige Sammlung der auf Lübeck 
bezüglichen Notizen ist im Zusammenhang mit den geplanten 
Ergänzungarbeiten für das Lübeckische Urkundenbuch zu er- 
hoffen. Rg. 

In den „Sitzungsberichten der Gesellschaft für Geschichte 
und Allertumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands aus dem 
Jahre 1911", Riga 1912, veröffentlicht E. Seuberlich einen 
2lustatz über „Liv- und Estlands älteste Apotheken", der einige 
Beiträge für die Beziehungen Lübecks zu diesen Ländern ent- 
häll. So weisen im Jahre 1650 die Rigaer Krämer bei ihrem 
Streite mit den Apothekern um das Recht des Marzipanbackens 
darauf hin, daß auch in Lübeck den Gewürzkrämern, und nicht 
den Apothekern, das Recht, Marzipan zu verkaufen, zustehe: 
so sei der Gewürzkrämer Jaspar Scharbau in Lübeck ein be- 
kannter Marzipanbäcker, dessen Ware auch nach Riga käme. — 
Unter den Apothekern hefinden sich mehrere geborene Lübecker: 
so Michael Brauer (1599—1625'), Seite 78); Johann Steffens 
(1^11—1737, S. 85); Peter Andreas Balemann (1743—1749, 
S. 86) und Benjamin Fischer (geb. zu Lübeck: 3. X. 1653, 
S. 114), dessen Witwe: Katharina Fischer, geb. Vinnhagen 
(geb. 1666 in Lübeck. Heiratet 1702 Dr. Hertz. Stirbt 1743 
hochbetagt als Witwe. S. 115). 

Im Märzhest (1913) des „Herold" werden von Haag aus 
die Namen von 185 deutschen Auswanderern nach Ceylon auf- 
geführt. Darunter begegnen wir einigen Lübeckern: Andreas 
Bareger, ausgewandert ca. 1688, Adolf Barvoet, 1686, und 
Andreas Beyer, ca. 1691. Rg. 

Über Gabriel Voigtländer (vgl. Zeitschrist Bd. XIV 
S. 302) haben sich im Staatsarchiv noch folgende Notizen ge- 
funden: 

1. seine Hochzeit mit der Witwe Katharina Kömer fand 
am 11. Dezember 1626 im Hause des Hans Rueke, Becker- 
grube Nr. 41, statt, wobei 59 Personen, darunter 8 fremde, 
teilnahmen. (St.-Marien-Kopulationsregister, Bd. 1599-1632, 
S. 320 — Wette-Jahrbuch von 1626); 

2. das Zehnten-Pfennig-Rechnungsbuch von 1580-1775 
enthält auf S. 181s folgende Aufzeichnung: Ao. 1635 von 
Gabriel Voigdtlender Trompetter, der sich nach Gottorff be- 

') In dieser Zeit als Apotheker in Riga nachweisbar; so auch bei den 
solgenden Zahlen. 
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geben, empfangen einen Portegiser, für 20 Rtaler müßen an- 
nemmen, thuett ^ 60. Danach fcheint die Annahme Palu- 
dans, daß Voigtländer mit der fächfifchen Prinzefsin Magda- 
lena Sibylla, der Gemahlin des dänischen Kronprinzen, 1634 
nach Kopenhagen gelangt sei, nicht richtig, dieser vielmehr 1635 
von Lübeck an den herzoglichen Hof in Gottorf gegangen zu 
sein. Kppr. 

Von der Literatur, die der Erinnerung an die große Zeit 
vor 100 Jahren gewidmet ist, sind folgende Bücher zu nennen: 
Die Hansastädte unter dem Kaiserreich Napoleons. — 
Aus vergilbten Pergamenten. Eine Folge von Tage- 
büchern, Briefen und Berichten aus der Napoleonischen Epoche. 
Herausgegeben von Theodor Rehtwisch Bd. Xll. — Leipzig, 
Georg Wigand 1912. 

Lübeck steht in diesem Büchelchen hinter seinen Schwester- 
städten Hamburg und Bremen leider sehr stark zurück; nament- 
lich Bremen ist mit den „Erinnerungen aus den Jahren 1810—13 
von Sen. Dr. Joh. Pavenstedt" ausgezeichnet vertreten. Paven- 
stedt war Präfekturrat im Departement der Weser-Mündung 
und wurde wegen seiner Verdienste nach der Befteiung in den 
Senat gewählt. Er stand also mitten in den Ereignissen und 
hatte wichttges zu berichten. Die für Lübeck wiedergegebenen 
Berichte beschäfttgen sich alle mit dem Schreckenstage am 
6. November 1806 und sind ganz untergeordneter Art. Es ist 
sehr bedauerlich, daß die vorhandenen, wirklich bedeutenden 
Schilderungen jener Schreckenstage wie z. B. die von Villers, 
Scharnhorst u. a. nicht herangezogen worden sind. — 1. Er- 
innerungen des reitenden Ratsdieners Matthias 
Friedrich Klüver. Aus ihnen sei besonders die Schilderung 
seiner Begleitung Bernadottes nach Schwartau hervorgehoben, 
wo er Zeuge der Kapitulatton Blüchers und seines Korps war. 
— 2. Das Tagebuch der Tochter des Pastors Schrödter 
zu Ratekau vom 5.-18. November 1806 schildert die Vor- 
gänge im Pastorat, wo Blücher die Kapitulatton abschloß, und 
die danach folgende Einquartterung der Franzosen, die alles 
ausplünderten. — 3. Aus dem Tagebuche des Senators 
Peter Wilcken sei besonders die Episode der Plünderung seines 
Hauses an der Großen Petersgrube erwähnt, der erst durch 
die Einquartterung des Kolonell Davricourt Einhalt getan 
wurde. Auch die Plünderung des Hauses des Dr. Rodde, 
Breite Sttaße—Ecke Beckergrube, wird geschildert, der die ent- 
schlossene Frau Roddes dadurch ein Ende bereitete, daß sie in 
das gegenüber gelegene Lluartter des Prinzen Murat stürmte 
und Schutz verlangte, der ihr auch gewährt wurde. 
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I. Warncke. Lübecks Befreiung von der Franzosen- 
herrschaft und die Einsetzung der hanseatischen Legion. 
— Lübeck, Gebr. Borchers 1913. Eine geschickte Zusammen- 
stellung von offiziellen Erlassen, Aufrufen und Schilderungen 
aus den Tagen vom 9. März, dem Abmärsche der Franzosen, 
bis zum 1. April, dem Tage der Abreise Benckendorffs aus 
Lübeck. Der Ton der Schrift gibt die fteudig erreate 
Stimmung jener Tage wieder, an denen der Jubel über oie 
endlich wiedergewonnene Freiheit mit elementarer GewaÜ zum 
Durchbruch kam, und die erste Begeisterung sich in allen erdenk- 
lichen Formen der Opferwilligkeit betätigte. Die Schrift ift mit 
zahlreichen Abbildungen versehen, unter denen auf die vortreff- 
lichen Aquarelle C. Stalles aufmerksam gemacht sei. 

Kr. 

Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafsch. 
Mark. Her. vom Histor. Verein für Dortmund und die Grafsch. 
Mark. Xll. 1913. Zu dem Kapitel der Fälschungen Fahnes 
steuern die „Dortmunder Beiträge" in zwei Auffätzen neues 
Material bei. Sie interessieren uns wegen der Geschichte der 
Familie v. Höveln und beweisen, mit welchem Mißtrauen man 
den Nachrichten, selbst den Urkunden Fahnes, gegenübertreten 
muß. Das „Hövelsche Familienarchiv", eine Hauptquelle Fahnes, 
existtert überhaupt nicht; jetzt weist ihm Rübel (S. 118 ff.) nach, 
daß er Urkunden veröffentlicht, die in den von ihm angegebenen 
Quellen nicht existieren, und Marx (S. 319) ist in der Lage, 
aktenmäßig nachzuweisen, wie er die Quellen vollkommen phan- 
tastisch und romanhaft ausschmückt und dabei ihre Berichte 
in ihr Gegenteil verkehrt. Fahnes Bücher haben deshalb als 
Quelle auszuscheiden, wenn nicht andere Belege vorhanden sind. 

Kr. 

Im 77. Jahrgange der Jahrbücher des Vereins für mecklen- 
burgische Geschichte (1912) gibt Grotefend eine Zusammen- 
stellung der Schweriner Goldschmiede, ihrer Marken und 
Arbeiten (S. 83 ff.), ebenso eine solche der Schweriner Zinn- 
gießer (S. 109 ff.). Mit Lübeck sind die Beziehungen ganz 
außerordentlich gering, das ist charakteristisch. Ilnter den Gold- 
schmieden findet sich nur ein einziger Lübecker, Jürgen Schmidt, 
der am 3. Febr. 1673 Bürger in Schwerin wird; und unter 
den Zinngießern ein Joachim Lemff — eine hier sonst unbekannte 
Familie — der 1705 im Alter von 29 Jahren Bürger in Schwerin 
wird; sein Sohn Johann Friedrich Lemff wird dort ebenfalls 
Zinngießermeister. 

Ztschr. d. B. L. G. XV, 14 
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Jsak Collijn hat in der l<jrkoki5ton8k ^^rsskritt verschie- 
dene kibliogrgfisks ^iscellsnes veröffentlicht, die uns infolge 
der engen Verbindung der lübeckischen Buchdruckerei mit den An- 
fängen der schwedischen lebhaft interessieren. Soweit diese 
Auffätze, die dann auch selbständig erschienen sind, für uns in 
Frage kommen, sei auf sie hier in Kürze aufmerksam gemacht. 

1. Sammlung 1909. 1. Das Orsäusle Zuecicum 
schreibt C. — im Gegensatz zu Klemming, der es dem Lübecker 
Bartholomäus Gothan (1490) zuteilte — dem Steffen Arendes 
(1493) zu. — 2. C. vertritt die Ansicht, daß die ältere Auflage 
der tiorse l.incopense5 et Zcckisrenses nicht von Gothan, 
sondern in der Druckerei des Vadstena-Klosters 1495 gedruckt 
sei. — 3. Die Kgl. Bibliothek in Stockholm bewahrt das Frag- 
ment eines Katechismusdruckes von 1622 auf, dessen Holzschnitte 
sich in dem Katechismus des Lübeckers Hans Wiken von 1610 
wiederfinden. — 4. Von dem Odense-Breviarium waren bisher 
zwei Auflagen bekannt: die von Johann Snell 1482 in Odense 
gedruckte, und die des Lukas und Matthäus Brandes in Lübeck 
von 1497. C. hat eine dritte in Pforzheim ca. 1510 von Jakob 
Wolf gedruckte Auflage entdeckt. — 5. In einem Einblattdrucke, 
den C. in der Lübecker Stadtbibliothek fand und der den an- 
geblich 1546 im Öresund gefangenen „Mönchsfifch" darstellt, 
glaubt C. ein Erzeugnis der Preffe Ioh. Balhorns d. Äll. zu 
erkennen. Das Blatt, das kulturgeschichtlich von Interesse ist, 
ist eins der damaligen üblichen Flugblätter und zeichnet sich 
vor dem bisher bekannten ^mplare (in Zürich) ourch einige 
boshaste Ausfälle gegen die Mönche aus. — 6. Im Deckel eines 
Druckes der hiefigen Stadtbibliothek fand C. ferner ein bisher 
nicht bekanntes niederdeutsches Mandat Kaiser Karls V. citt. Ant- 
werpen 21. Febr. 1525 (i. e. 1526) gegen die lutherische Be- 
wegung: das Mandat ist dann auch von dem bekannten refor- 
mattonsfeindlichen Bischof Brask von Nyköping in Schweden 
veröffentlicht worden (12). 

Die 2. Sammlung 1910 enthält (7) eine Unterfuchung 
über die von Bartholomäus Gothan in Stockholm gedruckte 
Vits Ksttcerinse, die bisher als ällefter Druck Schwedens an- 
gefprochen wurde. E. macht es wahrscheinlich, daß sie bei 
einem Besuche Gothans in Stockholm eifft 1486—87 gedruckt 
worden ist. Er hat dieselbe Abhandlung veröffentlicht als 
„LIscj ur vär slctsts svensks boktrvckeritiistoriu (S.-A. 
aus l^orttisk boktrvcllsrekonst), aber wesentlich verttest und 
erweitert durch außerordenllich eingehende Untersuchungen über 
die Typen Gothans und seinen Typenvorrat, den er jeweilig 
in Magdeburg und Lübeck gehabt hat. 
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3. Sammlung 1911 (10). In dem Einbanddeckel einer 
Nürnberger Postille von 1488, die der Bibliothek der römisch- 
kacholischen wettlichen Mademie in St. Petersburg angehört, 
fand C. Abdrücke einer schon bekannten päpstlichen Wlaßbulle 
vom 28. Oct. 1489, die der Stockholmer Presse Gochans ent- 
stammen; daneben aber auch einen Korrekturbogen des t^unusle 
Upsslense, in dem C. einen bisher unbekannten Druck Gothans 
von 1487 erkennt. 

4. Sammlung 1912 (14). In einer genauen Unter- 
suchung stellt C. 3 Auflagen des k>88lterium rituule Upsslense 
aus der Presse des Bartholomäus Gothan fest: 1. von 1481 
aus seiner Magdeburger Zell (bis 1483); 2. von ca. 1488 aus 
seiner Lübecker Zeit mit ganz besonders schönen, in Rot ge- 
druckten Initialen; es ist wahrscheinlich auf Rechnung des ^^bo- 
Stistes gedruckt worden; C. kennt davon noch 3 Exemplare, 
2 in Schweden, 3 in Finnland; 3. von ca. 1487 aus seiner 
Stockholmer Presse; von dieser Auflage kennt C. noch 8 Exem- 
plare. Von allen dreien bringt der Aufsatz vortreffliche Fak- 
similedrücke, nach denen man sich einen Begriff von der aus- 
gezeichneten Schönheit der damaligen Druckausstattung machen 
kann. Kr. 
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Die Lt. Iücgen-Lcuppe de5 Lübecker 

Muleum5 und ibc Meister. 

Von ssriedcick Srun5. 

Die in etwa dreiviertel Lebensgröße aus Holz geschnitzte 
St. Jürgen-Gruppe unseres Museums, nächst dem mächtigen 
Triumphkreuz des Domes das umfangreichste Werk mittelalter- 
licher Plastik auf lübischem Boden, ist zu Anfang des 16. Jahr- 
hunderts für die ehemalige ällere St. Jürgen-Kapelle geferttgt. 

Dieses 1341 zuerst nachweisbare kleine Gotteshaus lag 
mit dem zugehörigen Aussätzigen- und späteren Siechenhause, 
das, wie alle Sttftungen dieser Art, dem heiligen Georg als 
Schutzpatton wider den Aussatz geweiht war, hart vor dem 
Mühlentor, zur Linken, wenn man die Stadt verließ. Es ist 
im Laufe des 15. Jahrhunderts um mehrere Seitenkapellen 
erweitert und 1493 mit einem Dachreiter versehen worden. 
Als in der letzten Zeit des Wullenweverschen Regimentes 
Lübeck durch das Heer des Grafen Christian von Holstein, des 
nachmaligen Königs Christian III. von Dänemark, von der See 
abgeschnitten wurde, hat am 14. Oktober 1534 ein Volkshaufe 
unter Führung des damaligen demokratischen Ratsherrn und 
Vorstehers des St. Jürgen-Hospitals Hans Sengestake die St. 
Jürgen-Kapelle zerstört, wahrscheinlich um dem Feinde die 
Möglichkeit zu benehmen, sich in ihr bei einer etwaigen Be- 
lagerung der Stadt festzusetzen. 

Der 1538 gestorbene, dem katholischen Bekenntnis treu ge- 
bliebene Ratsherr Fritz Grawert, der diesen Vorgang voll In- 

Zeitschr d. f. L. B. XV, 2. 1k 
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-mgch-nd b-schri°b-n h°t>x b-nch'-t^ d°b ^ch 

d°«g- .1. Iurs-n m,t dem drakm, m„ 
kunsten darumme gemaket", d. h. die St. Iurgen-Gruppe 
mit dem kunstvollen, schmiedeeisernen Gitterwerk. das sre 
schloßy. unter der Zerstörungslust des Volles zu l^den hatt. 
und daß man die beschädigten Kunstwerke weggesuM habe. 

desse hovetlude de mögen weten. wor dat gebleven is . 
" °ln den Zähren 1540—1542 ist die Kapelle wieder ausge- 
knnt im folaenden Jahre im Innern neu ausgestattet, und 

seit dem Sommer 1544 wieder Gottesdienst in ihr abgehauen; 
sckließlich ist sie im Herbst 1547 mit einem neuen Dachreiter 
versehen worden. Die also wiederhergestellte K^elle ist auf 
der 1597 vom Meister Johann Willinges zur Ausschmuckimg 
des ehemaligen Hauses der Krämerkompagme gemalten an- 
muttgen Ansicht von Lübeck abgebildet, die jetz^ l^er irnzu- 
Mngl^ch bel chtet. die Diele des Hauses der Kaufmannschaft 
LL ü- Eingang- -nm S-'°d°nh°-°n,ch°n ^ 

Zabre 1629. als man sich unter der Drangsal oes 

DreißiWhrig-n «ri-ge- -n,chi«t°. di- Ind,Mg-n L-I-I-gnng-. 
w-L S- gn n» ist d°- N°m° E 
bwchen worden, weil. wie -- -milch h-.ßt. der B^Mng 
aar m nahe und sehr schedlich an dem Orte. da es bißhero 
aeleaen"' 1645 ist es sodann etwa einen Kilometer weiter su - 
Mch nn seinem jetzigen Platze neben de. Ratzebnrger Allee 

wieder aufgeführt worden. 

Die. wie oben bemertt. 1534 bei der Zerstömng der älteren 
Kapelle mit deren übrigen Kunstwerken beiseite geschaffte St^ 
Züraen-Gruppe ist zunächst in dem durch die Einfuhmng der 
Reformatt^ seiner ursprünglichen Bestimmung entzogenen 
St. Annen-Kloster aufbewahrt worden, denn ein Inventar, ^s 
am 14 August 1541 der Ratsherr und Vorsteher des St. 
Jürgen-Armenhauses Kord Wibbeking über etliche Guter auf- 

nehmen ließ. ..so tho der kerken s. Jürgen behorich unde 
in s. Annen closter dorch de vorstendere ingesettet ). fuhrt 

') von Melle. I.ubccs kreligioss (Handschrift des Staatsarchivs) S. 514 f. 
H Vgl. unten S. 222. 
') Staatsarchiv Lübeck, Siechenhaus zu St. Jürgen, Voi. 
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neben zahlreichen Meßgewändern auch „1 holten Jürgen myt 
1 holten habe" auf, also ein hölzernes St. Jürgen-Bild mit 
einem hölzernen Hut, d. h. der Sturmhaube, die dem Ritter, 
wie wir sehen werden, im Kampfeseifer abgefallen ist. Ms 
1543 die wiederhergestellte Kapelle neu ausgestattet wurde, ist 
das Bildwerk, den veränderten religiösen Anschauungen über 
die Heiligenverehrung entsprechend, dort nicht wieder zu Ehren 
gekommen, vielmehr haben damals die Vorsteher, wie eine 
Ausgabenbuchung bezeugt^, „up den kerkbonen wynden latten 
s. Iorghen myth sinem perde". Auch in der 1645 gebauten 
jetzigen St. Jürgen-Kapelle hat es, soweit wir wissen, auf 
dem Dachboden gestanden, bis es durch Vorsteherbeschluß 
vom 15. Mai 1861 unter Vorbehalt des Eigentumsrechtes der 
Sektton für Sammlung und Erhaltung Mbeckischer Kunstalter- 
tümer und damit dem Museum überwiesen worden ist. 

über die in dem Kunstwerk dargestellte Episode aus der 
Legende des heiligen Georg berichtet das 1492 zu Lübeck bei 
Stephan Arndes gedruckte und 1499 dort neu aufgelegte 
„Passional oder Leben der Heiligen", das schon seiner Holz- 
schnitte wegen dem Meister der Gruppe nicht unbekannt ge- 
wesen sein wird, folgendes. Zu den Zeiten des heiligen Georg, 
der, als Sohn eines gleichnamigen Grafen von Kappadozien 
gebürttg, unter dem Kaiser Dioklettan sich als Bekenner des 
Ehristenglaubens bewährt und unter einem Kaiser Dacian von 
Persien den Märtyrertod durch das Schwert erlitten haben 
soll, wurde das Land Silena von einem gräulichen Drachen 
heimgesucht. Um Schlimmeres zu verhüten, habe man dem 
Untter täglich zwei Schafe zur Sätttgung dargeboten; da aber 
das Vieh knapp geworden sei, habe man sich entschlossen, dem 
Drachen statt des einen Schafes täglich einen Menschen zu 
opfern, der durch das Los besttmmt worden sei. Nun sei ein- 
mal das Los auf des Königs einzige Tochter gefallen. Wohl 
habe der Vater beim Volke um Schonung für sie gefleht, doch 
sei die Menge erbarmungslos geblieben, und so habe die Jung- 
frau, mit ihren königlichen Kleidern angetan, den schweren 
Gang zu dem See antteten müssen, in dem der Wurm gehaust 

*) Das., Rechnungsbuch von 1536—1571, S. 57 b. 
1b* 
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habe. Als sie nun weinend ihr Ende erwartete, sei der Ritter 
St. Georg des Weges geritten gekommen. Gerührt durch die 
Schönheit und den Reichtum der Jungfrau, sei er abgesessen 
und habe von ihr den Grund ihrer Trübsal erfragt. „Da 
sprach St. Georg: .Habt guten Trost zu mir, denn ich will Euch 
helfen in Gottes Namen.' Dieweil er sprach, kam der Drache 
aus dem Wasser. Da erschrak sie sehr. Da St. Georg den 
Drachen sah, sprang er auf sein Pferd und schlug ein Kreuz 
und ritt ihm sttacks entgegen und durchstach den Wurm mit 
dem Speer. Da siel der Drache nieder." Soweit die lübische 
Fassung der Legende. Wir werden sehen, daß sich der Bild- 
hauer nicht an diesen Text gebunden, sondern die Kampfesszene 
durchaus selbständig aufgefaßt, durchdacht und ausgestattet hat. 

Die Eigenart unseres Bildwerks tritt um so schärfer her- 
vor, wenn wir ihr die etwas ältere Darstellung desselben Mo- 
tivs durch einen anderen Lübecker Meister gegenüberstellen, 
nämlich das hier gleichfalls abgebildete St. Jürgen-Bildwerk 
der Nikolaikirche zu Stockholm, das, wie neuerdings der schwe- 
dische Kunsthistoriker Iohnny Roosval überzeugend nachgewiesen 
hatb), dort um 1484 vom Lübecker Maler und Bildhauer Bernt 
Notke geschaffen ist. Beim ersten Anblick der Stockholmer 
Gruppe glaubt man ein wirres Durcheinander vor sich zu 
haben. Erst allmählich löst das Auge aus dem Gesamtbilde 
den langgestreckten Leib des Drachen heraus; man unterscheidet, 
wie das vom Speer des Ritters durchbohrte, zusammenge- 
brochene Tier, gestützt auf seine linke Vordertatze, sich wieder 
aufzurichten sucht und dem Feind den schrecklichen Rachen mit 
den mächtigen Fangzähnen und der flammenarttg emporstreben- 
den Zunge entgegenstreckt, während die andere Vordertatze 
den schmerzbringenden Speer krampfhaft umklammert hält, der 
unter der Wucht des Stoßes zerschellt ist. Von den beiden 
Hintertatzen gräbt die linke sich gierig in das Bauchfleisch des 

') Iohnny Roosval, Die St. Georg-Gruppe der Stockholmer Nikolai- 
kirche im Historischen Museum zu Stockholm: Jahrbuch der Königlich Preußi- 
schen Kunstsammlungen, 27. Band (1906), S. 106-117. — Die Abbildungen 
dieses Werkes und der Lübecker St. Jürgen-Gruppe gehen auf Aufnahmen 
Roosvals im Lübecker Museum zurück, die mir von Herrn Museumsdirektor 
Dr. Schaefer freundlichst für diesen Aufsatz zur Verfügung gestellt sind. 
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Rosses ein; die rechte, deren Sehnen der im Schenkel steckende 
Speer zerrissen hat, ist kraftlos auf den sich ringelnden Schweif 
niedergesunken. Das Untier, dessen Gestatt auf ostasiatische 
Vorbilder zurückgeht, hat nichts organisches in seinem Aufbau 
wie der tradittonelle europäische Drache der bildenden Kunst: 
es ist ein durch einen schlangenartigen Leib zusammengehattenes 
Konglomerat von Stacheln, Dörnern, Wellenkämmen und 
korkenzieherarttg gewundenen Gliedern. Einen Gegensatz zu 
dem wildbewegten unteren Teil der Gruppe bildet die sieges- 
bewußte Ruhe des Reiters, der sich fast kerzengerade in den 
Steigbügeln auftichtet und in gottsch-parademäßiger Haltung 
zum tätlichen Streiche auf den Drachen aushott, unbekümmert 
darum, ob der Hieb auch wirklich sein Ziel erreichen wird, wie 
es nicht den Anschein hat. Rein gotisch ist auch die prächttge, 
schwere Rüstung des Ritters mit den für die Entstehungszeit 
des Werkes charatteristischen schnabelförmigen Eisenschuhen und 
die reiche Aufzäumung des Rostes mit dem kostbaren, von Re- 
liefs und Schellen strotzenden Behang. Weiter nach hinten, 
auf unserer Abbildung nicht mehr sichtbar, kniet auf einem 
kleineren Pidestal die von einem wohlftisierten Lamm begleitete 
Königstochter, eine schwerlich von Bernt Notke selbst ausge- 
führte mäßige Figur im steifen Brokatkleide, unberührt im Ge- 
sichtsausdruck und in der Haltung von der sich vor ihr ab- 
spielenden Handlung und vom Anblick der das Hauptpidestal 
bedeckenden Gebeine und Leichenteile der Opfer des Drachen, 
eine bis zum letzten Augenblick korrette Prinzessin. 

Ganz anders die Lübecker Gruppe. Sie ist nicht mehr rein 
gottsch, sondern atmet bereits den Geist der aufkommenden Re- 
naissance, die in der Lübecker Malerei und Plastik erst verhältnis- 
mäßig spät einsetzt. Hier ist alles klar und von pulsierendem Leben 
durchdrungen: mit einem Blick umfaßt der Beschauer die ganze 
Situatton. Abweichend von der Legende, die den Ritter erst 
ein Gespräch mit der bedrängten Königstochter führen läßt, 
und von dem Stockholmer Bildwerk, das lediglich den Schluß- 
kampf des Heiligen mit dem verwundeten Drachen darstellt, 
übrigens auch kaum unserm Meister bekannt gewesen sein wird, 
erscheint hier St. Jürgen ganz plötzlich auf dem Plan wie ein 
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eilends vom Himmel entsandter Bote. Sein überraschendes 
Eingreifen prägt sich namentlich in den Gesten der — in der 
ursprünglichen Anordnung der Gruppe wohl ebenfalls weiter 
rückwärts aufgestellt gewesenen — Jungfrau aus, deren halb- 
geöffneter Mund und deren erhobene Hände faffungslofe, freu- 
dige Beftürzung über die unverhoffte Rettung ausdrücken, eine 
Gefte, die sich, wie es fcheint, im nächften Augenblick umsetzen 
wird in ein inbrünstiges Gebet für den sieghaften Ausgang 
des Kampfes. Auch der Drache ift überrafcht: verdutzt wendet 
er sich von feinem Opfer ab und hat fich zur Gegenwehr noch 
nicht gefammelt. Seine Bildung ist ganz organisch und hat 
nichts wildphantastisches an sich: an einem Leopardenleib — 
man beachte die katzenhaft schleichenden Hinterbeine — sitzen 
ein gansartiger Kopf, ein Paar verWmmerte FledermausMgel 
und ein fchlangenartiger Schweif; alles in allem könnte man 
ihn, verglichen mit dem grausigen Stockholmer Drachen, faft 
fiir ein liebes, fanftes Tier halten. Aber doch: ein tückifcher 
Gefelle, der im erften Schreck wenigftens dem Roffe nach den 
Beinen fahren will. Wird ihn der Reiter dazu kommen laffen? 
Der hat fich hoch in den Steigbügeln aufgerichtet und zu einem 
mächtigen Streiche ausgeholt: jetzt, während das Schwert her- 
untersauft, beugt er fich, um fein Ziel nicht zu verfehlen, tief 
nach rechts hinab, so tief, daß ihm der Eifenhut vom Haupte 
fällt, und das wallende Lockenhaar und die edlen Gefichtszüge 
frei werden; im nächften Augenblick wird der wohlgezielte Hieb 
dem Drachen den Kopf vor die Füße gelegt haben. Die Hal- 
tung des Ritters ift also ganz auf die Führung des Schwertes 
zugefchnitten; wenn ihn der Künftler von der durch die Legende 
vorgeschriebenen ttadittonellen Handhabung des Speeres be- 
freit, wie sie der etwa gleichzeittgen St. Jürgen-Gruppe vor 
dem Siechenhaufe bei Travemünde und dem von 1645 datter- 
ten kleinen Steinrelief über dem Eingang der heutigen St. 
Jürgen-Kapelle noch eigen ift, fo hat ihn zweifellos die Absicht ge- 
leitet, dem Ritter eine fteiere, lebendigere Haltung zu geben, als 
dies beim Gebrauch des langen Speeres angängig gewefen wäre. 

In ftiliftischer Hinsicht bevorzugt der unter die beften 
Lübecker Meifter zu rechnende Bildfchnitzer, ganz abweichend 
von Bernt Notke, weiche, gefällige Formen, wie dies nament- 
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lich in der Behandlung des über den Panzer des Ritters ge- 
legten kurzen, weitärmeligen Gewandstückes zum Ausdruck ge- 
langt. Die schlichte Rüstung hält sich ftei von allen Ausbrei- 
tungen der Form, weder zeigt sie die inzwischen aus der Mode 
gekommenen langen Schnabelschuhe des Stockholmer Bildwerks, 
noch schon die breiten, kuhmaulförmigen Eisenschuhe oder me 
krebsschalenförmigen Brustpanzer, wie sie im zweiten Jahrzehnt 
des 16. Jahrhunderts auskommen. Auffallend und vielleicht 
charatteristtsch sür des Meisters Art ist der bauschige und zu- 
gleich knittrige Fallenwurs des fast gleich einer stilisierten 
Wolke ausgeblähten BrokaÜleides der Iungsrau. 

In ihrer jetzigen äußeren Ausstattung kann die Liibecker 
Gruppe keinen Vergleich mit ihrem von allen Schicksalsstürmen 
verschont gebliebenen Stockholmer Gegenstück aushallen. Von 
der Auszäumung des Rosses sind nur noch spärliche Reste er- 
halten; es sehll insbesondere der Silberschmuck, der ursp^ng- 
lich das Werk zierte °), und der vermutlich schon 1534 bei der 
Demolierung der St. Jürgen-Kapelle eine Beute des plündern- 
den Pöbels geworden ist; es sehlt in der Haupffache auch der 
bemalte und vergoldete StoMberzug, der früher in Verbin- 
dung mit einer Kreideschicht das Schnitzwerk überdeckte und in 
dem der Wnstler erst die letzten Feinheiten der Formgebung 
angebracht haben wird. An seiner Stelle sind im 17. Jahr- 
hundert die Satzteile in wenig glücklicher Ausführung übermalt 
worden, ohne daß hierfür ein rechter Anlaß ersichtlich ist, wenn 
man nicht etwa annimmt, daß die Gruppe in der 1645 errichte- 
ten jetzigen St. Jürgen-Kapelle eine Zeitlang als Schaustück 
gedient hat. 

Was die ursprüngliche Aufftellung des Kunstwerks bettifst, 
so beweist ein Vlick auf seine hier gleichfalls in Abbildung 
wiedergegebene linke Seite zur Genüge, daß diese nicht für 
das Auge des Veschauers besttmmt gewesen ist; das Werk 
wird also nicht mitten in der Kapelle, sondern an einer ihrer 
Wände oder in einer Seitenkapelle aufgestelll gewesen sein. 

Die Lübecker St. Jürgen-Gruppe ist in der wissenschaft- 
lichen Literatur bisher nur von Adolph Goldschmidt berück- 

") Dgl. unten S. 221. 
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sichttgt^), der sie fir eine ausgezeichnete Arbeit, besonders was 
die Bildung des Pferdekopses anbetrifft, erNärt und sie in enge 
Beziehung zu den von oberdeutschen Vorbildern beeinflußten 
Werken des Bildschnitzers Benedikt Dreyer setzt, der, nachdem 
er vermutlich 1506 oder 1507 als Geselle in Lüneburg gear- 
beitet hat^), nachweislich seit 1520 selbständig in Lübeck tätig 
gewesen ist"). Eine Beeinflussung des Kunstwerks durch ober- 
deutsche Vorbilder erscheint auch mir unverkennbar; seine un- 
gefähre Verweisung in das letzte Jahrzehnt der Heiligenver- 
ehrung zu Lübeck läßt sich fteilich nicht auftecht erhallen gegen- 
über den bestimmten Angaben, die eines der für die Kunst- 
geschichte bisher nicht nutzbar gemachten älleren Rechnungs- 
bücher des St. Jürgen-Hospitals über die Entstehung des 
Werkes bietet. 

In diesem Rechnungsbuche, das die Jahre 1498—1510 
umfaßt"), vermerll nämlich der damals buchführende Vor- 
steher des Hospitals, Bürgermeister Johann Hertze, und zwar 
auf der letzten Seite außerhalb des Zusammenhangs mit den 
übrigen Eintragungen: „Item anno 1504 ame mydweken na 
nativitatis Marie (Sept. 11) betalde ik Hennynge deme meler 
uppe den nyen Jürgen, is 20 mr. 10 ssts''). Item anno 1505 
ame mydweken vor oculi (Febr. 19) betalt Hennynge up syn 
arbeit, is 60 mr. Item anno 1505 Ieorgii (Apr. 23) em noch 
geven unde by Hinrik Greveraden") vornoget, is 50 mr. Item 
am donnerdage vor pinxsten (Mai 7) em noch gesant 20 gülden, 
is 30 mr. Item noch ame mydweken vor Mychaelis (Sept. 24) 
betalde ik em by Hinrik Greveraden, is 50 mr." Ferner hat der 
Kirchherr oder oberste Geistliche der St. Jürgen-Kapelle Johann 
Isenack dem Meister Henning in den drei folgenden un- 
datierten Buchungen zusammen 40 Mark entrichtet. Es sind 
also dem Maler Henning in den Jahren 1504 und 1505 von 

') Lübecker Malerei und Plastik bis 1SSV, S. 22 nebst Anm. 8 und 
Tafel 3b. 

») Das. S. 34. 
h Die Bau- und Kunstdenkmäler der freien und Hansestadt Lübeck II, 

S. 191. 
"h St.A., Siechenhaus zu St. Jürgen. 
») ,F" fehlt. 
") Lübecker Bankier. 
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den Vorstehem' und der Geistlichkeit der Kapelle zusammen 
230 ^ 10 st lüb. gezahlt, von denen der erste Posten 
ausdrücklich als Entgell für die damals in Arbeit befindliche 
St. Jürgen-Gruppe bezeichnet wird; ob auch die sämtlichen 
übrigen Zahlungen für dieses Werk, und zwar zweifellos ein- 

. schließlich der Bemalung und Vergoldung seiner noch zu er- 
wähnenden schmiedeeisernen Einstiedigung, geleistet sind oder 
ob einige derselben etwa eine Entlohnung für anderweittge 
vom Meister Henning gelieferte Kirchenarbeit darstellen, mag 
als unwesentlich dahingestellt bleiben. Daß übrigens der 
Meister Henning hier nur als Maler, nicht auch als Bild- 
schnitzer bezeichnet wird, darf nicht befremden, da es die Regel 
war, daß die verwandten Künste der Malerei und Plastik von 
einem und demselben Meister ausgeübt wurden. 

Dasselbe Rechnungsbuch") gibt auch Auskunft über die 
2lusstattung des neuen Werkes. „Item anno 1505 ame 
dinxstedage na quasimodogenitt (Apr. 1) — vermerkt Johann 
Hertze — dede ik Bernde Heyneman van sunte Jürgens 
wegen 4 stucke sulvers, de wegen 2 mr. 4 lot; item noch een 
stucke sulvers, dat wecht 23 lot; is in al 3 mr. 11 lot." 
Bernt Heinemann war ein bekannter Lübecker Goldschmied, der 
um dieselbe Zeit, innerhalb der Jahre 1503—1507, die noch im 
Silberschatz der Schwarzhäupter zu Riga erhallene 5600 Gramm 
schwere prächtige Silberstatuette des heiligen Georg, ein Reli- 
quiar, gefertigt hat"); das ihm für unsere St. Jürgen-Gruppe 
ausgelieferte Silber ist zweifellos für die Ausschmückung der 
Aufzäumung des Rosses bestimmt gewesen, auf die, wie wir 
sahen, auch beim Stockholmer St. Jürgen besonderer Wert ge- 
legt ist. Daß man sich übrigens auch später die weitere Aus- 
stattung des Bildwerks angelegen sein ließ, beweist das Testa- 
ment des Lübecker Bürgers Hinrich Bruskow, der am 7. Sep- 
tember 1517 „to sunte Jurien vor Lubeke den armen seken 8 st 

") S. 330. 
") Abgebildet bei Wilhelm Neumann, Riga und Reval (Berühmte 

Kunststätten, Band 42), S. S2; vgl. das. S. b4s., und W. Neumann, Grund- 
riß der bildenden Künste und des Kunstgewerbes in Liv-, Est- und Kurland, 
S. 106 f. 
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Lub." und „deme rydder sunte Iurien darsulvest 8 sulveren 
knope so gut alse 1 mark Lub." aussetzte"). 

Der Bürgermeister Johann Hertze gibt im betreffenden 
Rechnungsbucheserner an: „Item anno 1505 vor remi- 
niscere (vor Febr. 16) wart gededinget dorch Hermen Roleves 
unde Eier Graten, so dat ik Hermen Vysker deme smede schal 
geven vor dat yseren schranckwarck umme s. Jürgen in al 60 mr. 
Item anno 1505 am dinxstedage na remyniscere (Febr. 18) 
hyrup betalt Hermen Vysker, is 20 mr. Item am anende 
Laurencii (Aug. 9) noch betalt Hermen Vysscher, is 40 mr. 
Item noch den knechten to bergelde, is 4 ff." Da die Gesellen mit 
einem solchen Bier- oder Trinkgeld erst bedacht zu werden pflegten, 
wenn die Arbeit restlos abgeliefert war, so kann als sicher gellen, 
daß die neue St. Jürgen-Gruppe mit ihrem schmiedeeisernen 
Gitter am 9. August 1505 in der Kapelle aufgebaut gewesen ist. 

Schon vier Monate früher war der Vorgänger dieses 
Standbildes veräußert worden, denn Johann Hertze bucht, eben- 
falls unter 1505: „Item am donnersdage vor jubilate (Apr. 10) 
enffsangen vans deme") wanffcherer, genomet Schepeler, van den 
olden Jürgen, desns'^) he my affkoste, is 28 mr."'^). Dieses 
ättere Bildwerk ist wahrscheinlich bereits in dem 1337 errichteten 
Testament der Margareta Todinghusen erwähnt, die „exulibus 
leprosis super semitum s. Qeorgii secientibus" 20 Mark 
„et vmsgini tr. Georgii ibidem" 1 Mark vermachte"), über 
seinen Verbleib ist nichts bekannt. 

Wer war nun der als Schöpfer der St. Jürgen-Gruppe be- 
zeugte Maler Henning? 

Es liegt nahe, zunächst die Rechnungsbücher des St. 
Jürgen-Hospitals nach weiteren Nachrichten über ihn zu be- 

") Testament des Hinrik Bruskow von 1517 (up den avent der bort 
Marien) Sept. 7; St.A. Lübeck, Urschr. 

'«) S. 336. 
") „entf. deme" Urschr. 
») „de" Urschr. 
") S. 28. 

Testament der >^srgsreto rclicts Qocktricki Tociingkuren von 1373 
lckic pctri et psulil Juni 29; St.A., Urschr. 
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ftagen, denn es ist stets üblich gewesen, daß die Borsteher- 
schasten von Kirchen oder milden Stiftungen längere Zeit hin- 
durch einem und demselben Meister alle in sein schlagen- 
den Kirchenarbeiten zugewandt haben. Eine Buchung des 
Jahres 1493, es seien „Henninge dem melre vor esyns") 
ünappel" — zweifellos den Knauf des eben damals E') gebauten 
Dachreiters der Kapelle — „to vorgulden unde den stangen an- 
tostrikende und wes darto behoret" 7 Mark gezahlt"), führt 
uns nicht weiter, wohl aber die Angabe, daß am 22. Sep- 
tember 1495 der damals buchführende Ratmann Dietrich Huep 
„den meler tegen s. Katherynen offer vor den knopundeflogel, 
de up der klues" — einer Seitenkapelle — „steyt, to vorguelden" 
1 Mark entrichtet habe"). Außerdem kommt vielleicht eine 
Einnahmebuchung in Betracht, der zufolge „anno 1507 vor 
judica" (März 21) ein vom Goldschläger Hans Bruns für die 
bauliche Unterhaltung der St. Jürgen-Kapelle ausgesetztes Legat 
von 10 Mark „van Hennynge van der Heide, deme meler" — 
seinem Testamentsvollstrecker, wie anderweittg bezeugt wird, — 
ausgezahlt worden ist"). 

Lassen sich nun die vorstehenden Nachrichten auf eine und 
dieselbe Person beziehen? Mit anderen Worten: hat es da- 
mals einen Maler Henning van der Heide gegeben, der gegen- 
über der St. Katharinen-Kirche gewohnt hat? Das ist in der 
Tat der Fall, denn nach dem Lübecker Oberstadtbuch") ist 
1487 um Michaelis (Sept. 29) „Henninck van der Heyde" ein 
„tegen s. Katrinen over" belegenes Grundstück, nämlich das 
neben dem südseitigen Eckhaus der Pfaffenstraße belegene 
jetzige Haus Königstraße Nr. 26, zugeschrieben worden. 

Wir haben damit festen Boden gewonnen und können uns 
umsehen, was sich weiter über die Persönlichkeit des Meisters 
Henning ermitteln läßt. 

-') „e- Urschr. 
") Vgl. oben S. 1. 

Rechnungsbuch von 1488—1493. S. 37. 
") Rechnungsbuch von 1494—1498, fortgesetzt 1507—1509 und 1567—1568, 

S. 229. 
") Rechnungsbuch von 1498-1509, S. 32. 

Oberstadtbuch, Nr. 9, MartenNrchspiel, Bl. 76b.f. 
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Im Wettebuch des Jahres 1513 wird Henning van der 
Heide als Allermann des Amtes der Maler und Glaser ge- 
nannt, ein Beweis dafür, daß er sich des besten Ansehens 
unter seinen Amtsgenossen zu erfreuen hatte. 

Am 17. Januar 1519 hat „Hennynck van der Heyde, 
borger to Lübeck", sein Testament errichtet das uns einen 
Einblick in seine häuslichen und geschäftlichen Verhältnisse ge- 
stattet. Nach Aussetzung des vorschriftsmäßigen Mindestbettages 
von 8 s? 4 zu Wegen und Stegen vermacht er dem Pocken- 
hause vor dem Burgtor, dem Heiligen Geist-Hospital und dem 
Siechenhause zu Jürgen vor Lübeck sowie allen weiteren 
Siechenhäusern im Umkreis von einer Meile um die Stadt je 
1 Mark lüb. zur Verteilung unter die Insassen und ferner dem 
St. Katharinen-Kloster, dem Kloster zur Burg, dem St. Annen- 
Kloster und dem Schwesternhause bei St. Ägidien je 5 Mark. 
Außerdem ordnet er zwölf Seelbäder an, stiftet für jede Kirche 
innerhalb Lübecks ein vor dem heiligen Sakrament zu opfern- 
des einpfündiges Wachslicht sowie je 3 Schillinge zu Wein 
und Oblaten, bestimmt 10 Mark zur Abhaltung von Vigilien 
und Seelmessen für sich und überweist den Armen zur Klei- 
dung zwei Laken grauen Tuchs sowie zwölf Paar Schuhe. 
Dann folgt das gesetzlich vorgeschriebene Legat für die nächsten 
Erben, das hier auf 3 Mark bemeffen ift. Weiter heißt es: 
„Item fy witlick, dat my myn sone Hennynck van der Heyde 
etlike jare gedenet unde my dat hus upgeholden heft unde 
sikj") nenen loen ome noch tor tydt gegeven hebbe. Demna 

geve ick ome all myn hußgerat, alße ick dat bruket hebbe, ane 
myn sulversmyde, dat hyr nicht mede ingerekent schal wesen; 
dergeliken geve ick ome myn warcktuch unde varwe, als ick 
hebbe, unde alle holtwarck, wagenschott unde alle ander holt 
unde alle myn arbeyt beyde rede unde unrede, item darto 
allent, wes ick an vittallie, alße an körne, specke, flesche, vyßke 
unde sustes an botteren in mynem huße hebbe. Des schal ge- 
nante myn sone Hennynck my sulffander myt kost, kledinge unde 

") St.A. Lübeck, Bl. 60. 
'y Testament von 1SI9 (am dage Anthonii abbatis) Jan. 17; St.A. 

Testamente, Urschrift. 
„ik" fehlt. 



225 

aller nottrost Vorsorgen edder ho vele geldes jarlikes geven, 
my ock in mynen kranckheiden hegenb") unde boren unde alle rede- 
licheit don laten, und dyt schal up pasken schirstkamende angan. 
Item noch geve ick gedachtem mynem sone Hennynge myn huß 
unde hoff, ho dat belegen is tegen s. Catrynen kercken in der 
Konynckstraten; des schal he myner dochter Catrynen twehun- 
dert marck Lubesch unde junckfrowelick ingedompt unde ße beth 
to oren manbaren jaren myt kost, kledingen unde aller nottrost 
darvan Vorsorgen und geven. Item mynem sone j)anse van 
der j)eyde geve ick myn huß in der Hundestraten quidt unde 
fry, ane 3 worchns des jars to s. Iohanße; des schal gedachte 
myn sone Hans vorbenomed myner dochter vorbenomed hun- 
dert marck Lubsch ute desßem huße ock voruth geven to hilpe 
orem berade. Unde darmyt scholen gedachte myne sone Hans 
unde Katryne myn dochter van alle mynen anderen guderen 
nichteß buten bescheden geschichtet unde gescheden wehen. Item 
mynem sone Tonnyeße geve ick myn chuß belegen in der 
Gropergroven quidt unde fry, unde darmyt schal he geschichtet 
unde gescheden wehen van alle mynen anderen nalaten guderen. 
Item myner modderen Anneken Mörders geve ick vofftick marck 
Lubesch to fruntliker dechtenisße unde darto vrye kost, de ore 
myn sone Hennynck de tydt ores levendes schal besorgen unde 
dat wedderumme an mynem sulversmyde hoken. Wenner denne 
alle vorschreven gisst unde gave entrichtet unde bewißlike schulde 
betalt, wes dar denne verblyvende is van mynen guderen, 
worane edder watterleye de syn, geve ick deger unde alle 
mynem sone Hennynge to stuntliker dechtenisße unde my dar- 
van wes gudes äff natodonde." Zu Vollstreckern dieses seines 
letzten Willens setzt er seinen Sohn Henning van der Heyde, 
Klaus Sprenger und Jürgen Schütte ein und bedenkt sie für 
ihre Mühewaltung mit je einem rheinischen Gulden. 

über Meister Hennings Persönlichkeit und seine Lebens- 
umstände ergibt dieses Testament folgende Auffchlüsse. Zunächst 
läßt sich aus dem Umstände, daß keines der Vermächtnisse nach 
auswärts geht, mit einiger Sicherheit entnehmen, daß er aus 
Lübeck gebürtig war, denn hierher neu Zugezogene pflegten. 

„heven" Urschr. 
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wie sich vielfach beobachten läßt, die Kirche ihres Heimatsortes 
und auch die dort lebenden Anverwandten letztwillig zu be- 
denken"). übrigens deutet der Name von der Heide an, daß 
seine Familie aus einem Dorfe der Lüneburger Heide stammte, 
weil Heide schlechthin im Lübecker Sprachgebrauch die Lüneburger 
Heide bezeichnet. Wir ersehen ferner aus dem Testament, daß sich 
Meister Henning in wohlgeordneten Vermögensverhältnissen be- 
funden hat; vermag er doch seinen drei Söhnen jedem ein unbe- 
schwertes Grundstück zu hinterlassen, nämlich seinem Sohne 
Henning sein vorerwähntes Wohnhaus in der Königstraße, 
seinem Sohn Hans ein Grundstück in der Hundestraße, nämlich 
das dortige Haus Nr. 77, das er aus dem Nachlaß des bereits 
oben erwähnten Goldschlägers Hans Bruns erworben hatte 
und das ihm vor dem Oberstadtbuch erst Ende Februar 1520 
zugeschrieben ist"), und seinem Sohne Anton das Haus Große 
Gröpelgrube Nr. 20 und 22, das ihm Ende April 1513 vor 
dem Oberstadtbuch aufgelassen war"). 

Das Testament bildet zugleich einen Markstein in seinem 
Leben: schon längere Zeit krank oder altersschwach, so daß er 
für die Geschäftsführung auf die Hilfe seines ältesten Sohnes 
angewiesen war, überträgt er diesem nunmehr endgüllig den 
Geschäftsbetrieb mit allem Handwerkszeug und allem Roh- 
material und allen fertigen oder in Arbeit befindlichen Erzeug- 
nissen der Malerei oder Schnitzkunst. Er hat also das Ende 
seiner selbständigen Schaffensperiode, die spätestens 1487 mit 
dem Erwerb seines Wohnhauses einsetzt, 1519 bereits über- 
schritten. 

Ende Februar 1520 wird er zum letzten Male, und zwar 
offenbar zum Unterschiede von seinem gleichnamigen Sohn, als 
„Hennynck van der Heyde senior" in der schon oben angeführ- 
ten Oberstadtbucheinttagung dieses Jahres erwähnt. Wann 
er gestorben ist, wissen wir nicht. Erst 1536 sind seine drei 

' Häuser Henning van der Heide dem Jüngeren als alleinigem 

Vgl. Bruns, Die Lübecker Bergenfahrer und ihre Chronistik, S. 9. 
«) Oberstadtbuch Nr. 12, Martenkirchspiel Bl. 17 ti unter der Seitenüber- 

schrift: 1520 invocsvit (Febr. 26). 
») Oberstadtbuch Nr. 11, Iakobikirchspiel Bl. 34 unter der Seitenüber- 

schrift 1513 t^srci evvsngelistc (Apr. 25). 
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Erben seines Vaters bzw. seines jüngsten Bruders Anton zu- 
geschrieben, der mittlere Sohn Hans hat also den Vater nicht 
überlebt; 1541 ist auch der jüngere Henning van der Heide 
gestorben, wie die Buchung über die Anmeldung seiner Be- 
stattung in den 1531 einsetzenden Wochenbüchem der Marien- 
kirche ausweist"). 

") St.A., Wochenbuch der Marienkirche, 1541 „in der 4. weken in der 
vasten" (März 20—26) unter „des mandages" (März 21): „Item noch sprack 
Hanß Boekeman, en goltsmyt, vor Hennynck van der Heyde, den meler, 
(1 sarck van sunte Peter) ydt laken und graffludenth van Marien kerken, is 
4'/. 
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DieLübeckecMmmerei von 1530bi51665. 

Von Kudoll Toberg. 

(Fortsetzung und Schluß.) 

8. lerri'torialdesid. 

Lübeck hatte einen für eine deutsche Stadt verhältnismäßig 
umfangreichen Terrttorialbesitz. Eine größere Verwaltungs- 
tättgkett auf diesem Gebiet entwickelle sich erst allmählich, be» 
sonders in dem vorliegenden Zeitabschnitt. 

Die älleste Erwerbsperiode Lübecks schloß ab mit der Er- 
richtung der Landwehr. Die finanzielle Verwaltung der inner- 
halb derselben gelegenen städttschen Besitzungen trat die Kämmerei 
um 1400 an die Wette ab, während die Stalcherren in der Land- 
wehr das Gericht hiellen. 

Die wetteren Erwerbungen Lübecks, sowett sie in unmtttel- 
barer Verwaltung der Stadt standen"^, waren in großen 
Zügen folgende: 

Die erste Erwerbung war der Ort Travemünde, wichttg für 
Schiffahrt und Verteidigung. Das Städtchen Mölln war für 
Lübeck besonders Festung und Zollerhebungsstätte. Eigentlicher 
Landbesitz waren das Amt Bergedorf, das Lübeck und Ham- 
burg gemeinsam gehörte, und die Dörfer und Güter im Lauen- 
burgischen, besonders Ritzerau und Behlendorf, die als Ein- 
nahmequellen erst allmählich größere Bedeutung gewannen. 
Schließlich ist noch der Stecknitzkanal zu nennen, der Trave und 
Elbe verband. 

Von diesem genannten Besitz blieben Einnahmen und Aus- 
gaben bei der KämmereiIm Anschluß daran entwickelle 

Abgesehen also von den mittelbar lübischen Gebieten im Besitze 
von Privatpersonen und Sttftungen; vgl. Mitteilungen 12, 101—115; Zeitschr. 
VII 151 ff. 

Auch den Kauf des in dieser Zeit, 1586, erworbenen Sirksrade 
bezahüe die Kämmerei: Petrirechnung. 

Zeitschr. d. «. s. L. G. XV. 2. 1S 
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sich gerade hier eine ausgedehnte, über das Finanzielle hinaus- 
gehende Verwaltungstätigkeit. Jedoch hatte der Geschäftsbereich 
der Kämmerei bei den einzelnen Besitzungen verschiedenen Um- 
sang. In Travemünde standen neben ihr andere Osfizien Lübecks, 
Mölln hatte einen nicht unbedeutenden Grad kommunaler Selbst- 
verwaltung, und mit der Verwaltung Bergedorfs befaßten sich 
infolge des gemeinsamen Eigentumsrechts in hohem Maße die 
Räte der beiden Städte selbst. Nur in den lauenburgischen 
Besitzungen, die daher auch nach der Kämmerei benannt wurden 
— sie hießen Kämmereigüter —, erlitt ihre Verwaltung nur 
wenig Konkurrenz. 

Neben den dauernden Besitzungen hatte Lübeck noch zeit- 
weise Pfandschaften inne. In diesem Zeittaum waren es Born- 
holm von Dänemark 1526—76 und Klempow von Mecklen- 
burg 1546—52. Bornholm unterstand einem besonderen 
Offizium"^). Für Klempow bezahlten zuerst einige Ratsherren 
die Pfandsumme aus privaten Mitteln; sie empfingen daher auch 
die Einnahmen. Erst 1550—52 übernahm die Kämmerei Ein- 
nahmen und Ausgaben"^). 

s) Travemünde. 

Travemünde hatte keine städttsche Verfassung. Ein Vogt 
war obrigkeitlicher Beamter Lübecks. Er unterstand nicht nur 
der Kämmerei, sondern auch anderen Osfizien und dem Rate 
dirett. Unter ihm standen als Vertreter der Gemeinde, da die 
meisten und angesehensten Travemünder Fischer waren, die 
Ätterleute der Fischer"^. Auch Quarttermeister werden er- 
wähnt""). 

Der Vogt"b) war meist ein Schiffer. Doch erkannte der 
Rat ein Recht der Schiffergesellschaft auf den Posten nicht"') 

S. u. Abs. o, 1s. 
Petrirechnung. Ausgabebuch 1SSO ff. 

»«) Dol. Trau. H1: 1630. 
Dol. Trau. l 1: 1b87: Sie schreiben für eine Witwe ein Gesuch an 

den Rat. Dol. Trau. 0: 1627, 16b6: Sie sammeln gegen Lohn das Graben- 
geld ein. 

'") Liste bei Welle S. 409. 
»») Dol. 11.8 fol. 60. 
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an. Die Person besttmmte höchstwahrscheinlich der Rat. Die 
Kämmereiherren setzten den Vogt aber ein und steLen ihn der 
Gemeinde vor"°). Auch sein Gehalt erhielt er von der Kämmerei. 
Daneben hatte er Schankgerechtigkeit"') und beköstigte Beamte 
und Gefangene, wofür ihm die Kämmerei bezahlte, zum Teil 
nach fester Taxe"'^). Außer einem Schreiber für die Wall- 
rechnung im 17. Jahrhundert"^) hielt die Kämmerei sonst keine 
Beamten in Travemünde, sondern verwandte für die Geschäste 
vielfach Beamte aus der Stadt'"). 

Auf einer Reihe von Gebieten waren neben der Kämme- 
rei andere Ratsausschüffe an der Verwaltung Travemündes 
beteiligt. 

In Angelegenheiten der Befeftigung und Besatzung Trave- 
mündes war die Tättgkeit der Kämmerei im 16. Jahrhundert 
bedeutender als im 17. Jahrhundert. 

Festungskommandant war der Vogt'"). Bei Travemünde 
stand ein Blockhaus'") mit einer kleinen stehenden Besatzung'"). 
Die Kämmerei nahm diese im Austrag des Rats an und ver- 
eidigte sie'"). Sold und Munition bezog die Besatzung aber 
vom Bauhof'"). Die Kämmereiherren empfingen auch An- 
zeigen wegen Vernachläsfigung des Dienftes""), hiellen Mufterung 
über die zu Wachtdienst verpflichtete Einwohnerschast ab und 
verwndeten Verordnungen über die Bewaffnung'"). Erlafsen 
wurden diese Verordnungen aber vom Rat'"). Er oder die 

Vol. 11.8 fol. 47, 60, 77. 
'") Bol. Eide I fol. bOb. 
'") Memorial 1600 fol. S, Ausgabebuch: Travemünde. 
'") Bol. Trav. 6 Rechnung 1625; Vol. 11,8 fol. 61. 
'") Bol. Trav. Erdheuerbücher: 1536, 1613 ff. Einnahmebuch 1S83 

ff. 155/6. 
Vol. Eide I fol. 50 b. 

'") Vol. 11.8 fol. 78. 
'") Vol. Trav. 11. 

Vol. 11,8 fol. 5; fol. 19. 
Vol. Trav. 11, Ordnung der Büchsenfchützen, Bol. 11,8 fol. 5. 
Vol. Trav. I1i 1608. 

"') Vol. l 1,8 fol. 34. 
'«) Vol. Trav. II. 

1S- 
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Bürgermeister erledigten auch sonst wichtige Sachen selbst'^') 
und traten dann mit dem Vogt direkt in Verbindung 

Die Bedeutung der Kämmerei als einer militärischen Be- 
hörde trat ganz zurück im 17. Jahrhundert, wo neben dem 
Vogt als dem Kommandanten der Travemünder Einwohner ein 
Land- und ein Seeosfizier an der Spitze einer größeren Garnison 
standen Jetzt waren die Kriegskommissare der Ratsausschuß 
sür militärische Llngelegenheiten^bs^. 

Ausgaben für militärische Zwecke aber, für den Festungs- 
bau"^ und gelegentlich für Kriegsschiffedie zum Schutze 
des Hafens dienten, blieben bei der Kämmerei, auch als sie im 
17. Jahrhundert bedeutend wuchsen und in Lübeck im Wall- 
offizium eine dauernde Sonderkasse für solche Ausgaben geschaffen 
wurde. Ein Teil dieser Kosten wurde mit einer neuen Trave- 
münder Steuer bestricken; gelegentlich finden sich auch Beickäge 
anderer Offizien''^'). Doch mußte die Kämmerei jahrelang 
regelmäßig zusetzen. Von Funkckonen der Kämmerei bei der 
Ausführung der Bauten ist nichts zu erkennen. 

Travemündes Bedeutung als Hafen machte eine Aufficht 
auf Schiffe und Fremde nöttg. Diese Mhrte der Vogt. Die 
noch erhallene Korrespondenz"") hierüber zeigt ihn direkt in 
Verbindung mit dem Rat und läßt von Tättgkeit der Kämmerei- 
herren auf diesem Gebiet nichts ersehen. Den Leuchtturm zu 
Travemünde unterhieck die Kämmerei"'), die auch den Wärter 
anstellte"^). Ebenso empfing sie die Einwnfte von der Fähre, 
seck 1634 auch von einer, später von zwei Brücken zu Trave- 
münde. Wo aber militärische Interessen bei diesen Einrichtungen 
in Frage kamen, verfügten der Rat oder die Kriegskommissare"'). 

Bol. Trav. II: 1614. 
Bol. Trav. I I: 1587, 1614, 1617. 

"') Bol. Trav. I I: 1628. 
Bol. Trav. I I: 1644, 1661; Bol. Trav. 
Petrirechnung z. B. 1550, 1555 ff.: Bol. Trav. 6. 

"») Petrirechnung 1627; Bol. 11,8 fol. 78. 
"«) 1627, 1630. 

Bol. rerum privat. Trav.; Bol. Trav. I I: 1613; 12; II8: 1612 
Ausgabebuch: „Travemünde"; Petrirechnung 1559. 

'«) Bol. 11,8 fol. 45. 
»") Bol. Trav. II7: 1627, 1644. 
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Auch die Einnahmen aus Travemünde bezog die Kämmerei 
nicht alle allein oder unmittelbar. Die einzige alle Einnahme 
von Travemünde war die Rente von den Häusern, auch Wort- 
zins und Erdheuer genannt"^). Bis in die zweite Hälfte des 
16. Jahrhunderts empfing die Kämmerei diese EinWnfte oft 
indirett. Sie wurden nämlich lange Zeit immer von denselben 
Ratsherren geholl, die nur zeitweise zugleich Kämmereiherren 
waren"°). Türkensteuern wurden in Travemünde bei denselben 
Gelegenheiten wie in der Stadt erhoben; der Vogt stellte dabei 
die Liste auf"^. Auch bei den neuen Steuern im 17. Iahr- 
hundert"^) wurde Travemünde ansangs wie Lübeck behandell: die 
sogenannte neue Zulage"^ des Jahres 1623 wurde auch in Trave- 
münde von der Kämmerei erhoben. Als dann aber seit 1626 
die neuen Steuern in der Stadt einer besonderen Behörde, 
der Zulage, zugewiesen wurden, blieb die neue Travemünder 
Steuer, zur Besesttgung des Ortes verwandt, bei der Kämmerei 
unter dem Namen Graben- oder Wochengeld "y. Im Jahre 1649 
und später wurden in Travemünde wie im sonsttgen Territorium 
Sondersteuern erhoben'""), und zwar aus Anlaß der im West- 
fälischen Frieden auf die Reichsstände verteillen Zahlung an 
Schweden und wegen einer 1662 abgekauften Einquartterung 
kaiserlicher Truppen unter Montecuculi. Jndirette Steuern in 
Travemünde nahm nicht die Kämmerei, sondern die Akzise ein. 

Schließlich erlitt auch in der inneren Verwaltung Trave- 
mündes die Kämmerei in einem Puntte Konkurrenz von einer 
andern Behörde. 

Gewerbesachen in Travemünde gehörten nämlich zur Kompe- 
tenz der Wette b°'). Wo die Kämmerei sich auf diesem Gebiet 
betättgte, geschah es besonders zur Wahrung der Interessen 

Dol. Trav. k Erdheuerbücher. 
Auch sonstige Derwaltungstätigkeit, die später den Kämmereiherren 

obliegt, findet sich noch 1b77 von einem andern Ratsherrn ausgeübt. Vol. 
Landbegüterte 21,2: 1577. 

'") Bol. Trav. O: 1580. 
"') S. u. Abs. v, 1b. 
'") S. u. Abs. v, 1b. 
'") Bol. Trav. 0. 

Petrirechnung 5. Klaffe. 
'") Bol. Trav. Ii2; »1: 1630; II4: 1584, 1643; II8: 1582, 1615. 
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ihrer Untertanen, so bei Streitigkeiten zwischen Travemünder 
und Schlutuper Fischern Sonst finden sich gelegentlich Ge- 
werbetreibende, wie ein Bäcker und ein Barbier, von den Kämmerei- 
herren angenommen^oy. Jahrhundert kam es gelegentlich 
zu Kompetenzkonflikten zwischen Kämmerei und Wetteb"«). Lokal- 
instanz war auch für Gewerbesachen der Bogt"^). 

Im übrigen aber konkurrierte kein Offizium mit der Kämmerei 
in der inneren Verwaltung Travemündes. Besonders nahm 
sie neue Bürger und Einwohner auf und vereidigte sie"^. 
Ferner war die Kämmerei Polizeibehörde in oberer, der Vogt 
in unterer Instanz. Mutwillige — so wurde 1613 befohlen — 
sollte der während einer Vakanz eingesetzte Vertreter des Vogts 
auffchreiben, bis die Kämmereiherren kämen und sie bestraften 
Im Jahre 1630 kam es zu einem Aufruhr gegen den Vogt 
und zu einer Beschwerde der Untertanen an den Rat. Die 
Kämmereiherren nahmen in seinem Auftrag ein Zeugenverhör 
vor und setzten den Rädelsführer gefangen^"^). 

Die Gerichtsbarkeit hatte der Vogt in unterer, der Rat in 
höherer Instanz"^). Eine Tätigkeit der Kämmereiherren auf 
diesem Gebiet läßt das Material in dieser Zeit nur gelegentlich 
bei außergerichtlichen Beschwerden und Vergleichen erkennen^"). 

Eine wichtige Rolle spielte allgemein in der staatlichen 
Verwaltung seit der Reformation die Anflicht über die Kirchen- 
verwaltung und das kirchliche Leben der Gemeinde. Zu diesem 
Zwecke wurden in Lübeck regelmäßige Visitationen veranstaltet, 
die die Gebrechen feststellten und dem Rat unterbreiteten. An 
den Visitationen selbst in ihrem Verwaltungsgebiet nahmen die 

Bol. Trav. II2: 1547; Vol. 11,8 fol. 30. 
"") Bol. Trav. II4: 1640, 1639. 

Z. B. Bol. Trav. II4: über Anordnungen wegen des Backens. 
-") Bol. Trav. II2: 1547; II I: 1630; II8: 1582, 1615. 

1586 behauptet der Bogt, seine Borgänger hätten das Recht, solche 
zu vereidigen, gehabt: Bol. Trav. 118; Bol. Trav. 6 1586; Bol. 11,8 sol. 30, 
fol. 71. 

Bol. Trav. I11. 
'°«) Bol. Trav. I11. 

Bol. rerum privatsrum Trav.; Bol. Trav. k^. Hauskaufbücher; 
Bol. Eide I fol. 50b. 

Bol. rerum privatsrum Trav.: 1592; Bol. Trav. 118: 1652. 



235 

Kämmereiherren nicht teil, wohl aber führten sie die dadurch 
veranlaßten Beschlüsse des Rats ebenso wie seine aus anderen 
Anlässen gegebenen ttrchlichen Verordnungen aus"'). Im übrigen 
hatte die Kämmerei in Kirchensachen gelegentlich Ausgaben an 
Zuschüssen für Geistliche"'^) sowie an Beihilfen und Darlehen 
zum Kirchenbau"'). Schließlich wird auch die Annahme eines 
Küsters durch die Kämmereiherren erwähnt"^). 

Die Verwaltung Travemündes erforderte nicht selten per- 
sönliche Anwesenheit der Kämmereiherren. Jeden Herbst wurde 
die Erdheuer"°) von Lübeck aus geholt. Während dies noch 
bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts zuweilen Rats- 
herren besorgten, die nicht der Kämmerei angehörten, reisten 
später regelmäßig die Kämmereiherren zu diesem Zweck nach 
Travemünde. Der Aufenthalt dauerte, wenigstens manchmal, 
mehrere Tage; zugleich wurden dabei sonstige Geschäfte erledigt"^). 
Die Unkosten waren groß. Außer Trinkgeldern an Beamte 
und Verehrungen an Kämmereiherren und Bürgermeister, die 
ehemals in Naturalien"') bestanden hatten, mußte die Be- 
köstigung beim Vogt bezahlt werden, an der bis 1620 aus- 
drücklich auch Gäste der Kämmereiherren teilnahmen. Seit 
etwa 1630 läßt die Ausdrucksweise der Rechnung darauf schließen, 
daß der Unterbeamte der Kämmerei, der Hausschließer, die 
Erdheuer abholte. Reisen der Kämmereiherren selbst nach Trave- 
münde machte aber auch fernerhin die sonstige Verwaltung, 
z. B. die Vereidigung, nötig"^). 

über die Erdheuereinnahme wurden besondere Bücher ge- 
führt, in deren erstem Teil die einzelnen Häuser mit den jähr- 
lichen Zahlungen, im zweiten die Ausgaben bei der Abholung"^ 
und der Überschuß verzeichnet stehen. Geschrieben wurde im 

Vol. Landbegüterte 21,2; Vol. Landbegüterte 25,2; 1618. 
Petrirechnung 1560; Vol. 11,8 fol. 59. 

'") Vol. Trav. O 1S79; Petrirechnung 1619 ff. 
'") Vol. 11,8 fol. 67. 

Erdheuerbücher Vol. Trav. 
"«) Vol. I 1,8 fol. 30. 34. 

Das zeigen die Namen „Dorfchgeld" und „Brotgeld". 
Vol. I 1,8 fol. 71; Vol. 8 2 : 1652. 
Im erften Buch anfangs zuweilen auch Baukosten. 
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16. Jahrhundert der erste Teil von einem mitgebrachten Schreiber, 
der zweite von einem der abholenden Ratsherren, im 17. Jahr- 
hundert das ganze vom Hausschließer. 

Die sonstige Rechnung führte der Vogt. Aus dem 17. Jahr- 
hundert sind Iahresrechnungen, von 1638 neben einer General- 
rechnung auch Monatsrechnungen, von 1647 halbjährliche 
Rechnungen erhalten""). Die Einnahme darin sind die neue 
Travemünder Steuer und Zuschüsse von der Kämmerei sowie 
gelegentlich von anderen Offizien, die Ausgabe umfaßt neben 
allerhand Kleinigkeiten, wie Trinkgelder, Reparaturen und der- 
gleichen, besonders die Wallarbeit. Die Einrichtung wechsett; 
bis etwa 1640 stehen links die Einnahmen, rechts die Ausgaben, 
später vorn nur die Llusgaben, Einnahme und Bilanz am 
Schluß. 

b) Mölln. 

Im Jahre 1359 wurde die Stadt Mölln erworben b"). Sie 
hatte für Lübeck besonders die Bedeutung einer Festung. 
Kommandant und zugleich Vertteter der lübischen Her^chaft 
gegenüber der kommunalen Selbstverwaltung war der Vogt, 
seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Hauptmann 
genannt"'^). 

Angestellt und vereidigt wurde er vom Rat'"). Dabei 
ttaten als Ausschuß des Rats zur Verhandlung mit ihm die 
Kämmereiherren erst allmählich hervor. 1506 hatten diese Auf- 
gabe die Stallherren noch, 1544 war unter vier Ratsherren nur 
ein Kämmereiherr hierbei beteiligt'"). Auch bei der feierlichen 
Überführung ritten immer die Stallherren neben dem Hauptmann; 
die Kämmereiherren fuhren nur im Wagen hinterher'"). Doch 
nahmen sie in Mölln die offizielle Einsetzung vor'"). 

Bol. Trav. 
"') Urkundenbuch lll 329. 
»») Vol. Mölln VII 3 : 1577. 
»«r Vol. I 1.8 fol. 65; Bol. Mölln VII 3. 
'") Vol. Mölln VII 3. 

Archiv des Vereins für Gesch. des Herzogtums Lauenburg III2, 196. 
-') Vol. I 1,8 fol. 65, 99. 
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Gehalt und Vergütung für einzelne Leistungen bekam der 
Hauptmann von der Kämmerei Für seine persönlichen 
Diener erhielt er Tuch"^. Außerdem gehörten zum Amt als 
Akzidentien einige Äcker, die Erlaubnis zur Haltung einer be- 
stimmten Anzahl von Vieh und Pferden auf städtische Kosten"^), 
ferner z. B. ein Teil der Möllner Gerichtsbußen, sowie 
der Strafgelder aus dem Kanalverkehr""). Wie der Marschall 
in Lübeck und der Vogt in Travemünde, so erhiell auch er für 
Beköstigung durchreisender Beamten feste Bezahlung"'). Ge- 
suche wegen seiner Nnkünste, wegen Urlaub und dergleichen 
finden sich, wie bei allen Beamten, nur an den Rat gerichtet""). 
Wo aber dadurch Verhandlungen nötig wurden, betraute der 
Rat die Kämmereiherren damit"""). 

Von den andern lübischen Beamten in Mölln war dem 
Hauptmann mehr neben- als untergeordnet der Zöllner, dessen 
Funktionen über die Zollverwaltung vielfach hinausgingen ""H. 
Die übrigen Beamten Lübecks waren dem Hauptmann unter- 
steL. Sie hatten hauptsächlich militärische und polizeiliche 2lus- 
gaben und gehörten zum möllnischen Marstall, unter dessen 
Namen alle Ausgaben der Kämmerei für Mölln zusammen- 

»') Ausgabebuch: „Möllnischer Marstall": Vol. Mölln VII 3 : 1577. 
«°) Dol. Mölln VII 3 : 1577. 
»»s Vol. I „Gebrechen" fol. 2b: Bol. I 1.8 : 1612: Vol. 11,8 fol. 43. 
'") S. u. Abs. b. 8cl. 
»>) Vol. Mölln VII 3 Kontrakte. 
"') Vol. Mölln VII 3 z. B. 1627: 1638: 1609: 1610. 
'") Vol. I 1,8 fol. 43/4. Die Hauptleute dieser Zeit waren zusammen- 

gestelll nach den Vereidigungsvermerken Vol. Eide I fol. 4 und 94: » fol. 1 
1530 Gotschalk Lunthe, der 1531 nach Melle S. 67 in den Unruhen in den 
Rat gewählt wurde: 1532 Jacob Krappe: Claus Bardewik, Bürgermeister, 
nicht im Eidebuch, aber Vol. Mölln VII 4 b. 1538 vorkommend: 1544 Bernd 
Iknopp: 1553 Pasche Gusteoel: 1564 Heinrich o. Kämpen: Claus v. Stiten, 
aus einer Ratsfamilie, nicht im Eidebuch, 1577 aber Vol. Mölln VII 3 vor- 
kommend: 1584 Joachim Meyer: 16«3 Markus von Elpen: 1607 Hans Spangen- 
berg: 1617 Johann Lübbers: 1617 Oswald Ranzau: 1636 Peter Basse: 1653 
Hieronymus von Dorn. Die Vereidigung fand, wenigstens in einigen Fällen, 
nicht sofort statt. So ist die Bestallung Gustevels von 1552, Vol. Mölln VII 3, 
die Vereidigung erst 1553. Melles Liste S. 384 weicht von meiner ver- 
schiedenüich ab. 

'«) S. u. Abs. v 8. 
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gefaßt wurden. Besonders waren es mehrere „reitendeDiener'""), 
ferner Stallknechte und ein „Büchsenschütze" für die Aufsicht auf 
Geschütz und Munition"«), der wohl identisch ist mit dem 
Konstabler des 17. Jahrhunderts««'). Ein Schreiber wird nur 
1610 erwähnt^««). Von diesen Beamten durfte der Hauptmann, 
wenigstens im 16. Jahrhundert, die Stallknechte selbst annehmen, 
mußte sie aber den Kämmereiherren vorstellen und von ihnen 
instruieren und vereidigen lassen«"). Die andern stellte im 
Auftrag des Rats die Kämmerei an«^"). 

Diese bezahlte auch die Besoldung und den reitenden 
Dienern außerdem für jeden Ausritt einen bestimmten Betrag 
sowie ihre Auslagen für Beköstigung"'). Gesuche wegen Gehalts 
gingen wie immer an den Rat«"). Sonst war die Kämmerei 
die vorgesetzte Behörde, die z. B. Streitigkeiten der Beamten 
untereinander entschied und ihre Interessen gegen Ansprüche der 
Stadt Mölln vertrat«^«). 

In den militärischen Angelegenheiten Möllns waren die 
Funktionen der Kämmerei beschränkt. Es erscheinen Ausgaben 
Lübecks für militärische Zwecke — außer für den Marstall und 
dessen Angestellte — besonders für Befestigung und in Kriegs- 
zeiten für eine größere Besatzung nur zuweilen«^«) in ihrer 
Rechnung. Meist bediente sich der Rat für solche Aufgaben 
besonderer Behörden, nämlich für Geschütz und Munition«") 

Vor den 70er Jahren waren es 10, dann 4, Vol. ^ 1 „Gebrechen" 
fol. 3, 1612 : 3, Vol. I 1,8. 

"°) Vol. Eide I fol. 11b. 
'") Vol. I 1,8 fol. 63, 1I4b. 
"') Vol. I 1,8 fol. 28/9. 
'") Vol. Mölln VII 3 : 1584: Vol. ^ 1 „Gebrechen" fol. 2b. 
'") Vol. Mölln VII 4 befonders 1638; der Konftabler 1632 vom Bauhof, 

der ja das Gefchütz verwaltete, angeftellt, fpäter von den Kämmereiherren, 
Archiv des Vereins für Gefch. d. Herzogtums Lauenburg III 2, 197; Vol. I 
1,8 fol. 63, 114. 

"') Vol. 62 : 1629; Vol. Mölln VII 4 : 1624. Auch Akzidenzien Vol. 
Mölln VII 4 : 1605: >545. 

'") Vol. Mölln VII 4 1621, 1631. 
"') Vol. Mölln VII 4 : 1545, 1605: Vol. Mölln VII 3 : 1557. 
«") 1559. 
'") Vol. Mölln VII: 1593. 
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der Bauherren und im übrigen im 17. Jahrhundert besonders 
der Kriegskommissare"b). Die Kämmereiherren hielten vor 
allem Musterungen über die Möllner Bürgerwehr ab und oer- 
Wndeten dabei Ratsverordnungen betreffs der BewaMungb"). 
Im Jahre 1623 aber wurde ein Kämmereiherr als Haupt einer 
Kommission sogar nach Mölln gesandt, als es von Mansfeldischen 
Truppen bedroht wurde; dieser verhandelle von dort aus mit den 
fremden Truppen, die die Öffnung des Städtchens und Ein- 
quarüerung verlangten"^). 

Befchränkt wie in militärifchen Fragen war die Kompetenz 
der Kämmerei auch bei Verhandlungen mit auswärügen Re- 
gierungen, befonders über Grenzverletzungen. Der Möllner 
Hauptmann fetzte fich mit den benachbarten auswärtigen Lokal- 
inftanzen in Verbindung. Er korrefpondierte über folche Vor- 
kommniffe fowohl mit Kämmerei wie mit Rat. Schreiben an 
die fremde Regierung aber, befonders an die Zentralbehörden, 
finden fich nie von den Kämmereiherren, fondern immer vom 
Rat'"). Zur Grenzaufficht des Hauptmanns gehörte auch die 
Sorge für Jnftandhaltung der Möllner Landwehr. Hierüber 
liegt ebenfalls Korrefpondenz fowohl mit der Kämmerei als 
auch mit dem Rat vor""). Schließlich hatte der Hauptmann 
noch im Möllner Landgebiet, befonders auf den Landftraßen, 
die Polizei, die er durch die reitenden Diener ausüben ließ"'); 
auch der Stecknitzkanal unterftand seiner Aufficht"'). 

Neben den militärischen Zwecken und den auswärügen Be- 
ziehungen, die mit dem Besitze Möllns verbunden waren, er- 
forderte die Zollerhebung größere Verwaltungstätigkeit. Hierfür 
war die gewöhnliche Lokalinftanz der Zöllner. Bei befonders 
wichtigen und eilenden Angelegenheiten aber griff der Haupt- 
mann auch als Vorgefetzter des Zöllners in diefe Verwaltung 

'») Vol. Mölln VIII 1. 
'") Dol. I 1,8 fol. 35. 

Bol. Einquartierung I 1625. 
'">) Vol. Mölln VII 4b: 1539, 71; II 1: 1657; VII1 1: 1639; IX 6: 1639. 
"o) Vol. Landbegüterte 22, 1: 1585; Vol. Mölln II 1, besonders 1637. 
»') Vol. Mölln VII 3:1577; VII 4 b: 157 l. 

S. u. Abs. b, 8c. 
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ein'^^. In der Regel aber stand der Zöllner direkt mit der 
Kämmerei in Verbindung, z. B. schrieb er an sie über Zoll- 
ordnung und Zollentziehung, gelegenllich auch über schlechte 
Wege^^^). 

Von der Stadt Mölln selbst bezog Lübeck nur wenig regel- 
mäßige Einnahmen. Der Möllner Schoß behieü die Höhe, die 
er schon bei der Erwerbung der Stadt 1359 gehabt hatte^"), 
nämlich 40 Eine Abgabe von der Mühle wechselle in der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, dann betrug sie immer 
300 Im Jahre 1612 beschloß der Lübecker Rat, weil Mölln 
mehr kostete als einbrachte, eine Akzise zu fordern. Die 
Möllner aber sträubten sich, und das Ergebnis langwieriger 
Verhandlungen war nur, daß noch 300 ^ jährliche Abgabe 
vom Brauwerk gezahlt wurde"«). Me diese regelmäßigen 
Einkünfte wurden von dem Rate Möllns unmtttelbar"') an 
die Lübecker Kämmerei geliefert, zum Teil unter Abzug von 
Trinkgeldern. 

Außerordentliche Steuern, zum Beispiel der Hundertste 
Pfennigb««), wurden wie in Lübeck erhoben, kamen daher zum 
Teil nicht an die Kämmerei'««). Auch die neuen Steuern im 
17. Jahrhundert nahm wie in Lübeck anfangs die Zulage ein'««); 
1634 ging diese „Kontribution" aber an die Kämmerei über 
und blieb hier bis 1650 bestehen. Der Hauptmann empfing sie 
vom Möllner Rat und lieferte sie ein«"). Die seit 1649 er- 

'") Bol. Mölln IX 2: 1622, 1626; 1571 zählt er das Geld bei der Ab- 
holung der Zolleinnahme nach: Dol. Mölln VII 4b; bei Vakanz vertritt er 
den Zöllner, Einnahmebuch 1583 ff. fol. 133: 1608. 

'") Bol. Mölln VII 4b: 1574, 1577; IX 2: 1648; Vol. ^ 1 „Gebrechen" 
fol. 2. 

'") Urkundenbuch III 329. 
Vol. I 1,8 fol. 40-43. 

'«) Einnahmebuch 1583 ff. fol. 135/6: 1588 ff. Möllner Kämmereiherren 
liefern. 

'") Bol. Mölln IX 6: 1566. 
'") S. u. Abs. v, 1b. 

Abgefehen von der 1623 auch in Lübeck von der Kämmerei er- 
hobenen Steuer. 

"") Petrirechnung 1642; Vol. Mölln VII 4b: 1638. 
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hobenen Steuern wegen der Zahlung an Schweden'^') wurden 
1658 durch einen Vertrag fixiert"^. 

Auch außer den Einkünften hatte Lübeck eine Reihe von 
Rechten gegenüber dem Rat und der Bürgerschaft von Mölln. 
Vertreter der lübischen Herrschaft war, wie gesagt, der Haupt- 
mann. Ihm wurde bei der Einführung von Bürgern und Rat 
Gehorsam geschworen'"). In vielen Angelegenheiten aber er- 
scheint er wie der Vogt in Travemünde als Vertreter der 
möllnischen Interessen; so unterschreibt er mit- dem Rat ge- 
meinsam Gesuche an Lübeck in gewerblichen Fragen. Doch 
kamen auch Streitigkeiten vor. In diesen schlichtete oder ent- 
schied der Lübecker Rat; dabei war noch im 17. Jahrhundert 
nicht selbstverständlich, das mit der Ausführung seiner An- 
ordnungen die Kämmereiherren betraut wurden'"). 

Im Möllner Gericht saß der Hauptmann mit den Möllner 
Gerichtsherren; die Brüche teilte er mit dem Möllner Rat. 
Die Appellation ging an den Lübecker Rat'"). Auf diesem 
Gebiet trat die Kämmerei wie in Travemünde zurück. 

Mehr betätigte sie sich auf den andern Gebieten, auf denen 
sich die Herrschaft Lübecks äußerte. Bei Verfassungsstreitigkeiten 
in Mölln wandte sich der dorttge Rat an den Lübecker, der 
dem dabei unterbreiteten Rezeß Zusätze machte und ihn sanktto- 
nierte. Die Kämmereiherren nahmen das Verhör der Parteien 
ab und publizierten den Rezeß'"). Die Finanzverwaltung 
Möllns wurde im 17. Jahrhundert der Kämmerei untergeordnet. 
Im Jahre 1625 wurde nämlich befohlen, die möllnische Iahres- 
rechnung, weil sie vorher unordentlich geführt war, an die Kämmerei 
jährlich einzuschicken'"). Ein Vergleich von 1627 besttmmte 
sogar, daß der Möllner Rat jährlich dem Hauptmann über 
Einnahme und Ausgabe abrechnen und den Überschuß der 

'«) S. o. Abs. b, «s. 
Petrirechnung. 

'") Bol. Mölln VII 3: 1607; Dol. I 1,8 fol. 65. 
'«) Bol. Mölln III: VII 3:1630. 
'") Bol. Mölln VII 1. 

Bol. I 1.8 fol. 99; Bol. Mölln III: 1653. 
'") Bol. 11,8 fol. 57. 
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Kämmerei einliefern soLe'°b). Seit 1631 findet sich diese Ein- 
nahme in der Kämmereirechnung; sie betrug meist unter 100 
Ferner wird im 17. Jahrhundert mehrfach bezeugt, daß neue 
Möllner Bürger außer dem Rat und der Stadt Mölln auch 
der Stadt Lübeck Gehorsam schwören mußten und daß die 
Kämmereiherren diesen Eid in Mölln abnahmen 

Auch wurde gelegentlich wegen Annahme eines neuen 
Bürgers, die bedenklich schien, bei den Kämmereiherren, und 
wenn diese nicht entscheiden mochten, bei dem Rat angefragt'''). 

Die Möllner Handwerksämter unterstanden dem Möllner 
Rat. Aber auch in Gewerbesachen zeigt sich die Oberhoheit 
Lübecks; in einer Bäckerrolle ist dem Lübecker Rat Änderung 
vorbehalten'"); eine Knochenhauerrolle ist mit seiner Bewilligung 
gegeben'"); er erläßt Ordnungen über Backen und Brotverkauf, 
und besonders setzt er den Preis des Möllner Bieres fest. 
Ratsausschuß für diese Fragen war nicht, wie in Travemünde 
die Wette, sondern die Kämmerei'"). In kirchlichen Angelegen- 
heiten übte der Lübecker Rat das Verordnungs- und Aufsichts- 
recht wie in Travemünde aus. Die Ausführung hatte die 
Kämmerei'''). Pastoren und Schulmeister wurden vom Lübecker 
Rat bestättgt'"). Einen Stteit zwischen Schulkollegen schlichteten 
die Kämmereiherren'"). 

Zwischen dem Hauptmann und dem Zöllner geteilt war 
die Führung des lübeckischen Finanzhaushalts in Mölln, der 
unter Ausschluß der unmittelbar an die Kämmerei gelieferten 
Einkünfte, wie Schoß, als Einnahmen besonders den Zoll und 
im 17. Jahrhundert die neuen Steuern umfaßte und dessen 

Einnahmebuch 1612 ff. fol. 281. 
Vol. I 1,8 fol. 30, 64, 71. Vorher findet sich nur, daß der Haupt- 

mann bittet, zwei Personen, denen er nicht ttaut, auf der Kämmerei zu ver- 
eidigen: Vol. Mölln IX 6: 1598. 

'") Vol. Mölln IX 6. 
'") Vol. Mölln IX 5: 1575. 
'") Vol. Mölln IX 5: 1606. 

Vol. Mölln IX 1: IX 5: Vol. I 1,8 fol. 35. 
'") Vol. Mölln XI 2: 1587; XI, 12: 1592; Vol. Landbegüterte 21, 

2 : 1641; Vol. I 1,8 fol. 35, 83; scl. Vol. Landbegüterte 25, 2:1618. 
'") Vol. I 1,8 fol. 58, 83. 
"0 Vol. Mölln XI 12: 1637. 
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Ausgaben vornehmlich den Marstallsbetrieb, die AngesteLen, 
die Unterhaltung der lübischen Gebäude, im 17. Jahrhundert 
auch den Stecknitzkanal"") betrafen. Der höhere Beamte von 
beiden war der Hauptmann. Er schloß zum Beispiel Grund- 
besitzkäufe ab°") und unternahm Bauten, zu denen 1544 die 
Erlaubnis der Bauherren, 1552 und später die der Kämmerei- 
oder Bauherren nöttg war'»"). Der Zöllner dagegen hatte in 
vielen Punkten die Aufgabe der Konttolle. Er sollte zum Bei- 
spiel achtgeben, daß der Hauptmann nicht zu viel Vieh auf dem 
Hof für sich hiett"'), gegebenenfalles sollte er ihn mahnen 
und, wenn er nicht hören wollte, bei der Kämmerei anzeigen. 

Vor allem verwaltete der Zöllner den Zoll in Mölln; auch 
der in Fredeburg erhobene Zoll wurde ihm eingeliefert'^^). 
Wie die Zöllner in Lübeck, so lieferte auch er über die Zoll- 
einnahme alljährlich ein Verzeichnis auf die Kämmerei"'). Das 
Geld steckte er aber nur zum Teil in einen verschlossenen Kasten, 
aus dem es vor Petti von Lübeck aus abgeholl wurde. Den 
anderen Teil behiell er für die verschiedenen ihm zugewiesenen 
Ausgaben bei sich und lieferte darüber Rechenschaft, so daß 
Barablieferung und Rechenschaft zusammen mit der Zollempfangs- 
liste übereinstimmen mußten"H. 

Ferner verwaltete der Zöllner das nach Mölln gelieferte 
Zehnt- und Pachttorn'"), von dem ein Teil verkauft und seit 
1611 dauernd dem Hauptmann für 40 ^ jährlich überlassen 
wurde. Der Hafer aber hiervon"«) und außerdem von Lübeck 
Hinausgesandter"'), gekaufter'b«) wurde auf dem Stall 
verbraucht. Diesen Hafer verwaltete ebenfalls der Zöllner; er 

'") S. u. Abs. b. 8 c. 
'") Dol. Mölln VII 4b: 1S7S. 

Bol. Mölln VII 3. 
Bol. ^ I „Gebrechen'' fol. 4. 

«») Bol. Eide I fol. 9 b. 
Memorial Iö7S fol. 4b; Bol. b fasz. „Jntraden der Kämmerei": 1620. 

'") Bol. Mölln VII 4b: 1S77, 1538, 1571; Memorial 1575 fol. 4b; 
Einnahmebuch 1583 ff. fol. 132 f. 

Memorial l580 fol. 6 b. 
'") Memorial 1570 fol. 2. 
'") Bol. Mölln VII 4b: 1577 ff. 1602. 

Memorial 1591/2; Ausgabebuch. 
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maß ihn dem Hauptmann, den reitenden Dienern und durch- 
reisenden Beamten zu. über die zuzumessende Quantität empfing 
er Anweisungen von der Kämmerei; ihr rechnete er auch über 
den Verbrauch sowie über die Unkosten, wie das „Umstechen", 
ab"b). Das Heu des Marstalls dagegen von seinen Wiesen 
sowie das Stroh verwaltete der Hauptmann; die Unkosten der 
Heugewinnung jedoch bezahlte der Zöllner'^"). 

Auch Handwerkerarbeiten gehörten im 16. Jahrhundert zur 
Rechnung des Zöllners^d'). In den 70er Jahren wurde es 
getadelt, daß der Zöllner ohne Anwesenheit anderer Personen 
mit den Handwerkern verhandelte und ihnen Anweisungszettel 
gab, die auf der Kämmerei bezahlt wurden; fortan sollte auch 
der Hauptmann dabei sein, und der Zöllner soWe bar bezahlen 
und die Ausgaben der Kämmerei in Rechnung bringen"^. 

Im 17. Jahrhundert wurden die Handwerker hauptsächlich 
vom Hauptmann bezahlt^d»). Außerdem hatte dieser von jeher 
die Ausgaben an die Marstallangestellten. Im 17. Jahrhundert 
wurden noch neu in seine Rechnung aufgenommen die Ausgaben 
für den Kanal und die Einnahmen von der Möllner Kon- 
tribution. 

Rechnungen des Hauptmannsb^») sind aus dem 16. und 
17. Jahrhundert erhalten^bb^, Sie umfassen nicht nur die ihm 
zur Verwaltung übertragenen städtischen Einnahmen und Aus- 
gaben, sondern auch private Forderungen, wie Auslagen und 
Gehalt, und private Schulden, wie die erwähnten 40 ^ für das 

Vol. Mölln VII 3: 1544; Vol. v fasz. „Jntraden der Kämmerei" 
I61S/20; Memorial 1606ff. fol. 32b. 

Vol. 6 fasz. „Jntraden der Kämmerei" 1619/20; Vol. 1 „Ge- 
brechen" fol. 3; Vol. Mölln VII 3: 1584. 

Vol. Mölln VII 4b Rechnungen des Hauptmannes 1538/40 enthalten 
keine Handwerker; Vol. Mölln VII 4: 1602. 

Vol. 1 „Gebrechen" fol. 2. 
Vol. Mölln VII 3: 1627; Petrirechnung 1642; Vol. k fasz. „Jntraden 

der Kämmerei" 1619/20; die Rechnung des Zöllners enthält nur wenig Aus- 
gaben an Handwerker. 

S. u. Abs. k, 8 c. 
Vol. Mölln VII 4: 1605 Begleitschreiben, VII 4b. 
Die Rechnung des Zöllners 1619/20 (Vol. b fasz. „Jntraden der 

Kämmerei") betrifft Naturalien und Geld und zerfällt in verschiedene Einzel- 
rechnungen. 
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ZehnÜom. Meist sind es Quartalsrechnungen, erst 1638—41 
Iahresrechnungen. Die noch erhaltenen Rechnungen von 1535 
und 1538 haben noch aussührlich reserierende Texte und keine 
Datierung der einzelnen Posten. Im 17. Jahrhundert stellte 
der Hauptmann in seiner Rechnung auf zwei Seiten, was er 
„soll" und was er „haben soll", einander gegenüber. Bei der 
Ausgabe sind durch zwei senkrechte Spallen die Zahlen der 
Ausgaben für den Kanal und für den Marstall gesondert, 
während die Texte nach dem Datum aufeinanderfolgen. Rechnungs- 
belege sind von 1539 vereinzell erhalten; im 17. Jahrhundert 
ist bei jedem Ausgabeposten in der Rechnung die Jammer des 
Belegs angeführt. Diese Nummern laufen weiter im neuen 
Rechnungsjahr, das hier am 1. Januar, nicht wie sonst zu 
Petri am 22. Februar, beginnt. Geschrieben sind die Rechnungen 
vom Hauptmann selbst oder wenigstens in seinem Namen. 

Abgesehen von der Rechnung bestand der schristliche Ver- 
kehr des Hauptmanns mit der Kämmerei in Berichten, die 
wenigstens im 17. Jahrhundert ziemlich regelmäßig und häufig 
gewesen zu sein scheinen^^'). 

Zu mündlichen Verhandlungen konnte der Hauptmann von 
den Kämmereiherren jederzeit nach Lübeck befohlen werden, 
besonders aber zu den vier Quartalen; dafür erhiell er jedesmal 
einen festen Betrag als Kostgeld, der 1584 auf 12 ^ fest- 
gesetzt war"»). In anderen Fällen erschien er ungerufen, um 
Anliegen vorzubringen. Dabei kam in der Mitte des 17. Jahr- 
hunderts gelegentlich vor, daß die Kämmereiherren ihn wegen 
Überhäufung mit Arbeit nicht empfingen, sondern auf den schrist- 
lichen Weg verwiesen'"). Dienstreisen der Kämmereiherren 

Vol. Mölln II 1: 1643 Januar Ultimo: VII 4 b. Der Eingang eines 
solchen Schreibens von 1-°>7S, der, wenn auch nicht wörtlich, so doch im Stil 
typisch ist, lautet: „Erbaren hoch und wolwisen gebededen heren densuluigen 
sint Mine vnterdenige denste to ider tit bereitt. Wider doickIEHW unter» 
denich vormelden, dat . . ." Nun solgen die Berichte in schlichter Ausdrucks- 
weise. Der Schluß lautet: „und wil hir mit I EH W dem leuen gott in 
lankwerender gesuntheit und geluckzeliger Regerunge beualen hebben mollen 
12 sebruaris 75. IEHW vnterdeniger beretwilliger Hinrick v. Kämpe." 
<Bol. Mölln VII 4 b.) 

"») Kontrakte Vol. Mölln VII 3. 
'") Vol. Mölln VII 3. 
geilschr. d. «. f. L «. XV, 2. 17 
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nach Mölln werden häufig erwähnt, vielfach in Verbindung mit 
den jährlichen Reisen nach Ritzerau und Bergedors^°°). Es 
fehlte aber in Mölln ein regelmäßig wiederkehrender Anlaß 
dazu, wie in Travemünde die Abholung der Erdheuer war. 

c) Stecknitzkanal. 

Schon seit dem 15. Jahrhundert stehen in der Iahres- 
rechnung der Kämmerei die Ausgaben für den Kanal, der im 
Anschluß an Stecknitz und Delvenau Trave und Elbe verband"'). 
Von 1525 bis 1529 wurden außerdem noch für einen Kanal 
zwischen Alster und Beste Ausgaben gemacht, der 1530 ferttg 
wurde, aber früh wieder verfiel^"^). Die Ausgaben"") betrafen 
besonders die Unterhaltung der Schleusen und die Besoldung 
der Schleusenmeister. Die Arbeiten an den Schleusen wurden 
zum Teil direkt von der Kämmerei an die Handwerker bezahlt"^), 
zum Teil legte sie der Schleusenmeister in Haneburg aus und 
brachte sie der Kämmerei in Rechnung^"»), igio erregte die 
Höhe seiner Rechnung Verdacht und es wurde angeordnet, 
künfttg sollte der Hauptmann von Mölln alle Sonnabend den 
Lohn auszahlen"H. 

Umfassende Neubauten am Kanal beschloß der Rat; die 
Kämmerei nahm die Handwerker an"^). Sie hatte auch die 
Aufficht über den baulichen Zustand des Kanals. Neben den 
Kämmereiherren werden gelegentlich auch die Bauherrn er- 
wähnt^o"). Gebrechen mußte der Schleusenmeister bei der 
Kämmerei anzeigen""); 1599 wurde ihm verboten, Arbeiten 
vorzunehmen ohne Besichtigung und Anordnung der Kämmerei- 
herren^'O). 

Z. B. Bol. I 1,8 fol. 35. 
»<") Becker I 308. 
«») Becker II 33. 

Rubrik „Haneburger Schleuse", zeitweise auch anders genannt. 
Bol. I 1,8 sol. 6; Memorial 1598/39 sol. 16b. 

«°«) Memorial 1595 fol. 11; Bol. I 1,2 Oo. 
"«) Bol. I 1,8 fol. 28/9. 

Bol. I 1,8 fol. 30. 
Bol. Mölln VII 3 : 1577 Kontrakt. 

"«) Bol. Eide I fol. 119. 
"°) Memorial 1598/99 fol. 20 b. 



247 

Auch für den Schiffahrtsbetrieb waren sie zuständig; sie 
empfingen z. B. Anzeigen"'), auch nahmen sie Strafgelder 
ein^'y. Ihr Auffichtsorgan war besonders der Hauptmann von 
Mölln. Außerdem wird gelegentlich ein „Pinnenkiker" erwähnt, 
der darauf achten mußte, daß die Schiffe nicht zu tief gingen. 
Beide bekamen von den Strafgeldern einen Anteil^ 

ci) Bergedorf. 

In der Verwaltung Bergedorfs und der Vierlande war 
die Kämmerei bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts 
haupffächlich auf Kassen- und Rechnungsgeschäfte beschränkt. Als 
dann die Kämmereiherren als Mitglieder der „Visitation" 
weitergehende Verwaltungstättgkeit bekamen, blieben sie hierin 
vom Plenum des Rats sehr abhängig, das, wie alle Angelegen- 
heiten mit auswärtigen Regierungen, so auch die mit Hamburg 
gemeinschaftlich geführte Verwaltung Bergedorfs sich selbst in 
großem Umfang vorbehiell^"). 

Seit der Vereinigung der Ämter Bergedorf und Ripenburg 
im Jahre 1512 wechsetten Hamburg und Lübeck in der Ver- 
waltung alle 6 Jahre ab^'°). Die Einnahmen machte die jeweils 
regierende Stadt allein; dafür zahlte sie an die andere jährlich 
400 Die Ausgaben dagegen trugen beide Städte ge- 
meinsam ^'^). Erst seit 1608 wurden auch die Einnahmen ge- 
teilt"»). 

"') Vol. Eide I fol. 119b. 
"') Memorial 1584 fol. 8b; 1580 fol. Sb; 1606/09 fol. 29b, 35b/36. 
"E) Vol. Mölln VII 3: 1577; VII 4b: 1571; Memorial 1606/09 fol. 36; 

fol. 29 b. 
«") S. u. Abf. b, 8<I. 

Auch ift die Tätigkeit der Lübecker Kämmerei auf diefem Gebiet 
nicht zu trennen von Hamburgs Verwaltungstätigkeit. Deshalb erfordert die 
Verwaltung Bergedorfs eine Bearbeitung für fich. Eine solche ist bis 1620 
geliefert von H. Kellinghusen in der Zeitschrift des Vereins für Hamb. Gesch. 
Bd. 13. Im folgenden ist, hauptsächlich im Anschluß an diese Darstellung, 
nur das für die Kämmerei Wichttgste zusammengefaßt. 

Kellinghusen S. 370. 
«") S. 367. 

S. 367. 
"») S. 368. 

17» 
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Die regierende Stadt setzte für die 6 Jahre ihren Amt- 
mann, in der Regel einen Ratsherrn, ein^^°). An ihn ver- 
pachtete Lübeck bis 1548 — Hamburg noch länger — das Amt 
mit allen EinWnsten. Später war er ein besoldeter Beamter; 
außer Gehalt bekam er die Hofwirtschast und die Natural- 
leistungen der Untertanen^"). Seit 1572 empfing er statt des 
Gehalls die Hälfte der Brüche^^^). Sein Schreiber wurde all- 
mählich aus einem persönlichen Diener zum Beamten der Städte; 
seit 1560 blieb er auch beim Verwaltungswechsel, seit 1577 
wurde er von den Städten vereidigt und 1593 hiellen sie ihn 
sogar gegen den Willen des Amtmanns und betrauten ihn mit 
erweiterten Funkttonen^"). 1620 wurde schließlich statt der 
wechselnden Amtleute ein bleibender gemeinsamer Amtsverwaller 
von den Städten eingesetzt. Der zu dem Besitz gehörende Zoll 
zu Eßlingen wurde von einem selbständigen Beamten verwaltet^"). 

Außer dem Ertrag dieses Zolls waren die Einkünfte aus 
dem Gebiet folgende: Zoll, Akzise und Braugeld von der Stadt 
Bergedorf, ferner Schätzung, die in den einzelnen Teilen des 
Landes verschiedener Art war, sowie Brüchegeld; dazu kamen 
1562 Fischergeld, Kopschlagegeld (vom Handel), Krugheuer und 
Gesthachter Zoll; weiter wurden eingeführt 1585 Ochsenzoll, 
1588 Salzzoll, 1593 dauernde Türkensteuer, 1613 Schoß, 1615 
bis 1621 Eichenzoll und 1622 Morgenschatzung; 1624—1643 bezog 
Lübeck auch einige Renten aus privaten Grundstücken. Daneben 
wurden zuweilen außerordentliche Steuern erhoben^"). Die 
gemeinsamen Ausgaben betrafen vor allem Bauten, Prozesse 
und im 17. Jahrhundert Soldaten. Außerdem hatte Lübeck 
für sich allein als Verwaltungsausgaben besonders Reisekosten. 

über die Finanzverwaltung empfing die Kämmerei Berichte 
und Rechnungen von den Lokalbehörden^'H und rechnete mit 

»'») S. 228 ff. 
«») S. 365, 367. 

S. 240. 
»«) S. 250 ff. 
«-) S. 257. 
««) S. 361; Petrirechnung 1627/28; 1633/34; 1653 ff. 
"*) Bol. „Don den ehemaligen Amtleuten". Fasz. bb. S. 251; Ein- 

nahmebuch 1583 ff. fol. 266 ff. 
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Hamburg ab^^'). Die sonstige Verwaltung des Gebiets führten 
die Amtleute anfangs mit großer Selbständigkeit. Dann aber 
nahm die hauptsächlich in der Zeit von 1560 bis 1578 besonders 
als Gericht dritter Instanz entstandene „Visitation" immer mehr 
davon an sich^^b). Dies war eine mit der Zeit regelmäßig 
entsandte Kommission, zusammengesetzt aus Ratsherren und 
Beamten beider Städte, wobei von Lübeck in der Regel die 
Kämmereiherren beauftragt wurden^^^). 

Vor der Visitation sandte der Amtmann die Gerichtsakten 
und seine Gravamina an die regierende Stadt ein. Diese gab 
sie an die andere weiter. Beschwerden der Untertanen gingen 
zum Teil durch die Hand des Amtmanns, zum Teil unmittel- 
bar an die Städte. Dazu kamen Vorlagen der Städte selbst. 
Nachdem über alle Fragen korrespondiert war, steWe jeder Rat 
die Jnstruktton für seine Gesandten auf, hauptsächlich über die 
Ratsvorlagen, später aber über alle Verhandlungspunkte. Im 
17. Jahrhundert übersandten sich die Städte auch noch die 
Instruttionen. Unvorhergesehene Fragen wurden nach der 
Visitatton schristlich erledigt. Im übrigen wurde bei der Visitatton 
ein Rezeß aufgestellt, der nach weiterer Korrespondenz von den 
Räten rattfiziert wurde^"). Die Termine und die Häufigkeit 
der Visitationen wechselten zu verschiedenen Zellen^"). Daneben 
fanden auch außerordentliche Reisen, besonders bei der Ein- 
setzung der Amtleute und Amtsverwaller statt"'). 

e) Die „Kämmereigüter". 

Die größte Bedeutung für die Kämmerei gewann mit der 
Zeit die Verwaltung des ehemals zum Herzogtum Lauenburg 

«») Memoriale 1576 ff.; S. 368. 
S. 266 ff. 
Visitattonsrezesse, jetzt im Hamburger Staatsarchiv. 

««) S. 272. 
"0 Bisitationsrezesse. 

Vol. I 1.8 fol. 97—99, 101, 103; Bol. „Don den ehemaligen Amt- 
Männern" fasz. g: 1572; 1578 Ablieferung des Amts durch Ratsherren, die 
nicht zur Kämmerei gehörten. 
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gehörenden lübeckischen Gebiets dgg seinen Mittelpuntt in 
den Besitzungen Ritzerau und Behlendorf fand. 

1465 und 1468 wurde Ritzerau erworben^"). Vereinigt 
mit Erwerbungen anderer Zeiten, besonders mit dem zugleich 
mit der Stadt Mölln erworbenen Landgebiet, das bis gegen 
1530 eine besondere Vogtei gebildet hatte^"), wurde dieser 
Besitz als Vogtei, später als Amt Ritzerau bezeichnet. Zu ihm 
gehörten die Kirchdörfer Russe und Breitenfeld. 

Der Besitz umfaßte folgende Rechte: Die Stadt hatte ein- 
mal die Grundherrschaft^bs^. Die Untertanen, wie die Land- 
bevölkerung genannt wurde, schuldeten ihr Pacht in Geld und 
Naturalien, sowie Dienste. Ebenso wie die Pacht wurden die 
Renten für geliehenes Kapital behandelt. Zugleich besaß die 
Stadt die Gerichtsherrschast; damit war verbunden das Recht 
auf die Bußen, Brüche genannt, ferner auf Dienste, Rauch- 
hühner und das dem Schutzherrn von Insten und Kätnern ge- 
bührende Verbittelsgeld^'^). Ein Zehnt, den die Stadt bezog, 
wird nur vereinzelt erwähnt^ 1582 kaufte sie noch dem 
Domkapitel in Ratzeburg einen Zehnten in drei Ritzerauer und 
drei Behlendorfer Dörfern ab"^). Alte staatliche Leistungen, 
wie Beden oder Schätzungen sowie Wehrpflicht, wurden von 
den Untertanen nicht gefordert, wohl aber Türkensteuern. So- 
dann gehörte zu dem Besitz das Schloß Ritzerau mit Hof- 
ländereien und Wirtschaftsgebäuden, ferner ein Gestüt, eine 
Brauerei und Mühlen, sowie Wiesen, Seen und Holzungen nebst 
Eichelmast und Jagd. 

Ähnliche Rechte wie in Ritzerau besaß die Stadt in dem 
1424 erworbenen Behlendorf, einem herrschaftlichen Hof nebst 
den Dörfern Behlendorf, Giesensdorf, Harmsdo:^, und Albs- 

E. F. Fehling, Die lübeckischen Landgüter I—II 1904/05. M. Hoff- 
mann, Lübecks Stadt- und Landgebiet, Mitteilungen XII, 101 ff. 

«»«) Fehling 3/4. 
Petrirechnungen. 
I. Hartwig in Zeitschrift IX 1 stellt die Rechtsverhältnisse haupt- 

sächlich erst späterer Zeit dar. 
S. u. Abs. II. 

««) Dol. 22c,1: 1578 Konttatt. 
"') S. u. Abs. III. 
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selbe. Dieser Besitz war aber weniger bedeutend und wurde 
gegen Ende des 16. Jahrhunderts zum Teil, besonders in der 
Gerichtsbarkeit, von Ritzerau abhängig. 

Bis gegen Ende der vorliegenden Periode wurde die 
lausende Verwaltung dieses Gebiets nicht wie bei der Land- 
wehr von der Stadt aus gesührt, sondern von einer lokalen 
Instanz besorgt. Dies waren zu Ansang des Zeitraumes aus 
beiden Besitzungen sehr selbständig waltende vornehme Herren, 
deren hauptsächlichste Pslicht nur war, die Güter der Stadt zu 
erhalten. Ein Teil der Einkünfte fiel ihnen zu. Für den 
Empsang der der Stadt verbleibenden Einnahmen aber war 
die Kämmerei die gegebene Behörde. 

Im Lause des 16. und 17. Jahrhunderts aber wurde dieser 
Besitz eine immer wichttgere Einnahmequelle. Zugleich begann 
die Verwaltung, wie überall damals, in die Verhältnisse der 
Untertanen immer mehr einzugreisen. Auch die hieraus er- 
wachsende Verwaltungstäügkeit blieb in der Hauptsache bei der 
Kämmerei. Die lokale Instanz aber wurde immer mehr zum 
abhängigen Beamten und verschwand schließlich. Dabei wurde 
die Hoswirtschast erst zum Staatsbetrieb gemacht, dann aber 
vom übrigen Besitz getrennt und verpachtet. Diese Entwicklung 
vollzog sich in Ritzerau in sechs Abschnitten, während in Behlen- 
dors zwei davon fehlen. 

I. 

In Ritzerau dauerte der erste Abschnitt bis 1560"°). Die 
Inhaber des Gutes waren 1533 Werner Billinghusen, ein 
Mitglied der Patrizierkorporatton der Junker, und 1536—60 
der Bürgermeister Nikolaus Bardewik, der später, weil er nicht 
immer anwesend sein konnte, einen 1555 von der Stadt an- 
erkannten Verwalter, Diettich Meier, einsetzte^"). Die Inhaber 
hießen Vögte, ein Titel, der im benachbarten Holstein schon um 
1500 von der den modernen Beamtencharatter mehr betonenden 
Bezeichnung Amtmann verdrängt war"^. Der Vogt bezahlle 

Kontrakte 1517, 1544, 1555 Vol. 22c,1 und 2, und Petrirechnung. 
Vol. 22 c,2: 1555. 
Zeitschrift des Ver. für schleswig-holst.-lauenburgische Geschichte, Bd. 38 

S. 49. 
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keine Pacht und bekam kein Gehalt außer Tuch für sich und 
seine Diener. Die AngesteLen erhielten Beköstigung auf dem 
Hof, Gehalt von der Kämmerei. 

Volle Nutzung hatte der Vogt an den Wirtschaftsgebäuden 
und den Hofländereien sowie an Brauwerk und Mühle^^^). 
Doch bedurften Bauten, die die Kämmerei bezahlle, der Ge- 
nehmigung seitens des Rats oder der Kämmerei. Beschränkte 
Nutzung, meist nur zu eigenem Bedarf, hatte er an Wiesen, 
Fischfang Mast und Holz. Die Dienste der Untertanen 
kamen ihm zu; nur beschränkte Dienste waren dem Rat, besonders 
für Holzfuhren, vorbehallen. 

Die der Kämmerei verbleibenden Einkünfte lieferte der Vogt 
ab^^^). Sie kamen von Seen, verheuerten Wiesen, aus Mast- 
geld und von verkauftem Holz. Auch die Jagdbeute sandte er 
an die Kämmerei; diese hatte aber nur Ausgaben von der 
Jagd, keine Einnahmen, weil das Wild an die Ratsherren ver- 
teill wurde. Ebenso hatte die Kämmerei vom GesMt dauernd 
Ausgaben, aber nur fetten Einnahmen, da die Pferde auf den 
Marstall kamen. Die Aufficht auf den Betrieb des Gestüts 
scheinen die Stallherren hauptsächlich gehabt zu haben^^^) 
diese Einnahmen und Ausgaben rechnete der Vogt der Kämmerei 
ab; ebenso über die grundherrlichen Einnahmen der Kämmerei 
von den Untertanen, nämlich Rente und Pachtgeld, während 
die Naturalabgaben, besonders das Pachttorn^^^), verbraucht 
wurden und nicht in der Rechnung erschienen. 

Abgesehen von der Finanzverwaltung fungierten die 
Kämmereiherren, wie es scheint, schon im Anfang dieser Periode 
auch als Vertteter des Rats im Landgericht^^^. Neben ihnen 

Von einer Mühle in Hornbeck hatte die Kämmerei 1529—1536 Ein- 
nahmen. Dann wurde sie unter Vorbehalt von Wortzins und Rauchhuhn 
verkauft: Vol. ^ 7 „Exttatt". 

1538 wurden die Seen und Teiche außer dem Duvensee an ihn 
verpachtet, Fehling 5, Vol. 22,1: 1539. 

Rechnungen aus den 30er Jahren Vol. 22,1. 
"'I Nach ihren Ausgaben, Handschriftensammlung 612 und 613. 

Vol. 22ci,1: 1563: Memorial 1570, fol. 2 b. 
KonttaVe; Landbuch Vol. 23,1. Nach Fehling S. 5 soll erst um 1560 

die Gerichtsbarkeit vom Vogt auf die Kämmereiherren überttagen sein. Da- 
gegen dürften sprechen Zeugnifle des Landbuches, sowie ein Schreiben von 1538, 
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aber war der Vogt ebenso wie sie Vertreter des Rats. Doch 
empfing er bis 1544 die Brüche aus der niederen Gerichts- 
barkeit für sich selbst "y. Erst seitdem finden sich Gerichts- 
einnahmen in der Kämmereirechnung. 

Die Formen des Gerichts waren noch die der mittelalter- 
lichen deutschen Gerichtsverfassung mit bäuerlichen Urteilsfindern 
und Gerichtsbeamten""). An das Gericht knüpfte sich aber die 
weitergehende Verwaltungstäügkeit Lübecks in Sachen der Unter- 
tanen an. Sie äußerte sich schon in dieser Zeit in Ratsgeboten, 
die bei dem Landgericht verMndigt wurden^^'). 

Die Gerichtsstätte war vor dem Schloß zu Ritzerau"^). 
Bis gegen 1540 finden sich noch daneben Landgerichte in der 
Vogtei Mölln unter Bardewik, der damals zugleich Vogt der 
Stadt Mölln war. Die Zeit des Gerichts scheint der Herbst 
gewesen zu sein^"). Der Termin wurde dem Vogt von den 
Kämmereiherren mitgeteill; er verkündete ihn denen, die „up 
den recht dag to donde hebben""H. Noch andere Funktionen 
hatte er als Gerichtsbeamter: vor ihm wurden Verträge ge- 
schlossen und andere außergerichtliche Rechtshandlungen vollzogen; 
er konnte ferner gefangen setzen"^: nachdem ihm der Bezug 
der Brüche genommen war, schrieb er die Straffälle im Laufe 
des Jahres für die Kämmerei auf und verhandelte, wenn die 
Brüche erkannt waren, mit den Leuten über die Bezahlung, 
schickte zwei Drittel davon an die Kämmerei und behielt eins 
für sich. Seit 1538^°H führte er ein Landbuch, dessen Inhalt 

Bol. Mölln vu 4 b, in dem der Vogt u. a. anfragt, wann die Kämmerei- 
Herren das Gericht halten wollen. 

"') Erst im Kontra« von 1544 werden auch die Rauchhühner als Ein- 
nahme der Stadt erwähnt; sie wurden aber an die Ratsherren verteilt. 

S. in dem zweiten Abschnitt, wo erst das Material Näheres er- 
kennen läßt, Abs. II. 

«»>) Sowohl durch den Vogt z. D. 1544 wie durch die Kämmereiherren, 
z. B. 1542. 

Landbuch 1556; vgl. Fehling a. a. O. S. 7. 
Vol. Mölln VII 4b: 1538; Landbuch 1556. 
1538 a. a. O. 

««) Vol. 22e,2 Urfehden, 1537. 
Nach Vol. I 1,2 pp war es das früheste 1599 vorhandene. 
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aber wechselnd bald Landgerichte, bald Verträge, Verhöre u. a. 
betraf. 

Die Stellung des Inhabers des Gutes Behlendorf"^) war 
der eines Patrimonialherren noch ähnlicher, so daß 1560 im 
Kontrakt für nötig befunden wurde, die Obrigkeit ausdrücklich 
dem Rat vorzubehallen. Der Zustand blieb hier ohne grund- 
sätzliche Veränderungen bis 1590 bestehn. Meist wurde das 
Gut als Akzidenz zum Gehall Offizieren der Stadt gegeben. 
1511 erhiell es der RittmeisterFriedrich von dem Werder 
für sich und seine Frau auf Lebenszeit; 1535 starb er, und seine 
Frau mußte nach dem Kontrakt von 1511 einen Verwaller be- 
stellen. 1554 wurde das Gut auf 8 Jahre Joachim von Pentz 
eingetan; 1560 bekam es Rittmeister Joachim Dechow wieder 
auf Lebenszeit, 1573"») Rittmeister Lewin Winterfeld für die 
Zeit seines Dienstes. 

Die Nutzung des Hofs nebst gemessener Nutzung an Holz, 
Mast und Fischfang"») gehörte dem Inhaber wie in Ritzerau; 
ebenso die Dienste, deren Erhöhung verboten war. Eigentliche 
Pacht für den Hof, „Hofheuer", findet sich nur 1569—73. Der 
feste Betrag, den die Inhaber sonst zu bezahlen hatten, war 
der Entgelt für die ihnen überlassenen Abgaben der Untertanen. 
Diese scheinen ungefähr dieselbe Höhe, wie die Zahlung des 
Gutsinhabers an die Kämmerei, gehabt zu haben und dursten 
nicht gesteigert werden. Später aber, ohne daß sich der Zeit- 
punkt erkennen läßt, vielleicht 1558"'), ging die unmittelbare 
Einnahme der bäuerlichen Abgaben an die Kämmerei über. 
Jetzt erhob der Gutsinhaber sie nur als Beamter und lieferte 
sie mit einer Rechnung ab"y. Auch die Einnahme der Brüche 
aus der niederen Gerichtsbarkeit blieb dem Inhaber bis 

Fehling, a. a. O. S. SS ff., Petrirechnung: Kontratte Vol. 2S, zweites 
nicht numeriertes Faszikel; Vol. 2Ss, 1. 

^°») Vol. Kriegsstube I 4: 1S13. 
«') Vol. ^ 7 „Extratt". 
"») Der Behlendorser See wurde später dem Inhaber besonders ver- 

pachtet. 
"') Petrirechnung. 
"») Vol. 2Ss,2: Rechnungen aus den 80er Jahren. 
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1590"») während die Kämmerei keine Gerichtseinnahmen 
hatte. Im übrigen aber änderte sich seine Stellung im Gericht 
in demselben Maße, wie die des Vogts und des ihm solgen- 
den Amtmannes in Ritzerau^»»). 

II. 

Die Nachfolger Bardewiks in Ritzerau, 1560 sein bisheriger 
Verwalter Dietrich Meyer"»), 1563 der auf fünf Jahre angestellte 
Hermann Boitin"^) und nach ihm Hans Lüneburg"«), hatten 
den Hof mit den zugehörigen Nutzungen gepachtet. Außer zur 
Zahlung der Pacht waren sie verpflichtet, die Angestellten der 
Stadt, wie es bisher geschehen war, zu beköstigen und an- 
wesenden Ratsherren bestimmte Lieferungen zu verabfolgen. 
Das Eigentumsrecht der Stadt am Hof äußerte sich jetzt nicht 
nur in der Bestimmung, daß zu baulichen Veränderungen die 
Erlaubnis der Kämmerei einzuholen sei, wenigstens wenn die 
Bauten von der Stadt bezahll werden sollten, sondern auch in 
der Aufftellung von Inventuren. Im übrigen waren die Ge- 
nannten reine Beamte mit dem Titel Amtmann. Die Verwaltung 
der Jagd unter Jägern und Netzeknechten"») und des Holzes 
unter Holzvögten^") wurde in der Hauptsache von ihrer Tätigkeit 
getrennt. 

Die Holzwirtschast wurde allmählich intensiver betrieben. 
Neben windgebrochenem wurde auch „Fadenholz" verkauft, 
über Ausgaben für Holzarbeit und Beförderung sowie über 
das noch liegende Holz lieferte der Holzvogt Rechnung«^^). 
Neben der Kämmerei scheint auch der Bauhof Holz aus diesen 

«») Kontrakt 1S77^ Vol. 25s,1: Petrirechnung. 
—) Um 1540 hält Bardewik, der Bogt von Ritzerau, auch in Behlen- 

darf Landgerichte. Vielleicht hängt das damit zusammen, datz hier damals 
eine Frau Inhaberin war. 

«") Landbuch. 
«««) Bol. 22e,1: 1562. 
«y Vol. 22c,1. 
««) 1578 neuer Kontrakt; Vol. 22,1: 1572; Vol. 1 „Gebrechen"" fol. 

8b; Memorial 1578 fol. 3b; Vol. 22c,1: 22i,,2. 
-') Vol. i 1,8 fol. 2. 

Vol. 7 „Extrakt"": 1571. 
»y Vol. 26: 1575 ff; Memorial 71. 



256 

Waldungen bezogen^'^) und Aufsicht über sie geführt zu haben^'°'). 
In den 70er Jahren wurde aber, weil die Unterbeamten schlecht 
achtgaben, die Errichtung eines besonderen Offiziums für die 
Aufsicht auf das Holz^^^) angeregt. Damals ist wohl das in 
der Folgezeit hervortretende Waldoffizium entstandene'^). 

über die Einkünfte von den Untertanen führte der Amt- 
mann Rechnung. Neu treten jetzt auf neben der Wiesenheuer 
auch Ackerheuer, ferner Dienstgeld von einigen Untertanen, das 
aber 1590 wieder verschwindet, sowie Verbittelsgeld. Dies ist 
anfangs ein unbedeutender Betrag, den vorher wohl der Vogt 
eingenommen hat. Gegen 1580 aber wächst es und zerfällt 
seit 1583 in „stehendes Verbittelsgeld" — wieder ein kleiner 
Betrag, nach einem Verzeichnis^'^^ Personen ge- 
zahlt — und in das Verbittelsgeld der sogenannten „Einwohner". 
Das letztere scheint neu eingeführt zu sein; es findet sich später 
auch als Einnahme in Behlendorf. 

Das alle Gerichtsverfahren^") im Landgericht bestand bis 
ins 17. Jahrhundert fort. Vor Beginn der Verhandlungen 
wurden Leute „aufgelesen", die in die Findung gingen^'^). Von 
den bäuerlichen Gerichtsbeamten war besonders wichtig der 
Dingvogt^"). Er mußte auch bei Hinrichtung zugegen sein und 
hiell das Fahrrecht ab^^°). Neben diesem ordentlichen Gerichts- 
verfahren behielt sich die Gerichtsherrschaft nach mittelalterlicher 
Rechtsanschauung in einer Reihe von Fällen, die besonders in 
Holzfteveln, Tätlichkeiten und ähnlichem bestanden, die direkte 
güüiche Verhandlung mit dem llbeltäter vor. In diesem Falle 
kam es sogar vor, daß ein Angeklagter, wenn die Sache schon 

Handschriftensammlung 558: 1571. 
Vol. Waldoffizium I 1 Holzvogtsordnung. 
Bol. ^ 1 „Gebrechen". 

»°) S. Abs. lil. 
Vol. 22g.1. 
Vol. 23,1: Landbücher bis 1598, aus der Zeit nachher nicht erhalten; 

außerdem Protokolle in Heften; Vol. 22 ci,1: 1562. Der folgende Entwicklungs- 
abschnitt, in dem keine Änderungen statfftznden, ist hier mit einbegriffen. 

Protokoll von 1606; kurze Darstellung des Herganges bei den Ge- 
richtstagungen: Fehling S. 7. 

»') Vol. 22,8: 1585. 
Ausgabebuch 1595 „Ritzerau": Die Gebühr, die er dafür bekam. 
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an das Landgericht gekommen war, sich noch bereit erklärte, 
„den Herren den Willen zu tun"^bi). 

Hatte das Landgericht die Strafe erkannt, so verhandellen 
die Kämmereiherren nachher mit dem Verurteilten und setzten 
den Bettag der Buße vielfach bedeutend herab. Daß Sachen 
vor das Ratsgericht kamen, findet sich nur fetten. So erkannte 
1581 erst das Ministerium und dann der Rat^^^) über eine 
unerlaubte Eheschließung. Auch Berufung^«^) an den Rat findet 
sich im Anfang des 17. Jahrhunderts. 

Der Amtmann war Beamter der Kämmerei auch in Justiz- 
sachen. Er bekam den 4. Teil von den Bußen, schrieb die Sttaf- 
fälle im Laufe des Jahres auf"H, brachte beim Landgericht 
neben dem Holzvogt die Klagen im Aufttag der Gerichtsherr- 
schast vor. Zivilsachen überwies ihm öfter das Gericht zur 
gütlichen Beilegung^bL) zog fe^rer die Bußen ein^^H. Ge- 
fangensetzen durste er nur mit Vorwissen der Kämmereiherren, 
oder er mußte ihnen hinterher sofort Anzeige erstatten^«^). 

Das Gericht wurde in Ritzerau in der Regel jährlich ab- 
gehatten, in Behlendorf nur, wenn es die Kämmereiherren für 
nötig erachteten; sonst kamen die Behlendorfer nach Ritzerau^««). 
Noch am Ende des 16. Jahrhunderts fanden in Behlendorf 
Gerichte statt^bs). später haben sie aufgehört. Die Zeit des Ge- 
richts war noch immer der Herbst. Den genaueren Termin 
teitten die Kämmereiherren dem Amtmann mit, der ihn von 
den Kanzeln verkünden ließ""). Alle Untertanen mußten kommen. 
Aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts ist bezeugt, daß ihre 
Namen verlesen wurden^'^). Über jedes Landgericht wurde ein 

»l) 1562. 
Memorial 1581 fol. 6 b. 
1606: aber derjenige, welcher Berufung einlegt, ist Pastor. 

»»«) Kontra« 1563; Memorial 1583 fol. 3; Bol. 22c,1. 
««) So 1562. 

Bol. 7 zweites Stück. 
«') Dol. 22c,1: 1572; 22,8: 1586. 

Bol. 22e,1: Anfragen des späteren Bogts deswegen. 
"') 1597 im Landbuch 1586—98, Bol. 23,1. 
«->) Dol. 22e,1: So in dem folgenden Abschnitt, wohl auch in diesem. 

1606; Vgl. 1563 und 1573: Berkündigung von Vorschriften über 
die Pflicht zur Anwesenheit. 
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kurzgefaßtes Protokoll in einem Heft verzeichnet. Am Rand 
wurde dazu vielfach die folgende Vereinbarung mit dem Ver- 
urteilten über die Strafhöhe u. a. notiert. Diefe Protokolle, 
aber nur die von Ritzerau, nicht die von Behlendorf, wurden 
wenigftens bis 1574 von Kämmereiherren, fpäter von anderer 
Hand, in das von Bardewik begonnene Landbuch eingetragen^bs^^ 
anfangs auszugsweife, fpäter vollftändig. 

Allmählich läßt das Material auch größere Tätigkeit in der 
inneren Verwaltung erkennen. Zum Teil ist es die Ausübung 
alter grundherrlicher Rechte und Pflichten. Die Sorge für die 
Untertanen sprach sich im Kontratt mit dem Amtmann von 
1563 in der ausdrücklichen Bestimmung aus, daß er die Unter- 
tanen schützen sollte. Die Kämmerei unterstützte sie, besonders 
wenn sie abgebrannt oder sonst zu Schaden gekommen waren, 
vor allem durch Anweisung von Holz^^^). Andererseits wurde 
zum Bau neuer Katen die Erlaubnis der Kämmerei gefordert^^). 
Davon aber, daß die Stadt als Grundherrin in die Besitzver- 
hältnisse eingriff, läßt sich in dem erhaltenen Material noch 
wenig finden. Das Erbe eines Entwichenen fiel ihr erst durch 
den Spruch des Landgerichts zu^^H. 

Weil allgemein noch wenig in die Verhältnisse der Bauer- 
schaften eingegriffen wurde, so traten auch deren Beamte ver- 
hältnismäßig nicht viel in der Kämmereiverwaltung hervor. 
Sie hießen Bauervögte. Gegenüber der Stadt vertraten sie die 
Gemeinde, zum Beispiel bei Abschluß von Verträgen^"b). Zu- 
gleich wurden sie doch bis zu einem gewissen Grad zu Beamten 
der Stadt gemacht. Die Kämmerei nahm sie an und vereidigte 
sie"^): von ihr empfingen sie Deputatholz"»). Im Auftrage 

1587 wurde ein neues begonnen. 
Kontrakt 1578, Vol. 22c,1; Vol. 26,1. 1575 ff. 
A. a. O.; vgl. Sehring, Erbrecht und Agrarverfassung in Schleswig- 

Holstein S. 240 u. 242. 
Memorial 1578 fol. 7b; 1579 fol. 6; vgl. Sehring, Erbrecht und 

Agrarverfassung in Schleswig-Holstein S. 281. 
«-) Vol. I 1,8 fol. 4: 1580. 

Vol. 21,2; zeitweise auf dem Landgerichtstag s. Landbuch um 1578. 
Petrirechnung 1646 ff. 
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der Stadt hatten sie polizeiliche Funkttonen, wie die Aufsicht 
auf die Holzungen^^b). 

Ein wichtiger Ausgangspunkt für die innere Verwaltung 
wurden sodann auch die Kirchenvisitattonen°°°), die nicht nur 
die Angelegenheiten der Kirchen selbst, sondern auch das ganze 
kirchliche und sittliche Leben der Untertanen bettafen. Besonders 
Luxusverordnungen wurden dadurch veranlaßt. Der Hergang 
bei der Visitatton war derselbe, wie im sonstigen Territorialbesitz. 

lil. 

1581 ging Lübeck in Ritzerau zur Eigenwirtschaft über, 
1591 auch in Behlendorf^"^). Die Stadt erwartete dabei einen 
größeren Gewinn, wie ja allgemein damals die Rentabilität 
der Landwirtschaft bedeutend wuchs. Die Erträge des Hofs, 
der Mühle, der Brauerei und der Seen wurden nun für die 
Kämmerei verkauft. 

Der Beamte, der die Bewirtschaftung des Hofes in Ritzerau 
übernahm, hatte zugleich die öffentlichen Funkttonen wie die 
Amtleute vorher und war auch dem Behlendorfer Beamten 
vorgesetzt. Er hatte den Titel „Vogt". Unter ihm stand ein 
Schreiber für Ritzeraub"^). Als der erste Vogt, Hans Oldeland, 
gestorben war, übernahm der Schreiber Erich Post, unter dem 
Titel Amtsschreiber, auch die Aufgaben des Vogts. 1611 aber 
wurde wieder ein besonderer Unterschreiber angestellt^"^). 

Der Schreiber führte Buch über alle EinMnfte sowie über 
einen Teil der Ausgaben im Amt Ritzerau, nämlich über Ein- 
nahmen und Ausgaben, sowie Verbrauch, Verkauf und Bestand 
in der Eigenwirtschaft — über die Gerätschaften hiell er mit 
dem Vogt zusammen Jnventare — ferner über die Einnahmen 
außerhalb des Hofs, wie die Heuern für Wiesen und ähnliches, 
über das Mastgeld sowie auch über die Holzwirtschaft und 
schließlich über die grundherrlichen und öffentlichen Einnahmen. 

Vol. 22g,1 Bauervogtseid. 
°«°) Vol. 21,2. 

Petrirechnung: sä. Vol. 25 Appendix I; G. H. Schmidt, Zur Agrar- 
geschichte Lübecks und Ostholsteins S. 100. Bestallungen und Eide: Vol. 22c,1. 

«») Vol. I 1,8 sol. 6/7. 
««I Vol. I 1,8 sol. 34. 
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Von den Ausgaben fehlten die in seiner Rechnung, welche die 
Kämmerei unmittelbar auszahtte, vornehmlich die für Bauten, 
Gehälter, Jagd, GesM und Holzarbeit. Rechenschastspflichttg 
war der Vogt; die Bücher führte aber der Schreiber; von beiden 
unterzeichnet mußten die Rechnungen jährlich eingereicht werden. 

In Behlendorf war ein Untervogt°°H angesteL für die 
Hofwirtschast und auch für öffentliche Funkttonen, z. B. für das 
Auffchreiben der Sttaffälle im Laufe des Jahres. Seine der 
Ritzerauer ähnliche, aber weniger umfangreiche Rechnung scheint 
er der Kämmerei direkt eingereicht zu haben. Andere von der 
Kämmerei angestellte und vereidigte Beamte^°^) waren in Ritzerau: 
Pflugvogt, Müller, Brauer°°'^), Fischer°°°), Stuthirte und Holz- 
vogt, in Behlendorf Brauer und Fischer. Sie erhielten meist 
freie Beköstigung auf dem Hofe^«^). Der Vogt hatte über sie 
die Disziplinargewalt, doch durfte er sie nur mit Worten sttafen, 
nicht schlagen oder gefangensetzen, sondern soUe sie im Un- 
gehorsamsfalle der Kämmerei anzeigen. 

Die Bestallungen von Vogt und Schreiber zeigten jetzt 
schon ausgesprochen moderne Züge. So enthiellen sie zum Teil 
detaillierte Vorschriften für ihre Verwaltung, auch stand z. B. 
die Bestimmung darin, sie sollten beim Ausscheiden aus dem 
Dienste alle Schriffftücke abliefern und auch keine Kopien davon 
behallen. 

Zwei dauernde öffentliche Einnahmen wurden gegen Ende 
des 16. Jahrhunderts neu erschlossen. 1582 kaufte Lübeck dem 
Domkapitel zu Ratzeburg, wie schon erwähnt, den Zehnten in 
6 Dörfern des Kämmereigebiets ab^os) Statt der Natural- 
lieferung aber ließ sich die Kämmerei von den einzelnen Dörfern 
feste Geldbettäge jährlich zahlen^o»). Ferner wurde seit 1600 

°-) Vol. 25s,1. 
°«) Dol. 22c,1: 1611. 
«-) Vol. I 1,8 fol. 29, 33. 
"0 Der Müller wurde seit 1610 nicht mehr auf dem Hofe beköstigt. 

Er erhielt besonders den 4. Scheffel vom Mattkorn. 
°°°) In den Ritzerauer Dörfern Poggensee, Altmölln und Woltersdorf, 

in den Behlendorfer Dörfern Behlendorf, Gisensdorf und Albsfelde. Vol. I 
1,8 fol. 9. 

Vol. 25 k,?; 22g,1: Rechnung. 
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die Türkensteuer, die bisher wie in der Stadt nur bei Gelegen- 
heit der einzelnen Bewilligungen auf den Reichstagen erhoben 
war°^°), zu einer ständigen Einnahme der Kämmerei, die dafür, 
wenn eine Türkensteuer für das Reich fällig wurde, der hierzu 
besonders eingerichteten städtischen Kasse einen bestimmten Be- 
trag zahlen sollte^^^). Erst in diesem Zeitraume läßt das 
Material auch über die Erhebung des Mastgeldes Genaueres 
erkennen. Wo der Eichelertrag gering war, wurde die Mast 
zu einem Gesamtpreise für das betreffende Jahr verkauft; sonst 
erhob die Stadt für jedes von Einheimischen oder Fremden in 
die Mast getriebene Schwein eine Gebühr nach einer in den 
verschiedenen Jahren wechselnden Taxe°^^). Die Kämmereiherren 
besichtigten den Ausfall der Eichelernte. Von ihnen, aber auch 
vom Rate unmittelbar, erhielt der Vogt seine Anweisungen in 
Fragen der Mast^^^). Zu der inneren Verwaltungstättgkeit, die, 
abgesehen von den Unterstützungen, besonders in polizeilichen 
Maßnahmen bestand, wurde als lokaler Beamter neben dem 
Vogt^^^) auch der Unterschreiber herangezogen. Von allen Ver- 
ordnungen soLe er ein Verzeichnis führen und auf ihre Be- 
folgung achten^^"). Die Kämmereiherren verWndeten dieselben 
auf den Landgerichten^^b)^ soweit sie nicht von den Kanzeln ver- 
lesen wurden^^^). Die Beschwerden und Gesuche der Untertanen, 
die heute noch vorliegen, sind meist an den Rat gerichtet^^^). 

Schließlich war der Vogt auch lokaler Vertreter gegen 
Nachbargebiete^^b)^ verhandelte zum Beispiel bei Grenzirrungen 

mit den benachbarten Lokalbehörden. Die Zuständigkeit der 

«"»l S. u. Abs. v. 1b. 
Memorial 1600 fol. 15; Einnahmebuch 1583 ff., fol. 321 ff. Un- 

bedeutende neue Einnahmen sind das „Hudegeld", eine Abgabe von Holz- 
schiffen, und die 5krugheuer. 

«») Vol. l 1,8 fol. 29; srt. Bol. 25 Appendix I: 1591. 
«») Bol. 22,6. 

Vol. 21,2; 22 f, 1: 1586. 
»'«) Vol. 22c,1: 1611. 
>»») Vol. I 1,8 fol. 34/5. 
'") Vol. 21,2: 1584. 

Vol. 21,2; 22,1; 221, fasz. 2 1606; an die Kämmereiherren 22 k, 
1: 1619; 221, fasz. 2: 1636; das Material ist aber unzuverlässig. 

»') Vol. 21,2: 1601; Vol. 30: 1613; Bol. 225: Bestallungen. 
Zritschr. d. «. f. L. S. XV, 2. 18 
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Kämmerei war auf diesem Gebiete sehr eng begrenzt»--»). Was 
einigermaßen wichtig war, wurde vor den Rat gebracht, zum 
Teil vom Vogt unmittelbar. 

Die Verwaltung der Holzungen erhiett in diesem dritten 
Zeitabschnitt die Organisatton, die auch weiterhin bestehen blieb, 
wenn auch die Ausbeutung in der Mitte des 17. Jahrhunderts 
noch bedeutend gesteigert zu sein scheint»^^). Verwandt»^^) 
wurde das städttsche Holz einmal für die Deputate der Rats- 
herren und der Veamten in der Stadt sowie für Vauten und 
Reparaturen des Bauhofs; durch letzteren ging alles für die 
genannten beiden Zwecke gebrauchte Holz, das er zum Teil 
auch aus der Landwehr bezog. Weiter wurde für die Käm- 
merei Holz geschlagen besonders zur Unterhaltung des Kanals, 
zum Deputat str Beamte in dem Kämmereigebiet, später auch 
für die Pächter der Kämmereigüter, ferner zur Unterstützung 
der Untertanen und schließlich zum Verkauf. Zum letztgenann- 
ten Zweck wurde auch windgebrochenes und Weichholz ver- 
wandt. 

Die Buchführung über alles aus dem Kämmereigebiet 
gehende Holz gehörte zum Ressort der Kämmerei. Am Ende 
des 16. und am Anfang des 17. Jahrhunderts war sie, wie 
erwähnt, dem Unterschreiber zu Ritzerau anverttaut»^»), 1644 
wurde sie dem Unterbeamten der Kämmerei an der Zenttal- 
stelle, dem Hausschließer, überttagen»--»); zeitweise erschien sie 
in der Mitte des 17. Jahrhunderts sogar ausführlich in der 
vor dem Rat verlesenen Iahresrechnung der Kämmerei. Die 
Beamten der Holzverwaltung im Kämmereigebiet waren der 
Kämmerei unterstellt. Außer den Holzvögten wird später noch 
ein besonderer Holzförster genannt»--»). Auch der Ritzerauer 
Vogt um 1600 hatte Aufsicht auf die Gehölze zu führen; er 
korrespondierte mit den Kämmereiherren z. B. über Holzan- 

««>) Vgl. Mölln. 
Bol. I 1,4 sol. 4; dort wird behauptet, nur die Einnahme aus dem 

Waldbesitz könne die Kämmerei noch aus ihrer Mnanznot befreien. 
°«) Petrirechnung 1646; Vol. 22 l. sasz. 1. 
°«) S. o. 
°") Vol. I 1,8 sol. 78. 

Vol. Verlehnungen. 
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Weisung an die Untertanen, durste aber nicht eigenmächttg Holz 
verabfolgen^^H. 

Soweit lag die Verwaltung der Kämmereiholzungen in der 
Hand einer einzigen Behörde, für die es zu den Hauptauf- 
gaben gehörte, dem massenhast vorkommenden Diebstahl zu 
steuern^^^). Dagegen wurde eine von einer einheitlichen Instanz 
aus geleitete Pflege des Forstbestandes weniger angestrebt. 
Denn drei verschiedene Behörden, nämlich die Kämmerei^^^), 
der Bauhof^^") und das Waldoffizium^^") ließen Holz fällen. 
Holzarbeiter wurden von Kämmerei^^^) und Bauhost^s) be- 
zahlt. Waldbesichtigungen, bei denen die Bäume abgeklopst 
wurden, die gefällt werden sollten, nahmen sowohl die Käm- 
mereiherren^^^) — besonders bei der Reise zum Landgericht — 
wie die Waldherren^^^), und zwar getrennt, vor; gelegentlich 
wird dabei auch die Anwesenheit der Bauherren und ihrer 
Beamten erwähnt^^ö). So konnte es kommen, daß die Unter- 
tanen sich 1640 beim Rat beklagten, die Kämmerei hätte sie 
auf die Waldherren oerttöstet, und diese hätten ihnen ebenfalls 
kein Holz angewiesen°^°). 

Auch noch weitere Aufgaben erledigten die Waldherren. 
Sie besichtigten die Grenze°b^), spürten Holzsteveln nach^^«), 
nahmen den Llusfall der Eichelernte in Augenschein^^b) ^nd 
achteten auf Mängel am Häuserbau der Untertanen°^°). Bei 
diesen letzten, schon mehr in das Ressort der Kämmerei fallen- 

Bestallungen s. o. Anm. 501. 
Dol. I 1,4 fol. 4/4 bi Vol. 1. 

-«) Vol. 22c. 1: 1640. 
°«) Vol. Walloffiziumi 1624. 
»«I Vol. 220.1: 1586 ; 22f.,1: 1582; 21.2: 1639. 
">) Ausgabebuch: „Ritzerau". 
»«) Vol.: Walloffizium 1624. 
°«) Vol. I 1.8 fol. 27/8; Memorial 1601 fol. 8; Vol. 22e,1: 1639. 
«-) Vol. 21,2 1639; 220,1: 1586; 22k,1: 1582. 
0») Vol. 21,2: 1639. 
-«) Vol. 22l.1. 

Vol. ^ 1 „Gebrechen". 
Vol. 22k,1: 1582. 
Ausgabebuch 1643 ff. fol. 99. 
Vol. 220,1: 1586. 

u- 
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den Sachen stellten sie allerdings die Erledigung den Kämmerei- 
herren anheim. Andererseits traf die Kämmerei Maßnahmen, 
die eigentlich einer speziellen Forstbehörde oblagen; z. B. ließen 
sie Tannensaat säen^^^). 

IV. 

1616 gab Lübeck in Ritzerau den Eigenbetrieb wieder auf 
und verpachtete das Gut^^^). Die Mühle wurde davon ge- 
trennt verpachtet^^b). Dagegen blieb die Brauerei mit be- 
schränkter Braubefugnis beim Hof. Auch das Gestüt wurde 
mitverpachtet; der Rat behiett sich nur das Vorkaufsrecht vor. 
An Diensten wurden anfangs nur die der „Einwohner" und 
„anderen Insten und Einlieger" dem Pächter überlassen, wäh- 
rend Hufner und Kätner statt Dienste an die Kämmerei Dienst- 
geld bezahllen. Seit 1623 muhten aber auch diese wieder 
die Hofdienste in nstura leisten; dafür wurde die Pachtsumme 
verdreifacht. Die Dienste waren größtenteils fixiert; nur in der 
Erntezeit dursten sie nach Bedarf, jedoch ohne Schädigung der 
Leute, gefordert werden. 

Der Pächter von Ritzerau war Heinrich Mohr^^H. 1621 
wurde in entsprechender Weise Behlendorf an Hermaim 
Brosius^^H verpachtet, dessen Nachfolger Verend Brosius^^^, 
1635 Detmar Hagen und 1638 Daniel Stapel wurden^^H Die 
Kämmerei war für die Pächter zuständige Behörde. Z. B. 
mußte ihre Genehmigung zu Bauten und zu Veränderungen 
in der Ausnutzung des Gutslandes eingeholl werden. 

Zugleich wurde bei Gelegenheit der neuen Verpachtung 
ein Fortschritt in der Organisatton der öffentlichen Verwaltung 
gemacht, wenngleich nur vorübergehend. Sie wurde nämlich 
wenigstens im Grundsatz von dem Gutsbetrieb getrennt. Fiir 
ihre Zwecke, und zwar zugleich in Ritzerau und Behlendorf, 

Dol. I 1.8 fol. 27. 
»«) Dol. 22C.2. 
»«) Vol. 22S.1—2. 
—) Vol. 221 fasz. 2. 
—) Dgl. Fehling. a. a. O. S. 8 ff. 
—) 1626 im Einnahmebuch zuletzt genannt. Vol. I 1,8 fol. 51. 

Im Einnahmebuch schon vorher neben Hermann genannt. 
—) Dol. 25s.1. 
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blieb das Amt eines Vogts bestehen^"), unter dessen Obliegen- 
heiten neu besonders die Aufgabe war, darauf zu achten, daß 
die Untertanen nicht mit ungebührlichen j)ofdiensten beschwert 
würden. Ein Unterschreiber scheint nur noch bis 1618 vor- 
handen gewesen zu sein°°°). Doch wurde die Trennung noch 
nicht vollständig durchgeführt. Zwar war dem Pächter im 
Kontratt ausdrücklich jede Botmäßigkeit gegen die Untertanen 
genommen^°°). Doch hatte er neben dem Vogt noch Funkttonen 
im öffentlichen Dienst. Im Vertrag von 1623^»^) wurde dem 
Ritzerauer Pächter aufgetragen, durch Graben, Zäunen und 
Pflanzen des Amts Bestes zu fördern. Auch lieferten die 
Pächter das Mastgeld ein^°^). 

1624 flndet sich zum letztenmal ein Vogt erwähnt^^^). 
Von da an scheinen die Pächter wieder ganz in die Stellung 
des öffenllichen Lokalbeamten eingerückt zu sein°^^); auch die 
Einkünfte von den Untertanen lieferten sie nun ab^^^). 1628 
heißt es von Mohr, er verwalte das Amt^^b). zzon einem 
förmlichen Auftrage zeigt das Material keine Spur. Die Ent- 
wicklung scheint durch die Kriegszeiten gefördert zu sein. Seit- 
dem 1625 zuerst Mansfeld eingefallen war, hatte das Land 
öfter Einquartterung zu erttagen und wurde ttotz der von der 
Kämmerei gewährten Unterstützungen und Vorschüsse „ausge- 
mergelt"b°7). dieser Zeit scheint die regelmäßige Verwal- 

tung von der Stadt aus öfter unterbrochen zu sein. Um 1630 
fehlen sogar die Brüche vom Landgericht in der Rechnung. 

V. 
1630 hörte in Ritzerau auch die Verpachtung wieder 

auf. Vielleicht war für den Pächter die Kriegsnot die Ursache 

»«') Vol. 22c.1: 1619; Bol. 22K.3: 1622. 
»°°) Vol. 22 e,2: 1618; die Vogtsbestallung 1619 erwähnt ihn nicht 

mehr; die Holzrechnung überträgt sie dem Vogt selbst. 
°°^) Vol. 221, sasz. 2. 

Petrirechnung 1624. 
lkinnahmebuch 1612 ff. sol. 332 b. 
Z. B. Vol. 25 sasz. ^iscellsnes: 1627; Vol. b, 2: 1629. 

««) Einnahmebuch 1612 ss. sol. 334 b: 1626; sol. 345 ff. 
A. a. O. sol. 336. 

»'s Vol. 11,8 sol. 56; Vol. b. 1; Vol. 22,7:1624/25,1627/28; Petrirechnung. 
Petrirechnung. 
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davon. Jetzt begann die Stadt wieder, das Gut selbst zu be- 
wirtschaften. Mohr blieb aber als Beamter, in einer Stellung, 
wie sie bis 1616 die Vögte gehabt hatten°°d). Auch Behlen- 
dorf, wo jedoch der Hof verpachtet blieb, war ihm untersteL. 
Konflikte mit dem dortigen Pächter kamen gelegentlich vor^b«). 
Die große Selbständigkeit aber bei den oben angedeuteten Ver- 
waltungszuständen mißbrauchte Mohr. 1633 begannen Klagen 
gegen ihn und 1642 wurde er abgefttzt^^^). 

Die kriegerischen Zustände und die veränderte Verwaltung 
waren wahrscheinlich auch die Ursachen von einigen Änderun- 
gen, die sich in dieser Zeit bei den Einkünften von den Unter- 
tanen zeigen. Das Verbittelsgeld der Einwohner verschwindet 
1635. Andererseits findet sich seit 1635 einige Jahre lang Ver- 
bittelsgeld und Türkensteuer von einigen Fremden. Seit 1630 
wird auch wieder Dienstgeld erhoben. Daneben steht als Ein- 
nahme das, was die Untertanen beim Bauhof und anderswo 
für die Kämmerei verdient haben. 

VI. 
1642 wurde Ritzerau wiederum verpachtet; zuerst an 

Berend Schumacher; auf diesen folgte 1647 sein gleichnamiger 
Sohn. Bei einer Erneuerung des Verttages im Jahre 1662 
wurde auch die Brauerei, wie 1616 schon die Mühle, abge- 
trennt und besonders verpachtete'^). 

1642 trat auch zu den beiden Pachtgütern noch ein drittes, 
Woltersdorf mit sechs zugehörigen Dörfern, darunter das Kirch- 
dorf Breitenfeld. Von einer Ausfonderung dieses Bezirks aus 
dem Amte Ritzerau zeigen sich schon vorher Spuren. Seit 
1618 steht nämlich das Pachtkorn von Breitenfeld in der Käm- 
mereirechnung, während es von den andern Dörfern erst in 
den 20er Jahren in der Rechnung auftaucht und auch immer 
von dem Breitenfelder gettennt bleibt. Schon 1612 waren 
ferner die Breitenfelder Dienfte dem Hauptmann von Mölln 

"') Vol. 225,1; Vol. 22,6; 22,8. Vol. 226,2: 1642. 
Bol. 2Ss,1: 1637. 

"0 Fehling S. 11; Bol. 22c,2. 
Petrirechnung; Fehling S. 12; 15; Bol. l 1,8 fol. 97; Bol. 22 c,2. 
Bol. I 1,8 fol. 113. 
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zugewiesen^b^). Statt dessen bezahlten die Breitenselder Unter- 

tanen seit 1639 Dienstgeld an die Kämmerei. Sodann wurde 
1630 eine Meierei und Schäserei in Woltersdorf eingerichtet. 
Schließlich wurde dann Woltersdorf als besonderes Gut ver- 
pachtet. Der erste Pächter, Hieronymus von Dorn, konnte sich 
nicht halten^«-). Ihm folgte 1647 Everd Bulwerding. 1647 
wurden auch die Dörfer in der öffentlichen Verwaltung von 
Ritzerau getrennt. Ihre Abgaben wurden nun besonders ver- 
rechnet. 

Aus allen drei Gütern wurde 1660 eine Änderung betreffs 
der Hofdienste getroffen, veranlaßt durch die Klagen der Unter- 
tanen. Bisher waren die Dienste oder das dafür gezahlle 
Dienstgeld den Pächtern zugekommen°°°). Jetzt wurden diese 
Dienste bis auf wenige Diensttage einer bestimmten Anzahl 
Untertanen aufgehoben. Statt dessen nahm die Kämmerei 
Dienstgeld von den Leuten°b^). 

Weitere neue Einnahmen von den Untertanen waren noch 
die aus Anlaß der Zahlung an Schweden erhobene Steuer 
und das Iagdgeld. Der Rat überließ 1660 für eine feste Ab- 
gabe den Bauern die Jagd und wahrte seine Hoheit fernerhin 
nur noch dadurch, daß er die Grenze einmal jährlich besagen 
ließ. Seitdem erst erscheinen Einkünfte von dem Iagdrecht in 
der Kämmereirechnung^ob), 

Ein eigentümlicher Rückschritt in der Erhebung von W- 
gaben der Untertanen war 1642 gemacht worden. Dem In- 
haber von Ritzerau wurde das Pachtgeld und, wie es scheint, 
auch der Pachthafer, sowie die Wiesen- und die Ackerheuer zu- 
geschlagen. Indessen nahm schon seit 1645 wieder die Käm- 
merei diese Einkünfte ein^^H. 

Für die öffentliche Verwaltung gab es jetzt keine lokale 
Instanz mehr, der, wie früher den Vögten, wenigstens eine 
Reihe von Verwaltungsgebieten unterstellt waren. Für die 

°") Vol. I 1,8 fol. 43. 
Dol. I 1,8 sol. 73; 82. 

°-) S. o. Abs. IV. 
Vol. 26 0,4: 1651; Vol. I 1,8 fol. 113; Petrirechnung; Fehling 15/6. 
Vol. I 1,8 fol. 109; Petrirechnung. 
Petrirechnung. 
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einzelnen Funttionen verwandte die Kämmerei als ihre Organe 
sowohl Beamte aus der Stadt, wie den Hausschließer"°), als 
auch Beamte, die im Landgebiet ihren Sitz hatten, wie Holz- 
vögte und Konstabler°'^). Auch die Pächter wurden wie früher 
zu öffentlichen Diensten, z. B. in der Gerichtsverwaltung^^^), 
herangezogen. 

Wie die Verwaltungstättgkeit der Kämmereiherren durch 
Ausschaltung einer zusammenfassenden Lokalinstanz gewachsen 
war, so war auch die Beschränkung durch die Mitwirkung der 
Untertanen im Gericht fortgefallen"^). Die Findung des Ur- 
teils durch Bauern wird nicht mehr erwähnt^^H; nur einige 
rein formale Funttionen der bäuerlichen Gerichtsbeamten blie- 
ben bestehen°'°). Statt dessen wurden in steigendem Maße 
Juristen von Fach hinzugezogen. 

Das Landgericht wurde jetzt meist im Juni oder Juli ab- 
gehallen. In den Protokollen findet sich nun auch eine Ord- 
nung nach Sttaf- und Zivilsachen; doch werden beide Rubriken 
noch abwechselnd fortgesetzt. Die Tättgkeit der Kämmereiherren 
in der Gerichtsverwaltung war aber nicht auf die Landgerichts- 
tage beschränkt. Sie hatten vielmehr daneben auch außer- 
gerichlliche Untersuchungen im Landgebiet^^H sowie Verhand- 
lungen auf der Kämmerei in Lübeck vorzunehmen"^). 

Von dem Umfange der Verordnungstättgkeit am Ende des 
dargestellten Zeittaumes geben die auf dem Landgericht von 
1662 verWndeten Gebote eine Vorstellung"^). Sie betreffen 
Ansiedlung und Ausweisung von Nnwohnern, Verkehr mit 

Ausgabebuch 1643 ff. 
Vol. Verlehnungen: Fehling 13. 

«») Vol. 25,10: 1645. Vol. 23,1: 1663, 1665; Kontrakt 1662. Vol. 
22c,2. Sie waren beim Landgericht anwesend und mußten „sctus juris- 
aictionoles", wie es im Kontrakt von 1662 heißt, mit den Untertanen ver- 
richten. 

»») Protokolle und Rechnungen, Vol. 22e,1; Vol. 23,1. 
»«) Schon 1639, Vol. 22e,1. 

Funk, die lübeckischen Gerichte, Zeitschrift sür Rechtsgeschichte 26, germ. 
Abt., S. 82/3. 

»») Vol. 22,8: 1647. 
Vol. v, 2: 1661. 

«») Fehling S. 143. 
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Fremden, Mühlenbenutzung, Schulbesuch, Kirchenbesuch, Sakra- 
mentsgebrauch, Sonntagsheiligung, Taufe, Verlobung, Heirat, 
Neuverheiratung — dazu war die Genehmigung der Kämmerei 
nötig — und Verwaltung des Kirchenguts. Schließlich kam 
die stärkere Hereinziehung der Untertanen in den Vereich der 
städtischen Verwaltung auch noch in der 1654 eingeführten 
Vereidigung auf den Rat zum Ausdruck^^^). 

6. 5chuldenwesen. 

Als Hauptfinanzbehörde Lübecks verwaltete die Kämmerei 
städtische Schulden^bv) Doch war sie nicht das einzige Offizium, 
das Anleihen machte und verzinste. Vielmehr entwickelte sich, 
ganz abgesehen davon, daß einige Renten für die Kämmerei 
von anderen Offizien bezahlt wurden^^^), bei mehreren anderen 
Kassen ein völlig selbständiges Schuldenwesen, besonders in 
der Finanznot des 17. Jahrh. 1665 übernahm die neue Zen- 
tralkasse Schulden von der Kämmerei, dem Weinkeller, der 
Akzise, dem Pfundzoll, der Zulage, dsr Wallkasse und der 
Kriegskasse^^^). 

Die Anleihen der Kämmerei hatten am Anfang der dar- 
gestelllen Periode zum Teil noch den Charakter des Renten- 
verkauss, wie er im Mittelalter üblich war. Die Leibrenten 
hörten erst 1557 auf und der durch den Gegensatz zu ihnen 
bedingte Name „Erbrente" findet sich in der Iahresrechnung 
1559 zuletzt^^^). Bestimmte Kapitalien, die als „Kleine Pöste" 
bezeichnet wurden^b4^^ nahm man im Interesse des Darleihenden 
an. Diese kamen besonders von Kirchen, Klöstern, Armenhäusern 
und ähnlichen; die Renten davon waren also für gemein- 
nützige Zwecke besttmmt. Dazu gehörten auch solche gestiftete 

»») Bol. I 1.8 fol. 100. 
Rentebücher: ferner in Einnahme und Ausgabe je eine besondere Rubrik. 

°»') Einnahmebuch 1583 ff. fol. 39, 25 ff.. 20 ff., 51 ff. 
«') Hansische Geschichtsbll. 1888 S. 66. S. u. Abs. v 1. 

In der folgenden Darstellung ist, wie im Sprachgebrauch der dar- 
gestellten Zeit, der Ausdruck „Rente" nicht mehr in der streng juristischen 
Bedeutung gebraucht, sondern allgemein zur Bezeichnung der Zinsen eines 
hypothekarisch sichergestellten Darlehens. Dgl. Pault, Lüb. Zustände IS. 136 ff., 
in Hübner, Dtsch. Privatrecht S. 363. 

°^) Rentebuch 1612 ff. Einleitung. 
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Renten, die der Rat oder einzelne Ratsherren, z. B. auch die 
Kämmereiherren zu vergeben hatten^^s^ solchem Fall, wo ein 
Darlehn angeboten wurde, findet sich vorher AnWndigung und 
Annahmebeschluß^^°). Sonst aber war Geldbedarf für die 
Stadt der Anlaß zu Anleihen. Die wichtigsten Ursachen waren 
Krieg, Gewährung von Darlehn an andere Städte, ferner auch 
große Gesandtschaften und Türkensteuerir^b?^ 

Die Kämmerei führte besondere Rentebücher, zeitweise 
mehrere nebeneinander, die seit 1526 nach den einzelnen Renten 
und darunter nach den Jahren geordnet waren^b«). Dabei 
setzte sich eine Gruppierung nach Terminen erst allmählich durch. 
Register zu den Rentebüchern sind zum Teil erhalten^b»^^ 
doch wurden sie nicht immer geführt^bv^ zzon den ausgegebenen 
Rentebriefen wurden, wenigstens seit 1592, Abschriften gebucht^^^). 
Die nicht mehr güMgen Rentebriefe wurden verwahrt, ebenso 
die Quittungen über die einzelnen ausgezahlten Renten^^^). 

Die Auszahlungstermine waren im Anfang des 16. Jahrh. 
Ostern, Pfingsten, Johannis Baptistä (24. Juni), Iacobi (25. Juli), 
Mariä Geburt (8. September), Michaelis (29. September), 
Martini (11. November), Weihnachten und Lichtmeß (2. Februar). 
Im Anfang des 17. Jahrh, wurde eine Beschränkung auf die 
4 Termine Ostern, Johannis, Michaelis und Weihnachten ge- 
wünscht^ds^^ jedoch nicht durchgeführt. Im Rentebuch von 1629 

wurden alle Renten, die von März bis Mai fällig waren, als Oster- 
renten bezeichnet und ebenso weiter je drei Monate unter Io- 
hannis, Michaelis und Weihnachten zusammengefaßt. Die Aus- 
zahlung sollte nach einem Ratsbeschluß von 1580 nur gegen 

Vol. I 2, in einigen Petriheften im Anhang als „I.cgsts piss 
csusss". 

°«) Memorial 1602 fol. 8 b. 
S. o. Abs. III Türkensteuer: Einnahmebuch 1583 ff., fol. 253 ff. 
Erhalten sind die Bücher 1516-30, 1545-81, 1582—1612, 

1612-61, 1629-61. 
Im Buch 1516—30; Bol. 6 zum Rentebuch 1582 ff. 

°-) Zeitschrift I 335/6. 
Bol. I 1,2 „Bücher der Kämmerei". 

»-) Vol. I 1,2 U.: »(k. 
Rentebuch 1612 ff. Einleitung. 
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Vorzeigung des Originals oder glaubhafter Abschrift erfolgen°«^). 
Die nach auswärts gehenden Renten, die man als „ftemde" 
bezeichnete^^^), wurden in der Regel abgeholt^^b); geschah dies 
nicht zum Termin, so wurden sie deponiert^^^). 

Die Kündigungsfrist war halbjährlich üblich; zuweilen wurde 
für eine bestimmte Zahl von Jahren im Anfang ein sogenannter 
„Stillstand" vereinbart. Bei einigen Renten war die Stadt 
im Kündigungsrecht begünstigt. In der Mitte des 17. Jahrh, 
wurde gefordert, daß bei überttagung einer Rente von einem 
Gläubiger auf einen anderen das Kapital nicht mehr als ge- 
ülgt und neuaufgenommen verrechnet wurde^^»), AusgefteN 
wurden die Rentebriefe im Namen des Rats^b»), iggO 
wird bei der Aufnahme von Kapitalien auch oft der Ratsbefehl 
erwähnt; in der Mitte des 17. Jahrh, aber war die Bestimmung 
nöttg, daß die Kämmereiherren nicht mehr Kapitalien, als zu- 
gleich zurückgezahll würden, ohne Beftagung des Rats auf- 
nehmen dürften, und daß dabei nicht ein Kämmereiherr allein 
handeln, sondern alle drei darum wissen sollten°°o). 

Neben der fundierten Anleihe war die schwebende Schuld 
nur in beschränttem Gebrauch. Im 15. Jahrh.«°^) verzeichnet 
die Iahresrechnung gelegentlich ein Darlehn dieftr Art von 
feiten der Bürger°°^), 1506 noch von feiten der Ratsherren. 
Später aber borgte die Kämmerei auf kurze Zeit nur von 
anderen Offizien«"») und gelegentlich noch von den ebenfalls 
unter Ratsverwaltung ftehenden Sttfternb°^); in die Jahres- 
rechnung wurden diese Anleihen nicht aufgenommen. Umgekehrt 
lieh auch die Kämmerei auf kurze Frift an andere Offizien und 

Vol. I 1,8 fol. 4. 
In den Rentebüchern des 17. Jahrh. 

«»«) Ausnahme Memorial 1576 fol. 6 b. 
S. u. Abs. IV 

°»») Vol. I 1,4 fol. S. 
Vol. k. letztes fasz. 

-x') Vol. I 1,4 fol. 1 b. 
'«) Z. B. 1428. 
»«I L. U. B. VlI, 430: 1428 van dem geleneden gelde van den 

borgeren. 
«») Memoriale, z. V. 1598, fol. 11 b. 
»°«) Memorial 1574 fol. 6 b. 
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an Stisterbo°). Auch dies steht nur selten in der Iahres- 
rechnungb°°). Dagegen gewährte sie Darlehn aus längere Zeit, 
abgesehen von den oben erwähnten Hypotheken^"^, nur zur 
Unterstützung von Stistem°°b) sowie ihrer Landuntertanen und 
serner aus politischen Gründen an besteundete Städte und an 
Fürsten°°b). 

o. Verhältnl5 zu anderen städtischen Kassen, 

l. Kassen- und Kecknung5wesen. 

Die Kämmerei war keineswegs die einzige oder die zen- 
trale Kassen- oder auch nur Rechnungsbehörde sür die gesamte 
öffentliche Wirffchast Lübecks. 

Zunächst schieden aus dem eigentlichen städttschen Haus- 
halte, ohne indes der Verwaltung des Rats durchaus entzogen 
zu sein, die Bedürsnisse aus, deren Befriedigung im Mittelalter 
in größerem Umfang als heute gar nicht als staalliche Aufgabe 
betrachtet°^°) wurde, sondern entweder nach dem sogenannten 
Sttftungsprinzip statffand, wie bei Kirchen-, Schul- und Armen- 
wesen^n), oder nach dem Prinzip der individuellen Nutzungs- 
vergütung — vielfach durch Zweckverbände — besorgt wurde, 
z. B. beim Straßen-, Wasserleitungs-, Beleuchtungs-°^^) und 
Versicherungswesen"^). 

Ferner wurden die außerordentlichen staallichen Aufwen- 
dungen, besonders die zu militärischen Zwecken, in Ausgabe 
und Deckung von dem gewöhnlichen städttschen Haushalle 
größtenteils getrennt und durch besondere Behörden, z. T. 

'«) Memoriale, z. B. 1578, fol. 8. 
1570 Darlehen an den Hundertsten Pfennig und den Pfundzoll. 

-») S. o. Abs. v. S. 
'«) An St. Brigitten Bol. I 1.2. „Notlade«. Pettirechnung 1649 ff. 

V. Klasse. 
'«) S. o. Abs. Ill -V. 

Schönberg S. 70 ff. 
Z. B. das Heilige-Geist-Hospital: Unterstützungen aus städtischen 

Kassen finden sich allerdings bei diesen Einrichtungen. Vol. I 1,8 fol. 22, 
Bol. l 1.2 Oa. 

»») Zeitschrist V. 225 ff.. Becker II 56. 
Die SNaoenkaffe für die Seefahrer nach Spanien. Zeiffchrist IV 

3,158 ff. 
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unter Mitwirkung von Vertretern der Bürgerschaft, durchge- 
führt. Zu solchen Ausgaben wurden besonders Steuern ver- 
wandt. 

Der ordentliche städtische Haushalt dagegen war haupt- 
sächlich auf Einwnfte älteren Charakters, wie Grundbesitz und 
Regalien, fundiert. An Steuereinnahmen gehörten nur der 
Schoß und die Abzugssteuer von altersher zu ihm. Erst all- 
mählich wurde auch die Akzise darin aufgenommen; eine ähn- 
liche Entwicklung wie die Akzise nahm auch der Pfundzoll. 
In diesem ordentlichen städttschen Haushalle war die Kämmerei 
die wichttgste Kassen- und Rechnungsbehörde. Neben ihr aber 
standen mit mehr oder minder selbständiger Wirtschaft eine 
Reihe anderer Behörden. Eine Gesamtrechnung über diesen 
Haushall gab es nicht. Ausgaben dieser anderen Behörden, 
die nicht in der Kämmereirechnung erschienen, waren vor allem 
Berwaltungsunkosten, aber auch eine Reihe von großen und 
kleinen Ausgaben für andere staatliche Zwecke, so besonders 
bei einigen Behörden DeputaüieferungeN an Ratsherren und 
Beamteb^H. 1611 beschloß der Rat sogar, daß die anderen 
Offizien, soweit sie ihre Ausgaben bisher der Kämmerei in 
Rechnung gebracht hatten, das fortan unterlassen sollten"^). 
Doch ist der Beschluß später nicht mehr vollständig durchgeführt 
worden, überhaupt wurde meist das Verhältnis der einzelnen 
Offizien zur Kämmerei nicht planmäßig geregelt, sondem ent- 
wickelle sich durch die Gewohnheit. 

s) Die anderen Kassen des ordentlichen Stadt- 
haushalts. 

Zu den Behörden, deren Wirtschaft der Kämmerei gegen- 
über am unselbständigften war, gehörten die für die Erhebung 
des Schosses und der Abzugssteuer. 

Der Schoß war eine dirette, im wesenllichen eine Ver- 
mögenssteuer"°). Seine Verwaltung lag bis nach der Ein- 
sammlung in den Händen der Schoßherrenb^^). Kurz vor 

'») S. u. 
Petrirechnung 1611 ff. Einleitung. 
^rtwig, Schoß: Einnahmebücher. 
Hartwig S. 125 ff. 
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Ostern, wo ihr Rechnungsjahr schloß, lieferten sie ihn an die 
Kämmerei ab^^^). Im Laufe des Jahres wurde dann noch 
ein oder mehrere Male nachgeliefert, was von Restanten ein- 
gekommen war. In Rechnung brachten die Schoßherren einige 
regelmäßige^^^) und zuweilen auch vereinzelte Auslagenb^) für 
die Kämmerei, auch nach 1611. Die Verwaltungsunkosten des 
Schosses finden sich nicht in der Kämmereirechnung. Sonstige 
Ausgaben, die hier nicht stehen, scheinen nur vereinzelt vorge- 
kommen zu sein°^^). 

Ebenso wie beim Schoß wurde der Ertrag der Abzugs- 
steuer, des,, Zehnten-Pfennigs"b22), von den Zehntpfennigsherren 
jährlich, und zwar vor Petri, an die Kämmerei abgeliefert. 
Größere einzelne Einnahmen führten sie zuweilen auch sofort 
ab, selbst wenn es Teilzahlungen warenb^^). Es kam sogar 
vor, daß solche Beträge direkt an die Kämmerei bezahlt wur- 
den, oder daß die Zehntpfennigsherren nur die Schuldverschrei- 
bung des Abziehenden der Kämmerei einliefertenb^^). Außer 
Verwaltungskosten^^^) scheinen auch beim Zehnten-Pfennig Aus- 
gaben, die nicht bei der Kämmerei verrechnet wurden, selten 
gewesen zu sein^^b^. 

Von den Regalien°^^ nutzte die Stadt das Münzregalb^^) 
nur bis etwa 1570 durch eigenen Betrieb aus. Bis dahin 
finden sich zeitweise auch Einnahmen der Kämmerei von den 
Münzherren^^^). Dann wurde die Münze verpachtet. Der 
Pächter mußte den Ratsoffizien jährlich eine besttmmte Anzahl 

Die zeitweise runde, zeitweise sogar einzelne Psennige enthaltende 
Zahl sür die Schoßeinnahmen in der Kämmereirechnung läßt daraus schließen, 
daß die Schoßherren nicht immer ihren gesamten Vorrat abgeliefert haben. 

Z. B. eine Rente. 
'"'s 1638 an die Wallherren. 

Petrirechnung 1613. 
Einnahmebücher der Kämmerei. 
Einnahmebuch 1583 ff. fol. 53/4. 

'-) 1609. 
So für die Zehntpfennigsknechte, vgl. Einnahmebuch 1583 ff.: 1610. 

«») 1632 Petrirechnung. 
"') Weinregal s. u. 
'''s Bol. Lübeckisches Münzwesen III. 
««) So 1528—32, 1547 ff. 
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Taler zu einem geringeren Preise liefern, als er sonst nahm'^o). 
Verpflichtet wurde er 1580 von den Kämmereiherren; später 
wurde er von dem Rat vereidigt; Bürgen stellte er auf der 
Kämmerei«^^). Die Aufficht auf die Münze hatten aber die 
Münzherren. 

Von den Einnahmen durch das Gerichtsregal empfing die 
Kämmerei nur jährlich 150 ^ von den Gerichtsherren, die so- 
genannten ,,Schönangesichtsgelder"«b2). Die übrigen Einnahmen 
der Gerichtsherren und ebenso die Einnahmen der Stallherren 
im Landgericht scheinen, soweit sie nicht zur Deckung der Ge- 
richtskosten dienten, den betreffenden Ratsherren selbst zugefallen 
zu sein°^^). 

Auch die Wetteherren°^^) scheinen wenigstens einen Teil 
der Strafgelder, die sie als Gewerbebehörde erhoben, für sich 
behatten zu haben«^^). Die sonstigen Einkünfte der Wette flössen 
besonders aus Liegenschaften in der Stadt und in der Land- 
wehr. Zum großen Teil wurde die Einnahme vor Petri an 
die Kämmerei abgeführt. Doch machte die Wette auch Aus- 
gaben, sowohl regelmäßige, besonders für ihre Verwaltung und 
für Deputatlieferungen, ferner z. B. für einige Kanzlisten- 
gehälter und für das Msschlämmen der Trave, als auch ver- 
einzelte, wie z. B. für Notarkosten und 1651 sogar mit Auf- 
wendung ihres ganzen Iahresertrages für einen Bau am Rat- 
hause. Diese Ausgaben wurden nur zum Teil, und zwar zu 
verschiedenen Zeiten in wechselndem Umfange in die Kämmerei- 
rechnung aufgenommen; bestimmte Gesichtspunkte sind bei dieser 
verschiedenen Behandlung der Ausgaben nicht zu erkennen. 
Seit 1611 verzeichnet die Kämmerei einige Jahre lang fast nur 
ihre bare Einnahme, seit 1648 ganz und gar nur diese. 

Landbesitzungen Lübecks, deren finanzielle Verwaltung 
nicht die Wette oder die Kämmerei hatte, waren die Insel 
Bornholm, das Gut Jsraelsdorf in der Landwehr und das 
Dorf Malkendorf. 

Rechnung der Kämmerei mit ihm in den Memorialen 1575 ff. 
«») Dol. I 1,8 fol. 5, 22, 49, 79. 
«») Becker III 38. 
»") Kassenrezeh, Becker III, Beilagen S. 19. 
—) Einnahmebücher: Wettebücher: Handschriftensammlung 303 und 299b. 
—) Becker a. a. O. 
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Bornholm°b«) war von 1526 bis 1576 in lübeckischer Pfand- 
schaft. Auf der Insel selbst hatte ein Hauptmann seinen Sitz; 
von Lübeck aus leitete die finanzielle Verwaltung ein Ratsherr. 
Dieser zahüe bis 1540 wechselnde Beträge an die Kämmerei, 
seitdem jährlich eine bestimmte Summe^^^). Ausgaben hatte 
die Kämmerei nur zu Beginn der Pfandschaft und vereinzeü 
auch 1556 und 1572/73. Am Schluß der Pfandschaftszeit, als 
das besondere Offizium aufhörte, empfing die Kämmerei wieder 
größere Einnahmen. 1581 rechnete sie mit der Witwe des 
letzten Hauptmannes ab°^b). 

Den Ertrag von Jsraelsdorfb^^) lieferte der verwallende 
Ratsherr — am Ende des 16. Jahrhunderts immer ein Bür- 
germeister — jährlich der Kämmerei ab. Zeitweise wurde da- 
von eine Rente vorweggenommen und verrechnet. 

Das Dorf Malkendorf gehörte zum Marstall^^o^. 
Besonderen Ratsausschüssen waren in größerer Zahl solche 

Betriebe unterstellt, die in der Stadt selbst teils zur Erzielung 
eines Gewinnes, teils zur Befriedigung von städttschen Bedürf- 
nissen unterhatten wurden. Zu den letzteren gehörten besonders 
der Marstall und der Bauhof. Für beide finden sich Aus- 
gaben in der Kämmereirechnung, sowohl solche Bettäge, die 
den beiden Behörden zur eigenen Verwaltung überwiesen wur- 
den, als auch Ausgaben, die die Kämmerei ohne ihre Ver- 
mittelung machte. 

Auf dem Marstall wurden Pferde und Wagen für den Stadt- 
gebrauch gehalten; zugleich diente der Marstall als Gefängnis; 
auch waren die Stallherren Verwaltungs-, besonders Gerichts- 
behörde für das Landwehrgebieto^^). Oberster angesteMer Be- 
amter für den Stall war der Marschall. Zum Marstall ge- 
hörten auch die reitenden Diener der Stadt. 

Die Stallherren führten zum Teil selbständige Rechnung°^^). 
Die Ausgaben darin bettafen besonders das Gehatt des 

Bol. Seesachen. 8. Rechnungsbücher. 
Eine gleiche Summe kam an das Heilige-Geist-Hospital. 

««) Bol. l 1.8 fol. 8. 
*") Einnahmebücher. 
-°) S. u. 
»«0 S. o. Ws. Ill 8. 8. 

Handschristensammlung 612, 613. 
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Personals, die Kosten der Landoerwaltung und ferner Deputat- 
lieferungen an Rat und Beamte. 

Die Einnahmen ihrer Rechnung waren die von der 
Kämmerei zur Besoldung, gelegentlich sonst auch als Zuschüsse 
überwiesenen Beträge, der Erlös vom Verkauf von Pferden 
sowie andere gelegentliche Einkünfte. Die von den Stallherren 
gekauften Pferde bezahlle die Akzise^^^). Im übrigen aber 
war die Kämmerei die Kaffe für den Marftall^^^). Abgesehen 
von jenen überwiesenen Beträgen bezahlle sie, und zwar ohne 
Vermittlung der Stallherren, besonders die Betriebskosten des 
eigentlichen Marstalls, wie den Einkauf von Hafer und anderem 
Material, z. B. Medizin°^°). Handwerkerarbeiten bezahllen 
noch in der Mitte des 16. Jahrh, zum Teil die Stallherren, 
fpäter aber nur die Kämmerei. Als Einnahmen empsing sie 
gelegentlich den Erlös von verkauften Pferden, regelmäßig den 
vom Verkauf des auf den Marstall gelieferten Zehnüorns°^°), 
foweit es nicht verbraucht wurde, fowie den Erttag des Mar- 
stallsdorfs Malkendorf. 

Diefe Einnahmen und Ausgaben beforgte für die Kämmerei 
zum Teil der Marfchall°«^). Er kaufte und verkaufte, lieferte 
die Einkünfte^^^) von Malkendorf ein und beköftigte Marftallsange- 
ftellte fowie auch Diener aus dem Kämmereigebiet, wenn sie 
sich in Lübeck aufhiellenb"). Die Futterrechnung wurde von 
den Stallherren unterschrieben auf die Kämmerei gebracht°°°). 
Anordnungen zu Handwerksarbeiten°"°) gaben die Stallherren 
und der Marschall. Die Stallherren rechneten zu bestimmten 
Zeiten mit den Handwerkern ab und wiesen sie zur Empfangnahme 
ihres Lohnes an die Kämmereib°^). Später bildeten sich feste 
Iahresbezüge der Handwerker aus. Diese wurden 1659 wieder 

««) Vol. 6. 1: 1552: Einnahmebuch 1583 ff. fol. 39 ff. 
*") Ausgabebücher, Einnahmebücher. 

Vol. b. 2. 1629. 
—) Petrirechnung seit 1575. 

Laufende Rechnung in den Memorialen, z. B. 1599 fol. 18 b. 
»«) Einnahmebuch 1511, 1514. 

Gefangene mußten selbst Kostgeld bezahlen. Bol. Marstall l 1, 
Bestallung des Marstalls. 

Dol. Marstall l 1; Ordnung des Futtermarschalls. 
^°^) Vol. >-<. 1, „Gebrechen- fol. 6 b/7. 

Seitichr. d. «. f. L. s. XV. 2. 1S 
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abgeschafft; von da an sollte der Marschall die Arbeiten sofort 
bezahlen und die Rechnung alle Vierteljahr der Kämmerei ein- 
liefernbö^). Auch darin zeigt sich noch die Unselbständigkeit der 
Marstallswirffchast, daß Marstallswiesen von der Kämmerei 
verpachtet wurdenb^^). 

Die Aufgaben des Bauhofs waren die Ausführung 
städttscher Neubauten, die Unterhaltung der städtischen Gebäude 
und außerdem die Verwaltung von Geschütz und Munition°°^). 
Ursprünglich hing der Bauhof vollständig von der Kämmerei 
ab. Im Anfang des 18. Jahrh, gab es noch keine besonderen 
Bauherrenb^^). Aber schon vor Anfang des in der vorliegenden 
Arbeit dargestellten Zeitraums findet sich neben den Ausgaben, 
die die Kämmerei ohne Vermittlung von Bauherren macht, eine 
eigene Wirffchast des Bauoffiziums°°b), 

Die Ausgaben der eigenen Wirffchast wurden zum Teil 
bestritten aus allmählich immer zahlreicheren Einkünsten des 
Bauhofs selbst, nämlich von verlaustem Pulver, Holz, Kall und 
anderem Material, ferner von Mieten für Wohnungen und 
Prähmen sowie von der Walkmühle^^'). Wichttger aber waren 
die regelmäßigen Zuschüsse, die er erhielt. Im Anfang des 
16. Jahrhunderts kamen diese von der Kämmereib^^). Schon 
1550 aber empfing er statt dessen die von den Akziseherren ge- 
lieferten Erträge der Matte^^H. Dazu kamen Zuschüsse der 
Akzise aus ihren anderen EinMnsten°°°) und schließlich noch 
Materiallieferungen vom Ziegelhof^bi). Bis igio blieb aber 
die ganze eigene Wirffchast des Bauhofs in der Kämmerei- 
rechnung enthalten, doch wurde im Ausgabebuch der Kämmerei 

«') Bol. l 1.8 fol. 106. 
««) S. o. Abs. III b. 5. 
««) Dol. Artillerie I 1, 1522—26, fol. 311 b. 312 b. 
«») Hansische Geschichtsbll. 1878 S. 108. 
«*) Dgl. die Differenz zwischen der Rubrik im Ausgabebuch 1513/14 

„den Bauherren gesandt" und der Jahresrechnung. 
Einnahmebuch 1583 ff.. z. B. fol. 110, 191; Petrirechnung 1558; 

Ausgabebuch 1550 ff., 1552. 
*") Ausgabebuch 1513/14. 

Bol. Bauhof I, Rechnungsbuch 1546—52. Matte s. u. 
-°) Dol. k. 1. 1552. 

Petrirechnung seit 1569, Einnahmebuch 1583 ff. fol. 99/1lX): s. u. 
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die Ausgabe des Bauhofs nur in den Beträgen gebucht, die 
er zur Deckung einnahm. In ihrer Iahresrechnung wurde seit 
1559 die Ausgabe der Bauherren mit den Ausgaben der 
Kämmerei in einem Posten zusammengefaßt. 

Diese — ohne Vermittlung der Bauherren gemachten — 
Ausgabenbb^) der Kämmerei betrafen, soweit sie regelmäßig waren, 
in der Mitte des 16. Jahrh. Hafer, Fracht, Handwerkerarbeit, 
Holz, Ziegelsteine, einzelne Reparaturen u. a. Gegen Ende 
des Jahrhunderts war davon nur noch der Hafer geblieben, 
der im Bauhofsbetrieb gebraucht wurde. Im 17. Jahrh, er- 
weiterten sich diese Ausgaben allmählich wieder zu ihrem ur- 
sprünglichen Umfange. Außerdem machte die Kämmerei 
Ausgaben, die nicht unter den Bauhofsausgaben verrechnet 
wurden, nämlich für Bauhofsangestellte an Akzidentalien, wie 
Tuch^°^). Holzlieferungen an den Bauhof aus dem Kämmerei- 
gebiet wurden nicht berechnet^^H. 

Neben den regelmäßigen Zuschüssen an den Bauhof stehen aber 
für seine außerordentlichen Ausgaben gelegentlich auch noch be- 
sondere Aufwendungen sowohl anderer Offizienb«^) als auch der 
Kämmerei. Solche außerordentlichen Anlässe waren besonders die 
Anschaffung von Geschütz°°b) und große Neubauten^^^). Als 1651 
die Wette ihren ganzen Iahresertrag für einen solchen Bau gegeben 
hatte, wurde beschlossen, künfttg solle nur die Kämmerei solche 
„Hauptgebäude" bezahlen^««). Die Geschützkosten übernahm 
1662 versuchsweise die Zulagsbehörde^bH. 

Auch die von der Stadt des Gewinnes wegen bettiebenen 
Unternehmungen unterstanden zum größeren Teil besonderen 
Ratsausschüssen. 

So gab es im Anfang des 16. Jahrh, für die von der 
Stadt betriebenen Mühlen am Mühlendamm besondere Damm- 
herren, die der Kämmerei Überschüsse einlieferten. Seit 1532 

—Ausgabebücher. 
Ausgabebuch „Dienerkleidung", Dol. I 1,4 fol. 5 b. 

—) S. o. Abs. »I 8. üe III. 
'"I Handschristensammlung 560: 1631. 

Petrirechnung bis 1562. Der Stadt Wehre bzw. Geschütz. 
Petrirechnung 1622. 

-») Vol. I 1,4 sol. 1 b/2. 
—) Vol. 1 „monits et observsncis". 

LS> 
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aber übernahm die Kämmerei die Ausgaben, während die 
Einnahme, nämlich der Ertrag des Mattkorns, von der Mzise 
verwaltet wurdeb^"). 1610 verschwinden jedoch die Ausgaben, 
die hauptsächlich für Lohn, Kost und Material gemacht wurden, 
wieder aus der Kämmereirechnung. 

Vollständig gehörte zur Kämmereiverwaltung die Struck- 
mühle, die von der Mtte des 16. Jahrh, an in städtischem 
Betrieb war, bis sie 1645 wegen der vielen Unterschleife bei 
der Matte wieder verpachtet wurde°^^). Dagegen lieferte den 
Ertrag des auf städttsche Rechnung betriebenen Fischfangs bei 
der Lachswehr und beim Stau an der Fähre zu Travemünde 
wenigstens am Ende des 16. Jahrh, der älleste Bürgermeister 
auf die Kämmerei. Seit 1602 und 1603 wurden auch diese 
Einnahmequellen verpachtet°^^). 

Eine privatwirtschastliche Unternehmung der Stadt war 
ferner der Ziegelhofb^^). Bis 1568 bezahlte ihm die Kämmerei 
das zu städttschen Zwecken gelieferte Material. Seitdem wurde 
es umsonst geliefert und bis 1610 als Einnahme und Ausgabe 
des Bauhofs bei der Kämmerei verrechnet. Außerdem finden 
sich bis 1561 gelegentlich Zuschüsseo^^) der Kämmerei sowie 
überschüsse^^^), die der Ziegelhof an sie ablieferte. 

Ein gewinnbringender städttscher Betrieb war auch die 
Apotheke^'b^; zugleich hatte sie allerdings die Aufgabe, den 
Rat mit Naturalien, die er gebrauchte, zu versorgen, z. B. 
mit Zucker und Gewürz. Sie unterstand anfangs einem 
besonderen Offizium, dessen Beamter der Apotheker war. 
Überschüsse in runden Beträgen finden sich in der Kämmerei- 
rechnung. 1568 aber wurde die Apotheke verpachtet. Der 
Pächter mußte, abgesehen von den Naturallieferungen an den 

'">) S. o. 
Vol. Mühlen fasz. Mühlenakzise Baria: 1641, Vol. I 1,8 fol. 79. 
Einnahmebuch 1583 ff. sol. 116 ff. Vol. Eide l fol 56 d. 
Vol. Ziegelhof Appendix; Ausgabebuch 1550 ff.; feit 1556 zwei 

Ziegelhöfe. 
Zum Teil nur bei der Kämmerei verrechnete Ausgaben der Akzife. 

»») Z. B. 1529 in der Petrirechnung. 
Vol. Llpocheke, Neue Lübeckifche Blätter 1855 S. 222, Vol. Eide 

I fol. 6, 130. 
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Rat, der Kämmerei Miete bezahlen. Die Aufsicht über den 
Betrieb behielten die Apothekerherren. Die Miete blieb auch 
die einzige Einnahme der Kämmerei, als 1606 die Apotheke 
wieder Stadtbetrieb unter Verwaltung der Apothekerherren 
wurde. Nur wurde sie jetzt im Auftrage der Apochekerherren, 
die als Abmieter des Apochekengebäudes zu gelten haben, von 
dem auf feste Besoldung angesteMen Apotheker an die Kämmerei 
aus den Erträgen der Apotheke abgeführt. Auch eine zweite, 
1567 konzessionierte private Apotheke bezahlte an die Kämmerei 
bis 1613 Miete. 

Städttsche Unternehmungen, die zugleich öffentliche Ab- 
gaben einnahmen, waren der Weinkeller und der Hamburger 
Bierkeller. 

Der mit dem Weinmonopol ausgestattete Weinkeller«'^), 
der wie in vielen Städten«'«) so auch in Lübeck zu den ällesten 
und angesehensten Offizien gehörte, war von der Kämmerei 
durchaus unabhängig. Seine öffentliche Einnahme war eine 
Abgabe vom Weinhandel, ursprünglich eine Gebühr für zwangs- 
mäßiges Lagem im städttschen Weinkeller. Außer für seinen 
Betrieb machte er Ausgaben für allgemeine städttsche Zwecke, 
sowohl dauernde, wie Deputatlieferungen«'«), als auch ein- 
malige größere auf Ratsanweisung««"). Sogar ein selb- 
ständiges Schuldenwesen entwickette sich bei ihm. Zu den 
vom Rat angewiesenen Ausgaben gehörten auch die fast 
regelmäßigen Zahlungen an die Kämmerei, die, wenigstens 
vielfach««'), nur Zuschüsse zu bestimmten Ausgaben, wie Türken- 
steuern u. a., waren. 

Auch der 2lusschank von Hamburger Bier war Monopol 
der Stadt. 1580 aber wurde der Betrieb des dazu benutzten 
Kellers verpachtet, weil seine Erträge zurückgingen. Zugleich 
wurde eine Mzise auf das Hamburger Bier eingeführt««^). Die 

«") Wehrmann in der Zeitschrift II 75 ff. Einnahmebücher, Iahres- 
rechnungen. 

"«) Schönberg ISO. 
«") Wehrmann S. 92. 
—) S. 288. 
«") Angabe des Zwecks in den Einnahmebüchern. 
—) Bol. 1 „Gebrechen" fol. 8—8 b, Zeitschrift U IlX). 
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Einnahme von Pacht und Mzise verblieb aber einem besonderen 
Offizium. Seine Ausgaben waren denen des Weinkellers 
ähnlich'^»). Die Kämmerei buchte außer Bargeldeinnahmen 

von ihm auch Auslagen, die das OMum für sie machte, 
nämlich bis 1610 regelmäßig einige Renten, später nur noch 
vereinzelte Ausgaben. In der Mitte des 17. Jahrh, gingen 
aber die Erträge, die nach Abzug der regelmäßigen Ausgaben, 
wie des Ratsdeputats, sowie auch von Baukosten verblieben, 
immer mehr zurück. Schließlich mußte die Kämmerei sogar 
Zuschüsse leisten. Deshalb wurde 1660 das Offizium aufge- 
hoben und seine Einnahmen und Ausgaben der Kämmerei 
überwiesenbb^). 

In den ordenüichen Finanzhaushalt Lübecks wurden auch 
allmählich zuerst die Akzise und dann der Pfundzoll einbe- 
zogen. Beide behietten aber noch bis zum Anfang des 
17. Jahrh, zum Teil ihren außerordentlichen Charakter. bei, 
da sie in hohem Maße zur Deckung außerordentlicher Bedürf- 
nisse herangezogen wurden und zu diesem Zwecke erhöht werden 
konnten°^°). . 

Erst im 17. Jahrh, traten sie vollständig in den Kreis der 
ordentlichen Ratswirtschaft einb^°), als man nämlich für die 
außerordentlichen Aufwendungen, statt jene beiden Einnahmen 
zu erhöhen, neue schuf, die zwar im Wesen der Akzise und 
dem P^ndzoll gleich waren, deren Erhebung aber beson- 
deren Behörden überwiesen wurde. 

Ausgaben, die nicht in der Kämmereirechnung stehen, 
machte die Akzise unter anderm besonders für militärische Zwecke 
und für ihr eigenes Schuldenwesen^b'). 

Handschristensammlung 666. 
—) Vol. l 1.8 fol. 108. 
»«) Dgl. die Göttinger Disiertatton von H. Kloth über Lübecks Krieg 

1563—70. Erhöhung des Psundzolls ist nicht belegt, aber wahrscheinlich, 
noch am Ende des 15. Jahrh, wurde er nicht regelmäßig erhoben. Hansische 
Geschichtsbll. 11. S. 109 ff. 

»«) S. u. Abs. l). 1b. 
Dol. k. 1, 1552 Abrechnung, ergibt einen höheren Betrag, als die 

Einnahme der Kämmerei in der Petrirechnung. Hansische Geschichtsbll. 1888 
S. 66, eigenes Schuldenwesen, Einnahmebuch 1583 ff., fol. 253 ff., 1597, 
296, 299. S. die Arbeit von H. Kloth. 
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In der Kämmereirechnung finden sich seit 1428 regelmäßig 
Einnahmen von der Akzise verzeichnet. Dies waren im 
16. Jahrh. Bargeldlieferungen und Auslagen. In bar wurde 
auf die Kämmerei gebracht der Ertrag der, wohl nach dem 
Erhebungsort so genannten, „niederen" Mzise°b»). Auslagen 
für die Kämmerei, wie sie oben schon verschiedentlich besonders 
beim Bauhof und Marstall erwähnt sind, machten die Akzise- 
herren von dem Ertrag aus der sogenannten „oberen" Akzisebb»). 
Die Einnahmen von der Mattebb»), die sie ebenfalls ver- 
walleten, kamen vollständig an den Bauhofb»^). 1611 ver- 
schwanden durch jenen Ratsbeschluß alle Auslagen der Akzise 
aus der Kämmereirechnung. Seit 1632 wurde auch die niedere 
Akzise für den Bauhof verwandt»»»). Seitdem kommt die 
Akzise in der Kämmereirechnung nicht mehr vor. 

Einnahmen vom Pfundzoll machte die Kämmerei erst seit 
1572 regelmäßig. Kurz vorher hatte er zur Deckung großer 
militärischer Ausgaben gedient»»»). Auch später machte die 
Behörde regelmäßige und außerordentliche»»^) selbständige Aus- 
gaben und hatte ein eigenes Schuldenwesen»»»). Die Kämmerei 
bucht neben den Bargeldlieferungen Auslagen des Pfundzolls 
für sie nur gelegentlich. 

b) Der außerordentliche Stadthaushalt. 

Die Berwaltung der außerordentlichen Einnahmen und 
Ausgaben Lübecks stellt sich während des behandelten Zeit- 
raumes in zwei Entwicklungsstufen dar, von denen die erste 
bis in den Beginn des 17. Jahrh, hinein reicht, während die 
zweite zur Verwaltungsänderung von 1665 führt. Im 
16. Jahrh, bettafen außerordentliche Ausgaben besonders die 
Türkensteuern und milttärische Aufwendungen. 

Petrirechnung 1617. 
«') Einnahmebuch 1612 fol. 33 b. 
«°) S. o. 

Bol. 8. 1 1552, Einnahmebücher. 
"») Einnahmebuch 1612 ff., fol. 33 d. 
"^) Vol. Zoll und Zulage II 1, 1567. 

Dol. Kriegsstube I 2, 1611—37. 
Handschristensammlung 639. 
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Die Türkensteuer wurde nur sellen wie andere Reichs- 
steuern aus den ordenüichen Einkünften der Stadt be- 
stritten'''). Meist wurde sie von der Bürgerschaft und den 
Untertanen besonders aufgebracht. Anfangs zog dabei die 
Kämmerei die Steuer nur in dem von ihr verwalteten Territorium 
ein, während im übrigen Einnahme und Ausgabe von besonders 
eingerichteten Kassen besorgt wurden, an deren Verwaltung 
gelegenüich auch Vertreter der Bürgerschast beteiligt warenb'^). 
Seit 1571 jedoch ging die gesamte Einnahme und Ausgabe 
durch die Kämmerei, die das Geld aus der Stadt von 
Quartierherren, aus privaten Landgütern durch deren Besitzer 
und aus dem von ihr verwalteten Territorium durch ihre 
Beamten empfing°^^). Jetzt deckten sich die an das Reich 
gezahlte Steuer und die von der Bevölkerung aufgebrachte 
Steuer nicht mehr; denn die Kämmerei gab, von anderen 
Offizien mit Zuschüssen unterstützt^^^^, mehr aus, als sie an 
Steuer einnahm^o"). 1600 aber wurde die Verwaltung der 
Türkensteuer wieder einer besonderen Kasse überwiesen, der 
die Kämmerei nur den auf das Kämmereigebiet entfallenden 
Betrag lieferte^°^). 

An einem großen Kriege nahm Lübeck nach der Grafen- 
fehde unter Wullenweber nur noch einmal teil, nämlich 1563 
bis 1570 gegen Schweden. Militärische Ausgaben wurden 
aber im 16. Jahrhundert auch durch unbedeutendere Feind- 
seligkeiten, besonders mit Nachbarn^"^), sowie durch Festungs- 
bauten veranlaßt'"»). Das Geld zu den militärischen Ausgaben, 
deren Durchführung vielfach besonderen Ausschüssen, wie den 
Musterherren, übertragen wurde, lieferten vornehmlich Akzise 

Petrirechnung 1557. 
Vol. Türkensteuer, Petrirechnung 1541/42, 1566/67; Bol. Land- 

begüterte 21,1. 
Einnahmebuch 1583 ff. fol. 237 ff. 

»-) So vom Weinkeller. 
'°°) Zeitschrift II 258, Bol. Türkensteuer 1600. 

Bol. Türkensteuer, Einnahmebuch 1583 ff.; vgl. o. Abs. lll k. 8e III. 
"») Becker II 136 ff., 140. Zeiffchrist I> 258. 
"») Zeiffchrist Vll 395, I 339. 
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und Pfundzoll sowie eine direkte Extrasteuer, der Hundertste 
Pfennig^o^). 

Besonders selbständig war meist die Verwaltung von 
Festungsbauten. Wallarbeit war eine alte Bürgerpflicht, die 
noch geleistet wurde. Daneben aber wurde sogenanntes Graben- 
geld von den Bürgern erhoben. Einnahme und Ausgabe des 
Geldes sowie Ilberwachung der Arbeit lag vielfach in der 
Hand einer einzigen besonderen Behörde, bei der auch Bürger- 
schaftsvertreter als Mitglieder vorkamen^oö^ 

Einige von diesen militärischen Ausgaben, besonders solche 
für Geschütz^oH und Verteidigungsanstalten in dem von der 
Kämmerei verwalteten Territorialbesitz, z. B. in Mölln'°^), stehen 
auch in der Kämmereirechnung. Doch scheint das Geld zu 
diesen Aufwendungen in der Hauptsache aus den außerordent- 
lichen Einnahmen genommen zu sein. 

Zwei zum Teil mit einander zusammenhängende Ursachen 
waren es, die die Entwicklung der Finanzverwaltung im 
17. Jahrh, bestimmten. Einmal stürzten die großen Auf- 
wendungen, die nicht nur während des Dreißigjährigen Krieges, 
sondern auch vorher und nachher besonders zur Sicherung 
Lübecks nöttg waren, die städttsche Wirtschaft in schwere Finanz- 
not und Verschuldung. Neben den Türkensteuern wurden jetzt 
auch andere auswärttge Ausgaben, wie Subvenüonen und 
Gesandtschaften zu groß, als daß sie von den ordentlichen Ein- 
nahmen hätten besttitten werden können^°^). Das andere 
tteibende Moment war das Stteben der Bürgerschaft nach 
größerem Anteil an Gesetzgebung und Verwaltung. Den An- 
griffspunkt dafür boten die großen Steuerforderungen des 
Rats, der außerordentliche Leistungen nach allem Herkommen 

S. d. oben genannte Arbeit von H. Kloth. Einkünfte vom 
hundertsten Pfennig finden sich vereinzelt auch in der Kämmereirechnung. 
Es sind zurückerstattete Dorschüfie, ferner Auslagen und Zuschüsse, vielleicht 
auch gelegentlich überschüfle. Memorial 1570 fol. 3 t>, Petrirechnung, Ausgabe- 
buch „Mölln" 1560, Vol. k. 1, 1552. 

Vol. Walloffizium und Grabengeld. Zeitschrift VII. I 339. 
Petrirechnung, besonders in den 60er Jahren; vgl. aber die zugleich 

wachsenden Einnahmen von der Akzise in der Petrirechnung. 
Ausgabebuch „Mölln'^ 1559 ff. Vol. Kriegsstube l 2. 

'«) S. u. 
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von der Bürgerschaft nur mit ihrer Einwilligung verlangen 
konnte. 

Zuerst wurde im 17. Jahrh, zu den großen militärischen 
Bedürfnisftn neben Akzise und Psundzoll auch die Kämmerei 
herangezogen'"^). Dann wurden 1623 und 1623 Extrasteuern 
erhoben, die dieses Mal durch die Kämmereirechnung gingen. 
Auf die Dauer aber waren diese Mittel nicht „zulänglich"""). 
Da wurde eine wichttge neue Behörde, die Zulage, geschaffen. 
1609 war eine Kasse errichtet, die sogenannte Bretlingsbehörde, 
deren Einnahmen Abgaben von Schiffsgütern waren und deren 
Ausgaben besonders für die Verüefung der Trave verwendet 
wurden'"). Sie wurde 1626 erweitert zur Zulage. 

Mit der Einsetzung dieser neuen Behörde wurde eine 
Art von Dualismus in der Finanzverwaltung Lübecks ge- 
schaffen'^^). Man kam nämlich dem Streben der Bürger nach 
Teilnahme an der Verwaltung entgegen, indem man zur Zu- 
lagsbehörde neben 6 Ratsherren 12 Bürger bestellte. Diese 
Bürger hatten das Übergewicht bei der Verwaltung. Sie setzten 
es mehrfach durch, daß den Anweisungen des Rats, dem die 
neue Kasse eigentlich wie alle Osffzien unterstellt ftin sollte, 
nicht gehorcht wurde""). Auch hatte diese im wesent- 
lichen bürgerliche Behörde Dauer, während früher Bürger nur 
vorübergehend bei außerordentlichen Leistungen zur Finanz- 
verwaltung hinzugezogen waren'^^). Von der Kämmerei war 
sie vollständig unabhängig. Wie diese, so hatte auch sie mehrere 
Einnahmen, nämlich direkte und indirekte Steuern sowie Zölle; 
auch hatte sie selbständiges Schuldenwesen. Das Kriegs- und 
das Walloffizium hingen von ihr ab. Außer militärischen Aus- 
gaben machte sie auch solche zur Verttefung der Trave und zu 
anderen staatlichen Zwecken. Ihre Bilanz war meist höher 
als die der Kämmerei. Ihr gegenüber standen als die Behörden 

Dol. Kriegsstube I 2: 1611—37. 
"°) Bol. I 1.8 fol. 57. 
'») Bol. I 1,8 fol. 26/7. 

Handschriftensammlung 631. 
'») Z. B. Bol. I 1.8 fol. 62/3. 65. 73/4. 

Nur bei der Wallkasse waren seit 1601 Bürger schon dauernd. 
Zeitschrist VII 345. 
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des Ratshaushalts im engeren Sinne die Kämmerei und die 
übrigen Offizien, über die der Rat unbedingt verfügen konnte, 
darunter auch Akzise und Pfundzoll. Alle diese Kassen waren 
auf Einnahmen angewiesen, die so gut wie stabil und im ein- 
zelnen gegenüber den lkinnahmen der Zulage von den neuen 
Steuern und Zöllen unbedeutend waren. 

Trotz der Einrichtung der Zulage'^b) aber wurde der 
Ratshaushalt im engeren Sinne und dabei auch die Kämmerei 
von militärischen Ausgaben nicht entlastet. Auch mußte die 
Kämmerei mehrfach Türkensteuern erlegen ohne Deckung durch 
Steuern von den Bürgern. Nur 1642 ließ sich die Zulage 
bereitfinden, wenigstens einen Teil davon zu tragen^^^). Mr 
die Auslagen im Jahre 1648 an Schweden erhielt die Kämmerei 
nur von dem städtischen und einigem privaten Landgebiet Er- 
stattung. Eine andere auswärttge Ausgabe'^^), deren Erlegung 
der Rat ebenfalls von der Bürgerschaft forderte, war 1631/32 
eine Subvenüon an Schweden; doch bezahlte die Zulage nur 
einen Teil davon, das übrige müßte größtenteils die 
Kämmerei tragen^^«). 1636 suchte der Rat auch einen Teil der 
Schulden auf die Zulage abzuwälzen, diese aber weigerte sich'"). 
Dagegen finden sich zeitweise Ausgaben der Zulage für hansische 
Kontore. 

In der Mitte des Jahrhunderts wurden die Auslagen der 
Kämmerei zusammengestellt, die nach der Ansicht des Rates nicht 
ihr, sondern der Bürgerschaft zukamen. Als solche wurden 
betrachtet die militärischen Ausgaben, die Aufwendungen im 
Interesse des Handels sowie für Friedensgesandtschaften und die 
großen auswärtigen Ausgaben wie Türkensteuer und ähnliches. 
Ansätze zu einer Erstattung dieser Auslagen durch Exttafteuern 
wurden gemacht, jedoch, besonders infolge des Zwiespalls 
zwischen Rat und Bürgerschaft, nicht durchgeführt"»). 

Wr das Folgende Dol. I 1.8 fol. 87 ff. Petrirechnung. 
Vol. 1,8 fol. 73/4. 

''') Schon 1602 u. 1607 wurden die Kosten der russischen und spanischen 
Gesandtschaft zum Teil durch Extrasteuern gedeckt. S. o. Abs. III 

"') Bol. I 1.8 fol. 62/3, 89. 
"') Bol. II 1,8 fol. 65. 
'«) Petrirechnung 1655/56. Bol. I 1.8 fol. 95/6, fol. 113 b. 
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2. Nnkveisung5- und «ontrollwesen. 

Das Recht zu Anweisung und Kontrolle gegenüber den 
einzelnen Verwaltungsausschüssen hatte von Haus aus nur das 
Plenum des Rats. Vor ihm legten auch solche Offizien zu 
Petri Rechnung ab, deren Haushatt, wie beim Bauhof'^^), in 
der Kämmereirechnung enthüllen war. 

Die Kämmerei konnte Zahlungsanweisungen anderen Kassen 
naturgemäß bis zur Höhe des Vettages geben, den sie ihr 
schuldeten^^^). Ihr Interesse an möglichst hohen Erttägen der 
Osfizien, die an sie Gelder absührten, veranlaßte sie auch, auf 
eine rentable Verwaltung dieser Offizien zu achten. Diese Art 
von Kontrolle äußerte sich in Anttägen der Kämmereiherren 
beim Plenum, die die Verwaltung jener Behörden zum 
Gegenstand hatten^^^). Auch wird gelegentlich schon im 
16. Jahrh, erwähnt, daß das Rechnungsbuch einer Spezial- 
behörde, nämlich der für Bornholm, jederzeit ihnen zur Ein- 
sicht offen stand^^^). 

Eine Konttolle wurde ihnen auch teilweise dadurch ermöglicht, 
daß einige Offizien neben der Ablieferung von Bargeld ihnen 
auch Auslagen in Rechnung brachten'^H. Als 1611 die 
Verrechnung dieser Auslagen abgeschafft wurde, besttmmte der 
Rat zugleich, alle Offizien sollten der Kämmerei fortan eine Kopie 
ihrer zu Rat verlesenen Rechnung einliefern^^H. 

Große finanzielle Abhängigkeit war beim Marstall die 
Ursache, daß die Kämmerei mit der Zeit immer mehr auch 
das Recht zu Verfügungen und zur Aufficht über den Betrieb 
erhiell. 1647 bedurften Ratsherren zwar im allgemeinen zur 
Benutzung von Pferden nur des Vorwissens der Stallherren, 
dauerte die Benutzung jedoch über Nacht, so war das Vorwissen 
der Kämmereiherren nöttg. Für Gesuche von Ratsdienern um 

Ausgabebuch 1595. 
'") Z. B. Memorial 1572 Zettel. 

Vol. 1 „Gebrechen" fol. 6 b—10 b. 
Das Rechnungsbuch von Bornholm. Dol. Seesachen v. 
Dol. v. 1: 1552 eine Rechnung der Akzise enthält sogar mehr Aus- 

lagen, als die Kämmerei in ihrer Rechnung aufnahm. 
Wie lange die Besttmmung ausgeführt wurde, ist nicht zu erkennen. 

1651 mußte der Wette die Einlieferung einer Spezialrechnung neu befohlen 
werden, Vol. I 1,8 fol. 97; Dol. l „Projett". 
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Erlaubnis zur Benutzung der Pferde sowie für Anzeigen von 
Mißbrauch konkurrierten beide Behörden^^'). Beim Erlassen von 
Verordnungen über den Stallbetrieb wurde die Mitwirkung der 
Kämmereiherren im 17. Jahrh, wichtiger als die der Stall- 
herren^^b). 

In der Mitte des Jahrhunderts, als die Not zu möglichst 
sorgfälliger Verwaltung zwang, finden sich auch gegenüber 
anderen Offizien erwetterte Kontrollbefugnisse der Kämmerei. 
1641 erhoben die Kämmereiherren beim Rat Einspruch gegen 
unökonomisches Verfahren der Wetteherren beim Vermieten einer 
Wohnung. Darauf beschloß der Rat, zu allen Vermietungen 
der Wette müsse fortan die Einwilligung der Kämmerei eingeholl 
werden'^'). Dem Bauhof, der, wie oben erwähnt, seit den 
50er Jahren des 17. Jahrh, die Zuschüsse zu Neubauten nur 
noch von der Kämmerei bekam, wurde damals vorgeschrieben, 
Neubauten nur noch mit ihrem Wissen und Willen zu unter- 
nehmen; auch die Durchführung der Bauten suchte man unter 
ihre dauemde Kontrolle zu stellen^^»). Sogar den Verwattern 
der Akzise, die damals in der Kämmereirechnung überhaupt 
nicht mehr vorkam, und des ebenfalls sehr unabhängigen 
Pfundzolles wurde eingeschärft, keine Kapitalien mehr ohne 
Vorwissen des Rats oder der Kämmerei aufzunehmen'^^). 

Wohl hauptsächlich mit Beziehung auf diese Konttolle wurden 
in der Mtte des 17. Jahrh, die Offizien der engeren Rats- 
wirtschaft „von der Kämmerei dependierend" genannt'^^). Im 
Gegensatz dazu standen die Behörden des von den Bürgern be- 
herrschten Haushalls; doch wurden auch von denIahresrechnungen 
der Zulage, wenigstens zu Anfang ihres Bestehens, Kopien bei der 
Kämmerei eingeliefert. 

Dol. l 1,8 fol. 84. 
"») Vol. Marstall I 5,161S; Vol. I 1,8 fol. 84; fol. 92/4; Zeitfchrist 133S. 

Die Urfehden der aus dem Marftall entlafsenen Gefangenen lieferten die 
Stallherren der Kämmerei ein. Dol. l 1,2 V/v. 

»') Vol. I 1,8 fol. 67/8. 
Dol. l 1,4 fol. 6 b: Dol. 1 „Projett": Vol. I 1,8 fol. 106. 
Vol. I 1,4 fol. 1 b; Dol. 1 „Projett". 

-") A. a. O. 
Handschristensammlung 631, Titelblatt. 
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IV. Lincicktung und Setcied der Denttale. 

Sucbsükrung. 
Die Buchführung der Kämmerei umfaßte, abgesehen von 

den Büchern für spezielle Verwaltungszweige, wie den Rente- 
büchern, die Iahresrechnung, das Ausgabe- und das Einnahme- 
buch sowie Kladden, die Memoriale genannt wurden. Kladde- 
arttge Aufzeichnungen über noch nicht erledigte Geschäfte wird 
es immer gegeben haben'^^). Eine bestimmte Form aber scheint 
für diesen Teil der Buchführung nicht ausgebildet worden 
zu sein. 

Erhalten^^^) sind Memoriale nur von 1570 an bis in den 
Anfang des 17. Jahrh. Der Inhalt dieser erhaltenen Memoriale, 
der nicht nur Finanzgeschäfte, sondern z. B. auch ausgeliehene 
Gerätschaften und Akten der Kämmerei betrifft, ändert sich im 
Laufe der Jahre vielfach; ihr Umfang nimmt dabei zu. Die 
Aufzeichnungen sind meist formlos. Zu einer Gliederung der- 
selben, z. B. durch Teilung in Abschnitte, sind Ansätze zwar 
gemacht, aber nicht durchgeführt. In der Regel umfaßt ein 
Heft ein Jahr. Was bis Petri nicht erledigt war, wurde in 
das neue Memorial übertragen. Gegen 1600 aber begann ein 
Rückschritt; die einzelnen Hefte enthalten nämlich seitdem eine 
immer größere Zahl von Jahren ohne einen Auszug des noch 
nicht Erledigten am Schluß jedes Jahres. 

Die Einnahmebücher umfaßten meist mehrere Jahrzehnte, 
Ausgabebücher wurden häufiger neu angefangen. Bis in die 
Mitte des 16. Jahrh, wurden zeitweise mehrere Ausgabebücher 
nebeneinander geführt. Ein alles umfassendes Einnahmebuch 
gab es seit 1632 nicht mehr. 

Die Ausgabebücher^^b) waren nach Jahren geordnet und 
darunter nach Einzelposten. Dieselbe Anordnung hatten anfangs 
auch die Einnahmebücher. Spätestens seit 1583 aber wurden 

Erwähnt: Einnahmebuch 1511 ff. fol. 69; Petrirechnung 1528; Me. 
morial 1617 ff., fol. 45. 

'«) Bol. »l 1. 
'''l Vol. l 1,2 „Bücher der Kämmerei". Erhalten sind aus der dar- 

gesteMen Periode die Einnahmebücher 1511—31, 1583—1611, 1612-56, 
1656 ff., die Ausgabebücher 1556—63 und seit 1595. 
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die einzelnen Einnahmeposten, die ja fast alle regelmäßig 
wiederkehrten, an derselben Stelle des Buches alle Jahre hin- 
durch fortgeführt. 

Die im Rat verlesene Iahresrechnung wurde bis 1558 
auf Rollen^b?^ verzeichnet, von denen je eine die Einnahmen 
und die Ausgaben des Jahres enthielt. Seit 1559 wurden statt 
dessen Hefte^^^) verwendet, die zugleich Einnahme und Ausgabe 
umfaßten. Auch die Vorlagen hierzu, in derselben Ausführung, 
aber mit Verbesserungen, sind zum Teil erhalten. Nach der 
Verlesung im Rat wurden die Iahresrechnungen in ein Buch 
eingetragen. Ein solches Buch mit Iahresrechnungen soll von 
1330—1514 gereicht haben^b»); erhalten sind die Bücher von 
1514—1609 und von 1610—1664. Die einzelnen Posten der 
Iahresrechnung entsprechen den Rubriken der Einnahme- und 
Ausgabebücher. Dabei macht sich die Tendenz geltend, die 
Einzelausgaben in wenigen Rubriken zusammenzufassen, während 
die Einnahmen meist ebenso detailliert in der Iahresrechnung 
wie im Einnahmebuch stehen. An den Anfang der Einnahme 
wurde der Übertrag gestellt, an den Schluß der Rechnung die 
Bilanz. Außerdem wurde stets das Verzeichnis über den Be- 
stand der Mühlsteine angehängt. 

Wichttg für die Kämmerei und von dem ihr angehörenden 
Bürgermeister geschrieben war auch das sogenannte Bürger- 
meisterbuch^^°), das aber zum Teil über ihren Geschäftskreis 
hinausgeht. Es enthält Notizen verschiedenster Art, die für 
längere Zeit in Erinnerung behalten werden sollten. Besonders 
wurden Pacht- und Kaufverträge, Bestallungen, Gehaltsfest- 
setzungen und ähnliches darin vermerkt, jedoch nicht ausführlich 
abgeschrieben. Gelegentlich wurde auch die Eintragung von 
Bestimmungen in dieses Buch als Ersatz für andere urkundliche 
Fixierung angewandt'"). Ähnliche Aufzeichnungen mögen auch 

Registeratur des Finanzdepartements. 
Vol. L. und folgende. 

'-») Vol. I 1,2 
Vol. I 1,8; Vol. 7 „Extrakt". Der Name: „Bürgermeisterbuch" 

Vol. Mölln VIl 3: 1608; Vol. I 2 fol. 1l)9 ff. Zettel. Es wurde auch „Denkel- 
buch" genannt: Memorial 1590 fol. 15 b. 

'») Vol. I 1,8 fol. 50/51. 
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sonst gemacht sein. So ist ein Buch erhalten von 1558—85, 
das nur Kämmereisachen enthält^^^). 

Die Rechnungsbücher der Kämmerei waren in erster Linie 
nur Hilfsmittel bei der Verwaltung; viel weniger sollten sie als 
Beweis einer richttgen Geschäftsführung dienen, wie ja auch 
eine wirkliche Rechnungskonttolle nicht stattfand^^^). Urkundliche 
Bedeutung hatte nur die Jahresrechnung, die daher auch allein 
sowohl in den Rollen und Heften wie auch im Buch auf 
Pergament geschrieben war. Doch zeigt der Vers in dem 
1514 angefangenen Buch 

„Zeciitio quoties ortu est, über iste senstus 
^ncoru, prsesiciium sc notiile semper erit", 

daß weniger an die regelmäßige Ratskonttolle, als vielmehr an 
eine Rechtferttgung gegenüber der Bürgerschaft in Zeiten der 
Revolution gedacht war. Die anderen Bücher^^^) wurden 
weniger sorgfälttg als die Iahresrechnung geführt, z. T. auch 
nachlässiger geschrieben. Rasuren kommen vor; durchstteichen 
war nicht verpönt, sondern besonders in den Memorialen, 
gelegentlich aber auch sonst zur Bezeichnung der Erledigung 
üblich. Namen der Umgangssprache für Geschäftsgegenstände, 
für Beamte, Ratsherren und Bücher^^^) wurden mehr gebraucht 
als offizielle Bezeichnungen. 

Das Schemattsche war noch wenig ausgebildet. Der 
Text ist oft mehr erzählend, als geschäftlich kurz. Das offizielle 
Hochdeutsch erscheint um 1600 in den Büchern. Zuweilen 
kommt die persönliche Anteilnahme des Schreibenden zum Aus- 
druck, wobei allerdings die pattiottschen und religiösen Wendungen 
wohl mehr dem Sttle der Zeit als der wirklichen Empfindung 
zuzurechnen sind. Auch spricht sich in Verzierungen der Bücher 
das gemütvollere Verhältnis zu ihnen aus. Dabei ist ihr 
Format höchst unhandlich. Die Form des Eingettagenen war 
noch wenig gegliedert. In großem Umfange unterlag sie der 

"') Vol. III 2. 
»-) S. o. Abs. II. 

Am schlimmsten ist das Einnahmebuch 1612 ff.: insolge schlechter 
Schrist und überfüllung durch die Fortsetzung srüherer Einnahmerubriken an 
späterer Stelle, weil der Platz ausging, ist es höchst unübersichtlich geworden. 

Daher eine Verwirrung 1S84. Vol. Mölln VII 3. 
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Willkür, überall getrennt war nur der Text und die zu 
buchende Zahl; das Datum und sonstige Bemerkungen, z. B. 
Verweise auf andere Bücher, hatten noch keinen festen geson- 
derten Platz. Zu einer Gegenüberstellung auf zwei Seiten 
unter „Soll" und „Haben" und ähnlichen modernen Einrichtungen 
finden sich nur gelegentlich Ansätze'"«). Ein Fortschritt zur 
Übersichtlichkeit wurde gemacht, indem die Einnahme in Iahres- 
rechnung und Einnahmebuch in vier Klassen geteilt wurde, zu 
denen 1649 noch eine fünfte trat. Die arabischen Zahlen 
wurden 1559 in die Kämmereibücher eingeführt. 

Alles in allem war die Form der Buchführung der 
Kämmerei nicht nur zum Teil wenig sorgfältig'"'), sondern 
stand auch im Vergleich zu der Buchführung anderer Städte, 
wie Danzigs'"«), und neuerer lübeckischer Behörden, wie der 
Zulage'"«), sogar zu der Buchführung ihrer eigenen Unter- 
beamten, wie des Hauptmanns in Mölln'«"), auf einem im wesent- 
lichen mittelallerlichen Standpunkt. Die Erklärung hierfür liegt 
zum großen Teil darin, daß die Bücher nicht von einem 
Berufsbeamten, sondern in der Hauptsache von den Kämmerei- 
herren selbst geführt wurden'«"). 

Die Hauptrechnung der Kämmerei umfaßte nicht alle ihre 
Attiva und Passiva. Vor allem blieben in der Iahresrechnung 
Schulden und Ausstände zum größten Teil unberücksichtigt, so 
besonders die aufgenommenen Kapitalien und die an Städte 
und Fürsten gewährten Darlehen. Eine Reihe von Aus- 
ständen bei Städten wird im 17. Jahrh, in der Petrirechnung 
zwar erwähnt, aber nicht mitgerechnet. 

Aber auch nicht den reinen Barbestand stellt die Iahres- 
rechnung dar. So müssen 1644 Schulden in ihr enthüllen sein, 
da die Rechnung mit einem Defizit abschließt; doch ist nicht er- 
wähnt, wo die Schulden gemacht sind. Ausstände sind schon 

Z. B. Einnahmebuch 1583 ff. gegen Schluß: Ausgabebuch 1595 ff. 
fol. 500 b/501 Memoriale 1583 ff. 

S. o. über das Einnahmebuch 1612 ff. 
Foltz. S. 107 ff. 
Handschristensammlung 343 und 631. 
S. o. Abs. III b. 8 b. 

'») S. u. Abs. IV c. 
L-itschr. d. B. f. L. B. XV, 2. 20 
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im 16. Jahrh, im Überschuß enthüllen, werden aber nur zu- 
weilen ausdrücklich als ein Teil desselben erwähnt^°^); dabei werden 
die Schuldner nicht genannt. Eine zahlenmäßige Zerlegung 
des Überschusses in bar und Ausstände findet erst seit 1628 
statt. Das seitdem ausgesührte Guthaben der Kämmerei um- 
faßt aber immer nur einige besttmmte Forderungen, meist nur 
die Kapitalschulden der Ritzerauer Untertanen, zeitweise auch 
Schulden anderer Offizien, wie der Zulage. 

Sellen werden fällige Einnahmen, die in einem Jahre 
rückständig bleiben, schon gebucht. Dies kommt gelegentlich 
vor bei Bettägen, die Beamte abliefern sollen'°^). Meistens, 
besonders bei Pacht, werden die Einkünfte erst in die Rechnung 
aufgenommen, wenn sie nachgeliefert sind. Hierfür ist zeitweise 
um 1600 eine besondere Rubrik „Alte Schuld" geführt worden, 
die jedoch auch andere Einnahmen als verspätete Zahlungen 
enthäll, z. B. Gewinn an überwerttgem Gelde^"). In der Regel 
aber sind die nachttäglichen Zahlungen unter demselben Posten 
eingettagen wie die regelmäßigen. 

Außerhalb der Haupttechnung standen ferner bestimmte 
Bettäge, die in bar, ohne zinsbringend angelegt zu werden, 
für sich aufbewahrt wurden. Einmal war dies der Inhalt der 
sogenannten ,,Notlade"'°°). Sie ist vielleicht erst 1582 ein- 
gerichtet worden. In sie wurden von Zeit zu Zeit Einnahmen 
der Kämmerei gelegt, meist ohne erst durch die Rechnung zu 
gehen'b«). Verwandt wurde ein Teil dieses Vorrats zu einer 
Verehrung an einen Ratsherrn sowie zur Unterstützung eines 
Stifts; der Rest wurde 1615 in die Haupttechnung als Einnahme 
aufgenommen. 

Sodann wurden die sogenannten „niedergesetzten" oder 
„deponierten" Gelder von der Haupttechnung gettennt, indem 
sie entweder als Ausgaben oder, sofern es sich um Einnahmen 
Handelle, gar nicht erst als Einnahmen gebucht wurden. Dies 

»') Z. B. 1S62 ff, nicht z. B. 1588, womit zu vergleichen ist Vol. I 2 
Dorratsverzeichnts 1589. 

'«) Memorial 1598 fol. 23 b. 
Einnahmebuch 1583 ff. 
Vol. i 1.2 Oa. 
Erwähnt 1593 im Einnahmebuch 1583 ff. fol. 171, 
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waren besonders fällige Ausgaben der Kämmerei, die noch 
nicht an ihren Empfänger gelangen konnten^°^), in erster Linie 
die zum Termin nicht abgehotten Renten^°^) Deponiert wurden 
ferner einzunehmende oder auszugebende Beträge, um deren 
Besitz oder Höhe die Stadt noch streiten mußte^°b) Schließlich 
kam auch vor, daß Gelder aus Vorsicht niedergesetzt wurden 
für den Fall, daß bestimmte vermutete Ausgaben nötig werden 
sollten'bv). Auch Gelder von Privaten finden sich auf der 
Kämmerei deponiert. Es sind zum Teil Bürgschaften, die die 
Kämmerei forderte'b^), gelegentlich aber auch Beträge, die nur 
aufbewahrt werden sollten^b2^ 

Eine Reihe von Werten, die bei der Kämmerei umgesetzt 
wurden, erscheinen auch deshalb nicht in ihrer Rechnung, weil viel- 
fach Nettorechnung angewandt wurde. Für Nettorechnung 
kamen, abgesehen von wirklichen Verwaltungskosten, wie Be- 
köstigung auf Reisen, besonders die zahlreichen Verehrungen 
in Betracht. Nicht nur Ratsherren und Beamte erhielten Ver- 
ehrungen, die von verschiedenen städtischen Einnahmen abge- 
zogen wurden'bb), sondern auch Private, die EinWnfte, besonders 
Pacht, aufbrachten, bekamen ein Trinkgeld zurück. Ferner 
finden sich Fehlbeträge durch Nettorechnung erledigt^^^). Vor 
allem aber war Nettorechnung im Geschäftsverkehr mit andern 
Offizien üblich; nicht einmal die abhängigften, wie Schoß und 
Zehntpfennig, brachten ihre Unkosten in Rechnung^b5^ 
allgemeinen herrschte die Nettorechnung vor. Sie findet auch 
ihren Ausdruck darin, daß solche Naturalbezüge der Beamten, 
die die Stadt nicht bar bezahlen mußte, wie Dienstwohnungen 
und Holzlieferungen, nicht verrechnet wurden. 

Petrirechnung 1532: Stadtsteuer von mehreren Jahren. 
'«) Einnahmebuch 1583 ff. fol 173 ff. Vol. b. 2: 1652, 1656 ff. 
»«) Memorial 1606 ff. fol, 4 t>; Vol. 11,2 k^k. Petrirechnung 1589,1615. 

Petrirechnung 1616. 
'«) Vol. l 1,2 ^s. Vol. I 1,8 fol. 61. 

Memorial 1606 fol. 8 t>. 
Von der Travemünder Erdheuer. Vol. Travemünde k. vom 

Latelgeld: Einnahmebuch 1583 ff. fol. 106 ff. 
Einnahmebuch 1583 ff. fol. 118. Petrirechnung 1625: Schoß. 

'«) S. o. Abs. »I 0. 1s. 
ro- 
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Indessen bestand Bruttorechnung daneben, zum Teil bei den- 
selben Gelegenheiten, wo auch Nettorechnung vorkommt, z. B. 
bei Verehrungen für die Aufbringung von EinKnsten^°b) Da- 
bei wird sich in manchen Fällen das Verfahren aus praMschen 
Gründen erNären, z. B. wenn Fehlbeträge als besondere Aus- 
gaben gebucht werden^bT) ^^st nachträglich entdeckt sind. 

Vereinzelte Fälle von Vruttorechnung aber machen den Ein- 
druck, als sei man dabei grundsätzlich verfahren. So werden 1636 
Arbeiten der Ritzerauer Untertanen für die Kämmerei zugleich 
als Einnahme und Ausgabe in Geldwert gebucht^^s^ Unter- 
beamte, z. B. auch die Zöllner^od^^ empfingen im allgemeinen 
ihre Bezahlung in der Hauptsache nicht, wie vielfach anderwärts, 
durch Abzug aus den durch ihre Hand gehenden städtischen 
Einnahmen, sondern in der Form von festem Gehatt aus der 
Kämmerei^^o), 

Die Kämmerei hatte eine eigene Registratur''^). Außer 
Geschäftsbüchern wurden darin auch einige andere, z. B. Chroniken, 
verwahrt; an Akten enthiell sie hauptsächlich Urkunden und 
Rechnungen, nicht aber Verwaltungskorrespondenz, die man 
besonders von der Landverwaltung der Kämmerei erwartet. 
Von wichtigen Urkunden bekam die Kämmerei nur eine Kopie, 
während das Original in der Ratsregistratur, in ganz besondern 
Fällen in der Trese aufbewahrt wurde"^). Registraturver- 
zeichnisse sind aus dem 16. Jahrh, zwei erhallen. Das erste, 
von 1576, ist weniger ausführlich; ällere Sachen tut es gelegent- 
lich mit der Bezeichnung „eitel alle Rechnungen" ab. Das 
andere ist im Jahre 1599 sorgfältig von den beiden Kämmerei- 
herren aufgestellt worden, die dabei zugleich die Registratur 
ordneten. Dieses Verzeichnis ist später ergänzt, aber nicht 

Ausgabebuch 1595 „Merlei Ausgaben". 
Ausgabebuch 1595 „Merlei Unkosten". 
Petrirechnung, vgl. auch 1616. Petrirechnung: Hafer aus der 

Eigenwirtschaft in Ritzerau, der auf den Marstall gekommen ist. 
"') S. o. Abs. III v. 7. 

Beide Arten der Bezahlung kommen bei städtischen Müllern vor. 
Der Struckmüller erhält 1641 Besoldung und den vierten Scheffel vom Matt- 
korn. Bol. Mühlen fasz. Mühlenakzffe Varia. 

Bol. I 1,1 und 2. 
"') Bol. Landbegüterte 22 c. 1. 25 o. 1; Bol. I 1,8 fol. 71 ff., 79, 81. 
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regelmäßig und oft ohne Beachtung der sachlichen Einteilung, 
über ausgeliehene Men führte die Kämmerei in den Memorialen 
Buch"»). 

8. «alle. 
Die regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben der Kämmerei 

waren besonders vor Petri im Januar und Februar fällig, zum 
Teil aber auch, z. B. die meisten Gehälter, an den vier Quartalen 
Ostern, Iohannis, Michaelis und Weihnachten. Ganz bestimmte 
Geschäststage scheint es nicht gegeben zu haben. Am Ende des 
16. Jahrh, wurden die meisten Einnahmen am Donnerstag ein- 
geliefert, die wenigsten am Mittwoch und Sonnabend, Sonntags 
überhaupt keine. In der Mitte des 17. Jahrh, waren Dienstag 
und Donnerstag die Haupttage. 

In großem Umfange kam das Publikum zum Abliefern und 
Abholen selbst auf die Kämmerei, so bei Bezahlung von Mieten 
und bei Abholung von Renten. Die Offizien zahlten statt an 
die Kämmerei bisweilen auf ihre Anweisung unmittelbar an 
dritte^'^H. Sonst brachten oder schickten sie das Geld in Beuteln 
ein; die beigefügte Jnhallsangabe wurde auf der Kämmerei 
nachgeprüst, wobei gelegentlich die Gegenwart von Zeugen 
erwähnt wird^^°). Auch aus der Kämmerei befand sich das 
Geld in der Regel in Beuteln, die meist gleicharttge Münzsorten 
enthielten^^H. Diese wurden in derselben Weise und in demstlben 
Raum aufbewahrt, wie das Silbergerät und die Akten'"). Von 
besonderen Vorsichtsmaßregeln ist ebensowenig wie von Diebstahl 
überliefert. Der Vorrat zu Petti, über den aus verschiedenen 
Jahren genaue Verzeichnisse nach den Beuteln vorliegen"b), 
konnte sehr verschieden groß sein'"). 

Z. B. Memorial 1594 fol. 7, 1602 fol. 12. 
"«) Memoriale 1572. Zettel. 
"») Memorial z. B. 1604 fol. 5/6, Pettirechnung 1625. 

Bol. I 2 Borratsverzeichnisse. 
Bol. I 1.2 vb. 
Bol. I 2. 
Nach der Petrirechnung bettugen die Summen der Ausgaben 

und der Überschuß, hier nur in den Tausenden genau angegeben: 
16l)0 99iX)0 A und 560 A, 1613 76 000 K und 90000 normaler waren 
1529 43 000 ^ und 13 000 1554 54 000 A und 13000 /!. 1625 170 000 ^ 
und 42 000 K, 1664 Ausgaben 196 000 /i. Schulden 18 l)00 Ausstände 
7000 A. 
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Bis in den Mfang des 16. Jahrh, wurden zuweilen größere 
Beträge auf die Trese gebracht oder dorther geholt'«"), später 
nicht mehr. Gelegentlich geschah es auch, daß man alte Gelder 
in Kisten oder Schränke fand; diese stellte man dann als Einnahme 
in die Rechnung'«'). 

Sehr mannigfach waren die Münzsorten, sowohl lübeckische 
wie auch auswärtige kamen vor. Neben dem Kleingeld traten 
allmählich die Taler in den Vordergrund. Sie wurden bei 
größeren Zahlungen, besonders nach auswärts verwandt. Die 
Rechnung aber hiell an Mark, Schilling und Pfennig fest'«^). 
Verluste durch minderwertiges Geld waren häufig; gelegentlich 
wurden sie als besonderer Posten in der Iahresrechnung vor- 
getragen'««). Mehrere Mittel wurden dagegen angewandt. 
Beamten wurde eingeliefertes schlechtes Geld zurückgegeben'«^); 
die Offizien wurden zu besserer Aufmerksamkeit ermähnt'««); 
auch wurde versucht, solches Geld ohne Schaden wieder aus- 
zugeben'««). Umgekehrt machte man zuweilen einen Gewinn 
an überwertigem Gelde'«'). 

6. personal. 

Entsprechend der Zunahme an Geschästsumfang und 
Schwierigkeit der Kämmereiverwaltung wurden in der Besetzung 
der Behörde mit Ratsherren im Laufe des dargestellten Zeit- 
raumes mehrere Änderungen getroffen'««). Anfangs waren 
zur Kämmerei, wie zu den meisten Offizien, zwei Ratsherren 
verordnet. Seit 1579 aber gab es drei Kämmereiherren. Dabei 
kam allerdings anfangs noch mehrere Male, nämlich 1591 bis 
1602, 1613—14 und 1617, nach Todesfällen wieder eine 
Herabsetzung auf zwei vor. Zuerst 1550—52, dann seit 1559 

Kämmereirollen 1481, 1470, 1506. 
Einnahmebuch 1583 unter „Alte Schuld" fol. 173 ff.; Petrirechnung 

1530—32. 
1 Mark — 16 Schillinge zu je 12 Pfennig. 
1535, 1622. 
Memoriale 1599 fol. 21, 1606/9 fol. 36. Vol. 7,2. 
Vol. 1 „Gebrechen" fol. 10 b. 

''«) Memorial 1600/01 fol. 14. 
Einnahmebuch 1583 ff. „Alte Schuld" fol. 173 ff. 

"b) Vgl. Lifte und Ratslinie bei Melle, S. 65 ff. 
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dauernd, war einer der Kämmereiherren immer der jüngste 
von den vier Bürgermeistern. Vorher hatten nur gelegentlich 
Bürgermeister der Kämmerei angehört. 

Abgesehen von diesem Bürgermeister waren der Regel 
nach, die allerdings Ausnahmen hatte, die Kämmereiherren 
immer die ältesten Ratsherren. Wie bei allen Offizien, so wurden 
auch bei der Kämmerei neue Mitglieder gewöhnlich zu Petri 
eingesetzt. Doch machten zuweilen Todesfälle, die schon früh 
im Verwaltungsjahre eintraten, eine Neubesetzung auch außer 
der Zeit nötig. Die einmal eingetretenen Kämmereiherren blieben 
in der ersten Hälfte des 16. Jahrh, nur zuweilen, später aber 
regelmäßig bis zu ihrem Tode im Amte^^°). Auch ein vor- 
übergehendes Ausscheiden war später sellen, in der ersten Hälfte 
des 16. Jahrh, dagegen häufiger; von 1540—1545 wurde sogar ein 
Ansatz zu einem regelmäßigen Wechsel gemacht zwischen drei 
Herren, von denen stets einer ein Freijahr hatte^ov). Am längsten 
ist Joachim Wibbeking im Amte gewesen, nämlich 34 Jahre ohne 
Unterbrechung. Die zweitlängste Amtsdauer hat Benediktus 
Schlicker gehabt, nämlich 20 Jahre, aber mit einer Unterbrechung. 

Die Regel, daß stets die ällesten Ratsherren zur Kämmerei 
verordnet wurden, hatte den Vorzug, daß die Kämmereiherren 
große Geschäftserfahrung besaßen, da sie vorher schon den 
verschiedensten anderen Behörden angehört hatten. Doch ver- 
hinderte sie zugleich eine Auswahl der durch persönliche Anlagen 
und durch Vorbildung Geeignetsten. Juristische Grade waren 
auch noch im 17. Jahrh, bei den Kämmereiherren wie beim 
ganzen Rate vereinzelt, am häufigsten bei Bürgermeistern 
vorhanden. 

Bon den Ratsherren nahmen die Kämmereiherren den ersten 
Rang nach den Bürgermeistern ein^°^). Auch ihre Einwnste, 
die, wie bei allen Ratsherren, aus einer großen Zahl von 
Natural- und Geldbezügen der verschiedensten Herkunft be- 

Auffällig ist das Ausscheiden Ioh. Kerckrings 1585, der erst 1595 starb, 
'»o) In früheren Zeiten war ein solcher Wechsel des ganzen Rats 

üblich gewesen. 
"0 F- Frensdorf. Die Staats- und lSerichtsverfassung Lübecks im 12. 

und 13. Jahrh. 1861, S. 114. 
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standen^"^),hattensie vielfach mit den Bürgermeistern gemeinsam^^^) 
Andere teilten sie mit dem ganzen Rate, und noch andere 
schließlich bezogen sie in ihrer Eigenschaft als Kämmereiherren 
allein^b^). 

Die an der Zentralstelle gebrauchten Bücher führten die 
Kämmereiherren, wie schon erwähnt, in der Hauptsache selbst'b°). 
Nur die im Rat verlesenen Exemplare der Iahresrechnungen 
sowie die Vorlagen dazu scheinen bis auf Korrekturen der 
Kämmereiherren meist von einem Schreiber angefertigt zu sein. 
Auch die Hand, die 1597—1602 den Extrakt aus dem allen 
Memorial in das neue einträgt, gehört keinem Kämmereiherren an. 

Seit etwa 1580 läßt sich die Verteilung der Buchführung 
unter die verschiedenen Kämmereiherren erkennen. Der Bürger- 
meister bei der Kämmerei schrieb die Iahresrechnung, nachdem 
er sie im Rate vorgelesen hatte^bs) Buch. Er schrieb auch 
das Bürgermeisterbuch und das diesem ähnliche Buch von 
1558—85. Erklärt sich die Führung dieser Bücher durch den 
Bürgermeister aus ihrer urkundlichen Bedeutung, so ist es 
auffallend, daß auch die erhaltenen Memoriale bis 1602 meist 
seine Hand zeigen, während sonst die Bücher des täglichen 
Gebrauchs, besonders Einnahme-, Ausgabe- und Rentebuch, in 
der Regel nicht von ihm geschrieben wurden. Erst 1603 trat 
er auch die Führung der Memoriale ab. 

Die nicht vom Bürgermeister besorgte Buchführung wurde 
aber nicht, wie das Vorhandensein von meift zwei anderen 
Kämmereiherren erwarten läßt, unter beide verteill, sondern ruhte 
vorwiegend in der Hand eines einzigen, der sie auch ungefähr 
so lange, wie er im Amte blieb, nicht abgab. Da nun die 
Amtszeit der Kämmereiherren im 17. Jahrh, sehr lang war 
— Wibbeking schreibt vom Ende des 16. Jahrh, bis 1628 —, 
so unterlag wenigstens dieser Teil der Geschäftsführung keinem 
häufigen Wechsel. 

'») S. o. Abs. III k. 2. Dol. Ratsstand: 1573 u. a. 
'-) Zeitschrist II 92 ff. 

Ausgabebuch 1595 „Diener-Kleidung", Vol. Landbegüterte 22,1, 
Leinwandregister: Vol. Landbegüterte 22,2: 1544, Vol. 7 „Extrakt" nach 
1559, Einnahmebuch 1583 fol 162 ff. 

'«) S. o. Abs. IV 
"*) Petrirechnung 1598, 1692. Ausnahmen kommen vor. 
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Auch abgesehen von der Buchführung scheint es üblich 
gewesen zu sein, daß die Kämmereiherren nicht alle Geschäfte 
gemeinsam führten, sondern wenigstens eine Reihe davon unter sich 
verteilten^bT^ Mtte des 17. Jahrh, mußte sogar 

gefordert werden, daß Kapitalien nur mit Vorwissen aller 
drei aufgenommen würden, ferner daß sie über Bauten auf 
Kosten der Kämmerei vorher „kollegialUer" verhandeln sollten^^^). 

Um beurteilen zu können, ob die Kämmereiherren sehr 
beschäftigt waren, muß man berücksichttgen, daß sie zugleich 
immer Mitglieder des Plenums blieben. Auch scheinen sie mehr 
als andere Ratsherren mit einzelnen Aufträgen betraut zu sein, 
die nicht mit der Kämmereiverwaltung zusammenhingen^b9^ 
Der jüngste Bürgermeister mußte die unangenehmsten der den 
Bürgermeistern obliegenden Geschäfte, z. B. Reisen^""), über- 
nehmen. Die anderen Kämmereiherren machte wohl ihre Würde 
als älleste Ratsherren für manche Aufgaben besonders geeignet. 

Die Bedeutung des Unterpersonals war bei der Kämmerei- 
verwaltung in dem dargefteMen Zeitraume noch gering. Einen 
besonderen Unterbeamten gab es an der Zentralftelle ursprünglich 
überhaupt nicht. Die Kämmerei verwandte vielmehr Beamte, 
die dem Rate allgemein zur Verfügung standen^oi) Rats- 
angestellter aber, nämlich der Hausschließer, wurde immer 
mehr zum eigentlichen Kämmereiangeftellten. Doch leistete er 
noch in der Mitte des 17. Jahrh, auch dem Rate selbst und 
noch anderen Offizien Dienste. In seinem vor dem Rat 
geschworenen Eide wurde die Kämmerei überhaupt nicht 
erwähnt^o2^ 

Seine ursprüngliche Aufgabe deutet sein Name an. Noch 
im 17. Jahrh, verwahrt er ein großes Bund Schlüsselb«^). 
Damit zusammen hängt seine Aufsicht auf den baulichen Zustand des 

'"l Z. B- Dol. Landbegüterte 25 s, 2; 1589. 
»») Dol. l 1.4 fol. 1 b. 6 b. 
'«) Becker II 159, 169, 193, 206. 218, 256, 274, 276, 295, 336, 353, 

438, 439 III 26. 
>«°) Zeitschrift il 262. 

Z. B. den Marktvogt. Memoriale 1601 fol. 7, 1603 fol. 23 b, 
1606/09 fol. 4, 34 b. 

Dol. 3, Dol. I 1,8 fol. 78, Handschriftensammlung 666 S. 6. 
"») Dol. I 1,8 fol. 53. 
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Rathauses sowie auf Feuer und Licht. Auch außerhalb des 
Rathauses hatte er städttsches Mobiliar in Verwahrb°^). Für 
den Rat kaufte er Kohlen und ähnliches ein^°^). Diese Aufgaben 
führten ihn viel mit der Kämmerei zusammen, die ja die 
Kasse für solche Ausgaben war und die Aufficht auf städttschen 
Mobiliarbesitz hatte^°s^. So kam es, daß er immer mehr in 
ihren Dienst überttat. 

Besonders mußte er für sie Gelder abholen und auszahlen^"^). 
Geld bekam er nicht nur für die einzelne Ausgabe abgemessen 
zugestellt, sondern in runden Summen, um 1600 bis 30 Talern. 
Sodann behiett er auch eingezogene Einnahmen für Ausgabe- 
zwecke bei sichb°b). Nach einer Abrechnung mit der Witwe eines 
verstorbenen Hausschließers Michaelis 1605 standen damals 
mehrere Bettäge von 1604, ein Posten sogar noch von 1603 
aus. Dies scheint aber doch als ungehörig bettachtet zu sein. 
Seitdem mußten die Hausschließer Bürgen stellen^"^). 

Neben seiner Beschäfttgung als Kassierer wurde er zur 
Buchführung nur in geringem Maße herangezogen, haupt- 
sächlich auf einzelnen Gebieten der Territorialverwaltungb^"). 
Weitere Funkttonen aber erwuchsen ihm dadurch, daß man 
begann, durch seine Vermittlung Anliegen an die Kämmereiherren 
zu bringen: So richteten um 1600 verschiedene Beamte ihre 
Bitte um Papierlieferung an ihn^"). 1660 sandte der Travemünder 
Vogt seine Rechnung zusammen mit dem Bericht über verschiedene 
Angelegenheiten an ihn zur Übermittlung an die Kämmerei- 
herrenb^^). 1658 wurde der Hausschließer schon entsprechend 
seiner gehobenen Stellung „Kämmereischreiber"^^^) genannt. 

°°«) Vol. III 2 fol. 21/2, Vol. I 1,8 fol. 53,78. 
Petrirechnung 1514. 

-") S. o. Abs. III k. 4. 
S. Travemünder Erdheuer, Einnahmebuch 1583 ff. fol. 129,101 ff., 

Memorial 1603 fol. 15, 1601 fol. 9, 1598 fol. 7 b, Bol. I 1,8 fol. 69, 
Memorial 1579 fol. 3, 1604/05, fol. 16. 

"«) Memoriale 1574 ff., 1606/09 fol. 9, Bol. Ratsftand 1610, 1619. 
»«f Memorial 1604/05 fol. 16, Bol. I 1,8 fol. 23. 

S. Travemünder Erdheuer, S. 62. Bol. I 1,8 fol. 78. 
Bol 6 Regifterbuch 3. Teil. 
Bol. Travemünde 0. 
Bol. /^cts flancirics VI Nr. 51. 
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Das Amt eines eigentlichen Kämmereischreibers ist aber erst 
nach dem Kassenrezeß eingerichtet worden. Doch blieben auch 
da noch die alten Hausschließerpslichten damit verbunden»"). 

Ein anderer Ratsdiener, der besonders zu Geschäften der 
Kämmerei herangezogen wurde, indessen weniger Bedeutung 
gewann, ist der Fürböter oder Kalgreve»"). Er war Heizer 
am Rathause, hatte zugleich Reinigung und Aufficht zu besorgen. 
Ein besonderer Eid sür ihn scheint erst im Laus dieser Zeit 
eingeführt zu sein. Danach stand er, abgesehen von seinen 
anderen Funkttonen, auch den Kämmereiherren zur Verfügung. 
Er mußte an Kämmereitagen aufwarten. Auch als Kassenbote 
wurde er benutzt»^«). Schon 1595 galt er als Kämmerei- 
angestelller»^^). 

V. Schluß. 

In allen Hansastädten, die mit Lübeck zusammen das 
Wendische Quartter bildeten, errang sich in der Zeit von 1550 
bis 1650 die Bürgerschaft neben dem Rat einen verfassungs- 
mäßig festgesetzten Anteil an Gesetzgebung und Verwaltung»"). 
Demselben Ziele sttebte auch Lübecks Bürgerschaft etwa seit 
Beginn des 17. Jahrh. zu. Ein wichttger Erfolg war für sie 
schon die Errichtung der Zulagsbehörde. Endgülttg aber erreichte sie 
ihren Zweck im Kassen- und im Bürgerrezeß von 1665 und 1669»"). 

Eine der bedeutendsten Veränderungen war bei dieser Gelegen- 
heit in Lübeck wie in den andern wendischen Städten die Umge- 
staltung der Finanzverwaltung. Es wurde nämlich eine neue 
Kasse eingerichtet. Dabei wurde einerseits der städtische Haus- 
hall zentralisiert. Alle Einkünfte sollten fortan aus erster Hand 
in diese Kasse gelangen; nur das jetzt neu eingeführte Honorar 
der Ratsherren sowie das der Beamten sollte ohne ihre Ver- 

»") Vol. I 3. 
«») Dol. l. 5. 
1') Einnahmebuch 1583 fol. 101, Memorial 1605 fol. 1S. 

Ausgabebuch „Dienerkleidung", Vol. I 1,8 fol. 101. 
Westphalen, Hamburgs Verfassung und Verwaltung, 1841 II 2, 

Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock IV 2, 62 ff., Fock, Rügensch-Pom- 
mersche Geschichten VI 66/71, 72/4. Jürgens: Geschichte der Stadt Lüneburg 
94 ff. 

»') Becker III, Beilage 1. 
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mittlung aus dem Schoß und später aus anderen Einnahmen 
gedeckt werden. 

Sodann wurde der Wunsch der Bürger nach Teilnahme 
an der Verwaltung ersüW. Neben 4 Ratsherren wurden 
24 Bürger, die zu je vieren abwechselten, zu der neuen Behörde 
verordnet. Außer der Kassenverwaltung sollten sie auch die 
Mtversügung über die Ausgaben und das Recht zur Aufsicht 
über den städüschen Haushalt haben. 

Die Kämmerei behiell aber auch jetzt noch Funküonen einer 
Zentralfinanzbehörde bei mit der Aufgabe, die Rechte des Rates 
gegenüber den Bürgern wahrzunehmen. Sie hatte die „Ober- 
aufficht und Eintteibung, auch Beförderung geziemender Richttg- 
keit"; sie führte die Hauptbücher; ihr soLen vor der Ablieferung 
an die neue Kasse alle Einkünfte, wenn keine Verzögerung 
dadurch entstand, vorgelegt werden; bei ihr waren die Ab- 
lieferungsbescheinigungen der Kasse gegen eine Quittung ein- 
zutauschen. Zu der Lade, worin das Siegel für die Stadtschuld- 
briefe und der Waldhammer zur Anzeichnung der zu fällenden 
Bäume aufbewahrt wurden, hatte die neue Kasse den einen, 
die Kämmerei den andern Schlüssel. 

In der Folgezeit ttaten fteilich die anderen Aufgaben der 
Kämmerei hinter der Verwaltung des Landgebietes weit zurück. 

Nnkang. 

Veczeil1inl5 der ilHämmeceikeccen. 
Aufgestellt nach den Petrirechnungen; 13. Juli 1531—1535 nach 

Handschriftensammlung 303. Orthographie der Familiennamen nach Meile 
S. 65 ff.   

1530 Joachim Gercken, Bgm., Heinr. Kerckring. 
1531 Solch. v. Hövelen, 
1531 13. Juli in den Wullenweberschen Unruhen blieb von den Rats- 

herren nur Heinr. Kerckring; dazu aus der Bürgerschaft: Markus 
Tode, Ludw. Taschenmacher, Hans v. Elpen, Hans Kremer, Kurt 
Parlebach. 
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1532 Taschenmacher, Tode, Elpen, Kremer. 
1533 - Hier. Koller, Ioach. Schynkel, Kremer. 
1534 - Ioach. Schynkel, Kremer. 
1535 wieder unter der Herrschaft des alten Rats: Heinr. Kerckring, Nie. 

Bardewik, Bgm. Am 29. Januar 1536 wird noch Gotthard 
v. Hövelen erwähnt. 

1536 Heinr. Kerckring, Kurt Wibbeking. 
1537 Gotth. v. Hövelen, Bgm., Kurt Wibbeking. 
1538 Herm. Schute, Kurt Wibbeking. 
1539 » » » » 
1540 - - Ioh. Stolterfoth. 
1541 Kurt Wibbeking, - 
1542 - » Herm. Schute. 
1543 Ioh. Stolterfoth, - 
1544 » - Nic. Bardewik, Bgm. 
1545 Herm. Schute, üerm. v. Dorne. 
1546 Ioh. Stolterfoth, - - - 
1547 » - ... 
1548 - > (Heinr. Köhler), Herm. v. Dorne. 
1549 Heinr. Köhler, Herm. v. Dorne. 
1550 Ambros. Meyer, Bgm., Herm. v. Dorne. 
1551 > > - Heinr. Köhler. 
1552 » - - Herm. v. Dorne. 
1553 Heinr. Köhler, Herm. o. Dorne. 
1554—56 - »' ... 
1557 Lamb. v. Dalen, - - - 
1558 - - - (Paul Wibbeking), Albert Clevorn. 
1559—60 Paul Wibbeking, Bgm., Albert Clevorn. 
1561 Ant. Lüdinghusen, Bgm., - - 
1562 - » - °^"), Barth. Tinnappel. 
1563—64 » » - - - 
1565 Barth. Tinnappel, Gotth. o. Hövelen. 
1566 - - ... 
1567 Christ. Tode, I. U. L.,. - 
1568 - - ... 
1569—71 » - Bened. Schlicker. 
1572 Heinr. Plönnies, Bened. Schlicker. 
1573—75 Ioh. Brokes, 
1576—78 - - Heinr. v. Stilen. 
1579—80 Herm. v. Dorne, Heinr. v. Stilen, Bened. Schlicker. 
1581 Ioh. Lüdinghusen, Ioh. Kerkring, 
1582-84 Ioach. Lüneburg, ... 
1585 - - Heinr. v. Stiten, » » 
1586—88 Dietr. Brömse, ... . . 

°") Bon hier an ist der zuerst Genannte immer Bürgermeister. 
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1589 Gotth. v. Hövelen, 5kurt Wolters, Bened. Schlicker. 
1590 Herm. Warmböke, I. U. D.» Kurt Wolters, Bened. Schlicker. 
1591 - - ' - (Iasper Wilde), Bened. 

Schlicker. 
1592—94 Herm. Warmböke. Iasper Wilde. 
1595 Arn. Bonnus, Iasper Wilde, (Joachim Wibbeking). 
1596—98 - - Joachim Wibbeking. 
1599 - - (Herm. Warmböke), Joachim Wibbeking. 
1600 Alex. Lüneburg, Joachim Wibbeking. 
1601 Kurt Germers, 
1602 - - - - Während Germers nach 

Rußland gesandt war, wurde Gerd Grenzin beigeordnet. 
1603—09 Kurt Germers, Joachim Wibbeking, Georg Gruwel. 
1610—12 Heinr. Brokes, > - » - 
1613—14 Lor. Möller, I. U. D., Joachim Wibbeking. 
1615—16 . 
1617 Matthäus Kassen, 
1618—20 

Heinr. Pasche. 

Thom v. Wickede. 
1621-24 Ioh. Vinhagen, 
1625 Heinr. Köhler. 
1626 
1627 
1628 Christ. Gerdes, I. U. D., 
1629—30 . 
1631 Heinr. Wedemhoff, 
1632-33 
1634 
1635 Ioh. Kampserbeke 
1636—39 . 
1640 Heinr. Wedemhoff, 
1641 Otto Brokes 

. - (Hier. Lüneburg). 

. . Iürg. Pauls. 

. . Heinr. Lüneburg. 
Heinr. Brömse, 

» » . - 
Georg Panels, 

. . Hartw. v. Sttten. 

. . Thomas Störning. 

' - (Jürgen v. Lengerke.) 
1642-44 Anton Köhler, I. U. D., 
1645 (Gotth. v. Hövelen), 

Jürgen v. Lengerke, (Heinr. Balemann). 
1646—51 Anton Köhler, I. U. D., Gotth. v. Hövelen, Herm. v. Dorne. 
1652-54 Herm. v. Dorne, - - - Ioh. Marquard, I. U. D. 
1655 Gotth. v. Hövelen, jun., .... . 
1656—59 ... . Gotffch. v. Wickede, - 
1660—62 Gotffch. v. Wickede, Heinr. Saffe, - » 
1663—64 Ioh. Marquard, I. U. D., Heinr. Saffe, Gotth. Brömse. 
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Vie Lntstekung der kansilrlien Delidecien. 

Don Lrnst Wilmann5. 

Wenn man die Geschichte der Hansestädte während des 
ausgehenden 18. Jahrhunderts und in den ersten Jahren des 19. 
verfolgt, so tritt einem ein überraschend zielbewußtes, zähes Streben 
nach der Durchsetzung gewisser Wünsche entgegen, durch welche die 
Städte ihre Zukunft zu sichern hofften. Diese Wünsche, in den 
Atten als die „hansischen Desiderien" bezeichnet, in ihrer Ent- 
stehung und Entwickelung bis zur ersten für die folgende Zeit 
maßgebenden Fassung zu verfolgen, ist die Aufgabe der vor- 
liegenden Abhandlung. Zwar sind sie schon Gegenstand wissen- 
schaftlicher Bearbeitung-gewesen. Jedoch erwies das Studium 
der einschlägigen Atten in den Archiven der drei Hansestädte, 
vor allem in dem Archiv des Ministeriums des Auswärtigen 
in Paris, dessen Benutzung mir durch die Hilfe des Lübecker 
Staatsarchives ermöglicht wurde, daß die Ergebnisse der bis- 
herigen Forschungen in nicht unwichttgen Puntten zu berichttgen 
seien, besonders in dem Utteil über die Rolle Bremens und das 
Wirken des ftanzösischen Gesandten Reinhard. Deshalb habe ich 
für wert gehallen, den Gegenstand noch einmal zu behandeln. 
Die angeführten Briefe und Atten ftammen, wenn nichts anderes 
bemertt ift, aus den genannten Archiven; die ftanzöfischen habe 
ich in dem Datum unseres Kalenders angeführt. 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal den Archiv- 
verwaltungen der drei Hansestädte und des ftanzösischen 
Ministeriums meinen Dank aussprechen; insonderheit Herrn 
Archivrat Kretzschmar für seine stets bereite Hilfe. 
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Der unglückliche Feldzug des Jahres 1794, die Räumung Bel- 
giens durch die Österreicher und die bevorstehende Eroberung Hol- 
lands durch die Franzosen hatte im deutschen Reiche eine so starke 
Friedenssehnsucht hervorgerufen, daß am 20. Oktober 1794 beim 
Reichstag der Llnttag gestellt wurde, durch den Kaiser Ver- 
handlungen mit Frankreich einzuleiten. Kurz darauf, Anfang 
Dezember, entschloß sich Preußen, in Basel mit dem stanzösischen 
Gesandten Barthelemy in Besprechungen wegen eines Sonder- 
stiedens einzutreten. 

Das sind die allgemeinen Verhältnisse, unter denen die erste 
Annäherung der Hansestädte an Frankreich stattfand. Bremen 
nahm den Vortritt. 

Die Lage der Stadt war durch die letzten Kriegsereignisse 
sehr gefährdet, da durch den Rückzug der kaiserlichen und 
englisch-hannöverschen Truppen ein Vordringen der Franzosen 
zur Weser möglich geworden war. Die Wahrscheinlichkeit sprach 
dafür, daß Frankreich versuchen würde, seinen schlimmsten Feind, 
England, in seinem hannöverschen Besitz zu tteffen. Bremen 
also mußte fiirchten, in den Strudel kriegerischer Ereignisse 
hineingerissen zu werden. Und in der Tat, schon Mitte November 
verlangten der Kaiser und Hannover die Landung eines — star- 
ken Arttlleriettansportes aus Holland^). Solche Forderungen 
waren für eine Stadt wie Bremen stets höchst unangenehm. 
Denn allzu nahe lag es für die Gegenpartei, daraus Folgerungen 
zu ziehen, die dem wehrlosen Handel verderblich werden konnten. 

Beängstigender aber noch als die Aussicht auf Einquar- 
tierungen verbündeter Truppen war der Gedanke, die stanzösischen 
Heere könnten in Bremen einrücken^). Zwar hatte sich Bremen 
Frankreich gegenüber mehr als vorsichttg benommen, um nicht 
die für den Handel so wichtigen guten Beziehungen zu stören. 
Es hatte die kaiserlichen Avokatorien und Jnhibitorien nicht 
verkündigt, kein anzügliches Votum gegen Frankreich am 
Reichstage abgegeben, keine Emigranten geduldet, keine Wer- 
bungen gestattet, keine steiwilligen Gaben für das Heer 
gesammett, selbst im Almanach den genealogischen Teil weg- 

16. November 1794. Senator Post an Buxtorf. 
') 13. November. Senator Post an Buxtorf. 11. Februar 1795. Syndikus 

Post an Schlüter. 
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gelassen, um ja keinen Anstoß zu erregen, es hatte in allen 
handelspolitischen Maßnahmen Frankreich begünstigt^): und 
dennoch fürchtete es eine ftanzösische Besetzung, nicht etwa aus 
nationalen Gesichtspunkten, sondern weil es den Segen der 
Assignaten und der republikanischen Völkerbeglückung beob- 
achtet hatte. Beides schreckte, und daraus ging die erste 
Anknüpfung mit Frankreich hervor. 

Bremen hatte sich gleich zu Beginn der unruhigen^) Zeiten 
zwei Organe geschaffen, die es befähigten, die zahlreichen 
Schwierigkeiten der nächsten Jahre zu überwinden, und die ihm den 
beiden Schwesterstädten gegenüber ein unleugbares Übergewicht 
verschafften: die Sicherheits-^) und die Geheimkommission. Die 
wichttgere war die erste. Sie bestand aus fünf Mitgliedern, 
den Senatoren Meinertzhagen, Dr. Gröning, Dr. Oelrichs, Dr. 
v. Post und dem Syndikus v. Post. Sie hatte das Recht, 
Korrespondenzen zu eröffnen und zu führen, Gelder zu ver- 
wenden und nach eigenem Ermessen Bericht zu erstatten. Ihre 
Vollmacht war so unbeschräntt, daß weder der Senat noch der 
Bürgermeister noch auch die Geheimkommission in ihre Arbeiten 
eingeweiht wurden^). Ihre Mitglieder waren die eigentlichen 
Träger der Bremer Polittk, und unter ihnen wieder die Brüder 
v. Post, in deren Händen der Briefwechsel lag. Neben ihnen 
spielte Gröning eine bedeutende Rolle als der geschickte Vertteter 
Bremens bei schwierigen Unterhandlungen. 

Die befürchtete Annäherung der Franzosen nun erweckte in 
der Kommission anscheinend nicht unberechtigte Sorge vor 
inneren Unruhen beim Einrücken revoluttonärer Truppen, vor 
„mißvergnügten Einwohnern"^, „Menschen, die Freiheit in 
Ungebundenheit von Gesetzen und Obrigkeit, Gleichheit in Güter- 
teilung und Lossprechung von jeder Abgabe an den Staat zu 
finden wähnten"^. Von solchen Elementen besorgte man bei 

13. November. Senator Post an Buxtorf. 
«) Bremer Jahrbuch XV. 208. 
°) 8. Februar 1795. Senator Post an Buxtorf. Über die Vollmacht der 

Geheimkommission siehe Hansische Geschichtsblätter 1875. S. 63. 
H 11. Oktober 1795. Senator Post an Buxtorf. 
y 13. November 1794. Senator Post an Buxtorf. 
') 8. Februar 1795. Derselbe an denselben. Am 28. August 1796 be- 

richtete Senator Post von einem Gesellenaufstand. 
8-itschr. d. «. f. L. S. XV. 2. 21 
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Anwesenheit französischer Truppen den Umsturz der städtischen 
Verfassung, und gegen sie wollte sich die Kommission den guten 
Willen der französischen Regierung sichern. Ihr sollte klar 
gemacht werden, daß Bremen als „demokratische Republik"^), 
die auf „Freiheit und Gleichheit gegründet" sei, die Freundschaft 
Frankreichs verdiene; und durch Auftlärung über die Bedürf- 
nisse des Seehandels und Wechselverkehrs hoffte man den Assig- 
naten zu entgehen^"). Zu dem Zweck beschloß man, sich mit 
dem ftanzösischen Gesandten in Basel, Barthelemy, in Ver- 
bindung zu setzen. Um bei ihm einen Fürsprecher zu haben, 
versicherte man sich der Hilfe des Baseler Oberzunstmeisters 
Buxtorf, der in seiner Jugend in fteundschaftlichen Beziehungen 
zu dem Senator Post gestanden hatte und jetzt auf ziemlich 
vertrautem Fuß mit Barthelemy verkehrte"). 

Die Aufträge, die ihm erteilt wurden, betrafen zunächst 
nur die Sicherung der augenblicklich ungewissen Lage: Aner- 
kennung der Neutralität Bremens, falls es von den Verbündeten 
besetzt würde; Auftechterhaltung der „uralten" polittschen und 
kirchlichen Freiheit der Stadt, Befteiung von Annahme der 
Assignaten und das Versprechen, daß die Stadt nicht von 
ftanzösischen Truppen besetzt werden solle und, falls das nicht 
zu erreichen, daß dann die ftanzösischen Generale beauftragt 
würden, nicht eher in eine Verfassungsänderung der Stadt zu 
willigen als 14 Tage nach dem Einzug der Truppen^^). Inner- 
halb dieser Frist, glaubte man, müßte jeder ftanzösische General 
sich von der Vorzüglichkeit der republikanischen Zustände Bremens 
überzeugt haben. 

Bremen hatte sich an den rechten Mann gewandt. Auf 
die ersten Briefe des Senators Post aus dem Anfang November 
schon setzte sich Buxtorf als Verttauter Bremens mit Barthelemy 
ins Benehmen und bereits Anfang Dezember konnte er die 
beruhigendsten Zusicherungen von feiten des ftanzösischen Ge- 

') siehe Anm. 8. 
^°) 18. Januar 1795. Senator Post an Buxtorf. 11. Februar. Syndikus 

Post an Schlüter. 
6. November, 13. November. Senator Post an Buxtorf. 

") 16. November 1794. Senator Post an Buxtorf. 8. Februar 1795. 
Derselbe an denselben; ähnlich 11. Februar. Syndikus Post an Schlüter. 
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sandten übermitteln: Bremen dürste erwarten, daß seine Interessen 
mit Wohlwollen und Gunst von Frankreich angesehen würden; 
er habe um Anweisungen zugunsten der Stadt gebeten^^). 

Allerdings stellte Barthelemy eine Forderung, die zu er- 
Men nicht unbedenklich war: Bremen sollte sich unmittelbar 
an die französische Regierung wenden^^). Damit wurde der 
Sicherheitskommission ein schwerer und weittragender Entschluß 
zugemutet. Abgesthen davon, daß Bremen sich den Unwillen 
des Kaisers zuzog, wenn es sich mit dem Reichsfeind einließ, 
so hatte es auch mit der Feindschaft Englands und Hannovers 
zu rechnen. England war imstande, den Handel lahmzu- 
legen, und Hannover konnte unter dem Deckmantel eines Vor- 
gehens gegen einen abtrünnigen Reichsstand die Stadt besetzen 
und vielleicht gar der reichsstädttschen Freiheit ein Ende machen. 
Andrerseits, der Gewinn einer unmittelbaren Verbindung mit 
der Republik war groß, größer als ihre Gefahr. Der hansisch- 
stanzösische Handel nahm noch die erste Stelle ein^H und eben 
während der Revolutionskriege hatte er . neue Bedeutung ge- 
wonnen. Nach der Eroberung Belgiens war die Eröfchung 
der Scheide für den Handel zu erwarten, und der Umsturz in 
Frankreich bot die willkommene Aussicht auf eine Erneuerung 
und Verbesserung des allen hansisch-stanzösischen Handelsver- 
trages von 1716. Warf man ohne Zaudern, wie Buxtorf riet, 
alle Bedenklichkeiten reichsstädtischer Staatskunst über Bord, 
wandte man sich schnell an die republikanische Regierung, so 
durste man in Wahrheit auf die „gesegnetesten Früchte" hoffen^H. 
Eines freilich war sicher. Wenn Bremen sich an Frankreich 
wandte, ttat es unter seinen Einfluß, entfernte sich vom Reiche. 
Bremen tat den Schritt ohne Zögern. 

Mit aller Klarheit zeigen sich hier die charatteristischen 
Züge der Bremer Politik in jener Zeit: das Fehlen jeder 
Rücksicht auf nattonale Interessen, der reichsständische Eigennutz, 

6. Dezember 1794. Buxtorf an Senator Post. 
") 6. Dezember, 31. Januar. Buxtorf an Senator Post. 
^°) Darauf weist noch zuletzt Vogel, Die Hansestädte und die Kontinental- 

sperre, S. 2 f., hin. Auf die Frage nach dem Umfang des Handels einzugehen 
beabsichttge ich hier nicht. 

") 31. Januar. Buxtorf an Senator Post. 
L1» 
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der alle Berechnungen beherrscht; damit verbunden aber Schärfe 
des politischen Blicks, Entschlußfähigkeit und Folgerichtigkeit in 
der Tat. Das verschaffte Bremen die Führung unter den drei 
Städten. 

Dem Wunsche Barthelemys gemäß entschloß sich die Sicher- 
heitskommission, mit dem Wohlfahrtsausschuß in Beziehung zu 
treten und wählte sich als Mittelsmann dafiir nicht den hansischen 
Residenten La Flotte, der wegen royalisttscher Gesinnung 
verdächttg geworden war, sondern — ein Zeichen für die Ziel- 
sicherheit, mit der sie ihre Zwecke verfolgte — den ehemaligen 
Revoluttonär Schlüter^'), einen geborenen Hamburger aus an- 
gesehener Familie, den Unglück in der Liebe zum Wellbürger 
gemacht hatte^^). Im tiefften Geheimnis erhielt er dieselben 
Aufträge wie Buxtorf und eine von Bürgermeister und Rat 
am 15. Februar ausgesteLe, mit dem Stadtsiegel versehene 
Vollmacht^»). Das war entscheidend. Denn wenn auch Schlüter 
noch mancherlei formale Änderungen und außerdem ein die 
revolutionäre Regierung tatsächlich anerkennendes Schreiben 
verlangte, ehe er von der Vollmacht amtlichen Gebrauch machte, 
der Schritt war getan und blieb bei den maßgebenden Pariser 
Stellen nicht unbekannt^"). 

Während Bremen so mit Frankreich Fühlung nahm, waren 
inzwischen Ereignisse eingetreten, welche die Stadt über ihre 
ursprünglichen Absichten hinausttieben. 

Am 5. April wurde in Basel der preußisch-ftanzösische 
Friede abgeschlossen. Indem er die Reichsstände auf die preu- 
ßische Vermittelung für einen Frieden mit Frankreich hinwies, 
bot er Bremen die Möglichkeit, zu seinem bisher erstrebten Ziel zu 
gelangen. Sobald es sich dem preußischen Frieden anschloß, war 
die so schwer empfundene Ungewißheit seiner Lage beseittgt. 

Aber es fehlte viel, daß es diesen Weg gegangen wäre. 
Bei dem scharfen Gegensatz, der sich infolge der Baseler Ver- 

1. Februar. Senator Post an Buxtorf. 
27. September 1795. Derselbe an denselben. 

^') 15. Februar. Senator Post an Buxtorf. 19. Februar. Syndikus 
Post an Schlüter. 

") Er übergab die Vollmacht erst am 20. Juli 1795. Doch verhandette 
er schon vorher nicht amtlich mit der Regierung. (30. April, 1. Mai. Schlüter 
an Syndikus Post). 
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Handlungen zwischen Österreich und Preußen herausgebildet 
hatte, hieß es die Feindschaft des Kaisers auf sich ziehen, wenn 
die Stadt die preußische Partei ergriff. Nicht einmal, ob man 
an den König einen Glückwunsch richten sollte, wagte man un- 
bedenklich zu entscheiden aus Furcht, den Kaiser zu verletzen^^). 
Wieviel weniger hätte man sich offen an Preußen angeschoffen! 

Der Hauptgrund aber war ein Üefes Mißtrauen gegen den 
mächttgen Nachbarftaat. Der Baseler Friede übte keineswegs 
eine beruhigende Wirkung auf die leitenden Bremer aus. Im 
Gegenteil, fie fürchteten, Preußen allein oder im Bunde 
mU anderen deutschen Mächten könnte seine SteMng als 
Schutzmacht Norddeutschlands benutzen, sich die Hansestädte 
einzuverleiben^^). Das Schicksal Danzigs schien ein mahnendes 
Zeichen, vor Preußen aus der Hut zu sein^^). So erklärte 
sich, daß alles Ernstes ein Heirats- und Tauschplan zwischen 
dem preußischen, hannöoerschen und oranischen Hofe, in den 
die Hansestädte einbezogen waren, Glauben finden konnte^H. 
Da man zudem überzeugt war, daß die großen Mächte nur 
dann für die Keinen eintteten würden, wenn sie dabei ihren 
Gewinn fänden, man aber nicht wußte, was für Nutzen Preu- 
ßen aus der Selbständigkeit der Städte ziehen soltte^°), so hiell 
sich Bremen von ihm zurück. Vorteilhaster als die preußische 
Vermittlung schienen geheime Verhandlungen mit der stan- 
zösischen Regierung. Eine offene Parteinahme wurde so ver- 
mieden, und man gewann einen Rückhall gegen preußische 
Vergrößerungsgelüste. 

In derselben Richtung wirkten die gleichzeittgen kriegerischen 
Ereignisse. 

Lebhaste Besorgnis rief es in der Stadt hervor, als Anfang 
März sich englisch-hannöversche Truppen der unteren Weser 
näherten^°°). Kurze Zeit darauf war Bremen in ihrer Hand. 

") 13. Mai. Syndikus Post an Syndikus v. Eelking. 
") 16. Llpril. Syndikus Post an Schlüter. 19. April. Senator Post an 

Buxtorf. 
") Note Buxtorfs. Beilage zum Schreiben vom 4. Mai. 

stehe Anm. 23. 
6. August. Senator Post an Buxtorf. 
5. März. Senator Post an Buxtorf. 



314 

Wichtiger als die Tatsache der Besetzung Bremens war die 
Art, wie sie erzwungen wurde^'). Anfang März forderte die 
hannöversche Kriegskanzlei „unschädlichen Durchzug" für 4 
Bataillone. Der Senat willigte ein. Tags darauf aber ver- 
langte der Generalleutnant du Plat mündlich Durchzug für 9 
Bataillone Fußtruppen und 2 Regimenter Reiterei; 4 Bataillone 
foWen in Bremen Rasttag halten. Der Senat verweigerte es; 
der General drohte. Schließlich setzte er seinen Willen durch, 
doch nur unter Verpfändung seines Ehrenworts und gegen schrift- 
liche Verpflichtung, daß die Truppen nach einem Tage ab- 
marschieren sollten. Kaum aber waren die 2400 Mann einquartiert, 
so trat der General mit einem geheimen Befehl hervor, bis auf 
weiteres solle ein Regiment zur Offenhaltung des Übergangs 
über die Weser in der Stadt bleiben. Darauf wurden die Tore 
von den Truppen besetzt — die Stadt war in der Gewalt Han- 
novers. 

Nun folgten endlose Züge schwerer Bagage, Kirchen, Ar- 
men- und Waisenhäuser, Schulen wurden mit Lazaretten belegt, 
Baracken errichtet und gewalttge Mengen Proviant zusammen- 
gefahren^H; weitere Truppen rückten ein, englische Garde, Fuß- 
volk und Reiterei; General Harcourt verlegte sein Hauptquartier 
nach Bremen, ließ alle fteien Plätze mit Kanonen und Munittons- 
karren besetzen wie in einer eroberten Stadt, und schließlich er- 
öffnete General du Plat, die Stadt solle in Verteidigungszustand 
gebracht werden. 

Die Besetzung, an sich ein Unglück für die Stadt und eine 
Quelle von Sorgen und Furcht, weil man in ihr den Vorläufer 
der Einverleibung in Hannover sah, hatte die sehr gefährliche 
Folge, daß die Polizei den Emigranten gegenüber völlig 
machtlos wurde. Kaum etwas aber schadete so sehr den guten 
Beziehungen zu Frankreich wie Duldung der Emigranten. Denn 
in diesem Punkte hatte sich die Republik stets besonders empfind- 
lich gezeigt. Deshalb war Bremen von jeher peinlich bemüht 
gewesen, in Paris keinen Anstoß zu erregen. Noch kurz vor 
dem Einmarsch der Hannoveraner hatte sie den Grafen von 
Artois veranlaßt, kaum eine Stunde nach seiner Ankunft sich 

") Das Folgende nach dem Bericht von Senator Post vom 26. März. 
14. Mai. Senator Post an Buxtors. 
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wieder zu entfernen^°). Jetzt wimmelle Bremen von Emigranten. 
„Ein e^nntillon von allerhand Farben und Nationen, mitunter 
ein Geschmeis des ärgsten Lumpengesindels", „Rot und Grau 
und Blau, in Lumpen und in Putz schwärmt es überall, klirrt 
mit Säbeln, plündert, lärmt, lacht, treibt sich zu Pserd und in 
Cabriolets umher", so schilderten die Brüder Post ihr Treiben^"). 
Und griff die Polizei ein, so waren Ausreden, die Verordnungen 
des Senates zu umgehen, billig zu haben. 

Außer dem Unwesen der Emigranten, den mancherlei Aus- 
schreitungen der Truppen^^) hatte Bremen Störungen des Han- 
dels zu erdulden. Hannover hiell auf der Weser ausgehende 
Getteideschiffe an^^). Schweizer Kaufleute wagten nicht mehr, 
ihre Waren über Bremen zu beziehen; ein Haus in Genua 
schickte ein nach der Weser bestimmtes Schiff nach der Elbe, 
und in Barcelona hielt man Frachten zurück^^) 

Kein Wunder, wenn die steien Reichsstädter mit Ingrimm 
die ftemden Truppen als Herren innerhalb ihrer Mauern schal- 
ten sahen. „Das Blut kocht, wenn ich sehen und fühlen muß, 
wie andere, denen ich nicht Untertan bin, mir befehlen," schrieb 
Senator Post am 26. März. Und wieder am 5. Llpril: „Wenn 
der mächttgere Reichsstand den kleineren wegen seiner Ohnmacht 
höhnet, mit ihm umspringet, als gebe es keine teuffche Freiheit, 
keinen Kaiser, keine Standesrechte mehr, das ist hart." Und es 
ist sicher, die hannöversche Regierung verfuhr etwas reichlich 
grob. Auf eine Bitte um Zurückziehung der Truppen antwortete 
das Ministerium, Seine Königliche Majestät werde in ihrer höch- 
sten Weisheit selbst zu ermessen wissen, ob Bremen noch besetzt 
bleiben müsse oder nicht^H. In der Bevölkerung war die Er- 

") 30. April. Senator Post an Buxtorf. 
'"s 12. Juli. Senator Post an Buxtors. 18. Juli. Syndikus Post an 

Schlüter. 
Am 2. Juli klagte Senator Post sehr über die Engländer, rühmte 

dagegen die Mannszucht der Hannoveraner. Ähnlich am 30. August. 
") 14. Mai. Senator Post an Buxtorf. 
") 21. Mai. Derselbe an denselben. 
b^) 26. September. Senator Post an Buxtorf. Auch am 23. April klagt 

er über die „Grobheit und Härte" des hannöverschen Ministeriums im Gegen- 
soh zur Zuvorkommenheit Preußens. 
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bitterung damals so groß, daß der Gedanke, sich oom Reich 
loszusagen, Anhänger fand^°). 

Mehr als alles Andere hat die Besetzung der Stadt Bre- 
men in die Arme Frankreichs getrieben. Durch den Baseler 
Frieden wäre es Sache Preußens gewesen, die Stadt zu schützen. 
Aber die Vorstellungen, die sie durch Buxtors bei dem preu- 
ßischen Unterhändler in Basel, Hardenberg, machen ließ^^)^ 
blieben erfolglosb^). Deshalb und weil man gerade in dieser 
Angelegenheit Hardenberg wegen seiner hannöverschen Abkunft 
mißtraute^^), nahm Bremen die entscheidende Wendung und 
setzte fortan ausschließlich auf Frankreich seine Hoffnung^^). 
Als zu allem ltberfluß das Gerücht auftauchte, Hannover 
wolle mit Frankreich Frieden machen, erkannte man, daß die 
Zeit drängte. Denn wurde nicht vorher die Republik sür 
Bremen gewonnen, so war nachher von ihrer Hilse nichts mehr 
zu erwarten^o) 

So hatte sich die Lage in jeder Hinsicht drohend gestattet. 
Je schärser aber die Unzulänglichkeiten der polittschen Stellung 
der Stadt hervorgetreten waren, um so klarer erkannten die 
leitenden Männer ihre Bedürfnisse, um so stärker auch war der 
Ansporn, endgülttge Sicherheit für sie zu erringen. Unter dem 
Druck der äußeren Verhältnisse wurden jetzt zum ersten Male 
die Ziele und Richtlinien genau festgesetzt, die Bremen für die 
Zukunft in seiner Polittk verfolgen woLe. 

Zwei Gedanken waren maßgebend. Unmittelbar aus den 
Zeitumständen erwuchs der Wunsch, Bürgschaften zu erlangen 
gegen die Wiederkehr ähnlicher Gefahren wie der augenblick- 
lichen; und darüber hinausgehend ttachtete man bei der großen 
Neuregelung der Verhältnisse im deutschen Reich in dem be- 

") 23. April. Senator Post an Buxtors. 
>*) 25. April. Derselbe an denselben. 

14. und 21. Mai. Derselbe an denselben. 13. Mai. Syndikus Post 
an Syndikus v. Eelking. 

16. Mai, 21. Oktober. Buxtors an Post. Hardenberg ist Hannoveraner 
„von Haut und Haar". 

-») Anm. 37. 
") 26. April. Senator Post an Buxtors. 
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vorstehenden Frieden einige Fragen der allgemeinen Handels- 
politik zur Erledigung zu bringen^^). 

Die erste Reihe der Wünsche oder Desiderien umsaßte drei 
Puntte. Um alle Gelüste mächtiger Machbaren nach dem Besitz 
der Stadt abzuschneiden, soLen in den Friedensoertrag die Be- 
stimmungen eingerückt werden, daß der „hansische Bund" in 
seinem Bestehen, seinen Rechten und Gerechtsamen unverändert 
bleiben, und daß jede der drei Hansestädte in ihrer Verfassung 
und Reichsunmittelbarkeit erhalten werden soWe. Diese doppelte 
Bestätigung genügte noch nicht. Denn die Tatsache, daß die 
Städte während des Krieges, entgegen den kaiserlichen und 
einzelstaatlichen Verboten, mit Frankreich Handel getrieben und ihm 
Lebensmittel zugeführt hatten, ließ befürchten, daß irgendein 
Nachbar unter dem Vorwand gegen die Städte vorging, sie 
für ihre unerlaubte und verfassungswidrige Verbindung mit dem 
Reichsfeinde zu sttafen. Um dem vorzubeugen, sollte der Friede 
eine Amnestte für derarttge Vergehen festsetzen. Durch diese 
drei Bestimmungen glaubte man die Gefahren, welche die han- 
növersche Besetzung so lebhaft zu Bewußtsein gebracht hatte, zu 
beschwören. 

Die Wünsche, die aus den Bedürfnissen des Handels 
hervorgingen, beschränkten sich auf zwei Punkte. Die Hanse- 
städte hatten fast während ihrer ganzen Geschichte mit ihren 
Nachbarn um die Freiheit der Handelsstraßen zu kämpfen ge- 
habt, ohne daß es ihnen gelungen war, eine endgültige Regelung 
der stritttgen Fragen zu erlangen. Durch Zölle und willkürliche 
Ausdehnung der Hoheitsrechte hatten die an die großen Flüsse 
angrenzenden Staaten immer wieder neuen Anlaß zu Klagen von 
feiten des Handels gegeben. Indem Bremen den augenblick- 
lichen Zustand zugrunde legte, wünschte es nun die grundsätzliche 
Festlegung, daß durch keine neuen Zölle oder durch irgendeine 
andere Maßregel der fteie See- und Landhandel der Städte 
beschränk werden dürfte. 

Für den also verbürgten fteien Handel suchte man, durch die 
jüngsten Erfahrungen veranlaßt, noch eine weitere Vergiinstigung. 

Im folgenden sind die Puntte angeführt nach Senator Posts Brief 
an Buxtorf vom 19. April. Etwas abweichend übermittelte sie dieser Bar- 
thLlemy. 
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Es war bisher Brauch gewesen, daß beim Beginn eines Reichs- 
krieges der Kaiser Handelsverbote, Jnhibitorien, erließ. Be- 
freiungen davon waren bei früheren Gelegenheiten den Handels- 
städten regelmäßig erteilt worden, beim Ausbruch des Re- 
volutionskrieges jedoch nur unter Einschränkungen, die sie wertlos 
machten. Diesen früher tatsächlichen, kraft besonderer Ver- 
günstigung genossenen Vorzug des fteien Handels in Reichs- 
kriegen mit dem Reichsfeind wünschte man jetzt in ein den 
Städten gesetzmäßig zustehendes Recht zu verwandeln. Mit 
einer etwas Mhnen Verallgemeinerung faßte man dieses Recht in 
den Begriff der Handelsneutralität und folgerte daraus für die 
hansischen Schiffe den Grundsatz: frei Schiff, frei Gut^^). Es 
leuchtet ein, welche Tragweite die bremische Politik mit dem 
Augenblick erlangt, wo sie sich solche Ziele wählte. 

Noch deutlicher tritt das hervor, wenn man sieht, auf welchem 
Wege die Stadt sie zu erreichen dachte. 

Am 19. 2lpril schrieb Senator Post, Frankreich müsse die 
dargelegten fünf Punkte im Interesse seines Handels zu un- 
abweislichen Friedensbedingungen machen; und einige Tage später, 
Frankreich müsse die fünf Punkte „selbst stipulieren"^^^). Klarer 
noch sprach sich Gröning kurz darauf aus: Bremen selbst denke 
nicht wegen seiner Wünsche zu negociieren, sondern versuche 
Frankreich „im geheim dahin zu vermögen", daß es „in seinem 
Namen" bei den Gegenparteien auf Annahme der Wünsche im 
Frieden dringe^H. Dementsprechend führte Schlüter später der 
französischen Regierung gegenüber aus, die Bewirtung der han- 
sischen Wünsche müsse hauptsächlich von Frankreich bei den an- 
deren großen Mächten durchgesetzt werden^H. 

Bremen also plante, Frankreich zum Vertreter seiner Inter- 
essen zu machen, ohne selbst mit seinen Wünschen öffentlich her- 
vorzutreten, und zwar dachte man sich Frankreich ganz im 
allgemeinen als den Sachverwalter der Städte, z. B. für 
Friedensverhandlungen mit Hannover, mit England und gar 

") Diese Folgerung macht Buxtorf bei Übergabe der Punkte an Bar- 
thelemy nicht mit. 

") 26. April. Senator Post an Buxtorf. 
") Bericht Grönings über die Hans. Konferenzen, Mai 1795. 
") 20. Juli. Schlüter an Syndikus Post. 
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mit Spanien^'). Für die letzten mutete man ihm sogar eine 
gemeinsame Bürgschaft für die Selbständigkeit der Städte zu 
und eine gleiche Verpflichtung, den Grundsatz: ftei Schiff, ftei 
Gut zu verwiMchen. 

Der Gedanke, die große Republik als Vorspann für die 
eigenen Bestrebungen zu benutzen, mutet fast naiv an; noch mehr 
aber der alles Ernstes genährte Glaube, Barthelemy werde 
sich aus reiner „innerer Herzensgüte für die Stadt interessieren", 
und Frankreich solle aus Großmut die Wünsche der Stadt be- 
willigen^H; was es im städtischen Interesse bei anderen 
Mächten stipuliere, sei „ein politikes Erfordernis" für deren 
Nationalvorteil. Daß die Republik eine Gegenrechnung stellen 
werde und die Stadt sie bezahlen müsse, lag ganz außer aller 
Berechnung der Bremer^H zgje ^enig kannten sie damals noch 
die Republik! 

Wie aber wollte man Frankreich für sich gewinnen? 
Verständlich werden die Hoffnungen Bremens, wenn man Frank- 
reichs Lage während der Revolutionskriege und die Bedeutung 
der fünf Punkte für die Zukunft ins Auge faßt^»). 

Während Frankreichs militärische Stellung sich im Laufe der 
Revolutionskriege ständig gebessert hatte, war sein Wirffchafts- 
leben in steigende Verwirrung geraten. Durch verfehlte Maß- 
nahmen der Regierung im Innern, die Handelsverbote der 
Festlandmächte und den rücksichtslosen Kaperkrieg Englands war 
die Republik wiederholl in nicht geringe Bedrängnis geraten und 
von Hungersnöten heimgesucht worden. Je länger der Krieg 
dauerte und je mehr die eigene Flotte zusammenschmolz, um so 
mehr war es auf den neutralen Handel angewiesen. Dieser 
hatte zum großen Teile in der Hand der Hansestädte gelegen. 
Durch die Zugehörigkeit zum Reich, die Drohungen der deut- 

«') 27. September 1795, 3. April 1796, 21. Mai 1795. Senator Post an 
Buxtors. 

21. Mai, 4. Juni. Senator Post an Buxtors. 
") 17. April 1796. Post an Buxtors. 

Die solgenden Aussührungen beruhen auf den Gedanken, die dargelegt 
sind von Schlüter am 24. August 1795 in einer Denkschrift an den vom Wohl- 
fahrtsausschuß eingesetzten Handelsausschuh; am 4. September 1795 in einer 
Denkschrift an den Wohlfahrtsausschuß. Seine Gedanken berühren sich nahe 
mit den Anschauungen von G. H. Sieveking. (Sieveking S. 82.) 
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scheu Mächte, Englands und Rußlands war ihr Verkehr mit 
Frankreich oft genug schwer gehemmt worden. Eine Bürgschaft 
ihrer Selbständigkeit, die sie den Gefahren von feiten ver- 
größerungsbedürfttger Nachbam entzog, und die Gewährung 
einer international anerkannten Neutralität konnte unter solchen 
Umständen allerdings Frankreich für den Fall neuer Verwick- 
lungen ungeheuren Nutzen bringen. Das aber waren, wie gezeigt, 
die den bremischen fünf Punkten zugrunde liegenden Gedanken. 
Zweifellos bestand also ein gemeinsames Interesse Frankreichs 
und der Hansestädte. Auch war die Neutralität des Handels 
bereüs in dem hansisch-ftanzösischen Handelsverträge von 1716 
festgesetzt worden, allerdings unter der Bedingung einer ent- 
sprechenden Zusage durch den Kaiser. Wenn daher Bremen 
die Republik zur Vertretung seiner Interessen zu bewegen suchte, 
so führte es sie nur auf den Weg, den früher bereits das König- 
tum gegangen war. 

Mit solchen Anschauungen verband sich die Theorie von 
der Stellung und den Aufgaben der Hansestädte. Man sah 
in ihnen nicht in erster Linie die Träger des deutschen See- 
handels, sondern die internationalen Vermittler zwischen dem 
ftanzösischen und dem nord- und osteuropäischen Wirtschaftsgebiet. 
Die Einfuhr der ftanzösischen Erzeugnisse nach Deutschland, dem 
Osten und Norden ging durch die Hand ihrer Kaufleute und 
ebenso die Versorgung Frankreichs mit den Bedürfnissen seiner 
Volkswirtschaft aus jenen Ländern. Französische Schriftsteller 
errechneten aus diesem Austausch einen jährlichen Gewinn für 
Frankreich von etwa 50000000 L°°). Ein neuer Grund, für 
die Erhaltung und Sicherung der Städte als den europäischen 
„Markchlätzen" einzutreten, sie den Einflüssen der Polittk und 
der Kriege zu entziehen! Im Frieden die Träger des europäischen 
Warenaustausches, sollten sie im Kriege betrachtet werden als 
„die Puntte, welche die Natur in weiten Abständen in der 
Unendlichkeit der Meere geschaffen hat, um als Zuflucht für die 
Seefahrer zu dienen, welche Unwetter und Stürme (d. h. polittsche!) 
von ihren Wegen gettieben haben"°^); und der Menschenfteund, 

Syndikus Post glaubte nicht daran; er meinte, die Handelsbilanz sei 
aktiv zugunsten der Städte (an Schlüter 2. Juli 1795). 

») Aus einem von Schlüter im Moniteur Ansang 1796 veröffentlichten Artikel. 
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so legte SchMer einst dem Wohlfahrtsausschuß dar^^), würde 
Tränen des Dankes vergießen, wenn er wüßte, daß es mitten 
in den Wirren des Krieges neutrale Orte gäbe, welche die 
Völker verbänden, die Früchte des Friedens schon im Kriege 
darböten. Welche Vorteile konnte Frankreich gewinnen, wenn 
es solche Friedensinseln schuf! Wie eigneten sich die Hansestädte 
dazu, die, republikanisch wie Frankreich^^)^ zu schwach waren, 
irgendwie durch politischen Ehrgeiz gefährlich zu werden! 

Mt solchen Erwägungen rechnete man, Frankreich von der 
Wichtigkeit Bremens überzeugen zu können, und so begann man 
denn im tiefften Geheimnis^H Verhandlungen mit der Republik, 
die, wenn sie Erfolg hatten, für die weitere Entwicklung der 
Stadt bestimmend werden mußten. Am 19. April gingen die 
Weisungen an Buxtorf; durch ihn sollten sie außerdem noch 
SchMer übermittelt werden^H. Gleichzeitig in Basel und Paris 
also setzten die Bemühungen Bremens ein. Bei Barthelemy hatte 
es einen schnellen Erfolg. Buxtorf teilte ihm sofort die Wünsche 
Bremens mit, und schon am 30. April empfahl der französische 
Gesandte dem Wohlfahrtsausschuß, ihn entsprechend zu instru- 
ieren^H, 

Aber nicht nur nach dieser Seite richtete sich die rührige 
Tättgkeit Bremens. Wie schon die Fassung der fünf Puntte be- 
weist, hatte die Sicherheitskommission von vornherein das 
Interesse der drei Hansestädte ins Auge gefaßt. Notwendig 
mußten daher den Verhandlungen mit Frankreich solche mit 
den beiden anderen Städten zur Seite gehen, um sie zu einer 
gemeinschaftlichen Verttetung der Wünsche zu bringen. 

Demgemäß wandte sich der Senat von Bremen in denselben 
Tagen, in denen die Aufträge für Buxtorf abgingen, auf Anttag 
der Sicherheitskommission^^) in einem amtlichen, streng geheimen 
Schreiben an Lübeck und Hamburg^^); und um möglichst schnell 

») 31. Juli 1795. 
°») 30. August. Senator Post an Buxtorf. Moniteurartikel von Schlüter. 

Juni 1795. 
19. Llpril. Senator Post an Buxtorf. 

«) Am felben Ort. 
3. Mai. Buxtorf an Senator Post. 
28. Mai. Senator Poft an Buxtorf. 

") 1S. April. Bremen an Lübeck. 
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eine Verständigung zu erzielen, schlug er eine Zusammenkunft 
hansischer Abgeordneter vor. So eilig schien ihm die Sache, 
daß er schon acht Tage später, am 24. April, seine Aufforderung 
wiederholte. 

Was für ein Interesse hatte nun Bremen an einem gemein- 
samen Vorgehen der Städte? Zweifellos spielle ein gefühls- 
mäßiges Streben mit, das Ansehen der Hansa wieder zu heben, 
dem Bunde neue Festigkeit zu verleihen^H. Auch war es ein 
großer Vorteil, wenn die Städte nicht einzeln, sondern als ein 
einheitlicher Bund mit Frankreich verhandelten^"). Zwar keine 
politische, wohl aber eine wichtige wirffchaftliche Macht stellten 
sie dar, und eine enge Vereinigung hätte in dem damaligen 
Welttampf, der doch zum guten Teil mit wirffchaftlichen Waffen 
ausgesuchten wurde, eine nicht geringe Bedeutung gehabt. So 
ttäumten denn die Bremer schon davon, mit Frankreichs Hilfe 
als ein „achtungswertes Bündnis" vor dem „übrigen" Europa 
Geltung zu erlangen°^). 

Mit diesen hansisch-pattiottschen Hoffnungen verbanden sich 
Berechnungen des reinsten Eigennutzes. Schon sehr früh war 
der Gedanke aufgetaucht, die Umwälzungen in Frankreich zum 
Abschluß eines neuen Handelsverttages auszunutzen. Im Jahre 
1716 hatten die drei Hansestädte einen gemeinsamen Verttag 
erwirkt. Seit 1769 hatten sich jedoch Unterschiede ergeben, da 
Hamburg wegen seines Verhaltens im 7jährigen Kriege vom 
Genuß des Handelsverttages ausgeschlossen worden war und 
damals erst nach großen Schwierigkeiten einen neuen Verttag 
erlangt hatte. Dieser war 1789 erneuert und damals noch nicht 
abgelaufen. Welcher günstiger war, der alte gemeinhansische von 
1716 oder der Hamburgische von 1789, war nicht leicht zu ent- 
scheiden"^). Standen jetzt also die drei Städte ungefähr gleich, 
so führten gettennte Verttagsverhandlungen leicht zu Verschie- 
bungen. Diese aber konnten bei dem Wert der französischen 
Beziehungen unter Umständen für den gesamten Handel der 
Städte und dadurch für ihr Dasein überhaupt enffcheidend werden, 

28. Mai. Senator Post an Buxtorf. 
28. Mai, 7. Oktober. Derselbe an denselben. 
18. Juni. Derselbe an denselben. 

") 2. Juli. Derselbe an denselben. 
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besonders da Frankreich neuerdings auch über die Scheide ver- 
fügte^b) NunbestandvonalterszwischenHamburgundBremen eine 

nicht geringe Handelseifersucht. Dieser gegenseitige Neid gab 
Bremen den Wunsch ein, Hamburg zu gemeinschaftlichen Ver- 
handlungen zu veranlassen°H. Denn solange die Städte ge- 
meinsam vorgingen, war eine Übervorteilung ausgeschlossen. 

Eben diese selben Erwägungen waren aber auch für die 
Stellungnahme Hamburgs von großem Gewicht. 1769 und 
1789 hatte es allein, ohne Unterstützung der anderen Städte, 
verhandett, und mit Erfolg. Warum soLe es nicht auch jetzt 
seine eigenen Wege gehen? Und da es sich seiner Kraft bewußt 
war, kein Kaufmann gern seinem Konkurrenten Einblick in sein 
Geschäft gibt, war es naturgemäß wenig geneigt, sich mit Bre- 
men einzulassen^^. 

Nun bestand ja die Möglichkeit, die für alle Städte offen- 
bar gleich wichtigen Fragen der Reichsunmittelbarkeit und 
Handelsneutralität gemeinsam zu lösen, auch wenn man den 
Handelsvertrag getrennten Verhandlungen überließ. Aber auch 
dem stellten sich bedeutende Hindernisse entgegen. In Hamburg 
fehlte der einheitliche Wille, der Bremen auszeichnete. Hier 
beriet und enffchied nicht ein kleiner Ausfchuß, fondern der 
ganze Senat, und zwar über jede einzelne Maßregel; und aus 
Scheu vor Berantwortung befragte er noch häufig die Oberalten 
und das zweite bürgerliche Kollegium der Sechziger. Eine solche 
Vielköpfigkeit hatte zur Folge, daß sich Parteien bildeten°H; 
dazu gesellte sich ein ständiger, geheimer Gegensatz zwischen 
Syndikus Doormann und Syndikus Sieveking, sowie der Ein- 
fluß der Kommerzdeputation, deren Ansicht der des Senates 
nicht selten entgegen war^^). Durch all das wurde der Ham- 

") Wie sehr die Bremer an die Scheide dachten, zeigen die Briefe vom 
25. Juni. Senator Post an Buxtorf; 18. Juli. Syndikus Post an Schlüter; 
26. Juli. Schlüter an Syndikus Post. 

") 28. Mai. Senator Post an Buxtorf. 
") 10. Juni. Syndikus Doormann an Ochs. 
-) Bon der Uneinigkeit spricht Doormann in einem Briefe an Schlüter, 

den Buxtorf am 7. September 1795 mitteilte; ähnlich 14. September Doormann 
an Schlüter. 24. September Senator Post an Buxtorf. 

") Dgl. die betreffenden Abschnitte von Sieveking, G. H. Sieveking, Ein 
Lebensbild. 
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burger Politik das Gepräge der Unklarheit und des Schwankens 
aufgedrückt°b). Wie es nun leichter ist, mit einem Kar den- 
kenden und folgerichtig handelnden Gegner zu einer Verständigung 
zu gelangen, als Bedenken eines unschWssigen Freundes zu über- 
winden, so verursachte jene ungewisst Haltung der Hamburger 
Politik den Bremern nicht geringe Schwierigkeiten. 

Sie wurden noch vergrößert durch den Unterschied der 
politischen Anschauungen. Im Februar°°) hatte Schlüter aller- 
dings dem Wohlfahrtsausschuß eine etwas Uhne Denkschrist ein- 
gegeben, mit der er für Hamburg die Gunst der Republik zu 
gewinnen suchte, indem er die republikanische Verfassung der 
Stadt rühmte und selbst den Gedanken ihrer Trennung vom 
Reich auswarf. Mit den Königen, Fürsten, Kurfürsten und dem 
Klerus habe sie nichts gemein; das Reich böte ihr nichts als 
die Unterwerfung unter Konttngentszahlungen, sooft Torheit, 
Irrtum und Leidenschast des Reichstages oder der Despottsmus 
des Hauses Österreich einen Krieg errege. 

Wenn SchMer solche Anschauungen vortrug, so mochte er 
dastr in gewissen Hamburger Kreisen Beifall finden^°). Ein 
großer Teil der Bevölkerung'^)'und die Regierung stand ihnen 
völlig fern. Hamburg nahm es mit seinen Pflichten gegen das 
Reich sehr viel ernster als Bremen; eine nicht geringe Scheu 
vor weitttagenden Entschlüssen mischte sich freilich hinein. Man 
suchte sich in den maßgebenden Kreisen auf Maßregeln zu 
einigen, geeignet „Geister zu befriedigen, die Neuerungen nicht 
liebten"'^). Mit niemandem es verderben und niemandem zu 
viele Verbindlichkeiten schulden, sich so „constituttonsmäßig wie 
möglich" bettagen^b)^ Bremen sich Frankreich 

''l Das hob Senator Bausch selbst hervor in einem am 24. Mai ab- 
gegebenen Votum. 

") Am 19. Februar, also bevor er die Austräge von Bremen erhalten 
hatte. Damals war er von den Städten überhaupt noch nicht bevollmächttgt. 
5ervieres, I'^IIemsgne trsn^sisc S. 13 ist also ungenau. 

Sieveking, G. H. Sieoeking. S. 190. 
Das beweisen die Angriffe gegen G. H. Sieveking wegen seiner sran- 

zösischen Gesinnung. A. a. O. 1S9 ff. 
") 10. Juni. Doormann an Ochs. 
") 21. Juni. Doormann an Schlüter. 
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„entgegenstürzen'"^), mit aller Well in Frieden leben^°), nicht 
aus der Mittelmäßigkeit heraustteten^b) schien der rechte 
Weg. Der durch den Kaufmann G. H. Sieoeking stets gut 
unterrichtete Schütter'^ hatte daher so unrecht nicht, wenn er 
sagte, die leitenden Männer in Hamburg handelten nach Grund- 
sätzen, die in ruhigen Zeiten genügten, wo ein gewisser Schlen- 
drian hinlänglich sei; sie dächten aber nicht kühn genug, um in 
die Zukunft zu blicken^b). 

Bei solchen Anschauungen kann es kein Wunder nehmen, 
daß Hamburg der Anregung Bremens sehr Whl gegenüber- 
stand. Nach den Äußerungen des Syndikus Sieoeking, der 
mit der Bearbeitung dieser Angelegenheit bettaut wurde^^^, 
schien der Senat anfangs geneigt, das gemeinschaftliche Vor- 
gehen der Städte abzulehnenb"); man schätzte den Wert der 
bremischen Desiderien, selbst wenn sie bewilligt würden, nicht 
eben hoch ein^^). Schließlich aber sttmrnte der Senat der vor- 
geschlagenen Besprechung zu^^). 

Bestanden tiefe Gegensätze zwischen Bremen und Hamburg, 
so nicht minder zwischen Bremen und Lübeck. Auf die An- 
regung Bremens vom 16. April hatte es zunächst nur die 
Antwort, die Sache eile nicht^^). Als Bremen drängte, beriet 
man wenigstens den Inhalt seiner Borschläge. Da aber Lübeck 
nur einen verhältnismäßig geringen Handel mit Frankreich be- 
ttieb, dagegen um so stärkere Beziehungen zu Rußland besaß^^), 
war es bei der damaligen polittschen Lage nicht anders zu er- 
warten, als daß der zur Begutachtung der Bremer Vorschläge 
niedergesetzte Senatsausschuß sich ungünstig aussprach^H. Eine 

") 25. Juni. Doormann an Syndikus Wilcken. 
") Sieoeking a. a. O. S. 167 f. 
") 16. August 1796. Senator Amsink an Schlüter. 
") Vgl. die Ausführungen bei Sieoeking. 
") 1. Mai. Schlüter an Syndikus Post. 

Bericht Grönings Mai 1795. 
") 24. April. Syndikus Sieoeking an Syndikus Wilcken. 

28. April. Syndikus Sieoeking an Syndikus o. Eelking. 
") 1. Mai. Syndikus Sieoeking an Wilcken. 

20. April. Wilcken an Eelking. 
1. September 1796. Senator Post an Buxtorf.. 

") Das Gutachten oom 30. April. 
Zeitichr. d. «. f. L. B. XV. r. 22 
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Gefährdung der Reichsstandschaft, wie sie Bremen befürchte, 
liege nicht vor; denn es sei „zur Zeit nicht denkbar", daß der 
Westfälische Friede aufgehoben werde; und wenn eine Stadt 
gewaltsam besetzt oder gar weggenommen werde,, ließe sich das 
nicht hindern, falls nicht Kaiser, Reich und Kreisoerbände 
hülfen. Die Städte könnten höchstens eine oder mehrere Ge- 
sandtschaften beschließen. Lübecks Unmittelbarkeit sei außerdem 
seit 600 Jahren unangefochten. Die j)andelsneutralität wäre 
zwar nützlich, aber kaum zu erlangen. Denn bei dem Neid 
der anderen Reichsstände werde sie in die kaiserlichen Wahl- 
kapitulationen doch nicht aufgenommen, und wenn, so würde 
sie schwerlich gehalten. Lübeck könne froh sein, wenn es im 
Genuß des französischen Handelsvertrages bliebe. Mehr er- 
strebte es nicht. Denn große Vorteile und Rechte veranlaßten 
nur Mißgunst, Neid und Nachstellungen. Das war eine Lehre, 
die es aus der Geschichte der Hansa entnahm. Selbst von 
einem namentlichen Einschluß der Stadt in den bevorstehenden 
Frieden wollte der Ausschuß nichts wissen. Garantiemächte 
nützten nur, wenn sie auch die feste Absicht hätten, den Städten 
zu helfen. Das Schicksal Danzigs war aber nicht gerade ver- 
trauenerweckend. Sehr ernstlich sprach sich der Ausschuß gegen 
den Gedanken aus, Frankreichs Schutz oder Vermittlung anzu- 
rufen. Darin sah er eine Gefahr, die unabsehbare Folgen 
haben könnte. 

Diesem Gutachten ttat der Senat am 4. Mai bei und be- 
schloß, die hansische Zusammenkunft abzulehnend^. Doch war 
es schon zu spät. Die Abgeordneten von Bremen waren be- 
reits unterwegs nach Hamburg, und so schickte denn auch Lübeck 
seine Vertteter dorthin, doch nur mit der Vollmacht auf Be- 
richt zu nehmen^^). 

Der Überblick zeigt zur Genüge, wie große Gegensätze zu 
überwinden waren, ehe die Städte zu einer Einigung gelangten. 
Bremen und Lübeck lebten förmlich in verschiedenen Welten: 
Bremen war schon in den Strudel hineingezogen, der vom 
Westen fortschreitend Deutschland ergriff; Lübeck lebte noch in 
„seinem ruhigen Winkel an der Ostsee", „zufrieden in seinem 

—) Senatsprotokoll. 
") a. a. O. 
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allen Ruhm"»»), befangen in der Weisheit polittscher Passivität. 
Dazwischen stand Hamburg, reich und groß, stolz auf die 
Menge seiner Einwohner, aus die Tiefe seines Stromes, auf 
seinen Glanz»»), beneidet von Bremen, wo man berechnete, daß 
das Gesamwermögen der Städte sich nicht mehr wie vor dem 
Krieg verhiell wie 4:1 sondern wie 8:1»»). 

Und doch, als die Abgeordneten der Städte, Senator 
Rodde und Syndikus Wilcken für Lübeck, Senator Hudtwalker 
und Syndikus Sieveking für Hamburg, Senator Gröning und 
Syndikus v. EeMng für Bremen, zusammentraten, nahmen 
ihre Besprechungen einen über Erwarten günstigen Verlauf»^), 
über die gemeinsam zu verfolgenden Ziele verständigten sich 
die Abgeordneten ziemlich rasch. Schwierigkeiten bereitete 
eigentlich nur der Wunsch Bremens, man solle eine Bestätigung 
der Reichsunmittelbarkeit nachsuchen. Hamburg und Lübeck 
vermuteten, Bremen suche bei ihnen gegen Hannover einen 
Rückhall, und wollten sich darauf nicht einlassen, um sich nicht 
selbst zu gefährden. Schließlich einigte man sich auf die im 
Hamburger Senat angenommene unverfänglichere Fassung, es 
sollte die Erhaltung „der bisherigen Privilegien, Vorrechte und 
Freiheiten" der Hansestädte erbeten werden. 

über die Fragen des Handels dagegen kam man zu voller 
Einstimmigkeit. Indem man den Gedanken gemeinsamer Han- 
delsvertragsverhandlungen fallen ließ, beschloß man, die seit 
dem Vertrage von 1716 erstrebte Gewährung der Handels- 
neutralität durch den Kaiser zu beantragen, ferner eine Reihe 
von Bestimmungen, die aus dem Begriff des neutralen Han- 
dels zu folgern waren: Einschränkung der Konterbande auf 
Waffen, Kugeln und Pulver, Befreiung von militärischer Be- 
setzung, von der Befolgung der Handelsverbote (Inhibitorien) 
und — auf Hamburgs Wunsch — auch von der Verpflichtung, 
Gesandten und Agenten des Reichsfeindes auszuweisen (Avo- 

28. Mai. Senator Post an Buxtorf. 
") a. a. O. 

1. Mai 1796. Senator Post an Buxtorf. 
") Das Folgende nach dem Bremer Bericht aus der Feder Grönings, 

Mai 1795; und dem Lübecker Bericht von Rodde, 22. Mai 1795; dazu Eel- 
king an Post 15. Mai. 

22» 
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katorien) und schließlich von der Zahlung der Kriegssteuern. 
In gleicher Weise einigte man sich über die Amnestied^). 

Die ganze Einmütigkeit der Abgeordneten war jedoch in 
dem Augenblick zu Ende, wo die Frage zur Erörterung gestellt 
wurde, wie alle diese Wünsche erreicht werden sollten. Am 
15. Mai trat Bremen mit dem Vorschlage hervor, gleichzeittg 
in Paris und Basel zu verhandeln. Als Vertreter bei Bar- 
chelemy empfahl es Buxtorf, ohne aber erkennen zu lassen, 
wie weit es sich mit ihm schon eingelassen hatte. Vorher aber 
hatte schon Hamburg eine vorläufige Anfrage an den Kanzler 
Ochs in Basel gerichtet, und diese Personenftage gab den ersten 
Anlaß zur Mißhelligkeit. 

Schlimmer noch entbrannte sie, als Bremen eine gemein- 
same Instruktion und Vollmacht für Schlüter forderte. Diese 
Frage war der Kernpunkt der ganzen Verhandlungen. Denn 
untrennbar von der Vollmacht war die Anerkennung der fran- 
zösischen Republik. Schlüter hatte Mitte März vom Ministerium 
des Auswärügen die Gewißheit erhallen, daß zum mindesten 
die geheime Anerkennung erforderlich war'^). Ohne diese würde 
eine Vollmacht die maßgebenden Persönlichkeiten „gerade vor 
den Kopf stoßen". Das hatte er auch mehrmals nach Ham- 
burg geschriebenbH. 

Hier schieden sich die Wege der Städte. Hatte Bremen 
den Schritt längst getan, so waren die Hamburger Abge- 
ordneten und ihnen folgend die Lübecker dazu auf keine Weise 
zu bereden. Zu allem Überfluß warfen die Bremer einen 
neuen Zankapfel in die Beratungen, als sie für sich die Leitung 
der gemeinsamen Verhandlungen und weitestgehende Voll- 
machten^H dafür beanspruchten, weil ihre Sicherheitskommission 
allein eine Gewähr für die Wahrung des Geheimnisses bötebH. 
Darein aber wolllen die beiden anderen Städte nicht willigen. 

Nach der von Gröning entworfenen Instruktion für einen gemein- 
samen Vertreter, Beilage zu Roddes Bericht. 

") 16. März. Schlüter an Syndikus Post. 
-) 2. Mai. Syndikus Sieoeking an Wilcken. 2. Juni. Schlüter an 

Syirdikus Post. 
^snctstum cum litiers Syndikus Post an Eelking, 13. Mai. 

—) 10. September. Senator Post an Buxtorf. 
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Als dann der Hamburger Senat wegen der Angelegenheit be- 
riet und trotz dreisMndiger Sitzung zu keinem Entschluß kam, 
wohl aber nach den geäußerten Meinungen zu erwarten stand, 
daß er die vereinbarten Wünsche abschwächen und zum Teil 
ablehnen würde, da riß den Bremern die Geduld. Sie er- 
klärten, Bremen könne nicht die Hände in den Schoß legen, 
bis die anderen Städte zu einem Entschluß gekommen wären; 
es müsse nun aus eigene Faust handeln. Dabei deuteten sie 
an, daß Buxtorf und Schlüter bereits Vollmacht von Bremen 
hätten. Damit waren die Gegensätze zwischen Bremen einer- 
seits, Hamburg und Lübeck andrerseits unverhüllt hervorge- 
treten; und da deren überbrückung für den Augenblick aus- 
sichtslos war, trennte man sich. Der Versuch zu einem gemein- 
schaftlichen Vorgehen war gescheitert. Aufgegeben wurde er 
aber nicht. 

Wirkungslos blieben die Hamburger Besprechungen indessen 
nicht. Nach einem kurzen Schwanken, ob man nicht doch ein zu 
gewagtes Spiel getrieben habe^^), schritt Bremen auf der ein- 
geschlagenen Bahn rüstig vorwärts und entfallete eine außer- 
ordentlich rege Tätigkeit. Schlüter begann die französische 
Presse zu bearbeitend^). Am 20. Juli überreichte er dem Wohl- 
fahrtsausschuß die bremischen Beglaubigungsschreiben^^) und 
fand eine so gute Aufnahme, daß er daraus auf eine große 
Freundschaft Frankreichs für Bremen schließen durfte. Unter 
dem 30. Juli erhielt die Stadt ein überaus freundlich gehal- 
tenes Schreiben des Wohlfahrtsausschusses. Sofort fing nun 
Schlüter an, diese günstige Stimmung für die Zwecke Bremens 
auszunutzen. Am 31. Juli erbat er das Einschreiten der Re- 
publik gegen Hannover, und bald konnte er melden, daß der 
nach Berlin bestimmte französische Gesandte Caillard eine 

") Am 16. April drängte Syndikus Post Schlüter noch zu möglichster 
Eile; am 23. April sprach er den sesten Vorsatz Bremens aus, auch ohne die andern 
Städte zu verhandeln. Am 21. Mai dagegen, nach den Hamburger Be- 
sprechungen, wünschte er säst, dah Schlüter seine Vollmacht nicht übergäbe. 
Am 31. Mai äußerte Senator Post Gewissensbedenken wegen seiner Pflichten 
gegen das Reich. 

-) 22. Juli. Buxtorf an Senator Post. 
") 20. Juli. Schlüter an Syndikus Post. 
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Bremen günstige JnstruMon erhalten habe^°°). Am 24. August 
sodann reichte er eine Denkschrift ein, durch die er der Regie- 
rung zu beweisen versuchte, daß Frankreich seiner eigenen Inter- 
essen wegen sich des hansischen Handels annehmen müsse. Von 
dem Regierungsausschuß sür Handelssachen erhielt er wenige 
Tage später eine zustimmende Antwort^''^). Am 4. September 
schließlich reichte er in etwas abgeänderter Fassung die bremi- 
schen 5 Punkte ein. 

Aber noch weiter ließen die Bremer ihre Wünsche schweisen. 
Sie arbeiteten an dem Entwurf eines Handelsvertrages^"^), 
ließen durch Schlüter Schritte wegen der Öffnung der Scheide 
tun^o"), faßten auf die AnNndigung des Moniteur, daß die 
Rheinzölle aufgehoben werden sollten, Verhandlungen wegen 
der Weserzölle ins Auge^"H. Aus allem spricht der feste Ent- 
schluß, in rastloser Arbeit und mit ganzer Tatkraft die gewähl- 
ten Ziele zu erreichen. 

Anders dagegen Hamburg. Seine Polittk entbehrt der 
Folgerichtigkeit. Maßgebend für sein Verhalten war das kaiser- 
liche Hofdekret vom 19. Mai, das den Reichstag zur Ernennung 
einer Friedensdeputation aufforderte. Die Nachricht davon 
wird kurz nach Schluß der hansischen Besprechungen in Ham- 
burg eingetroffen sein. Als bald darauf Preußen dem Hof- 
dekret zustimmte, atmete man befteit auf. Hier bot sich ein 
Weg zum Frieden mit Frankreich, der den doppellen Vorzug 
hatte, verfassungsmäßig und von beiden großen deuffchen 
Mächten gebilligt zu sein. Beschritt ihn Hamburg, so blieb 
ihm allzuviel Dank gegen Preußen erspart und damit der Be- 
ginn eines Schutzverhältnisses, dem es ebenso mißtraute wie 
Bremen. Daher beschloß der Senat, zu dem wahrscheinlich in 
Frankfurt zusammentretenden Friedenskongreß einen Abge- 
ordneten zu enffenden'o"). Darin sah es den Schwerpunkt der 

15. August. Derselbe an denselben. 
1. September. Der Handelsausschuß an Schlüter. 
8. August. Senator Post an Buxtors. 
26. Juli. Schlüter an Syndikus Post. 
30. August. Senator Post an Buxtors. 
25. Juni. Doormann an Wilcken. 10. Juni. Derselbe an Ochs. 

21. Juni. Derselbe an Schlüter. 
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künftigen Verhandlungen. Ganz im Gegensatz zu Bremen, das 
auf Barthelemys Rat die Beschickung des Kongresses ab- 
lehnte^°''). 

Außerdem aber plante der Senat unter dem Eindruck des 
bremischen Vorgehens und der hansischen Besprechungen, auch 
mit Frankreich unmittelbar in Verbindung zu tteten. Kurz 
vor den Konferenzen hatte sich Doormanns vieljähriger Freund, 
der Baseler Kanzler Ochs, berett erllärt, die Hamburgischen 
Interessen bei Barthelemy wahrzunehmen. Nach dem Hansetag 
ging der Senat einen Schritt weiter; um nicht ganz hinter Bremen 
zurückzubleiben^oH, beaufttagte er Ochs förmlich, die in den Be- 
sprechungen mit den Bremern und Lübeckern vereinbarten 
Puntte, soweit er sie gebilligt hatte, bei Barthelemy zu be- 
tteiben^"^): Bestättgung der mit der politischen Selbständigkeit 
verknüpften hansischen Freiheiten, Rechte und Privilegien, Be- 
freiung von militärischer Besetzung, Neuttalität und Freiheit 
des Handels in Kriegszeiten mit Ausnahme des Verttiebs von 
Munitton und endlich die Amnestie. Am 21. Juni ergingen 
dieselben Aufttäge auch an Schlüter, jedoch ohne förmliche Voll- 
macht. Seine Wünsche dachte es mit den nämlichen Gründen 
Frankreich annehmlich zu machen wie Bremen^°H. Offensichtlich 
also glich Hamburg seine Haltung der seiner Schwesterstadt an. 

Seinem Beispiele folgte Lübeck. Als Rodde und Wilcken 
aus Hamburg zurückkamen, hatten sie den Eindruck, daß die 
beiden anderen Städte den Vorsatz hätten, ein Abkommen mit 
Frankreich zu suchen, wenn nöttg auch ohne Lübeck. Trotz der 
mit geheimen Verhandlungen verbundenen Gefahren rieten sie, 
sich nicht von ihnen zu ttennen mit der sehr bezeichnenden 
Begründung, es wäre „höchst schmerzlich", wenn etwa Bremen 
und Hamburg Vorteile errängen unter Ausschluß von Lübeck^"). 
Ohne eigentlich einen bestimmten Plan für die Zukunft zu 
haben, ließ sich so Lübeck einfach durch das Schwergewicht 
seines Verhältnisses zu den Schwesterstädten auf den Weg 

4. und 6. Mai. Buxtorf an Senator Post. 
25. Juni. Doormann an Wilcken. 
10. Juni. Doormann an Ochs. 

n») 22. Mai. Syndikus Sieveking an Wilcken und Eelking. 
»">) 22. Mai. Bericht Roddes über die Konferenzen in Hamburg. 
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einer Fühlungnahme mit Frankreich ziehen. Daß es sich dabei 
nicht überstürzte und von den gewagten Schritten bremischer 
Geschästssührung sern hielt, bedars kaum der Erwähnung. Die 
Beschickung des Franksurter Friedenskongresses schien auch ihm 
angemessen; und ebenso wie Hamburg wandte es sich an den 
Kanzler Ochs und Schlüter, nur mit noch größerer Bedachtsam- 
keit. Es wartete zunächst; am 27. Juli endlich beauftragte es 
SchMer^n), am 29. August Ochs^^). Dem entsprach, daß 
es seine Weisungen ganz allgemein hiell, im wesentlichen auf 
Hamburg verwies und ausdrücklich erNärte, vorerst keine eigenen 
Wünsche zu haben. 

Die zunächst noch schwankende Haltung Hamburgs und 
Lübecks schien bald einer weiteren Annäherung an Bremen 
Platz machen zu sollen. Nachdem Schlüter den Auftrag vom 
21. Juni erhalten hatte, drängte er den Hamburgischen Senat, ihm 
eine förmliche Vollmacht zu geben, da ohne sie nichts zu erreichen 
sei^^b). Auf dasselbeZiel hin arbeiteten in Hamburg die OberaltenHH 
und die französische Partei, an ihrer Spitze G. H. Sieveking, 
des Syndikus Bruder^^); und als SchMter von äußerst be- 
denklichen Gesprächen mit maßgebenden Pariser Persönlichkeiten 
berichteten^), entschloß sich endlich der Senat und stellte am 
17. Juli eine Vollmacht aus^^). Die Lübecker folgte am 
27. Iulin^). Aber wieder waren es nur halbe Maßregeln. 
SchMer wurde nur beauftragt, die Interessen von Handel und 
Schiffahrt zu vertreten, und in den Schriffftücken war peinlich 
jeder Ausdruck vermieden, der wie eine Anerkennung der fran- 
zösischen Republik aussehen konnte. Die Haupffache also war 
umgangen. Erst auf neues Drängen Schlüters stellten die 
Städte im September eine der bremischen gleichwertige Vollmacht 
ausnb). Der Schritt, gegen den sich die beiden Senate bei den 

m) Wilcken an Schlüter. 
Derselbe an Ochs. 

n') 15. Juli. Schlüter an Doormann. 
ny S. Juli. Syndikus Sieveking an Wilcken. 

20. Juli. Schlüter an Syndikus Post. 
13. Juli. Syndikus Sieveking an Rodde. 
15. September. Schlüter an den Wohlsahrtsausschuß. 

r») Wilcken an Schlüter. ^ 
Die Hamburgische vom 15. September, die lübische vom 21. September. 
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hansischen Besprechungen so hestig gesträubt hatten, war damit von 
ihnen doch getan. Auch der Gedanke einer gemeinhansischen 
Vollmacht für Schlüter tauchte wieder auf^^"^, wurde aber 
fallen gelassen^^^). 

Zeigte sich schon in dieser Frage der Mangel an Ziel- 
bewußtsein in der Hamburgischen Polittk, so machte sie den 
Eindruck völliger Hilflosigkeit, als die Nachricht einttaf, die 
französische Regierung beabsichttge, in dem geborenen Württem- 
berger Reinhard einen neuen Gesandten nach Hamburg zu 
schicken. 

Durch den Baseler Frieden und das preußisch-französische 
Abkommen vom 17. Mai über die Demarkattonslinie und die 
norddeutsche Neutralität glaubte sich die französische Regierung 
berechttgt, von den Hansestädten, die immer so viel Wesens 
von ihrer Neuttalität gemacht hatten, den unbedingten An- 
schluß an jene beiden Verttäge zu fordern. Ihrem in Süd- 
deutschland erprobten System der Einzelfrieden entsprechend, 
plante sie, auch die Hansestädte unter ihren Einfluß zu bringen. 
Die Ankunft des ftanzösischen Gesandten bedeutete darum die 
entscheidende Frage, ob sie sich offen von der Teilnahme am 
Reichskriege lossagen und dem preußisch-ftanzösischen Frieden 
anschließen wollten oder nicht. 

Die Antwort darauf mußte Hamburg furchtbar schwer 
fallen. So sehr hatte es sich bisher bemüht, alle seine Schritte 
mit den Vorschriften der Reichsverfassung in Einklang zu brin- 
gen und es mit keiner Partei zu verderben. Nun nahte die 
Enffcheidung, die der Zauderpolitik ein Ende machte. Die Be- 
stürzung in den Hamburger Regierungskreisen beim Eintteffen 
der ersten Nachrichten von Reinhards bevorstehender Ankunft 
war gewalttg^^^). Es war gerade in den Tagen, als Door- 
mann im Aufttage des Senates durch Schlüter und Ochs die 
ersten Beziehungen mit Frankreich anknüpfte. Kaum eine un- 
geschicktere Maßregel ließ sich da ersinnen als Borstellungen 
wegen Reinhards Sendung; und kaum ungeschickter war sie 
durchzuführen, als indem man sich nicht an die Pariser Regie- 

31. August. Lübeck an Bremen. 
3. Oktober. Syndikus Post an Schlüter. 
2. Juni. Schlüter an Syndikus Post. 
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rung selbst wandte, sondern den Umweg über den Schweizer 
Ochs und Basel wählte^^^). Als man dann in Paris hörte, 
daß Hamburg die Aufnahme Reinhards als ein „förmliches 
Reichskonstitutionsverbrechen" bezeichnete^^H, mußte man billig 
staunen, wie Hamburg dies mit der gleichzeitig betriebenen 
Anstellung Schlüters als seines Agenten beim Wohlfahrtsaus- 
schuß vereinigen woAe. Es war, wie sich Post und Schlüter 
ausdrückten, „ganz unpolittsch gehandell"^^H und ein „dummer 
Streich'"--«). 

Es ist selbstverständlich, daß die Pariser Regierung über 
Hamburg äußerst aufgebracht war^^'). Im Grunde sei es für 
Frankreichs Feinde, meinte man; es wolle für die Republik 
nichts tun und glaube, sie sei auf die Stadt angewiesen^^b), 
Als Schlüter zur Übergabe der bremischen Vollmacht vom 
Wohlfahrtsausschuß empfangen wurde, drückte daher dieser seine 
Unzufriedenheit mit Hamburg besonders aus^^H, 

Daß sich Frankreich durch die Vorstellungen des Senates 
in seinen Plänen aufhalten ließ, war natürlich ausgeschlossen. 
Gleichzeitig verließen die drei französischen Gesandten Paris, 
die bestimmt waren, im nördlichen Europa die Früchte des 
Baseler Friedens zu sichern: am 7. September reiste Reinhard 
ab nach Hamburg, am 8. Le Hoc nach Kopenhagen, am 9. 
Caillard nach Berlin^^°). Wie sich die Dinge in den Hanse- 
städten weiter entwickeln würden, hing jetzt in erster Linie von 
Reinhard ab. 

Wie hat nun Reinhard zu den Hansestädten gestanden? 
Die herkömmliche Anschauung sieht in ihm, wie es Servieres 
ausdrückt^b^), einen „warmen Fürsprecher" der freien Städte. 

^") 25. Juni. Doormann an Ochs. 
24. Juli. Doormann an Schlüter. 
15. August. Syndikus Post an Schlüter. 
26. Juli. Schlüter an Syndikus Post. 
15. August. Schlüter an Syndikus Post. 
13. Juli. Syndikus Sieveking an Rodde. 
20. Juli. Schlüter an Syndikus Post. 
8. September. Schlüter an Buxtorf. 
5ervieres, I'^Iemsgne lrsnysise, S. 30. 
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Doch läßt sich diese Ansicht schwerlich ausrecht erhallen, wenn 
man seine Gesandtschastsberichte genauer prüft, als es Servieres 
getan hat. Unverbindliche Privatäuherungen über die Städte 
— nicht über seine persönlichen Beziehungen zu einzelnen 
Männern — werden gegenüber den amtlichen Schriststücken 
aus seiner Feder zurücktreten müssen. 

Wenn man ein Urteil über sein Wirken gewinnen will, 
wird man zweckmäßig von seinen allgemeinen Anschauungen 
über die Aufgaben seiner Sendung auszugehen und darauf zu 
prüfen haben, was für Folgerungen daraus für die Behand- 
lung der einzelnen konkreten polittschen Fragen flössen. 

Als Vertreter der republikanischen Regierung erkannte er 
es als seine Pflicht, die revolutionäre Propaganda nach Deutsch- 
land hineinzutragen^^^). Er suchte seine Beziehungen zu 
Männern der Wissenschaft, „Freunden der Freiheit", auszu- 
dehnen^^^), besonders zu den Anhängern der Kanllschen Philo- 
sophie, in welcher er eine werwolle Stütze der Ideen der 
ftanzösischen Revolutton sah^^^). Die französische Regierung 
ermunterte diese Bestrebungen; er solle fortfahren, schrieb der 
Minister des Äußeren Delacroix, durch seine Verbindungen mit 
deutschen Gelehrten den „Enthusiasmus" in jenen Gegenden 
zu verbreiten und „moralische Bewegungen, die Vorläufer 
polittscher Erschütterungen", vorzubereiten^^^). 

Reinhard ließ es nicht bei solch platonischer Propaganda 
bewenden. Vielmehr dachte er revoluttonär genug, Pläne zu 
schmieden für die prakttsche Umgestaltung des deutschen Reiches, 
zumal er in seiner Jnstruktton einen entsprechenden Auftrag er- 
hallen hatte^^b). 

»') Vgl. Hans. Geschichtsblätter 1875, S. 72. 
Bericht vom 28. November. 

^") Bericht vom 11. Dezember. Das erklärt sein Interesse für Kants 
Schriften (Hans. Geschichtsblätter 1875, S. 76). 

28. Dezember. 
>«) Bericht vom 26. Dezember 1796. Mit Bezug auf seine Borschläge 

zur Neugestaltung Deutschlands: je n'ai lsit que commcntcr un psrogrspi^e 
6er instructions que Ic comite 6u salut public me 6onns ä I'cpoque 6c 
MSN 6eport. 
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Die deutsche Reichsverfassung erkannte er als Minister der 
Republik nicht an^^^); Zugeständnisse, die Frankreich Fremden 
nie machen dürste, forderten für die Franzosen im Auslande, 
wie er sagte, „die Heiligkeit des Titels „stanzösischer Bürger" ", 
die neuen Gesetze, welche Frankreich regierten und in Wider- 
spruch ständen zu den aus barbarischen Jahrhunderten stammen- 
den Gesetzen anderer Länder^^^^. Die deutsche Verfassung dürfe 
neben der stanzösischen nicht bestehen bleiben^^H. 

Solche Gedanken entstanden in ihm offenbar nicht erst in 
Deuffchland. Schon im Herbst des Jahres 1795 machte 
Schlüter dem Hamburger Voght gegenüber geheimnisvolle An- 
deutungen. Ein gemeinsames Vorgehen der drei Hansestädte 
könnte vielleicht den Keim zu einer Wiederbelebung der Hansa 
legen; denn Norddeuffchland stehe vor beträchtlichen Ande- 
rungen^^o). Bei Schlüters nahem Verhältnis zu Reinhard, der 
auch in Hamburg mit ihm in Briefwechsel blieb, darf man in 
jener Äußerung eine erste Andeutung der Pläne Reinhards 
erkennen, für die er bald nach seiner Ankunst zu werben be- 
gann. Im Januar 1796 glaubte er auf Doormann und einige 
andere Männer genug Einfluß zu haben, um sie für eine 
„neue, reichlich kühne Idee" zu gewinnen, nämlich „die Bande 
zu zerreißen, die Hamburg mit dem Reiche verknüpsten""^). 

Näher führte er seine Gedanken erst später aus, in den 
Berichten vom 6. und 25. August und vom 26. Dezember 1796. 
Sie sind ein Zeugnis von Reinhards politischem Scharfblick. 
Aber man mag über jene wellbürgerliche Zeit denken wie man 
will, es bleibt peinlich, zu sehen, wie ein geborener Deuffcher 
die Schwächen seiner Heimat vor den Blicken des 2luslandes 
entblößt und die Mittel angibt, sie zu verewigen. 

Bericht vom 20. März 1706. l.e ministrc <1e Is kepublique ne 
civil pss rec:onns>trc le ciroit public germsniciue, c:ontrsire ou svrtöme 
cie» ps!x psrtiellcs. 

"») Bericht vom 21. Juli 1796. 
'''I Bericht vom 8. August 1796. 

Beilage zu Buxtorfs Brief vom 21. Ottober 1795. 
Bericht vom 20. Januar 1796. — Im August 1796 sprach Carnot zu 

dem preußischen Gesandten von der Notwendigkeit, Deutschland eine neue Ver- 
fassung zu geben (Puffer II. 75). 
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Vom Standpunkt des französischen Interesses aus erkannte 
es Reinhard für notwendig, Deutschland in seiner Zersplitterung 
und selbst in Unkenntnis seiner eigenen Kraft zu erhalten. Er- 
strebenswert schien ihm, ein drittes, von den beiden Gegen- 
polen Deutschlands, Österreich und Preußen, unabhängiges 
Deutschland zu schaffen. Dieses bliebe Frankreich gegenüber 
schwach, stark aber werde es durch seine Unterstützung gegen 
die deuffchen Mächte. 

Sehr bezeichnend ist nun, welche Rolle Reinhard den 
Städten, vor allem den Hansestädten, zudachte. Ausgehend 
von Frankreichs Handelsinteressen und seiner Kultursendung als 
der VerMnderin der Freiheit, forderte er die Vernichtung der 
geistlichen Staaten, Untergang der Priester und des Adels, 
Schutz der kleinen Freistädte, die sich Jahrhunderte hindurch 
gegen die Mächte des Feudalismus verteidigt hatten. Das 
verlangten Grundsätze, Gerechtigkeit und Würde der Repu- 
blik. Unter Frankreichs Schirm und nach seinem Beispiel wer- 
den sich die Städte zu einem edleren Gefühl ihres Glücks, 
ihrer Würde und Kraft erheben. Dann wird sich „eine Kette 
von Republiken" durch Deuffchland hindurchziehen, und ver- 
breitet wird das Reich der Freiheit. Statt die Fürsten „nach- 
zuäffen", werden die fteien Städte dem Beispiel der Republik 
nachstreben. Sie werden die Bausteine werden zur Errichtung 
einer neuen Verfassung des Reiches. Dazu bedarf es einer 
Festigung und Sicherung ihrer Existenz. Ein gemeinsames 
Band wird sie umschließen"^), und während in den deuffchen 
Staaten Volksvertretungen geschaffen werden, sollen mit deren 
Vertretern zusammen die Abgeordneten der Städte, als der 
Reste des dritten Standes, das Haus der Gemeinen am Reichs- 
tage bilden. Spricht hier der Schüler des Verfassungskünstlers 
Sieyes, des mächttgen Gönners Reinhards, so nimmt weiter- 
hin der scharfblickende Politiker wieder das Wort. Der Knoten 
jenes, Städte und Volksvertretungen einigenden Bandes soll in 
der Hand der ftanzösischen Regierung liegen. Dadurch soll sie 
der Macht der Fürsten in Deuffchland das Gleichgewicht halten. 

Daher die Äußerung Reinhards, Bremens Sache sei die Sache aller 
freien Städte. (28. August 1796. Reinhard an Schlüter.) 
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so der Schwäche des Reiches gegenüber der Republik Dauer 
verleihen, so den Fortschritt der „allgemeinen Grundsätze der 
Freiheit" sichern. 

Der Mittel- und Kristallisattonspuntt dieses polittschen Zu- 
kunftsgebildes aber sollen sein die Hansestädte oder richttger 
die Hansa, nicht mehr der alte Handelsbund, sondern ein neues 
polittsches Bündnis, eine durch europäisches Recht anerkannte 
„politische Körperschaft" mit gemeinsamen Rechten und Inter- 
essen"^). Das A und O dieses Gedankens aber spricht Rein- 
hard mit den Worten aus: Die Selbständigkeit der Städte 
ist „eine wesentliche Bedingung für die Erhaltung des Zu- 
standes verhältnismäßiger Schwäche, in dem sich das deutsche 
Reich gegenüber der einen und unteilbaren Republik befindet." 
Was Reinhard hier darlegt, ist der Entwu^ eines Rhein- 
bundes auf sehr viel demokratischerer Grundlage, als er nach- 
her ins Leben ttat. Es sind echt ftanzösische, mit seiner Jn- 
struttion^^^) völlig übereinstimmende Gedanken, und für ihn so 
wenig vage Träumereien, daß er später von diesen Gesichts- 
puntten aus die Stellung der ftanzösischen Regierung zu den 
Hansestädten in den prakttschen Fragen der Polittk bestimmte"^. 

Ein solcher Bund unter Frankreichs Schutz und ganz in 
seiner Gewalt^^H hatte eins vor dem späteren Rheinbünde vor- 
aus: gleichzeitig gegen die deutschen Mächte und gegen Eng- 
land war er gekehrt. Er sollte das Werkzeug sein, um den 
englischen Handel zu schädigen, nachdem Frankreichs eigene 
Kraft versagte. Von dem Satze aus, daß die Republik als 
See- und Handelsmacht alles als nützlich bettachten müsse, 
was England schädige, und nichts mehr dazu imstande sei als 
der neuttale Handel, folgerte Reinhard die Notwendigkeit, die 
Sache der Hansestädte zu der Frankreichs zu machen. Wenn 
dieses als der Beschützer des fteien und neuttalen Handels 

28. September 1798. Syndikus Sieveking an Syndikus Post. Im 
Hinblick auf die Jahre 1795M spricht er von der „bey einigen französilchen 
Geschäftsmännern vielen Eingang findenden Idee von Errichtung einer . . 
hanseatischen Republik". 

Dgl. Anm. 136. 
Bericht vom 26. Dezember 1796. 
Bericht vom 6. August 1796: ä notre merci. 
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gegen englische j)errschastsansprüche auftrat"^, so war auch 
das nur ein französisches Interesse; denn nur so konnte es 
wirtschaftliche Unabhängigkeit und Sicherheit gegen England 
erreichen. 

Unzweiselhaft fanden Frankreich und die Städte bei einem 
Zusammengehen ihren Vorteil, und Reinhard konnte, wenn er 
seine Pläne verfolgte, die Wünfche der Städte nach gesicherter 
Selbftändigkeit und Handelsneutralität befördern. Unter einer 
Bedingung aber: sie mußten sich ganz an Frankreich an- 
schließen, Werkzeuge seiner Politik werden. Innerhalb dieses 
Rahmens war er der Fürsprecher der Städte; wollten diese 
ihn überschreiten, so war er der erste, ihnen feindlich entgegen- 
zutreten. 

Die Folgen, die fich aus solchen allgemeinen Anschauungen 
für die Stellungnahme zu den bei Reinhards Ankunft fchwe- 
benden Fragen ergaben, liegen auf der Hand. Bremen hatte 
sich bereits ganz in die Gesolgschaft Frankreichs begeben; Ham- 
burg zauderte und schien eher seinen Pflichten gegen das Reich 
tteu bleiben zu wollen; Lübeck richtete fich nach Hamburgs 
Beispiel. Um Hamburg also mußte sich der politische Kampf 
entspinnen. War dieses gewonnen, so folgte Lübeck von selbst. 
Die Art, wie Reinhard das zu erreichen suchte, wird am besten 
zeigen, wieweit man in ihm trotz seiner Eigenschaft als des 
Vertreters Frankreichs den Fürsprecher der Städte sehen darf. 

Gleich nach feiner Ankunft, am 23. Oktober, riet er dem 
Minifter Delacroix, auf Hamburg einzuwirken durch Hoffnung 
und Furcht. Wenig ift in seinen Berichten die Rede von der 
Hoffnung, um fo mehr von der Furcht. 

Schon seine ersten Berichte über Hamburg sind in einem 
unfteundlichen Ton gehalten. Das hervorstechendste Kennzeichen 
der Hamburgischen Polittk schien ihm ein „unverbesserlicher 
Kleinmut". Die Stadt sei schwach gegen alle"b^ und verbinde 
mit ihrer Schwäche Abneigung gegen die Freunde Frankreichs, 
Preußen, Holland und Dänemark; Entgegenkommen gegen 
England und Rußland; infolge eines falschen Begriffes von 
Pflicht Vorliebe gegen Österreich; wie einen Schutzengel werde 

Beilage zum Bericht oom 2. Juli 1796. 
Bericht vom 8. Oktober 1795. 
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sie stets das Phantom der Reichsversassung umklammern^^b) 
und sei deshalb dem Hause Habsburg ergeben. Eine Annähe- 
rung an Frankreich hindere die Aristokratie Hamburgs, weil 
sie noch nicht Frankreich und Republik als gleichbedeutende 
Worte ansähe^°°). Eine schwere Anschuldigung im Munde 
eines republikanischen Gesandten^°^)! 

Dieselbe Gesinnung zeigte sein Verfahren gegen die Stadt. 
Gleich in seiner ersten Besprechung mit Doormann hatte er 
sich beklagt über Hamburgs Gleichgültigkeit wegen der Besetzung 
Ritzebüttels durch Hannover und wegen Duldung der Emigranten; 
dabei verlangte er, daß die Pflichten gegen das Reich nicht 
mehr vorgewendet werden dürsten, um die „Rückkehr zu den 
Pflichten gegen Frankreich" zu versäumen^^^). Für sehr gegründet 
hat Reinhard seine Beschwerden anscheinend selbst nicht angesehen. 
Am 4. November erneuerte er sie zwar, berichtete aber am 
folgenden Tage, er habe sich auf Allgemeinheiten beschränkt, 
da sich „kein Gegenstand zu besonderer Klage dargeboten habe". 
Und als der Minister ihn aufforderte, Material zur Begründung 
von Reklamationen zu liefem, vermochte er nichts vorzubringen 
als Spitzfindigkeiten. Reinhard aber wußte, daß er mit ihnen 
die rechtliche Grundlage schuf für eine Polittk Frankreichs, die 
auf den Hansestädten noch schwer lasten sollte. 

Er ging aus von dem Begriff der Neutralität. Wie bereits 
dargelegt, hatte Frankreich 1716, 1769 und 1789 Handels- 
neuttalität bewilligt unter der Voraussetzung, daß der Kaiser 
eine gleiche Zusage erteilen werde. Da diese kaiserliche Geneh- 
migung noch nicht erlangt war, bestand die Neuttalität rechtlich 
überhaupt noch nicht. Das hinderte Reinhard nicht, in weitest- 
gehendem Maße Hamburg für angebliche Verletzungen der 
Neuttalität haftbar zu machen, und außerdem erweiterte er, 
wie er selbst angab, den Begriff der Handelsneuttalität zu dem 

Bericht vom 13. Oktober. 
Bericht vom 23. Oktober. 
2. August 1796. Amsink an Schlüter: Aber in der Seele leid ist es 

mir, daß gerade der unschuldige Rath so schändlich dort verläumdet ist: daß 
man uns Gründe der Aristokratie und gewiflermaßen geheime Begünstigung 
prellender Fournisseurs bey manchen Vorsällen schuld gibt... Die Ver- 
läumder sind wahrscheinlich Schlangen, die wir im Busen ernähren. 

Bericht vom 8. Oktober. 
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polittscher Neutralität^°^). Auf solche Weise ließen sich dann 
beliebige Forderungen begründen^^^). Haftbar sollte die Stadt 
dafür sein, daß zwei Hamburger Schiffe mit französischer Ladung 
von englischen Kapern genommen waren; weiter für die Schäden, 
die Frankreich durch die kaiserlichen Handelsverbote enfftanden 
waren, da sich Hamburg ohne Verletzung des Handelsvertrages 
ihnen nicht hätte fügen dürfen; deshalb habe es die Kosten str 
die Neuttalisatton französischer Ladungen zu ersetzen. Auf der- 
selben Höhe stand die Behauptung, Frankreich könne „ohne 
Ungerechttgkeit" die Summen, welche Hamburg als Konttngent 
an das Reich für den Krieg gezahlt habe, auf das Schuldkonto 
der Stadt setzen. Als letzten und wirkungsvollsten Rechts- 
anspruch führte Reinhard die „ungeheuren unrechtmäßigen 
Gewinne" des Hamburger Handels an, die so reichlich gewesen 
seien, daß es kein Haus und keinen einzelnen gegeben habe, 
der nicht „mit Gier ohne Beispiel" daraus geschöpft habe. 
Damit kam er auf einen Gegenstand, dem er mehrere besondere 
Berichte widmete. 

Gleich nach seiner Ankunft hatte er sich seinem Aufttage 
gemäß mit Kaufleuten in Verbindung gesetzt, um den Hamburger 
Handel zu studieren^^^). Was ihm zu allererst auffiel, war der 
Konkurrenzneid der Kaufleute, überall wurden ihm Verdächtt- 
gungen hinterbracht, jeder beschuldigte den anderen ungeheurer 
Unterschleife auf Kosten der Republik. Und er glaubte daran. 
Er sah einen erstaunlichen Luxus, überall in den Häusern Er- 
zeugnisse der französischen Industrie, Möbel und Luxuswaren^°H, 
gewalttge Ausgaben für das tägliche Leben; und davon schloß 
er auf enffprechend hohe Gewinne. 

Er war ehrlich genug zuzugeben, daß sie möglich ge- 
worden waren durch die taffächlichen Verhältnisse, die Soli- 
dität der Hamburgischen Bank und die unglaubliche Zer- 

In dem die Note an Hamburg vom 5. Januar 1796 begleitenden 
Bericht. 

Bericht vom 28. November 1795. Der Senat gesteht, daß seine 
Stellung die einer strengen Neutralität ist. Dies nou» met entierement ä 
notre sisc .... pour Icr repsrstions qu'en temps et licu nour pourronr 
lui clemsnclcr pour Ic psrse. Ähnlich im Bericht vom 17. November. 

Berichte vom 23. Oktober und 14. Januar. 
Vgl. Sieveking, Sieoeting 370 fs. 

Zeitschr. d. «. s. L. s. XV, 2. 23 
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rüttung und Ungeschicklichkeit der französischen Handelspolitik. 
Durch die Schließung der russischen und preußischen Häfen, 
die Vernichtung der holländischen Schiffahrt war Hamburg zum 
Mittelpunkt des Handels mit oberdeuffchen und ballischen 
Erzeugnissen geworden, hatte vor allem für den Getteidehandel 
entscheidende Bedeutung gewonnen. Frankreich hatte versucht, 
diesen durch staatliche Agenten in seine Hände zu bringen. Die 
Agenten aber verständigten sich mit den Kaufleuten, spiellen mit 
ihnen unter einer Decke, wahrten das Geheimnis nicht und 
ttieben, da sie einander unbekannt waren, gegenseitig die Preise 
in die Höhe. Ebenso vorteilhaft für Hamburg war der andere 
Versuch, durch Lieferungsverttäge den Getteidehandel zu regeln. 
Bei dem gänzlichen Versagen des Staatsttedites aber mußte 
die Regierung Vorschüsse zahlen, und die Kaufleute verlangten 
wegen der Gefahr durch englische Kaper hohe Gewinne. Eine 
Last Getteide, die sie in Deuffchland für 200 Rthl. kauften, 
lieferten sie für 320 Rthl. Dann ging die Regierung dazu über, 
Erzeugnisse des französischen Bodens und Gewerbes nach Hamburg 
zu schicken und dort zu verkaufen. Das plötzliche Angebot führte 
aber einen Zusammenbrach der Preise herbei, so daß alles 
verschleudert wurde^^^). Da die Hamburger ihre Geschäfte mit 
der französischen Regierung meist als Kommissionäre bettieben, 
verstanden sie sich große Vorteile zu sichern. Bei sinkenden 
Getteidepreisen forderten sie den Einkaufspreis, bei steigenden 
den der Lieferung. Außerdem berechneten sie hohe Prozente 
für die Gefahren der Lieferung, Neuttalisation, Versicherung 
gegen Kaper, Transportkosten, Kommissionsgebühren und schließ- 
lich gewannen sie bei der Zahlung durch Berechnung des Agio. 

Das Verfahren der Kaufleute fchien Reinhard eine Kette 
von Unehrlichkeiten. Sie feien zwar zu ehrlich, einen Meineid 
zu leiften, fchrieb er, begingen aber Diebftähle, wo sie nicht 
schwören müßten. Er sah mit Bitterkeit die „empörende Be- 
häbigkeit des Handels", die „unglaubliche Verschleuderung des 
^anzösischen Nationaleigentums"; ihn ergriff „Entrüstung" bei 
der Gewißheit, sich in Hamburg „mitten unter geraubtem fran- 
zösischen Gute zu befinden". Und während er die „unendliche 

Sievekings Anteil daran s. Sieveking 370 ff. 
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Überlegenheit" des Hamburger Handels anerkannte, mit Be- 
wunderung berichtete, wie die Magazine für die Waren fehlten, 
die Häufer für kaufmännifche Kontore, beobachtete er mit Un- 
mut „eine angeborene Hochachtung des Hamburgers vor der 
englifchen Überlegenheit", vermißte er den großen Blick des 
wahren Kaufmanns, fand er eine kleinliche Habgier, die alle 
Kniffe anwende, den Profit zu vermehren^^^). Um so unsym- 
pathischer war ihm der Hamburger Handel, als er sich der 
Überzeugung nicht verschließen konnte, daß er für Frankreich 
unentbehrlich war^^^). 

Alle diese Beschwerden und die abfällige Schilderung des 
Hamburger Handels hatten lediglich den Zweck, Forderungen 
der Republik an die Stadt zu begründen. Reinhard sprach denn 
auch selbst aus, Hamburg sei verpflichtet, die Republik durch 
Geldzahlungen schadlos zu halten. Frankreich wird einst, 
sagte er, „im Recht sein" Genugtuung zu verlangen, Summen 
„zur Wiederherstellung der Finanzen und des Staatskredits". 
Diese werden Frankreich „enffchädigen für die ungeheuren 
Vorteile, die Hamburg aus der Krise (der Revolution) zu ziehen 
gewußt hat". Wenn es alles vergessen wollte, das Interesse 
der Republik würde vorschreiben, „sich darin nicht zu leicht zu 
zeigen"^b^'). Auffchieben kann es wohl seine Ansprüche, aber 

nicht fallen lassen. Wenn es seine Handelsverttäge neu schließt 
oder wenn seine Heere in Hannover einmarschieren, dann wird 
Abrechnung zu halten sein"^). Und einst wird Hamburg 
Frankreichs „Gnade preisgegeben" sein, und man wird es 
„seine Abhängigkeit von der Republik fühlen lassen" ^b^). über- 
schaut man alle die gewalffamen Erpressungen der folgenden 
Jahre seitens Frankreichs gegen die Hansestädte, die schließlich 
zum wirffchaftlichen Zusammenbruch führten, so wird man in 
Reinhard einen der Urheber sehen müssen. 

Um jeden Zweifel über Reinhards Stellung zu Hamburg 
zu beseitigen, bedarf es nur eines Vergleichs mit seinem Urteil 

Kerner dachte ähnlich. 4. Dezember 1795. Kerner an Senator Post. 
^') Berichte vom 29. Januar, 6. Mai. 6. August 1796. 

Bericht vom 17. November. 
Bericht vom 9. Mai 1796. 

'«) Bericht vom 2. Juni 1796. 

28» 
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über Bremen^b»). Me Erkundigungen, meldete er schon im 
ersten Bericht^b«), bestätigten die vorteilhafte Meinung von 
Bremen. Später schilderte^b°) er dieses dem Direktorium als 
weniger reich; der Luxus, der ihn in Hamburg so sehr ver- 
letzte, sei geringer, geringer auch der Eigennutz der Bremer^b«). 
Zwar lebe in Bremen nur ein bremischer Patriotismus; aber 
er sei rein und tatkräftig; die Bewohner dächten deshalb billiger 
von der Revolution und hätten sich ganz der Sache Frankreichs 
ergeben. Er rühmte Bremens „wahrhaft rührende Anhäng- 
lichkeit"^°^), seinen „guten Willen"^^H; verwendete sich wegen 
der hannöverschen Besetzung der Stadt^^°) und unterstützte auch 
sonst ihre Wünsche bereitwillig^'"). Allerdings rechnete er auch 
auf Bremens Geld. Aber seinen Darlegungen fehlte der feind- 
selige Ton der AdvokatenMnste, mit denen er die Forderungen 
an Hamburg begründete. Durch die Erfüllung der Wünsche 
der Stadt wollte er ihre Hilfe zur Gesundung der ftanzösischen 
Finanzen erwerben^'^). 

Reinhard maß die Städte mit zweierlei Maß. Denn es 
ist kaum anzunehmen, daß die bremische Kaufmannschaft so sehr 
viel anders Handelle als die Hamburger, obwohl Senator 
Post dies gelegentlich mit großem Eifer behauptetes'^). Große 
Gewinne wenigstens hatte auch Bremen, wie Reinhard wußte""), 
gemacht, und sie hätten billig seinen Zorn ebenso reizen müssen 
wie die Hamburgs. Wenn er ttotzdem so sehr viel fteundlicher 
über Bremen urteille, so wird der Grund dafür zunächst in der 
Stellung der Stadt zu Frankreich zu suchen sein. Daneben 

Daß Kerners Vorliebe für Bremen Reinhard beeinflußt hat (Hans. 
Geschichtsblätter 1875, S. 74), mag sein. Doch entscheidend waren die poli- 
tischen Gründe. 

»-) Vom 8. Ottober 1795. 
K") Bericht vom 2. April 1796. 

Bericht vom 1. Dezember 1795. 
Bericht vom 28. November. 
Dom 6. März 1796. 
Dom 24. November. 
Z. B. am 1. Dezember. 
Bericht vom 1. Dezember 1795. 
15. Februar 1795. Senator Post an Buxtorf. 
Bericht vom 1. Dezember. 
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aber noch in einer anderen Berechnung. Wie erwähnt, ver- 
kannte Reinhard nicht die Abhängigkeit Frankreichs vom Ham- 
burger Handel. Solange dies Verhältnis aber bestehen blieb, 
war Hamburg zu stark^^H, und es hielt schwer, es zu einem 
bloßen Werkzeug der sranzösischen Politik herabzudrücken; und 
wie es Reinhard überhaupt sür vorteilhafter hielt, daß Frank- 
reich Handelsbeziehungen zu politisch machtlosen Staaten unter- 
hielt, da es deren Handel leichter lenken konnte, so empfahl 
er auch, einer Stärkung des Hamburger Handels entgegenzu- 
arbeiten und den Bremer zu unterstützen^^^). 

Aus dem Vorhergehenden lassen sich die drei Ziele erkennen, 
die Reinhard in den drei Hansestädten verfolgte: die Unabhän- 
gigkeit der Städte, um sie zu benutzen gegen die deutschen 
Mächte; UntersMtzung ihres Handels für den Kampf gegen 
England; ihr Geld für die Ordnung der französischen Finanzen. 
Alle diese Zwecke konnten nur erreicht werden, wenn Frankreich 
wirllich unbedingt über die Städte verfügte. Eine gute Hand- 
habe, sie soweit in die Hand zu bekommen, boten die früheren 
Bestrebungen Bremens, an die sich Hamburg und Lübeck wenig- 
stens halb angeschlossen hatten. Um sie ganz ins französische 
Fahrwasser zu bringen, mußte zunächst Hamburg gefügig ge- 
macht werden. 

Reinhard ging dabei äußerst vorsichttg zu Werke. Von 
SchMter auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, die 
der förmlichen Anerkennung in seiner amtlichen Eigenschaft 
in den Hansestädten im Wege standen^^H, übergab er 
zunächst noch nicht seine Beglaubigungsschreiben, um erst 
die Verhältnisse kennen zu lernen. Doch bot sich ihm 
gleich bei seiner Ankunft eine willkommene Gelegenheit, eine 
Art Vorentscheidung in dieser Frage herbeizuführen. Die bata- 
vische Republik nämlich hatte einen in Hamburg wohnenden 

Hamburg war Reinhard zu reich, um die Gefahren seiner Lauheit 
gegen Frankreich zu erkennen (22. November 1795 Reinhard an Schlüter). 

Bericht vom 1. Dezember. Man dachte damals Hamburg durch eine 
andere Stadt zu ersetzen; es wurden erwähnt Gotenburg (19. März, Schlü- 
ter an Doormann), Glückstadt, Kiel (Bericht vom 6. Mai), Lübeck, Bremen, 
Altona (12. Dezember, Denkschrift des Ministeriums des Äußern). 

'^) 15. Juni. Schlüter an Syndikus Post. 
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Holländer, Abbema, als ihren Geschäftsträger bevollmächtigt, 
bevor noch der frühere Gesandte Hartsinck die Stadt verlassen 
hatte. Reinhard griff hier sofort ein. Am 8. Ottober forderte 
er vom Senat die Anerkennung Abbemas; dessen Ablehnung 
sei eine Beleidigung Frankreichs. Der Senat fügte sich^'^), so 
daß nun zu erwarten war, er werde auch Reinhard, den Ver- 
treter der anderen Republik, ebenso anerkennen. 

Reinhard glaubte am sichersten zu gehen, wenn er die 
Stadt einschüchterte, in ihr das Bewußtsein weckte, daß sie 
wegen früherer Verfehlungen nicht auch noch die Ablehnung 
des französischen Gesandten wagen dürste, ohne den ernsten 
Zorn der Republik auf sich zu ziehen. Deshalb brachte er 
dem Senat amtlich die Unzufriedenheit Frankreichs zum Aus- 
druck^'b), teilte sich dann mit Abbema ins Geschäft, und beide 

bedrängten Hamburg nach vorher vereinbartem Plane mit 
Klagen^^H über Unterstützung der Emigranten und Englands, 
Verletzungen der Neutralität und ähnlichem. Und lag kein be- 
sonderer Anlaß vor, so erging sich Reinhard in allgemeinen 
Wendungen^««). Sehr bald regte er die Frage seiner Aner- 
kennung an, ohne jedoch geradezu eine Anstage zu stellen^b^). 

Die Angelegenheit blieb zunächst in der Schwebe. Zu 
einer Krisis wuchs sie sich erst infolge des Eingreifens des 
kaiserlichen Gesandten aus, der, wie Reinhard am 24. November 
meldete, den Auffchub seiner Anerkennung verlangt hatte. 

Die Pariser Regierung war zuerst enffchlossen gewesen, 
für den Augenblick jede Schärfe zu vermeiden. Ausdrücklich 
wies sie Reinhard am 19. November noch an, nicht schroff auf- 
zutreten^b^). Wenn sie ihm auch vier Tage danach befahl, 
Material für künstige Forderungen Frankreichs zu sammeln^^^) 
und später ein energisches Vorgehen gegen vermutete Begünsti- 
gungen Englands anordnete, so lehnte sie doch ab, die Frage 

Bericht vom 13. Oktober. 
Bericht vom 8. Oktober. 
Bericht vom S. November, 
a. a. O. 
Bericht vom 2. November. 
Minister Delacrotx an Reinhard. 
23. Oktober. Derselbe an denselben. 
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der Anerkennung Reinhards aufzuwerfen^b^). Noch am 29. No- 
vember beharrte sie auf diesem Standpunkt^^^). 

Aber dann traf Reinhards Bericht vom 24. November 
über den Schritt des kaiserlichen Gesandten ein, und nun schlug 
die Stimmung um. Die Regierung hielt den Augenblick für 
gekommen, Hamburg vor die Entscheidung zu stellen und faßte 
zugleich den Abbruch der Beziehungen zu der Stadt ins Auge, 
ein Zeichen, wie wenig das Direktorium des Erfolgs in Ham- 
burg sicher war. Die Denkschrift, die darüber im Mnisterium 
des Äußeren ausgearbeitet wurde^^H, zeigt nun, wie verhängnis- 
voll Reinhards ungünstige Berichte für Hamburg waren. Denn 
sie und besonders die Schilderung des Handels liegen — das 
wird ausdrücklich erwähnt — jenem Schriftstück zugrunde, 
welches den Wendepunkt in den Absichten der Regierung be- 
zeichnet. Von duldsamer Nachgiebigkeit geht sie über zu scharfen 
Maßregeln. 

Der Minister des Auswärtigen Delacroix stellte sich wie Rein- 
hard auf den Standpunkt, daß seit dem Baseler Frieden Hamburg 
die Pflicht gehabt habe, sich der norddeutschen Neutralität und 
damit dem französischen System anzuschließen. Schon deshalb, 
weil die Stadt „ungeheure Gewinne" während der Revoluttons- 
kriege gehabt und „mehrere Verfehlungen" zu büßen habe: die 
Aufnahme von Emigranten, die Herstellung falscher Assignaten, 
Duldung einer „mörderischen Agiotage" und Intrigen aller 
Art, um sich „auf Kosten der Republik zu bereichern". Anstatt 
aber sich zu reinigen, habe „der aristokratische und krämerhaste 
Senat" in der Revolution nichts gesehen als „eine kaufmännische 
Spekulation" und eine „reiche Mine für seine unersättliche 
Habgier". Die Würde und der Stolz Frankreichs forderten 
also bis zur Anerkennung Reinhards die zeitweilige Aufhebung 
des Handelsvertrages und, falls Hamburg länger als zwei 
Dekaden zögere, dessen gänzliche Nichttgerklärung. Da ferner 
die Hamburger durch ihre übermäßigen Preise mit in erster 

15. November. Delacroix an Reinhard. 
Derselbe an denselben. 
Ohne Datum; eingeheftet zwischen Schriststücken vom 11. und 12. De- 

zember. Am 12. Dezember wurden die Beglaubigungsschreiben für Reinhard 
ausgestellt; am 13. Dezember die Weisung erlassen, sie zu übergeben. 
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Linie die „Zerrüttung der französischen Finanzen" hervorgerufen 
hätten und da bei ihnen auf Grund ihrer gegenseitigen Anllagen 
eine „fast allgemeine Unehrlichkeit" festzustellen sei, so müsse 
die Republik ihren Handel möglichst von Hamburg fort, nach 
anderen Städten lenken, in denen der Geist der tlbervorteilung 
nicht so stark sei. 

Um der zweifechasten Haltung dieser Frankreich gegenüber 
so schuldigen Stadt und ihrem steten Schwanken zwischen dem 
Kaiser und der Republik ein Ende zu machen, erging deshalb 
an Reinhard^b') Befehl, als Antwort auf das Eingreifen 
des kaiserlichen Gesandten seine Beglaubigungsschreiben zu 
übergeben und dabei die Beschwerden vorzubringen, die er in 
seinem Bericht vom 17. November aufgezählt habe. Es Han- 
delle sich um jenen Bericht, in dem Reinhard mit so viel Spitz- 
findigkeit die Handhaben für Reklamattonen Frankreichs zu- 
sammengestellt hatte. Falls Hamburg Reinhard nicht nach Ge- 
bühr aufnehme, so schloß der Minister, so solle er die Stadt 
verlassen; sie werde dann die Folgen ihrer Parteilichkett zu 
tragen haben^^^). 

Daß diese Depesche Reinhard sehr unangenehm gewesen 
ist^b»), darf als sicher angenommen werden, denn sie ließ deut- 
lich erkennen, daß die Regierung bereit war, es auf einen 
völligen Bruch ankommen zu lassen. Nicht das aber war 
Reinhards Ziel. Er wollte nicht mit Hamburg brechen, son- 
dern es in die Abhängigkeit von Frankreich bringen. So er- 
klärt sich sein vorsichtiges, hinhattendes Berfahren trotz der sehr 
entschiedenen Befehle der Regierung^bo). Am 25. Dezember 
teitte er Doormann zunächst vorläufig die Aufträge des Direk- 

13. Dezember. 
Das Ministerium hat nachher noch geschwantt, ob jener Befehl nicht 

besser widerrufen würde. Am 22. Dezember war eine Depesche entsprechenden 
Inhalts aufgesetzt. An den Rand der betreffenden Stelle aber ist geschrieben: 
ce qui suit n's point ete expeciic. 

Hans. Geschichtsblätter 1875, S. 78. 
Die damals in den Städten und heute in der wiffenschaftlichen 

Literatur verbreitete Ansicht, Reinhard habe als Deuffcher rücksichtsloser vor- 
gehen müffen (Hans. Geschichtsblätter 1875, S. 78 Anm. 3), ist also hinfällig. 
Er ließ sich lediglich durch französische Interessen leiten. 
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toriums Anfangs ließ sich alles gut an. Doormann 
meinte, die Oberallen, die der Senat wohl befragen werde, 
würden zweifellos für die Anerkennung stimmen. Auch andere 
angesehene Persönlichkeiten machten Reinhard die bestimmtesten 
Hoffnungen^b^). Senator Rüker z. B., der Chef der Polizei^b»), 
verstieg sich sogar zu der Behauptung, die Ablehnung Rein- 
hards werde einen Volksaufftand hervorrufen^b«). 

Unter so guten Aussichten Wndigte Reinhard am 5. Januar 
amtlich die Übergabe seiner Beglaubigungsschreiben durch eine 
Note an, die, den Weisungen des Ministeriums entsprechend, in 
sehr herbem Tone abgefaßt war und eine „völlige, öffentliche 
und feierliche Neutralität" verlangte. Die hoffnungsvolle 
Sümmung Reinhards verstärkte sich, als ihn Haugwitz durch 
Vermittlung des französischen Gesandten in Berlin zu der Er- 
klärung berechtigte, der Senat erweise mit seiner öffentlichen 
Anerkennung dem König eine Annehmlichkeit^^^). 

Am 21. Januar endlich, nachdem der Schritt reiflich vor- 
bereitet und durch die preußische Unterstützung jedes Bedenken 
beseittgt schien, übergab Reinhard seine Beglaubigungsschreiben. 
Der Erfolg aber war eine nach der Anerkennung Abbemas 
höchst begreifliche Enttäuschung. Die Stadt reichte eine Vor- 
stellung ein, in der sie unter Berufung auf die Reichsverfassung 
um Auffchub der Anerkennung bat. Eine endgülttge Entschei- 
dung lag zwar nicht vor. Aber Reinhard hatte etwas ganz 
anderes erwartet, und sein Unwille über Hamburgs Rückfall 
in den „Kleinmut" war groß. Und da er erkannte, daß ein 
Umschwung in der Sttmmung eingetteten war, empfahl er, 
auf die Stadt jetzt keine Rücksicht mehr zu nehmen"«). 

Wohl war es bei dieser Wendung der Dinge weder Rein- 
hard noch dem Minister zumute; der Handel der Stadt war 
zu wichttg. Reinhard zweifelle, ob Frankreich ihn entbehren 

Bericht vom 28. Dezember. 
»-) Auch G. H. Sieveking glaubte daran. <19. März 1796. Buxtorf an 

Senator Post.) 
Bericht vom 6. März. 
Bericht vom 28. Dezember. 
Bericht vom 20. Januar. 

^-) Bericht vom 29. Januar. 
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könnte^b^); und Delacroix war sich vollkommen klar, daß dies 

unmöglich sei^bs). Nachdem man aber einmal so weit gegangen 
war, konnte man nicht mehr umkehren, und beide waren sich 
einig, daß nur durch Festigkeit ein Ersolg zu erzielen war^^^^. 
Da trat unerwartet eine weitere Verschärfung durch ein Miß- 
verständnis ein. Die Form der Hamburgischen Vorstellung, 
namentlich Unterschrist und Siegel, schien dem Direktorium, das 
mit den reichsstädtischen Gepflogenheiten nicht bekannt war, 
unvollständig und unpassend; es sah darin eine Verhöhnung 
Frankreichs und wies deshalb Reinhard an, Hamburg zu ver- 
anlassen, sich nach Bremen zu begeben^""). 

Indessen griffen auch die anderen Mächte ein. Österreich 
gab eine neue drohende Erklärung ab^°H; ihm folgte der eng- 
lische Gesandte^°^), später der russische. So schwanden mehr 
und mehr alle günstigen Aussichten dahin, wuchs die Furcht 
vor den Maßregeln der Frankreich feindlichen Mächte und 
nicht minder die Angst vor Preußens Vergrößerungssucht. 
Falls die Stadt sich von Kaiser und Reich trennte und durch 
verfassungswidriges Verhallen sich bloßstellte, traute man 
Preußen einen Handstreich zu^°^). 

Um zu retten, was noch zu retten war, betrieb Reinhard 
die befohlene Abreise nach Bremen mit größter Auffälligkeit 
zögerte sie aber möglichst hinaus"°H. So hoffte er in gleicher 
Weise Hamburg zu schrecken und zu locken. Doch das Spiel 
war verloren. Die Abstimmung in den verschiedenen Körper- 
schasten brachte zwar kein gerade ungünstiges Ergebnis bei den 
Oberalten, die für die Anerkennung waren, und den Sechzigern, 
von denen sich wenigstens eine knappe Mehrheit dafür aus- 

a. a. O. 
8. Februar. Delacroix an Reinhard. 

»-) 3. Februar. Bericht Reinhards. 7. Februar. Delacroix an Reinhard. 
14. Februar. Delacroix an Reinhard. 
Hans. GeschichtsbläUer 1875, S. 77. 
Bericht vom 15. Februar. 

-») Bericht vom 26. Februar. Hans. Teschichtsblätter 1875, S. 77 Anm. 2. 
Das Mißtrauen gegen Preußen sand durch dessen Vorgehen gegen Nürnberg 
neue Nahrung. 

Berichte vom 29. Februar und 20. März. 
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sprach. Im Senat aber waren nach Reinhards Angaben von 
25 Mitgliedern nur 6 für ihn eingetreten^os^ 

Der Ausgang war unbestreitbar eine Niederlage für Frank- 
reich und Reinhard persönlich. Eine Möglichkeit allerdings stand 
noch offen. Eine letzte Entscheidung konnte überlassen werden 
der Bürgerschaft, d. h. dem durch Hinzuziehung von 24 Bürgem 
aus jeder Pfarrei erweiterten Rat der Sechziger^°H, Diese 
Möglichkeit faßte man ins Auge. Aber ehe es soweit kam, 
hatte sich die Lage geändert. Der Anstoß dazu war von der 
Hamburgischen Kaufmannschaft gekommen. Diese setzte alles dar- 
an, den Bruch mü Frankreich zu verhindern, um den gewinn- 
bringenden ftanzösischen Handel nicht zu schädigen. Von ihr 
ging der Vorschlag aus, einen Unterhändler nach Paris zu 
schicken^"^), bevor noch die Bürgerschaft das letzte Wort gesprochen 
hatte. Denn so lange konnte man zur Not die Annahme auf- 
recht erhalten, daß die Anerkennung des Gesandten noch nicht 
endgüttig abgelehnt sei. Trotzdem Reinhard diesen Gedanken 
keineswegs ermuntertes"^), entschloß man sich dazu und fand in 
G. H. Sieveking den geeigneten Mann für die schwierige Auf- 
gabe. 

Als der Senat am 9. März darüber beriet und, ob die 
Bürgerschaft berufen werden sollte, sprach das entscheidende, 
zum mindesten ein sehr wichttges Wort wieder die Furcht vor 
Preußen. In Hamburg lebte ein Handelsagent der ftanzösischen 
Regierung, Benaven. Aus persönlicher Feindschaft gegen Rein- 
hard und in der Hoffnung, sein Nachfolger zu werden, wühlte 
er gegen ihn in Hamburg und Paris^""). Dieser hatte dem 

Bericht vom 6. März. 
Bericht vom S8. Dezember. 

"") Hans. Geschichtsblätter 1875, S. 88—89. 
Bericht vom 10. März. 
In Hamburg bot sich Benaven als Beschützer der Städte an (Bericht 

vom W. April). In Paris verleumdete er Reinhard nach Kräften. Am 
10. Juni behauptete er, Reinhard sei nach allgemeinem Urteil cienuä ctes 
lumiercr Necessaires für seine Stellung. Man sollte ihn im Unterrichtswesen 
verwenden. Wr die Diplomatie sei er ungeeignet wegen seines csractere 
clur ei grassier cie la plupsrt ctes ^Ilemancl». Er habe nichts im Kopfe als 
Heiratspläne, und dafür könne Frankreich das Gehalt sparen. Am 24. Juni 
forderte er für Hamburg die Ernennung eines Mannes moins stupicte et 
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Senate mehrere Schriftstücke aus seiner Feder zur Verfügung 
gefteN, die in jener Sitzung des Senates oerlefen wurden. 
Ihr wefentlicher Inhalt ging dahin: die bisherige Unterstützung 
Preußens sür Reinhard sei eine List, um die Hansestädte bloß- 
zustellen, der Reichsacht preiszugeben und sie sür die Verwirk- 
lichung eines großarttgen Ländertausches zu benutzen^^°). Die 
Kannegießerei Benavens machte wegen seiner amtlichen Stellung 
auf den Senat Eindruck genug, daß er nach Reinhards Zeugnis 
ihretwegen unterließ, die Bürgerschaft zu berufen^"). 

Da die letzte Entscheidung nicht gefallen war, blieb nichts 
übrig, als den lange angedrohten Schritt zu vollziehen. Am 
19. März verließ Reinhard Hamburg^^^) und begab sich nach 
Bremen. Die Beziehungen der Stadt zu Frankreich waren da- 
mit für vorläufig unterbrochen, und es fragte sich nun, ob die 
französische Regierung ihren Willen mit gewaltsamen Mitteln 
würde durchsetzen können^^^^). Das hing im wesentlichen ab von 
der Geschicklichkeit G. H. Sievekings. 

Auf seine Verhandlungen in Paris näher einzugehen, wäre 
überflüssig, da sie in seiner kürzlich erschienenen Lebensbeschrei- 
bung^") ausführlich behandell sind. Hervorgehoben seien hier 
nur einige wichtige Punkte, die dort nicht genügend Austlärung 
gefunden haben. 

Anfangs hatte das Direttorium offensichtlich die Absicht, 
mit aller Schärse vorzugehen. So erhielt Reinhard noch am 
14. März enffprechende Weisungen^"). Am 31. März schrieb 
der Minister an Reinhard, das Direttorium sei mit Hamburg 

rebutont als Reinhard, der dort r'cst couvert <1c ricliculc. Am 12. Juli 
nennt er Reinhard robespierriste, terrorirtc, Lsnguinairc. In diesem Stile 
gingen seine Schreiben bis zu seinem Tode im November. 

Beilagen zum Bericht vom 21. März. Sie tragen den Vermerk 
l.cct. 9. März 1796. 

e») Das bezeugt auch ein Brief Amsinks an Schlüter vom 22. März. 
Bericht vom 18. März. 
Daß damals Schlüter vom Direktorium anerkannt wurde, wie Ser- 

vieres S. 24. angibt, ist irrig. Schlüter war damals nicht Resident der 
Hansestädte, sondern wurde nach der von Seroi^res angeführten Depesche am 
4. März lediglich als Agent Bremens anerkannt. 

Sieveking, G. H. Sieveking. 
übereinstimmend damit Schlüters Brief an Doormann vom 19. März. 
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„sehr unzufrieden". Am 13. April wurde auf alle Hamburgischen 
Schiffe in holländischen und französischen Häfen Embargo ge- 
legt^^H. Dem enffprach der schroffe Empfang, den das Direk- 
torium Sieveking bereitete^^^). Da aber ein völliger Bruch mit 
Hamburg wegen der Handelsinteressen nicht in dem Plane der 
Regierung lag^^^)^ sg jst m diesen Maßregeln nur der Versuch 
zu sehen, Sieveking einzuschüchtern und möglichst hohen Vorteil 
aus der Lage zu ziehen, den immer wiederhatten Darlegungen 
Reinhards gemäß in klingender Münze^^H. 

Diese Mittel versagten bei der klaren und selbstbewußten 
Art Sievekings. Nur eine kurze Zeit ließ er sich niederdrücken; 
dann gewann er seine Festtgkeit wieder. Er blieb allen Drohungen 
unzugänglich. Selbst der Plan, französische Kaper auszurüsten, 
schreckte ihn nicht. Denn er erkannte den schwachen Punkt in der 
Stellung des Direktoriums: die Abhängigkeit Frankreichs von 
Hamburgs Handel. Mit allem Freimut sagte er voraus, daß 
durch die Ausschaltung des neuttalen Handels die Preise der 
Lebensmittel in Frankreich steigen, der französische Kredit im 
Ausland dagegen sinken würde^^°). Deshalb blieb er bei dem 
Angebot, das ihm möglich schien, während die Regierung eine 
Anleihe von 30 Millionen zu erzwingen hoffte^^^). So stand 
das Direttorium vor der Wahl, entweder ein Angebot anzu- 
nehmen, von dem es „wenig befriedigt" war, oder aber 
durch einen förmlichen Kaperkrieg gegen Hamburg dem eigenen 
Wirtschaftsleben schwere Wunden zu schlagen. 

Die Enffcheidung erwartete es von einem neuen Berichte 
Reinhards. Unter dem 30. April, 6. und 9. Mai legte dieser 
seine Ansicht dar. Maßgebend für ihn war der mit seinen 

13. April. Mitteilung des Marineministers an Delacroix. 
'») Sieveking S. 203. 

8. Februar. Delacroix an Reinhard. Das Handelsinterefle Frank- 
reichs ttekentt une rupture ouvcrte mit Hamburg. 

1') So auch eine namenlose Denkschrist von einem Beamten des Mini- 
steriums des Auswärtigen vom 7. April. 

24. April. Denkschrist Sievekings. 
Delacroix an Reinhard, ohne Datum; eingeheftet nach dem 3. Mai. 

Da aber Reinhards Bericht vom 30. April auf Fragen jenes Schriftstückes 
antwortet, muß es vor dem 30. April geschrieben sein. 

"') a. a. O. 
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eigenen Plänen übereinstimmende Wille des Direktoriums, den 
offenen Bruch wegen der verhängnisvollen Folgen für den 
französischen Kredit zu vermeiden. So rettete er denn Hamburg 
für den Augenblick. Er bestätigte Sievekings Angaben über die 
Geldmittel Hamburgs und gab zu, daß die von jenem vorherge- 
sagte schlimme Wirkung des Embargo für den französischen Kredit 
eingetteten sei. Dann stellte er die Frage, was die Republik von 
der Stadt fordern könne, ohne die Gefahr einer Ablehnung zu 
laufen. Das Recht ist ihm unbestteitbar: „Sie haben Gold, wir 
haben Eisen. Es ist angemessen, damit einen Tausch zu machen"^^^). 
Allerdings rät er, sich mit Sievekings Angebot zu begnügen. 
Aber, und das ist enffcheidend, in seinen Augen ist das nur eine 
Abschlagszahlung. Wenn durch den Frieden die Schwierigkeiten 
gehoben sind, die Hamburg hindern Opfer zu bringen, und 
wenn Frankreich seine Handelsbeziehungen neu regell, „dann 
wird die Stadt ein Interesse haben, den Preis zu zahlen, den 
Frankreich fordert" Frankreich also, so schließt er, behäll 
sich seine „gerechten Ansprüche" oor^^H. Einige Tage später 
kommt er noch einmal auf die Angelegenheit zu sprechen: Sie- 
veking habe das Maximum geboten. Aber „Herr Sieveking 
hat sich getäuscht. . . . Der Augenblick wird kommen, wo 
wir das Maximum fesffetzen" 

Reinhards Berichte waren das Zeichen zum Rückzug. Der 
Minister Delacroix empfahl nach ihrem Eintreffen dem Direktorium 
in einer ausführlichen Denkschrift^^^), einem schönen Denkmal für 
Hamburgs wirffchastliche Bedeutung, die Vorschläge Sievekings 
anzunehmen. In einem kurzen Rückblick auf die Enfftehung 
der Krisis stellte Delacroix fest, daß Senat und Kaufmannschaft 
von Hamburg gefehll hätten; der Senat durch die Nichtanerken- 
nung Reinhards und die Duldung der Emigranten, die Kauf- 
mannschaft durch habgierige Spekulattonen. Die Vergehen des 
Senates sah der Minister jetzt plötzlich in sehr mildem Licht. 

Bericht vom 30. April. 
Bericht oom 7. Mai. 

"-) a. a. O. 
Bericht vom 19. Mai. 
Ohne Datum. Nach einem dahinter eingehefteten Schriftstück vom 

20. Mai. 
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Die Hauptschuld schob er aus Preußen, welches Reinhard nicht 
genügend unterstützt habe. Obwohl er Sievekings Versichenmg 
von der Anhänglichkeit des „aristokratischen Senates" nicht 
recht traute, so wollte er sich doch mit der Ergebenheit der 
Bürger begnügen. Deshalb könne man Hamburg nicht als 
„einen wirklichen Feind betrachten, dessen Stolz und Mißachtung 
bestraft werden müsse, sondern nur als eine furchtsame Völker- 
schaft". Die ganze Schale des Zornes ergoß sich dann über den 
ehemaligen Wohlfahrtsausschuß. Dieser habe durch Reinhards 
vorzeitige Entsendung die Regierung in die schlimme Lage ge- 
bracht, entweder eine nützliche Stadt zu strafen oder einen 
Schritt zurückzutun. Allerdings war der Trost bei der Hand, 
alle Welt würde darin lediglich „reinen Edelmut" sehen. 

Selbst wegen der Duldung der Emigranten dachte der 
Minister sehr milde und in völligem Widerspruch zu früher 
machte er nicht mehr den ganzen Kaufmannsstand für die allzu 
vorteilhaften Geschäfte mit der Republik verantwortlich sondern 
nur noch einzelne. Immerhin, eine Genugtuung sei erforderlich. 

In so milder Denkweise wandte er sich zur Frage, ob das 
Embargo aufrechterhallen, etwa durch Ausgabe von Kaper- 
briefen verschärft werden sollte, und wie es mit Reinhards An- 
erkennung weiterhin zu hallen sei. 

Die Antwort fiel im Sinne größter Nachsicht aus. Hamburg 
verdiene sie, da Preußen es ohne seinen Schutz gelassen habe. 
Embargo und Kaperbriefe, legt er dar, müßten aber zum Ab- 
bruch der Handelsbeziehungen führen. Das würde nur den 
Engländern nützen, und eigentlich sei Hamburg für Frankreich 
unerreichbar. Die Stadt zwar könnte es in seine Gewalt brin- 
gen, wenn es seine Truppen in Hannover einmarschieren ließe, 
nicht aber den Handel. Denn dieser würde bei der Annähe- 
rung des Heeres einfach auf dänisches Gebiet nach Altona 
übersiedeln. Frankreich aber werde durch die Störung der 
Handelsbeziehungen den Schaden zu tragen haben. Unent- 
behrlich sei auch die Hamburger Börse. Daraus folgerte der 
Minister, es sei „nicht klug für die Republik, mit Hamburg zu 
brechen". Gestraft sei es durch das Embargo genug. Diese 
„Lehre" genüge, und die „Würde Frankreichs sei schon gerächt". 
Das Embargo also könne aufgehoben werden. 
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Wegen der „an sich wenig wichtigen" Anerkennung, meinte 
er, „indem die Regierung gegen den Aufschub die Augen 
schlösse oder Hamburgs Bitten erhörte, würde sie dadurch viel- 
leicht nur um so größer erscheinen. Denn nach so vielen Siegen 
könne sie sich Ruhm erwerben nur noch durch Großmut." 

Nachdem er dann kurz die von Sieveking vorgeschlagene 
Verständigung dargelegt und empfohlen hatte, zog er aus dem 
Vorigen die Schlußfolgerung: Hamburg solle bis zum Abschluß 
des Friedens „der Gegenwart eines französischen Gesandten 
beraubt sein", das Embargo aufgehoben werden und als „Preis 
und Erkenntlichkeit" für das Entgegenkommen die Stadt die 
von Sieveking angebotenen Verpflichtungen auf sich nehmen. 

Die ganze krause Logik dieser Denkschrift, welche die Ge- 
nehmigung des Direktoriums erhielt, diente nur dazu, die Tat- 
sache zu bemänteln, daß Frankreich vor Hamburgs wirtschaft- 
licher Macht zurückwich. Nicht die Höhe der Summe,. die 
Sieveking anbot, entschied über Annahme oder Ablehnung 
seiner Vorschläge, sondern seine Unzugänglichkeit für Drohungen 
und die Bedeutung des Hamburger Handels. Hier zeigt sich, 
welche Stellung die Stadt bei geschickter und fester Vertretung 
hätte einnehmen können, und welche Macht die Hansestädte 
hätten ausüben können, wenn sie geschlossen zusammengeftanden 
hätten. 

Aber ttotz der augenscheinlichen Niederlage hatte Frank- 
reich sich durch den Verttag, den Delacroix auf Grund seiner 
Denkschrift mit Sieveking abschloß, doch einen bedeutenden Er- 
folg gesichert, und dieser bestimmte dank Reinhards Geschicklich- 
keit auf die Dauer die Zukunft der Hansestädte. Die Republik 
übernahm die Verpflichtung, die Interessen der Stadt bei den 
bevorstehenden Friedensverhandlungen zu schützen und stellte ' 
einen neuen Handelsverttag in Aussicht. Das durfte Sieveking 
sicherlich als ein wertvolles Ergebnis seiner Arbeit ansehen. 
Wertvoller noch war es für Frankreich, denn damit erreichte 
es, was Reinhard von Anfang an erstrebt hatte: Hamburg 
war jetzt durch sein eigenes Interesse an Frankreich gebun- 
den^^^), und die Erinnerung an das Geldopfer mochte dafür 

'"l Das hob Reinhard besonders hervor in seinem Bericht vom 22. Sep- 
tember. 
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bürgen, daß es nicht mehr versuchen würde, sich gegen die 
Republik auszulehnen^^°). Und wenn das Direktorium mit der 
gewonnenen Geldsumme nicht zufrieden war, nun, wie ge- 
zeigt, sah Reinhard und zweifellos auch die Regierung den 
Vertrag nur als einen Waffenstillstand an. Ungeachtet seiner 
Nachgiebigkeit schnitt Frankreich also nicht schlecht ab. 

Wie sind nun die beiden anderen Städte durch die An- 
erkennungskrisis hindurchgekommen? Was Lübeck anlangt, so 
übersandte Reinhard auch ihm, wie er am 6. März meldete, 
seine Beglaubigungsschreiben. Da er erwartete, daß es sich 
ganz nach Hamburgs Beispiel richten würde, sah er keinen 
Grund, sich ihm gegenüber anders zu verhalten^^"). 

Bremen dagegen wurde mit der größten Schonung be- 
handelt. Ihm kam jetzt seine Hinneigung zu Frankreich und 
die Folgerichttgkeit seiner Handlungsweise zustatten^^^). War 
Hamburg durch sein verschiedenes Verhalten gegen Abbema 
und Reinhard mit sich selbst in Widerspruch geraten, so hatte 
Bremen diese Klippe glücklich umschifft. Als Abbema seine 
Anerkennung gefordert hatte, ließ es über seine Bereitwilligkeit 
dazu keinen Zweifel, falls die batavische Republik darauf be- 
stände; es bat aber mit Rücksicht auf seine schwierige Lage und 
die Anwesenheit der englisch-hannöverschen Truppen um Auf- 
schub. Eine Berufung auf seine Reichspflichten vermied es, 
um keinen Anstoß zu erregen; dagegen hob es das französisch- 
batavische Interesse hervor^^H. Solche Gesinnungstüchtigkeit 
hatte dann zur Folge, daß Bremen schließlich die Anerkennung 
Abbemas erlassen wurde^^^). 

In völligem Einklang stand sein Verhalten gegen Rein- 
hard. Noch ehe ein amtlicher Schritt erfolgte, bat es um Auf- 
schub der Anerkennung. Reinhard wußte also, was er dort zu 

Hamburg war von da an sehr gefügig gegen alle französischen 
Wünsche, z. B. wegen der Emigranten (Bericht vom 10. September). 

Bericht vom 20. März. Vgl. Hans. Geschichtsblätter 1875, S. 89 
ff. 102. 

Nach Schlüters Briefen war man in Paris mit Bremen sehr zufrie- 
den. 19. März. Buxtorf an Senator Post. 22. März. Schlüter an Syn- 
dikus Post. 

25. Oktober 1795. Senator Post an Buxtorf. 
4. März. Senator Post an Buxtorf. 

geitschr. d. B. f. L. G. XV, 2. 24 
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erwarten hatte und wurde nicht wie in Hamburg zuerst durch 
leere Hoffnungen getäuscht'»H. Aber obgleich man sich rechtzeitig 
zu sichern gesucht hatte, lebte man doch auch in Bremen in der 
lebhaftesten Besorgnis vor Berwickelungen^^H: und nicht ohne 
Grund. Anfang März plante Delacroix'-^H, wie Hamburg so 
auch Bremen und Lübeck zu Leistungen für die französische 
Staatskasse heranzuziehen. Da diese Städte an der „Ableh- 
nung Reinhards teilgenommen" hätten, müßten sie auch „das 
Gewicht der Genugtuung teilen, welches die Regierung gegen 
die Stadt Hamburg durchzusetzen strebe". Die Senate von 
Bremen und Lübeck hätten das Recht, über größere Summen 
zu verfügen als der Hamburger; deshalb sollten die beiden 
Städte als Hansestädte sich an dem Opfer Hamburgs beteiligen'^'). 

Es leuchtet ein, welchen Schlag die Durchführung solcher 
Pläne dem französischen Einfluß in Deutschland versetzt hätte. 
Wenn das Direktorium einen so eiftigen Anhänger wie Bremen 
schädigte, so schwand jeder Reiz zum Abfall vom Reich dahin. 
Daher entsprach es ganz Reinhards Polittk, w';nn er jetzt für 
Bremen und Lübeck gegen die Regierung einttat"«). Darauf 
ließ diese ihre Pläne fallen, und so geschah es, daß Bremen 
und Lübeck ohne Opfer aus der Krisis hervorgingen"»). 

12. und 14. November. Syndikus Post an Schlüter. 
10. und 14. Januar. Senator Post an Buxtorf. 16. Januar, 

26. März, 2. April. Syndikus Post an Schlüter. 
2»«) Seine Denkschrist ohne Datum; eingehestet nach einem Schriststück 

vom 8. März. . , 
rb') Denselben Standpunkt vertritt die erwähnte namenlose Denkschrift 

aus dem Ministerium des Äußeren vom 7. April. Flassan machte noch spä- 
ter Schlüter ebensolche Andeutungen (10. und 25. Juli. Schlüter an Syndikus 
Post). Andeutungen Kerners und Reinhards hatte Senator Post schon am 
3. Januar 1706 (Senator Post an Buxtors) abgelehnt. 

»°) Berichte vom 4. und 14. April. 
'^') Im Bericht vom 4. April erwähnt Reinhard, Abbema sei mit dem 

Ausschub seiner Anerkennung unzusrieden. Als Holländer sei er aus den han- 
sischen Handel eisersüchtig, und habe sich über den Ausgang von Reinhards 
Sache in Hamburg gesreut. Er neige stets zu scharfen Maßregeln, während 
er, Reinhard, sie zu vermeiden wünsche. Auch aus dieser Stelle ist nicht zu 
folgern, Reinhard sei der Fürsprecher der Städte gewesen. Nach dem Zu- 
sammenhang ist mit dem Ausdruck „scharfe Maßregeln" der Abbruch der 
Handelsbeziehungen gemeint; und diesen suchte Reinhard zu vermeiden, im 
französischen Interesse. 
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Nachdem Anfang September die Anerkennungsfrage auch 
äußerlich durch Reinhards Rückkehr von Bremen nach Altona 
erledigt war, griff dieser unverweilt die Aufgabe an, das durch 
den jüngsten französisch-hamburgischen Vertrag geknüpfte Band 
möglichst eng zu schnüren. Die Handhabe bot ihm Frankreichs 
Verpflichtung, für die Hamburgischen Interessen einzutreten. 
Was darunter zu verstehen, ging aus den Punkten hervor, die 
einst Doormann durch den Kanzler Ochs bei Barthelemy ein- 
gereicht hatte. Es ist vorher dargelegt, wie diese Hamburgi- 
schen Punkte aus den von Bremen vorgeschlagenen hervorge- 
gangen waren, wie Lübeck die Hamburgische Fassung sich zu 
eigen machte, und wie diese Punkte im wesentlichen gemein- 
hansische Interessen betrafen. Wenn also Reinhard, durch den 
Sievekingschen Vertrag berechtigt und verpflichtet, sich Ham- 
burgs annahm, so hielt er damit gleichzeitig auch Bremen und 
Lübeck; und das Ziel war erreichbar, die drei Städte zu ge- 
meinschaftlichem Handeln zusammenzuführen, zu jenem engeren 
Bund zusammenzuschweißen, der der Kern für das unter fran- 
zösischem Einfluß stehende dritte Deuffchland werden sollte. 
Den besten Helfer für diese Arbeit fand Reinhard in Bremen. 

Es ist oben^^o) bereits erwähnt, wie Hamburg und Lübeck 
sich dem Standpunkt Bremens genähert hatten, wie aber der 
Gedanke, Schlüter im Namen der Hansa zu bevollmächtigen, 
nicht durchdrängt«). Bremen hatte jedoch mit größter Zähig- 
keit an seinem Ziel festgehatten und versucht, mit immer neuen 
Mahnungen die Schwesterstädte vorwärtszutteiben. Durch 
Einwirkung auf den um G. H. Sieveking gescharten französisch 
gesinnten Kreis hoffte es Hamburgt^y durch Rodde Lübeck zu 
gewinnent^t). Bald nach Reinhards Ankunstt«) setzte es sich 
mit ihm zu demselben Zweck in Verbindung. 

>«°) S. 328 ff. 
16. November. Syndikus Sieveking an Rodde. 
7. Oktober. Senator Post an Buxtorf. 14. Oktober. Syndikus Post 

an Schlüter. 21. Oktober. Schlüter an Voght. 27. November. Schlüter an 
Syndikus Post. 

23. Dezember. Syndikus Post an Schlüter. 
25. November. Schlüter an Syndikus Post. 12. Dezember. Syndikus 

Post an Schlüter. 

2«> 
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Jedem weiteren Fortschritt aber stellte sich die Unsicherheit 
entgegen, die durch die Frage der Anerkennung hervorgerufen 
wurde. Denn ehe sie nicht erledigt, war die französische 
Regierung sehr zurückhallend^^^); und als sich dann die Ver- 
hältnisse zuspitzten, wollte sich Bremen nicht an gemeinschaftlichen 
Schritten beteiligen, um nicht mit Hamburg büßen zu müssen^»«). 

Die Hände legten die Bremer deshalb nicht in den 
Schoß. Mit wacher Sorge achtete die Sicherheitskommission 
aus alles, um jeden Vorteil auszunutzen und überwachte mit 
regstem Mißttauen alle Schritte Hamburgs und G. H. Sieve- 
kings, um jede Übervorteilung zu verhindern^^^); von SchMer 
ließ sie sich sogar seinen vertraulichen Briefwechsel mit Hamburg 
mitteilen^^«). Sie setzte alle Hebel in Bewegung, um die Be- 
willigung ihrer fünf Punkte zu erlangen. Schon im November 
teilte sie sie Kerner, dem Privatsekretär Reinhards, mit und erlangte 
durch ihn, daß der Gesandte sie seiner Regierung empfahl^"'»). 
Dann drängte sie Schlüter zu neuer Tättgkeit, um eine Erklärung 
des Direktoriums zu erwirken'^°), stellte ihm beliebige Bestechungs- 
gelder zur Verfügung'bi) und ließ durch Buxtorf Barthelemy 
an die Wünsche erinnern'°^). Es war ein erster Erfolg, als 
unter dem 29. Dezember Delacroix, allerdings in sehr allgemeinen 
Ausdrücken, Frankreichs Hilfe in Aussicht stellte. Bremen schritt 
rastlos weiter. Im Februar beaufttagte es Schlüter, bei der 
Regierung Verhandlungen über Fragen des Seerechts anzu- 
regendes) Auf Schlüters Wunsch stellte es ihm auch eine neue, 

an das Direktorium gerichtete Vollmacht aus, und es hatte die 
Genugtuung, daß Schlüter am 4. März förmlich anerkannt 

25. November, 24. Februar. Schlüter an Syndikus Post. 
20. April, 25. Mai. Syndikus Post an Schlüter. 
30. Dezember, 20. April, 22. Oktober. Syndikus Post an Schlüter. 

20. März. Senator Post an Buxtors. 1.-2. April, 20. April. Schlüter an 
Syndikus Post. 

r»s) g.—9, Oktober, 22. November. Schlüter an Syndikus Post. 
Berichte vom 1. Dezember 1795; 2. Juli 1796. 

^°) 30. Dezember. Syndikus Post an Schlüter. 
3. Januar. Senator Post an Buxtors. 

r-i) y. Januar. Buxtors an Senator Post. 
14. Februar. Syndikus Post an Schlüter. 3. April. Senator Post 

an Buxtors. 
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wurde, während das Direktorium ihn als Vertreter Hamburgs 
und Lübecks wegen ihres Verhaltens gegen Reinhard nicht zu- 
gelassen hatte^^H. 

Gemeinschaftliche Verhandlungen der drei Städte kamen 
in Fluß, als Reinhard während seines Aufenthalts in Bremen 
mit der Sicherheitskommission persönlich Fühlung nahm^^H. 
Da die Regelung der Anerkennungsfrage vor der Tür stand 
und die allgemeine polittsche Lage einen nahen Frieden wahr- 
scheinlich machte, wurde verabredet, daß Bremen nunmehr 
energisch die Beförderung der Angelegenheit in die Hand nehmen 
sollte. Demgemäß ließ es durch Schlüter noch einmal dem 
Minister Delacroix die bekannten Punkte überreichen^^H und 
regte von neuem bei Hamburg und Lübeck ein gemeinschaft- 
liches Vorgehen an^°^), während es Reinhard übernahm, das 
Direktorium vorläufig zu unterrichten. Der Minister ging bereit- 
willig auf Reinhards Vorschlag ein und sprach sich, wie er ge- 
raten hatte, in durchaus unverbindlicher Form zugunsten der 
Wünsche der Stadt aus^^H, wenig später erteiüe er auch SchMer 
eine überaus fteundliche Antwort^^H. Sie gab den letzten Anstoß 
zu den gemeinschaftlichen Verhandlungen. Denn auf Reinhards 
Rat drückte der Minister den Wunsch aus, daß sich die Städte, 
bevor sie sich an die Regierung wendeten, untereinander über 
ihre Forderungen verständigen sollten. Damit hatte sich die 
maßgebende Stelle für die Politik ausgesprochen, die Bremen 
seit so langem vertreten hatte. Um ihr endgültig zum Sieg zu 
verhelfen, bevollmächttgte Delacroix am 6. August Reinhard, 
den Städten beim Einigungswerk seine Hilfe zu leihen. 

Reinhard übernahm nun die Rolle des Vermittlers zwischen 
den Städten^o"). geschickt genug, von Anfang an den 

"i«) Auf Reinhards Rat. Bericht vom 1. Dezember. 
Das Folgende nach dem Bericht vom 2. Juli 1796. 

"*) 2. Juli. Syndikus Post an Schlüter. 18. Juli. Note Schlüters an 
Delacroix. 24. Juli. Schlüter an Syndikus Post. 

11. Juli. Bremen an Lübeck und Hamburg. 
">) 25. Juli. Delacroix an Reinhard. 

1. August. Delacroix an Schlüter. 
2. und 26. August, 17. September, 7. Dezember. Syndikus Post an 

Schlüter. Berichte Reinhards vom 22. September, 26. Dezember. 1. Sep- 
tember. Senator Post an Buxtorf. 14. Oktober. Hamburg an Lübeck. 
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Gegenstand auszuschalten, der wegen der entgegengesetzten Inter- 
essen der Städte jede Verständigung gefährden mußte: den 
Handelsvertrag^bi^ Indem er die Verhandlungen darüber auf 

die Zeit nach dem Frieden verschob, zwang er die Städte, sich 
an die Nächstliegenden Aufgaben zu halten. 

Schnell gingen die Beratungen auch jetzt nicht vorwärts. 
Zu groß war das gegenseiüge Mißtrauen, und Hamburg, durch 
den Sievekingschen Vertrag sich sicher fühlend, erwartete nach 
Reinhards Ansicht von einem gemeinsamen Vorgehen für sich 
eher eine Schwächung als Stärkung^"2^ Ez aber einem 
Druck Reinhards nach^'^H; am 9. September wurde ein Ausschuß 
für die hansischen Angelegenheiten gebildet^^H; Amsink und 
Syndikus Sieveking hatten darauf eine Besprechung mit Rodde^^s^; 
fast gleichzeitig fanden dann in Hamburg und Lübeck die grund- 
legenden Beratungen statt, und beide endeten mit dem völligen 
Anschluß an die Bremer Politik. Für Lübeck fiel nach dem 
von Rodde abgestatteten Bericht^bb) hauptsächlich die Furcht vor 
Preußen ins Gewicht und der Wunsch, als Direktorialstadt nicht 
hinter den beiden anderen zurückzubleiben. In Hamburg war 
der Widerstand der immer noch starken Partei zu überwinden, 
die lediglich im Anschluß an den Kaiser das Heil sah^°H. Selbst 
Senator Amsink, dessen Wort allem Anschein nach den Ausschlag 
zugunsten Frankreichs gegeben hat, war kein blinder Anhänger 
der Republik. Auch er sah dem Schritt, den zu tun man im 
Begriff stand, voller Zweifel entgegen. Frankreichs Hilfe schien 
ihm keine sichere Bürgschaft gegen „räuberische Adler"^b8^, Die 
Furcht vor Preußen, Bedenken wegen Frankreichs bewogen den 
Senat noch einmal zu dem Bersuch „mit der achtungsvollsten 
Dankbarkeit und Ergebenheit für die französische Republik doch 
immer noch Achtung und Unparteilichkeit gegen Kaiser und Reich 

Bericht vom 1. August. 1. November. Syndikus Post an Schlüter. 
2,2) Bericht vom 22. September. 

14. Oktober. Hamburg an Lübeck. 
9. September. Senatsbeschluh. 

2»») 20. September. Promemoria Roddes. 
-««) Anm. 265. 

22. September. Denkschrift Amsinks. 22. September. Amsink an 
Rodde. 

19. August. Amsink an Schlüter. 



363 

zu verbinden"^by. die Anhänglichkeit der Hamburger an 
das Reich auch sympathisch berühren, es war doch nur wieder 
eine Halbheit, und hier forderte die Lage ein entweder — 
oder. Den Kaiser und Frankreich zufriedenzustellen war so 
unmöglich wie die Quadratur des Zirkels. Allen zu gefallen 
ist eben unmöglich, und nach diesem Satze handelte Bremen. 

Ein Promemoria, das der Hamburger Senatsausschuß, um 
es Reinhard zu überreichen, entworfen, der Hamburger 
und Lübecker Senat genehmigt hatten, arbeiteten die Bremer 
im Sinne eines einseitigen Anschlusses an Frankreich um^'°); 
sie gingen so weit, daß sie für die Städte ein so nahes Ver- 
hältnis zu Frankreich wie das der batavischen Republik vor- 
schlugen^^H. Noch einmal traten Abgeordnete der drei Städte 
zu mündlichen Beratungen zusammen, an denen diesmal Rein- 
hard teilnahm, und dort einigte man sich über den endgültigen 
Text der Denkschrift an das Direktorium. Im wesentlichen 
wurde unter Reinhards Einfluß^^^) der Hamburgische Entwurf 
nach den weitergehenden bremischen Vorschlägen abgeändert^^^). 
Nachdem die Senate ihre Zustimmung gegeben, wurde die 
Schrift Reinhard mit einem begleitenden Schreiben Lübecks 
als der Direktorialstadt am 8. Dezember übergeben^^H. 

Die endgültig verabredete gemeinsame Schrift^^H zeigt, 
daß die bremischen Gedanken einen vollkommenen Sieg davon- 
getragen hatten. Eine allgemeine Einleitung legte die Bedeu- 
tung der Hansestädte für den europäischen Handel dar. Allen 
Staaten müßte an dem Bestehen besonderer Handelsstaaten 
liegen, die Selbständigkeit genug besäßen, um nicht gezwungen 
zu sein, an den Parteiungen Europas teilzunehmen, und doch 
nicht stark genug, um von einem Zwist einen Gewinn zu 
hoffen; Staaten, deren einziges Jnteresfe die Ruhe und 

14. Oktober. Amsink an Eelking. 
8. Dezember. Senator Post an Buxtorf. 
17. November. Bremen an Lübeck. Reinhard lehnte den Gedanken 

ab. Bericht vom 26. Dezember. 
26. November, 7. Dezember. Syndikus Post an Schlüter. 
Anm. 270. 
Lübeck hätte gern auf die Ehre verzichtet. (3. Dezember. Senats- 

beschluß.) 
Hier wiedergegeben nach der Abschrift im Lübecker Archiv. 
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wahrhafte Neutralität sei, deren Wohlstand die anderen 
Völker nicht beunruhige, sondern bereichere, deren Gesetze durch 
die Weisheit und den Willen der Bürger bestimmt seien, deren 
Versassung jedes Vorgehen der Staatsgewalt ausschlösse, welches 
das Vertrauen des Kausmannes erschüttere. Solche Staaten 
allein böten in politisch bewegten Zeiten dem Handel einen 
sicheren Markt und nicht minder sichere Hilssquellen sür die Be- 
dürsnisse der Völker. Solche Staaten seien die Hansestädte. 
Nur Reichskriege noch unterbrächen den Genuß dieser sicheren 
Stellung und zwängen sie zu mittelbarer Teilnahme an den 
Händeln Europas. 

Aus diesen Betrachtungen wurde gefolgert, daß das wahre 
Interesse Europas und der Städte ihre Befteiung von solcher 
Verquickung mit den politischen Verwicklungen fordere, und 
zwar durch Befestigung ihrer territorialen Hoheit im Rahmen 
der Reichsverfassung mit allen daraus fließenden Rechten, Frei- 
heiten und Privilegien und außerdem durch Gewährung einiger 
Zugeständnisse für Kriegszeiten, die der Allgemeinheit nützten, 
ohne den anderen Reichsständen und Völkern zu schaden. Nämlich 

1. daß die deutsche Hansa, also auch die einzelnen Hansestädte, 
in ihrer politischen Existenz, im vollen Genuß der Landes- 
hoheit, Unabhängigkeit, Freiheiten, Rechten und Privilegien 
erhalten und im Mnfttgen Frieden durch die feierlichsten 
Verpflichtungen bestättgt und von den vertragschließenden 
Mächten verbürgt würden; 

2. daß ihr Handel zur See und auf den Flüssen künftig nie 
behindert werde; 

3. daß ihre Flagge überall und zu allen Zeiten alle Sicher- 
heiten, Rechte und Vorteile aller anderen Völker genieße; 

4. daß in Anbetracht des hohen Nutzens des hansischen 
Handels in Kriegszeiten die Völker übereinkämen, den 
Städten für Handel und Schiffahrt volle Neutralität zu 
gewähren, ausgenommen den Handel mit Konterbande 
und nach belagerten und blockierten Plätzen. 

Ein solches System würde fordern 
1. daß die Republik im Falle neuer Reichskriege die Zahlung 

des Reichskonttngentes an den Kaiser nicht als eine Ver- 
letzung der Neutralität betrachte; 
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2. daß Kaiser und Reich auf verfassungsmäßigem Wege die 
Städte von der Bekanntgabe der Jnhibitorien und Avoka- 
torien befreie und die Beibehaltung der Konsuln sowie 
der bevollmächtigten Minister des Reichsfeindes gestatte; 

3. daß die Städte unter keinem Vorwand besetzt oder zu 
irgendeinem militärischen Zweck benutzt würden; 

4. daß Lauf und Mündungen der Elbe, Weser und Trave 
ebenso wie die Landgebiete der Städte gleich neutral sein 
sollten wie die Städte selbst; 

5. daß der Lauf der Posten und die Zufuhr der Lebens- 
mittel nicht unterbrochen werden dürfe; und schließlich 

6. daß zur Beschränkung der Kaperei die Ladung ohne 
Unterschied von der neutralen Flagge gedeckt sei. 

Als die Städte sich vereinigt hatten, mit diesen „Desiderien" 
an die französische Regierung heranzutreten, meldete Reinhard 
nach Paris, es sei ihr aufrichtiger Wunsch, daß Frankreich 
„ganz" die Vertretung ihrer Sache übernehme^'b^. Wenn er 
sich nicht irrte, dann konnte er mit Genugtuung auf sein Werk 
sehen. Denn erwarteten die Städte alles von der Republik, 
so legten sie ihre Zukunft in Frankreichs Hand, und dann hatte 
dieses im nördlichen Deutschland festen Fuß gefaßt, trotz 
Demarkationslinie und norddeutscher Neutralität; es hatte eine 
Stellung, die gleich nützlich war, um den preußischen Einfluß 
einzudämmen und dem englischen Handel an seinen wichtigsten 
Einfallstoren Schwierigkeiten zu bereiten. Darum allein war 
es Reinhard und der französischen Regierung zu tun gewesen; 
nicht etwa aus sentimentaler Schwärmerei für die Hansa hatten 
sie sich der Städte angenommen. Wenn daran noch ein Zweifel 
bestehen könnte, so wird er erledigt durch die Empfehlung, die 
Reinhard den Desiderien am 26. Dezember mitgab. Mit allem 
war er einverstanden, nur mit einem Punkte nicht: der Freiheit 
von militärischer Besetzung. Diese zuzugestehen, meinte er, 
könnte Frankreich „nicht passen"^"); denn wenn der Wunsch 
sich auch nur auf den Kaiser zu beziehen scheine, so sei er doch 
„mit nur noch mehr Recht anwendbar auf die französischen Heere". 

»") Bericht vom 26. Dezember. 
Bericht vom 26. Dezember. Is 6emsncie ct'excmption ciu sejour 

cicr trouper . . . pourrsit ne point nous convenir ct'sccorcier. 
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Von hier aus erhellt auch die Bedeutung des französisch- 
preußischen Geheimabkommens vom 5. August 1796. Damals 
mußte sich der König verpflichten, die Städte in ihrer „Integrität 
und Unabhängigkeit" zu erhalten. Einige Wochen später er- 
klärte der Bureauchef im Ministerium des Auswärttgen, Durand, 
Frankreich brauche im Norden lLuropas „Freunde und Märkte"^^^). 
Frankreich brauchte noch mehr: das Geld der Städte, ihren 
Handel und nach der Ansicht, die Reinhard am 26. Dezember 
aussprach, auch Garnisonen in den Städten. Daß er damit in 
Aussicht nahm, wovor jeder hansische Bürger damals zitterte 
und auf dessen Vermeidung in erster Linie das ganze Streben 
der Städte nach Neutralität zielte, wußte Reinhard. Es ist klar, 
was in seinen Augen die Hansestädte waren: Werkzeuge 
Frankreichs, die es je nach Bedürfnis verwenden oder zer- 
brechen konnte. Empfahl er doch selbst wenige Monate danach, 
am 15. März 1797, durch einen Handstreich Elbe, Weser und 
Ostsee zu sperren, um gegen den englischen Handel einen töd- 
lichen Streich zu führen! 

29. September. Schlüter an Syndikus Post. 
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Sespcechungen. 

iüermann Westpkal, Die Verhältnisse der wendischen Hanse- 
städte untereinander, zu den Landesherren, zur 
Hansa. Greisswalder Dissertation, Greisswald 1911, Buch- 
druckerei Hans Adler. 86 Seiten. 

Bitter enttäuscht habe ich das Hest aus der Hand gelegt. 
Man wird zugeben müssen, daß das Thema sür die Kenntnisse 
und Fähigkeiten eines Doktoranden gewöhnlichen Schlages recht 
wenig geeignet war. Es bedurste außer umsassenden Borkennt- 
nissen zu der Lösung der Ausgabe, wenn man sie nach dem 
Stande der verösfentlichten Quellen zeitlich begrenzt, im Jahre 
1911 des Studiums von 23 Bänden Hanserezessen, 9 Bänden 
des Hansischen Urkundenbuchs, zwei Bänden des Lübeckischen 
Urkundenbuchs, von aller anderen Literatur abgesehen. In voller 
Würdigung der Schwierigkeiten, aus die der Berfasser stoßen 
mußte, würde ich es dennoch gern anerkannt haben, wenn er 
nur wenigstens einen Teil seines Themas, mochte er es sich so 
oder so beschränken, mit Ernst angegriffen hätte. Einen Ansatz 
zu einem solchen Versuche finde ich in dem Kapitel über die 
Bündnisse zur Wahrung des Landfriedens und zur Abwehr von 
Unrecht und Gewalt. Aber auch hier hat er versagt. Nicht 
nur ist seine Aufzählung wirklich unvollständig, sondern es sind 
auch seine Jnhallsangaben unzureichend und unrichtig (z. B. die 
von dem berühmten Rostocker Landfrieden vom Jahre 1283). 
Alles andere, was uns aufgetischt wird, ist eine lockere, un- 
geordnete Sammlung von Beispielen für dies oder jenes. Da- 
bei fehlt es nicht an bösen Mißverständnissen; die Auseinander- 
setzungen aber über die Verfassung der wendischen Städte und 
ihren Münzverein zeigen gröbliche Unwissenheit. 

Wismar. F. Techen. 
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L. Lrkönderg, Die Technik des Finanzhaushalts der 
deutschen Städte im Mittelalter (Münchener Volks- 
wirtschaftliche Studien, herausgegeben von L. Brentano und 
W. Lotz, 103. Stück) XIV und 199 S., Stuttgart und Berlin 
1910. I. G. Cottasche Buchhandlung Nachf. 

Ein Versuch, die Ergebnisse zusammenzufassen, die in den 
von Jahr zu Jahr sich mehrenden Arbeiten über die Finanz- 
verwaltung der einzelnen deutschen Städte im Mittelalter bisher 
gewonnen sind, wird jedem willkommen sein, der sich bei einer 
neuen Spezialarbeit dieser Art über die allgemeinen dabei zu 
beachtenden Gesichtspunkte unterrichten will. Ein solcher Versuch 
stößt aber auf Schwierigkeiten bei der großen Verschiedenheit 
der Zustände in den einzelnen Städten. Diese Schwierigkeiten 
wurden str S. noch dadurch vermehrt, daß er die mittelalterliche 
Finanzverwaltung meist nur indirekt aus modernen Arbeiten 
kannte (vgl. S. 27). 

Dankenswert ist das Verzeichnis der hauptsächlichen Lite- 
ratur zum Thema'). Dagegen ist die Einleitung (1—10) über 
die Befreiung der Städte von der Stadtherrschast für das Thema 
der Arbeit überflüssig. Ähnliches gilt von Teilen des 4. Para- 
graphen des I. Abschnitts (die städtische Finanzverwa^ng im 
weiteren Sinne), in dem S. über den Rat (13—25) spricht, über 
die Zeit seiner Entstehung, sein Verhältnis zur Gemeinde, seine 
oberste Leitung der Finanzverwaltung und seine Entlastung durch 
Bildung von Spezialämtern. 

In der äußeren Organisation der Finanzverwaltung im 
engeren Sinne (26—39) unterscheidet der Verfasser zwei chaupt- 
typen: Entweder gab es eine oberste „Finanzkasse", in deren 
Rechnung wenigstens die Saldi der Nebenkassen aufgenommen 
wurden, oder man bevorzugte ein System koordinierter Kassen; 
dieser Unterschied gelangte jedoch in Praxis nirgends zur vollen 
Ausbildung. 

Wichttg sind die beiden folgenden Paragraphen, da sie 
über wesentliche, von heute abweichende Züge der mittelalter- 
lichen Verwaltung handeln. In den Ausführungen über das 
„innere Wesen der Finanzverwaltung und des Rates" (40—69), 
oder deutlicher: über das mittelalterliche Beamtentum, wäre 
manchmal der Unterschied zwischen den Nachgeordneten Beamten 
und den die einzelnen Ämter verwaltenden Mitgliedern des 
Rats mehr hervorzuheben gewesen. Von letzteren gilt haupt- 
sächlich, was S. in Absatz s ausführt: Es gab keine Berufs- 
vorbildung und keinen gegliederten Amtsmechanismus. Die 

') S. VII—XIV. Für Lübeck wäre z. B. noch Wehrmanns Arbeit über den 
Weinkeller zu nennen gewesen. 
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Amtsdauer war durch periodische Neubesetzung begrenzt (in 
Lübeck zu Petri), wobei aber oft dieselben Personen wieder 
eingesetzt wurden. Das Amt war ursprünglich Ehrenamt; 
allmählich kamen jedoch „Entschädigungen", z. T. in Naturalien, 
und schließlich das feste Gehalt auf. Absatz b handelt von 
zwei dem Mittelalter eigentümlichen Arten, wie Amtsverwalter 
ihre Entlohnung fanden: Die eine ist die Verpachtung des 
Amtes, die andere geschah nach dem „Prinzip der Selbstunter- 
haltung" (der Ausdruck ist von Böthe geprägt), wobei der 
Amtsverwalter die Einnahmen zwar ablieferte, jedoch erst nach 
Abzug seines Anteils in Gestalt von Gehall oder Prozenten. 

Daraus bespricht S. (70—85) das „Prinzip der individuellen 
Nutzungsvergütung" (Böthe) oder der „Sonderbesteuerung derer, 
die ein Interesse an einer öffentlichen Einrichtung" (der Verfasser) 
z. B. an Brunnen hatten, ferner das „Prinzip der Bürgerpflicht", 
d. h. die Inanspruchnahme der persönlichen Dienste der Bürger, 
und das „Stiftungs- oder Dotationsprinzip" (Bücher), auf dem 
z. B. in Lübeck das Heil.-Geist-Hospital beruhte. In allen drei 
Fällen wurden die aufgebrachten Werte vom städtischen Ver- 
mögen getrennt, jedoch meist unter Leitung oder wenigstens 
Oberaufsicht des Rats verwaltet. 

Der II. Abschnitt handelt vom Rechnungswesen. Bei den 
Ausführungen über die Buchführung (89—114) hebt S. den 
Unterschied nicht genügend hervor, der — wenigstens in Lübeck — 
zwischen den lausenden Einnahme- und Ausgabebüchern und 
den am Schluß jedes Jahres aufgestellten Gesamtrechnungen 
bestand. Als älteste „Stadtrechnung" kennt der Verfasser che 
von Osnabrück 1285, während er die Bruchstücke eines Ein- 
nahmebuchs 1283 ff. in Lübeck nur in einer Anmerkung zweifelnd 
erwähnt. Er kritisiert dann die Stadtrechnungen, indem er sie 
an moderner Buchführungstechnik mißt. Auch ihren Quellen- 
wert für die Forschung zieht er wegen ihrer Unvollständigkeit 
und gelegentlichen Unrichtigkeit in Zweifel. 

Als einen Mangel bezeichnet er ferner, daß Brutto- und 
Nettorechnung (115-122) in ein und denselben Rechnungen 
nebeneinander angewandt wurden, wobei allerdings die Netto- 
rechnung überwog. 

Im Paragraphen über die Rechnungsablage (123—142) 
macht der Verfasser nach einigen Ausführungen iiber die meist ein- 
jährige Rechnungsperiode au^erksam auf den weitverbreiteten und 
für das Verständnis der mittelalterlichen Buchführung wichtigen 
Gebrauch des Rechentuches oder -brettes, auf dem mit Hilfe 
von Rechenpfennigen anschaulich addiert und subtrahiert wurde. 
Da man also in den Stadtrechnungen gar nicht schriftlich rechnete, 
erhielt sich auch der Gebrauch der hierzu so ungeeigneten römischen 
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Zahlen bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts. Hiernach hat 
man vielleicht auch in Lübeck, wo sich die römischen Zahlen 
und Schreibungen wie 10 ^ min 3 sS (10 ^ weniger 3 st) ebenso 
lange finden, nicht schriftlich gerechnet. Doch sind mir Nachrichten 
von der Verwendung des Rechentuchs, besonders etwa bei der 
Rechnungsablage vor dem Rat, nicht bekannt. 

Die Aufftellung eines Budgets (143—154) war in den 
mittelalterlichen Städten nicht möglich, hauptsächlich wegen der 
Unsicherheit der außerordentlichen Ausgaben sür politische und 
militärische Zwecke. Zur Balancierung der Einnahmen und 
Ausgaben bediente man sich zweier beweglicher Einnahmen: 
des Schosses und der Anleihen. 

Die Aussührungen im III. Abschnitt, über das Kassen- und 
Zahlungswesen, hätten besser srüher stehen müssen, da sie grund- 
legend sür das Verständnis z. B. der äußeren Organisatton (I 8 2) 
und der Buchsührung (II § 1 u. 2) sind. 

Fiskalische Kasseneinheit (157—172) gab es in keiner mifiel- 
alterlichen Stadt. S. betont aber die Unabhängigkeit der ein- 
zelnen Kassen zu stark, da doch alle dem Anweisungsrecht des 
Rates unterstanden, was S. — sür Lübeck wenigstens mit Un- 
recht — leugnet. Die einzelnen Kassen erhielten im Bedarsssall 
Geld voneinander oder machten, jede sür sich, bei Privaten 
Anleihen. 

Diese große Selbständigkeit, das „System der Zweck- 
bestimmung der einzelnen Kassen" (173—183) erklärt der Ver- 
sasser als einen Rest aus der Zeit, da die Städte noch Stadt- 
herren hatten. In der mittelalterlichen Stadt wurde überhaupt 
jede einzelne neue Einnahme nur zum Zweck einer bestimmten 
neuen Ausgabe begründet. Falsch ist jedoch, die Steuern, 
besonders die direkten, seien immer nur zu bestimmten Zwecken 
erhoben. 

Schließlich stellt S. sür das „tatsächliche Abhängigkeitsver- 
hältnis der Ämter von der städtischen allgemeinen Kasse" (184 bis 
190) mehrere Typen aus, von solchen Ämtern an, die auch den 
Iahresüberschuß nicht ablieserten, wie in Lübeck und vielerorts 
das Weinamt, bis zu solchen, die überhaupt keine eigene Kasse 
sührten. 

Im lV. Abschnitt (191—199) schließt der Versasser mit 
einigen Bemerkungen über das Kontrollwesen. Eine „öffent- 
liche Kontrolle" sand nur statt, wo die Zünfte siegreich waren; 
die „Verwaltungskonttolle" wurde bei der periodischen Rechnungs- 
ablegung vor einem Ratsausschuß oder, wie in Lübeck, vor 
dem Plenum ausgeübt. 

Charakteristisch für die ganze Arbeit ist, daß der Verfasser 
Dottor der Staatswirischaft, nicht eigentlich Historiker ist. Er geht 
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von den Anforderungen und Begriffen moderner Finanzver- 
waltungspraxis und -theorie aus. Daher mißt er die mittel- 
alterlichen Zustände gern kritisch an den heutigen. Unter diesem 
Standpunkt leidet auch die Disposition; denn infolge der Zer- 
legung in einzelne Abschnitte, die an modernen Begriffen orienttert 
sind, statt einer aus dem Stoff sich ergebenden Entwicklung, 
kommt es, wie auch oben zu erkennen ist, mehrfach zu Vor- 
ausnahmen und Wiederholungen. 

Im einzelnen sei noch bemerkt, daß mir ein „Rechenmeister- 
amt" in Lübeck (S. 89 Anm. 5) unbekannt ist. 

Kiel. Rudolf Toberg. 

Werner Richter. Lübeckische Vermögen im 16. und 17. 
Jahrhundert. (1500—1630). Kieler Dissertation. 
Berlin 1913. 92 S. 

Eine Untersuchung der lübeckischen Einzelvermögen, vor- 
wiegend des 16. Jahrhunderts, in ihrem Zusammenhang mit 
den polittschen und wirffchaftlichen Wandlungen der Zeit — 
das ist die Aufgabe, die sich R. in seiner Dissertation gestellt 
hat. Gewiß ein interessantes Thema: und wenn es — wie 
schon hier bemerkt sei — dem Verfasser in seiner Erstlings- 
schrist gelungen ist, auf diesem bisher fast brach liegenden 
Felde lübeckischer Wirffchaftsgeschichte eine an Einzelergebnissen 
und mancher feinen Beobachtung reiche Arbeit zu veröffent- 
lichen, so wird dieser Erfolg seiner Dissertatton nicht dadurch 
beeinträchttgt, daß im Interesse des weiteren Fortgangs der 
Forschung hier einzelne methodische Fragen zur Sprache ge- 
bracht werden, die eine Korrektur des von R. gezeichneten 
Bildes in einzelnen Zügen bedingen. 

Als bedenklich ist da zunächst zu erwähnen, daß R. den 
ersten Hauptteil seiner Studien auf eine zu isolierte Behandlung 
einer Quellengruppe, der Testamente, hat aufbauen wollen. Die 
ursprüngliche Überschätzung dieser Quelle ist denn auch im Laufe 
der Arbeit in eine Unterschätzung umgeschlagen, die im Vor- 
wort einen sehr bezeichnenden Niederschlag gefunden hat. Daß 
die Testamente, auch der späteren Zeit, doch nicht so unergiebig 
sind, wie man es nach den Worten der Vorbemerkung an- 
nehmen möchte, beweisen die späteren Ausführungen R.s von 
S. 32 an, in denen er die Testamente in Verbindung mit 
anderen Quellen für Einzelfragen untersucht. Der Versuch R.s, 
auf S. 9—32 seiner Arbeit auf Grund der Testamente zu einer 
Fixierung der Einzelvermögen lübeckischer Bürger zu kommen, 
mußte allerdings notgedrungen unbefriedigend ausfallen, da 
die Testamente allein die nöttgen Unterlagen zu diesem Vor- 
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haben nicht abgeben. Bei einer kritischen Durchsicht der ein- 
zelnen Schätzungen ergibt sich, daß diese zum großen Teil so 
wenig positive I^nterlagen haben, daß man die von R. gegebe- 
nen Endzahlen nicht als zutreffend anerkennen kann; nach dem 
Eindruck, den ich von ihnen gewonnen habe, sind sie im großen 
und ganzen doch zu niedrig angesetzt. Zu einer besseren 
Schätzungsmöglichkeit führt uns R. in den leider nicht zahl- 
reichen Fällen — z. B. bei Nicolaus Brömse und Godert von 
Höveln —, in denen er andere Quellen, so das Oberstadtbuch, 
zur Feststellung des Besitzes des Erblassers an Liegenschaften 
und Renten herangezogen hat'); mit diesem Zusatz gewinnen 
die Bestimmungen der Testamente doch gleich einen ganz ande- 
ren und anschaulicheren Inhalt''). Auch hätten für das 16. und 
17. Jahrhundert, in denen das ältere Prinzip der heimlichen 
Zahlung des Schosses immer mehr aufgegeben wurde'), die 
Akten der Schoßerhebung herangezogen werden können. 

War R. hier durch die zu große Beschränkung auf eine 
bestimmte Quellengruppe gehemmt, so hat ihn an anderen 
Stellen die zeitliche Beschränkung zu Trugschlüssen verleitet. 
Hierher gehört namentlich die Bewertung des Erwerbes länd- 
lichen Besitzes seitens lübeckischer Bürger. Wenn R. auf S. 38 
meint, daß „noch" zu Beginn des 16. Jahrhunderts „vorzugs- 
weise kleinere Landkomplexe vor den Toren, Höfe und Gärten" 
erworben seien, während erst im Laufe des Jahrhunderts der 
Erwerb ganzer Dörfer hinzukommt, so sei hier nur darauf hin- 
gewiesen, daß schon das ausgehende 13. und beginnende 14. 
Jahrhundert eine glänzende ländliche, oft ganze Dörfer um- 
fassende Erwerbspolitik seitens lübeckischer Bürger an der hol- 
steinischen und mecklenburg-pommerschen Küste gesehen hat^) 
und daß ein Jahrhundert später eine großzügige Erwerbspolitck 
in der Richtung auf Lüneburg einsetzte H. Was den Geld- 
handel betrifft, so könnte die Feststellung R.s, daß diese im 

') Die in Vorbereitung befindliche Bearbeitung der älteren Lübecker 
Testamente wird die auf die Erblasser bezüglichen Ober- und Niederstadtbuch- 
eintragungen den einzelnen Testamenten beifügen. 

') Das in der Tabelle I auf S. 85 angewandte Einteilungsprinzip — 
Zirkelbrüder; Ratsherren; Bürgerschaft — ist wenig glücklich. Wirtschaftlich 
Zusammengehöriges — z. B. Warenhändler oder vorwiegend Rentenbezieher — 
ist einem mehr sekundären Gesichtspunkt zuliebe in alle drei Kolumnen ver- 
teilt, während die Kolumne „Bürgerschaft" wirtschaftlich ganz heterogenes 
Material in sich vereinigt. 

') Vgl. I. Hartwig, Der Lübecker Schoß bis zur Reformationszeit. 1903. 
H Auf diese Fragen hoffe ich in einer zusammenfassenden Untersuchung 

über den älteren Lübecker Kapitalismus zurückkommen zu köniien. Einst- 
weilen verweise ich auf den Bericht, welchen die „Lübeckischen Blätter" 1913 
S. 126 f. über einen von mir darüber gehaltenen Vortrag brachten. 

°) Vgl. Fr. Bertheau im vorliegenden Band dieser Zeiffchrift, S. 36 ff. 
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16. Jahrhundert in Lübeck nur ganz geringfügig gewesen ist, 
und daß „der Kreditverkehr mit fürstlichen Gläubigem hier so 
gut wie unbekannt war", zu irrigen Vorstellungen über dessen 
gänzliches Fehlen im Lübeck des hohen Mittelalters sthren; 
dasselbe gilt von der von R. angenommenen Zunahme der 
Rentenkäufe im 16. Jahrhundert. 

Von diesen Ausstellungen abgesehen, gibt R.s gutgeschriebene 
und gedankenreiche Arbeit mancherlei neue Auffchlüsse. So stellt 
R. fest, daß während des 16. Jahrhunderts gerade die alten 
Familien sich, oft in ganz bewußter Weise (vgl. die Notiz aus 
dem Testament des Hermann Falcke von 1527 auf S. 49), aus 
dem Handel zurückzogen und ein Rentnerleben führten. Daß 
für energische bomines novi auch im Lübeck des 16. Jahrhun- 
derts Vermögen zu verdienen waren, zeigt R. in einer Reihe 
interessanter Fälle (S. 42 u. a.) Im Rate aber sahen damals 
vorwiegend Vertreter der alten, im Handel bereits saturierten 
Familien; in den Kreisen der Bürgerschaft herrschten die von 
der Zunftverfassung beeinflußten Anschauungen vor: da wird 
es verständlich, daß „man sich im 16. Jahrhundert mit vollem 
Bewußtsein abseits von den neuen Bahnen des Erwerbes stellt; 
daß Rat und Bürgerschaft hier geschlossen diese erste große 
Auswirkung der Kapitalkraft mit dem ganzen Haß verfolgten, 
den ihr in den Städten des weiteren Deutschlands nur Me 
Masse der kleinen Leute entgegenbrachte" (S. 55). AllerRngs 
kam in Lübeck zur selben Zeit die politische Tatsache hinzu, daß 
der Stadt die alten Lebensquellen abgegraben wurden, und 
die neu eröffnete — die Spanienfahrt — doch keinen wirk- 
lichen Ersatz zu leisten vermochte. So tritt in dieser Zeit eine 
Stagniemng des Reichtums ein, die insofern auch eine Ver- 
minderung bedeutet, als durch Re allgemeine Preisrevolution 
die numerisch wohl gleich gebliebenen Vermögen entwertet 
wurden. 

Neben diesen wirtschaftsgeschichtlichen Ergebnissen enthält R.s 
Arbeit manche wertvolle kulturgeschichtliche Beobachtung. Hier sind 
zu nennen seine Ausführungen über Haus und Hausgerät, bei 
welch letzterem Möbel ganz zurücktreten, Betten und Metall- 
gerät dagegen eine besondere Rolle spielen; dann die Bemer- 
^naen über die Art, wie sich der Luxus des 16. Jahrhunderts 
in Lübeck äußerte: kostbare und prunkende Gewänder waren 
beliebt, deren Gebrauch ihren ersten Träger allerdings oft über- 
dauerte, und Familienfestlichkeitan verschlangen oft gewaltige 
Summen. Besondere Erwähnung verdienen endlich noch R.s 
Bemerkungen über das Verhältnis der wohlhabenden Lübecker 
zu der in Lübeck von Leuten, „die sich durchaus als Hand- 
werker fühlten", vollzogenen Kunstübung. Lübeck einen Vor- 

S-itschr. b. f. L. B. XV. 2. 2L 
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Wurf daraus zu machen, daß die Stadt sich erst den Einflüssen 
der Renaissance, dann denen der Niederländer zugänglich er- 
wiesen hat (S. 75), halte ich allerdings für wenig angebracht: 
zu verwundern wäre es vielmehr, wenn Lübeck auf dem Ge- 
biet der Stilentwicklung aus der allgemeinen Entwicklung her- 
ausgefallen oder allzu lange hinter ihr zurückgeblieben wäre. 
Glücklicher ist die abschließende Feststellung, daß in Lübeck, im 
Gegensatz zu Oberdeutschland, die Kunstpflege so gut wie aus- 
schließlich Sache der Allgemeinheit, der Stadt, der Kirchen- 
gemeinde, der Brüderschaft, der Zunft und — so möchte ich 
hinzufügen — des Familienverbandes als solchen war, während 
sie weiter südlich zugleich auch im höheren Grade Bedürfnis 
des einzelnen wurde. Wenn Rudolf Häpke das Neue, welches 
das 16. Jahrhundert brachte, darin erkennen konnte, daß das 
Individuum nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im geisti- 
gen Leben mehr zur Geltung kommt"), so ist die Wendung, 
welche die Geschichte Lübecks im 16. Jahrhundert nimmt, etwa 
so zu umschreiben: durch Gründe vorwiegend politischer Art 
bestimmt, lehnt Lübeck die neuen wirtschaftlichen Formen, die 
das 16. Jahrhundert brachte, ab, verschließt sich aber so zu- 
gleich dessen starken, persönlichkeitsbildenden Einflüssen.^ 

Fritz Rörig. 

WIKelm 5ckaeser. Urkundliche Beiträge und Forschungen 
zur Geschichte der Feuerversicherung in Deutschland. 
2 Bde. Hannover 1911. 
Das Gebiet der Feuerversicherung ist von der Geschichts- 

forschung erst in jüngster Zeit beachtet worden, da aber setzt 
sie auch gleich mit voller Kraft ein. In Halle a. S. hat sich 
für diese Zwecke eine Gesellschaft für feuerversicherungsgeschicht- 
liche Forschung gebildet, die bereits eine ganze Reihe wissen- 
schaftlicher Unteiluchungen veröffentlicht hat. 

In den beiden vorliegenden Bänden beschäftigt sich Dr. 
Schaefer im wesentlichen mit der Frage nach der Entstehung 
der Feuerversicherung, die uns hier sehr lebhaft interessiert, da 
sie in allernächster Nähe vor sich gegangen ist. 

Nach der allgemeinen Annahme hat die Versicherung gegen 
Feuersgefahr ihren Ursprung in den holsteinschen Brandgilden, 
die ihrerseits wieder auf die alten germanischen Gilden zumck- 
gehen, von deren Existenz wir bereits im 8. Jahrhundert hören. 
Diese Gilden bildeten einen fteiwilligen Zusammenschluß zürn 
gegenseitigen Beistande in aller Not: Schiffbruch, Brand, ber 

') Schmollers Jahrbuch 29 III. S. 269 (1905). 
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Diebstahl, Wassersnot und Begräbnis. Die Extersche Gilde 
(11. Jahrh.) kennt bereits eine Unterstützung bei Bränden, 
ebenso eine Verordnung zu Aire in Flandern (1188) und die 
Knutsgilde W Odense (1200). Die Bartholinsche Gilde in 
Norwegen (Mitte des 12. Jahrh.) schreibt sür ihre Mitglieder 
bereits Unterstützungspslicht durch köiPerliche Arbeit und Natu- 
ralleistungen vor und berücksichtigt bei der Leistung des Schaden- 
ersatzes die Verminderung der Erntevorräte von Weihnachten ab! 

Mit diesen altgermanischen Schutzgilden hängen eng zu- 
sammen die Brandgilden in Schleswig-Holstein, deren älteste 
bis jetzt bekannte die Lieb-Frauen-Gilde zu Jtzehoe von 1477 
ist. Ihre Mitglieder gewährten sich in Brandfällen gegenseitig 
Unterstützung (1 ^ von jedem Mitgliede, später bis auf 20 ^ 
gesteigert); in Sterbefällen waren sie zu Kranken- und Leichen- 
wache und Leichenfolge verpflichtet. Noch stärker ist das reli- 
giöse Moment in der nächstältesten Gilde, der Heil.-Lorenz-Gilde 
zu Eiderstedt von 1514, betont, die aber ihre Mitglieder in 
Brandfällen nur zur Unterstützung durch Arbeitsleistung und 
Naturallieferung anhielt. 

Diese Gilden sind nun ohne Zahl in den beiden Herzog- 
tümern vorhanden gewesen und zum Teil noch vorhanden, wie 
denn auch die sonstigen noch jetzt vorkommenden Gilden 

dieselbe Wurzel ge- 
tisch für sie ist, daß 

(Schweine-, Wind- u. a. Gilden) alle au 
meinsamer Hilfe zurückgehen. Charakteri 
sie neben dem sachlichen und religiösen Motiv auch die gesellige 
Seite vertreten: der Gildetag ist für die Mitglieder ein Festtag. 

Nun traten in Hamburg — zuerst 1591 — sogenannte 
Feuerkontrakte auf, wirkliche Brandversicherungsvereine auf 
Gegenseitigkeit, zunächst unter den Brauern, dann auch unter 
Rentnern u. a. Es sind die ällesten Feuerversicherungsvereine, 
die bekannt sind. Schaefer lehnt nun den bisher angenommenen 
Zusammenhang dieser Hamburger Feuerkontrakte mit den hol- 
steinschen Brandgilden ab und glaubt, daß die von den vor 
Alba flüchtenden Niederländern nach Hamburg verpflanzte See- 
versicherung (zuerst 1588 in Hamburg nachweisbar) das Vor- 
bild abgegeben habe für die Feuerversicherung. Für Schaefer 
ist ein Hauptargument seiner Ansicht das Fehlen des geselligen 
Momentes, das den alten Gilden als Eharakteristikum eigen 
sei. Er macht freilich schon selbst auf einige Schwierigkeiten 
aufmerksam: ein urkundlicher Beweis für die Übertragung 
aus Holland ist trotz aller Bemühungen nicht aufzutreiben 
gewesen. In den niederländischen Städten kennt man 
wohl Feuerordnungen, wie sie auch in den deutschen 
vorkommen, in ihnen ist aber von Ersatzleistung keine 
Rede. In die Niederlande ist nachweisbar die Feuerversiche- 

25* 
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rung erst in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts eingesührt 
worden. Das sind schwerwiegende Bedenken; auch spricht die 
Entwickelung des Feuerversicherungswesens, wie es sich an 
anderen Orten gestattet hat, z. B. hier in Lübeck, gegen Schaesers 
Annahme, der doch wohl das Aussallen des geselligen Mo- 
mentes überschätzt, und dabei vor allem übersieht, daß die 
Seeversicherung und die Feuerversicherung auf zwei völlig ver- , 
schiedene Grundgedanken zurückgehen. 

Ähnliche Gebilde wie die Hamburger Feuerkontrakte haben 
sich unabhängig davon und selbständig auch in der Weichsel- ' 
Niederung (die ätteste ist die Tiegenhofer Brandordnung von 
1623) gebildet. 

Die anderen Kapitel, die für hiesige Verhältnisse von ge- 
ringerem Interesse sind, genügt es aufzuzählen, so wertvoll 
auch der Jnhatt für die allgemeine Geschichte der Feuerver- 
sicherung ist: 

Verhütung von Bränden vor der Brand-Assekuranz-Kasse. 
(Feuerordnungen, Landesgesetzgebung). 

Brandunterstützungswesen vor Errichtung der Brandversiche- 
rungsanstalten (bes. Brandbettel.) 

Drei Vorschläge des 17. Jahrhunderts Feuer-Assekuranzkassen 
einzuführen. (Wilh. Süell in Oldenburg 1609; Georg 
Obrecht in Straßburg 1617 und Leibniz). 

Erste Versuche in Preußen. Berliner Societät (1718). 
Kretzschmar. 

Lrnft LuttlU5, Ein Lebensbild in Briefen. Neue Ausgabe 
von Friedrich Eurtius. 2 Bände. Berlin. Karl 
Eurtius 1913. 

Es ist ein erfreuliches Zeichen für das Jntereffe an den 
bedeutenden Männern unferer großen Zeit, daß von dieser 
Brieffammlung eine neue Auflage notwendig geworden ist. 
Ernst Eurttus ist von seinen drei Brüdern der bekannteste ge- 
worden, wenn er auch nicht der bedeutendste gewesen ist. 
Seine glänzende Beredsamkeit, seine Stellung am preußischen 
Hofe als Erzieher des nachmaligen Kaisers Friedrichs III. und 
dann seine überraschenden Erfolge in Olympia haben seinen Na- 
men in weite Kreise getragen. So ist es selbstverständlich, 
daß auch sein Lebensbild allgemeines Interesse erregen muß. 
Aber nicht das ist es eigentlich, was das Buch so lesens- 
wert macht — wer nur das sucht, wird es ziemlich enttäuscht 
wieder aus der Hand legen —, es ist vielmehr die Tatsache, 
daß wir es hier wieder mit einem Manne von innerer Einheit, 
mit einer geschlossenen Persönlichkeit zu tun haben, dessen Äuße- 
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rungen immer interessieren werden, wir mögen mit ihnen 
übereinstimmen oder nicht. Wir werden von ihnen um so lie- 
ber Kenntnis nehmen, als sie uns in einer wundervoll ab- 
gerundeten Form geboten werden. l.e stvie c'est I'tiomme, 
oas gilt auch von Ernst Curtius, dessen harmonische Persönlich- 
keit sich ganz in seinen Briefen wiederspiegelt. 

Die zweite Auflage unterscheidet sich in manchen wesent- 
lichen Punkten von der ersten. Neu hinzugekommen sind vor 
allem Briefe seines fürstlichen Schülers, freilich auf Koften 
namentlich der Briefe Curtius' aus 2Ühen. Das ift zu bedauern, 
da die Briefe des Kronprinzen Friedrich Wilhelm inhaltlich nicht 
allzuviel bieten. Eine Bereicherung dagegen stellen die Briefe 
Curttus' über seinen Zögling und die Art seiner bisherigen 
Erziehung dar. „Man hat sich — schreibt er u. a. an seine 
Cousine Boissonnet am 25. Mai 1846 — so sehr durch Ungeduld 
an dem Maben versündigt, man hat ihn geschollen, gedemütigt, 
gering geschätzt, bedauert, weil er sich geistig langsam und un- 
beholfen zeigte, man hat an ihm gezerrt und gerüttelt, es hat 
nur die Sache schlimmer gemacht. Hier ist eine innerliche, lang- 
same, aber stettge Entwicklung, die sich aus der Befangenheit 
allmählich hervorringt. Wie schändlich wird oft überschätzt, 
was man Lebendigkeit, Talent, esprit nennt; Gewandtheit und 
Empfänglichkeit ist oft nur die Folge eines Mangels an Kern: 
hier ift der Kern eines ganzen Menfchen." Curttus hat mit 
Treue die Gaben des fürstlichen Knaben zur vollen Entwicklung 
gebracht, und sein einstiger Zögling hat ihm diese Treue mit 
Treue vergolten. Noch kurz vor seinem Tode erinnerte er sich 
seiner mit Dankbarkeit, als Bürgermeister Behn den Todkranken 
besuchte. 

Von so großem Interesse auch die Briefe von Curttus 
aus den späteren Jahren sind, die Krone von allen bleiben 
doch die aus der Zeit seines Aufenthaltes in Athen, als er dort 
als Erzieher der Söhne Brandes' in den Jahren 1837—40 
lebte; fie sind von einer unvergleichlichen Frische und Anmut, 
die uns auch für die kleinen Erlebniffe der Gesellfchast, in der 
sich Curtius damals bewegte, und fiir jeden einzelnen Zug an 
den beteiligten Personen gefangen nehmen. Es ist zu bedauern, 
daß in der neuen Auflage gerade bei diesem Abschnitte ziemlich 
bedeutende Sttiche vorgenommen worden sind; auch darf nicht 
verfchwiegen werden, daß die Einleitung der erften Ausgabe, 
die ein fehr glückliches Bild des Brieffchreibers aus der Feder 
seines Sohnes gab, leider auch weggefallen ist. 

Lübeck ist in den letzten Jahren mit Veröffentlichungen von 
Brieffammlungen befonders bevorzugt worden: neben Curtius 
auch Schlözer. Es gibt kaum eine anzichendere Aufgabe, als 
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sich diese beiden so grundverschieden gearteten Männer aus 
ihren eigenen persönlichen Äußerungen zu vergegenwärtigen. 
Hoffen wir, daß noch manches Stück aus diesem kostbaren 
Schatze der Allgemeinheit zugänglich gemacht wird. 

Kretzschmar. 

Gertrud Ltorm, Theodor Storm. Ein Bild seines Lebens. 
Mannesaller. Mit sechs Abbildungen und einem Faffimile. 
Berlin, Berlag von Karl Curtius. 266 S. 

Bei einem der Wendepunkte in des Dichters Leben, bei 
seiner Verbannung aus der Heimat, setzt der zweite Band der 
Stormbiographie') ein. Wir lernen zunächst die schwierigen Ver- 
hältnisse in Potsdam kennen. Nur mit großer Mühe bewälügte 
der gesundheitlich zarte preußische „Assessor" die gewaltige 
Arbeitslast. Durch pekuniäre Sorgen wird seine Lage noch 
verschlimmert. Dann begleiten wir ihn an der Hand seiner 
Tochter nach Heiligenstadt und gewinnen aus der Schilderung 
die Überzeugung, daß der Dichter hier gern gewesen ist. Die 
acht Jahre, welche er als Kreisrichter auf dem Eichsfelde ver- 
lebte, werden wir im Gegensatze zu der „peinlichen" Potsdamer 
Zeit als angenehm und sonnig bezeichnen dürfen. Es folgt 
die Rückberufung als Landvogt nach Hufum, bald darauf die 
Einführung der neuen preußifchen Juftizorganifaüon, welche 
Storm nur mit Widerwillen erträgt. 

Das zweite, in fein Leben ttef einfchneidende Ereignis, 
Conftanzens Tod, wird erfchütternd gefchildert. Die im übrigen 
recht einfache Darftellung hebt fich, und zu den intereffanteften 
Partien des Buches gehört die, in welche Gertrud Storm die 
Liebe des Dichters zu Dorothea Ienfen fchildert, die er früher 
fchon einmal zu Eonftanzens Zeiten liebte. Theodor Storm 
zwifchen diefen beiden Frauen — das ift in der Tat ein neuer 
und überrafchender Gefichtspunkt. Auch was sie S. 152—155 
von seinem Sohne Hans berichtet, ist für das Verständnis des 
Dichters von großer Wichttgkeit; denn in seinen späteren 
Novellen wird das Verhältnis zwischen Vater und Sohn wie- 
derholt behandelt. Auf diese dritte Husumer Zeit folgt wie ein 
schöner voller Ausklang sein Lebensabend in Hademarschen, wo 
Storm eine bis zum Schluß sich steigernde, bewunderungswürdige 
Schaffenskraft'') enffaltet. 

') Die Bezeichnung „Mannesalter" auf dem Titelblatt ttifst nicht ganz 
zu. Dieses beginnt schon in der vorausgehenden (zweiten) Husumer Periode. 

'h Das beweist u. a. das schöne Kagment „Die Armesünderglocke", an 
welchem der Dichter in seinem letzten Lebensjahre arbeitete. Gerttud Storm 
hat es als Beigabe an den Schluß dieses Bandes gestellt. 
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In die eigentliche Lebensbeschreibung sind kurze Besprechungen 
der Novellen eingestreut. Zuweilen gibt die Verfasserin An- 
haüspunkte über ihre Entstehung, aber vielfach beschränkt sie 
sich darauf, das zeitgenössische Urteil seiner Freunde anzuführen. 
Wenn auch dieses nicht ohne Interesse ist, so wünscht man doch 
viel lieber zu erfahren, wie die Stücke entstanden sind, welche 
Erfahrungen oder Erlebnisse ihnen zugrunde liegen. Der 
Dichter bezeichnet seine Werke selbst in seiner Vorrede zu der 
großen Ausgabe als „Zeugnisse seines Lebens". Wenn wir 
dies erkennen sollen, müssen vor allen Dingen die inneren Quellen 
bloßgelegt werden, aus welchen die Novellen geflossen sind; 
und in dieser Beziehung bleibt noch sehr viel zu tun. 

über die Absichten, welche die Verfasserin mit ihrem Buche 
hat, über ihre chronistenartige Darstellungsweise habe ich 
mich bereits in der Besprechung des ersten Teiles in dieser 
Zeisichrift (Bd. 14, 172 ff.) geäußert und brauche jetzt nur darauf 
zu verweisen. Wollen wir die beiden Bände mitein- 
ander vergleichen, so wird der erste vor dem unserigen 
manches voraushaben; denn größeres Interesse erweckt 
immer die Jugendzeit, die Periode des zukunftsreichen Werdens 
und Aufblühens. Auch nehmen in dem zweiten Teile Kinder- 
geschichten, Dienstboten- und andere Hausstandsorgen, dem 
norddeutschen Charakter der Stormschen Häuslichkeit ent- 
sprechend, einen reichlich breiten Raum ein. Dafür entschädigt 
jedoch, daß wir hier mit innerer Teilnahme das Wesen des 
Dichters zu immer größerer Klärung und Vertiefung heranreifen 
sehen. Denn Storm gehört zu den in Norddeutschland nicht seltenen 
Männern, welche ihr Leben zum großen Teil abgeschlossen im 
Kreise ihrer Familie verbringen, alle Eindrücke und Erlebnisse 
tief verarbeiten, das Unharmonische abstoßen und so im späteren 
Leben trotz aller körperlichen Schwäche eine staunenswerte geistige 
Kraft und Geklärtheit offenbaren. Es kommt hinzu, daß die 
Verfasserin selbst mit dem Auge der liebenden Tochter diese 
letzte Zeit verfolgen durfte. Es liegt eine eigene poetische Weihe 
über ihrer Erzählung, wenn sie z. B. bei der Beschreibung seines 
Tageslaufes in Hademarschen die letzten Abendstunden so schildert: 
„Zum Tagesschlusse fanden sich alle in Storms Poetenwinkel 
wieder zusammen. Diese Stunden waren die schönsten des 
Tages. Wenn dann die Vorhänge an den Fenstern zugezogen 
waren, die Hängelampe über dem Tische brannte, der Sturm 
ums Haus tobte und der Regen gegen die Fenster schlug, so 
holte Storm wohl einen Band seines Lieblingsdichters Eichenoorff 
aus dem Schranke und begann zu lesen. Wie schnell war das 
schlimme Wetter draußen vergessen, und man hörte einen Fluß 
rauschen, Hunde in der Ferne bellen und in einem blütenreichen 
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Garten die Nachtigall schlagen. Eichendorff hatte alle in das 
Land der Phantasie gesthrt." 

So weht uns aus diesem Buche ein Hauch echt Stormschen 
Geistes entgegen, außerdem wird es für die Literarhistoriker und 
für alle, die sich ernsthaft für den Dichter interessieren, eine 
wertvolle, unentbehrliche Fundgrube bleiben. 

Fr. Krüger. 
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Iakce5beric!)t süc !9!2. 

Im Mitgliederbestände sind folgende Veränderungen ein- 
getreten: 

Ausgeschieden sind: Kaufmann K. A. F. B. Hunaeus 
Hauptlehrer Hermann Wilde Buchdruckereibesitzer Iul. Heise; 
Dr. jur. Paul Curtius in Berlin und Sanitätsrat Dr. Mybs in 
Altona. Zu erwähnen ist ferner der Tod des Professors Colmar 
Schumann, der sich durch seine umfassende Tätigkeit auf dem 
Gebiete der Folkloristik einen geachteten Namen geschaffen hat. 
Professor Schumann hat dem Vereine von 1882 bis 1908 an- 
gehört und sich eifrig und tätig an allen Arbeiten und Be- 
strebungen des Vereins beteiligt, bis seine tückische Krankheit 
ihn zwang, sich Schonung aufzuerlegen. 

Dafür sind neu eingetreten: Buchhändler Bruno Engel und 
Dr. Harald Behn in Lübeck; Oberrealschuldirektor Dr. Bangert 
in Oldesloe, Oberlehrer Dr. W. Biereye in Wahlstatt bei Liegnitz. 

Durch Beschluß des Vereins vom 27. November 1912 wurde 
unser bisheriges korrespondierendes Mitglied, Syndikus Or. von 
Bippen in Bremen, zum Ehrenmitgliede ernannt. 

Demnach zählte der Verein am 31. Dezember 1912: 3 Ehren- 
mitglieder, 5 korrespondierende, 116 hiesige, 26 auswärtige, zu- 
sammen 150 Mitglieder. 

Im Vorstände ist keine Veränderung eingetreten, da der 
turnusgemäß ausscheidende Schristführer, Professor Or. Freund, 
auf weitere 3 Jahre wiedergewähü wurde. 

Die Vorstands- und Mitgliederversammlungen fanden in 
der üblichen Weise statt. In den Monatsversammlungen 
sprachen: am 18. Januar Professor Or. Schuchhardt aus 
Berlin über seine Ausgrabungen am limes Zcixonjae. Nach 
seiner Ansicht ist der limes von Karl dem Großen insofern an- 
gelegt, als der Kaiser zwischen den Sachsen und Wilzen auf 
einem Stteifen die ihm ergebenen Obottiten ansiedelte. Zu 
dieser Anlage gehören die großen Befestigungen von Lehmrade 
im Lehstener Moor, Koberg und bei Mtschau. Die kleinen 
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Warten dagegen bei Borsdorf, Cäcilieninsel u. dgl., gehören 
einer Befestigungslinie an, die in der Ottonenzeit angelegt 
worden ist. 

Am 21. Februar berichtete Museumsdirektor Or. Schaefer 
über die Ergebnisse seiner bisherigen Studien zur Lübecker 
Plastik im 15. Jahrhundert. Danach erlebt die selbständige 
Kunst in Lübeck Anfang des 15. Jahrhunderts ihre erste Blüte- 
zeit (kluge und törichte Iungstauen an der ehemaligen Burg- 
kirche), die in der Madonna der Marienkirche (1420) ihren 
Höhepunkt erreicht. Eine zweite Blütezeit tritt dann am Ende 
des Jahrhunderts ein. 

Am 14. März fand dann die gemeinsame Sitzung mit dem 
Verein für Kunstfreunde statt, in der Geheimer Rat Professor 
Or. Marcks aus Hamburg über den Eintritt Bismarcks in das 
Ministerium sprach. 

In der ersten Wintersitzung am 16. Oktober hielt Privat- 
dozent Or. Wolkenhauer aus Göttingen einen Vortrag über 
die Formen der Dö^er in Nordwestdeutschland, in dem er an 
der Hand zahlreicher Lichtbilder die einzelnen Typen (Einzel- 
höfe, Gewanndörfer, Rundlinge usw.) erläuterte. 

Am 27. November folgten Mitteilungen von Dr. Bruns 
und Baudirektor Baltzer über die Baugeschichte der St.-Ägidien- 
Kirche auf Grund archivalischer Forschung und solcher am Bau- 
werk selbst. Danach ist die Kirche, die 1227 zuerst erwähnt 
wird, zunächst als einschiffige Kirche angelegt, und erst im ersten 
Viertel des 14. Jahrhunderts ist sie in eine dreischiffige um- 
gebaut worden. Damals stand bereits der Turm teilweise. 
Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts wurde der 
Kapellenkranz begonnen und der Ehor zirka 1440—1450 gebaut. 
Die oberen Turmgeschosse sind 1465—1468 aufgeführt worden. 

Den letzten Vortrag hielt Direktor Dr. Seb. Schwarz am 
18. Dezember über die beiden Blütezeiten des deutschen Städte- 
wesens, im Mittelalter und in der neuesten Zeit. In aus- 
führlichen Darlegungen wurden die Ursachen des Beginns und 
des Niederganges untersucht, ebenso das Verhältnis der Stadt 
zum Staate und der Stadt zum Lande. 

An weiteren Veranstaltungen sind besonders die beiden 
Ausflüge zu erwähnen, die sich bei günstigem Wetter einer zahl- 
reichen Beteiligung ersteuten. 

Am 19. Mai wurde der limes Ssxonise besucht, wobei 
Herr Oberlehrer Or. Hofmeister freundlichst die sachgemäßen 
Erläuterungen gab. Es wurden dabei die Befestigungen bei 
Borsdorf, die Cäcilieninsel mit der davorgelegenen Warte und 
der mächttge Burgwall bei Koberg besucht, die aMemeines Inter- 
esse erregten. Ein einfaches, aber treffliches Mittagsmahl bei 
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Brügmann in Koberg unterbrach in angenehmer Weise die lange 
Wagenfahrt. Nach der Mckkehr nach Mölln hatten einige 
j)erren des Vereins für Lauenburgische Geschichte, vor allem der 
Vorsitzende, Amtsgerichtsrat Dr. Dührsen, die Liebenswüri^keit, 
uns noch die Schätze der Kirche und des Museums in Mölln 
zu zeigen und zu erläutern. 

Am Nachmittag des 19. September fand der zweite Aus- 
flug nach Groß- und Klein-Grönau statt. In der Kapelle zu 
Klein-Grönau fesselte vor allem der ganz hervorragende Altar- 
schrein, dessen Nnstlerische und kunsthistorische Vedeutung von 
Herrn Direttor Dr. Schaefer in das rechte Licht gestellt wurde. 
Er ist der älteste gottsche Allar von Lübeck (1406) und stammt 
aus der Ägidienkirche. Allseitta wurde es mit Freuden begrüßt, 
daß dieses Kleinod lübischer Kunst in das Museum übeiMhrt 
werden soll. Danach wurde das Siechenhaus, eine Stiftung 
der Familie von Gronow aus dem 14. Jahrhundert, besucht, 
das seit 1423 lübeckisch, von Andreas Geverdes 1483 neuerbaut 
worden ist. Am Fürstenhof vorüber wurde die Kirche zu 
Groß-Grönau besichttgt, deren Orgel vom Jahre 1689 aus dem 
Lübecker St.-Johannis-Kloster stammt. Von besonderer Be- 
deutung sind noch die Kanzel (gestiftet von dem 1666 gestorbenen 
Herzog Franz Erdmann von Sachsen-Lauenburg) und die schönen 
Wappen der Rantzau und des Herzogs in den Fenstern. Herzog 
Franz Erdmann residierte auf dem Fürstenhofe, der vorher der 
Sitz der Familie von Gronow, dann der Rantzau gewesen war. 
Ein Schlußtrunk in Rotenhusen bei ausgesucht schönem Wetter 
und besonders interessanter Beleuchtung, sowie die Rückfahrt 
durch die stimmungsvolle Wakenitzlandschaft im Dämmerlicht 
beschloß den genußreichen Tag. 

Am Verbandstage des nordwestdeutschen Verbandes in 
Lüneburg vom 9. bis 11. April 1912 beteiligte sich der Verein 
lebhaft. Nicht nur, daß eine Reihe von Mitgliedern den Tag 
mit seinen anregenden Vorträgen und Veranstaltungen besuchte, 
Dr. Hofmeister berichtete auch selbst über seine neuen Fest- 
stellungen bei Altlübeck, dessen Lage er — soweit die bürger- 
liche Siedelung in Frage kommt — auf das rechte Traveufer 
verlegt. Der in unserer Zeitschrift erschienene Auffatz l)r. Hof- 
meisters wurde den Besuchern des Verbandstages als Vereins- 
gabe überreicht. 

Auf der Versammlung des Gesamtvereins in Würzburg 
im September beantragte der Verein auf Anregung Professor 
l)r. Reuters in der numismattsch-syhragistischen Sektton eine 
Verzeichnung der mittelallerlichen Münzfunde in den einzelnen 
Vereinsgebieten. 
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Dem Schwesterverein in Bremen, der historischen Gesell- 
schaft, brachte der Vorsitzende zur Feier ihres fünfzigjährigen 
Bestehens die Glückwünsche unseres Vereins dar. Ebenso hatte 
er die Freude, unserm allverehrten Mitgliede, Herrn Professor 
vr. Sach, die Glückwünsche des Vereins bei seinem 50. Doktor- 
jubiläum auszusprechen. Auf Aufforderung ve^chiedener Freunde 
und Verehrer des Geheimen Hostats Professor Or. von Duhn 
in Heidelberg beteiligte sich der Verein an der Stiftung einer 
Plakette, die ihm zu seinem 60. Geburtstage überreicht worden 
ist. Dem Verein ist darauf ein Exemplar in Kupfer zugegangen, 
das dem Museum überwiesen worden ist. 

Die Iahresrechnung schließt bei einer Einnahme von 
3572,87 (einschließlich eines Vorttags von 1788,26 
und einer Ausgabe von 3123,02 mit einem Bestände von 
449,85 ab. 

Von der Zeiffchrist wurde Band XIV ausgegeben. 

Druck von H. G. Rahtgens, Lübeck. 


